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17 Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV 386 

18a Eingabedaten für die schalltechnische Untersuchung 387 

18b Ausgewählte Emissionspegel für eine Richtungsfahrbahn 394 

19 Beurteilungspegel in dB(A) an relevanten Immissionsorten 395 

20 Vorbelastungen [I1V, in µg/m3] für die Schadstoffe 405 

20a Jahresmittelwerte 2005 405 

20b Jahresmittelwerte 2009 405 

20c Jahresmittelwerte 2010 405 

20d Zusatz- und Gesamtbelastung an einem Aufpunkt 406 

20e Gesamtbelastung (abstandsbezogen) 406 

21 Anhaltswerte für Schwinggeschwindigkeit vi zur Beurteilung der 
Wirkung von Kurz-Erschütterungen 

411 

 Teil II 413 bis 
860    

22 Unvermeidbare Konflikte 460 

23 Ausgleichs- und CEF- sowie Ersatzmaßnahmen 535 

24a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.1 755 

24b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.1 756 

25 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.2 757 

26 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.3 758 

27a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.4 759 

27b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.4 759 

27c Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.4 759 

27d Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.4 760 

28a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.6 761 

28b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.6 762 

28c Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.6 762 

28d Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.6 762 

29a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.7 765 
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29b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.7 765 

30a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.8 766 

30b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.8 766 

30c Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.8 766 

31a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.9 767 

31b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.9 768 

31c Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.9 768 

31d Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.9 768 

32a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.10 770 

32b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.10 770 

33 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.13 773 

34 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.15 776 

35 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.16 777 

36a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.17 778 

36b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.17 778 

37a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.18 779 

37b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.18 780 

37c Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.18 780 

38 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.19 783 

39 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.21 785 

40a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.22 786 

40b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.22 786 

41 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.23 787 

42 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.24 788 

43 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.25 789 

44 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.26 789 

45 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.27 794 

46 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.28 797 

47a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.29 798 

47b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.29 799 

48a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.30 800 

48b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.30 800 

49 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.31 801 

50 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.32 802 

51a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.33 803 
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51b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.33 803 

52a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.34 806 

52b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.34 806 

53a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.35 807 

53b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.35 807 

53c Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.35 807 

54 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.37 809 

55 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.38 810 

56 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.40 812 

57a Ursprüngliche Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.41 813 

57b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.41 813 

58a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.42 815 

58b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.42 815 

59a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.43 817 

59b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.43 818 

59c Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.43 818 

57d Ursprüngliche Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.43 818 

59e Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.43 818 

60 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.44 822 

61a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.45 823 

61b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.45 823 

62a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.46 825 

62b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.46 825 

63a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.47 826 

63b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.47 826 

64a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.48 828 

64b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.48 828 

65a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.49 830 

65b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.49 820 

66 Ursprüngliche Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.50 831 

67 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.52 832 

68a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.53 834 

68b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.53 834 

68c Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.53 835 

68d Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.53 835 
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68e Ursprüngliche Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.53 835 

68f Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.53 836 

69 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.55 838 

70a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.56 839 

70b Zusätzliche Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.56 839 

71a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.59 841 

71b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.59 842 

72a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.60 843 

72b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.60 843 

73a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.61 845 

73b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.61 845 

74a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.62 846 

74b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.62 846 

74c Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.62 846 

74d Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.62 847 

75a Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.63 848 

75b Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.63 848 

76 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.64 849 

77 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.65 849 

78 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.66 850 

79 Grundstücksinanspruchnahme C, Ziffer V,2.67 851 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

A (Bundes-) Autobahn 
A Ausgleichsmaßnahme 
ABl. EG Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
AFR Altlastenfinanzierungsrichtlinie 
asP artenschutzrechtliche Prüfung 
ASV Amt für Straßen- und Verkehrswesen 
ATV-A ATV Arbeitsblatt 
BAB Bundesautobahn 
B Bundesstraße 
Bahn-km Bahn-Kilometer 
BASt Bundesanstalt für Straßenwesen 
BauGB Baugesetzbuch 
Bau-km Bau-Kilometer 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BBodSchG Bundesbodenschutzgesetz 
BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BI Bürgerinitiative 
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 
16. 
BImSchV 

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verkehrslärmschutzverordnung) 

22. 
BImSchV 

Zweiundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzeVerordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft 

32. 
BImSchV 

Zweiunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) 

BHD Brusthöhendurchmesser 
BJagdG Bundesjagdgesetz 
BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (seit 2005) 
BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (1998-2005) 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
BOL Bauoberleitung 
BvR Bundesverfassungsgericht 
BVerwG Bundesverwaltungsgericht 
BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes 
BW Bauwerk 
ca. Cirka 
CD Compact Disc 
CEF Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

der Fortpflanzungs- und Ruhestätten, sog. „vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen“ 

CO2 Kohlendioxiid 
dB(A) Dezibel (A), A-Bewertung des Schall--- 
DE Dungeinheiten 
DE/ha*a Dungeinheiten pro Hektar und Jahr 
Dez. Dezernat 
d.h. das heißt 
DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 
DIN EN DIN European Standard  
DIN-Norm Norm des Deutschen Institut für Normung e. V. 
DN Diameter Nominal, ungefähr der Innendurchmesser in Millimeter 
DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge 
DTVW Durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge an Werktagen 
DVWK Deutschen Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. 
DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
E Ersatzmaßnahme 
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EAE Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen 
EG Konsolidierte Fassung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-

schaft 
EAHV Empfehlungen für die Anlage von Hauptverkehrsstraßen 
ERA Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, Ausgabe 1995 und 2009 
e.V. Eingetragener Verkein 
f. folgende 
FENA Forsteinrichtung und Naturschutz 
ff. Plural von f.  
FFH Flora-Fauna-Habitat 
FFH-RL Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie; Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 

1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) 

FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
FStrG Bundesfernstraßengesetz 
FStrAbÄndG Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes  
FStrAbG Fernstraßenausbaugesetz  
FStrG Bundesfernstraßengesetz 
Fz/24h Fahrzeuge in 24 Stunden 
Fz/h Fahrzeuge pro Stunde 
G Gestaltungsmaßnahme 
gon Neugrad 
g/m² Gramm pro Quadratmeter 
GG Grundgesetz 
GrwV Grundwasserverordnung 
GST Großraum- und Schwertransporte 
GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt 
ha Hektar 
ha*a Hektar und Jahr 
HBO Hessische Bauordnung 
HBS Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
HDSchG Hessisches Denkmalschutzgesetz 
HENatG Hessisches Naturschutzgesetz 
HForstG Hessisches Forstgesetz 
HJagdG Hessisches Jagdgesetz 
HLPG Hessisches Landesplanungsgesetz 
HStrG Hessisches Straßengesetz 
HVA F-StB Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen 

im Straßen- und Brückenbau 
HVwVfG Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
HWG Hessisches Wassergesetz 
i.d.R. in der Regel 
IHK Industrie- und Handelskammern 
insb. insbesondere 
i.S.d. im Sinne der/ des 
ISO 9613-2 Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allge-

meine Berechnungsverfahren 
i.V.m. in Verbindung mit 
i.S.v. im Sinne von 
K Konflikt 
K Kreisstraße 
Kap. Kapitel 
KBV Kreisbauernverband 
Kfz Kraftfahrzeuge  
Kfz/24h Kraftfahrzeuge in 24 Stunden 
km Kilometer 
km/h Kilometer pro Stunde 
kV Kilovolt, abgeleitete SI-Einheit der elektrischen Spannung, Einheitszeichen 
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KV Kompensationsmaßnahmenverordnung 
L Landesstraße 
L Länge 
LAGA Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
LAG PN 98 Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen 

Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von 
Abfällen 

LAP Landschaftspflegerischer Ausführungsplan 
LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 
lfd. Nr.  laufende Nummer 
l/s Liter pro Sekunde 
lfdm laufender Meter 
lfd. Nr.  laufende Nummer 
LH Lichte Höhe (bei Bauwerken) 
Lkw Lastkraftwagen 
LSG Landschaftschutzgebiet 
LW Lichte Weite (bei Bauwerken) 
max. maximal 
m/s Meter pro Sekunde 
m² Quadratmeter 
µg Mikrogramm 
MLuS-02 Merkblatt für Luftverunreinigungen, Ausgabe 2002, geänderte Fassung 2005 
Mrd. Milliarde 
NK Netzknoten 
NO Stickstoff 
NO2 Stickstoffdioxid 
NOX Stickstoffoxid 
o.ä. oder ähnliches 
OD Ortsdurchfahrt 
ÖBB Ökologische Baubegleitung 
o.g. oben genannt 
OPA Offenporiger Asphalt 
OU Ortsumgehung 
% Symbol für Prozent = vom Hundert, Hundertstel 
P205 Phosphorpentaoxid 
Pkw Personenkraftwagen 
PM2,5 Feinstaubimmissionen, Particulate Matter <2,5 µm 
PM10 Feinstaubimmissionen, Particulate Matter <10 µm 
PlafeR 02 
bzw. 07 

Planfeststellungsrichtlinien , Ausgabe 2002 bzw. 2007 

RAS Richtlinie für die Anlage von Straßen 
RAS-Ew Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung 
RAS-L Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Linienführung 
RAS-LP 4 Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: 

Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnah-
men 

RAS-Q Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Querschnitte 
RASt Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006 
RL Richtlinie 
RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 
RLW Richtlinien für den ländlichen Wegebau 
ROG Raumordnungsgesetz 
RRB Regenrückhaltecken 
RRPM Regionalen Raumordnungsplan Mittelhessen  
RRPN Regionalen Raumordnungsplan Nordhessen  
RStO 01 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, 2001 
RQ Regelquerschnitt 
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s Abstand des Mittelpunktes der Parkplatzfläche vom Immissionsort 
S Schutzmaßnahme 
sog. so genannte 
S Schutzmaßnahme 
StAnz. Staatsanzeiger für das Land Hessen 
Stck. Stück 
SVZ (bundesweite) Straßenverkehrszählung 
TKG Telekommunikationsgesetz 
t Tonnen 
u.a. unter anderem 
üNHN über Normalhöhennull (= Bezugsfläche für Höhen über dem Meeresspiegel im 

Deutschen Haupthöhennetz 1992) 
Unterl. Unterlage 
u.U. unter Umständen 
u.v.a. und viele andere 
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVS Umweltverträglichkeitsstudie 
Ve Entwurfsgeschwindigkeit 
VGH Verwaltungsgerichtshof 
VB Vordringlicher Bedarf  
vgl. vergleiche 
VSR Vogelschutzrichtlinie; Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildleben-
den Vogelarten (kodifizierte Fassung) (Vogelschutz-Richtlinie) 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 
WKA Windkraftanlage 
WW Wirtschaftsweg 
z.B.  zum Beispiel 
zGG zulässiges Gesamtgewicht 
z.T. zum Teil 
ZTVE-StB Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten 

im Straßenbau 
ZTV-La StB 
05 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschafts-
bauarbeiten im Straßenbau 

ZTV-LW 99 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Befes-
tigung ländlicher Wegebau, 1999 

 
 
Anmerkung: 
Firmen- und andere Eigenbezeichnungen werden hier nicht benannt. 
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Planfeststellungsbeschluss 
 
 

vom 
 

4. Januar 2012 
 
 

 
 
 

 
 

A. Verfügender Teil (Tenor) 
 

I. Entscheidung  

1. Feststellung des Plans  

 

Der Plan für den 

Neubau der Bundesautobahn 49 (Kassel - A 5), Teilab schnitt 

Schwalmstadt - Stadtallendorf, von Bau-km 43+100 bi s Bau-km 

56+440 (VKE 30)1 [entspricht Betr.-km 179+560,016 bis 191+900,016] in 

den Gemarkungen Treysa, Florshain, Wiera, Ascherode und Ziegenhain 

der Stadt Schwalmstadt sowie den Gemarkungen Leimbach, Loshausen 

und Wasenberg der Gemeinde Willingshausen, Schwalm-Eder-Kreis, 

in den Gemarkungen Mengsberg, Momberg, Neustadt und Speckswinkel 

der Stadt Neustadt (Hessen) sowie  

                                                
1 Bau-km 56+440 der VKE 30 entspricht Bau-km 57+000 der VKE 40 
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den Gemarkungen Erksdorf und Stadtallendorf der Stadt Stadtallendorf, 

Landkreis Marburg-Biedenkopf,  

wird gemäß §§ 12 Abs. 4, 17 ff. des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der 

Fassung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1207), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in Verbindung mit §§ 72 ff. des Hessischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) in der Fassung vom 15. Januar 2010 

(GVBI. I S. 18) und § 33 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) 

in der Fassung vom 8. Juni 2003 (GVBl. I S. 166), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 817), unter Beachtung der unter A, Ziffer IV 

festgesetzten Nebenbestimmungen/ Auflagen, Hinweise und Vorbehalte mit den 

sich aus den Violetteintragungen in den Planunterlagen ergebenden Änderungen 

und Ergänzungen festgestellt. 

2. Übersicht über die planfestgestellten Maßnahmen:   

Es wird der Neubau der Bundesautobahn 49 (Kassel - A 5), Teilabschnitt 

Schwalmstadt - Stadtallendorf, von Bau-km 43+100 bis Bau-km 56+440 (VKE 30) 

einschließlich der folgenden Maßnahmen planfestgestellt: 

- Bau der Autobahnanschlussstelle Neustadt von Bau-km 51+450 bis 

51+700 in Form eines symmetrischen halben Kleeblattes im Kreuzungsbe-

reich mit der L 3071,  

- Verlegung und Ausbau der Landesstraße 3071 zwischen Neustadt (Hes-

sen)/ Speckwinkel und Neustadt (Hessen) von Bau-km 0+027 bis 0+844,  

- Bau der Autobahnanschlussstelle Stadtallendorf Nord2 von Bau-km 55+700 

bis 56+300 in Form eines unsymmetrischen halben Kleeblattes im Kreu-

zungsbereich mit der B 454,  

- Verlegung und Ausbau der Bundesstraße 454 zwischen Stadtallendorf und 

Neustadt (Hessen) von Bau-km 0+015 bis 1+100,  

- Anbindung des Gewerbegebietes Nord-Ost an die B 454 (Achse 250), 

- Verlegung und Ausbau der Landesstraße 3342 zwischen Neustadt (Hes-

sen)/ Mengsberg und Schwalmstadt/ Wiera von Bau-km 0+006,80 bis 

0+570,  

- Errichtung des Talbauwerkes Biedenbacher Teiche (Bauwerk Nr. 115) von 

Bau-km 43+860,25 bis 44+057,25 mit Unterführung eines Wirtschaftswe-

ges und des Silberbachs,  

- Errichtung des Talbauwerkes Kälbach (Bauwerk Nr. 119) von Bau-km 

47+557 bis 47+867 mit Unterführung der Kreisstraße 105 zwischen Neu-

                                                
2 Aufgrund der in der VKE 40 an der L 3290 vorgesehenen Anschlussstelle „Stadtallen-
dorf Süd“ wird die Anschlussstelle an der B 454 als „Stadtallendorf Nord“ bezeichnet. 
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stadt (Hessen)/ Momberg und Schwalmstadt/ Wiera, des Wirtschaftsweges 

16, des Klausbachs und des Kälbachs sowie Errichtung von Spritzschutz-

wänden auf dem Brückenbauwerk,  

- Errichtung von Überführungen  

des Wirtschaftsweges 05 (Bauwerk Nr. 116) in Bau-km 44+825, 

der Landesstraße 3342 zwischen Neustadt (Hessen)/ Mengsberg und 

Schwalmstadt/ Wiera (Bauwerk Nr. 118) in Bau-km 46+483, 

des Wirtschaftsweges 18 (Bauwerk Nr. 121) in Bau-km 50+055,50, 

der Landesstraße 3071 zwischen Neustadt (Hessen)/ Speckwinkel und 

Neustadt (Hessen) (Bauwerk Nr. 122) in Bau-km 51+483,71, 

des Wirtschaftsweges 27 (Bauwerk Nr. 124) in Bau-km 54+337, 

der Bundesstraße 454 zwischen Stadtallendorf und Neustadt (Hessen) 

(Bauwerk Nr. 125) in Bau-km 55+918,80, 

- Errichtung von Unterführungen  

des Verbindungsweges 10 und Wilddurchlasses (Bauwerk Nr. 117) in Bau-

km 45+908,50 bis 45+938,50, 

der Kreisstraße 17 zwischen Neustadt (Hessen)/ Momberg und Neustadt 

(Hessen) (Bauwerk Nr. 120) in Bau-km 48+901,  

des Wirtschaftsweges 24 und Wilddurchlasses (Bauwerk Nr. 123) in Bau-

km 52+443 bis 52+450, 

- Errichtung der Unterführung (Gründurchlass, Bauwerk Nr. 123A) von Bau-

km 52+274 bis 52+404, 

- Rückbau eines Parkplatzes nördlich der B 454 bei Bau-km 55+850,  

- Einrichtung von Mittelstreifenüberfahrten von Bau-km 43+638,5 bis 

43+773,5, 44+105 bis 44+240, 47+150 bis 47+285, 47+945 bis 48+080, 

55+250 bis 55+385 

- Bau des Regenrückhaltebeckens 1.1 bei Bau-km 43+830, 1.2 bei Bau-km 

44+100, 2.1 bei Bau-km 47+650, 2.2 bei Bau-km 47+810, 3.1 bei Bau-km 

48+930, 3.2 bei Bau-km 52+250, 4.1 bei Bau-km 53+770, 4.2 bei Bau-km 

54+730 und 4.3 bei Bau-km 56+380,  

- Herstellung von Geländemodellierungen (Gestaltungswällen) 

auf der Ostseite der A 49 von Bau-km 43+100 bis 48+853 (als Sichtschutz 

zum Klinikum Hephata),  

auf der Ostseite der A 49 von Bau-km 46+500 bis 47+250 (als Sichtschutz 

zur Ortslage Wiera), 

auf der Südseite der A 49 von Bau-km 48+650 bis 48+850 (als Sichtschutz 

zur Ortslage Neustadt),  
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auf der Nordseite der A 49 von Bau-km 48+800 bis 48+865 (als Sichtschutz 

zur Ortslage Momberg),  

auf der Südseite der A 49 von Bau-km 48+950 bis 49+325 (als Sichtschutz 

zur Ortslage Neustadt), 

auf der Nordseite der A 49 von Bau-km 48+950 bis 49+100 (als Sichtschutz 

zur Ortslage Momberg), 

auf der Nordseite der A 49 von Bau-km 50+075 bis 50+875 (als Sichtschutz 

zur Ortslage Momberg), 

auf der Nordseite der A 49 von Bau-km 53+808 bis 54+750 (als Sichtschutz 

zur Ortslage Erksdorf), 

- Errichtung eines Kleintierdurchlasses bei Bau-km 56+230 in der Rampe 

Ost der Anschlussstelle Stadtallendorf,  

und der damit verbundenen Schutz-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen in Form  

- der Anlage von Kunsthorten (Umsiedlung der Waldohreule aus dem Gefah-

renbereich) in den Gemarkungen Wiera, Momberg und Neustadt (Maß-

nahme VA1), 

- der Anlage von Kunsthorten (Umsiedlung des Schwarzmilans aus dem Ge-

fahrenbereich) in der Gemarkung Erksdorf (Maßnahme VA2),  

- der Anlage von Kunsthorten (Umsiedlung des Rotmilans aus dem Gefah-

renbereich) in den Gemarkungen Wiera und Neustadt (Maßnahme VA3),  

- der Anlage von Nistkästen (Umsiedlung des Waldkauzes aus dem Gefah-

renbereich) in den Gemarkungen Wiera und Momberg (Maßnahme VA4),  

- der Errichtung von Schutzzäunen zum Schutz von Gehölzbeständen wäh-

rend der Bauphase (Schutzmaßnahme S 1),  

- der Errichtung von Schutzzäunen zum Schutz sensibler Bereiche während 

der Bauphase (Schutzmaßnahme S 2),  

- des Abtrags des Oberbodens von allen Bauflächen und der Zwischenlage-

rung auf Arbeitsstreifen und vorgegebenen Oberbodenlagerflächen 

(Schutzmaßnahme S3),  

- der Rekultivierung des Bodens auf allen Bauflächen nach Abschluss der 

Baumaßnahme und Wiederandeckung des Oberbodens (Schutzmaßnah-

me S4),  

- der Anlage eines Wildkatzenschutzzaunes beidseits der Fahrbahntrasse 

(Schutzmaßnahme S5),  

- der Anlage eines kombinierten Wildkatzen- und Amphibienschutzzaunes im 

Bereich des Naturschutzgebietes „Biederbache Teiche“ und dem Waldge-

biet „Großer Tiefenbach“ (Schutzmaßnahme S5a),  
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- der Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes im Bereich des Na-

turschutzgebietes „Biederbache Teiche“ entlang des Baufeldes und der 

Baustraßen (Schutzmaßnahme S5b),  

- der Gestaltung des Fahrbahnmittelstreifens (Maßnahme G1),  

- der Landschaftsrasenansaat in fahrbahnnahen Bereichen (Sichtfelder und 

sonstiger von Gehölzen freizuhaltender Flächen) (Maßnahme G2),  

- der Gehölzpflanzung auf Böschungsflächen (Maßnahme G3),  

- der Gehölzpflanzung der Anschlussinnenflächen, der Lärmschutzwälle und 

der Bodenmodellierungsflächen (Maßnahme G4),  

- der landschaftsgerechten Einbindung der Regenrückhaltebecken (Maß-

nahme G5),  

- der Verbringung und Modellierung von Überschussmassen (Maßnahme 

G6),  

- der Entsiegelung und Rekultivierung von Flächen nicht mehr benötigter 

Straßen- und Wirtschaftswege in der Flur 9 der Gemarkung Neustadt und 

Flur 22 der Gemarkung Speckswinkel (Maßnahme A1),  

- der Herausnahme der modellierten Fläche aus der landwirtschaftlichen 

Nutzung mit Gras- und Kräuteransaat und Anlage eines Feldgehölzes 

(Maßnahme A2),  

- der Entwicklung stufig aufgebauter Waldränder in den Fluren 15 und 16 der 

Gemarkung Wiera, 11 in der Gemarkung Erksdorf und 39 in der Gemar-

kung Stadtallendorf (Maßnahme A3),  

- des Maßnahmenkomplexes „Biedenbachtal“ (Maßnahmenkomplex A4) be-

stehend aus 

Umwandlung von Acker in Extensivgrünland in den Fluren 4 der Gemar-

kung Florshain sowie 4 und 5 der Gemarkung Treysa (Maßnahme A4.1) als 

CEF-Maßnahme für Waldohreule, Rot- und Schwarzmilan, Rebhuhn, 

Wachtel, Schafstelze und Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisenbläuling,  

Extensivierung der Grünlandnutzung in der Flur 5 der Gemarkung Treysa 

(Maßnahme A4.2) gleichfalls als CEF-Maßnahme, 

Renaturierung des Silberbachs und Schaffung von Uferrandstreifen in den 

Fluren 4 und 5 der Gemarkung Treysa (Maßnahme A4.3), 

- des Maßnahmenkomplexes „Am Kälbachtal“ (Maßnahmenkomplex A5) be-

stehend aus  

Extensivierung der Grünlandnutzung in der Flur 15 der Gemarkung Mom-

berg (Maßnahme A5.1) als CEF-Maßnahme für den Schwarzblauen Wie-

senknopf-Ameisenbläuling,  
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Entwicklung eines strukturreichen Landschaftselements in der Flur 15 der 

Gemarkung Momberg (Maßnahme A5.2) als CEF-Maßnahme für häufige 

und weit verbreitete Brutvögel, 

- des Maßnahmenkomplexes „Tälchen am Simmesberg“ (Maßnahmenkom-

plex A6) bestehend aus  

Umwandlung von Acker in Extensivgrünland in der Fluren 10, 11, 12 und 

13 der Gemarkung Neustadt (Maßnahme A6.1) als CEF-Maßnahme für 

Waldohreule, Rot- und Schwarzmilan, Rebhuhn, Wachtel, Schafstelze und 

Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisenbläuling,, 

Extensivierung der Grünlandnutzung in den Fluren 10, 11, 12 und 13 der 

Gemarkung Neustadt (Maßnahme A6.2) gleichfalls als CEF-Maßnahme, 

Entwicklung von Uferrandstreifen inklusive Verbreiterung von Grabenpar-

zellen in den Fluren 10, 12, 13 und 24 der Gemarkung Neustadt (Maßnah-

me A6.3), 

- des Maßnahmenkomplexes „Tälchen am Kälbacher Holz“ (Maßnahmen-

komplex A7) bestehend aus  

Umwandlung von Acker in Extensivgrünland in den Fluren 2 und 3 der Ge-

markung Momberg (Maßnahme A7.1) gleichfalls als CEF-Maßnahme, 

Entwicklung von Uferrandstreifen inklusive Verbreiterung von Grabenpar-

zellen in den Fluren 2 und 3 der Gemarkung Momberg (Maßnahme A7.2), 

- der Herausnahme der Flächen aus der land- und/ oder forstwirtschaftlichen 

Nutzung, der Entwicklung von Sukzessionsflächen und der Anpflanzung 

von Feldgehölzen in der Fluren 1 und 15 der Gemarkung Wiera, 13 der 

Gemarkung Mengsberg, 9 und 10 der Gemarkung Neustadt, Flur 21 der 

Gemarkung Speckswinkel (Maßnahme A8),  

- den Maßnahmenkomplex „Naturnahe Entwicklung von Waldbeständen“ 

(Maßnahmenkomplex A9), zum großen Teil als CEF-Maßnahme, beste-

hend aus 

Entwicklung von Naturwaldparzellen in den Fluren 2 und 16 der Gemar-

kung Wiera (Maßnahme A9.1) als CEF-Maßnahme für weit verbreitete und 

häufige Vogelarten wie Kleiber, Meisenarten, Waldlaubsänger, Garten- und 

Waldbaumläufer u.v.a., 

Nutzungsbeschränkung von alten Eichen- und Buchenbeständen in der 

Flur 40 der Gemarkung Stadtallendorf (Maßnahme A9.1.1n), 

Nutzungsverzicht von Altbaumgruppen (Eiche und Buche) in der Flur 40 

der Gemarkung Stadtallendorf (Maßnahme A9.5n), 
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Erhöhung des Totholzanteils durch Belassen von Altkronen und dauerhaf-

tem Nutzungsverzicht von Bäumen mit Industrieholzqualität (Eiche und Bu-

che) in der Flur 40 der Gemarkung Stadtallendorf (Maßnahme A9.6n), 

Entfichtung von Gewässersystemen von Gräben, Feuerlöschteich und Ge-

wässerrenaturierung in der Flur 9 der Gemarkung Momberg (Maßnahme 

A9.7n) 

- der Entwicklung von Hecken als Leitstrukturen und Lebensraum für Halbof-

fenlandarten in der offenen Feldflur in den Fluren 4 der Gemarkung Treysa, 

1, 2, 4 und 15 der Gemarkung Wiera, 10 der Gemarkung Neustadt, 20, 21 

und 22 der Gemarkung Speckswinkel, 2, 3 und 6 der Gemarkung Momberg 

sowie Flur 10 der Gemarkung Erksdorf (Maßnahme A10),  

- der Entwicklung einer Benjeshecke als Lebensraum für den Neuntöter in 

den Fluren 20 und 22 der Gemarkung Speckswinkel und Fluren 3 und 6 der 

Gemarkung Momberg (Maßnahme A10a), 

- der Anlage einer Schneise im Wald „Hardt“ als Leitstruktur für Fledermäuse 

(Maßnahme A11), 

- der Schaffung einer Leitstruktur/ Verbreitungslinie für Laubfrosch und ande-

re Arten in der Flur 4 der Gemarkung Treysa (Maßnahme A12), 

- der Anlage von Blühstreifen (Maßnahme A13a), teilweise als CEF-Maß-

nahmen,  

- des Maßnahmenkomplexes „Waldzuwachsflächen“ (Maßnahme E1) beste-

hend aus den Waldzuwachsflächen 

nordwestlich der Biedenbacher Teiche in der Flur 5 der Gemarkung Treysa 

(Maßnahme E1.1neu), 

nordwestlich des Großen Tiefenbach II in der Flur 4 der Gemarkung Treysa 

(Maßnahme E1.2),  

östlich des Kälbacher Holzes in den Fluren 3 und 5 der Gemarkung Mom-

berg (Maßnahme E1.3), 

östlich des Großen Tiefenbach in der Flur 5 der Gemarkung Treysa (Maß-

nahme E1.4), 

„Am Hopfenberg“ in der Flur 10 der Gemarkung Erksdorf (Maßnahme 

E1.5), 

- der Renaturierung der Schwalmaue im Bereich des Regenrückhaltebe-

ckens bei Ziegenhain (Bestandteil des Vogelschutzgebiets „Schwalmniede-

rung bei Schwalmstadt“, Code 5121-401) in der Flur 9 der Gemarkung Zie-

genhain (Maßnahmenkomplex E2) bestehend aus 

Entwicklung von auentypischem Extensivgrünland aus Intensivgrünland 

und ruderalem Grünland (Maßnahme E2.1), 
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Entwicklung von auentypischem Extensivgrünland aus Acker (Maßnahme 

E2.2), 

- der Durchführung des Maßnahmenkomplexes E3 im FFH-Gebiet „Maculi-

nea-Schutzgebiet bei Neustadt“ (Code 5120-302) in den Fluren 32 und 34 

der Gemarkung Neustadt bestehend aus 

der Optimierung des vorhandenen potenziellen Kammmolchgewässers 

(Maßnahme E3.1), 

der Renaturierung eines kleinen Fließgewässers im Appelsgrund (Maß-

nahme E3.2), 

der Renaturierung des Otterbaches (Maßnahme E3.3), 

der Umwandlung eines Nadelforstes in Grünland (Maßnahme E3.4), 

der Umwandlung eines Ackers in Grünland (Maßnahme E3.5), 

- der Anlage einer Fischwanderhilfe (Maßnahmenkomplex E4) am Wehr 

(Aufteilungswehr) bei Loshausen in der Flur 12 der Gemarkung Loshausen, 

- der Durchführung des Maßnahmenkomplexes E5 Renaturierung der Leim-

bachaue zwischen Wasenberg und Leimbach (Bestandteil des Vogel-

schutzgebiets „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“, Code 5121-401) in 

der Flur 4 der Gemarkung Leimbach und Flur 10 der Gemarkung Wasen-

berg bestehend aus  

der Entwicklung von auentypischem Extensivgrünland aus Intensivgrünland 

(Maßnahme E5.1), 

der Entwicklung eines Sukzessionsstreifens (Entwicklung von Hochstau-

denfluren, Altgras, Seggenried und Schilf) (Maßnahme E5.2), 

der Anlage von Wiesenblänken (Maßnahme E5.3), 

der Anlage eines Kleinweihers (Maßnahme E5.4), 

der Entwicklung von Schlammfluren (Maßnahme E5.5), 

der Anlage einer Grabentasche (Maßnahme E5.6), 

der Renaturierung des Leimbachs (Maßnahme E5.7), 

der Entfernung nicht standortgerechter Hybrid-Pappeln (Maßnahme E5.8), 

der Sicherung des Bestandes als Quellbiotop für die Besiedlung des zu 

entwickelnden Grünlandes (Maßnahme E5.9), 

der Entwicklung von Extensivgrünland aus Ackerland und Ackerbrachen 

(Maßnahme E5.10), 

der Regeneration des Seggenriedes (feuchter Hochstaudenfluren) durch 

Pflegemaßnahmen (Maßnahme E5.11). 

- der Entwicklung von Extensivgrünland aus Ackerland in der Flur 6 der Ge-

markung Ascherode (Maßnahme E6). 
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3. Festgestellte Planunterlagen  

Der festgestellte Plan umfasst die folgenden Unterlagen: 

Tabelle 1: Festgestellter Plan 

 
Lfd. Nr. 

 
Unter-
lage 
RE 

 
Bezeichnung 
 

 
Maßstab  
1: 

 
aufgestellt 
am  
 

1 1.1A Deckblatt zum Erläuterungsbericht (Titel-
blatt, 3 Blatt Inhaltsverzeichnis, 67 Seiten 
und Anhänge 1 bis 7) 
-ersetzt Erläuterungsbericht vom 31.05.2006- 
Anlage: 
Hinweise zu den ausgelegten Unterlagen 
der ersten Planänderung (2 Seiten) und 
der zweiten Planänderung (1 Seite) 
Verzeichnis der Anlagen des Ausgangs-
verfahrens 14 Ordner (2 Seiten) 
Verzeichnis der Unterlagen des ersten 
Änderungsverfahrens 14 Ordner (2 Sei-
ten) 
Verzeichnis der Anlagen des zweiten Än-
derungsverfahrens 2 Ordner (1 Seite) 

- 25.02.2010 
 
 
 
 
 
- 
- 

1.1 1.2B Allgemein verständliche Zusammenfas-
sung der Unterlagen nach § 6 UVPG (Ti-
telblatt einschl. 36 Blatt) 
-ersetzt Unterlage 12.6 vom 31.05.2006 und 1.2A 
sowie 12.0A jeweils vom 25.02.2010- 

- 21.06.2010/ 
25.05.2011 

2 2 Übersichtskarte 
-ersetzt Übersichtskarte vom 31.05.2006- 

100.000 

 

25.02.2010 

3.0 3 Legende zum Übersichtslageplan - - 

3.1 3a Deckblatt zum Übersichtslageplan  
(Blatt Nr. 1A) 
-ersetzt Übersichtslageplan vom 31.05.2006- 

25.000 25.02.2010 

3.2 3b Deckblatt zum Übersichtslageplan  
(Blatt Nr. 1A) 
-ersetzt Übersichtslageplan vom 31.05.2006 

10.000 25.02.2010 

4.1 4a Deckblatt zum Übersichtshöhenplan  
(Blatt Nr. 1A) 
-ersetzt Übersichtshöhenplan vom 31.05.2006- 

25.000/  
2.500 

25.02.2010 

4.2 4b Deckblatt zum Übersichtshöhenplan  
(Blatt Nr. 1) 
-ersetzt Übersichtshöhenplan (Blatt Nr. 1) vom 
31.05.2006) 

10.000/ 
1.000 
 

25.02.2010 

4.3 4b Deckblatt zum Übersichtshöhenplan  
(Blatt Nr. 2A) 
-ersetzt Übersichtshöhenplan (Blatt Nr. 2) vom 
31.05.2006- 

10.000/ 
1.000 
 

25.02.2010 

5 5 Bauwerksverzeichnis (Titelblatt und 137 
Blatt) 
-ersetzt Bauwerksverzeichnis vom 31.05.2006- 

- 25.02.2010 

6.1 6 Straßenquerschnitt der A 49 (Blatt Nr. 1: 
Gerade) 

50 31.05.2006 

6.2 6 Straßenquerschnitt der A 49 (Blatt Nr. 2: 
Kurve) 

50 31.05.2006 

6.3 6 Straßenquerschnitt der Rampen (Blatt Nr. 
3) 

50 31.05.2006 

6.4 6 Straßenquerschnitt der B 454 (Blatt Nr. 4) 50 31.05.2006 

6.5 6 Straßenquerschnitt SQ 9,0 (Blatt Nr. 5) 50 31.05.2006 
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6.6 6 Straßenquerschnitt SQ 8,5 (Blatt Nr. 6) 50 31.05.2006 

6.7 6 Regelquerschnitt der Wirtschaftswege  
(Blatt Nr. 7) 

50 31.05.2006 

7.1 7 Deckblatt zum Lageplan (Blatt Nr. 1A) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 1) vom 31.05.2006-  

2.000 25.02.2010 

7.2 7 Deckblatt zum Lageplan (Blatt Nr. 2A) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 2) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

7.3 7 Deckblatt zum Lageplan (Blatt Nr. 3A) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 3) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

7.4 7 Deckblatt zum Lageplan (Blatt Nr. 4A) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 4) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

7.5 7 Deckblatt zum Lageplan (Blatt Nr. 5A) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 5) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

7.6 7 Deckblatt zum Lageplan (Blatt Nr. 6A) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 6) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

7.6-1 7 Ergänzung zum Lageplan (Blatt Nr. 6.1) 2.000 25.02.2010 

7.6-2 7 Ergänzung zum Lageplan (Blatt Nr. 6.2) 2.000 25.02.2010 

7.7 7 Deckblatt zum Lageplan (Blatt Nr. 7A) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 7) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

7.8 7 Deckblatt zum Lageplan (Blatt Nr. 8A) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 8) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

7.9 7 Deckblatt zum Lageplan (Blatt Nr. 9A) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 9) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

8.1 8 Höhenplan (Blatt Nr. 1) 2.000/200 31.05.2006 

8.2 8 Höhenplan (Blatt Nr. 2) 2.000/200 31.05.2006 

8.3 8 Höhenplan (Blatt Nr. 3) 2.000/200 31.05.2006 

8.4 8 Höhenplan (Blatt Nr. 4) 2.000/200 31.05.2006 

8.5 8 Höhenplan (Blatt Nr. 5) 2.000/200 31.05.2006 

8.6 8 Deckblatt zum Höhenplan (Blatt Nr. 6A) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 6) vom 31.05.2006- 

2.000/200 25.02.2010 

8.7 8 Höhenplan (Blatt Nr. 7) 2.000/200 31.05.2006 

8.8 8 Höhenplan (Blatt Nr. 8) 2.000/200 31.05.2006 

8.9 8 Höhenplan (Blatt Nr. 9) 2.000/200 31.05.2006 

9.1 8a Höhenplan der B 454 (Blatt Nr. 1) 1.000/100 31.05.2006 

9.2 8a Höhenplan der B 454 (Blatt Nr. 2) 1.000/100 31.05.2006 

9.3 8a Höhenplan der L 3071(Blatt Nr. 3) 1.000/100 31.05.2006 

9.4 8a Höhenplan der L 3342 (Blatt Nr. 4) 1.000/100 31.05.2006 

10.1 8b Höhenplan der Rampe 110 der AS 
Neustadt (Blatt Nr. 1) 

500/50 31.05.2006 

10.2 8b Höhenplan der Rampe 111 der AS 
Neustadt (Blatt Nr. 2) 

500/50 31.05.2006 

10.3 8b Höhenplan der Rampe 112 der AS 
Neustadt (Blatt Nr. 3) 

500/50 31.05.2006 

10.4 8b Höhenplan der Rampe 130 der AS 
Neustadt (Blatt Nr. 4) 

500/50 31.05.2006 

10.5 8b Höhenplan der Rampe 131 der AS 
Neustadt (Blatt Nr. 5) 

500/50 31.05.2006 

10.6 8b Höhenplan der Rampe 132 der AS 
Neustadt (Blatt Nr. 6) 

500/50 31.05.2006 
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10.7 8b Höhenplan der Rampe 210 der AS 
Stadtallendorf (Blatt Nr. 7) 

500/50 31.05.2006 

10.8 8b Höhenplan der Rampe 211 der AS 
Stadtallendorf (Blatt Nr. 8) 

500/50 31.05.2006 

10.9 8b Höhenplan der Rampe 212 der AS 
Stadtallendorf (Blatt Nr. 9) 

500/50 31.05.2006 

10.10 8b Höhenplan der Rampe 250der AS  
Stadtallendorf (Blatt Nr. 10) 

500/50 31.05.2006 

10.11 8b Höhenplan der Rampe 251 der AS 
Stadtallendorf (Blatt Nr. 11) 

500/50 31.05.2006 

10.12 8b Höhenplan der Rampe 252 der AS 
Stadtallendorf (Blatt Nr. 12) 

500/50 31.05.2006 

11.1 8c Höhenplan des Wirtschaftweges 1 
(Blatt Nr. 1) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 1) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.2 8c Deckblatt zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 2a (Blatt Nr. 2A) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 2) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010

11.3 8c Höhenplan des Wirtschaftweges 3 
(Blatt Nr. 3) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr.2) vom 31.05.2006)- 

1.000/100 25.02.2010 

11.4 8c Höhenplan des Wirtschaftweges 4  
(Blatt Nr. 4) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 4) vom 31.05.2006)- 

1.000/100 25.02.2010 

11.5 8c Höhenplan des Wirtschaftweges 5 
(Blatt Nr. 5) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 5) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.5-1 8c Ergänzung zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 5a (Blatt Nr. 5.1) 

1.000/100 25.02.2010 

11.5-2 8c Ergänzung zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 5b (Blatt Nr. 5.2) 

1.000/100 25.02.2010 

11.6 8c Höhenplan des Wirtschaftweges 6 
(Blatt Nr. 6) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 6) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.7 8c Höhenplan des Wirtschaftweges 7 
(Blatt Nr. 7) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 5) vom 
31.05.2006)- 

1.000/100 25.02.2010 

11.8 8c Höhenplan des Grabens 1.7 (Blatt Nr. 8) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 8) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.9 8c Höhenplan des Verbindungsweges 9 
(Blatt Nr. 9) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 9) vom 31.05.2006)- 

1.000/100 25.02.2010 

11.9-1 8c Ergänzung zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 09a (Blatt Nr. 9.1)  

1.000/100 25.02.2010 

11.10 8c Deckblatt zum Höhenplan des Verbin-
dungsweges 10a (Blatt Nr. 10A) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 10) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.10-1 8c Ergänzung zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 10b (Blatt Nr. 10.1) 

1.000/100 25.02.2010 

11.11 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 11 
(Blatt Nr. 11) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 101 vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.12 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 12 
(Blatt Nr. 12) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 12) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 
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11.13 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 13 
(Blatt Nr. 13 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 13) vom 31.05.2006)- 

1.000/100 25.02.2010 

11.13-1 8c Ergänzung zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 13a (Blatt Nr. 13.1) 

1.000/100 25.02.2010 

11.14 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 14 
(Blatt Nr. 14) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 13) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.15 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 15 
(Blatt Nr. 15) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 15) vom 
31.05.2006)- 

1.000/100 25.02.2010 

11.16 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 16 
(Blatt Nr. 16) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 16) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.17 8c Deckblatt zum Höhenplan des Verbin-
dungsweges 17a (Blatt Nr. 17A) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 17) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.18 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 18 
(Blatt Nr. 18) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 18) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.18-1 8c Ergänzung zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 18a (Blatt Nr. 18.1) 

1.000/100 25.02.2010 

11.19 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 19 
(Blatt Nr. 19) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 18) vom 31.05.2006- 

2.000/200 25.02.2010 

11.20 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 20 
(Blatt Nr. 20) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 20) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.21 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 21 
(Blatt Nr. 21) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 21) vom 31.05.2006 

1.000/100 25.02.2010 

11.22 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 22 
(Blatt Nr. 22) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 22) vom 31.05.2006- 

500/50 25.02.2010 

11.22-1 8c Ergänzung zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 22a (Blatt Nr. 22.1) 

1.000/100 25.02.2010 

11.22-2 8c Ergänzung zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 22b (Blatt Nr. 22.2) 

1.000/100 25.02.2010 

11.23 8c Deckblatt zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 23 (Blatt Nr. 23A) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 23) vom 31.05.2006- 

2.000/200 25.02.2010 

11.23-1 8c Ergänzung zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 23a (Blatt Nr. 23.1) 

1.000/100 25.02.2010 

11.24 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 24 
(Blatt Nr. 24) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 24) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.25-1 8c Ergänzung zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 25 (Blatt Nr. 25A) 
-Ergänzung zu Blatt Nr. 23- 

1.000/100 25.02.2010 

11.26 8c Höhenplan des Graben 3.3 (Blatt Nr. 26) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 26) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.27 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 27  
(Blatt Nr. 27) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 27) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 
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11.28 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 28  
(Blatt Nr. 28) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 28) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.29 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 29  
(Blatt Nr. 29) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 29) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.30 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 30  
(Blatt Nr. 30) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 30) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.31 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 31  
(Blatt Nr. 31) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 31) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.32 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 32  
(Blatt Nr. 32) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 32) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.33 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 33  
(Blatt Nr. 33) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 33) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.34 8c Deckblatt zum Höhenplan des Wirt-
schaftsweges 34a (Blatt Nr. 34A) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 34) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.35 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 35 
(Blatt Nr. 35) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 35) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.36 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 36  
(Blatt Nr. 36) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 36) vom 31.05.2006- 

500/50 25.02.2010 

11.37 8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 37 
(Blatt Nr. 37) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 37) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

11.38 8c Höhenplan der Zufahrt des RRB 1.1 
(Blatt Nr. 38) 
-ersetzt Höhenplan (Blatt Nr. 38) vom 31.05.2006- 

1.000/100 25.02.2010 

  Ingenieurbauwerke   

12 10.1 Verzeichnis der Brücken und Ingenieur-
bauwerke (Titelblatt und 5 Seiten) 
-ersetzt Verzeichnis vom 31.05.2006- 

- 25.02.2010 

12.1 10.2 Bauwerksskizze des Talbauwerkes BW-Nr. 
115: Biedenbacher Teiche - Ansicht, 
Grundriss, Regelquerschnitt (Blatt Nr. 1a) 
-ersetzt Brückenskizze (Blatt Nr. 1) vom 29.03.2006- 

100; 500 25.02.2010 
(29.03.2010) 

12.2 10.2 Bauwerksskizze des Talbauwerkes BW-Nr. 
119 Kälbach - Ansicht, Grundriss, Regel-
querschnitt (Blatt Nr. 2a) 
-ersetzt Brückenskizze (Blatt Nr. 2) vom 29.03.2006- 

100; 500 25.02.2010 
(29.30.2010) 

12.3 10.2 Ergänzung zur Bauwerksskizze der Bau-
werke Nr. 123 und 123A - Ansicht, Grund-
riss, Regelquerschnitt (Blatt Nr. 2) 

100; 200 25.02.2010 

  Schalltechnische Untersuchung  

13.0 10 Ergänzende Hinweise zur lärmtechnischen 
Berechnung 2006 (2 Blatt einschl. Titel-
blatt) 

- 31.05.2006 

13.1 11.1 Erläuterungen zur Berechnung (Titelblatt 
und 12 Seiten) 

- Mai 2006 

13.2 11.1 Berechnung der Emissionspegel (1 Seite) 
und Zusammenstellung der Beurtei-
lungspegel (4 Seiten) 

- 16.05.2006 
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14.0 11.2 Legende zum Lageplan der Lärmschutz-
maßnahmen (Blatt 0) 

- - 

14.1 11.2 Deckblatt zum Übersichtslageplan der 
Lärmschutzmaßnahmen (Blatt Nr. 1A) 
-ersetzt Übersichtslageplan vom 31.05.2006- 

10.000 25.02.2010 

14.2 11.2 Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen  
(Blatt Nr. 2) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 2) vom 31.05.2006- 

2.500 25.02.2010 

14.3 11.2 Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen  
(Blatt Nr. 3) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 3) vom 31.05.2006- 

2.500 25.02.2010 

14.4 11.2 Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen  
(Blatt Nr. 4) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 4) vom 31.05.2006- 

2.500 25.02.2010 

14.5 11.2 Übersichtslageplan der Lärmsituation am 
Tag (Blatt Nr. 5) 
-ersetzt Plan (Blatt Nr. 5) vom 31.05.2006- 

10.000 25.02.2010 

14.6 11.2 Übersichtslageplan der Lärmsituation am 
Tag (Blatt Nr. 6) 
-ersetzt Plan (Blatt Nr. 6) vom 31.05.2006- 

10.000 25.02.2010 

14.7 11.2 Übersichtslageplan der Lärmsituation in 
der Nacht (Blatt Nr. 7) 
-ersetzt Plan (Blatt Nr. 7) vom 31.05.2006- 

10.000 25.02.2010 

14.8 11.2 Übersichtslageplan der Lärmsituation in 
der Nacht (Blatt Nr. 8) 
-ersetzt Plan (Blatt Nr. 8) vom 31.05.2006- 

10.000 25.02.2010 

  Luftschadstofftechnische Untersuchung   

15.0 11.3 Ergänzende Hinweise zur luftschadstoff-
technischen Berechnung 2006 (2 Blatt 
einschl. Titelblatt) 

- 25.02.2010 

15.1 1.33 Erläuterungsbericht zur luftschadstofftech-
nischen Berechnung (8 Seiten) 

- 31.05.2006 

15.2 11.3 Berechnung zur Abschätzung von ver-
kehrsbedingten Schadstoffimmissionen  
(Seiten 9-13) 

- 31.05.2006 

  Landschaftspflegerischer Begleitplan   

16 12.0B Deckblatt zum Erläuterungsbericht zum 
landschaftspflegerischen Begleitplan (Ti-
telblatt, 5 Blatt Inhaltsverzeichnis und 334 
Seiten) einschließlich Maßnahmenver-
zeichnis S. 200 bis 256, 259 bis 266 und 
269 bis 298) 
-ersetzt Erläuterungsbericht vom 31.05.2006 und 
Deckblatt vom 25.02.2010- 
Berichtigung des Maßnahmenverzeichnis-
ses E1.1neu (Seite 257, 258), E2 (Seite 
267, 268), E6 (Seite 299, 300) und Flä-
chenbilanz (7 Seiten) 
-neue Flächenbilanz ersetzt Seite 314 bis 320- 

- 25.05.2011 
 
 
 
 
 
 
 
01.12.2011 

17.0 12.1 Deckblatt zur Legende zum Bestands- 
und Konfliktplan (Blatt 0A) 
-ersetzt Legende zum Bestands- und Konfliktplan 
vom 31.05.2006- 

- 25.02.2010 

17.1 12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt 1A) 
-ersetzt Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 1) vom 
31.05.2006- 

- 25.02.2010 
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17.2 12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt 2A) 
-ersetzt Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 2) vom 
31.05.2006- 

- 25.02.2010 

17.3 12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt 3A) 
-ersetzt Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 3) vom 
31.05.2006- 

- 25.02.2010 

17.4 12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt 4A) 
-ersetzt Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 4) vom 
31.05.2006- 

- 25.02.2010 

17.5 12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt 5A) 
-ersetzt Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 5) vom 
31.05.2006- 

- 25.02.2010 

17.6 12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt 6A) 
-ersetzt Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 6) vom 
31.05.2006- 

- 25.02.2010 

17.7 12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt 7A) 
-ersetzt Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 7) vom 
31.05.2006- 

- 25.02.2010 

17.8 12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt 8A) 
-ersetzt Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 8) vom 
31.05.2006- 

- 25.02.2010 

17.9 12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt 9A) 
-ersetzt Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 9) vom 
31.05.2006- 

- 25.02.2010 

17.10 12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt 12A) 
-ersetzt Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 12) vom 
31.05.2006- 

- 25.02.2010 

17.11 12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt 13A) 
-ersetzt Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 12.1) 
vom 31.05.2006- 

- 25.02.2010 

18.1 12.2 Deckblatt zum Maßnahmenübersichtsplan 
A (Blatt Nr. 1A) 
-ersetzt Maßnahmenübersichtsplan A vom 
31.05.2006 und Deckblatt vom 25.10.2010- 

10.000 April 2011 

18.2 12.2B Deckblatt zum Maßnahmenübersichtsplan 
B (Blatt Nr. 2A) 
-ersetzt Maßnahmenübersichtsplan B vom 
31.05.2006 und Deckblatt vom 25.02.2010- 

10.000 April 2011 

19.0 12.3 Deckblatt zur Legende zum Maßnah-
menplan (Blatt Nr. 0) 
-ersetzt Legende vom 31.05.2006- 

- 25.02.2010 

19.1 12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan  
(Blatt Nr. 1A) 
-ersetzt Maßnahmenplan (Blatt Nr. 1) vom 31.05.2006
und Deckblatt 1A vom 25.02.2010- 

2.000 30.04.2011 

19.2 12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan  
(Blatt Nr. 2B) 
-ersetzt Maßnahmenplan (Blatt Nr. 2) vom 31.05.2006
und Deckblatt 2A vom 25.02.2010- 

2.000 30.04.2011 
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19.3 12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan  
(Blatt Nr. 3A) 
-ersetzt Maßnahmenplan (Blatt Nr. 3) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

19.4 12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan  
(Blatt Nr. 4A) 
-ersetzt Maßnahmenplan (Blatt Nr. 4) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

19.5 12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan  
(Blatt Nr. 5A) 
-ersetzt Maßnahmenplan (Blatt Nr. 5) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

19.6 12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan  
(Blatt Nr. 6A) 
-ersetzt Maßnahmenplan (Blatt Nr. 6) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

19.7 12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan  
(Blatt Nr. 7A) 
-ersetzt Maßnahmenplan (Blatt Nr. 7) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

19.8 12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan  
(Blatt Nr. 8A) 
-ersetzt Maßnahmenplan (Blatt Nr. 8) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

19.9 12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan  
(Blatt Nr. 9A) 
-ersetzt Maßnahmenplan (Blatt Nr. 9) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

19.10 12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan  
(Blatt Nr. 12A) 
-ersetzt Maßnahmenplan (Blatt Nr. 12) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

19.11 12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan  
(Blatt Nr. 13A) 
-ersetzt Maßnahmenplan (Blatt Nr. 13) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

20.1 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan -
Bestand (Blatt Nr. 10A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Bestand (Blatt Nr. 10) 
vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

20.2 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan -
Bestand (Blatt Nr. 11A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Bestand (Blatt 
Nr. 11) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

20.3 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan -
Bestand (Blatt Nr. 14A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Bestand (Blatt Nr. 14) 
vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

20.4 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan -
Bestand (Blatt Nr. 15A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Bestand (Blatt Nr. 15) 
vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

20.5 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan -
Bestand (Blatt Nr. 16A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Bestand (Blatt Nr. 16 
vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

20.6 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan -
Bestand (Blatt Nr. 17A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Bestand (Blatt Nr. 17) 
vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 
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20.7 12.4B Deckblatt zum Maßnahmenplan -
Bestand (Blatt Nr. 18B) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Bestand (Blatt Nr. 18) 
vom 31.05.2006- 

2.000 23.04.2011 

20.8 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan -
Bestand (Blatt Nr. 19A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Bestand (Blatt Nr. 19) 
vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

20.9 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan -
Bestand (Blatt Nr. 20A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Bestand (Blatt Nr. 20) 
vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

20.10 12.4 Ergänzung zum Maßnahmenplan -
Bestand (Blatt Nr. 23A) 

2.000 25.02.2010 

20.11 12.4 Ergänzung zum Maßnahmenplan -
Bestand (Blatt Nr. 24B) 

2.000 30.04.2011 

21.1 12.4 Ergänzung zum Maßnahmenplan -
Entwicklung (Blatt Nr. 7.1A) 

2.000 25.02.2010 

21.2 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan Ent-
wicklung (Blatt Nr. 10.1A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Entwicklung (Blatt Nr. 
10) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

21.3 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan Ent-
wicklung (Blatt Nr. 11A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Entwicklung (Blatt Nr. 
11) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

21.4 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan Ent-
wicklung (Blatt Nr. 14A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Entwicklung 
(Blatt Nr. 14) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

21.5 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan Ent-
wicklung (Blatt Nr. 15A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Entwicklung (Blatt Nr. 
15) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

21.6 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan Ent-
wicklung (Blatt Nr. 16A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Entwicklung (Blatt Nr. 
16) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

21.7 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan Ent-
wicklung (Blatt Nr. 17A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Entwicklung (Blatt Nr. 
17) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

21.8 12.4B Deckblatt zum Maßnahmenplan Ent-
wicklung (Blatt Nr. 18B) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Entwicklung (Blatt Nr. 
18) vom 31.05.2006- 

2.000 30.04.2011 

21.9 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan Ent-
wicklung (Blatt Nr. 19A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Entwicklung (Blatt Nr. 
19) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

21.10 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan Ent-
wicklung (Blatt Nr. 20A) 
-ersetzt Maßnahmenplan - Entwicklung 
(Blatt Nr. 20) vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

21.11 12.4 Ergänzung zum Maßnahmenplan -
Entwicklung (Blatt Nr. 21A) 

2.000 25.02.2010 

21.12 12.4 Ergänzung zum Maßnahmenplan -
Entwicklung (Blatt Nr. 22A) 

2.000 25.02.2010 
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21.13 12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan -
Entwicklung (Blatt Nr. 23B) 
-ersetzt Ergänzung zum Maßnahmenplan - Ent-
wicklung (Blatt Nr. 23A) vom 25.02.2010- 

2.000 30.04.2011 

21.14 12.4 Ergänzung zum Maßnahmenplan - 
Entwicklung (Blatt Nr. 24B) 

2.000 30.04.2011 

22.1 12.4A Deckblatt zur Erläuterung der Detailpla-
nung Ersatzmaßnahme 4: Fischwander-
hilfe am Wehr bei Loshausen (Titelblatt 
und 22 Seiten) 
-ersetzt Detailplanung vom 31.05.2006- 

- 25.02.2010 

22.2 12.4A Deckblatt zur Ausführungsplanung - 
Übersichtslageplan Fischwanderhilfe 
(Blatt 1A) 

1.000 25.02.2010 

22.3  Deckblatt zur Ausführungsplanung - La-
geplan Fischwanderhilfe (Blatt 2A) 

200; 75 25.02.2010 

22.4  Deckblatt zur Ausführungsplanung - 
Längs- und Querschnitte (Blatt 3A) 

200; 100 25.02.2010 

  FFH-Vor- und Verträglichkeitsprüfungen   

23 12.5 FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet  
5120-302 „Maculinea-Schutzgebiet bei 
Neustadt“ und FFH-Prüfung für das 
FFH-Gebiet 5120-301 „Wieragrund von 
Schwalmstadt“ 
(Titelblatt, 2 Vorblatt, 3 Blatt Inhalts-, 
Karten-, Tabellen- und Abbildungsver-
zeichnis, 57 Blatt und 3 Blatt Anhang)  

- 31.05.2006 

23.1 12.5 Übersichtskarte  50.000 31.05.2006 

23.2 12.5 Übersichtskarte für das FFH-Gebiet 
5120-302 

15.000 31.05.2006 

23.3 12.5 Bestandsdarstellung und Beeinträchti-
gungsprognose für das FFH-Gebiet 
5120-302 

5.000 31.05.2006 

23.4 Anlage 
zu 
12.4A 

Ergänzung zur FFH-Vorprüfung Fisch-
wanderhilfe im VSG Schwalmniederung 
bei Schwalmstadt (Titelblatt, 1 Blatt In-
haltsverzeichnis und 15 Seiten) 

- Sept. 2009 

  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag   

24 12.7B Deckblatt zur artenschutzrechtlichen Prü-
fung für die europäisch und streng ge-
schützten Arten (Titelblatt, 5 Seiten In-
haltsverzeichnis und 449 Seiten) 
-ersetzt Anhang VI zur Unterlage 12.0 vom 
31.05.2006 und Deckblatt zur Unterl. 12.7A vom 
25.02.2010- 

- 29.05.2011 

24.1 12.7A Ergänzung zur Brutvogelkartierung (Blatt 
saP1A) 

10.000 25.02.2010 

24.2 12.7A Ergänzung zur Übersichtskarte zur Ar-
tenschutzprüfung (Blatt saP2A) 

10.000 25.02.2010 

25.1 Anhang 
VII 

Deckblatt zum Anhang: CEF-
Maßnahmen Feldlerche (Blatt Nr. 1B) 
-ersetzt Anhang VII Blatt Nr. 1A vom 25.02.2010- 

10.000 30.04.2011 

25.2  Grundstücksverzeichnis (7 Seiten) 
-Maßnahmenverzeichnis der Maßnahme A13 (4 
Seiten) entfällt- 

- - 

25.3 Anhang 
X 

Erläuterungsbericht Kompensationsmaß-
nahmen Fledermäuse im Wald (20 Blatt 
einschl. Titelblatt) 

 Dez. 2009 
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25.4  Lage der Fledermaus-Maßnahmen (Blatt 
Nr. 1) 

15.000 21.12.2009 

  Wassertechnischer Entwurf   

26 13.1 Ergebnisse wassertechnischer Berech-
nung (Titelblatt, Entwässerungsabschnitt 
1: Vorblatt, 1 Blatt Inhaltsverzeichnis und 
93 Blatt, Entwässerungsabschnitt 2: Vor-
blatt, 1 Blatt Inhaltsverzeichnis und Blatt 
94 bis 177, Entwässerungsabschnitt 3: 
Vorblatt, 1 Blatt Inhaltsverzeichnis und 
Blatt 178 bis 323, Entwässerungsabschnitt 
4: Vorblatt, 1 Blatt Inhaltsverzeichnis und 
Blatt 324 bis 467) ) jeweils bestehend aus: 
Beschreibung der Anlagen, Berechnungs-
verfahren, Detaillierte Berechnungen, An-
lage 1: Ermittlung der Abflussbeiwerte, 
Anlage 2: Kanalhydraulik, Anlage 3: Flä-
chenermittlung RRB, Anlage 4: Bemes-
sung der RRB, Anlage 5: Bemessung 
Straßenabläufe, Anlage 6: Nachweis hyd-
raulische Leistungsfähigkeit von Rohr-
durchlässen sowie bei Abschnitt 2: Bewer-
tung nach Merkblatt ATV-DVWK-M153 

- 31.05.2006 

27 13.2 Deckblatt zum Übersichtslageplan der 
Einzugsgebiete (Blatt Nr. 1) 
-ersetzt Übersichtslageplan vom 31.05.2010- 

10.000 25.02.2010 

28.1 13.3 Deckblatt zum Entwässerungslageplan 
(Blatt Nr. 1A) 
-ersetzt Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 1) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

28.2 13.3 Deckblatt zum Entwässerungslageplan 
(Blatt Nr. 2A) 
-ersetzt Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 2) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

28.3 13.3 Deckblatt zum Entwässerungslageplan 
(Blatt Nr. 3A) 
-ersetzt Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 3) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

28.4 13.3 Deckblatt zum Entwässerungslageplan 
(Blatt Nr. 4A) 
-ersetzt Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 4) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

28.5 13.3 Deckblatt zum Entwässerungslageplan 
(Blatt Nr. 5A) 
-ersetzt Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 5) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

28.6 13.3 Deckblatt zum Entwässerungslageplan 
(Blatt Nr. 6A) 
-ersetzt Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 6) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

28.6-1 13.3 Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 6.1) 
-ersetzt Entwässerungslageplan (Blatt 
Nr. 6.1) vom 31.05.2006- 

1.000 25.02.2010 

28.7 13.3 Deckblatt zum Entwässerungslageplan 
(Blatt Nr. 7A) 
-ersetzt Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 7) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

28.8 13.3 Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 8) 
-ersetzt Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 8) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 
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28.9 13.3 Deckblatt zum Entwässerungslageplan 
(Blatt Nr. 9A) 
-ersetzt Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 9) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

28.9-1 13.3 Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 9.1) 
-ersetzt Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 9.1) 
vom 31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

29.1 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 1: Abschnitt 1) 

1.000/200 31.05.2006 

29.2 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 2: Abschnitt 1) 

1.000/200 31.05.2006 

29.3 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 3: Abschnitt 1) 

1.000/200 31.05.2006 

29.4 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 4: Abschnitt 2) 

1.000/200 31.05.2006 

29.5 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 5: Abschnitt 2)  

1.000/200 31.05.2006 

29.6 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 6: Abschnitt 2) 

1.000/200 31.05.2006 

29.7 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 7: Abschnitt 3) 

1.000/200 31.05.2006 

29.8 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr.8: Abschnitt 3) 

1.000/200 31.05.2006 

29.9 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 9: Abschnitt 3) 

1.000/200 31.05.2006 

29.10 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 10: Abschnitt 3) 

1.000/200 31.05.2006 

29.11 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 11: Abschnitt 4) 

1.000/200 31.05.2006 

29.12 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 12: Abschnitt 4) 

1.000/200 31.05.2006 

29.13 13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 13: Abschnitt 4) 

1.000/200 31.05.2006 

30.1 13.5 Deckblatt zum Detailplan Grundriss, 
Schnitt, Detail Tauchwand)^^ Regerück-
haltebecken RRB 1.1 (Blatt Nr. 1A) 
-ersetzt Detailplan (Blatt Nr. 1) vom 31.05.2006- 

100; 200 25.02.2010 

30.2 13.5 Detailplan Regerückhaltebecken RRB 
1.2 (Blatt Nr. 2) 

100; 200 31.05.2006 

30.3 13.5 Detailplan Regerückhaltebecken RRB 
2.1 (Blatt Nr. 3) 

100; 200 31.05.2006 

30.4 13.5 Detailplan Regerückhaltebecken RRB 
2.2 (Blatt Nr. 4) 

100; 200 31.05.2006 

30.5 13.5 Detailplan Regerückhaltebecken RRB 
3.1 (Blatt Nr. 5) 

100; 200 31.05.2006 

30.6 13.5 Detailplan Regerückhaltebecken RRB 
3.2 (Blatt Nr. 6) 

100; 200 31.05.2006 

30.7 13.5 Detailplan Regerückhaltebecken RRB 
4.1 (Blatt Nr. 7) 

100; 200 31.05.2006 

30.8 13.5 Detailplan Regerückhaltebecken RRB 
4.2(Blatt Nr. 8) 

100; 200 31.05.2006 

30.9 13.5 Detailplan Regerückhaltebecken RRB 
4.3 (Blatt Nr. 9) 

100; 200 31.05.2006 

  Sonstige Unterlagen   
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31.1 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
01B) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 1) vom 
31.05.2006 und Deckblatt vom 25.02.2010- 

2.000 - 

31.2 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
02B) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 2) vom 
31.05.2006 und Deckblatt vom 25.02.2010- 

2.000 - 

31.3 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
03A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 3) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.4 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
04A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 4) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.5 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
05A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 5) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.6 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
06A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 6) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.7 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
07A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 7) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.8 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
08A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 8) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.9 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
09A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 9) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.10 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
10A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 15) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.11 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
11A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 12) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.12 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
12A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 20) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.13 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
13A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 22) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.14 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
14A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 14) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.15 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
15A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 7a) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 



Planfeststellungsbeschluss - 22 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

31.16 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
16A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 16) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.17 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
17A) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 17) vom 
31.05.2006- 

2.000 25.02.2010 

31.18 14.1 Berichtigtes Deckblatt zum Grunder-
werbsplan (Blatt Nr. 18B) 
-ersetzt Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 23) vom 
31.05.2006 und Deckblatt 18A vom 25.02.2010 und 
Deckblatt 18b vom 15.06.2011- 

2.000 02.12.2011 

31.19 14.1 Berichtigtes Deckblatt zum Grunder-
werbsplan (Blatt Nr. 19B) 
-ersetzt Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
19A) vom 25.02.2010 und Deckblatt 19B vom 
15.06.2011- 

2.000 02.12.2011 

31.20 14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
20B) 
-ersetzt Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
20A) vom 25.02.2010- 

2.000 15.06.2011 

32.1 14.2.1 Deckblatt zum Grunderwerbsverzeichnis 
- Teilabschnitt Nord (Titelblatt und 103 
Seiten) 
-ersetzt Grunderwerbsverzeichnis Seite 1 bis 110 
vom 31.05.2006 und Deckblatt Seite 1 bis 110 vom 
16.06.2010- 
Korrektur des Deckblatts zum Grunder-
werbsverzeichnis (Seiten 106 bis 111) 
-ersetzt Deckblatt zum Grunderwerbsverzeichnis 
Seite 104 bis 109 vom 15.06.2011- 
Verzeichnis der entfallenden Flächen 
(Seite 2, 105 und 106) bzw. neu zu er-
werbenden Flächen (Seite 2 und 109)  
-nachrichtlich- 

- 15.06.2011 
 
 
 
 
 
05.12.2011 

32.2 14.2.1 Deckblatt zum Grunderwerbsverzeichnis 
- Teilabschnitt Süd (Titelblatt und Seite 1 
bis 247) 
-ersetzt Grunderwerbsverzeichnis Seite 111 bis 346 
vom 31.05.2006- 

- 18.06.2010 

33.1 15.1 Lageplan der AS Neustadt (Blatt Nr. 1) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 1) vom 31.05.2006- 

500 25.02.2010 

33.2 15.1 Lageplan der AS B 454 (Blatt Nr. 2) 
-ersetzt Lageplan (Blatt Nr. 2) vom 31.05.2006- 

500 25.02.2010 

34 15.2 Markante Querprofile (Titelblatt und Blatt 1 
bis 13) 
-ersetzt Querprofile vom 31.05.2006- 

200 25.02.2010 

  Widmungs- und Umstufungsplan   

35 16 Erläuterungsbericht (Titelblatt und 9 Sei-
ten) 

- 14.07.2006 

35.1 16 Aufstellung (5 Seiten) - 14.07.2006 

36 16 Übersichtslageplan (Blatt Nr. 1) 25.000 14.07.2006 

37.1 
und 
37.2 

16 Lageplan (Blatt Nr. 2 und 3) 10.000 14.07.2006 

37.3 
und 
37.4 

16 Detailplan (Blatt Nr. 4 und 5) - 14.07.2006 
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II. Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasse r in Gewässer  

Dem Vorhabenträger wird gemäß §§ 8, 9 Abs. 1 Nr. 4, 13 und § 57 Abs. 1 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 6. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1986), im Einvernehmen 

mit der zuständigen Wasserbehörde gemäß § 19 Abs. 3 WHG erlaubt, das von 

den befestigten Straßenflächen gesammelt abfließende Niederschlagswasser 

nach Maßgabe des festgestellten Planes in die Gewässer einzuleiten, und zwar 

1) aus dem Regenrückhaltebecken 1.1 bei Bau-km 43+830 die Drosselab-

flussmenge von 44 l/s über die Gräben G1.1 und G1.2 in den Silberbach 

(Gewässer III. Ordnung), der in die Wiera (Gewässer III. Ordnung) fließt, 

die in die Schwalm (Gewässer II. Ordnung) mündet (lfd. Nr. 4.3 des Deck-

blattes zum Bauwerksverzeichnis [lfd. Nr. 5 der Unterlagen]),  

2) aus dem Regenrückhaltebecken 1.2 bei Bau-km 44+100 die Drosselab-

flussmenge von 240 l/s über den Graben G1.3 in den Silberbach (Gewäs-

ser III. Ordnung), der in die Wiera (Gewässer III. Ordnung) fließt, die in die 

Schwalm (Gewässer II. Ordnung) mündet (lfd. Nr. 4.7 des festgestellten 

Bauwerksverzeichnisses),  

3) aus den Entwässerungseinrichtungen bei Bau-km 45+938,5 von der Straße 

13 l/s über einen Seitengraben des Verbindungsweges 10 und den Graben 

1.6 in den vorhandenen Vorfluter Graben 1.7 im Geländetiefpunkt in den 

Tiefenbachwiesen, welcher in die Wiera (Gewässer III. Ordnung) fließt, die 

in die Schwalm (Gewässer II. Ordnung) mündet (lfd. Nr. 4.19 des festge-

stellten Bauwerksverzeichnisses), 

4) aus dem Regenrückhaltebecken 2.1 bei Bau-km 47+650 die Drosselab-

flussmenge von 176 l/s über einen Graben G2.1 in den Klausbach (Gewäs-

ser III. Ordnung), der in die Wiera (Gewässer III. Ordnung) fließt, die in die 

Schwalm (Gewässer II. Ordnung) mündet (lfd. Nr. 4.25 i.V.m. 4.34 des 

festgestellten Bauwerksverzeichnisses),  

5) aus dem Regenrückhaltebecken 2.2 bei Bau-km 47+810 die Drosselab-

flussmenge von 60 l/s über eine Rohrleitung, die Kaskade 2.5 und den 

Durchlass D2.1 in den Kälbach (Gewässer III. Ordnung), der in die Wiera 

(Gewässer III. Ordnung) fließt, die in die Schwalm (Gewässer II. Ordnung) 

mündet (lfd. Nr. 4.26 i.V.m. 4.35 des festgestellten Bauwerksverzeichnis-

ses),  

6) aus dem Regenrückhaltebecken 3.1 bei Bau-km 48+930 die Drosselab-

flussmenge von 560 l/s über den Entwässerungsgraben G3.1 und den 

westlichen Straßenseitengraben der K 17 in einen Vorflutgraben ohne Na-

men (Gewässer III. Ordnung), der in die Wiera (Gewässer III. Ordnung) 
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fließt, die in die Schwalm (Gewässer II. Ordnung) mündet (lfd. Nr. 4.26 

i.V.m. 4.35 des festgestellten Bauwerksverzeichnisses),  

7) aus dem Regenrückhaltebecken 3.2 bei Bau-km 52+250 die Drosselab-

flussmenge von 274 l/s über die Gräben G3.2 und G3.3 in den östlich der 

L 3071 vorhandenen Vorflutgraben ohne Namen (Gewässer III. Ordnung), 

der letztlich in die Wiera (Gewässer III. Ordnung) fließt, die in die Schwalm 

(Gewässer II. Ordnung) mündet (lfd. Nr. 4.57 i.V.m. 4.58 des festgestellten 

Bauwerksverzeichnisses), 

8) aus dem Regenrückhaltebecken 4.1 bei Bau-km 53+770 die Drosselab-

flussmenge von 71 l/s über den Gräben G4.1 in den vorhandenen Wege-

seitengraben des Weges Gemarkung Erksdorf, Flur 9, Flurstück 126/1, der 

in einen nördlich vorhandenen Vorflutgraben fließt, der in die Gleen (Ge-

wässer III. Ordnung) fließt, die in die Ohm (Gewässer II. Ordnung) mündet 

(lfd. Nr. 4.64 des festgestellten Bauwerksverzeichnisses, 

9) aus dem Regenrückhaltebecken 4.2 bei Bau-km 54+730 die Drosselab-

flussmenge von 524 l/s über den Graben G4.5 in den vorhandenen Wege-

seitengraben des Weges Gemarkung Erksdorf, Flur 12, Flurstück 98 (Gra-

ben 4.6), der in einen westlich vorhandenen Vorflutgraben (Graben G4.7) 

fließt, der in die Gleen (Gewässer III. Ordnung) fließt, die in die Ohm (Ge-

wässer II. Ordnung) mündet (lfd. Nr. 4.74 des festgestellten Bauwerksver-

zeichnisses),  

10) aus dem Regenrückhaltebecken 4.3 bei Bau-km 56+380 die Drosselab-

flussmenge von 435 l/s in den Graben G4.8, der an den Bärenbach (Ge-

wässer III. Ordnung) anbindet, der in die Gleen (Gewässer III. Ordnung) 

fließt, die in die Ohm (Gewässer II. Ordnung) mündet (lfd. Nr. 4.89 des 

festgestellten Bauwerksverzeichnisses),  

III. Von der Konzentrationswirkung umfasste öffentl ich-rechtliche Ent-

scheidungen  

1. Naturschutzrechtliche Entscheidungen 

1.1 Zulassung des Eingriffs 

Der mit der Realisierung des planfestgestellten Vorhaben verbundene Eingriff in 

Natur und Landschaft i.S.d. § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 2009 S. 2542), geändert 

durch Gesetz vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2557), wird gemäß §§ 17, 17c 

FStrG i.V.m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i.V.m. § 17 BNatSchG im Benehmen 

mit der obersten und den oberen Naturschutzbehörden zugelassen.  
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1.2. Landschaftsschutzrechtliche Genehmigung 

Die Genehmigung nach § 3 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 

„Auenverbund Schwalm“ vom 6. Januar 2000 (StAnz. S. 399), zuletzt durch ge-

ändert durch Verordnung vom 13. Dezember 2000 (StAnz. 2001 S. 55), i.V.m. 

§§ 17, 17c FStrG i.V.m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG und § 3 Abs. 3 des Hessi-

schen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) 

vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 629) für die Herstellung der Fischwanderhil-

fe am Wehr bei Loshausen wird erteilt. 

1.3 Zulassung einer Ausnahme bei gesetzlich geschützten Biotopen 

Die Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG von den Verboten des § 30 Abs. 2 

BNatSchG, wonach Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erhebli-

chen oder nachhaltigen Beeinträchtigung von den betroffenen gesetzlich ge-

schützten Biotopen naturnahe Bereiche fließender und stehender Gewässer 

(§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG), Röhrichte, Seggen-, binsenreiche Nasswiesen 

und Quellbereiche (§ 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG) sowie Sumpf-, Bruch- und Au-

enwälder (§ 30 Abs. 2 Nr. 4 BNatSchG), verboten sind, i.V.m. § 13 Abs. 1 Nr. 1 

und 2 HAGBNatSchG für Streuobstbestände, wird gemäß §§ 17, 17c FStrG 

i.V.m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG und § 3 Abs. 3 HAGBNatSchG zugelassen. 

1.4 Befreiung von einem Verbot für ein gesetzlich geschütztes Biotop 

Die Befreiung nach § 67 Abs. 1 i.V.m. § 30 Abs. 8 BNatSchG von dem Verbot 

des § 30 Abs. 2 Nr. 4 BNatSchG, wonach Handlungen, die zu einer Zerstörung 

oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung von dem betrof-

fenen gesetzlich geschützten Biotop Auenwald verboten sind, wird gemäß §§ 17, 

17c FStrG i.V.m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG und § 3 Abs. 3 HAGBNatSchG er-

teilt.  

1.5 Zulassung einer artenschutzrechtliche Ausnahme 

Die Ausnahme von dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, wild lebende 

Tiere der besonders geschützten Arten zu fangen, wird für das evtl. Fangen und 

Umsetzen von eventuell in Bäumen im Trassenbereich angetroffenen Individuen 

der Bechsteinfledermaus in angrenzende Waldbestände in frostsichere Kästen 

nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG gemäß §§ 17, 17c FStrG i.V.m. § 75 

Abs. 1 Satz 1 HVwVfG und § 3 Abs. 3 HAGBNatSchG zum Schutz der Tiere er-

teilt. 

2. Wasserrechtliche Genehmigungen 

2.1 Wasserrechtliche Genehmigung für die Herstellung, Beseitigung oder we-

sentliche Umgestaltung eines Gewässers (Gewässerausbau): 
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Die Genehmigung gemäß § 68 Abs. 3 WHG für die Herstellung, die Beseitigung 

oder die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer (Gewäs-

serausbau) i.S.v. § 67 Abs. 2 WHG wird i.V.m. §§ 17, 17c FStrG und § 75 Abs. 1 

HVwVfG erteilt, und zwar  für  

a) die Herstellung des Grabens G1.3 von Bau-km 43+930 bis 44+045 vom 

Regenrückhaltebecken zum Silberbach (lfd. Nr. 4.5 des Deckblattes zum 

Bauwerksverzeichnis [lfd. Nr. 5 der festgestellten Unterlagen]), 

b) die Herstellung des Grabens G1.7 bei Bau-km 45+300 bis 45+700 vom 

Verbindungsweg 10 bis zum Vorflutgraben in den „Tiefenbachswiesen“ (lfd. 

Nr. 4.19 des festgestellten Bauwerksverzeichnisses), 

c) die Herstellung der Gräben G1.5 und G1.6 bei Bau-km 45+700 bis 45+930 

(lfd. Nr. 4.20 des festgestellten Bauwerksverzeichnisses), 

d) die Herstellung des Grabens G1.7.1 bei Bau-km 45+850 (lfd. Nr. 4.20.2 des 

festgestellten Bauwerksverzeichnisses), 

e) die Herstellung des Grabens G3.3 bei Bau-km 51+800 bis 52+250 vom 

Regenrückhaltebecken 3.3 bis zum östlich der L 3071 vorhandenen Vor-

flutgraben (lfd. Nr. 4.58 des festgestellten Bauwerksverzeichnisses), 

f) die Verlegung des Bärenbachs bei Bau-km 56+410 auf ca. 30 m Länge (lfd. 

Nr. 4.92 des festgestellten Bauwerksverzeichnisses), 

g) die Nachprofilierung des Bärenbachs bei Bau-km 56+410 auf ca. 150 m 

Länge (lfd. Nr. 4.93 des festgestellten Bauwerksverzeichnisses), 

h) die Anlage einer Fischwanderhilfe am Wehr bei Loshausen in der Flur 12 

der Gemarkung Loshausen (Ersatzmaßnahme E4), 

i) die Schaffung von temporären Stillgewässern im Rahmen des Maßnah-

menkomplexes A9.7n, 

j) die naturnahe Gewässergestaltung im Rahmen des Maßnahmenkomplexes 

A9.7n, 

k) die Renaturierung des Leimbaches in der Flur 4 der Gemarkung Leimbach 

und Flur 10 der Gemarkung Wasenberg (Ersatzmaßnahme E5.7). 
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2.2 Wasserrechtliche Genehmigung vom Verbot der Errichtung oder Erweite-

rung baulicher Anlagen in oberirdischen Gewässern oder in Gewässer-

randstreifen: 

Die Genehmigung gemäß § 36 WHG i.V.m. § 22 Satz 1 des Hessischen Was-

sergesetzes (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548) vom Verbot der Er-

richtung oder Erweiterung baulicher Anlagen in Gewässern sowie § 23 Abs. 4 

Satz 1 HWG für die Errichtung und Erweiterung einer baulichen Anlage ein-

schließlich das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche in Gewässerrandstrei-

fen wird i.V.m. § 75 Abs. 1 HVwVfG erteilt, und zwar für  

a) die Errichtung der Durchlässe D1.6 und D1.7 im Zuge des Grabens G1.3 

bei Bau-km 43+980 und 44+020 (lfd. Nr. 4.5 des Deckblattes zum Bau-

werksverzeichnis), 

b) die Befestigung des Silberbaches im Bereich der Zuläufe der Gräben G1.2 

und G1.3 bei Bau-km 43+930 (lfd. Nr. 4.11 des festgestellten Bauwerksver-

zeichnisses), 

c) die Errichtung von Durchlässen im Zuge des Grabens G1.7.1 bei Bau-km 

45+850 und 45+720(lfd. Nr. 4.20.1 und 4.20.2 des festgestellten Bau-

werksverzeichnisses), 

d) die Befestigung des Klausbachs im Bereich der Zuläufe des Grabens G2.1 

bei Bau-km 47+685 (lfd. Nr. 4.34 des festgestellten Bauwerksverzeichnis-

ses), 

e) die Befestigung des Kälbachs im Bereich der Zuläufe des Durchlasses 

D2.1 bei Bau-km 47+770 (lfd. Nr. 4.35 des festgestellten Bauwerksver-

zeichnisses), 

f) die Errichtung eines Durchlasses D3.8 im Zuge des Grabens G3.3 bei Bau-

km 52+250 (lfd. Nr. 4.60 des festgestellten Bauwerksverzeichnisses), 

g) die Errichtung von Kasten-Durchlässen D4.3 und D4.5 im Zuge des Bären-

bachs bei Bau-km 56+410 (lfd. Nr. 4.86 des festgestellten Bauwerksver-

zeichnisses), 

h) die Befestigung des Bärenbachs im Bereich der Zuläufe aus dem RRB 4.3 

und dem Durchlass D4.17 bei Bau-km 56+410 (lfd. Nr. 4.93 des festgestell-

ten Bauwerksverzeichnisses), 

i) die Errichtung eines Kasten-Durchlasses D4.4 im Zuge des Bärenbachs bei 

Bau-km 56+410 (lfd. Nr. 4.94 des festgestellten Bauwerksverzeichnisses). 
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3. Forstrechtlich Genehmigungen 

3.1 Forstrechtliche Rodungs- und Waldumwandlungsgenehmigung: 

Die Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Hessischen Forstgesetzes 

(HForstG) in der Fassung vom 10. September 2002 (GVBl. I S. 582), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 25. November 2010 (GVBl. I S. 434), für die Rodung 

und Umwandlung in eine andere Nutzungsart von insgesamt 20,13 ha Wald (an-

lage- und baubedingt, ohne Wiederaufforstung) wird gemäß §§ 17, 17c FStrG 

und § 75 Abs. 1 HVwVfG erteilt: 

a) von 1,47 ha im Bereich „Großer Tiefenbach“, Gemarkung Wiera, Flur 2, 

Flurstücke 3/1, 11/1, 28/1, 12 und 36/14, 

b) von 1,62 ha im Bereich „Hardt“, Gemarkung Wiera, Flur 1, Flurstück 2, Flur 

15, Flurstücke 166/106, 167/106, 22/6 und 22/7 sowie Flur 16, Flurstücke 

11/2 und 3, 

c) von 1,56 ha im Bereich „Kählbacher Holz“, Gemarkung Momberg, Flur 4, 

Flurstücke 1/1 und 1/2, 

d) von 14,91 ha im Bereich „Herrenwald“ (nördlich B 454), Gemarkung Erks-

dorf, Flur 11, Flurstücke 1/3 und 1/1 sowie Gemarkung Stadtallendorf, Flur 

39, Flurstücke 1/249 und 1/250. 

3.2 Forstrechtliche Genehmigung für vorübergehende Umwandlung von Wald 

Die Genehmigung nach § 12 HForstG für die vorübergehende, anlagebedingte 

Rodung von 1,10 ha Wald mit dem Ziel der späteren Wiederaufforstung wird er-

teilt: 

a) von 0,07 ha im Bereich „Großer Tiefenbach“, Gemarkung Wiera, Flur 2, 

Flurstücke 11/1, 12 und 36/14,  

b) von 0,3679 ha im Bereich „Hardt“, Gemarkung Wiera, Flur 1, Flurstück 2, 

Flur 15, Flurstücke 22/6 und 22/7 sowie Flur 16, Flurstück 11/2, 

c) von 0,03 ha im Bereich „Kählbacher Holz“, Gemarkung Momberg, Flur 4, 

Flurstück 1/2, 

d) von 0,63 ha im Bereich „Herrenwald“ (nördlich B 454), Gemarkung Erks-

dorf, Flur 11, Flurstücke 1/3 und 1/1 sowie Gemarkung Stadtallendorf, Flur 

39, Flurstück 1/250. 

3.3 Forstrechtliche Genehmigung für die Waldneuanlage 

Die Genehmigung nach § 13 Abs. 1 HForstG für die Neuanlage von 20,928 ha 

Wald wird gemäß §§ 17, 17c FStrG und § 75 Abs. 1 HVwVfG erteilt: 

a) von 0,882 ha im Bereich „Hardt“ (Maßnahme A3, Waldrandpflanzung) in 

der Gemarkung Wiera, Flur 15, Flurstücke 48, 49, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5 

und 109, 
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b) von 2,8913 ha im Bereich „Biedenbacher Teiche“ in der Gemarkung Flors-

hain, Flur 3, Flurstücke 111/46 und 45/1 (Maßnahme E1.1neu), 

c) von 3,8068 + 3,984 ha im Bereich „Großer Tiefenbach“ (Waldzuwachsflä-

che) in der Gemarkung Treysa, Flur 4, Flurstück 5/1 und Gemarkung Wie-

ra, Flur 2, Flurstücke 11/3, 41/1 und 42 (Maßnahme E1.2), 

c) von 2,072 ha im Bereich „Kälbacher Holz“ (Waldzuwachsfläche) in der 

Gemarkung Momberg, Flur 3, Flurstücke 29, 30, 31, 35, 36, 232/32, 46, 47, 

52 und 84 (Maßnahmen E1.3 „Östlich Kälbacher Holz“), 

d) von 1,482 ha im Bereich „Großer Tiefenbach“ (Waldzuwachsfläche) in der 

Gemarkung Treysa, Flur 3, Flurstück 78/2 (Maßnahmen E1.4 „östlich Gro-

ßer Tiefenbach I“), 

e) von 10,572 ha im Bereich „Hopfenberg“ (Waldzuwachsfläche) in der Ge-

markung Stadtallendorf, Flur 10, Flurstücke 3372, 34, 35, 36, 46, 45, 47, 62 

und 66 (Maßnahmen E1.5 „Am Hopfenberg“). 

3.4 Forstrechtliche Ausnahme für Abholzung von Nadel- und Laubholzbestän-

den 

Die Ausnahme nach § 11 Abs. 2 HForstG vom Verbot, Nadelholzbestände unter 

fünfzig Jahren und Laubholzbestände unter achtzig Jahren abzuholzen oder de-

ren Holzvorrat auf weniger als vierzig vom Hundert des Vorrats der üblicherweise 

verwendeten Ertragstafeln herabzusetzen, wird gemäß §§ 17, 17c FStrG und 

§ 75 Abs. 1 HVwVfG erteilt. 

4. Denkmalschutzrechtliche Genehmigung 

Die Genehmigung nach § 16 des Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) in der Fas-

sung vom 5. September 1986 (GVBl. I S. 270), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 4. März 2010 (GVBl. I S. 72), für die Ausgrabung und Dokumentation der 

durch das Bauvorhaben betroffenen Bodendenkmäler (mittelalterliche Wüstung 

Sandhof, mittelalterliche Wüstung Trugelrode, Fundstelle neolithischer Artefakte 

in der Flur Bezeichnung „Becherfeldchen“) wird gemäß §§ 17, 17c FStrG und 

§ 75 Abs. 1 HVwVfG erteilt. 

IV. Widmung und Umstufung von Straßen  

1. Widmung 

 Die im Zuge der Bundesautobahn 49 in den Gemarkungen Treysa, Flors-

hain und Wiera der Stadt Schwalmstadt, Neustadt, Momberg und 

Speckswinkel der Stadt Neustadt (Hessen) sowie Stadtallendorf und 

Erksdorf der Stadt Stadtallendorf neu gebauten Teilstrecken  

• zwischen Netzknoten (NK) 5120 043 (neu) und 5120 046 (neu) 

von km 55,920  
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bis km 51,485 =   4,435 km 

• zwischen NK 5120 046 (neu) und 5120 048 (neu)  

von km 51,485  

bis km 43,100 =   8,385 km 

gesamt: = 12,820 km 

werden einschließlich  

• der Äste der Anschlussstelle „Stadtallendorf“  

NK 5120 043 (neu) 

A-B  = 0,160 km 
B-C  = 0,385 km 
B-D  = 0,360 km 
E-F  = 0,226 km 
F-G  = 0,380 km 
F-H  = 0,385 km 
O-I  = 0,520 km 

gesamt: = 2,416 km  

• sowie der Äste der Anschlussstelle „Neustadt“  

NK 5120 046 (neu)  

A-B  = 0,090 km 
B-C  = 0,350 km 
B-D  = 0,345 km 
E-F  = 0,138 km 
F-G  = 0,405 km 
F-H  = 0,370 km 

gesamt: = 1,698 km 

wird mit der Verkehrsübergabe für den öffentlichen Verkehr gewidmet (§ 2 

Abs. 1 FStrG). Träger der Straßenbaulast ist die Bundesrepublik Deutsch-

land (Bundesstraßenverwaltung) (§ 5 Abs. 1 FStrG). Die gewidmeten Stre-

cken werden als Teilstrecken der Bundesautobahn 49 in das Straßenver-

zeichnis eingetragen (§ 1 Abs. 5 FStrG). 

2. Abstufung 

2.1 Die bisherigen Teilstrecken der Bundesstraße 454 in den Gemarkungen 

Stadtallendorf der Stadt Stadtallendorf und Neustadt der Stadt Neustadt 

(Hessen) 

• zwischen NK 5120 018 (alt) und NK 5120 043 (neu)  

von km 0,000  

bis km 0,338 = 0,338 km 

• zwischen NK 5120 018 (alt) und NK 5120 021 (alt)  

von km 0,000  

bis km 4,434 = 4,434 km 
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gesamt: = 4,772 km 

verlieren mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt 

der VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Bundesstraße und werden ab 

diesem Zeitpunkt in die Gruppe der Kreisstraßen abgestuft (§ 2 Abs. 4 

FStrG und § 3 Abs. 1 Nr. 2 HStrG). Sie wird als Teilstrecke der Kreisstraße 

12 des Landkreises Marburg-Biedenkopf in das Straßenverzeichnis einge-

tragen (§ 3 Abs. 3 HStrG). 

Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecken gehen 

zum gleichen Zeitpunkt in dem in § 41 Abs. 1 HStrG festgelegten Umfang 

auf den Landkreis Marburg-Biedenkopf über. 

2.2 Die bisherige Teilstrecke der Bundesstraße 454  in der Gemarkung Neu-

stadt der Stadt Neustadt (Hessen)) 

• zwischen NK 5120 021 (alt) und NK 5120 020 (alt)  

von km 0,000  

bis km 0,431 = 0,431 km 

gesamt: = 0,431 km 

verliert mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt der 

VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Bundesstraße und wird ab diesem 

Zeitpunkt in die Gruppe der Landesstraßen abgestuft (§ 2 Abs. 4 FStrG und 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 HStrG). Sie wird als Teilstrecke der Landesstraße 3071 in 

das Straßenverzeichnis eingetragen.  

Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecken gehen 

zum gleichen Zeitpunkt in dem in § 41 Abs. 1 HStrG festgelegten Umfang 

auf das Land Hessen (Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung) über.  

2.3 Die bisherigen Teilstrecken der Bundesstraße 454  in der Gemarkung 

Neustadt der Stadt Neustadt (Hessen)  

• zwischen NK 5120 020 (alt) und NK 5120 023 (alt)  

von km 0,000 

bis km 0,459 = 0,459 km 

• zwischen NK 5120 023 (alt) und NK 5120 026 (alt)  

von km 0,000 

bis km 0,322 = 0,322 km 

gesamt: = 0,781 km 

verlieren mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt 

der VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Bundesstraße und werden ab 

diesem Zeitpunkt in die Gruppe der Landesstraßen abgestuft (§ 2 Abs. 4 
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FStrG und § 3 Abs. 1 Nr. 1 HStrG). Sie wird als Teilstrecke der Landes-

straße 3263 in das Straßenverzeichnis eingetragen.  

Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecken gehen 

zum gleichen Zeitpunkt in dem in § 41 Abs. 2 HStrG festgelegten Umfang 

auf das Land Hessen (Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung) über.  

2.4. Die bisherige Teilstrecke der Bundesstraße 454  in der Gemarkung Neu-

stadt der Stadt Neustadt (Hessen)  

• zwischen NK 5120 026 (alt) und NK 5120 045 (neu)  

von km 0,000  

bis km 2,163 = 2,163 km 

gesamt: = 2,163 km 

verliert mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt der 

VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Bundesstraße und wird ab diesem 

Zeitpunkt in die Gruppe der Kreisstraßen abgestuft (§ 2 Abs. 4 FStrG und 

§ 3 Abs. 1 Nr. 2HStrG). Sie wird als Teilstrecke der Kreisstraße 119 in das 

Straßenverzeichnis eingetragen.  

Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecken gehen 

zum gleichen Zeitpunkt in dem in § 41 Abs. 2 HStrG festgelegten Umfang 

auf den Landkreis Marburg-Biedenkopf über.  

2.5. Die bisherigen Teilstrecken der Bundesstraße 454  in den Gemarkungen 

Wiera und Treysa der Stadt Schwalmstadt  

• zwischen NK 5120 045 (neu) und NK 5120 009 (alt)  

von km 0,000  

bis km 1,800 = 1,800 km 

• zwischen NK 5120 009 (alt) und NK 5120 010 (alt)  

von km 0,000  

bis km 0,596 = 0,596 km 

• zwischen NK 5120 009 (alt) und NK 5120 065 (neu)  

von km 0,000  

bis km 3,545 = 3,545 km 

gesamt: = 5,941 km 

verlieren mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt 

der VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Bundesstraße und wird ab die-

sem Zeitpunkt in die Gruppe der Kreisstraßen abgestuft (§ 2 Abs. 4 FStrG 

und § 3 Abs. 1 Nr. 2HStrG). Sie wird als Teilstrecke der Kreisstraße 162 in 

das Straßenverzeichnis eingetragen.  
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Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecken gehen 

zum gleichen Zeitpunkt in dem in § 41 Abs. 2 HStrG festgelegten Umfang 

auf den Schwalm-Eder-Kreis über.  

2.6. Die bisherige Teilstrecke der Landesstraße 3342 in der Gemarkung Li-

scheid der Gemeinde Gilserberg  

• zwischen NK 5020 027und NK 5020 039 (neu)  

von km 0,000  

bis km 1,767 = 1,767 km 

gesamt: = 1,767 km 

verliert mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt der 

VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Landesstraße und wird ab diesem 

Zeitpunkt in die Gruppe der Kreisstraßen abgestuft (§ 5 Abs. 1 HStrG und 

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 HStrG). Sie wird als Teilstrecke der Kreisstraße 160 in das 

Straßenverzeichnis eingetragen.  

Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecken gehen 

zum gleichen Zeitpunkt in dem in § 41 Abs. 2 HStrG festgelegten Umfang 

auf den Schwalm-Eder-Kreis über.  

2.7. Die bisherigen Teilstrecken der Landesstraße 3342  in der Gemarkungen 

Mengsberg der Stadt Neustadt (Hessen)  

• zwischen NK 5020 039 (neu) und NK 5020 020 (alt)  

von km 0,000  

bis km 1,555 = 1,555 km 

• zwischen NK 5020 020 (alt) und NK 5020 019 (alt)  

von km 0,000  

bis km 3,543 = 3,543 km 

• zwischen NK 5020 019 (alt) und NK 5020 018 (alt)  

von km 0,000  

bis km 0,135 = 0,135 km 

• zwischen NK 5020 018 (alt) und NK 5120 044 (neu)  

von km 0,000  

bis km 1,641 = 1,641 km 

gesamt: = 6,874 km 

verlieren mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt 

der VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Landesstraße und werden ab 

diesem Zeitpunkt in die Gruppe der Kreisstraßen abgestuft (§ 5 Abs. 1 

HStrG und § 3 Abs. 1 Nr. 2 HStrG). Sie wird als Teilstrecke der Kreisstraße 

118 in das Straßenverzeichnis eingetragen.  
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Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecken gehen 

zum gleichen Zeitpunkt in dem in § 41 Abs. 2 HStrG festgelegten Umfang 

auf den Landkreis Marburg-Biedenkopf über.  

2.8. Die bisherige Teilstrecke der Landesstraße 3342  in der Gemarkung Wiera 

der Stadt Schwalmstadt 

• zwischen NK 5120 044 (neu) und NK 5020 010 (alt)  

von km 0,000  

bis km 2,150 = 2,150 km 

gesamt: = 2,150 km 

verliert mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt der 

VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Landesstraße und wird ab diesem 

Zeitpunkt in die Gruppe der Kreisstraßen abgestuft (§ 5 Abs. 1 HStrG und 

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 HStrG). Sie wird als Teilstrecke der Kreisstraße 161 in das 

Straßenverzeichnis eingetragen.  

Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecken gehen 

zum gleichen Zeitpunkt in dem in § 41 Abs. 2 HStrG festgelegten Umfang 

auf den Schwalm-Eder-Kreis über.  

2.9 Die bisherigen Teilstrecken der Kreisstraße 17  in den Gemarkungen 

Momberg und Mengsberg der Stadt Neustadt (Hessen)  

• zwischen NK 5120 041 (alt) und NK 5020 018 (alt)  

von km 0,000  

bis km 3,120 = 3,120 km 

• zwischen NK 5120 019 (alt) und NK 5020 034 (alt)  

von km 0,000  

bis km 1,708 = 1,708 km 

gesamt: = 4,828 km 

verlieren mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt 

der VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Kreisstraße und werden ab die-

sem Zeitpunkt in die Gruppe der Gemeindestraßen abgestuft (§ 5 Abs. 1 

HStrG und § 3 Abs. 1 Nr. 3 HStrG).  

Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecken, für die 

die Stadt Neustadt (Hessen) gemäß § 41 Abs. 4 HStrG nicht bereits Träger 

der Straßenbaulast war, geht zum gleichen Zeitpunkt auf die Stadt Neu-

stadt (Hessen) über (§ 43 HStrG).  

2.10 Die bisherige Teilstrecke der Kreisstraße 101  in der Gemarkung Florshain 

der Stadt Schwalmstadt  

• zwischen NK 5020 034 (alt) und NK 5020 040 (neu)  
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von km 0,000  

bis km 1,033 = 1,033 km 

gesamt: = 1,033 km 

verliert mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt der 

VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Kreisstraße und werden ab diesem 

Zeitpunkt in die Gruppe der Gemeindestraßen abgestuft (§ 5 Abs. 1 HStrG 

und § 3 Abs. 1 Nr. 3 HStrG).  

Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecke, für die 

die Stadt Schwalmstadt gemäß § 41 Abs. 4 HStrG nicht bereits Träger der 

Straßenbaulast war, geht zum gleichen Zeitpunkt auf die Stadt 

Schwalmstadt über (§ 43 HStrG).  

2.11. Die bisherige Teilstrecke der Kreisstraße 101  in der Gemarkung Erksdorf 

der Stadt Stadtallendorf  

• zwischen NK 5120 030 (alt) und NK 5120 042 (alt)  

von km 0,000  

bis km 1,324 = 1,324 km 

gesamt: = 1,324 km 

verliert mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt der 

VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Kreisstraße und werden zu diesem 

Zeitpunkt in die Gruppe der Gemeindestraßen abgestuft (§ 5 Abs. 1 HStrG 

und § 3 Abs. 1 Nr. 3 HStrG).  

Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecke, für die 

die Stadt Stadtallendorf gemäß § 41 Abs. 4 HStrG nicht bereits Träger der 

Straßenbaulast war, geht zum gleichen Zeitpunkt auf die Stadt Stadtallen-

dorf über (§ 43 HStrG).  

2.12. Die bisherigen Teilstrecken der Kreisstraße 15 in den Gemarkungen 

Speckswinkel und Momberg der Stadt Neustadt (Hessen)  

• zwischen NK 5120 030 (alt) und NK 5020 042 (alt)  

von km 1,324 

bis km 2,530 = 1,206 km 

• zwischen NK 5120 031 (alt) und NK 5020 041 (alt)  

von km 0,000  

bis km 3,625 = 3,625 km 

• zwischen NK 5120 041 (alt) und NK 5020 007 (alt)  

von km 0,000 

bis km 1,098 = 1,098 km 

gesamt: = 5,929 km 
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verlieren mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt 

der VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Kreisstraße und werden ab die-

sem Zeitpunkt in die Gruppe der Gemeindestraßen abgestuft (§ 5 Abs. 1 

HStrG und § 3 Abs. 1 Nr. 3 HStrG).  

Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecken, für die 

die Stadt Neustadt (Hessen) gemäß § 41 Abs. 4 HStrG nicht bereits Träger 

der Straßenbaulast war, geht zum gleichen Zeitpunkt auf die Stadt Neu-

stadt (Hessen) über (§ 43 HStrG).  

2.13. Die bisherige Teilstrecke der Kreisstraße 105  in der Gemarkung Wiera der 

Schwalmstadt 

• zwischen NK 5120 007 (alt) und NK 5120 009 (alt)  

von km 0,000  

bis km 0,902 = 0,902 km 

gesamt: = 0,902 km 

verliert mit der Verkehrsübergabe der Bundesautobahn 49 im Abschnitt der 

VKE 30 die Verkehrsbedeutung einer Kreisstraße und werden ab diesem 

Zeitpunkt in die Gruppe der Gemeindestraßen abgestuft (§ 5 Abs. 1 HStrG 

und § 3 Abs. 1 Nr. 3 HStrG).  

Die Straßenbaulast an den Straßenteilen der abgestuften Strecke, für die 

die Stadt Schwalmstadt gemäß § 41 Abs. 4 HStrG nicht bereits Träger der 

Straßenbaulast war, geht zum gleichen Zeitpunkt auf die Stadt 

Schwalmstadt über (§ 43 HStrG).  

V. Nebenbestimmungen/ Auflagen, Hinweise, Vorbehalt e 

1. Passiver Lärmschutz: 

Dem Träger der Straßenbaulast, der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstra-

ßenverwaltung), wird gemäß § 41 Abs. 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3831), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178), auferlegt, soweit die Beurtei-

lungspegel an  

-  dem Gebäude am Bahnübergang der bisherigen K 105 bei Bau-km 47+620 

und 

-  dem einzeln stehenden Gehöft östlich der Ortslage Momberg bei Bau-km 

47+800 

der maßgebliche Immissionsgrenzwerte von 54 dB(A) in der Nacht für Mischge-

biete (siehe Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen, Lageplan der Lärm-

schutzmaßnahmen und Übersichtslageplan der Lärmsituation i.S. einer Freibe-

reichskarte [lfd. Nr. 9.1 bis 9.10 der festgestellten Unterlagen]) überschreiten, den 
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sich insoweit ergebenden Anspruch der betroffenen Eigentümer auf passiven 

Lärmschutz in Form eines Aufwendungsersatzes zu erfüllen, indem den Eigen-

tümern die erforderlichen Aufwendungen zu erstatten sind. Dazu gehören auch 

notwendige Lüftungseinrichtungen in Schlafräumen. 

Weiterhin wird den Eigentümern gegen den Träger des Vorhabens, die Bundes-

republik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), ein Anspruch auf Erstattung 

der notwendigen Aufwendungen für Lärmschutzmaßnahmen zuerkannt, soweit 

die Beurteilungspegel unter Berücksichtigung der neuen Anschlussstelle Neu-

stadt (Hessen) im Bereich der Reformstraße in Speckswinkel zwischen der neu-

en Anschlussstelle und der Einmündung in die L 3071 (Lindenstraße)/ K 15 (Bir-

kenstraße) (ausschließlich) die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte von 64 

dB(A) am Tage (Haus 2a, 5, 7, 8, 14 und 20) und 54 dB(A) in der Nacht (Haus 

2a, 5, 6. 7, 8, 9, 14 und 20) bis in Mischgebieten überschreiten. 

Der Vorhabenträger hat die betroffenen Hauseigentümer auf ihren konkreten Er-

stattungsanspruch hinzuweisen mit dem Ziel, dass die Abwicklung des passiven 

Lärmschutzes bis zur Inbetriebnahme der Autobahn mit der Anschlussstelle Neu-

stadt (Hessen) abgeschlossen ist. 

2. Naturschutz und Landschaftspflege sowie Artensch utz 

Die Zulassung des Eingriffs unter A, Ziffer III,1.1 ist unter Berücksichtigung des 

festgestellten landschaftspflegerischen Begleitplans und der Artenschutz-Prüfung 

mit folgenden generellen (1-14) und speziellen (15-58) Auflagen verbunden: 

1)  Der Baubeginn ist den zuständigen oberen Naturschutzbehörde, jeweils vor 

den jeweiligen Bauabschnitten bzw. –phasen, rechtzeitig mitzuteilen. 

2) Zur Einhaltung der festgelegten Minimierungs- und Schutzmaßnahmen ist eine 

ökologische Bauüberwachung vorzusehen. Hiermit ist nur fachkundiges land-

schaftspflegerisches Personal mit entsprechender Erfahrung zu beauftragen. 

Diese sind der oberen Naturschutzbehörde zu benennen. Diese muss die Bau-

firmen vor Ort einweisen und regelmäßig kontrollieren, ob die Schutzmaßnahmen 

noch intakt und wirksam sind. Die ökologische Bauüberwachung hat die ihr im 

landschaftspflegerischen Begleitplan zugeordneten Kontrollaufgaben schriftlich in 

einem Bautagebuch zu dokumentieren. 

Bei auftretenden oder absehbaren Problemen und Abweichungen von den Vor-

gaben des landschaftspflegerischen Begleitplans und der Maßnahmenblätter ist 

sofort der Kontakt zur oberen Naturschutzbehörde herzustellen. 

3) Alle festgesetzten CEF-Maßnahmen für die streng geschützten Arten sind vor  

Baudurchführung zu realisieren und so auszugestalten, dass sie vor Inbetrieb-
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nahme nachweislich funktionsfähig sind. Den zuständigen oberen Naturschutz-

behörden sind Beginn und Abschluss der CEF-Maßnahmen mitzuteilen. 

[Anmerkung: siehe auch A, Ziffer V,8]. 

4) Die im Randbereich der Trasse zu erhaltenden Bäume und Sträucher sowie 

Pflanzenbestände und Vegetationsdecken sind gemäß den Schutzvorschriften 

der DIN 18920 und der RAS-LP4 vor Beeinträchtigungen zu schützen. Zum 

Schutz wertvoller, großkroniger Einzelbäume ist eine standfeste Sicherung (Bret-

terzaun) zu errichten. 

Zusätzlich ist die DIN 18915 für Bodenarbeiten und die DIN 18916 für Pflanzar-

beiten zu beachten. 

5) An die Trasse angrenzende wertvolle Biotope sind durch Trassierband oder 

Schutzzäune als Tabuzone zu kennzeichnen, die während der Bauphase nicht 

befahren werden dürfen. 

6) Zur Vermeidung von Bodenschäden und Bodenverdichtungen ist das Befahren 

der Arbeitsstreifen mit schwerem Gerät nach starken Niederschlägen bzw. ent-

sprechender Vernässung des Geländes nicht zulässig. Dies gilt insbesondere für 

die Auenbereiche der Fließgewässer. 

7) Der Rückschnitt und die Entfernung von Gehölzen ist aus Gründen des Arten-

schutzes gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur in der Zeit zwischen dem 

1. Oktober und dem 1. März zulässig. Sofern Maßnahmen an Gehölzen außer-

halb dieses Zeitraumes vorgesehen sind, muss dies vorher mit der oberen Natur-

schutzbehörde abgestimmt werden. 

8) Für alle Fledermausquerungshilfen ist für alle betroffenen Fledermausarten ei-

ne gezielte Funktionskontrolle gemäß den Angaben in der Artenschutzprüfung 

durchzuführen. Sofern diese nicht die zugedachte Funktion erfüllen, sind nach er-

folgter Abstimmung mit den oberen Naturschutzbehörden erforderliche Nachbes-

serungen vorzunehmen.  

Werden bei der Umsetzung der Baumaßnahmen Winterquartiere von Fleder-

mäusen oder Nester, Eier oder Jungvögel vorgefunden, sind die entsprechenden 

Arbeiten unverzüglich vorübergehend einzustellen und die weitere Vorgehens-

weise ist mit der ökologischen Bauüberwachung abzustimmen. 

[Anmerkung: siehe auch A, Ziffer V,2 Punkt 18 und 19]. 

9) Bei den Querungshilfen, die dem Wild dienen, ist eine 5-jährige Funktionskon-

trolle durchzuführen. Die für die Bechsteinfledermaus vorgesehenen Funktions-

kontrollen hinsichtlich der Querungshilfen gelten für alle jeweils erfassten Fle-

dermausarten an allen Querungshilfen. Sofern dabei die ihnen zugedachten 

Funktionen der Querungshilfen bis 6 Jahre nach Inbetriebnahme nicht nachge-

wiesen werden, sind nach erfolgter Abstimmung mit den oberen Naturschutzbe-



Planfeststellungsbeschluss - 39 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

hörden erforderliche Nachbesserungen in Form alternative Maßnahmen nach 

dem jeweils aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik zu ergreifen. 

[Anmerkung: siehe A, Ziffer V,16 Punkt 2]. 

10) Im Umkreis von 300 m*) der Querungshilfen ist beiderseits der Autobahntras-

se eine Jagdverbotszone festzulegen  

[*) Anmerkung: Nach § 23 Abs. 10 HJagdG ist die Jagdausübung im Umkreis von 

300 Metern der Brückenköpfe von Grünbrücken gesetzlich verboten. 

11) Bei der Einsaat von Grünland auf den Straßenbegleitflächen sind Ansaaten 

gebietsfremder Gräser und Kräuter zu vermeiden (§ 40 BNatSchG). 

12) Generell ist bei allen Pflanzmaßnahmen auf die Verwendung autochthonen 

Pflanzmaterials zu achten. Für die Ersatzaufforstungen darf nur standortgerech-

tes und herkunftsgesichertes Vermehrungsgut verwendet werden. 

13) Nach Abschluss der Baumaßnahme ist eine exakte Ermittlung der tatsächlich 

in Anspruch genommenen Eingriffsflächen vorzunehmen. Auf der Grundlage der 

tatsächlichen Eingriffsfläche ist die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zu 

überprüfen und ggf. zu korrigieren. Sofern dann ein Ausgleichsdefizit besteht sind 

zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. 

[Anmerkung: siehe A, Ziffer V,16 Punkt 3]. 

14) Bei der Ausführungsplanung der Maßnahme E1.5 ist zu prüfen, ob die jetzt 

dem Waldrand vorgelagerte und offensichtlich extensiv genutzte Grünlandbereich 

aus naturschutzfachlicher Sicht hochwertiger ist und als Waldwiese erhalten blei-

ben kann. 

15) Der landschaftspflegerische Ausführungsplan (LAP), der für das Vorhaben 

vor Beginn der Bauarbeiten zu erstellen ist, ist in Abstimmung mit den oberen 

und unteren Naturschutzbehörden zu erarbeiten. Dabei ist der LAP insbesondere 

hinsichtlich der Maßgaben unter 3 bis 7, 11 bis 13, 18, 19, 28 und 29 mit den 

oberen Naturschutzbehörden abzustimmen. 

[Anmerkung: auf die Zusage unter A, Ziffer VI,2.3 wird Bezug genommen). 

16) Die Einleitung der Hochwasserumflut im Rahmen der Maßnahme E4 in die 

neue Schwalm erfolgt über eine Absturzkante aus Wasserbausteinen und erhält 

darunter ein Tosbecken. Die vorhandene Furt für schwere Fahrzeuge soll in die-

sem Bereich erhalten werden.  

[Anmerkung: siehe Deckblatt zur Fischwanderhilfe.] 

17) Die Errichtung der Fischwanderhilfe hat jahreszeitlich so zu erfolgen, dass 

damit eine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion des Gewässers nicht ein-

tritt. 

18) Hinsichtlich der für im Trassenbereich in Baumhöhlen überwinternde Fleder-

mäuse (Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr) ist rechtzeitig vor Rodung 
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eine Prüfung vorzunehmen und vorhandene Quartiermöglichkeiten sind zu ver-

schließen. Werden bei der Rodung dennoch Individuen angetroffen, ist vor einer 

Entnahme der Quartierbäume eine Umsetzung der Tiere in frostsichere Kästen 

vorzusehen. Diese Maßnahmen sind im LAP weiter auszuführen und mit der obe-

ren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

19) Die Regelung für den Großen Abendsegler betr. Entnahme von Quartier-

bäumen und eventuelle Umsetzung in frostsichere Kästen ist im LAP auszufüh-

ren und mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen (siehe vorstehenden 

Punkt 18). 

20) Für die Waldohreule, den Waldkauz den Rotmilan und den Schwarzmilan 

sind Funktionskontrollen der Maßnahmen in einem Monitoring und Risikomana-

gement durchzuführen. Die Kontrollen richten sich nach dem Ergebnis der Arten-

schutz-Prüfung. Die Nisthilfen oder Horstkörbe sind in zweijährigem Turnus in-

nerhalb der ersten 10 Jahre nach dem Autobahnbau in Bezug auf die Waldohreu-

le und den Waldkauz zur Hauptaktivitätszeit und in Bezug auf den Schwarzmilan 

durch mehrere Erfassungen von März bis Mai bzw. den Rotmilan von März bis 

Juni zu kontrollieren. Sollten die Kunsthorte nicht angenommen werden, sind wei-

tere an anderen Standorten im vernetzten Bereich zu errichten. 

[Anmerkung: siehe A, Ziffer V,16, Punkt 4).  

Die Funktionskontrollen, die auf 20 Jahre befristet sind, sind, wenn die nach 20 

Jahren hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Kunsthorste unter Beteiligung der 

Staatlichen Vogelschutzwarte und der oberen Naturschutzbehörden zu ziehende 

Bilanz ergibt, dass die Nisthilfen weiterhin erforderlich sind, dauerhaft (30 Jahre) 

durchzuführen.  

21) Für den Laubfrosch und den Kammmolch sollen Funktionskontrollen der 

Maßnahmen in einem Monitoring und Risikomanagement nach dem Ergebnis der 

Artenschutz-Prüfung durchgeführt werden: Innerhalb der ersten 10 Jahre wird die 

Populationsgröße kontrolliert um festzustellen, ob vorhabenbedingt sich eine 

Verschlechterung der Arten einstellt. Sollte dies der Fall sein, sind Sicherungs-

maßnahmen durch die Anlage von Laichgewässern durchzuführen. 

[Anmerkung: siehe A, Ziffer V,16 Punkt 5].  

Die Funktionskontrolle und das Risikomanagement sind mit der oberen Natur-

schutzbehörde abzustimmen. 

22) Die Bauwerke Nr. 115 und 119 sind in einem Bauverfahren, z.B. Taktschie-

beverfahren, zu errichten, die nicht zu einer Beeinträchtigung der in diesem Be-

reich vorkommenden Arten, wie Laubfrosch und Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-

bläuling führt. Andere Bauverfahren sind nicht zulässig. 
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23) Die Irritationsschutzwände sind rechtzeitig vor Inbetriebnahme der Autobahn 

zu errichten.  

24) Das Risikomanagement für die Wachtel und das Rebhuhn ist mit der oberen 

Naturschutzbehörde zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme abzustimmen. Sollte sich 

nach dem Untersuchungszeitraum von 10 Jahren herausstellen, dass weiterfüh-

rende Maßnahmen zu treffen sind, sind auch diese in enger Abstimmung mit den 

oberen Naturschutzbehörden zu treffen. 

[Anmerkung:siehe A, Ziffer V,16 Punkt 6]. 

25) Das Risikomanagement für die Schleiereule ist mit der oberen Naturschutz-

behörde zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme abzustimmen. Sollte sich innerhalb 

von 10 Jahren weitergehende Maßnahmen gegen ein verstärktes Einfliegen, wie 

z.B. auf eine Erhöhung oder Verlängerung von Irritationsschutzwänden oder die 

Anpflanzung von höheren, straßenbegleitenden Hecken erforderlich werden, sind 

diese mit den oberen Naturschutzbehörden abzustimmen und festzulegen.# 

[Anmerkung: siehe A, Ziffer V,16 Punkt 7]. 

26) Die evtl. Rodung weiterer Gehölze im Bereich des Konfliktes K2a ist vorab 

und vor Ort mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. Im Zuge der fort-

schreitenden Bauausführung ist dieser Verlust zu quantifizieren und nach dessen 

Dokumentation sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen mit der ONB 

abzustimmen. 

[Anmerkung: siehe A, Ziffer V,16 Punkt 8]. 

27) Die Ausführungen zur Entwicklung von Extensivgrünland und zum Risikoma-

nagement für Maculinea nausithous sind in der landschaftspflegerischen Ausfüh-

rungsplanung weiter zu konkretisieren und mit der jeweils zuständigen oberen 

Naturschutzbehörde abzustimmen. 

28) Die landschaftspflegerische Ausführungsplanung der Renaturierung des Sil-

berbaches ist mit den zuständigen oberen Naturschutzbehörden frühzeitig abzu-

stimmen. 

29) Die in den geplanten Naturwaldparzellen, insbesondere im Großen Tiefen-

bach, vorgesehen Aufhängung von Nistkästen hat artbezogen zu erfolgen, in 

dem Fledermauskästen verschiedener Typen als funktionsstützende Maßnahme 

anzubringen sind. 

Die Nistkästen können auch in den benachbarten Abteilungen angebracht wer-

den, wenn ihre Anzahl kontinuierlich während der weiteren Bewirtschaftung der 

Nachbarflächen erhalten bleibt.  

Die Einfluglöcher sind dabei nach Osten auszurichten, die Kästen sind im Spät-

sommer fachgerecht zu reinigen. 
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30) Die Naturwaldparzellen sind entlang deren Grenzen alle 50 m durch Schilder 

mit der folgenden Aufschrift zu kennzeichnen: 

„Kompensationsmaßnahme zum Bau der A 49 Schwalmstadt-Stadtallendorf Na-

turwaldparzelle (… ha). Hier unterbleibt als Maßnahme des Naturschutzes jegli-

che Nutzung und Pflege des Waldes. Betreten auf eigene Gefahr.“ 

Die Schilder sind auf Dauer zu erhalten und bei Bedarf zu erneuern. 

Die Naturwaldparzellen sind auf unbegrenzte Dauer aus jeglicher Nutzung zu 

nehmen. 

31) Die Maßnahme A10 ist zeitlich so frühzeitig vorzunehmen, dass die Anpflan-

zung dieser Hecken für Fledermäuse, Wildkatze, Luchs, Haselmaus, Rebhuhn, 

Neuntöter, Waldohreule u.a. europäische Vogelarten bis zur Inbetriebnahme der 

Autobahn nachweislich funktionsfähig ist. 

[Anmerkung: siehe A, Ziffer V,8].  

32) Die für die Arten Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan, Turmfalke, Schlei-

ereule, Waldkauz und Waldohreule vorgesehene Gestaltung der Straßenränder 

(Maßnahme G1) ist in Bezug auf ein geringes Nahrungsangebot mit den oberen 

Naturschutzbehörden abzustimmen. 

33) In die landschaftspflegerische Ausführungsplanung sind im Bereich der RRB 

1.1 und 1.2 die Anlage von Schilfzonen mit Flachufern vorzusehen.  

34) Die Rodung von Einzelbäumen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 

ist im Fall des Vorhandenseins von Quartierbäumen für Fledermäuse vorab mit 

der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Die gefällten Bäume sind an Ort und Stelle liegen zu lassen 

35) Der Baustelleneinrichtungsplan für die Fischwanderhilfe bei Loshausen ist mit 

der zuständigen Naturschutzbehörde vorab abzustimmen. 

36) Für die Ansaat eines Rasens an der Uferböschung ist autochthones Saatgut, 

für die Anpflanzung der Erlen autochthones Pflanzgut der Schwarzerle (Alnus 

glutinosa) zu verwenden. 

37) Alle Kompensationsmaßnahmen sind für die Zeitdauer der Beeinträchtigung 

sicherzustellen und gemäß den naturschutzfachlichen Zielsetzungen zu bewirt-

schaften und zu pflegen. 

Pachtverträge sind daher nach ihrem Ablauf zu verlängern oder sind neu abzu-

schließen.  

Die Kompensationsflächen sind, sofern sie im Eigentum Privater stehen, im 

Grundbuch dinglich zu sichern. Dies gilt auch für die geplanten Naturwaldparzel-

len. Es gilt folgende Regelung (siehe Verhandlungsniederschrift vom 15.11.2010, 

S. 7): Die dingliche Sicherung ist für Flächen vorzusehen, die nicht dauerhaft in 

das Eigentum des Bundes übergehen. Für die Flächen, die im Eigentum des 
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Bundes bzw. des Landes Hessen stehen, ist die dingliche Sicherung erst für den 

Fall der Veräußerung dieser Flächen erforderlich. Soweit die im Eigentum des 

Bundes bzw. des Landes Hessen befindlichen Flächen verpachtet werden, sind 

die naturschutzfachlichen und landschaftspflegerischen Maßnahmen in die 

Pachtverträge aufzunehmen. Die entsprechenden Passagen aus den Verträgen 

sind der Planfeststellungsbehörde und der oberen Naturschutzbehörde vor Ver-

tragsabschluss vorzulegen.  

Die Flächen des Maßnahmenkomplexes A13a (Blühstreifen) können entweder im 

Zuge des freihändigen Erwerbs oder durch Zugriff auf die bereits vom Bund er-

worbenen Grundstücken gesichert werden. Die Umsetzung kann über Verträge 

mit den interessierten Landwirten oder durch Beauftragung eines Dritten (Firma 

o.ä.) erfolgen. 

38) Die Kunsthorte für den Rotmilan werden in Abstimmung mit der oberen Na-

turschutzbehörde im Hinblick auf die vorhandenen und geplanten Windenergie-

anlagen am Krückeberg nochmals überprüft. 

39) Die Auenwaldentwicklung im Bereich der Maßnahme A9.7n ist durch eine Ini-

tialpflanzung zu unterstützen. 

40) Der Verursacher des Eingriffs muss gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 

BNatSchG die in dem Maßnahmenverzeichnis zu den Maßnahmen dargelegten 

Hinweise zur Pflege und Nachkontrolle beachten. 

Soweit die Maßnahmenflächen im Eigentum des Eigentümers verbleiben oder 

die Pflege auf Dritte übertragen wird, hat der Vorhabenträger mit dem Eigentü-

mer oder dem Dritten eine Pflegevereinbarung abzuschließen. 

41) Die landschaftspflegerische Ausführungsplanung der Renaturierung der 

Leimbachaue (Maßnahme E5) ist mit der zuständigen oberen Naturschutzbehör-

de frühzeitig abzustimmen (vgl. § 3 Abs. 5 BNatSchG). 

Als weitere Entwicklungsmaßnahme (Maßnahme E5.7) sind die Seitengräben 

des Leimbaches durch die „Tritte“ von Rindern im Rahmen einer möglichen Be-

weidung der Leimbachaue zu verschließen, um so den Zustand von nassem bis 

wechselfeuchtem Grünland besser erreichen zu können. 

42) Als vorgreifendes Monitoring für Fledermauskolonien sind die betroffene Ko-

lonie und mindestens ein Referenzquartier zu kontrollieren. Nach Möglichkeit 

sollte die Stichprobe weitere Wochenstuben in nächstmöglicher Nähe zur Kolonie 

umfassen, um Schwankungen der Populationsgröße vergleichen und ursachen-

bezogen bewerten zu können. Dies beinhaltet Populationszählungen und die Ab-

schätzung der Reproduktionsrate durch jährliche Zählung der Jungtiere/ Jung-

tiersterblichkeit  
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Das vorgreifende Monitoring soll mittels akustischer und optischer Erfassungs-

methoden zur Erfassung der Gebietsnutzung (v.a. in Waldflächen) im geplanten 

Trassenverlauf, in Maßnahmenbereichen und auf Referenzflächen erfolgen. 

43) Als Maßnahmenkontrollen im Zuge der Baudurchführung vor Betriebsfreiga-

be sind visuelle Kontrollen der Maßnahmen mit Möglichkeit einer Nachbesserung 

durch zuführen. Das baubegleitende Monitoring soll mittels akustischer und visu-

eller Erfassungsmethoden erfolgen und sich auf die Erfassung der Gebietsnut-

zung im geplanten Trassenverlauf bzw. in prognostizierten Konfliktbereichen er-

strecken.  

Die Wirksamkeit der Querungshilfen soll durch ein Monitoring überprüft werden 

(siehe Deckblatt zur artenschutzrechtlichen Prüfung [lfd. Nr. 24 der festgestellten 

Unterlagen]). 

44) Als Funktionskontrollen/ Wirkungskontrollen nach Verkehrsfreigabe ist ein be-

triebsbegleitendes Monitoring zur Gebietsnutzung 2- bis 3-mal beginnend mit der 

Inbetriebnahme der A 49 mit einem Zeitabstand von 3 Jahren nach Verkehrsfrei-

gabe durchzuführen. Die Überwachung soll akustische und visuelle Erfassung 

von Fledermäusen (Arten und Aktivitäten) an den Querungshilfen sowie an Refe-

renzstandorten an der Fahrbahn abseits der Querungshilfen umfassen. 

Als Mindestzeit ist das Querungsverhalten von Fledermäusen im Trassenverlauf 

über 5 Entwicklungs-/ Reproduktionsjahre (April/ Mai - August/ September) bzw. 

5 Wiederholungen zu untersuchen, um ein verbleibendes (Rest-) Risiko trotz 

Minderungsmaßnahmen einschätzen zu können. 

45) Zur weiteren Minderung sind z.B. qualitative Verbesserungen an den Maß-

nahmen (z.B. Modifikation der Bepflanzungen) oder von zusätzlichen Maßnah-

men zur Habitatverbesserung (Vergrößerung des Nahrungs- und Quartierange-

botes) durchzuführen. Notwendig werdende Nachbesserungen/ Ergänzungen der 

Minderungsmaßnahmen sind mit den oberen Naturschutzbehörden abzustim-

men. 

46) Für die Feldlerche sind zum Ausgleich der verlorengehenden Brutreviere in 

der 100 m-Wirkzone insgesamt 2,4 ha Blühflächen (24*0,1 ha) zusätzlich zu den 

als CEF-Maßnahmen vorgesehenen 2,6 ha Blühstreifen zu schaffen. Diese Flä-

chen sollten vorrangig auf den im Eigentum des Vorhabenträgers stehenden 

Grundstücken realisiert werden. 

[Anmerkung: Die im Rahmen der zweiten Planänderung vorgesehenen Ökokon-

tomaßnahme auf den bundeseigenen Flächen („Hohe Warte“, Gemarkung Gie-

ßen, Flur 47, Flurstück 30/10) auf 2.205.804 Punkte reduzieren sich entspre-

chend (siehe berichtigte Bilanz [lfd. Nr. 16 der Unterlagen]).] 
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47) Um Aufwuchs im unmittelbaren Baufeld in der Zeit der Revierbildung bzw. 

der Phase des Nestbaus bei der Feldlerche vollständig zu vermeiden, sind die 

Bereiche der mindestens 26 angestammten Fortpflanzungsstätten regelmäßig ab 

März bis August wöchentlich in Absprache mit der ökologischen Baubegleitung 

und den jeweils zuständigen oberen Naturschutzbehörden beispielsweise zu 

grubbern, damit eine Neubesiedlung des Baufeldes unterbleibt. 

48) Die Blühstreifen sind mit einer Länge von 100 m und einer Breite von mindes-

tens 5-10 m (max. 20 m) sowie daran angrenzend mit einer 2 m breiten 

Schwarzbrache entsprechend den Vorschlägen der Staatlichen Vogelschutzwar-

te („Grundlagen zur Umsetzung des Kompensationsbedarfes für die Feldlerche 

(Alauda arvensis) in Hessen“, 2010, S. 5-6) auszugestalten. 

[Anmerkung: In den festgestellten Unterlagen ist eine Breite von 8-10 m vorgese-

hen.] 

49) Diese Blühstreifen müssen im Umfang so groß sein, dass es zu keinem Zeit-

punkt zu einer Reduktion der Brutrevierdichte kommt. Sie sind in den Suchräu-

men anzulegen, die den zerstörten bzw. beschädigten Fortpflanzungsstätten von 

Feldlerche, Rebhuhn und Wachtel am nächsten liegen (räumliche Grundvorrau-

setzungen für die Umsetzung der Maßnahme). 

50) Die Anlage der 26 Blühstreifen ist so frühzeitig umzusetzen, dass eine ent-

sprechend hohe und genügende Anzahl von Blühstreifen auch mit Baubeginn 

vorhanden ist.  

[Anmerkung: Die naturschutzfachlich erforderlichen 24 Blühstreifen {siehe A, Zif-

fer V,2 Punkt 46} sind vor Inbetriebnahme der VKE 30 zu realisieren, weil zu die-

sem Zeitpunkt die Störung eintritt.] 

51) Für die CEF-Maßnahme A13a ist eine jährliche Herstellungskontrolle für die 

Arten Feldlerche, Wachtel und Rebhuhn vorzusehen. Ein schriftlicher Bericht ist 

der jeweils zuständigen oberen Naturschutzbehörde unaufgefordert bis 6 Wo-

chen nach dem Aussaattermin vorzulegen. 

[Anmerkung: Diese spezielle Auflage ergänzt die Auflage unter A, Ziffer V,8.] 

Nach Ablauf von 10 Jahren ist das weitere Vorgehen bezüglich der Funktions-

kontrolle und des Risikomanagements mit der jeweils zuständigen oberen Natur-

schutzbehörde abzustimmen. 

52) Die Aufforstungsmaßnahme E1.1neu ist so auszuführen, dass der vollständi-

ge Grünlandbereich auf dem Grundstück Gemarkung Florshain, Flur 3 Flurstück 

45/1 nicht aufgeforstet wird und in seiner Ausprägung erhalten bleibt. Nähere 

Einzelheiten hinsichtlich einer extensiven Grünlandnutzung sind im Zuge der 

Ausführungsplanung mit oberer Naturschutz- und oberer Forstbehörde sowie mit 
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dem örtlich zuständigen Forstamt abzustimmen. Das Grünland ist als Waldwiese 

zu erhalten.  

[Anmerkung: siehe A, Ziffer VI,1.79] 

53) Der erste Grünlandschnitt bei der Maßnahme E2.1 ist nicht ab Mitte bis Ende 

Mai sondern bereits vor Mitte Mai (besser noch bis 10. Mai) durchzuführen. Soll-

ten die Witterungsverhältnisse dies nicht ermöglichen, ist der Nutzungstermin mit 

der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. 

54) Die Dränagen auf dem Grundstück der Maßnahme E6 sind im ersten Bewirt-

schaftungsjahr nach dem Ankauf der Fläche unbrauchbar zu machen. Das 

Grundstück ist im Spätsommer, wenn die Fläche soweit abgetrocknet ist, das sie 

befahrbar ist, einmal zu mähen.  

[Anmerkung: Das Maßnahmenverzeichnis E6 wurde auf S. 299 f. durch ein 

Deckblatt vom 01.12.2011 korrigiert.] 

55) Die festgelegten Ökokontoflächen sind für die Zeitdauer des Vorhabens si-

cherzustellen und gemäß den naturschutzfachlichen Zielsetzungen zu bewirt-

schaften bzw. zu pflegen. 

56) Für ca. 250.000 Wertpunkte ist ein ausreichender Ausgleich auf der bundes-

eigenen Liegenschaft „Hohe Warte“ nachzuweisen. 

57) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement, Dezernat Planung Nord-

hessen/ BAB Nord, wird aufgegeben, den Magistrat der Universitätsstadt Gießen, 

als das Ökokonto führende Naturschutzbehörde über die in Anspruch genomme-

nen Maßnahmen nach Eintritt der Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlus-

ses zu unterrichten. 

58) Pflegeschnitte auf den Blühflächen sind nur außerhalb der Brutzeit, von An-

fang September bis Ende Februar, und auf maximal 70% der Fläche je Blühstrei-

fen durchzuführen. Umbruch und Neueinsaat sollten in der Regel alle 3 bis 4 Jah-

re erfolgen. Je nach Entwicklung der Fläche ist über den Umbruch nach Abstim-

mung mit der jeweils zuständigen oberen Naturschutzbehörde zu entscheiden. 

Pro Jahr sollen nicht mehr als 20-30% der Maßnahmenfläche umgebrochen wer-

den. 

3. Wasserwirtschaft 

3.1 Gewässerausbau 

Die Genehmigung unter A, Ziffer III,2.1 ist mit folgenden Bedingungen und Aufla-

gen verbunden: 

a) Besondere Bedingungen und Auflagen: 

1) Die naturnahe Umgestaltung des Fließgewässers bedarf noch einer detaillier-

ten Ausführungsplanung, die dem Regierungspräsidium Gießen, Abt. Umwelt, 
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Dez. 41.2 [Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz], vor Baubeginn zur Zu-

stimmung vorzulegen ist. 

2) Bei der Profilierung der Stillgewässer ist auf wechselnde Böschungsneigungen 

(auch Steiluferabschnitte), variablen Sohlbreiten und ein raues Grobrelief zu ach-

ten. Auf einen Oberbodenauftrag und eine Einsaat der Beckensohle ist zuguns-

ten der natürlichen Sukzession zu verzichten. 

Die Oberkanten der Böschungen sind zur besseren Einbindung in die Landschaft 

aufzurunden. Die Anlegung von einigen Tiefstzonen ist aus gewässerökologi-

schen Gründen (Überwinterungszonen für Amphibien) zu empfehlen. 

Es ist zu prüfen, ob unter Berücksichtigung der Eingriffsminimierung die Laich-

gewässer zum Teil im Sprengungsverfahren angelegt werden können. 

3) Falls bei den Bauarbeiten Dränagen angeschnitten werden, ist die Funktion 

(Entwässerungsfläche) zu prüfen. Soweit keine Notwendigkeit für die Sicherstel-

lung der Dränagewirkung besteht, können die Anlagen durch Verschließen aus 

der Funktion genommen werden. 

4) Die gewässerbezogenen Kompensationsmaßnahmen sind bauzeitlich von ei-

ner gewässerökologisch geschulten Fachperson zu begleiten. 

b) Allgemeine Bedingungen, Auflagen und Hinweise: 

1) Der anfallende Aushub ist vollständig aus dem Projektgebiet abzufahren. 

2) Im Auenbereich ist die Lagerung von Gegenständen, Stoffen, Material, Böden 

o.ä. in der durch Hochwasser besonders, gefährdeten Zeit vom 01.11 bis 31.03. 

jeden Jahres nicht zulässig. 

3) Bei Überschwemmungsgefahr während der Bauarbeiten sind Sicherungsmaß-

nahmen gegen das Aufschwimmen und Abtreiben von Gegenständen und Stof-

fen zu ergreifen oder diese aus dem Überschwemmungsgebiet zu entfernen. 

Schäden, die durch Hochwasser infolge der Baumaßnahme am Gewässer oder 

angrenzenden bzw. überfluteten Grundstücken entstehen, gehen zu Lasten des 

Unternehmers der Anlage. 

4) Sämtliche, durch die Baumaßnahme in Mitleidenschaft gezogenen Gewässer-

teile (Gewässerbett, Bermen, Vorländer, Randstreifen, Unterhaltungswege etc.) 

sowie die Flächen des überschwemmten Bereiches sind nach Abschluss der 

Bauarbeiten wieder ordnungsgemäß herzustellen. 

5) Es ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Schmutzwasser, 

wassergefährdende Flüssigkeiten und Stoffe während der Bauzeit nicht in das 

Grundwasser und/ oder die Gewässer gelangen. Wassergefährdende Stoffe dür-

fen nicht offen und ungesichert gelagert werden. Eine Verunreinigung infolge der 

Bauarbeiten muss ausgeschlossen sein. 
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6) Im Nahbereich der Gewässer bzw. im Auenbereich ist eine Baustelleneinrich-

tung sowie das Lagern und Umfüllen von Kraftstoffen, Ölen, Schmierstoffen und 

sonstigen wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig, ebenso die Wartung, Rei-

nigung von Maschinen und Fahrzeugen. Alle Baugeräte sind nach Beendigung 

der täglichen Arbeitszeit aus den gewässernahen Zonen zu entfernen. Es ist da-

rauf zu achten, dass die Baumaschinen keine Öl- und Treibstoffverluste aufwei-

sen. 

7) Die Baustelleneinrichtungen sind außerhalb des Auenbereiches des Gewäs-

sers anzulegen. 

8) Um bei den Bauarbeiten eine stärkere Trübung des Abflusses mit Schwebstof-

fen (Feinsedimenten) zu vermeiden, bietet sich der Einbau von Strohballen im 

Gewässerbett an. 

9) Die Gestaltung und Pflege der Gewässer ist entsprechend den Empfehlungen 

des DVWK-Merkblattes 204/1984 „Ökologische Aspekte bei Ausbau und Unter-

haltung von Fließgewässern“ vorzunehmen. 

10) Für die Bauausführung der gewässerbezogenen Kompensationsmaßnahmen 

sollten aus gewässerökologischen und wasserwirtschaftlichen Gründen, wenn 

möglich, die Monate August bis Oktober gewählt werden. 

Das beim Entfichten anfallende Holzmaterial soll als Totholzelemente zur Struk-

turbildung und Lebensraum gezielt in das Fließgewässer eingebaut werden. 

3.2 Umsetzung der Ersatzmaßnahme E4 (Fischwanderhilfe am Wehr bei Los-

hausen) 

Die Genehmigung unter A, Ziffer III,2.1 ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

1) Die Bauarbeiten im Gewässer Schwalm sind unter Vermeidung von über das 

unumgängliche Maß hinausgehenden Verunreinigungen, die durch Schürfen 

oder Baggern im Gewässer entstehen, durchzuführen. 

2) Darüber hinaus darf das Gewässer nicht verunreinigt werden. Bei Betankung 

von Baumaschinen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m zum Gewäs-

ser bzw. offen gelegtem Grundwasser einzuhalten Treib- und Schmierstoffe so-

wie sonstige wassergefährdende Stoffe sind außerhalb des Uferbereiches zu la-

gern. Während der Betonierarbeiten austretende Betonschlämme dürfen nicht in 

das Gewässer gelangen. 

3) Einleitungen in das Gewässer, wie z.B. aus der Wasserhaltung, dürfen an ab-

setzbaren Stoffen nicht mehr als 0,1 ml/l (nach 2 Std. Absetzzeit) enthalten und 

sollen einen pH-Wert im neutralen Bereich (6,5 bis 8,5) aufweisen; ggf. ist eine 

Absetzanlage mit Neutralisation einzurichten, deren Größe sich nach der Aufent-

haltszeit für die Einhaltung des vorgenannten Wertes richtet. 
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4) Der evtl. Einbau von Umflutungsvorrichtungen ist rechtzeitig vor Bauausfüh-

rung mit dem Regierungspräsidium Kassel, Dez. 31.2 (Oberirdische Gewässer, 

Hochwasserschutz) abzustimmen. Im Uferbereich dürfen keine Baustoffe, Bau-

hilfsstoffe, Geräte und Werkzeuge gelagert werden. Bei zu erwartendem Hoch-

wasser sind die Baumaschinen sowie sonstige bewegliche Teile aus dem Hoch-

wasserprofil zu entfernen. 

5) Überschüssiger Erdaushub und Bauschutt sind entsprechend den Vorgaben 

des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) in der jeweils gültigen 

Fassung zu verwerten. 

6) Nähere Informationen bezüglich der Verwertung und/ oder Beseitigung von 

Abfallen, die im Rahmen von Baumaßnahmen anfallen, sind dem Merkblatt „Ent-

sorgung von Bauabfällen" zu entnehmen. Das Merkblatt ist über die Internet-

Seite des Regierungspräsidiums Kassel (www.rp-kassel.de), Umwelt  Verbrau-

cher, Abfall, Bau- und Gewerbeanfall als Download (PDF-Datei) abrufbar. 

7) Bei dem geplanten Einbau von Natursteinen ist standortgerechtes Material zu 

verwenden. Die Klassifizierung der Steine einschließlich der Festlegung be-

stimmter Mindestanforderungen haben in Analogie zu den Regelungen der aktu-

ellen Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW), Ausgabe 

2003, zu erfolgen. In exponierten Wasserwechselbereichen, wie sie beispielswei-

se bei Riegelsteinen auftreten, sind besondere Anforderungen an die Frost-Tau-

Wechselbeständigkeit des verwendeten Materials zu stellen. Die DIN 19657, 

Punkt 5.1 ff, ist bei der Durchführung der Sicherung unter Verwendung von Na-

tursteinen und künstlichen Steinen zu beachten. 

8) Die Detailplanung wird rechtzeitig vor Bauausführung dem Regierungspräsidi-

um Kassel, Dez. 31.2, zur Prüfung und Zustimmung vorgelegt. 

9) Die geplanten Durchlassbauwerke sind so auszuführen, dass keine nachteilige 

Beeinträchtigung der Gewässerdurchgängigkeit entsteht. Es ist eine Substratauf-

lage auf der Sohle der jeweiligen Durchlässe vorzusehen. Die Anschlussbereiche 

an das Unterwasser sind mit einer ausreichend dimensionierten Steinschüttung 

gegen Erosionseinwirkungen zu sichern. 

10) Die Dränvorfluten für oberhalb von geplanten Bau- und Renaturierungsmaß-

nahmen gelegene Grundstücke darf nicht nachteilig beeinflusst werden. 

3.3 Maßnahmen zum Schutz der Wassergewinnungsanlagen 

Zum Schutz der Wassergewinnungsanlagen innerhalb der Schutzzone IIIB des 

Trinkwasserschutzgebietes für die Wasserwerke Stadtallendorf und Wohratal des 

Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke und der Schutzzone IIIB der 



Planfeststellungsbeschluss - 50 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Trinkwassergewinnungsanlage Speckswinkel der Stadt Neustadt sind folgende 

Maßnahmen durchzuführen: 

1) Bei der Ausführung sind die Bestimmungen der Schutzgebietsverordnungen 

sowie die „Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasser-

schutzgebieten“ (RiStWag), Ausgabe 2002, zu beachten. In Abhängigkeit von der 

Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung innerhalb der Schutzzone IIIB sind 

die dort (RiStWag) vorgegebenen Entwässerungsmaßnahmen vorzusehen. 

2) Hinsichtlich Behandlung des Straßenoberflächenwasser und der Einleitung in 

oberirdische Gewässer innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten sind die Vor-

gaben der RiStWag, Kap. 6.4, zu beachten. 

3.4 Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 

1) Unabhängig von den Trinkwasserschutzgebieten sind zum Schutz des Grund-

wassers alle Maßnahmen zu ergreifen, die eine schädliche Verunreinigung des 

Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften 

ausschließen. 

2) Wird während der Bauausführung unbefugt oder unbeabsichtigt Grundwasser 

erschlossen, so ist dieses unverzüglich der zuständigen Wasserbehörde mitzutei-

len. 

3) Die geplanten Regenrückhaltebecken sind, falls sie nicht in bindigen Deck-

schichten liegen, mit bindigem Material in ausreichender Mächtigkeit auszuklei-

den, um ein Versickern von Abwasser zu verhindern. Die notwendigen Schutz-

maßnahmen sind in einem hydrogeologischen Gutachten (bzw. Stellungnahme 

des HLUG) nachzuweisen. 

4) Schürfungen und evtl. Bohrungen zur Bodenerkundung sind im gesamten 

Baustellenbereich mit einwandfreiem Bodenmaterial zu verfüllen. 

5) Schüttmaterialien für den Unterbau der Straße, die auswaschbare, Wasser ge-

fährdende Stoffe enthalten, dürfen nicht eingebaut werden. 

4. Forstwirtschaft 

Die forstrechtlichen Genehmigungen unter A, Ziffer III,3 ist mit folgenden Aufla-

gen verbunden: 

1)  Es ist nach § 12 Abs. 3 HForstG der Nachweis einer flächengleichen Ersatz-

aufforstung – möglichst im gleichen Naturraum – zu erbringen. Diese Ersatzauf-

forstungen sind im Regierungsbezirk Kassel mit dem Regierungspräsidium Kas-

sel, obere Forstbehörde, abzustimmen. Sie dürfen einen maximalen Nadelholz-

anteil in gruppen- bis horstweiser Mischung von 20% aufweisen. 

2) Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) vom 22. Mai 2002 i.V.m. mit § 6 Abs. 

4 Nr. 4 HForstG, ist für die Baumarten, die ihm unterliegen, zu beachten und hin-
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sichtlich des fachlichen Inhaltes auf alle anderen Baumarten und die Strauchar-

ten zu übertragen. 

3) Vermehrungsgut, von Baumarten, für die Herkunftsempfehlungen vorliegen, ist 

auch außerhalb der forstlichen Verwendung nach den Vorgaben der Herkunfts-

empfehlungen auszuwählen (Darstellung unter Gebietsheimische Gehölze, Teil-

projekt 6, S. 7, Ziffer I „Vorgabe für Auswahl und Rangfolge“). 

Für Vermehrungsgut von Baumarten, für die keine Herkunftsempfehlungen vor-

liegen, und für die Straucharten sind die entsprechenden Vorgaben unter Ge-

bietsheimische Gehölze, Teilprojekt 6, S. 7, Ziffer 2, anzuwenden. 

4) Pflanzungen werden nur dann als Wald anerkannt, wenn sie den Festlegun-

gen des Projektes „Gebietsheimische Gehölze" -Teilprojekt 6- (für Baumarten 

nach FoVG und für Baumarten, für die das FoVG keine Vorgabe enthalt, sowie 

für Straucharten) entsprechen. 

5) Die Anlage von Waldrändern auf bisherigen Nichtwaldstandorten wird als Wald 

anerkannt, so die Bäume und Gehölze Waldanschluss haben, und diese zu min-

destens 50% aus Waldbaumarten angelegt werden. Bei den Baumarten, die nicht 

dem FoVG unterliegen, und den Straucharten müssen ebenfalls die Vorgaben 

des Teilprojektes 6 erfüllt sein. 

6) Zum Schutz der an die Trasse angrenzenden Waldbestände sind unmittelbar 

nach Trassenaufhieb nach Maßgabe der unteren Forstbehörde (vertreten durch 

das Forstamt Jesberg) Schutzpflanzungen durchzuführen. Dies kann durch Anla-

ge eines Waldrandes und/ oder durch Voranbau in den angrenzenden Waldbe-

ständen geschehen und dient dem Schutz gegen nachteilige Wind- und Sonnen-

einwirkungen. Die Maßnahmen sind i.d.R. auf 30 m auszurichten. 

7) Die zuständige unterer Forstbehörde ist drei Wochen vor Beginn der Rodung 

zu benachrichtigen. 

8) Bei durch Hangrutschung oder Windeinwirkung gefährdeten Waldbeständen 

sind Maßnahmen zur Sicherung vorzusehen. 

9) Die im Gemeinsam Erlass Nr. 14/1998 - III/LFN 5 - C02 - 97 aufgeführten 

Grundsätze für den Waldbau im hessischen Staatswald sind einzuhalten. 

10) Die Pflanzungen und Sukzessionsflächen sind durch geeignete Wildschutz-

zäune zu sichern. Diese Zäune dienen neben der Kultursicherung und Aufwuchs-

sicherung vor allen der Vermeidung erhöhter Wildunfallgefahren durch die räum-

liche Nähe der für die Wildarten attraktiven Aufforstungsflächen und Sukzessi-

onsflächen zu der Verkehrsachse.  

11) Die Anerkennung von Wiederaufforstungen und Ersatzaufforstungen ist frü-

hestens 10 Jahre nach Pflanzung endgültig möglich. Die Abnahme der Maßnah-

me behält sich die obere Forstbehörde vor. 
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12) Die Anerkennung von Sukzessionsflächen ist frühestens 10 Jahre nach dem 

Eingriff endgültig möglich. Die Abnahme behält sich die obere Forstbehörde vor. 

13) Der landschaftspflegerische Ausführungsplan ist in Abstimmung mit den obe-

ren und unteren Forstbehörden zu erarbeiten. 

14) Die Waldzuwachsflächen und Ausgleichsmaßnahmen im Wald im Regie-

rungsbezirk Gießen sind mit dem zuständigen Forstamt Kirchhain im Rahmen 

der Ausführungsplanung abzustimmen, insbesondere wegen einer Einbeziehung 

der Beratung und zur forsttechnischen Unterstützung. 

15) Bei der Maßnahme A9.1 ist Folgendes umzusetzen: 

a) Für die genannte Waldfläche ist eine geänderte Zielsetzung zu entwickeln. 

Das Forsteinrichtungswerk ist entsprechend abzuändern. Soweit die Heraus-

nahme der Waldflächen die Korrektur des genehmigten Hiebsatzes für den Ge-

samtbetrieb zur Folge hat, bedarf der neu hergeleitete Hiebsatz der Genehmi-

gung durch die obere Forstbehörde.  

b) Dem Waldeigentümer gegenüber wird gewährleistet, dass die Verkehrssiche-

rungspflicht gewahrt wird. Es sind durch den Waldeigentümer bzw. durch eine 

Vereinbarung mit dem forstlichen Betreuer pragmatische Regeln vorzusehen, um 

einerseits Verkehrssicherungspflichten wahrzunehmen und andererseits den 

Prozessschutz zu gewährleisten. Entlang von gekennzeichneten Wegen und 

Forststraßen sowie im Bereich von Rast- und Parkplätzen soll  

- die Beseitigung von Bäumen, die über Wegen oder Plätzen hängen, 

- die Beseitigung bereits mehrerer Jahre toter Bäume, deren Kronen oder –teile 

auf Wege oder Plätze zu stürzen drohen, da Kronen, insbesondere bei Fichten, 

erfahrungsgemäß 3 m bis 5 m von der Spitze her abbrechen, reicht eine Tiefe 

von 10 m beiderseits der Wege in der Regel aus, 

- die Beseitigung von älteren Laubbäumen, insbesondere (Rotbuche) wenn deren 

Stammteile bereits deutlich aufgerissen sind und/ oder sichtbar Weißfäule auf-

weisen (Konsolen, Pilze/ Zunderschwamm) und auf Wege oder Plätze zu fallen 

drohen (bis zu 1 Baumlänge beiderseits der Wege) 

erfolgen. 

17) Bezüglich der Maßnahmen im Wald, die mit einer Abholzung von Laub- und 

Nadelwaldbeständen verbunden ist, ist der Zeitraum und die Art der waldbauli-

chen Behandlung (z.B. abschnittsweise Räumung oder Unterbau, Pflanzung mit 

Roterle usw.) zu beschreiben. 

5. Breite der zu befestigenden Wege und der Brücken bauwerke 

1) Die Wirtschaftswege, Hauptwirtschaftswege und Verbindungswege WW1, 

WW3 bis WW6, WW9, WW10a, WW13, WW14, WW16, WW18, WW20, WW23, 
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WW24 und WW27, die in den Steigungsstrecken eine bituminöse Befestigung 

erhalten, sind auf insgesamt 5.750 m Länge in einer Breite von 3,50 m zu befes-

tigen. Das Bankett wird jeweils um 0,25 m verringert. 

2) Die Überführungsbauwerke des Wirtschaftsweges 18 (Bauwerk Nr. 121) und 

des Wirtschaftsweges 27 (Bauwerk Nr. 124) erhalten eine Fahrbahnbreite von 

4,00 m.  

3) Die Wirtschaftswege WW5a von Bau-km 44+300 bis 44+700 und WW 5b von 

Bau-km 44+200 bis 44+800 sind in den Teilabschnitten, in denen Steigungsstre-

cken >6% gegeben sind, mit einer bituminösen Tragdeckschicht zu befestigen. 

6. Ausführungsplanung, Bauausführung 

1) Die geprüfte Ausführungsplanung ist vor Baubeginn der Planfeststellungsbe-

hörde für den Fall zur Freigabe vorzulegen, wenn fachliche Detailuntersuchungen 

und darauf aufbauende Schutzvorkehrungen von den Vorgaben der Planfeststel-

lung abweichen. Eine damit verbundene Änderung der Festsetzungen im Plan-

feststellungsbeschluss steht gemäß § 74 Abs. 3 HVwVfG unter Vorbehalt. Der 

Vorhabenträger hat für entsprechend vorgenommene Planänderungen die erfor-

derlichen Unterlagen der Planfeststellungsbehörde zur abschließenden Entschei-

dung vorzulegen. 

2) Die Bauarbeiten sind dem Stand der Technik entsprechend unter Beachtung 

der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm-Geräusch-

immissionen vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 1. Septem-

ber 1970) und der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) 

vom 29. August 2002 (BGBl. I S 3478), geändert durch Gesetz vom 8. November 

2011 (BGBl. I S. 2178), durchzuführen. Dabei sind die technischen Regelwerke 

entsprechend einzuhalten. Treten dennoch erhebliche Lärmimmissionen (Über-

schreitung der Richtwert der vorgenannten Verwaltungsvorschrift) auf, steht den 

Betroffenen ein Anspruch auf angemessene Entschädigung zu. 

3) Während der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Behinderungen des 

Verkehrsflusses nach Möglichkeit vermieden werden. Eventuelle Umleitungsstre-

cken sind mit den zuständigen Straßenverkehrsbehörden und Polizeidienststellen 

entsprechend festzulegen. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Belange der 

Landwirtschaft zu legen. 

4) Soweit Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sowie Forst- und Feldwege für 

die Baudurchführung benötigt werden und sich durch die Bauverkehre der Zu-

stand der Straßen und Wege gegenüber der aktuellen Situation verschlechtern 

sollte, z.B. Randverdrückungen, hat der Vorhabenträger gegebenenfalls erforder-
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liche bauliche Maßnahmen zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustands die-

ser Strecken durchzuführen, ggf. erst nach Fertigstellung und Verkehrsfreigabe 

der A 49.  

7. Vorkehrungen bei vorzeitiger Inbetriebnahme des Abschnitts der 

VKE 30 

Dem Vorhabenträger, vertreten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Kassel, wird für den Fall, dass der Abschnitt der VKE 30 wider Erwarten nicht 

gemeinsam mit dem Anschlussabschnitt der VKE 40 oder erst nach Inbetrieb-

nahme der VKE 40, auch nach einem teilweisen Inbetriebnahme, in Betrieb ge-

nommen wird und sich dadurch eine längere, d.h. über 5 Jahre anhaltende, aus 

Anlass einer damit verbundenen Verkehrszunahme auf dem nachgeordneten 

Straßennetz der B 454 (zwischen der Anschlussstelle Stadtallendorf und der 

B 62 bei Kirchhain), der B 62 (Ortsumgehung Kirchhain Ost, zwischen den Ein-

mündungen der B 454 und der L 3048) und der L 3048 (im Ebsdorfergrund, zwi-

schen den Einmündungen in die B 62 bei Kirchhain und die B 3 bei Staufenberg) 

unzumutbare Beeinträchtigung insbesondere durch Verkehrsimmissionen für die 

Straßenanwohner ergibt, eine Überprüfung der Verkehrsimmissionen vorzuneh-

men.  

Die Prüfung ist unter Heranziehung der für Mischgebiete geltenden Immissions-

grenzwerte nach § 41 BImSchG i.V.m. der 16. BImSchV (ggf. auch einer Rechts-

nachfolgerin) als Orientierungswerte vorzunehmen. Sofern die ermittelten Beur-

teilungspegel die Grenzwerte übersteigen wird den Eigentümern der betroffenen 

baulichen Anlagen ein Anspruch Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen dem 

Grunde nach anerkannt. Der Anspruch, ob aktive und passive Lärmschutzmaß-

nahmen in Betracht zu ziehen sind, ist unter Beachtung des § 41 Abs. 2 

BImSchG zu prüfen. Für den Fall, dass aktive Lärmschutzmaßnahmen vorzuse-

hen sind, ist hierfür rechtzeitig vorher ein Planfeststellungsverfahren nach den 

geltenden Vorschriften für diese Maßnahmen durchzuführen. Kommen lediglich 

passive Lärmschutzmaßnahmen in Betracht, weil die Kosten für aktive Maßnah-

men außer Verhältnis stehen, steht den Betroffenen ein Anspruch auf Aufwen-

dungsersatz für erforderliche passive Schallschutzmaßnahmen gegen den Vor-

habenträger zu. 

Weiterhin ist vom Vorhabenträger bei einer vorzeitigen Inbetriebnahme der VKE 

30 zu prüfen, ob die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte nach der 39. BImSchV 

überschritten sind. Für diesen Fall, hätte der Vorhabenträger durch die zuständi-

gen Straßenverkehrsbehörden gemäß § 45 Abs. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung 

(StVO) vom 16. November 1970 (BGBl. 1970, 1565; 1971, 38), zuletzt geändert 
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durch Verordnung vom 1. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1737), flankierende Maß-

nahmen beispielsweise in Form einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf den 

vorgenannten Straßenzügen oder ein Durchfahrtsverbots für den Schwerverkehr 

mit >12t zGG anordnen zu lassen.  

8.  Bericht zur frist- und sachgerechten Durchführu ng der festgesetzten 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie der Unterhalt ungsmaß-

nahmen  

Der Vorhabenträger, vertreten durch Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsma-

nagement, hat in Bezug auf die frist- und sachgerechte Durchführung der festge-

setzten CEF-Maßnahmen (vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen) vor Inbe-

triebnahme der Autobahn  (zu den CEF-Maßnahmen siehe A, Ziffer V,2 Punkt 

3, zur Maßnahme A10 siehe A, Ziffer V,2 Punkt 29) und alle anderen Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen gemäß § 17 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG nach Abschluss 

der Baumaßnahme bzw. nach Herstellung  der erst danach durchführbaren 

Maßnahmen dies der Zulassungsbehörde, dem Hessischen Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr und Landesentwicklung, mittels eines Berichts die fachgerechte 

Durchführung der Maßnahmen zu bestätigen.  

Über die durchgeführten erforderlichen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen ist 

unter Berücksichtigung der in den festgestellten Maßnahmenverzeichnissen vor-

gesehenen Maßnahmen der Zulassungsbehörde gemäß § 17 Abs. 7 Satz 2 

BNatSchG gleichfalls nach deren Durchführung zu berichten. 

9. Verbleibende erhebliche, unzumutbare Mehrwege 

Dem Vorhabenträger, der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwal-

tung), wird gemäß § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG für den Fall, dass nachhaltige 

Wirkungen, die sich durch Zerschneidungen von Grundstücken ergeben können, 

die weder im Rahmen des Entschädigungsverfahrens noch der Flurbereini-

gungsverfahren ausgeräumt werden können, dem Grunde nach aufgegeben, 

dem Betroffenen hierfür eine Entschädigung zu zahlen. 

10. Weidezäune  

Dem Vorhabenträger wird gemäß § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG für den Fall, dass 

als Folge der Grundstücksinanspruchnahme durch das Straßenbauvorhaben bis-

herige Grenzen verändert werden oder wenn die neue Trasse Weideland so 

durchschneidet, dass beidseitig neue Zäune zu errichten sind, ein Anspruch auf 

Entschädigung für Weidezäune dem Grunde nach zu erkannt. 
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11. Archäologische Maßnahmen 

Die denkmalschutzrechtliche Genehmigungen unter A, Ziffer III,4 ist mit folgen-

den Auflagen verbunden: 

1) Der Träger der Straßenbaulast hat die notwendige archäologische Ausgra-

bung und den unversehrten Zustand der bekannten Bodendenkmäler zu doku-

mentieren, bevor die Beeinträchtigung oder Zerstörung durch die Baumaßnah-

men eintritt. Dies hat vor Beginn der Baumaßnahme zu erfolgen.  

2) Der Träger der Straßenbaulast hat die Kosten für die Ausgrabung und Doku-

mentation der im Bereich des Bauvorhabens befindlichen ortsfesten Boden-

denkmäler zu übernehmen.  

3) Alle Bauflächen mit flächenhaften Bodeneingriffen, insbesondere die Trassen 

der A 49 und aller Nebenstraßen, Baustraßen und neuen Feldwege, sind auf das 

Vorhandensein von Bodendenkmälern vorab zu untersuchen bzw. zu prospektie-

ren. 

12. Fischereirechtliche Maßnahmen 

Die Herstellung der Fischwanderhilfe (Maßnahme E4) ist mit folgenden fischerei-

rechtlichen Auflagen verbunden: 

1) In den Steinriegeln ist jeweils mindestens ein sohlentiefer (ohne Grundschwel-

le) und mindestens 0,30 m breiter Durchlass für bodenorientierte Fische herzu-

stellen. Die Mindestwasserstände in den Becken dürfen dadurch gegenüber den 

angegebenen Sollwerten nicht erheblich abgesenkt werden. Zur Aufrechterhal-

tung der Mindestwasserstände sind die Grundschwellen in den weiteren Riegel-

lücken ggf. höher auszuführen. 

2) Die Überfallkante am unteren Ende des Hochwasserumflutgrabens ist so zu 

gestalten, dass ein Einschwimmen von Fischen in den Graben auch bei höheren 

Abflüssen (ca. Q200-Q330) verhindert wird. 

13. Einrichtung einer Lichtsignalanlage am Knotenpu nkt B 454/ AS Stad-

tallendorf Nord 

Für die Bauzeit und – unter Berücksichtigung der vorbehaltenen Überprüfung des 

Knotenpunktes – vor Inbetriebnahme der Anschlussstelle Stadtallendorf (für den 

Betrieb) ist durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde zu prüfen, ob an dem 

Knotenpunkten der B 454 mit der Rampe der Anschlussstelle Stadtallendorf ge-

mäß § 45 Abs. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 16. November 1970 

(BGBl. 1970, 1565; 1971, 38), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. August 

2009 (BGBl. I S. 2631), eine Lichtsignalanlage einzurichten ist. 
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14. Gemeindestraße im Bereich des RRB 4.3 

Im Bereich des RRB 4.3 ist, wie in den festzustellenden Planunterlagen der VKE 

40 dargestellt, eine neue Gemeindestraße entlang der A 49 zu bauen. An diese 

Straße ist der WW 37 zum Erschließung des Waldes „Loh“ gemeinsam mit der 

Zufahrt des RRB 4.3 auszuführen (siehe Violetteintragung im Deckblatt zum La-

geplan (lfd. Nr. 7.9 der festgestellten Unterlagen). 

15. Abfallwirtschaftliche Untersuchung  

Sofern bei den Auskofferungsarbeiten organoleptisch auffälliges Baggergut (Er-

de, Steine o. ä.) vorgefunden wird, ist ein Gutachter hinzuzuziehen, der Herkunft 

und Ausmaß der Verunreinigung ermittelt sowie von den als Abfall anfallenden 

Chargen eine Probenahme nach LAGAPN 98 veranlasst. Die zu analysierenden 

Parameter sind mit dem Regierungspräsidium Gießen Abteilung IV (Dezernat 

42.1) abzustimmen und die entsprechenden Analysen im Anschluss zur abfall-

rechtlichen Einstufen vorzulegen. 

16. Vorbehalt weiterer Nebenbestimmungen 

1) Die nachträgliche Festsetzung, Änderung oder Ergänzung von Nebenbestim-

mungen, insbesondere zum Wasserschutz, bleibt vorbehalten. 

2) Vorbehalt zur Auflage unter A, Ziffer V,1 Punkt 8 und 9: 

Die bezüglich der Fledermausquerungshilfen und sonstigen Querungshilfen er-

forderlichen Nachbesserungen stehen gemäß § 74 Abs. 3 HVwVfG unter Vorbe-

halt, insbesondere für den Fall, dass die Funktionsfähigkeit der Querungshilfen 

nicht bis 6 Jahre nach Inbetriebnahme nachgewiesen wird. 

3) Vorbehalt zur Auflage unter A, Ziffer V,13: 

Ergibt die Überprüfung, dass anstelle einer Lichtzeichenanlage am Knotenpunkt 

die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes ausreichend ist, hat der Vorhabenträger 

eine Planung für die Änderung des Knotenpunktes zu erstellen und nach Anhö-

rung der Beteiligten eine abschließende Entscheidung der Planfeststellungsbe-

hörde gemäß § 74 Abs. 3 HVwVfG herbeizuführen. 

4) Vorbehalt zur Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 20: 

Die Anordnung von Kunsthorten oder Nisthilfen an anderen Standorten im ver-

netzten Bereich steht unter dem Vorbehalt einer abschließenden Entscheidung 

der Planfeststellungsbehörde.  

5) Vorbehalt zur Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 21: 

Sollten für Kammmolch und Laubfrosch weitere Sicherungsmaßnahmen in Form 

der Anlage von Laichgewässern erforderlich sein, ist eine abschließende Ent-

scheidung der Planfeststellungsbehörde herbeizuführen. 

6) Vorbehalt zur Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 25: 
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Die Anordnung von weiterführenden Maßnahmen für Wachtel und Rebhuhn steht 

unter dem Vorbehalt einer abschließenden Entscheidung der Planfeststellungs-

behörde.  

7) Vorbehalt zur Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 26: 

Die Festlegung weitergehender Maßnahmen zum Schutz der Schleiereule stehen 

unter dem Vorbehalt der abschließenden Entscheidung der Planfeststellungsbe-

hörde. 

8) Vorbehalt zur Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 27: 

Die Kompensationsmaßnahmen für die evtl. Rodung weiterer Gehölze im Bereich 

des Konfliktes K2a stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Entschei-

dung der Planfeststellungsbehörde  

Der Vorhabenträger hat die erforderlichen Unterlagen zu erstellen, mit den zu-

ständigen Behörden abzustimmen und der Planfeststellungsbehörde zur Ent-

scheidung vorzulegen. 

9) Vorbehalt zur Auflage unter A, Ziffer V,7: 

Die Entscheidung über ergänzende aktive Lärmschutzmaßnahmen steht unter 

dem Vorbehalt der endgültigen Entscheidung der Planfeststellungsbehörde. 

10) Vorbehalt zur Verlegung von Ersatzleitungen: 

Die Entscheidung für die Verlegung von Ersatzleitungen im Falle einer vorhaben-

bedingten Beeinträchtigung der Brunnen im Bereich der Bebauung Silberwäld-

chen oder Biedenbacher Teiche steht unter dem Vorbehalt. 

11) Vorbehalt ergänzender Entscheidung zur Zusage unter A, Ziffer VI,1.73: 

Wird die Ausgestaltung der Kleinweihers (Maßnahme E5.4) und die Verlegung 

des Gewässers Leimbach ins Taltiefste (im Rahmen der Maßnahme E5.7) vor-

genommen, ist unter Vorlage der entsprechenden Planunterlagen einschließlich 

der Stellungnahmen der Waser- und Naturschutzbehörden die Entscheidung 

(insbesondere die wasserrechtliche Genehmigung) der Planfeststellungsbehörde 

herbeizuführen. 

12)  Vorbehalt zur Maßnahmenplanung für die Blühstreifen (A, Ziffer V,2 Punkt 

37, 46 bis 51 und 58): 

Dem Vorhabenträger wird aufgegeben die konkrete Maßnahmenplanung für die 

Blühstreifen (Maßnahme A13a) mit insgesamt 5,0 ha (davon 2,6 ha als CEF-

Maßnahme und 2,4 ha als Ausgleichsmaßnahme) innerhalb der Feldlerchen-

suchräume zu erstellen und der Planfeststellungsbehörde so rechtzeitig zur Ge-

nehmigung vorzulegen, damit die vorlaufenden Ausgleichsmaßnahmen von 2,6 

ha vor Baubeginn realisiert werden können. 
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VI. Zusicherungen des Vorhabenträgers, vertreten du rch das Amt für 

Straßen- und Verkehrswesen Kassel, im Anhörungsverf ahren  

Vom Vorhabenträger, der Bundesrepublik Deutschland (Vom Vorhabenträger, 

der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), vertreten durch 

das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel, sind im abgeschlossenen An-

hörungsverfahren Zusagen gegeben worden. Diese Zusagen wurden von der 

Planfeststellungsbehörde geprüft und werden, soweit sie nicht Bestandteil der 

Auflagen der unter Ziffer III erteilten Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiun-

gen oder Ziffer V genannten Nebenbestimmungen und Auflagen sind, nachste-

hend bestätigt: 

1. Behörden und Stellen 

1.1 Die Ausführungsplanung der Fischaufstiegsanlage am Wehr Loshausen 

(Maßnahme E4), insbesondere die Ausführung des regulierbaren Tafelschützes, 

wird mit dem Wasserverband Schwalm abgestimmt.  

Der Vorhabenträger übernimmt die Kosten für die Umsetzung bis zum Erreichen 

der Funktionsfähigkeit der Anlage. 

1.2 Die Anregungen der Stadt Neustadt (Hessen) hinsichtlich der Fahrradver-

bindung Neustadt-Speckswinkel werden mit dem modifizierten Wirtschaftswege-

netz berücksichtigt. 

1.3 Die Pflege von Pflanzungen, die in den Maßnahmenblättern geregelt ist, 

wird in der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung konkretisiert. Dies gilt 

insbesondere für die Maßnahme E1.4. 

Die im Hessischen Nachbarrechtsgesetz geregelten Grenzabstände werden bei 

den Pflanz- und Pflegemaßnahmen berücksichtigt. 

1.4 In der Ausführungsplanung werden die Einzelheiten für eine durchblasbare 

und siebwirksame Straßenbegleitpflanzung festgelegt. 

1.5 Wirtschaftswege, die als Baustraßen vorgesehen sind, werden für den 

schweren Baustellenverkehr besonders ausgebaut. Sie werden nach Abschluss 

der Bautätigkeit in ordnungsgemäßem Zustand an den Unterhaltungspflichtigen 

zurück übergeben, d.h. Beschädigungen werden nach Abschluss der Bauarbei-

ten behoben. Im Vorfeld der Baumaßnahme wird eine Beweissicherung mit dem 

Wegeeigentümer oder Baulastträger durchgeführt. 

1.6 Die Wirtschaftswege werden entsprechend ihres vorhandenen Zustandes 

wiederhergestellt oder nach bautechnischen Erfordernissen höherwertig ausge-

baut. 

1.7 Der Weg WW5, der für die Bauphase verbreitert wird, wird nach Beendi-

gung der Bauarbeiten wieder rückgebaut und die ungebundene Deckschicht er-

tüchtigt. 



Planfeststellungsbeschluss - 60 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

1.8 Entlang der Autobahn werden Wildschutzzäune errichtet. 

1.9 Da insbesondere aufgrund der hydraulischen Verhältnisse der Autobahn-

entwässerung eine weitergehende Gradientenabsenkung im Kreuzungsbereich 

mit der 110 kV-Bahnstromleitung Borken - Fronhausen nicht möglich ist, wird die 

Leitung im Mastfeld 6345-6346 entsprechend dem erforderlichen Lichtraumprofil 

angehoben. Die Kostentragung dafür richtet sich nach den Regelungen über die 

Folgekostenpflicht bzw. nach dem bestehenden Rahmenvertrag. Dies gilt auch 

für den Einbau von Flugwarnkugeln im direkten Kreuzungsbereich Mastfeld 

6345-6346 sowie den Einbau eines stärkeren Erdseils im Abspannanschnitt 6344 

- 6361 um die Last der Flugwarnkugeln zu tragen. 

1.10 Für Unterbauungen bzw. Anpflanzungen werden im Kreuzungsbereich 

Höhen und Seitenbeschränkungen gemäß EN 50341 beachtet. 

1.11 Sofern bei den Bauausführungen der in unmittelbarer Nachbarschaft zur 

elektrifizierten Bahnstrecke der Main-Weser-Bahn zu errichtenden Talbrücke 

über das Kälbachtal weiterer Abstimmungsbedarf für Konkretisierungen ergibt, 

wird dies mit der Deutschen Bahn AG geregelt, ggf. in einer hierzu entsprechend 

abzuschließenden Vereinbarung. Dies gilt auch für eine baudurchführungsbe-

dingte Vereinbarung beispielsweise für den Bahnübergang im Zuge der Kreu-

zung mit der K 105 (Wiera-Momberg). 

1.12 Das auf der Fahrbahn anfallende Niederschlagswasser wird über Mulden, 

Gräben und Rohrleitungen zu den geplanten Regenrückhaltebecken geleitet und 

gelangt dann in die natürlichen Vorfluter Kälbach und Klausbach, welche den 

Bahndamm im Zuge von bestehenden Durchlässen queren.  

Es sind keine Lichtzeichen- und Beleuchtungsanlagen in der Nähe der Bahnstre-

cke geplant. Bei der Baustellenbeleuchtung wird auf diese Forderung geachtet 

und in die Ausschreibungsunterlagen aufgenommen. 

1.13 Für die Kostentragung die erforderliche Anpassung der Dokumentation in 

den Bestandsplänen der DB Energie GmbH gilt die Darlegung zu vorstehender 

Nr. 1.9. 

1.14 Sollte sich im Zuge ergänzender Planungen für Tank- und Rastanlagen der 

seinerzeit angedachte Standtort bestätigen, wäre in dem hierfür erforderlichen 

eigenständigen Zulassungsverfahren über entsprechende Anpassungen der 

Wirtschaftswege, wie des WW 17a, zu befinden. 

1.15 Über unter Berücksichtigung der festgestellten Wirtschaftswegeführungen 

und deren Befestigungen verbleibende landeskulturelle Nachteile können außer-

halb des Planfeststellungsverfahrens durch die Ausweisung und Herstellung 

neuer Wege im Rahmen der (Unternehmens-) Flurbereinigung einer (ergänzen-
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den) Lösung zugeführt werden. Dabei können vor allem zeitgemäße Bewirtschaf-

tungstechnologien berücksichtigt werden. 

1.16 Der erforderliche Neubau von Ersatzwegen wird vor der Unbenutzbarkeit 

der vorhandenen Wege abschlossen. 

1.17 Die erforderlichen forstbetrieblichen Maßnahmen, insbesondere auch 

Holzernte und Holzabfuhr werden auch während der Bauphase uneingeschränkt 

durchführbar sein. 

1.18 In Katastrophenfällen (z.B. Waldbrand) bleibt ein ungehinderter Zugang zu 

den Waldflächen bestehen. 

1.19 Es wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Bauzäune dauerhaft ihren 

Zweck erfüllen. 

1.20 Im Bereich der Waldrodungsflächen wird der verbleibende Bestandsrand in 

Absprache mit dem zuständigen Forstamt mit Schutzpflanzungen versehen. 

1.21 Das zuständige Forstamt und die betroffenen Waldbesitzer werden spätes-

tens 3 Wochen vor Baubeginn benachrichtigt. 

1.22 Zum Schutz der Flora im Talraum werden auf dem Kälbachtal-Bauwerk be-

gleitende Spritzschutzwände errichtet. 

Darüber hinaus werden in der Kappenkonstruktion des Überbaues des Bauwerks 

verstärkte Telleranker angebracht, um ggf. entsprechende höhere Schutzvorrich-

tungen anbringen zu können. 

1.23 Falls die Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung (bezogen auf das Jahr 

2025) zu Änderungen in der Verkehrsprognose führen sollte, werde dies entspre-

chend gewichtet und bei einer Relevanz im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

1.24 Der Hinweis, dass bei der Maßnahme E1.4, entgegen der Darstellung in 

der Maßnahmenbeschreibung „Als Ersatz der Waldverluste werden neue Wald-

bestände auf Flächen mit überformten Buchen- und Nadelwäldern …angelegt." 

landwirtschaftliche Fläche mit Wald bestockt wird, ist berücksichtigt. 

[Anmerkung: Durch Violetteintragung wurde das Maßnahmenblatt (Deckblatt des 

Erläuterungsberichts, S. 271) berichtigt.] 

1.25 Eine Schutzpflanzung im Bereich der aufgerissen Waldränder wird in Form 

einer Unterpflanzung vorgenommen, um die nachteiligen Wind- und Sonnenein-

wirkungen auf die Waldflächen durch den Anschnitt zu minimieren. Der Umfang 

richtet sich nach der vorhandenen Naturverjüngung und dem Alter der Waldbe-

stände; er wird mit der unteren Forstbehörde beim Forstamt Jesberg im LAP ab-

gestimmt. 

1.26 Die im Rahmen der Maßnahme A11 anzulegende Schneise im Wald 

„Hardt“ als Leitstruktur für Fledermäuse wird mit einer Hohlwegtiefe von 75-100 

cm hergestellt. 



Planfeststellungsbeschluss - 62 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

1.27 Bei Pflanzmaßnahmen wird bei Erlen nicht infiziertes Vermehrungsgut ver-

wendet mit Ziel, gesunde Gehölzbestände nicht zu gefährden. Die als Saatgut 

unter Kategorie „geprüft" zugelassenen Samenplantagen genannte 

Schwarzerle ,,Hess. Bergland / Bayer. Moräne" FA Wehretal und I 

Schwarzerle ,,Bayer. Moräne/Molasse FA Reinhardshagen  

sollen Verwendung finden.  

Durch die Auswahl eines „Phytophthora-freien" Anzuchtortes (z.B. im Wege der 

Lohnanzucht) wird der gewünschte Gesundheitszustand sichergestellt. 

1.28 Waldbestände, die durch diese Baumaßnahme angeschnitten werden, 

werden u.U. im Interesse einer „verloren gegangenen“ Verkehrssicherheit wie-

derhergestellt. 

1.29 Soweit das RRB1 mit einer Größe von 7.550 m² in der Gemarkung Flors-

hain, Flur 4, Flurstück 36, auf einer Förder-/ bzw. Kompensationsfläche liegt, soll 

im Rahmen der Flurbereinigung eine neue rechtsverbildliche Zuweisung von Flä-

chen erfolgen, damit in jedem Fall ca. 4.150 m² Förderfläche gesichert bleiben. 

1.30 Bei der Bauausführung wird beachtet, dass sich durch einen Rückbau von 

Teilstrecken des Weges, Flurstücke 46 und 52 (lfd. Nr. 3.20 des Deckblattes zum 

Bauwerksverzeichnis). eine Querung des Seitengrabens erübrigt. 

1.31 In der Ausführungsplanung wird die Dimensionierung der Becken im Be-

reich der Erstellung eines Fischaufstieges am Aufteilungswehr in Loshausen 

(Maßnahme E4) unter Berücksichtigung der Vorgaben aus dem DVWK-Merkblatt 

232 „Fischaufstiegsanlagen – Bemessung, Gestaltung, Funktionskontrolle“, 1996, 

erfolgen. Auch wird berücksichtigt, dass der gleichzeitige Bau eines Fischaufstie-

ges in der Hochwasserumflut nicht erforderlich ist, da eine erhebliche Wasserbe-

aufschlagung dieses Bereichs erst bei Hochwasserabflüssen geschieht und eine 

Fischwanderung über die Anlage am Aufteilungswehr möglich ist (siehe auch Nr. 

1.1, 1.56 und 1.62).  

1.32 Die Abwasseranlagen werden unter Beachtung der Regeln der Technik 

ausgeführt. Die Empfehlung, die Regenrückhaltebecken, die Abwasseranlagen 

sind, abzudichten, wird unter Berücksichtigung des Bodengutachtens geprüft und 

ausgeführt. Am Böschungsfuß der Außendämme, außerhalb der Abdichtung, 

wird eine Bepflanzung mit Flachwurzlern vorgenommen, so dass der Bewuchs 

die Abdichtung nicht gefährdet.  

Beim Bau von Anlagen zur Abwasserversickerung werden die höheren Anforde-

rungen an die Qualität des eingeleiteten Abwassers erfüllt. 

Die relevanten Auflagen werden mit in die Ausschreibungsunterlagen aufge-

nommen. 
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1.33 Hinweise für die konstruktive Gestaltung und Ausrüstung der Rückhaltean-

lagen und insbesondere der Drosselbauwerke werden dem Merkblatt ATV-

DVWK-M176 „Hinweise und Beispiele zur konstruktiven Gestaltung und Ausrüs-

tung von Bauwerken der zentralen Regenwasserbehandlung und –rückhaltung“  

entnommen. 

1.34 Hinweise zu Kanalisationsbauwerken werden dem ATV-DVWK-Regelwerk 

Arbeitsblatt A157 „Bauwerke der Kanalisation“ entnommen werden. Insbesonde-

re werden Kanalausmündungen der Entlastungsleitungen ab DN 600 mit einem 

Schutzgitter versehen. 

1.35 Die in den Unterlagen dargestellt Wasserschutzzone III im Bereich der 

„Biedenbacher Teiche“ wird aus den Plänen gelöscht. 

1.36 Sofern sich aus dem Ersatzbrunnen für die Rückershäuser Quelle ergän-

zende bautechnische Maßnahmen nach den RiStWag notwendig werden, wer-

den diese in die Ausführungsplanung einbezogen. 

1.37 Die Blühstreifen (Maßnahme A13a) werden möglichst so angelegt, dass sie 

sich am Rand einer Bewirtschaftungseinheit befinden, damit eine Durchschnei-

dung der Fläche vermieden wird. Dabei bleiben die artspezifischen Anforderun-

gen der Arten Feldlerche, Rebhuhn und Wachtel an die Funktionsfähigkeit der 

jeweiligen Lebensstätten kontinuierlich gewahrt [Anmerkung: siehe Auflage A, 

Ziffer V,2 Punkt 49]. 

Die räumliche Ausgestaltung der Maßnahmenflächen hat so zu erfolgen, dass die 

artspezifischen Anforderungen der Arten Feldlerche, Rebhuhn und Wachtel an 

die Funktionsfähigkeit der jeweiligen Lebensstätten kontinuierlich gewahrt blei-

ben. 

Die Durchführung der Maßnahme soll grundsätzlich in enger Abstimmung mit 

den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben erfolgen, wobei auch entschädi-

gungsrechtliche Fragen abschließend geklärt werden. 

Die Abwicklung der Maßnahme A13a kann auch mit der unteren Landwirt-

schaftsbehörde (Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises) abgestimmt und in 

Form von öffentlich-rechtlichen Verträgen gesichert werden, wenn damit eine 

dauerhafte Sicherung der Maßnahmenflächen gegeben ist. 

1.38 Im Zuge der Bauentwurfsplanung nach Abschluss des Planfeststellungs-

verfahrens werden für die einzelnen Regenrückhaltebecken Beckenbücher er-

stellt, die Aussagen zu den Anlagen beinhalten. Diese Unterlagen dienen zu-

nächst dem Betriebsdienst und zuständigen Autobahnmeistereien. Sie können in 

Absprache mit dem Fachbereich Gefahrenabwehr des Kreises Marburg-

Biedenkopf zur Verfügung gestellt werden. Dabei werden die erforderlichen An-

gaben in Anlehnung an die DIN 14095 (Feuerwehrpläne) in Absprache mit dem 
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Fachbereich erstellt. Sie werden abschließend in ausreichender Stückzahl für 

Brandschutz- und Rettungsdiensteinheiten sowie Zentrale Leitstelle ausgehän-

digt. 

1.39 Der im Rahmen der Maßnahme A5 vorgesehene Verschluss von Dränagen 

wird lediglich auf den hierfür vorgesehenen Flächen vorgenommen. 

1.40 Die Maßnahmen A6.2, A6.3 und A7.2 werden so umgesetzt, dass durch die 

Vernässung keine Beeinträchtigung der nicht beplanten Nachbarflächen entste-

hen. 

1.41 Eine mögliche Verlegung der Heckenstruktur von der L 3071 zum Regen-

rückhaltebecken auf die nördliche Seite des Wirtschaftsweges wird im Rahmen 

der Ausführungsplanung überprüft. 

1.42 Die zeitlich befristeten baubedingten Flächen- und Wirtschaftswegebean-

spruchungen werden mit der örtlichen Landwirtschaft abgestimmt. 

1.43 Die von Beteiligten benannten Einbauflächen, wie z.B. zu rekultivierende 

und relativ nahe Abgrabungsflächen im Landkreis Marburg-Biedenkopf (z.B. in 

Cölbe und Kirchhain), als Ablagerungsflächen für Überschussmassen wenn mög-

lich zu nutzen, wird geprüft. 

1.44 Die Funktionsfähigkeit der Blühflächen wird entweder über vertragliche Re-

gelungen oder mit der Beauftragung eines Unternehmens sichergestellt. 

1.45 Die Größenordnung von 3,2 ha Ackerrandstreifen stellt eine Obergrenze 

dar. 

1.46 Im Flurneuordnungsverfahren wird auf die Berücksichtigung der Suchräu-

me für die geplanten Maßnahmen für die Feldlerche auch unter dem Gesichts-

punkt optimaler Flächenzuschnitte für die Blühflächen geachtet. 

1.47 Eine durch Bauverkehre, wie Massentransporte, entstehende Verschlech-

terung des abzustufenden Streckenabschnitts der K 15 wird beseitigt. Die Straße 

wird in einem ordnungsgemäßen Zustand an den neuen Träger der Straßenbau-

last, die Stadt Stadtallendorf, übergeben.  

1.48 Vor der Bauausführung der beiden VKE 30 und 40 wird überprüft, ob eine 

Lichtzeichenanlage am Knotenpunkt B 454/ Anschlussstelle notwendig ist, oder 

ob nicht möglicherweise doch die Einrichtung eines Kreisverkehrsplatzes ausrei-

chend sein könnte (siehe hierzu A, Ziffer VI,13). 

1.49 Im Bereich der 380-kV-Freileitung Borken - Gießen (21-3002), Mast 72-73 

(Kreuzungspunkt auf der zu verlegenden L 3071 in Bau-km 0+562) werden bei 

der Aufstellung von Hinweisschildern im Leitungsschutzbereich solche mit einer 

maximalen Höhe von 3,0 m vorgesehen.  

Für sämtliche Arbeiten innerhalb des Leitungsschutzbereiches wird eine max. 

Höhe von 4,0 m eingehalten. 
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Im Bereich der Rampe 130 wird innerhalb des Leitungsschutzbereiches der Frei-

leitung eine maximale Arbeitshöhe von 9,0 m eingehalten. 

Als Bezugshöhe der vorgenannten Höhenangaben wird ein Niveau von 323,93 m 

üNHN zu Grunde gelegt. 

1.50 Im Bereich der 380-kV-Freileitung Borken - Gießen (21-3002), Mast 79-80 

(Kreuzungspunkt der geplanten A 49 in Bau-km 53+931) werden bei der Aufstel-

lung von Hinweisschildern im Leitungsschutzbereich solche mit einer maximalen 

Höhe von 6,0 m vorgesehen.  

Für sämtliche Arbeiten innerhalb des Leitungsschutzbereiches wird eine max. 

Höhe von 7,0 m eingehalten. 

Als Bezugshöhe der vorgenannten Höhenangaben wird ein Niveau von 328,93 m 

üNHN zu Grunde zu gelegt. 

1.51 Im Bereich der 380-kV-Freileitung Borken - Gießen (21-3002), Mast 80-81 

(Kreuzungspunkt auf dem geplanten WW 27 in Bau-km 0+383) wird bei sämtli-

chen Arbeiten innerhalb des Leitungsschutzbereiches eine max. Höhe von 

18,0 m eingehalten. 

Als Bezugshöhe der vorgenannten Höhenangaben wird ein Niveau von 322,07 m 

üNHN zu Grunde zu legen. 

1.52 Im Bereich der 380-kV-Freileitung Borken - Gießen (21-3002), Mast 65-66, 

wird bei der Errichtung der Durchlässe unter lfd. Nr. 3.23 und 3.24 des Bau-

werksverzeichnisses sowie des Auslauf des RRB3.1 eine maximale Arbeitshöhe 

von 16,0 m über dem Niveau der K 17 eingehalten. 

1.53 Zu Nr. 1.49 bis 1.52 gelten folgende allgemeine Hinweise: 

- Aufschüttungen oder kurzzeitige Erdablagerungen innerhalb des Leitungs-

schutzbereiches werden erst nach Zustimmung der transpower, Betriebszentrum 

Bamberg, und erst, nachdem die Einhaltung der Sicherheitsabstände geprüft 

worden ist, vorgenommen. 

- Beim Anpflanzen von Gehölzen wird berücksichtigt, dass gegen Gehölze mit 

niedrigen Wuchseigenschaften (Endwuchshöhe maximal +5,00 m bezogen auf 

das vorhandene Gelände) innerhalb der Leitungsschutzzone keine Einwände des 

Unternehmens bestehen. 

Sollte die Endwuchshöhe überschritten werden, so wird rechtzeitig vom Eigentü-

mer der Rückschnitt oder die Abholzung veranlasst, da ansonsten das Unter-

nehmen eine Ersatzvornahme angekündigt hat.  

Außerhalb der Leitungsschutzzone, wo die Anpflanzung von Bäumen ohne 

Höheneinschränkung möglich ist, wird eine spätere Ausladung der Baumkronen 

in die Schutzzone dauerhaft unterbunden. 
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- Gegen eine Einzäunung innerhalb der Leitungsschutzzone mit niederohmiger 

Sternpunkterdung betriebenen Höchstspannungsleitung bestehen grundsätzlich 

keine Einwände des Unternehmens. Sofern die Zaunanlage aus elektrisch leiten-

dem Material besteht, ist diese (einschl. der Zaunpfosten) zu erden. 

- Die Bestands- und Betriebssicherheit der Höchstspannungsleitung wird jeder-

zeit gewährleistet. Maßnahmen zur Sicherung des Leitungsbestandes und -be-

triebes, wie Korrosionsschutzarbeiten, Arbeiten zur Trassenfreihaltung von be-

triebsgefährdendem Aufwuchs bzw. auch die Erneuerung, Verstärkung oder ein 

durch Dritte veranlasster Umbau auf gleicher Trasse, unter Beibehaltung der 

Schutzzone, können ungehindert durchgeführt werden. Für Inspektions- und 

Wartungsarbeiten sind der Zugang und die Zufahrt mittels Lkw zum Maststandort 

weiterhin ungehindert möglich. Die Zugänglichkeit zur Leitungstrasse I zu den 

Leiterseilen ist ebenfalls gegeben. 

Bei der Erstellung der baureifen Unterlagen wird ein entsprechendes Informati-

onsgespräch mit dem Unternehmen geführt, um ausschreibungsrelevante Rand-

bedingungen zu hinterfragen oder zu präzisieren.  

- Auf die erhöhten Gefahren bei Arbeiten in der Nähe von Höchstspannungsfrei-

leitungen ist unter Hinweis auf das beigefügte ausdrücklich aufmerksam zu ma-

chen. 

1.54 Die sich aus dem Sicherheits-Merkblatt „Für das Einrichten und den Betrieb 

von Baustellen in der Nähe von elektrischen Freileitungen“ und dem Merkheft für 

Baufachleute sowie den Unfallverhütungsvorschriften „Elektrische Anlagen und 

Betriebsmittel“ (BGV A3) und Bauarbeiten (BGV C22) ergebenden Anforderun-

gen werden berücksichtigt. 

1.55 Die Lage des Schutzzaunes im Bereich des RRB 1.1 wird unter Berück-

sichtigung des angrenzenden Gehölzbestandes angeordnet. 

1.56 Bei der Ausführungsplanung werden die Erfahrungen des Pilotprojektes 

„Durchgängigkeit der Schwalm“ berücksichtigt (siehe auch Nr. 1.1, 1.31 und 

1.62). 

1.57 Die Arten Kleinspecht, Tannenmeise und Haubenmeise werden in der All-

gemein verständlichen Zusammenfassung, S. 8 f., gestrichen. 

1.58 Alle wesentlichen Fragen der Funktionsweise und Funktionsfähigkeit der 

Querungshilfen werden im Zuge des Gesamtkonzepts mit ausreichender Sicher-

heit abgeklärt.  

1.59 Nistkästen für allgemein verbreiteten und häufigen Brutvögel werden in 

ausreichendem Umfang aufgehängt. 

1.60 Im Wald „Großer Tiefenbach“ werden Fledermauskästen für das Große 

Mausohr aufgehängt. 
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1.61 Der Gehölzstreifen an der L 3342 bleibt erhalten und wird während der 

Bauzeit mit einem Schutzzaun geschützt. 

1.62 Die Fischwanderhilfe wird bezüglich der konkreten Vermeidungsmaßnah-

men zur Bauausführung schon im Vorfeld zur Erstellung des Leistungsverzeich-

nisses eng mit der oberen Naturschutz- und oberen Fischereibehörde sowie mit 

dem Wasserverband Schwalm abgestimmt. 

1.63 Bei Tab. 54 Prüfung für nachgewiesene streng geschützte Arten (Erläute-

rungsbericht, S. 110) werden die Worte „nach § 38 Abs. 2 BNatSchG“ gestrichen. 

1.64 Für die Prüfung der europäischen Vogelarten gilt auf § 44 Abs. 1 

BNatSchG (Erläuterungsbericht, S. 108). 

1.65 Bei den Naturwaldparzellen wird die Mindest-Flächengröße von 25-30 ha 

gestrichen (Erläuterungsbericht, S. 180). 

1.66 Das Gewässer „Hatzbach“ in der Gemarkung Erksdorf wird in die wasser-

technischen Ausführungspläne aufgenommen. 

1.67 Zur Prüfung von Altlasten über Betriebsstilllegungen aus dem Gewerbere-

gister werden weitere Auskünfte bei den Städten eingeholt. 

1.68 Im Erläuterungsbericht, S. 14, wird berichtigt, dass die FFH-Gebiete von 

der EU-Kommission inzwischen in die Gemeinschaftsliste aufgenommen worden 

sind.  

[Anmerkung: Die Berichtigung erfolgte in Violett durch die Planfeststellungsbe-

hörde.] 

1.69 Die Bäume und Baumgruppen, die im Rahmen der Maßnahmen A9.5n und 

A9.6n aus der Nutzung genommen werden sollen, werden im Zuge des LAP ein-

gemessen, dauerhaft markiert und kartografisch dargestellt. Dies erfolgt unter 

Beteiligung der Naturschutz- und Forstbehörden. 

1.70 Der zur Maßnahme A9.1.1n angegebene Bestockungsgrad von 0,5 wird für 

den Hauptbestand gestrichen. Im Rahmen der Ausführungsplanung werden die 

vorgesehenen Teilflächen mit den Naturschutz- und Forstbehörden abgestimmt. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche bleibt unverändert. 

1.71 Sofern aufgrund eines geringen Bestockungsgrades keine ausreichende 

Anzahl an Altbäumen mehr auf der Abteilung 119 vorhanden sein sollte, werden 

die zusätzlichen benötigten Einzelbäume auf der angrenzenden Abteilung 114 

aus der Nutzung genommen. 

1.72 Bei der Bauausführung wird darauf geachtet, dass Beschädigungen an Te-

lekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. 

im Falle von Störungen) jederzeit der ungehinderte Zugang zu vorhandenen Te-

lekommunikationslinien möglich ist.  
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Es wird dafür Sorge getragen, dass sich die Bauausführenden über die zum Zeit-

punkt der Bauausführung über die Lage der vorhandenen Telekommunikationsli-

nien der Telekom Deutschland GmbH informieren lassen.  

Die Kabelschutzanweisung der Telekom Deutschland GmbH wird beachtet. 

1.73 Die Ausgestaltung der Kleinweiher (Maßnahme E5.4) wird bei der land-

schaftspflegerischen Ausführungsplanung (LAP) mit der oberen Naturschutzbe-

hörde abgestimmt. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird auch eine Verle-

gung des Gewässers (Maßnahme E5.7) in die tiefste Stelle geprüft und dazu der 

Wasserverband Schwalm beteiligt. Auch die Flächen für die Baustelleneinrich-

tung werden im Rahmen der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung mit 

der oberen Naturschutzbehörde abgestimmt. 

1.74 Der Hinweis des Wasserverbands Schwalm zur Maßnahme E2 (Aus-

gleichsmaßnahme im Hochwasserrückhalte Becken Treysa-Ziegenhain), dass 

das Becken weiterhin nach dem Planfeststellungsbescheid vom 15.11.1967 und 

dem bestehenden Betriebsplan betrieben werde, wird beachtet. Da ein Anspruch 

auf Entschädigung gegenüber dem Wasserverband Schwalm aufgrund eines 

Einstaus auf dem beplanten Bereich entfällt, wird bei der Gestaltung der Pacht-

verträge mit den zukünftigen Bewirtschaftern berücksichtigt. 

1.75- Dem Hinweis, dass bei dem Flurstück 7 in der Flur 9 der Gemarkung Zie-

genhain (lfd. Nr. 19.004 des Deckblatts zum Grunderwerbsverzeichnis) die Teil-

fläche von 42,9727 ha nicht erworben wird, wird entsprechend korrigiert. [Anmer-

kung: Die vorgenannte Zahl ist Spalte 9 der lfd. Nr. 19.004 in Violett gestrichen 

worden.] 

1.76- Dem Hinweis, dass die bei den Flurstücken 4/1 in der Flur 4 der Gemar-

kung Leimbach (lfd. Nr. 18.011 des Deckblatts zum Grunderwerbsverzeichnis) 

und 7/1 (lfd. Nr. 18.044 des Deckblatts zum Grunderwerbsverzeichnis) als vorü-

bergehend zu erwerbende Fläche ausgewiesenen Teilflächen von 0,2304 ha und 

0,2090 ha vom Vorhabenträger erworben werden solle, wird Rechnung getragen, 

zumal diese Teilflächen Bestandteil des Maßnahmenkomplexes E5 sind [Anmer-

kung: Die vorgenannte Zahlen in Spalte 9 der lfd. Nr. 18.011 und 18.044 sind in 

Violett als dauernd zu erwerbende Fläche eingetragen worden. Da es sich somit 

nicht um „ungenutzte Fläche“ handelt, konnte die Flächen der Maßnahmen E2.1 

und E2.2 nicht um 0,44 ha reduziert werden.] 

1.77 Die Anregung zur Ersatzmaßnahme E5, die Wiesenblänke (E5.3) im Be-

reich der Ersatzmaßnahme E5.5 nördlich des Leimbachs nach Osten und südlich 

des Leimbachs nach Nordosten, nach Möglichkeit in die nordwestliche Ecke des 

Grundstücks Gemarkung Leimbach, Flur 4, Flurstück 7/1, hin zu verschieben 

verschiebt, um so eine Bewirtschaftung bezüglich des Mähens und der einmali-
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gen Heuwerbung möglichst wenig zu beeinträchtigen, soll im Rahmen der Aus-

führungsplanung in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden nach Möglichkeit 

modifiziert werden. 

1.78 Der Segelflugbetrieb im Bereich des Rückhaltebeckens bei Schwalmstadt 

ist weiterhin möglich. 

1.79 Das im Bereich der Ersatzaufforstung E1.1neu befindliche Grünland, bei 

dem es sich um ein nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop handelt, 

wird nicht aufgeforstet. Die Aufforstung erstreckt sich nur auf den ackerbaulich 

genutzten Teil des Flurstücks 45/1.  

[Anmerkung: Das berichtigte Maßnahmenblatt E1.1neu wurde in die festgestell-

ten Unterlagen einbezogen.] 

1.80 Die Kompensationsmaßnahmen E6 und E2 in der Schwalmniederung bei 

Schwalmstadt werden an dem dort bereits erfolgreich begonnenen und umge-

setzten Wiesenbrüterprojekt in der Ausführungsplanung ausgerichtet. 

1.81 Der Anregung, die Kompensationsfläche E6 unter Berücksichtigung der 

dort rastenden Limikolen zu entwickeln, wird im Rahmen der Ausführungspla-

nung aufgegriffen. Dabei werden die Beobachtungen, dass sich die Limikolen 

bevorzugt in Blänken auf dem derzeitig als Acker genutzten Grundstück sammeln 

und aufhalten, berücksichtigt. 

1.82 Da die Maßnahmen E5.1 (Entwicklung zu auentypischem Grünland) im 

Gebiet Flur 4, Flurstück 14 (Bergwiesen) und daran angrenzend die Maßnahme 

5.7 (Renaturierung der Leimbachaue) in der Flur 4 (Leimbachufer) entfallen, ist 

auch insoweit ein Flächenankauf sowie die vorübergehende Nutzung des Uferbe-

reichs des Leimbachs entbehrlich. Der Grunderwerbsplan (Unterlage 14.1 Blatt 

Nr. 18B) sowie das Verzeichnis „Entfallende Flächen“ in Unterlage 14.2 B werden 

entsprechend angepasst.  

[Anmerkung: Das ASV Kassel hat entsprechend berichtigte Deckblätter erstellt, 

die in den festgestellten Plan als lfd. Nr. 31.18 und 31.19 sowie unter lfd. Nr. 32.1 

als Seiten 106 bis 111 einbezogen wurden.] 

1.83 Das Flurstück 7/1 als eine der Kernflächen der Renaturierung der Leimba-

chaue bleibt vollständig Bestandteil der Maßnahme. 

1.84 Die Maßnahme E6 im Bereich der Schwalmaue zur Umwandlung der 

Ackerfläche in extensives Grünland wird an die Gegebenheiten in der Schwalm-

aue innerhalb des Rückhaltebeckens angepasst. Um nach Ablauf des eingestau-

ten Wassers im Rückhaltebecken möglichst lange die Vernässung auf der Fläche 

zu halten, werden die Dränagen möglichst frühzeitig unbrauchbar gemacht. Je 

länger die Vernässung anhält, um so mehr profitieren die wertgebenden Arten 
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des Vogelschutzgebiets wie Weißstorch und Limikolen (während der Zugzeit) von 

der Maßnahme.  

1.85 Entsprechend dem Hinweis, wurde die nachrichtliche Angabe auf dem 

Deckblatt zum Maßnahmenplan (lfd. Nr. 20.7 der festgestellten Unterlagen) 

„Maßnahme im Zuge der VKE 20“ in Maßnahme „E5“ geändert, weil es sich nicht 

um „E6“ handelt.  

1.86 Die Saatgutmischung für die Blühflächen (Maßnahme A13a) werden so-

wohl hinsichtlich der Artenauswahl als auch der Aussaatdichte mit der jeweiligen 

oberen Naturschutzbehörde abgestimmt. [Anmerkung: Das Maßnahmenblatt 

A13a wurde wird entsprechend geändert.] 

1.87 Die innerhalb der Blühstreifen anzulegenden Schwarzbrachen werden so 

breit angelegt, dass ein Düngereintrag durch Abdriftung weitestgehend vermie-

den werden kann. 

1.88 Soweit eine räumliche Zuordnung der Blühflächen auf zerstörte Brutplätze 

von Feldlerche, Rebhuhn und Wachtel realisierbar ist, wird diese umgesetzt und 

der Umfang der Blühstreifen im jeweils nächstgelegenen Suchraum zu den be-

troffenen Brutpaaren umgesetzt. 

1.89 Die räumliche Zuordnung der Blühflächen zu den Rebhuhnrevieren erfolgt 

in den nächstgelegenen Suchräumen von Erksdorf und Speckswinkel. 

1.90 Die räumliche Zuordnung der Blühflächen (Maßnahme A13a) für die Wach-

tel erfolgt in den nächstgelegenen Suchräumen. 

1.91 Der redaktionelle Fehler in der Unterl. 12.0B (Deckblatt zum Erläuterungs-

bericht) Tab. 59 S. 158 und 160 sowie Kap. 8 und Tab. 66 S. 313 ff. wird berich-

tigt, weil die Maßnahme E2.3 nicht Bestandteil der Maßnahmenplanung ist. [ 

Anmerkung: Das Deckblatt zum Erläuterungsbericht wurde auf S. 104, 160 und 

313 in Violett korrigiert, während die S. 158 keiner Korrektur bedurfte. Die Flä-

chenbilanz auf S. 314 ff. wurde durch eine berichtigte Fassung ersetzt.] 

1.92 Der redaktionelle Fehler im Maßnahmenblatt A3 S. 220 wird berichtigt. Die 

Summe der Maßnahme A3 beträgt 3,227 ha, und zwar werden hiervon 20.790 m² 

innerhalb der 25 m-Wirkzone (Abzug von 10 Wertpunkten/m²) und 11.475 m² au-

ßerhalb der Wirkzone mit voller Punktzahl angelegt. 

1.93 Die Planungen der Ersatzmaßnahmen im Bereich des Hochwasserrückhal-

tebeckens bei Ziegenhain (Entwicklung von extensivem Grünland) sind mit den 

zuständigen Fachbehörden abgestimmt und der Hochwasserschutz wird dadurch 

nicht beeinträchtigt. 
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2. Private 

2.1  Im eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren wird geprüft, ob eine Übernah-

me des gesamten Flurstücks zu Lasten des Vorhabenträgers möglich ist. 

2.2 Die Flurstücke 17, 18 und 19 in der Flur 12 der Gemarkung Neustadt wer-

den insgesamt übernommen. 

2.3 Bei der Festlegung der geplanten Kunsthorste für Rotmilan, Waldohreule 

und Schwarzmilan in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde beim Re-

gierungspräsidium Gießen (siehe Auflage unter A, Ziffer V,2 Punkt 15) werden 

die artenschutzrechtlichen Anforderungen auf die Windenergieanlagen abge-

stimmt. 

2.4 Die geplanten Aufforstungsflächen sollen den Betroffenen entsprechend ih-

rer Betroffenheit als eigentumsrechtlicher Ausgleich zur Verfügung gestellt wer-

den. 

2.5 Bei Umsetzung der geplanten Baumaßnahme einschließlich der Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahme wird dafür Sorge getragen, dass die Vorflutver-

hältnisse für die betroffenen und angrenzenden Grundstücke erhalten bleiben. 

2.6 Das Merkmal der „extensiven Nutzung“ wird für die Flächen in der Gemar-

kung Wasenberg, Flur 10, Flurstücke 39 und 43 sowie in der Gemarkung Leim-

bach, Flur 4, Flurstück 1, so definiert, dass die Mahdtermine nach Absprache mit 

der Naturschutzverwaltung individuell vorgenommen werden können. Als Orien-

tierungspunkte dienen für die 1. Mahd Ende Mai, für die 2. Mahd Ende Juli sowie 

für die 3. Mahd Ende Oktober (ohne Düngung). 

2.7 Ein bundeseigenes Grundstück wird vom Vorhabenträger so spät wie mög-

lich in Anspruch genommen. Zudem soll dem Betrieb die Bewirtschaftung so lan-

ge wie möglich ermöglicht und nach Ablauf des gekündigten Pachtverhältnisses 

ein Bewirtschaftungsvertrag abgeschlossen werden. 

2.8 Die Vorflut der um die Ersatzmaßnahme E5 herum liegenden in das Gebiet 

hinein fließenden Gräben bleibt erhalten. Das im Bereich der Domänenfläche 

Flurstück 4/1 vorhandene ehemalige Melkgebäude wird vollständig beseitigt um 

diese Fläche auch als Wiesenfläche nutzen zu können. 

VII. Entscheidung über im Anhörungsverfahren aufrec hterhaltene und 

nicht abschließend geregelte Einwendungen und Forde rungen   

Von Behörden, Umweltvereinigungen oder Privaten gestellte Anträge, die den In-

halt und Umfang der Planfeststellungsunterlagen sowie die Art und Weise des 

Planfeststellungsverfahrens betreffen, werden zurückgewiesen, soweit über sie 

nicht schon im Laufe des Verfahrens entschieden wurde. 
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Die im Anhörungsverfahren von Gebietskörperschaften, Behörden und Stellen, 

anerkannten Naturschutzverbänden und sonstigen Vereinigungen sowie Privaten 

vorgebrachten und aufrechterhaltenen Einwendungen und gestellten Anträge 

werden, soweit sie durch  

- die Auflagen unter A, Ziffer V, 

- die von der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung im Anhörungs-

verfahren gegebenen, unter A, Ziffer VI bestätigten Zusagen, 

- die vorgenommenen Planänderungen und Violetteintragungen in den Plan-

unterlagen oder 

- die Festsetzung einer Entschädigung nach § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG 

dem Grunde nach 

berücksichtigt werden, für erledigt erklärt.  

Darüber hinausgehende, aufrechterhaltene Einwendungen werden zurückgewie-

sen.  

Die sich durch das Vorhaben ergebenden Entschädigungsfragen Privater werden 

in dem Entschädigungsverfahren geregelt. 

 

 

B. Verfahrensablauf  

 

I. Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfa hrens  

Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel hatte mit Schreiben vom 

24.08.2006 bei dem Regierungspräsidium Kassel die Durchführung des Plan-

feststellungsverfahrens gemäß §§ 17 ff. FStrG in der Fassung vom 28. Juni 2007 

(BGBl. I S. 1206) [FStrG 2007] i.V.m. § 73 HVwVfG in der Fassung vom 20. Feb-

ruar 2003 (BGBl. I S. 287), damals geändert durch Gesetz vom 22. April 2005 

(BGBl. I S. 1128), [FStrG 2003] i.V.m. § 73 HVwVfG in der Fassung vom 3. Juli 

2005 (GVBl. I S. 591) [HVwVfG 2005] des Bauvorhabens beantragt. 

II. Antragsgegenstand  

Der Träger der Straßenbaulast, die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstra-

ßenverwaltung), vertreten durch die Ämter für Straßen- und Verkehrswesen Kas-

sel und Marburg als zuständige Landesbehörden im Rahmen der Auftragsverwal-

tung, beabsichtigt den Neubau der Bundesautobahn 49 (Kassel – A 5) von der 

bestehenden A 49 bei Neuental über Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und 

Stadtallendorf bis zur A 5 (Frankfurt am Main - Gambach - Hattenbach)/ A 7 (Hat-

tenbach - Kassel). Die A 49 als Teil einer europäischen Verbindung soll bis zur 

A 5 fortgeführt werden. Die Abschnitte zwischen Neuental und der A 5 stellen 
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somit einen Lückenschluss zwischen der A 7/ A 44 und der A 5 dar (§§ 3 Abs. 1, 

5 Abs. 1 FStrG). Es wird darauf hingewiesen, dass im Planfeststellungsbeschluss 

der Träger der Straßenbaulast als Vorhabenträger bezeichnet wird.  

Das Projekt ist in verschiedene Planungsabschnitte unterteilt. Gegenstand des 

hier festgestellten Planes ist der Teilabschnitt Schwalmstadt bis Stadtallendorf 

von Bau-km 43+100 bis 56+440 (VKE 30). Die Baumaßnahme umfasst weiterhin 

den Neubau der Anschlussstellen Neustadt (Hessen) im Kreuzungsbereich mit 

der Landesstraße 3071 und Stadtallendorf im Kreuzungsbereich mit der bisheri-

gen Bundesstraße 454. Der Neubau dieses Teilabschnitts der VKE 30 schließt 

an das Bauende des mit Planfeststellungsbeschluss vom 20. September 2007 – 

Va-2–61-k-04 # (2.071) bestandskräftig planfestgestellten Teilabschnitts Neuen-

tal bis Schwalmstadt von Bau-km 31+200 bis 43+100 (VKE 20) an. Sie endet 

südlich der südlich der B 454 bei Stadtallendorf an der Kreisstraße 12. Zusam-

men mit der Autobahnanschlussstelle Stadtallendorf an der B 454 wird mit dem 

Abschnitt der VKE 30 ein Verkehrswert geschaffen. 

Die Baumaßnahme hat eine Gesamtlänge von 13,340 Kilometer und verläuft in 

Höhe von Florshain beginnend bis Neustadt (Hessen) westlich des Wieratals. 

Dabei verläuft sie zwischen den Ortsteilen Wiera und Momberg und im Weiteren 

nördlich der Hochspannungsleitungen. Südlich des Stadtteils Erksdorf biegt die 

Trasse nach Süden in Richtung des östlich von Stadtallendorf gelegenen Her-

renwaldes ab. 

Die Baumaßnahme erstreckt sich zur Berücksichtigung eines zusammenhängen-

den Netzes (verkehrswirksame Abschnittsbildung) auf den Schwalm-Eder-Kreis 

im Regierungsbezirk Kassel und den Landkreis Marburg-Biedenkopf im Regie-

rungsbezirk Gießen aus. Es wirkt sich auf die Stadt Schwalmstadt, Gemarkungen 

Treysa, Florshain und Wiera sowie Ziegenhain, und die Gemeinde Willingshau-

sen, Gemarkung Loshausen, im Schwalm-Eder-Kreis, und die Stadt Neustadt 

(Hessen), Gemarkungen Neustadt, Mengsberg, Momberg und Speckswinkel, 

sowie die Stadt Stadtallendorf, Gemarkungen Erksdorf und Stadtallendorf, im 

Landkreis Marburg-Biedenkopf aus. Dabei sind die Gemarkungen Ziegenhain 

und Loshausen durch in deren Bereich liegende Ersatzmaßnahmen betroffen.  

III. Antragsbegründung  

Der Vorhabenträger begründete seinen Antrag im Wesentlichen wie folgt: 

Das Projekt A 49, das im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen enthalten ist, ist 

erforderlich, um die Kapazität auf der bundesweiten Nord-Süd-Achse zu erhöhen 

und gleichzeitig bestehende Kapazitätsengpässe abzubauen, Verkehr von der 

mit großen Steigungen und Längsgefällen gekennzeichneten A 7/ A 5 auf eine 
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neue Fahrstrecke mit geringeren Gefälle zu verlagern und damit Unfallgefahren 

auf der A 7 und A 5 zu mindern und die B 254 und B 454 sowie das übrige nach-

geordnete Straßennetz vom überregionalen Verkehr vornehmlich von Schwer-

lastverkehr zu entlasten. Außerdem dient das Projekt dazu, die Erschließung der 

Region und die regionale Wirtschaftsstruktur zu verbessern, die Standortqualitä-

ten für die Wirtschaft angemessen sicherzustellen und dadurch die regionalen 

Wirtschaftsinfrastruktur zu fördern, die Wirtschaftsräume Kassel und Gießen und 

der dazwischen liegenden Mittelzentren zu verbinden, die Effizienz in der Ver-

kehrsabwicklung durch Vermeidung von Zeltverlusten durch Umwegfahrten zu 

erhöhen und Ortsdurchfahrten vom Verkehr zu entlasten.  

Die Planung des Abschnittes VKE 30 schließt an den die Entwurfsabschnitt der 

VKE 20 in Bau-km 41+100 westlich Schwalmstadt, Stadtteil Treysa, und endet 

südöstlich der B 454 östlich der Ortslage von Stadtallendorf an der K 12 (Bau-km 

56+440). Die A 49 wird mit der L 3071 (Anschlussstelle Neustadt) und der B 454 

(Anschlussstelle Stadtallendorf) verknüpft. Damit wird das nachgeordnete Stra-

ßennetz mit dem Regionalverkehr aus den Räumen zwischen Schwalmstadt, 

Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf an die A 49 angeschlossen. Die derzeitige 

Funktion der B 454 als Bundesfernstraße zwischen Schwalmstadt und Neustadt 

bis Stadtallendorf soll von der A 49 übernommen werden; sie wird im Abschnitt 

der VKE 20 westlich Treysa über einen Autobahnzubringer an die Autobahn an-

geschlossen. 

Die Baulänge beträgt 13,340 km. Außerdem werden die L 3342 (Mengsberg - 

Wiera) auf 563 m und die L 3071 (Speckswinkel - Neustadt) auf 817 m sowie die 

B 454 (Neustadt - Stadtallendorf) auf 1.085 m in Kreuzungsbereichen umgebaut. 

Weiterhin werden ca. 16.350 m [22.770 m] Wirtschaftswege als Ersatz für entfal-

lende Wegeverbindungen hergestellt.  

Im Zuge der A 49 werden 5 [6] Bauwerke, davon 2 Talbauwerke und 2 als Wild-

durchlässe gestaltete Unterführungen, errichtet. Außerdem sind 6 Überführungs-

bauwerke im Zuge klassifizierter Straßen und von Wirtschaftswege vorgesehen. 

Der Charakter des Verkehrs auf der A 49 wird sowohl durch Regional- und Nah-

verkehr (Berufs- und Wirtschaftsverkehr) als auch einen erheblich Anteil Fernver-

kehr, insbesondere durch die Verlagerung von Verkehr von der A 7 und A 5 auf 

die A 49 bestimmt sein (siehe ausgelegten Erläuterungsbericht vom 31.05.2006, 

S. 3 ff. [in eckigen Klammern sind die Änderungen aus dem Deckblatt zum Erläu-

terungsbericht vom 25.02.2010, S. 3 ff angegeben.]). 



Planfeststellungsbeschluss - 75 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

IV. Vorhergehende Planungsstufen  

1. Ausgangslage  

Die Bundesautobahn 49 (Kasse - A 5) ist von der Bundesautobahn 7 (bei Kassel) 

über die sog. Südtangente Kassel bis zur A 44 (Dortmund – Kassel) in Richtung 

Süden vorbei an Baunatal, Edermünde, Gudensberg, Fritzlar, Wabern, Borken 

(Hessen) bis Neuental gebaut. Der Abschnitt zwischen dem jetzigen Autobahn-

ende bei Neuental/ Bischhausen soll nach dem geltenden Bedarfsplan für die 

Bundesfernstraßen bis zur A 5 weitergeführt und die bestehende Lücke im Zuge 

dieser Autobahn geschlossen werden. 

Im Vierten Gesetzes zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes (4. FStr-

AbÄndG) vom 15. November 1993 (siehe nachfolgende Nr. 3 [Bedarfsplan für die 

Bundesfernstraßen]) ist die Autobahnverbindung von Neuental bis zur A 5 als 

A 49 ausgewiesen. In dem dem Gesetz vorausgegangenen Bundesverkehrswe-

geplan (BVWP) 1992 sind als Ziele des Projektes A 49 enthalten: 

- Abbau von Kapazitätsengpässen und Minderung der Unfallgefahr auf der A 7 

und der A 5, 

- Entlastung, vornehmlich vom Schwerverkehr, der B 254 und Abbau von Kapazi-

tätsengpässen, Minderung der Unfallgefahr und Minderung der Umweltbelastung 

auf der B 254. 

Nach Inkrafttreten des 4. FStrAbÄndG wurde die Hessische Straßen- und Ver-

kehrsverwaltung der Planungsauftrag für die A 49 erteilt. Die Verwaltung hat 

dann umgehend die notwendigen verkehrlichen und umweltfachlichen Untersu-

chungen aufgenommen und hierzu Planungsbüros eingeschaltet. Ausgehend von 

der Koalitionsvereinbarung für die 14. Wahlperiode des Hessischen Landtags 

sollte eine landschaftsschonende und möglichst kurze Verbindung zwischen dem 

Bauende und der A 5 gefunden werden. Es wurde eine Umweltverträglichkeits-

studie (UVS), Stufe I (Raumempfindlichkeitsanalyse), in den Jahren 1994-1997 

für den abgestimmten Untersuchungsraum erstellt. Auf deren Grundlage wurde 

die Gesamtabwägung zur Findung des Hessischen Linienvorschlags (Dez. 1999) 

erstellt. Die UVS, Stufe II (Auswirkungsprognose), mit raumstrukturellen und ver-

kehrswirtschaftlichen Untersuchungen lag im Jahr 1999 vor. Ferner wurde eine 

verkehrszweigübergreifende Untersuchung (siehe C, Ziffer IV,3.5) erstellt. 

2. Transeuropäisches Verkehrswegenetz 

Der Neubau der A 49 (Kassel – A 5) ist Bestandteil des transeuropäischen Ver-

kehrswegenetzes (vgl. Karte des Abschnitts 2.3 des Anhangs I der „Entschei-

dung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

1996 über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen 
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Verkehrswegenetzes“ [ABl. L 228 vom 9.9.1996, S. 1], zuletzt geändert durch die 

„Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2004“ [ABl. L 201 vom 7.6.2004, S. 1]). Gemäß Art. 9 Abs. 1 dieser 

Entscheidung setzt sich das transeuropäische Straßennetz aus bereits beste-

henden, neuen oder auszubauenden Autobahnen und hochwertigen Straßen zu-

sammen, die  

- wichtige Funktionen im Fernverkehr erfüllen oder 

- auf den im Netz ausgewiesenen Strecken die Umgehung großer Ballungs-

räume ermöglichen oder 

- Verbindungen zu anderen Verkehrsträgern gewährleisten oder 

- die Anbindung der eingeschlossenen und am Rande gelegenen Gebiete an 

die zentralen Gebiete der Gemeinschaft ermöglichen. 

Das transeuropäische Straßennetz soll den Benutzern einen hohen, einheitlichen 

und gleich bleibenden Dienstleistungs-, Komfort- und Sicherheitsstandard garan-

tieren (Art. 9 Abs. 2 dieser Entscheidung). 

Der europäische Binnenmarkt hat die Freizügigkeit im Personen-, Güter- und 

Dienstleistungsverkehr gebracht. Räume sollen überwunden und die Menschen 

in Europa schneller und leichter zusammengebracht werden. Das verlangt nach 

einer Ordnung, die die Netze aller Länder und Verkehrsträger miteinander ver-

knüpft. Beim Ausbau des Verkehrsträger Straße liegt ein Schwerpunkt bei der 

Erschließung peripherer Räume. 

3. Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen  

Der Bundesgesetzgeber hat den vierstreifigen Bau der Bundesautobahn A 49 

zwischen Neuental und der A 5 im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen“ in der 

Stufe des „Vordringlichen Bedarfs“ ausgewiesen.  

Der dem 4. FStrAbÄndG zugrunde liegende Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 

1992 wurde vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 

überarbeitet. Der BVWP 2003 wurde von der Bundesregierung am 2. Juli 2003 

beschlossen. Er wurde vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-

nungswesen herausgegeben. 

Im BVWP 2003 ist ausgeführt, dass eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 

angesichts der dynamischen Entwicklung der Wirtschafts- und Handelsbeziehun-

gen innerhalb der Europäischen Union unverzichtbar ist. Mit den TEN-V-Leitlinien 

wurde von der EU ein Orientierungsrahmen für den Auf- und Ausbau der interna-

tional bedeutsamen Verkehrsinfrastruktur in der EU geschaffen. Dabei richtet 

sich die Realisierung einzelner Projekte nach den nationalen Möglichkeiten und 

Prioritätssetzungen. Es gibt daher eine enge Verzahnung zwischen den TEN-V-
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Leitlinien und dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP). Mit der Bundesverkehrs-

wegeplanung hat die Bundesregierung wertvolle Erkenntnisse gesammelt, die sie 

in die Fortschreibung der TEN-V-Leitlinien einbringen wird, um die Übereinstim-

mung zwischen BVWP 2003 und TEN zu erhalten (BVWP 2003, S. 23).  

So ist auch die A 49 Bischhausen - Stadtallendorf (B 454) und Stadtallendorf 

(B 454) – Anschluss an A 5 in den Tabellen für die Bundesfernstraßen beim Land 

Hand Hessen unter lfd. Nr. 87 bzw. 88 in der Stufe „Vordringlicher Bedarf, neue 

Vorhaben mit besonderem naturschutzfachlichen Planungsauftrag für VB“ aufge-

nommen worden (BVWP 2003, S. 28). In dem mit dem Fünften Gesetz zur Ände-

rung des Fernstraßenausbaugesetzes (5. FStrÄndG)“ vom 4. Oktober 2004 

(BGBl. I 2574) ist das Vorhaben entsprechend enthalten. 

Das Fernstraßenausbaugesetz wurde durch die Bekanntmachung vom 20. Janu-

ar 2005 (BGBl. I S. 201) neu gefasst und zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. 

Dezember 2006 (BGBl. I S. 2833). 

Die in dem mit dem 5. FStrAusbÄndG beigefügten Bedarfsplan für die Bundes-

fernstraßen enthaltene Fußnote ist mit dem Gesetz zur Beschleunigung von Pla-

nungsverfahren für Infrastrukturvorhaben vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I S. 

2833) gestrichen worden. 

4. Landesentwicklung und Raumordnung  

4.1 Landesentwicklungsplan Hessen 2000 

In den Landesentwicklungsplan Hessen (LEP 2000), der von der Hessischen 

Landesregierung als Planungsdokument beschlossen wurde und in Form der 

Verordnung vom 12. Dezember 2000 (GVBl. I S.2), geändert durch Verordnung 

vom 22. Juni 2007 (GVBl. I S. 406, 578), in Kraft gesetzt wurde, sind von den 

Behörden des Bundes, des Landes und von der Regionalentwicklung zu beach-

ten (§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 7 HLPG). Bezüglich der Rechtswirkung korres-

pondiert damit der Begriff der „verbindlichen Vorgaben“ (siehe § 6 Abs. 3 HLPG) 

mit dem Zielbegriff des ROG.  

Als Festlegungen mit Zielqualität (Z) für den Straßenverkehr sind im LEP (Kap. 

7.3.1) unter anderem enthalten: 

„Zur Entlastung vom Durchgangsverkehr und zur infrastrukturellen Stärkung 
und Entwicklung Nord-, Mittel- und Osthessens sind die Autobahnlücken-
schlüsse 
• A 49 Kassel - Gießen, 
mit Priorität zu realisieren und die hierzu notwendigen Planungsschritte zügig 
voranzubringen.“  

4.2 Regionalplanung  

Das hier festgestellte Bauvorhaben liegt sowohl im Bereich der Planungsregion 

Nordhessen als auch Mittelhessen. 
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Im Regionalplan Nordhessen 2000 (RPN 2000), bekanntgemacht am 13.08.2001 

(StAnz. S. 2901), ist der vierstreifige Weiterbau der A 49 von der AS Bischhau-

sen bis zum Anschluss an die A 5 als Ziel der Raumordnung und Landesplanung 

enthalten und löst eine Beachtungspflicht gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 4 

HLPG aus. Die Darstellung der Trasse in der Karte (Südblatt) ist nicht parzellen-

scharf. Die dem hier festgestellten Plan zu Grunde liegende Trasse stimmt mit 

dieser groben Darstellung überein. [Anmerkung: Das Projekt ist gleichfalls in dem 

Regionalplan Nordhessen 2009, bekanntgemacht am 15.03.2010 (StAnz. 585), 

als Ziel enthalten.)] 

Für den Abschnitt von Neustadt (Hessen) bis zum Anschluss an die A 5 war vom 

Hessischen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen am 01.07.1999 die 

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens und Zulassung einer Abweichung 

vom Regionalplan Mittelhessen 1995 (RPM 1995 gestellt worden. Das Regie-

rungspräsidium Gießen schloss das Verfahren am 17.08.2000 mit der Variante 

„Herrenwald“ ab. 

Auch im Regionalplan Mittelhessen 2001 (RPM 2001), bekanntgemacht am 

21.05.2001 (StAnz. S. 2190), wurde die A 49 von Neustadt bis zur A 5 bei Ge-

münden (Felda) ausgewiesen. [Anmerkung: Das Projekt ist nun im Regionalplan 

Mittelhessen 2010 (RPM 2010), bekanntgemacht am 31.01.2011 (StAnz. S.344), 

enthalten.] Es ist daher als Ziel der Raumordnung und Landesplanung mit der 

Wirkung eines Vorranggebietes (§ 6 Abs. 3 Nr. 1 HLPG). 

5. Linienbestimmung 

Im nördlichen Abschnitt der Planfeststellungsvariante zwischen Neuental und 

Neustadt (Hessen) ergab sich eine Trasse, die nur unwesentlich von der Tras-

senführung, die sich schon vor 1993 in der Planung befunden hatte, abweicht. 

Dagegen wurde südlich von Neustadt (Hessen) eine vollkommen neue Trassen-

führung bis zum Anschluss an die A 5 erarbeitet.  

Die Tatsache, dass es sich bei dem nördlichen Trassenabschnitt um keine grö-

ßeren Abweichungen von der in den Regionalplänen Nord- und Mittelhessen 

dargestellten Trasse handelt (nördlich der Biedenbacher Teiche/ östlich von 

Florshain um ca. 50 m, westlich von Wiera zwischen 50 und 200 m) führte dazu, 

dass für den Abschnitt von Neuental bis Neustadt (Hessen) die neuerliche Durch-

führung eines Raumordnungsverfahrens entbehrlich war. Das Gleiche gilt für das 

Linienbestimmungsverfahren, zumal das damalige Bundesministerium für Ver-

kehr die Linienführung bereits zu einem früheren Zeitpunkt am 20.12.1990 be-

stimmt hatte.  
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Für den Abschnitt von Neustadt (Hessen) bis zum Anschluss an die A 5 wurde im 

Anschluss an das durchgeführte Raumordnungsverfahren das Linienbestim-

mungsverfahren nach § 16 FStrG im Februar 2001 eingeleitet. Die Linienführung 

wurde durch das frühere Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswe-

sen am 19.02.2002 bestimmt. Für den vorliegenden Planungsabschnitt 

Schwalmstadt bis Stadtallendorf (VKE 30) ist vom Amt für Straßen- und Ver-

kehrswesen Kassel ein gesonderter Entwurf aufgestellt worden. Dabei wurde 

sich aus dem geltenden Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2004 ergebende 

Zielsetzung beachtet.  

Nachdem die Linienführung der A 49 im Abschnitt von Neustadt bis zum An-

schluss an die A 5 bei Gemünden (Felda) vom früheren Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Wohnungswesen im Januar 2002 bestimmt worden war, muss-

ten weitere Untersuchungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung für das 

im Anschlussabschnitt betroffene FFH-Gebiet „Herrenwald“ durchgeführt werden. 

Nach Abschluss dieser Untersuchungen lagen dann auch für den Abschnitt zwi-

schen Stadtallendorf und dem Anschluss an die A 5 (VKE 40) die Voraussetzun-

gen für die Bearbeitung der weiteren Planung vor. Nachdem das mit der Ent-

wurfsbearbeitung betraute Amt für Straßen- und Verkehrswesen Marburg die 

Planung fertiggestellt hatte, wurde von ihm die Einleitung des Anhörungsverfah-

rens beim Regierungspräsidium Gießen mit Schreiben vom 22.12.2006 bean-

tragt. 

Die Planfeststellungslinie für den Abschnitt der VKE 30 stimmt mit der linienbe-

stimmten Trassenführung zwischen Schwalmstadt und Neustadt (Hessen) sowie 

Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf überein.  

V. Ablauf des Planfeststellungsverfahrens/ Anhörung sverfahrens  

Für die Baumaßnahme ist gemäß § 17 FStrG i.V.m. § 73 HVwVfG in der jeweils 

geltenden Fassung das Anhörungsverfahren durchgeführt worden.  

1. Ursprünglicher Antrag 

Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel hatte mit Schreiben vom 

24.08.2006 den von ihm für die Baumaßnahme aufgestellten Plan (aufgestellt im 

Mai 2006) bei dem Regierungspräsidium Kassel eingereicht und beantragte 

gleichzeitig gemäß §§ 17 f. FStrG 2003 i.V.m. § 73 HVwVfG 2005 die Durchfüh-

rung des Planfeststellungsverfahrens. Der Antrag umfasste die in Tabelle 2a ge-

listeten Planunterlagen: 



Planfeststellungsbeschluss - 80 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Tabelle 2a: Antragsunterlagen  

 
Unterla-
gen Nr. 

 

 
Bezeichnung 
 

 
Maß-
stab 1: 

 
aufgestellt 

1 Erläuterungsbericht  
(Titelblatt, 63 Seiten einschl. Inhalts- und An-
hangsverzeichnis und 7 Anhänge) 

- 31.05.2006 

2 Übersichtskarte 100.000 31.05.2006 

3 Legende zum Übersichtslageplan (Blatt Nr. 0) - - 

3a Übersichtslageplan (Blatt Nr. 1) 25.000 31.05.2006 

3b Übersichtslageplan (Blatt Nr. 2) 10.000 31.05.2006 

4a Übersichtshöhenplan (Blatt Nr. 1) 25.000/ 
2.500 

31.05.2006 

4b Übersichtshöhenplan (Blatt Nr. 1) 10.000/ 
1.000 

31.05.2006 

4b Übersichtshöhenplan (Blatt Nr. 2) 10.000/ 
1.000 

31.05.2006 

6 Straßenquerschnitt der A 49  
(Blatt Nr. 1: Gerade) 

50 31.05.2006 

6 Straßenquerschnitt der A 49  
(Blatt Nr. 2: Kurve) 

50 31.05.2006 

6 Straßenquerschnitt der Rampen (Blatt Nr. 3) 50 31.05.2006 

6 Straßenquerschnitt der B 454 (Blatt Nr. 4) 50 31.05.2006 

6 Straßenquerschnitt SQ 9,0 (Blatt Nr. 5) 50 31.05.2006 

6 Straßenquerschnitt SQ 8,5 (Blatt Nr. 6) 50 31.05.2006 

6 Regelquerschnitt der Wirtschaftswege  
(Blatt Nr. 7) 

50 31.05.2006 

7 Lageplan (Blatt Nr. 1 bis 9) 2.000 31.05.2006 

8 Höhenplan (Blatt Nr. 1 bis 9) 2.000/200 31.05.2006 

8a Höhenplan der B 454 (Blatt Nr. 1 und 2) 1.000/100 31.05.2006 

8a Höhenplan der L 3071 und L 3342 
(Blatt Nr. 3 und 4) 

1.000/100 31.05.2006 

8b Höhenplan der Rampen 110, 111, 112, 130, 
131 und 132 der AS Neustadt (Blatt Nr. 1 bis 
6) 

500/50 31.05.2006 

8b Höhenplan der Rampen 210, 211, 212, 250, 
251 und 252 der AS Stadtallendorf (Blatt Nr. 
7 bis 12) 

500/50 31.05.2006 

8c Höhenplan der Wirtschaftwege 1 bis 7 
(Blatt Nr. 1 bis 7) 

1.000/100 31.05.2006 

8c Höhenplan des Graben 1.7 (Blatt Nr. 8) 1.000/100 31.05.2006 

8c Höhenplan des Verbindungsweges 9 und 10 
(Blatt Nr. 9 und 10)  

1.000/100 31.05.2006 

8c Höhenplan des Wirtschaftsweges 11 bis 15 
(Blatt Nr. 11 bis 25) 

1.000/100; 
2.000/200; 
500/50 

31.05.2006 

8c Höhenplan des Graben 3.3  
(Blatt Nr. 26) 

1.000/100 31.05.2006 
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8c Höhenplan des Verbindungsweges 27 und 10 
(Blatt Nr. 27 bis 37) 

1.000/100; 

500/50 

31.05.2006 

8c Höhenplan der Zufahrt des RRB 1.1 
(Blatt Nr. 38) 

1.000/100 31.05.2006 

 Ingenieurbauwerke   

10.1 Verzeichnis der Brücken und Ingenieurbauwer-
ke (Titelblatt und 5 Seiten) 

- 31.05.2006 

10.2 Bauwerksskizze des Talbauwerkes Biedenba-
cher Teiche (Blatt Nr. 1) 

100; 500 29.03.2006 

10.2 Bauwerksskizze des Talbauwerkes Kälbach 
(Blatt Nr. 2) 

100; 500 29.03.2006 

 Schalltechnische Untersuchung   

11.1 Erläuterungsbericht (Titelblatt und 13 Seiten) - 31.05.2006 

11.1 Berechnung der Emissionspegel (1 Seite) und 
Zusammenstellung der Beurteilungspegel (4 
Seiten) 

- 16.05.2006 

11.2 Legende zum Lageplan der Lärmschutzmaß-
nahmen (Blatt Nr. 0) 

- - 

11.2 Übersichtslageplan der Lärmschutzmaßnah-
men (Blatt Nr. 1) 

10.000 31.05.2006 

11.2 Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen  
(Blatt Nr. 2 bis 4) 

2.500 31.05.2006 

11.2 Übersichtslageplan der Lärmsituation Tag 
(Blatt Nr. 5 und 6) 

10.000 31.05.2006 

11.2 Übersichtslageplan der Lärmsituation Nacht 
(Blatt Nr.7 und 8) 

10.000 31.05.2006 

 Luftschadstofftechnische Untersuchung   

11.3 Erläuterungsbericht (Titelblatt und 8 Seiten) - 31.05.2006 

11.3 Berechnung zur Abschätzung von verkehrsbe-
dingten Schadstoffimmissionen (5 Seiten) 

-  

 Landschaftspflegerischer Begleitplan   

12.0 Erläuterungsbericht (Titelblatt, 1 Seite Vorblatt, 
7 Seiten Inhalts-, Tabellen- und Anhangsver-
zeichnis und 263 Seiten Text und Literaturver-
zeichnis Seite 264 bis 271) *) 

- 31.05.2006 

12.1 Legende zum Bestands- und Konfliktplan 
(Blatt Nr. 0) 

- 31.05.2006 

12.1 Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 1 bis 9) 2.000 31.05.2006 

12.1 Bestands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 12 und 
13) 

2.000 31.05.2006 

12.2 Maßnahmenübersichtsplan A und B 
(Blatt Nr. 1 und 2) 

10.000 31.05.2006 

12.3 Legende zum Maßnahmenplan (Blatt Nr. 0) - 31.05.2006 

12.3 Maßnahmenplan (Blatt Nr. 1 bis 9, 12 und 13) 1.000 19.12.2005 

12.4 Bestands- und Konfliktplan - externer Be-
reich - (Blatt Nr. 10, 11 und 14 bis 20) 

2.000 31.05.2006 

12.4 Maßnahmenplan - externer Bereich - (Blatt 
Nr. 10, 11, 14 bis 20) 

2.000 31.05.2006 

12.4 Detailplanung Ersatzmaßnahme 4: Fischwan-
derhilfe am Wehr bei Loshausen (Titelblatt, 1 
Vorblatt und 16 Seiten sowie Ergebnisse der 
hydraulischen Berechnung Seiten 20 bis 29) 

- 31.05.2006 
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12.4 Übersichtslageplan (Blatt Nr. 21.1) 1.000 31.05.2006 

12.4 Lageplan (Blatt Nr. 21.2) 250 31.05.2006 

12.4 Profile (Blatt Nr. 21.3 und 21.4) 200; 100 31.05.2006 

Anhang I Themenbezogene Tabellen mit der „Lage im 
Raum“ 

 31.05.2006 

Anhang II Tabellen zur Methodik der Bewertung einzelner 
Schutzgüter (außer Flora und Fauna) 

 31.05.2006 

Anhang 
III 

Methodik zur Bestandsbewertung (Fauna, Flora 
und Biotoptypen 

 31.05.2006 

Anhang 
IV 

Bewertungstabellen  31.05.2006 

Anhang 
V 

Tabellen zu den bio-ökologisch untersuchten 
Referenzflächen, Vegetationseinheiten und Ar-
tenlisten  

 31.05.2006 

Anhang 
VI 

Allgemein verständlichen Zusammenfassung 
der Unterlagen nach § 6 UVPG 

 31.05.2006 

 FFH-Vor- und Verträglichkeitsprüfungen    

12.5 FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet  
5120-302 „Maculinea-Schutzgebiet bei Neu-
stadt“ und FFH-Prüfung für das FFH-Gebiet 
5120-301 „Wieragrund von Schwalmstadt“ 
(Titelblatt, 2 Vorblatt, 3 Blatt Inhalts-, Kar-
ten-, Tabellen- und Abbildungsverzeichnis, 
57 Blatt und 3 Blatt Anhang)  

- 31.05.2006 

12.5 Übersichtskarte  50.000 31.05.2006 

12.5 Übersichtskarte für das FFH-Gebiet  
5120-302 

15.000 31.05.2006 

12.5 Bestandsdarstellung und Beeinträchti-
gungsprognose für das FFH-Gebiet  
5120-302 

5.000 31.05.2006 

 Umweltverträglichkeitsprüfung   

12.6 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
der Unterlagen nach § 6 UVPG (27 Blatt 
einschl. Titelblatt) 

- 31.05.2006 

 Wassertechnischer Entwurf    

13.1 Ergebnisse wassertechnischer Berechnung 
(Titelblatt, Entwässerungsabschnitt 1: Vor-
blatt, 1 Blatt Inhaltsverzeichnis und 93 Blatt, 
Entwässerungsabschnitt 2: Vorblatt, 1 Blatt 
Inhaltsverzeichnis und Blatt 94 bis 177, Ent-
wässerungsabschnitt 3: Vorblatt, 1 Blatt In-
haltsverzeichnis und Blatt 178 bis 323, Ent-
wässerungsabschnitt 4: Vorblatt, 1 Blatt In-
haltsverzeichnis und Blatt 324 bis 467) 

- 31.05.2006 

13.2 Übersichtslageplan der Einzugsgebiete 
(Blatt Nr. 1) 

10.000 31.05.2006 

13.3 Lageplan der Entwässerungsmaßnahmen 
(Blatt Nr. 1 bis 6, 6.1, 7 bis 9 und 9.1) 

2.000; 
1.000 

31.05.2006 

13.4 Höhenplan der Entwässerungsmaßnahme 
(Blatt Nr. 1 bis 3: Abschnitt 1, Blatt Nr. 4 bis 6: 
Abschnitt 2, Blatt Nr. 7 bis 10: Abschnitt 3 und 
Blatt Nr. 11 bis 13: Abschnitt 4) 

1.000/200 31.05.2006 

13.5 Detailplan Regerückhaltebecken RRB 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 und 4.3 (Blatt 
Nr. 1 bis 9) 

100; 200 31.05.2006 
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 Sonstige Unterlagen   

14.1 Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 1 bis 13) 2.000 31.05.2006 

14.1 Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 14 bis 20) 2.000 31.05.2006 

14.2 Grunderwerbsverzeichnis  
(Titelblatt, 1 Seite Abkürzungsverzeichnis und 
346 Seiten ) 

- 31.05.2006 

15.1 Lageplan der AS Neustadt (Blatt Nr. 1) 500 31.05.2006 

15.1 Lageplan der AS B 454 (Blatt Nr. 2) 500 31.05.2006 

15.2 Markante Querprofile (Titelblatt und Blatt 1 bis 
13) 

200 31.05.2006 

5 Bauwerksverzeichnis (Titelblatt, 1 Blatt Inhalts-
verzeichnis und 118 Seiten) 

- 31.05.2006 

 Widmungs- und Umstufungsplan   

16 Erläuterungsbericht (Titelblatt und 9 Seiten) - 14.07.2006 

16 Aufstellung (5 Seiten) - 14.07.2006 

16 Übersichtslageplan (Blatt Nr. 1) 25.000 14.07.2006 

16 Lageplan (Blatt Nr. 2 und 3) 10.000 14.07.2006 

16 Detailplan (Blatt Nr. 4 und 5) - 14.07.2006 
Anmerkung: 
*) Die Anhänge I bis VI wurde als DVD den Unterlagen beigefügt. 

1.1 Auslegung der Planunterlagen 

Der Plan (14 Ordner) wurde auf Veranlassung der Anhörungsbehörde, dem Re-

gierungspräsidium Kassel, gemäß dem Schreiben vom 25.08.2006  

in den Städten Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf sowie der 

Gemeinde Willingshausen, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt, 

in der Zeit vom 11. September 2006 bis 11. Oktober 2006 einschließlich  

a) im Stadtbauamt der Stadt Schwalmstadt, Stadtteil Treysa, Hundsgasse 1, 

34613 Schwalmstadt, 

b) im Rathaus der Stadt Neustadt (Hessen), Ritterstraße 5-9,  35279 Neustadt, 

c) im Rathaus der Stadt Stadtallendorf, Bahnhofstraße 2, 35260 Stadtallendorf, 

und  

d) im Rathaus der Gemeinde Willingshausen, Wasenberg, Loshäuser Weg 9, 

34629 Willingshausen, 

während der näher bezeichneten Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme 

aus (§ 17 Abs. 3b Satz 2 FStrG 2003 i.V.m. § 73 Abs. 2 HVwVfG 2005). Zeit und 

Ort der Auslegung wurden in ortsüblicher Weise von der Stadt Schwalmstadt in 

der HNA - Sonntagszeit vom 19.+20. August 2006, der Stadt Neustadt (Hessen) 

im amtlichen Mitteilungsblatt vom 31. August 2006, der Stadt Stadtallendorf in 

der „Oberhessischen Presse“ vom 24. August 2006 sowie der Gemeinde Wil-

lingshausen in der HNA vom 8. September 2006 bekanntgemacht (§ 17 Abs. 3b 

Satz 3 FStrG 2003 i.V.m. § 73 Abs. 5 Satz 1 HVwVfG 2005).  
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In der Bekanntmachung wurden das Regierungspräsidium Kassel (Anhörungs-

behörde) und die auslegenden Städte Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und 

Stadtallendorf sowie die Gemeinde Willingshausen als diejenigen Stellen be-

zeichnet, bei denen innerhalb der gesetzlichen Frist bis spätestens zwei Wochen 

nach Ende der Auslegungsfrist, das war bis zum 25.10.2006 Einwendungen ge-

gen den Plan schriftlich zu erheben oder mündlich zur Niederschrift zu geben wa-

ren. Insbesondere wurde dargelegt, dass die Einwendung den geltend gemach-

ten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen muss. Außer-

dem ist darauf hingewiesen worden, dass Einwendungen gegen den Plan nach 

Ablauf der Einwendungsfrist ausgeschlossen sind (§ 17 Abs. 4 Satz 1 FStrG 

2003). Zur Erörterung etwaiger Einwendungen wurde ein Erörterungstermin an-

gekündigt, der vorher ortsüblich bekanntgemacht werde (§ 73 Abs. 5 Satz 2 

HVwVfG 2005).  

Im Übrigen wurde darauf hingewiesen, dass über die Einwendungen nach Ab-

schluss des Anhörungsverfahrens entschieden werde und die individuelle Zustel-

lung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwänder durch eine 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden könne, wenn mehr als 50 Zustellun-

gen vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 5 HVwVfG 2005).  

Des Weiteren wurde in den Bekanntmachungen darauf hingewiesen, dass mit 

der Auslegung zugleich auch die Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umweltaus-

wirkungen gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) verbunden sei. Im Zeitpunkt der Auslegung galt das UVPG in der 

Fassung vom 23. Juni 2005 (BGBl. I S. 1758), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1619).  

Im Übrigen ist darauf hingewiesen worden, dass vom Beginn der Auslegung des 

Planes die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre 

nach § 9a FStrG in Kraft treten und darüber hinaus ab diesem Zeitpunkt dem 

Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flä-

chen zustehe (§ 9a Abs. 6 FStrG 2003).  

1.2 Unterrichtung nicht ortsansässiger Betroffener 

Die in dem Grunderwerbsverzeichnis aufgeführten nicht in den Städten 

Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf sowie der Gemeinde Wil-

lingshausen wohnenden Betroffenen wurden vom Magistrat der Stadt Schwalm-

stadt gemäß Liste (Anlage zum Rückleitungsschreiben vom 26.10.2006) und vom 

Magistrat der Stadt Neustadt (Hessen) gemäß Liste vom 24.10.2006 (Anlage 

zum Rückleitungsschreiben vom 26.10.2006) und Magistrat der Stadt Stadtallen-
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dorf mit Schreiben als nicht ortsansässige Betroffene nach § 73 Abs. 5 Satz 3 

HVwVfG unter Beifügung der Bekanntmachung benachrichtigt.  

1.3 Beteiligung der Behörden und Stellen 

Außerdem hat die Anhörungsbehörde nach Abstimmung mit dem antragstellen-

den Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel zu den beteiligten Behörden 

und Stellen mit Schreiben vom 25.08.2006 die Planunterlagen den Behörden und 

Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zugeleitet und 

gebeten, bis zum 30.11.2006 Stellung zu nehmen (§ 17 Abs. 3a, 3b FStrG 2005 

i.V.m. § 73 Abs. 2 und 3a HVwVfG, Nr. 17 PlafeR 02). Dabei wurde darauf hin-

gewiesen, dass Einwendungen innerhalb der Frist des § 73 Abs. 4 Satz 1 

HVwVfG 2005 zu erheben seien, sofern mit Blick auf die materielle Präklusions-

wirkung des § 17 Abs. 4 Satz 1 FStrG 2003 eine klagefähige Rechtsposition zu 

erlangen beabsichtigt sei. Dem Zweckverband Mittelhessische Wasserwerken 

(ZMW) wurde auf dessen Verlangen am 22.03.2007 ein Übersichtslageplan 

übersandt. 

1.4 Beteiligung der Naturschutzverbände und sonstigen Umweltvereinigungen 

Die acht nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in der bis zum 

3. April 2002 geltenden Fassung anerkannten Verbände,  

- der Landesjagdverband Hessen e.V., 

- die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V., 

- die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., 

- der Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen e.V., 

- der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Hessen 

e.V., 

- die Deutschen Gebirgs- und Wandervereine, Landesverband Hessen e.V., 

- der Verband Hessischer Sportfischer e.V. und 

- die Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V., 

sind vom Regierungspräsidium Kassel mit Schreiben vom 25.08.2006 unter Hin-

weis auf die Auslegung der Planunterlagen in den Städten Schwalmstadt, Neu-

stadt (Hessen) und Stadtallendorf und in der Gemeinde Willingshausen von der 

Auslegung des Plans benachrichtigt worden (vgl. Nr. 16 Abs. 4 PlafeR 02). Ihnen 

wurde dabei unter Einräumung einer angemessenen Frist nach § 35 Abs. 2 HE-

NatG 1996 bis zum 30.11.2006 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Zur Er-

leichterung der Mitwirkung der ehrenamtlichen Vertreter wurde ein Plansatz be-

stehend aus Erläuterungsbericht, Übersichtskarte und –lageplan, Ergebnisse 

landschaftspflegerischer Begleitplanung, Bestands- und Konfliktplan, Maßnah-

menübersichtsplan, Maßnahmenpläne, FFH-VP und Allgemein verständliche Zu-
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sammenfassung als Anlage beigefügt. Ferner wurde dargelegt, dass darüber 

hinaus von der antragstellenden Behörde (Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Kassel) eine vollständige Planausfertigung einschließlich farbiger Darstellung des 

landschaftspflegerischen Begleitplans in den Diensträumen vorgehalten werde, 

damit würden die vor Ort tätigen Mitglieder der nach § 29 BNatSchG a.F. aner-

kannten Verbände in die Lage versetzt, innerhalb der Auslegungsfrist diese 

Planunterlagen einzusehen und unter Umständen diese, wie auch die farbige 

Darstellung des landschaftspflegerischen Begleitplans, befristet (beispielsweise 

über das Wochenende) ausleihen zu können. Es wurde eine vorherige Abstim-

mung zwischen dem jeweiligen Verbandsvertreter und dem Amt für Straßen- und 

Verkehrswesen Gelnhausen empfohlen. Schließlich wurde dargelegt, dass im 

Fall dieser zusätzlichen Einsichtnahme und Überlassung von Unterlagen Prob-

leme auftreten sollten, die Verbände daraus keine verfahrensrechtlichen Bean-

standungen ableiten können. 

Darüber hinaus wurden vom Regierungspräsidium Kassel mit Schreiben vom 

25.08.2006 die in § 35 HENatG 1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. 

November 2005 (GVBl. I S. 769), aufgeführten Verbände, und zwar 

- der Hessische Bauernverband e.V., 

- der Hessische Waldbesitzerverband e.V., 

- der Hessische Fischereiverband e.V. und 

- die Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen, 

beteiligt. Dabei wurden sie unter Übersendung einer Teilausfertigung der Planun-

terlagen von der Einleitung des Verfahrens sowie der Auslegung der Planunter-

lagen in der vorgenannten Städten und Gemeinden unterrichtet (vgl. Nr. 16 Abs. 

4 PlafeR 02) und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 30.11.2006 ge-

geben. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen innerhalb der 

Frist des § 73 Abs. 4 Satz 1 HVwVfG zu erheben seien, sofern mit Blick auf die 

materielle Präklusion (§ 73 Abs. 4 Satz 3 HVwVfG) eine klagefähige Rechtsposi-

tion zu erlangen beabsichtigt sei. Darüber hinaus ist auch der Wasserverband 

Schwalm betroffen, der sich die Pläne beim Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Kassel besorgte. 

1.5 Einwendungen und Stellungnahmen 

Während der gesetzlichen Frist sind von Privaten Einwendungen gegen den Plan 

erhoben worden. Weiterhin sind von verschiedenen Behörden und Stellen sowie 

anerkannten Naturschutzverbänden und weiteren Verbänden Stellungnahmen zu 

dem Plan abgegeben worden. 
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Diese wurden vom Regierungspräsidium Kassel dem Amt für Straßen- und Ver-

kehrswesen (ASV) Kassel mit Schreiben vom 06.12.2006 (Einwendungen Priva-

ter aus Schwalmstadt, Neustadt und Stadtallendorf), 11.12.2006 (Stellungnah-

men der Behörden und Stellen), 03.01.2007 (eine weitere Einwendung Privater 

sowie weitere Stellungnahmen von Stellen, Behörden und Verbänden), 

07.03.2007 (drei Stellungahmen von Behörden), 25.05.2007 (weitere Einwen-

dungen und Stellungnahmen), 29.05.2007 (Tabelle der Einwänder) zur fachtech-

nischen Prüfung und Äußerung zur Vorbereitung des Erörterungstermins zugelei-

tet. Auf die Frist des § 17 Abs. 3c Satz 1 FStrG 2003 wurde hingewiesen. 

Das ASV Kassel übermittelte am 21.08.2007 die Erwiderungen zu den Einwen-

dungen und Stellungnahmen. Am 14.09.2007 fand ein Abstimmungsgespräch 

statt, an dem das ASV Kassel und das Regierungspräsidium Kassel (Anhörungs-

behörde und obere Naturschutzbehörde) teilgenommen haben (siehe Protokoll 

vom 26.09.2007, korrigierte Fassung vom 14.09.2007). Die Anhörungsbehörde 

leitete am 26.09.2007 eine ergänzende Stellungnahme der oberen Naturschutz-

behörde an das ASV Kassel weiter. Am 06.11.2007 übersandte das ASV Kassel 

bislang fehlende Erwiderungen an die Anhörungsbehörde.  

Vom ASV wurde das Regierungspräsidium Kassel mit Schreiben vom 16.05.2008 

davon unterrichtet, dass im Rahmen des eingeleiteten Planfeststellungsverfahren 

verschiedene Beteiligte mit der Einwendung Grundstücke angeboten hätten. 

Diesbezüglich seien im Jahr 2007 entsprechende (7) Kaufverträge mit den Eigen-

tümern zu Gunsten der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) 

abgeschlossen worden. Die Umschreibung des Eigentums erfolgte bereits im 

Jahr 2007. 

1.6 Erörterungstermin am 09.12.2008 

Vom Regierungspräsidium Kassel wurden mit Schreiben vom 11.11.2008 die 

Städte Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf sowie die Gemeinde 

Willingshausen und Behörden, Stellen und Verbände sowie Umweltvereinigun-

gen unter Beifügung der Bekanntmachung, der jeweiligen Erwiderung des ASV 

Kassel und einer Gesamtdarstellung zu wesentlichen Problempunkten (Anlage 1 

zur Erwiderung des Vorhabenträgers) zu einem Erörterungstermin am 

09.12.2008 in den großen Sitzungsaal des Regierungspräsidiums Kassel, Stein-

weg 6, 34117 Kassel, zur Erörterung ihrer Einwendungen geladen. Dabei wurde 

darauf hingewiesen, dass die Belange des Naturschutzes und der Forstwirtschaft 

gemeinsam mit den Belangen aller anderen Einwänder zu einem späteren Zeit-

punkt, voraussichtlich im 2. Quartal 2009, erörtert werden sollen. Die Kommunen 

wurden gebeten den Erörterungstermin ortsüblich bekanntzumachen. Dem Hes-
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sischen Bauernverband e.V. wurde mit Schreiben vom 21.11.2008 ergänzend ei-

ne Anlage 2 übersandt.  

In den Bekanntmachungen der Städte Schwalmstadt (veröffentlich in der HNA-

Schwälmer Allgemeine vom 20.11.2008), Neustadt (Hessen) (veröffentlicht im 

Mitteilungsblatt vom 20.11.2008) und Stadtallendorf (veröffentlicht in der Ober-

hessischen Presse vom 21.11.2008) sowie der Gemeinde Willingshausen (veröf-

fentlich in der HNA vom 24.11.2008) wurde darauf hingewiesen, dass eine große 

Anzahl an Stellungnahmen und Einwendungen von Privaten, Vereinen und Ver-

einigungen, Gemeinden, Trägern öffentlicher Belange sowie sonstigen Betroffe-

nen bei der Anhörungsbehörde eingegangen seien. Die Stellungnahmen und 

Einwendungen hätten zur Folge, dass der ausgelegte Plan insbesondere aus na-

turschutzfachlichen Erfordernissen derzeit überarbeitet und modifiziert werden 

müsse. In Konsequenz dessen werde voraussichtlich im 1. Quartal 2009 ein 

Planänderungsverfahren eingeleitet und öffentlich bekanntgemacht und ausge-

legt werden. Sodann werde (voraussichtlich im 2. Quartal 2009) ein Erörterungs-

termin mit allen Privaten, Vereinen und Vereinigungen sowie denjenigen Betrof-

fenen, die von der Planänderung betroffen sein werden, erfolgen. Dieser Erörte-

rungstermin werde rechtzeitig vorher ortsüblich bekanntgemacht. Davon unab-

hängig werde die Anhörungsbehörde mit den Gemeinden und den Trägern öf-

fentlicher Belange einen Erörterungstermin am 09.12.2009 durchführen, zu dem 

die Beteiligten mit separatem Anschreiben geladen wurden. Das bedeute, dass 

ausschließlich Stellungnahmen und Einwendungen der Gemeinden und Träger 

öffentlicher Belange – mit Ausnahme der Belange des Naturschutzes wegen der 

fachlich gebotenen Planüberarbeitung – erörtert würden. Schließlich wurde da-

rauf hingewiesen, dass der Erörterungstermin nicht öffentlich sei.  

Verschiedene Beteiligte teilten mit, dass entweder ihre Versorgungsanlagen nicht 

betroffen seien oder nicht teilnehmen würden oder aus terminlichen Gründen 

nicht teilnehmen könnten. 

In der Erörterungsverhandlung konnten Einwendungen und Forderungen zum 

Teil ausgeräumt und den vorgetragenen Hinweisen und Anregungen teilweise 

Rechnung getragen werden. Auf die vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Kassel in diesem Zusammenhang gegebenen und in der Niederschrift über die 

Erörterungsverhandlung am 09.12.2008 aufgenommenen Zusagen wird verwie-

sen; außerdem auf die unter Ziffer VI [Zusicherungen/ Zusagen des Vorhaben-

trägers, vertreten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel, im An-

hörungsverfahren] erfolgte Auflistung der gegebenen Zusagen Bezug genom-

men.  
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Die Anhörungsbehörde hat die Niederschrift über den Erörterungstermin den Be-

teiligten mit Schreiben vom 24.02.2009 den Beteiligten zur Kenntnisnahme über-

sandt. 

1.7 Informationstermin Landwirtschaft 

Darüber hinaus hat das Regierungspräsidium Kassel einen Informationstermin 

Landwirtschaft am 29.06.2009 im kleinen Sitzungssaal des Regierungspräsidi-

ums anberaumt, in dem die Punkte Information über den Stand des Verfahrens 

gegeben sowie Wirtschaftswegeführung und landwirtschaftliche Betroffenheiten 

unter Berücksichtigung des überarbeiteten Artenschutzbeitrags besprochen wur-

den. Zu diesem Termin wurden mit Schreiben vom 23.06.2009 die Kreisbauern-

verbände Marburg-Kirchhain-Biedenkopf e.V. und Schwalm-Eder e.V. gesondert 

geladen wurden. 

2. Planänderungsantrag 

Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel hatte nach erfolgter Vollstän-

digkeitsprüfung, insbesondere der in den Planänderungsunterlagen enthaltenen 

landschaftspflegerischen Fachbeiträge, angesichts eines eng bemessenen Zeit-

rahmens auch nicht die kompletten Ausfertigungen der Änderungsunterlagen 

entsprechend des vereinbarten Beteiligtenkreises unter Verzicht auf ein förmli-

ches Antragsschreiben für die von ihm vorgenommene Planänderung (aufgestellt 

im Februar 2010) das Regierungspräsidium Kassel um Durchführung des Plan-

änderungsverfahrens gemäß §§ 17 f. FStrG 2009 i.V.m. § 73 HVwVfG [2009] be-

antragt (siehe Vorlagebericht vom 20.12.2010, S. 9).  

2.1 Gegenstand des ersten Planänderungsantrages  

Die Änderungen, die in Deckblättern dargestellt sind und die ursprünglichen Un-

terlagen überdecken, betreffen im Wesentlichen Folgendes: 

1. Technische Planung: Errichtung des zusätzlichen Bauwerkes 123A bei Bau-

km 52+389, Modifizierung der Form und Lage des Bauwerks 123, Anpassungen 

und Ergänzungen des Wirtschaftwegenetzes, auch ergänzende Anordnung von 

unbefestigten Wiesenwegen als zusätzliche Wendewege oberhalb der BAB-Ein-

schnittsböschungen (nunmehr ca. 22.770 m statt ca. 16.350 m); 

2. Landschaftspflegerische Begleitplanung: u.a. Übernahme der Änderungen aus 

der technischen Planung, Berücksichtigung der Ergebnisse des aktualisierten Ar-

tenschutzbeitrages (wie Anlage von Kunsthorten und Qualifizierung verschiede-

ner Ausgleichsmaßnahmen als CEF-Maßnahmen), Wegfall der Ersatzmaßnahme 

E2 in der Gemarkung Ziegenhain (Blatt 18), Anlage von Fischwanderhilfen (Maß-

nahmenkomplex E4 in der Gemarkung Loshausen); 

3. Artenschutzbeitrag: Überarbeitung des bisherigen Artenschutzbeitrags; 
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4. Grunderwerbsunterlagen: Berücksichtigung der technischen Planung und der 

landschaftspflegerischen Begleitplanung. 

Diese Änderungen sind in folgenden Unterlagen dargestellt worden:  

Tabelle 2b: Unterlagen des ersten Änderungsverfahrens 

 
Unter-
lage 

 
Bezeichnung 
 

 
Maßstab  
1: 

 
aufgestellt 
am  
 

 Hinweise zu den ausgelegten Unterlagen 
(2 Seiten) 

- - 

1.1A Deckblatt zum Erläuterungsbericht (Titelblatt, 3 
Blatt Inhaltsverzeichnis, 67 Seiten und Anhänge 
1 bis 7) 

- 25.02.2010 

1.2A Deckblatt zur Allgemein verständlichen Zu-
sammenfassung der Unterlagen nach § 6 
UVPG (36 Seiten einschl. Titelblatt) 

- 25.02.2010 

2 Übersichtskarte 100.000 25.02.2010 

3a Deckblatt zum Übersichtslageplan (Blatt Nr. 1A) 25.000 25.02.2010 

3b Deckblatt zum Übersichtslageplan (Blatt Nr. 2A) 10.000 25.02.2010 

4a Deckblatt zum Übersichtshöhenplan  
(Blatt Nr. 1A) 

25.000/ 
2.5000 

25.02.2010 

4b Deckblatt zum Übersichtshöhenplan  
(Blatt Nr. 1 und 2A) 

10.000/ 
1.000 

25.02.2010 

5 Bauwerksverzeichnis (Titelblatt und 137 Blatt) - 25.02.2010 

7 Deckblatt zum Lageplan (Blatt Nr. 1A - 7A, 8 
und 9A) 
Ergänzung (Blatt Nr. 6.1, 6.2) 

2.000 25.02.2010 

8 Deckblatt zum Höhenplan (Blatt Nr. 6A) 2.000/200 25.02.2010 

8c Höhenplan Wirtschaftsweg (Blatt Nr. 1,  
3-5, 6-9, 11-13, 14-16, 18-22, 24, 27-33, 35-37) 
Deckblatt zum Höhenplan Wirtschaftsweg (Blatt 
Nr. 2A, 10A, 17A, 23A, 25A, 34A) 
Ergänzung zum Höhenplan (Blatt Nr. 5.1, 5.2, 
9.1, 10.1, 13.1, 18.1, 22.1, 22.2, 23.1) 
Höhenplan Graben (Blatt Nr. 26) 
Höhenplan Zufahrt RRB (Blatt Nr. 38) 

1.000/100 25.02.2010 

10.1 Deckblatt zum Verzeichnis der Brücken- und 
Ingenieurbauwerke 

- 25.02.2010 

10.2 Deckblatt zu den Bauwerksskizzen: Brücken-
skizze BW-Nr. 115, 119 (Blatt Nr. 1a und 2a)  

100; 500 25.02.2010 
(29.03.2010) 

10.2 Ergänzung zu den Bauwerksskizzen: Brücken-
skizze BW-Nr. 123 u. 123A (Blatt Nr. 3)  

100; 200 25.02.2010 
(29.03.2010) 

11.1A Ergänzende Hinweise zur lärmtechnischen Be-
rechnung 2006 (2 Blatt einschl. Titelblatt) 

- 25.02.2010 

11.1 Berechnung der Emissionspegel, Zusammen-
stellung der Beurteilungspegel (Titelblatt und 17 
Blatt) 

- Mai 2006 

11.2 Legende zum Lageplan der Lärmschutzmaß-
nahmen (Blatt 0) 

- - 

11.2 Deckblatt zum Lageplan der Lärmschutzmaß-
nahmen (Blatt 1A) 

10.000 25.02.2010 
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11.2 Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen (Blatt 2-
4) 

2.500 25.02.2010 

11.2 Lärmsituation am Tag (Blatt 5-6) und in der 
Nacht (Blatt 7-8) 

10.000 25.02.2010 

11.3A Ergänzende Hinweisen zur luftschadstofftechni-
schen Berechnung 2006 (2 Blatt einschl. Titel-
blatt, Seiten 0-12) 

- 25.02.2010 

12.0A Deckblatt zur Allgemein verständlichen Zusam-
menfassung der Unterlagen nach § 6 UVPG (36 
Seiten einschl. Titelblatt) 
- Unterl. 12.0A ist identisch mit Unterl. 1.2A vom 25.02.2010- 

- 25.02.2010 

12.0B Deckblatt zum Erläuterungsbericht zum land-
schaftspflegerischen Begleitplan (Titelblatt, 5 
Blatt Inhaltsverzeichnis und 338 Seiten) 

- 25.02.2010 

12.1 Deckblatt zur Legende zum Bestands- und Kon-
fliktplan (Blatt 0A) 

- 25.02.2010 

12.1 Deckblatt zum Bestands- und Konfliktplan (Blatt 
1A-9A, 12A und 13A) 

2.000 25.02.2010 

12.2 Deckblatt zum Maßnahmenübersichtsplan (Blatt 
1A und 2A) 

10.000 25.02.2010 

12.3 Deckblatt zur Legende zum Maßnahmenplan 
(Blatt 0A) 

- 25.02.2010 

12.3 Deckblatt zum Maßnahmenplan (Blatt 1A-9A, 
12A und 13A) 

2.000 25.02.2010 

12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan - Bestand (Blatt 
10A-11A, 14A-17A und 19A-20A) 
Ergänzung zum Maßnahmenplan - Bestand 
(Blatt Nr. 23A) 

2.000 25.02.2010 

12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan - Entwicklung 
(Blatt Nr. 10A, 11A, 14A-17A, 19A und 20A) 
Ergänzung zum Maßnahmenplan - Entwicklung 
(Blatt Nr. 7.1A, 21A, 22A und 23A) 

2.000 25.02.2010 

12.4A Deckblatt zur Erläuterung der Detailplanung 
Ersatzmaßnahme 4: Fischw 

anderhilfe am Wehr bei Loshausen (Titelblatt 
und 22 Seiten) 

- 25.02.2010 

12.4A Deckblatt zur Ausführungsplanung - Übersichts-
lageplan Fischwanderhilfe (Blatt 1A) 

1.000 25.02.2010 

12.4A Deckblatt zur Ausführungsplanung - Lageplan 
Fischwanderhilfe (Blatt 2A) 

200; 75 25.02.2010 

12.4A Deckblatt zur Ausführungsplanung - Längs- und 
Querschnitte (Blatt 3A) 

200; 100 25.02.2010 

Anlage 
zu 
12.4A 

Ergänzung zur FFH-Vorprüfung Fischwanderhil-
fe im VSG Schwalmniederung bei 
Schwalmstadt (Titelblatt, 1 Blatt Inhaltsver-
zeichnis und 15 Seiten) 

- Sept. 2009 

12.7A Deckblatt zur Artenschutzprüfung für die euro-
päisch und streng geschützten Arten (Titelblatt, 
5 Seiten Inhaltsverzeichnis und 449 Seiten) 

- 25.02.2010 

12.7A Ergänzung Brutvogelkartierung (Blatt saP 1A) 10.000 25.02.2010 

12.7A Ergänzung Übersichtskarte zur Artenschutzprü-
fung (Blatt saP 2A) 

10.000 25.02.2010 

Anhang 
VII 

Ergänzung zum Anhang: CEF-Maßnahmen 
Feldlerche (Blatt Nr. 1A) 

10.000 25.02.2010 
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 Maßnahmenverzeichnis der Maßnahme A13 (4 
Seiten) und  
Grundstücksverzeichnis (7 Seiten) 

- - 

Anhang 
VIII 

Ermittlung und Abgrenzung der lokalen Popula-
tion der Feldlerche in Hessen (Entwurfsfas-
sung) (5 Blatt Titelblatt und Inhaltsverzeichnis 
und 25 Blatt) 

- März 2010 

 Karte 1: Arbeitskarte  250.000 März 2010 

Anhang 
IX 

Waldbilanzierung unter forstrechtlichen Ge-
sichtspunkten (Titelblatt, 7 Blatt Text und 11 
Blatt Auszüge aus Bestand- und Konfliktplan 
sowie Maßnahmenplan) 

- 
 
5.000 

25.02.2010 

Anhang 
X 

Erläuterungsbericht Kompensationsmaßnah-
men Fledermäuse im Wald (20 Blatt einschl. 
Titelblatt) 

- Dez. 2009 

 Lage der Fledermaus-Maßnahmen (Blatt Nr. 1) 15.000 21.12.2009 

Anhang 
XI 

Abschlussbericht Paarungsquartieruntersu-
chung Großes Mausohr (Titelblatt und 40 Sei-
ten) 

- Febr. 2008 

 Karte 1: Untersuchungsbereiche, Methoden und 
Ergebnisse der Fledermauserfassung (Blatt Nr. 
1) 

5.000 22.02.2008 

 Karte 2: Ergebnis der Baumhöhlenkartierung 
und –kontrolle im Bereich „Großer Tiefenbach“ 
(Blatt Nr. 2) 

2.000 22.02.2208 

 Karte 3: Ergebnis der Baumhöhlenkartierung 
und –kontrolle im Bereich „Hardt“ (Blatt Nr. 2) 

2.000 22.02.2208 

Anhang 
XII 

Überprüfung des Quartierangebots im Bereich 
des Waldes „Großer Tiefenbach“ (8 Blatt 
einschl. Titelblatt) 

- Juli 2007 

Anhang 
XIII 

Variantenvergleich Biedenbacher Teiche 
(Titelblatt, 1 Seite Inhaltsverzeichnis und 36 
Seiten) 

- 20.03.2007 

 Variantenvergleich Varianten A und B: Be-
stands- und Konfliktplan (Blatt Nr. 1 und 2) 

2.000 - 

13.2 Deckblatt zum Übersichtslageplan der Einzugs-
gebiete (Blatt Nr. 1A) 

10.000 25.02.2010 

13.3 Deckblatt zum Entwässerungslageplan 
(Blatt Nr. 1A-7A und 9A)  
Entwässerungslageplan (Blatt Nr. 8 und 9.1) 

2.000 25.02.2010 

13.5 Deckblatt zum Detailplan Regenrückhaltebe-
cken 1.1 (Blatt Nr. 1A) 

100; 200 25.02.2010 

14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 
01A-18A) 

2.000 25.02.2010 

14.2.1 Deckblatt zum Grunderwerbsverzeichnis - Teil-
abschnitt Nord (Titelblatt und 110 Seiten) 

- 16.06.2010 

14.2.2 Deckblatt zum Grunderwerbsverzeichnis - Teil-
abschnitt Süd (Titelblatt und 247 Seiten) 

- 18.06.2010 

15.1 Lageplan der AS Neustadt (Blatt Nr. 1) 500 25.02.2010 

15.1 Lageplan der AS B 454t (Blatt Nr. 2) 500 25.02.2010 

15.2 Markante Querprofile (13 Blatt) 200 25.02.2010 
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2.2 Auslegung der geänderten Planunterlagen 

Im Interesse einer Verfahrensbeschleunigung erhielten die vom Vorhaben betrof-

fenen Kommunen rechtzeitig vor der Auslegung die geänderten Planunterlagen 

in Papierform (14 Ordner) sowie eine elektronische Ausfertigung auf CD auf di-

rektem Weg vom ASV Kassel. Auf diesen Umstand hat das Regierungspräsidium 

Kassel in der Einleitungsverfügung vom 01.07.2010 ausdrücklich aufmerksam 

gemacht. 

Der geänderte Plan (14 Ordner) wurde auf Veranlassung der Anhörungsbehörde, 

dem Regierungspräsidium Kassel, gemäß dem Schreiben vom 01.07.2010 in den 

Städten Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf sowie der Ge-

meinde Willingshausen in der Zeit vom 14.07.2010 bis 16.08.2010 einschließlich  

a) im Stadtbauamt Schwalmstadt, Steingasse 4, 34613 Schwalmstadt, 

b) im Rathaus der Stadt Neustadt (Hessen), Ritterstraße 5-9, 35279 Neustadt, 

c) im Rathaus der Stadt Stadtallendorf, Fachbereich 4, Bahnhofstraße 2, 35260 

Stadtallendorf, und  

d) in der Gemeinde Willingshausen, Am Rathaus 2, 34628 Willingshausen, 

während der Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme aus (§ 17a Nr. 6 

FStrG i.V.m. § 73 Abs. 8 HVwVfG). § 73 Abs. 8 HVwVfG, der lediglich ein verein-

fachtes Anhörung (Mitteilung der Änderung und Gelegenheit zu Stellungnahmen 

und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen geben), wurde von der Anhö-

rungsbehörde nicht angewendet, sondern es wurde mit Schreiben vom 

01.07.2010 eine Auslegung der geänderten Unterlagen nach § 73 Abs. 3 Satz 1 

HVwVfG i.V.m. § 17a Nr. 1 FStrG veranlasst.  

Zeit und Ort der Auslegung wurden in ortsüblicher Weise von der Stadt 

Schwalmstadt in der HNA-Schwälmer Allgemeine vom 03.+04.07.2010, der Stadt 

Neustadt (Hessen) im Mitteilungsblatt vom 08.07.2010 und der Stadt Stadtallen-

dorf in der Oberhessischen Presse vom 03.07.2010 sowie der Gemeinde Wil-

lingshausen in der HNA vom 08.07.2010 bekanntgemacht (§ 17a Nr. 6 FStrG  

i.V.m. § 73 Abs. 5 Satz 1 HVwVfG).  

In den Bekanntmachungen wurden das Regierungspräsidium Kassel (Anhö-

rungsbehörde) und die jeweils auslegenden Städte Schwalmstadt, Neustadt 

(Hessen) und Stadtallendorf sowie die Gemeinde Willingshausen als diejenigen 

Stellen bezeichnet, bei denen innerhalb der gesetzlichen Frist bis spätestens 

zwei Wochen nach Ende der Auslegungsfrist, das war bis zum 30.08.2010 Ein-

wendungen gegen den geänderten Plan schriftlich zu erheben oder mündlich zur 

Niederschrift zu geben waren. Insbesondere wurde dargelegt, dass die Einwen-

dung den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung er-

kennen lassen müsse.  
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Außerdem ist darauf hingewiesen worden, dass Einwendungen gegen den Plan 

nach Ablauf der Einwendungsfrist ausgeschlossen sind (§ 17a Nr. 7 Satz 1 FStrG 

i.V.m. § 73 Abs. 4 HVwVfG).  

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-

zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 

(gleichförmige Eingaben), sei auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 

ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Un-

terzeichner zu bezeichnen (§ 17 Abs. 1 HVwVfG) und andernfalls diese Einwen-

dungen unberücksichtigt bleiben können (§ 72 Abs. 2 i.V.m. § 17 Abs. 2 Satz 1 

HVwVfG). 

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass die Anhörungsbehörde auf die Erörte-

rung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten 

könne (§ 17a Nr. 5 FStrG). Finde ein Erörterungstermin statt, werde er ortsüblich 

bekanntgemacht. Diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, wer-

den bzw. bei gleichförmigen Einwendungen werde der Vertreter, von dem Termin 

gesondert benachrichtigt. Seien mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, 

so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Vertretung 

durch einen Bevollmächtigten sei möglich. Die Bevollmächtigung sei durch eine 

schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 

geben sei. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin könne 

auch ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren sei mit Abschluss des 

Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin sei nicht öffentlich. 

Im Übrigen wurde darauf hingewiesen, dass über die Einwendungen nach Ab-

schluss des Anhörungsverfahrens entschieden werde und die individuelle Zustel-

lung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwänder durch eine 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden könne, wenn mehr als 50 Zustellun-

gen vorzunehmen seien (§ 74 Abs. 5 HVwVfG 2005).  

Des Weiteren wurde in den Bekanntmachungen darauf hingewiesen, dass mit 

der Auslegung zugleich auch die Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umweltaus-

wirkungen gemäß § 9 Abs. 1 UVPG verbunden sei. 

Im Übrigen ist darauf hingewiesen worden, dass vom Beginn der Auslegung des 

Planes die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre 

nach § 9a FStrG in Kraft treten und darüber hinaus ab diesem Zeitpunkt dem 

Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flä-

chen zustehe (§ 9a Abs. 6 FStrG).  

Abschließend wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einwendungen, 

die aufgrund der Auslegung der ursprünglichen Planunterlagen vom 11.09.2006 

bis 11.10.2006 erhoben worden seien, der Anhörungsbehörde vorlägen. Sie sei-



Planfeststellungsbeschluss - 95 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

en weiterhin Bestandteil des Verfahrens und müssten nicht nochmals wiederholt 

werden. 

2.3 Unterrichtung nicht ortsansässiger Betroffener 

Die in dem Grunderwerbsverzeichnis nicht in den Städten Schwalmstadt, Neu-

stadt (Hessen) und Stadtallendorf sowie der Gemeinde Willingshausen wohnen-

den erstmalig oder stärker Betroffenen wurden von den Städten als nicht ortsan-

sässige Betroffene nach § 17a Nr. 4 i.V.m. § 73 Abs. 8, Abs. 5 Satz 3 HVwVfG 

unter Beifügung der jeweiligen Bekanntmachung benachrichtigt. Das Regie-

rungspräsidium Kassel hatte die Kommunen am 30.06.2010 gebeten, diese Un-

terrichtung rechtzeitig vor der Auslegung, spätestens bis zum 08.07.2010, vorzu-

nehmen. Die Stadt Schwalmstadt unterrichte die nicht ortsansässigen Betroffe-

nen gemäß den Schreiben vom 30.07.2010 und 31.08.2010, die Neustadt (Hes-

sen) mit Schreiben vom 28.06.2010 (siehe Anlage 6 zum Rückleitungsschreiben 

vom 31.08.2010 und Liste vom 06.07.2010) und die Stadt Stadtallendorf mit 

Schreiben vom 06.07.2010 (siehe Anlagen zum Rückleitungsschreiben vom 

14.09.2010) sowie die Gemeinde Willingshausen gemäß dem Rückleitungs-

schreiben vom 09.09.2010. 

2.4 Beteiligung der Behörden und Stellen 

Außerdem hat die Anhörungsbehörde mit Schreiben vom 01.07.2010 die geän-

derten Planunterlagen den Gemeinden, Behörden und Stellen, deren Aufgaben-

bereich durch die Planänderung berührt wird, zugeleitet und gebeten, bis zum 

30.08.2010 Stellung zu nehmen (§ 73 Abs. 2 und 3a HVwVfG, Nr. 18 PlafeR 07). 

Dabei wurde auf § 17a Nr. 7 Satz 1 FStrG hingewiesen. Sollten bis zu diesem 

Termin eine Stellungnahme nicht erfolgt sein, werde davon ausgegangen, dass 

Bedenken gegen den Plan nicht erhoben würden. Später eingehende Stellung-

nahmen könnten nach Maßgabe des § 17a Nr. 7 Satz 4 FStrG unberücksichtigt 

bleiben. Es wurde gebeten, die Stellungnahme oder Einwendungen nur auf die 

geänderten Planunterlagen zu beziehen. Die aufgrund der am 25.08.2006 einge-

leiteten Anhörung bereits eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen 

blieben weiterhin Bestandteil des Verfahrens und müssten nicht nochmals wie-

derholt werden. Für den Fall, dass sich alle oder einzelnen Teile der früheren 

Stellungnahme durch die Planänderungen erledigt oder geändert hätten, sollte 

dies konkret dargelegt werden.  

Sofern die Gemeinden durch die Planänderung in eigenen Rechten verletzt sei-

en, könnten sie als juristische Person des öffentlichen Rechts eine Einwendung 

erheben. Diese Einwendung müsse der Anhörungsbehörde bis zum 30.08.2010 
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zugegangen sein. Eine nach Ablauf dieser Einwendungsfrist eingegangene Ein-

wendung sei nach § 73 Abs. 4 Satz 3 HVwVfG ausgeschlossen. 

Der Wehrbereichsverwaltung West, Außenstelle Wiesbaden, und der DE Energie 

GmbH, Borken, wurde ergänzend Unterlagen in Papierform übersandt. Dem Re-

gierungspräsidium Gießen wurde zur Abgabe seiner fachbereichsübergreifenden 

gebündelten Stellungahme eine Fristverlängerung bis zum 10.09.2010 einge-

räumt. Auch den und den zuständigen Naturschutzbehörden und dem Schwalm-

Eder-Kreis wurde eine entsprechende Fristverlängerung gewährt. Ferner wurde 

der Transpower Strombereitungs GmbH eine Fristverlängerung bis zum 

03.09.2010 gewährt, da Niederlassung Bamberg zuständig sei. 

2.5 Beteiligung der Naturschutzverbände und sonstigen Verbände 

Die Benachrichtigung der Vereinigungen von der Auslegung der geänderten Un-

terlagen erfolgte mittels der unter vorstehenden Nr. 2.2 genannten ortsüblichen 

Bekanntmachungen der Städte Schwalmstadt, Neustadt und Stadtallendorf so-

wie der Gemeinde Willingshausen. In der ortsüblichen Bekanntmachung wurde 

dargelegt, dass die ortsübliche Bekanntmachung auch als Benachrichtigung der 

a) vom Land anerkannten Naturschutzvereinigungen  

b) sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit diese sich für den Umweltschutz 

einsetzen und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einleitung von 

Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt 

sind (Vereinigungen), 

gelte. Auf § 17 Nr. 6 Satz 2 FStrG i.V.m. § 73 Abs. 8 Satz 4 HVwVfG wurde in-

soweit hingewiesen. 

Vom Regierungspräsidium Kassel wurden  

- der Hessische Bauernverband e.V., 61381 Friedrichsdorf,  

- der Kreisbauernverband Schwalm-Eder e.V., 34576 Homberg (Efze),  

- der Kreisbauernverband Marburg-Kirchhain-Biedenkopf e.V., 35039 Mar-

burg, und  

- die Hessische Landgesellschaft mbH, Domänen und Liegenschaften, 

34121 Kassel, 

mit dem Schreiben vom 12.07.2010 zur geänderten Planung aufgrund der Wich-

tigkeit und Bedeutung gesondert beteiligt (siehe Vorlagebericht vom 20.12.2010, 

S. 12). Auf die in der Bekanntmachung genannte Einwendungsfrist (Fristablauf 

am 30.08.2010) wurde besonders hingewiesen. 

Der BUND Hessen e.V. beantragte mit Schreiben vom 09.07.2010 um Übersen-

dung der entsprechenden Unterlagen in digitaler Form unter Bezug auf das Hes-

sische Umweltinformationsgesetz (HUIG). Das Regierungspräsidium Kassel 
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übersandte dem Antragsteller (Landesverband und eine Landesarbeitskreis Ver-

kehr) mit Schreiben vom 13.07.2010 eine digitalisierte Ausfertigung der geänder-

ten Planunterlagen auf CD. 

2.6 Einwendungen und Stellungnahmen zum geänderten Plan 

Während der gesetzlichen Frist sind von Privaten Einwendungen gegen den ge-

änderten und ergänzten Plan erhoben worden. Von verschiedenen Behörden 

und Stellen sowie sonstigen Verbänden sind Stellungnahmen zu dem Plan abge-

geben worden. Diese wurden vom Regierungspräsidium Kassel dem ASV Kassel 

mit Schreiben vom 03.09.2010 und 14.09.2010 sowie 16.09.2010 und 

22.09.2010 zur Vorbereitung auf den Erörterungstermin mit der Bitte um Erstel-

lung entsprechender Erwiderungen zugeleitet. Die Stellungnahmen der oberen 

Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel und des Regierungsprä-

sidiums Gießen wurden dem ASV Kassel am 13.09.2010 übersandt, weitere Stel-

lungnahmen wurden am 27. und 28.09.2010 übersandt mit der Bitte um Erstel-

lung entsprechender Erwiderungen. 

Das ASV Kassel hatte am 04.11.2010 die schriftliche Äußerung zu den Stellung-

nahmen und Einwendungen dem Regierungspräsidium Kassel übersandt. Au-

ßerdem wurden am 11.11.2010 weitere Erwiderungen der Anhörungshörde zuge-

leitet. Zu den Erwiderungen der Privaten wurde jeweils die Anlage „Darstellung 

der Betroffenheit“ beigeheftet. Weitere Erwiderungen wurden vom ASV Kassel 

am 02.12.2010 übersandt. 

Wegen der bereits anderweitig belegten Flächen in der Leimbachaue durch 

rechtliche Bindung für Kompensationsmaßnahmen oder Förderungen aus dem 

HELP-Programm oder HIAP, worauf in Stellungnahmen zum geänderten Plan 

hingewiesen wurde, prüfte die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung ob 

angrenzend geeignete Flächen zur Verfügung stehen. Dies sind die Flurstücke 

40, 27, 42 und 41 in der Flur 10 der Gemarkung Wasenberg und 14 in der Flur 4 

der Gemarkung Leimbach (siehe Stellungnahme der Gemeinde Willingshausen 

vom 09.09.2010). Dazu fand am 22.10.2010 im Regierungspräsidium Kassel eine 

Besprechung statt. Es wurde einvernehmlich abgestimmt ein Rahmenkonzept für 

die dargestellte Maßnahmenfläche vonseiten der oberen Naturschutzbehörde zu 

erstellten. Das ASV Kassel werde festlegen, welche Flächen für die Kompensati-

on der VKE 30 zur Verfügung stehen müssen. Es soll eine Abstimmung der In-

halte mit dem Managementplan des Schutzgebietsdezernats erfolgen. Grund-

sätzlich sollte ein Projektträger mit Bezug zur Landwirtschaft die Projektträger-

schaft übernehmen. Die Maßnahme soll vor Ort vermittelt werden, ggf. im Rah-

men einer (ersten) Veranstaltung (Bürgerversammlung). Es wurde ein offener 
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Planungsprozess angestrebt, in dem die Bevölkerung Gelegenheit erhalte ihre 

Ideen und Belange einzubringen. Außerdem wurden die Grundzüge einer was-

serbaulichen Planung in der Leimbachaue besprochen. 

3. Erörterungstermin am 15. und 17.11.2010 

Das Regierungspräsidium Kassel und das Regierungspräsidium Gießen bespra-

chen am 10.09.2010 vor dem Hintergrund der Regelung in § 17a Nr. 5 FStrG 

grundsätzlich, inwieweit ein Erörterungsbedarf in den laufenden Planfeststel-

lungsverfahren für die VKE 30 und VKE 40 gesehen werde. Dabei wurden vier 

Varianten bezüglich des Vorgehens diskutiert (siehe Protokoll vom 13.09.2010). 

In diesem Zusammenhang lagen ein Vermerk zu Kriterien für den Verzicht auf 

einen Erörterungstermin und eine stichprobenweise Prüfung der Äußerung/ 

Nachbesserungs- bzw. Verfahrensoptimierungsbedarf vor (siehe Blatt 000486 ff. 

der Verfahrensakte).  

Am 15.09.2010 fand eine Besprechung zwischen Regierungspräsidium Kassel 

und ASV Kassel zur Vorbereitung des Erörterungstermins, zu den Erwiderungen 

der Stellungnahmen und Einwendungen und wesentlichen Aspekten aus den 

Stellungnahmen der oberen Naturschutz- und oberen Forstbehörde statt (siehe 

Protokoll vom 20.09.2010). 

Das Regierungspräsidium Kassel entschied am 01.11.2010 zur Durchführung 

weiterer Erörterungstermine, dass die Erörterungen gemäß § 17a Nr. 5 FStrG 

und § 73 Abs. 6 Satz 3 HVwVfG auf Stellungnahmen der Träger öffentlicher Be-

lange, der Kommunen sowie sonstiger Stellen, deren Aufgabenbereich durch das 

Vorhaben berührt werden, und die Einwendungen der Privatpersonen mit erheb-

licher Grundstücksbetroffenheit beschränkt werden. Daraufhin übersandte das 

Regierungspräsidium Kassel mit Schreiben vom 05.11.2010 den jeweiligen Be-

hörden und Stellen sowie Privaten (sie sind im Verteiler erfasst) die schriftliche 

Erwiderung des Amts für Straßen- und Verkehrswesen Kassel. In der individuell 

erfolgten Erwiderung war der Sachverhalt umfassend dargestellt worden. Die 

Anhörungsbehörde lud die Behörden und Stellen, deren Aufgabenbereich durch 

das Vorhaben berührt wird sowie die Kommunen zur Erörterung der Stellung-

nahmen für den 15.11.2010 im großen Sitzungssaal des Regierungspräsidiums 

Kassel, Steinweg 6, 34117 Kassel, ein. Außerdem lud es die Behörden und Stel-

len, soweit die Erörterung nicht abgeschlossen werden könne, für den 

17.11.2010 in den Sitzungssaal N 217 des Regierungspräsidiums Kassel ein. 

Gleichzeitig wurden private Einwänder, die in besonderer Weise durch das Vor-

haben betroffen werden (die entweder existenzgefährdet oder sonst in erhebli-

cher Weise grundstücksbetroffen sind), eingeladen.  
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Ferner wurden zwei Grundstückseigentümer, die wegen aktueller Planänderun-

gen zusätzlich und stärker als bisher durch naturschutzfachliche Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen im Bereich der Leimbachaue betroffen sind und die bislang 

keine Kenntnis hiervon erhalten hatten, zu dem Termin am 17.12.2010 geladen, 

um mit ihnen die neu eingetretene Betroffenheit zu diskutieren. Beide sind aller-

dings dieser Einladung nicht gefolgt und haben mittlerweile mündlich erklärt, dass 

nicht bereit sind, die Flächen zur Verfügung zu stellen (siehe unter C, Ziffer IV,4). 

Da von der Postausgangsstelle des Regierungspräsidiums Kassel die Schreiben 

nicht direkt zur Post aufgegeben wurden, sind die Schreiben verschiedener Be-

teiligter per Mail am 10.11.2010 übersandt worden.  

Verschiedene Beteiligte teilten mit, dass ihre Belange entweder geklärt seien 

oder sie aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen könnten. 

Die Erörterungstermine wurden von der Stadt Schwalmstadt am 05.11.2010 in 

der Schwälmer Allgemeine-HNA, der Stadt Neustadt (Hessen) am 04.11.2010 im 

Mitteilungsblatt und der Stadt Stadtallendorf am 04.11.2010 in der Oberhessi-

schen Presse sowie der Gemeinde Willingshausen am 05.11.2010 in der HNA 

ortsüblich bekanntgemacht. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf 

hingewiesen, dass die Erörterung auf bestimmte Einwendungen und Stellung-

nahmen beschränkt werden soll. 

Außerdem wurden die sich durch die aktuelle vorgenommene Planänderung zu-

sätzlich und stärker als bisher durch die naturschutzfachliche Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahme im Bereich der Leimbachsaue zum Erörterungstermin am 

17.11.2010 geladen. 

Darüber hinaus wurden die Kreisbauernverbände Schwalm-Eder e.V. und Mar-

burg-Kirchhain-Biedenkopf e.V. mit Schreiben vom 01.11.2010 von den Erörte-

rungstermin informiert und geladen. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass von 

einer Erörterung mit dem gesamten Personenkreis Privater, die Einwendungen 

erhoben haben, gemäß § 73 Abs. 6 HVwVfG abgesehen werde, weil für die An-

hörungsbehörde diesbezüglich kein weiterer Aufklärungsbedarf mehr bestehe 

bzw. Einigungsmöglichkeiten in grundsätzlichen Fragen der Grundstücksinan-

spruchnahme für die Trasse selbst oder für naturschutzrechtliche Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen nicht gesehen werden. Dies wurde zum einen damit be-

gründet, dass die vom Vorhaben berührten landwirtschaftlichen Belange bereits 

im Jahre 2008 zumindest teilweise verhandelt worden seien. Die hieraus resultie-

renden Ergebnisse seien in den Unterlagen der ersten Planänderung mit einge-

flossen. Darüber hinaus seien die Belange des Naturschutzes, insbesondere der 

Artenschutzbeitrag, grundlegend überarbeitet. Die jetzt im Verfahren gegenständ-

lichen Unterlagen würden von den oberen Naturschutzbehörden in Kassel und 
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Gießen im Wesentlichen fachlich mitgetragen und würden nach Einschätzung der 

Anhörungsbehörde auch einer rechtlichen Überprüfung standhalten. Eine inhaltli-

che Diskussion über die Notwendigkeit der naturschutzfachlichen Maßnahmen 

dürfte daher nicht zielführend sein. Trotz allem hat die Anhörungsbehörde sich 

bereit erklärt, mit Landwirten zu erörtern, die durch das Vorhaben existenzge-

fährdet (was nach den Aussagen des Gutachters insgesamt ausgeschlossen 

werden könne) oder erheblich grundstücksmäßig betroffen seien. Den Kreisbau-

ernverbänden wurde eine Liste von Landwirten übermittelt und außerdem darauf 

hingewiesen, dass zwei bislang noch nicht in Anspruch genommene Landwirte 

„aufgrund des – teilweisen – Ausfalls der Leimachaue“ geladen würden. Überdies 

wurden die beiden Verbände gebeten, aus deren Sicht weitere ähnliche Betroffe-

ne, die nicht aufgeführt seien, rechtzeitig (bis zum 08.11.2010) zu benennen, um 

auch diese zu dem Termin zu laden. Der Kreisbauernverband Schwalm-Eder 

e.V. teilte mit Schreiben vom 05.11.2010 der Anhörungsbehörde mit, dass ein 

weiterer Landwirt zur Erörterung am 17.11.2010 geladen werden sollte. Außer-

dem wurde empfohlen, die Einwendungen des Bauernverbandes nicht am 

15.11.2010 zusammen mit den Behörden sondern am 17.11.2010 zusammen mit 

den eingeladenen Landwirten erörtert werden sollten. Aus Zeitgründen wurde die 

Stellungnahmen der Kreisbauernverbände und der oberen Landwirtschaftsbe-

hörde tatsächlich am 17.11.2010 erörtert. 

Die Anhörungsbehörde hat die Niederschrift über den Erörterungstermin den Be-

teiligten mit Schreiben vom 23.11.2010 den Beteiligten zur Kenntnisnahme über-

sandt. 

Darüber hinaus hat das Regierungspräsidium Kassel mit Schreiben vom 

07.12.2010 die vom ASV Kassel als Vorhabenträger erstellte Erwiderung  

-  dem Landesjagdverband Hessen e.V., 

-  dem Wasserverband Schwalm, 

-  dem Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer, 

-  der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen, 

-  der HGON, Arbeitskreis Marburg-Biedenkopf, 

-  dem BUND, Koordinierungsgruppe A 49/ BUND, 

-  der HGON, Arbeitskreis Schwalm-Eder, 

- dem Wasser- und Bodenverband Marburger Land, 

- der Flugsportvereinigung Schwalm e.V. und 

- dem Verband Hessischer Sportfischer e.V. sowie  

Privaten übersandt. Soweit Schreiben von der Post nicht übergeben werden 

konnten, wurden sie neuer Anschrift nochmals versandt. 
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Außerdem wurde einem Bevollmächtigten für diverse Mandanten (u.a. auch für 

den Naturschutzbund Deutschland) mit Schreiben vom 08.12.2010 zu den Ein-

wendungen im Ursprungsverfahren aus dem Jahre 2006 mitgeteilt, dass seiner-

zeit mit Schreiben vom 25.06.2009 die Erwiderung des ASV Kassel auf CD zur 

Kenntnisnahme übersandt worden sei. Das im Jahr 2010 eingeleitete Planände-

rungsverfahren hatte das ASV Kassel zum Anlass genommen, nicht nur zu den 

im Änderungsverfahren neu eingegangenen Einwendungen Stellung zu nehmen 

sondern – soweit diese Einwänder in beiden Verfahrensabschnitten Einwendun-

gen erhoben haben und eine sachliches Erfordernis zeigte – auch die damaligen 

Stellungnahmen zu den seinerzeit im Ursprungsverfahren eingegangenen Ein-

wendungen noch einmal zu überarbeiten und eine beide Verfahrensabschnitte 

erfassende Erwiderung zu erstellen. Diese Erwiderungen wurden mit Schreiben 

vom 08.12.2010 beigefügt. 

4. Zweite Planänderung 

Im Hinblick darauf, dass teilweise Flächen (5,1 ha) des Maßnahmenkomplexes 

E5 bereits überplant und damit einer naturschutzrechtlichen Bindung unterliegen, 

stehen sie für die Ersatzmaßnahme nicht zur Verfügung. Der Vorhabenträger hat 

daher zugesagt auf diese Flächen zu verzichten und Ersatz an anderer Stelle zu 

leisten. In diesem Zusammenhang wurde der unterbreitete Vorschlag geprüft, die 

Maßnahme in der Leimbachaue in östlicher Richtung zu erweitern. Dadurch sind 

zwei landwirtschaftliche Betriebe neu betroffen. Die Betriebsinhaber haben eine 

Flächeninanspruchnahme von der Bereitstellung von entsprechendem Ersatzland 

in zumutbarer Entfernung abhängig gemacht. Da die Leimbachaue außerhalb be-

reits laufender Flurbereinigungsverfahren liegt und der Vorhabenträger in diesem 

Bereich weder Vorratsflächen hat noch ihm Verkaufsangebote vorliegen, kann 

Anordnung der Ersatzlandforderung im Auenbereich nicht entsprochen werden. 

Daher hat der Vorhabenträger Abstand von der Erweiterung der Maßnahme in 

der Leimbachaue genommen (siehe Schreiben des ASV Kassel vom 03.12.2010, 

Blatt 000946 der Verfahrensakte).  

Zum Ausgleich des Kompensationsdefizits wird auf die Ursprungsplanung E2 im 

Regenrückhaltbecken zurückgegriffen. Diese Planung sah vor, für die VKE 30 ca. 

20,80 ha aus der ackerbaulichen Nutzung zu nehmen und im Wesentlichen ex-

tensives Grünland zu entwickeln. Hiergegen hatten sich sowohl die Verwalterin 

der Domänenflächen als auch der Pächter im Planfeststellungsverfahren ge-

wandt und vorgeschlagen, einen Teil der Maßnahme in der Leimbachaue (Flur-

stücke 4/1 und 7/1 in der Flur 4 der Gemarkung Leimbach) zu verwirklichen. Die-

ser Vorschlag war im Planänderungsverfahren vom Vorhabenträger aufgegriffen 
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worden. Die Restflächen im Rückhaltebecken sind nicht in die aktuelle Bilanzie-

rung eingestellt worden, so dass sie zum Ausgleich der nicht realisierbaren Flä-

chen in der Leimbachaue herangezogen werden können. 

Im Rückhaltebecken wurden 13,67 ha von Verwalterin der Domänenflächen und 

Pächter akzeptiert. Davon sind 6,92 ha durch den Planfeststellungsbeschluss für 

die VKE 20 schon belegt, so dass 6,75 ha noch zur Verfügung stehen. In der 

Leimbachaue entfallen die Maßnahmen auf den Flurstücken 37, 38, 40, 41 und 

42 mit insgesamt 3,93 ha sowie auf den Flurstücken 1, 8, 39 und 40 mit insge-

samt 4,70 ha, so dass ein Defizit von 8,63 ha verbleibt. Das verbleibende Defizit 

von ca. 2 ha könnte entsprechend dem Vorschlag der oberen Naturschutzbehör-

de im Bereich des Regenrückhaltebeckens erfolgen. 

Die auf dem Flurstück 5/1 in der Flur 4 der Gemarkung Treysa (ca. 5,8 ha) vor-

gesehene Ersatzaufforstung (Maßnahme E1.1) wurde vom Pächter einer Teilflä-

che dieses Flurstücks und dem Kreisbauernverband abgelehnt und alternativ die 

Aufforstung des Flurstücks 111/46 in der Flur 3 der Gemarkung Florshain (ca. 1,4 

ha) vorgeschlagen. Von den Natur- und Forstbehörden wurde grundsätzlich eine 

Aufforstungsfähigkeit dieser Fläche anerkannt und zudem vorgeschlagen, die 

Flächen der benachbarten Flurstücke 45/1 in der Flur 3 (ca. 1,4 ha) und Flurstück 

43 in der Flur 3 (ca. 0,7) hinzuziehen. Dementsprechend könnte die Maßnahme 

E1.1 um ca. 2,8 ha reduziert werden. Im Gegenzug müsste die CEF-Maßnahme 

A10 (Entwicklung von Leitstrukturen und Hecken) auf dem Flurstück 36 in der 

Flur 4 der Gemarkung Treysa als Leitstruktur für Fledermäuse in Verlängerung 

der Fledermaus-Querungshilfe (Bauwerk Nr. 116) ausgedehnt werden (Blatt 

000779 der Verfahrensakte). Das ASV Kassel kündigte an auf dieser Grundlage 

eine Lösung herbeizuführen. 

Auch vonseiten der oberen Naturschutzbehörde wurden in Abstimmung mit der 

unteren Naturschutzbehörde und dem Wasserverband Schwalm Vorschläge für 

Maßnahmen im Regenrückhaltebecken der Schwalm unterbreitet, wobei die 

Umwandlung bislang ackerbaulich genutzter Flächen in Extensivgrünland die ers-

te Priorität eingeräumt wurde, die fast jährlich länger eingestaut sind und ent-

schädigt werden müssen. Dabei handelt es sich um Flurstücke in der Flur 27 der 

Gemarkung Schwalmstadt oder in der Flur 6 der Gemarkung Ascherode. 

Das ASV Kassel hat die durch Änderung der Maßnahme in der Leimbachaue und 

die Verlegung der Aufforstung betroffenen Eigentümer am 09.12.2010 ange-

schrieben und um Mitteilung gebeten, ob sie bereit wären diese Flächen für die 

Umwandlung von Acker in extensives Grünland bzw. eine Aufforstung zur Verfü-

gung zu stellen. Darüber hat das ASV Kassel am 14.12.2010 zu den Vorschlägen 

der oberen Naturschutzbehörde Stellung genommen. Danach sind die Flurstücke 
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1 und 8 in der Flur 4 der Leimbach nicht mehr Bestandteil der Planung, während 

die Flurstücke 9 und 10 trotz ihres hohen Biotopwertes im Bestand (sie tragen 

nicht zum Ausgleich bei) als Spenderflächen für die benachbarte Flächen weiter-

hin Bestandteil des Maßnahmenkonzeptes bleiben sollten. Das Flurstück 11 in 

der Flur 4 bleibt Bestandteil der Planung. Der Eigentümer des Flurstücks 23 in 

der Flur 6 der Gemarkung Ascherode habe seine Zustimmung gegeben. Damit 

werde das für die Leimbachaue ermittelte Defizit von 8,63 ha durch 6,75 ha Do-

mänenfläche und 2,14 ha Privatfläch kompensiert. 

4.1. Planänderungsantrag 

Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel beantragte mit Schreiben vom 

08.07.2011 die Durchführung eines Anhörungsverfahrens zur 2. Planänderung.  

4.2 Gegenstand des Planänderungsantrages  

Die Änderungen und Ergänzungen betreffen im Wesentlichen Folgendes: 

1. Reduzierung von Teilmaßnahmen der Ersatzmaßnahme E5 in der Leimba-

chaue (Gemarkungen Wasenberg und Willingshausen) 

2. Wieder- (Ersatzmaßnahme E2 bei Schwalmstadt) und Neuaufnahme (Ersatz-

maßnahme E6 bei Ascherode) von Ersatzmaßnahmen im Rückhaltebecken 

Schwalmstadt (Gemarkungen Ziegenhain und Ascherode) 

3. Verlegung einer Waldzuwachsfläche Maßnahme E1.1alt und E1.1neu sowie 

Erweiterung der Maßnahme A10 (Gemarkungen Florshain und Treysa) 

4. Reduktion der nicht flurstücksgebundenen Blühstreifen und Feldlerchenfenster 

im Bereich des gesamten Planungsabschnitts 

Die grundstücksbezogenen Planänderungen betreffen ausschließlich die Gebiete 

der Stadt Schwalmstadt und der Gemeinde Willingshausen, während die Reduk-

tion der naturschutzfachlichen Maßnahmen hingegen keine grundstücksgebun-

denen Folgen hat. 

Diese Änderungen sind in folgenden Unterlagen dargestellt worden:  

Tabelle 2c: Unterlagen des zweiten Änderungsverfahrens 

 
Unterla-
ge 

 
Bezeichnung 
 

 
Maßstab  
1: 

 
aufgestellt am  
 

 Hinweise zu den ausgelegten Unterlagen 
(1 Seite) 

- - 

1.2B Deckblatt B zur Allgemein verständlichen Zu-
sammenfassung der Unterlagen nach § 6 
UVPG (36 Seiten einschl. Titelblatt) 

- 21.06.2010/ 
25.05.2011 

12.0B Deckblatt zum Erläuterungsbericht zum land-
schaftspflegerischen Begleitplan (Titelblatt, 5 
Blatt Inhaltsverzeichnis, Seiten 1 bis 199 und 
301 bis 334) 

- 25.05.2011 
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 Deckblatt B zum Erläuterungsbericht zum land-
schaftspflegerischen Begleitplan (Maßnahmen-
verzeichnis, Seiten 200 bis 300) 

- 25.05.2011 

12.2B Deckblatt B zum Maßnahmenübersichtsplan 
(Blatt 1B und 2B) 

10.000 April 2011 

12.3B Deckblatt zum Maßnahmenplan (Blatt 1B und 
2B) 

2.000 30.04.0211 

12.4B Deckblatt zum Maßnahmenplan – Bestand 
(Blatt 18B) 

2.000 30.04.2011 

12.4B Deckblatt zum Maßnahmenplan – Entwicklung 
(Blatt Nr. 18B) 

2.000 30.04.2011 

12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan – Entwicklung 
(Blatt 23B) 

2.000 30.04.2011 

12.4B Deckblatt zum Maßnahmenplan – Bestand, Er-
gänzung (Blatt 24B) 

2.000 30.04.2011 

12.4 Deckblatt zum Maßnahmenplan – Entwicklung, 
Ergänzung (Blatt 24B) 

2.000 30.04.2011 

12.7B Deckblatt zur Artenschutzprüfung für die euro-
päisch und streng geschützten Arten (Titelblatt, 
5 Seiten Inhaltsverzeichnis und 462 Seiten) 

- 29.05.2011 

14.1 Deckblatt zum Grunderwerbsplan (Blatt Nr. 1B, 
2B, 18B, 19B und 20B) 

- - 

14.2 Deckblatt zum Grunderwerbsverzeichnis Nord 
(109 Seiten) sowie Verzeichnis der entfallenden 
Flächen (Seite 2, 105 und 106) bzw. neu zu 
erwerbenden Flächen (Seite 2 und 109) 

- 18.07.2011 

Anhang 
VII  
Blatt 1B 

Ergänzung zum Landschaftspflegerischer Be-
gleitplan – CEF-Maßnahmen Feldlerche 

10.000 30.04.2011 

Die gegenüber dem Planungsstand 2010 vorgenommenen Änderungen der 

Planunterlagen sind im Text in blauer Schrift kenntlich gemacht worden, entfal-

lende Passagen sind durchgestrichen. In den Plänen sind die Änderungen durch 

entsprechende Signaturen (Legende) gekennzeichnet. 

Der CD-Planunterlagen waren  

Anhang I: Themenbezogene Tabellen mit „Lage im Raum“ 
Anhang II: Tabellen zur Methodik 
Anhang III: Erläuterungen zur Methodik der gesamtökologischen Bewer-
tung des Planungsraumes  
Anhang IV: Bewertungstabellen 
Anhang V: Tabellen zu Fauna und Flora 
Anhang VI: Fachbeitrag zum Artenschutz für die europarechtlich geschütz-
ten und streng geschützten Arten 

beigefügt. 

4.3 Auslegung der geänderten Planunterlagen 

Der geänderte Plan (2 Ordner) wurde auf Veranlassung der Anhörungsbehörde, 

dem Regierungspräsidium Kassel, gemäß dem Schreiben vom 15.07.2011 in den 

Städten Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf sowie der Ge-

meinde Willingshausen in der Zeit vom 25.07.2011 bis 25.08.2011 einschließlich  
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a) im Stadtbauamt Schwalmstadt, Steingasse 4, 34613 Schwalmstadt, 

b) im Rathaus der Stadt Neustadt (Hessen), Ritterstraße 5-9, 35279 Neustadt, 

c) im Rathaus der Stadt Stadtallendorf, Fachbereich 4, Bahnhofstraße 2, 35260 

Stadtallendorf, und  

d) in der Gemeinde Willingshausen, Am Rathaus 2, 34628 Willingshausen, 

während der Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme aus (§ 17a Nr. 6 

FStrG i.V.m. § 73 Abs. 8 HVwVfG). § 73 Abs. 8 HVwVfG, der lediglich ein verein-

fachtes Anhörung (Mitteilung der Änderung und Gelegenheit zu Stellungnahmen 

und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen geben), wurde von der Anhö-

rungsbehörde nicht angewendet, sondern es wurde mit Schreiben vom 

15.07.2011 eine Auslegung der geänderten Unterlagen nach § 73 Abs. 3 Satz 1 

HVwVfG i.V.m. § 17a Nr. 1 FStrG veranlasst.  

Zeit und Ort der Auslegung wurden in ortsüblicher Weise von der Stadt 

Schwalmstadt in der HNA-Schwälmer Allgemeine vom 21.07.2011, der Stadt 

Neustadt (Hessen) im Mitteilungsblatt vom 21.07.2011 und der Stadt Stadtallen-

dorf in der Oberhessischen Presse vom 21.07.2011 sowie der Gemeinde Wil-

lingshausen in der HNA vom 21.07.2011 bekanntgemacht (§ 17a Nr. 6 FStrG  

i.V.m. § 73 Abs. 5 Satz 1 HVwVfG).  

In den Bekanntmachungen wurde dargelegt, dass die Änderungen der Planunter-

lagen durch die im bisherigen Anhörungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse 

aufgrund der erhobenen Einwendungen und abgegebenen Stellungnahmen ver-

anlasst waren.  

In den Bekanntmachungen wurden das Regierungspräsidium Kassel (Anhö-

rungsbehörde) und die jeweils auslegenden Stadt Schwalmstadt, Neustadt (Hes-

sen) und Stadtallendorf sowie und die Gemeinde Willingshausen als diejenigen 

Stellen bezeichnet, bei denen innerhalb der gesetzlichen Frist bis spätestens 

zwei Wochen nach Ende der Auslegungsfrist, das war bis zum 08.09.2011 Ein-

wendungen gegen den geänderten Plan schriftlich zu erheben oder mündlich zur 

Niederschrift zu geben waren. Insbesondere wurde dargelegt, dass die Einwen-

dung den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung er-

kennen lassen müsse.  

Außerdem ist darauf hingewiesen worden, dass Einwendungen gegen den Plan 

nach Ablauf der Einwendungsfrist ausgeschlossen sind (§ 17a Nr. 7 Satz 1 FStrG 

i.V.m. § 73 Abs. 4 HVwVfG).  

Zudem wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Einwendungen, die auf-

grund der Auslegung der ursprünglichen Planunterlagen vom 11.09.2006 bis zum 

11.10.2006 (Ursprungsverfahren) und vom 14.07.2010 bis zum 16.08.2010 (1. 

Planänderungsverfahren) erhoben worden waren, der Planfeststellungsbehörde 
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vorliegen und weiterhin Bestandteil des Verfahrens sind und nicht noch einmal 

wiederholt werden müssen. 

Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass bei Einwendungen, die von mehr als 

50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 

gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), auf jeder mit 

einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und An-

schrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen ist (§ 17 Abs. 1 

HVwVfG). Andernfalls, so der Hinweis, können diese Einwendungen unberück-

sichtigt bleiben (§ 72 Abs. 2 i.V.m. § 17 Abs. 2 Satz 1 HVwVfG). 

Zudem erfolgte der Hinweis, dass die Anhörungsbehörde auf die Erörterung der 

rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten könne 

(§ 17a Nr. 5 FStrG). Sofern ein Erörterungstermin stattfinden sollte, werde er 

ortsüblich bekanntgemacht. Diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben 

haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen die Vertreten oder der Vertreter, 

würden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Auch umfassten die Be-

kanntmachungen den Hinweis, dass über die Einwendungen nach Abschluss des 

Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden werde und 

die individuelle Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die 

Einwänder durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden könne, wenn 

mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen seien (§ 74 Abs. 5 HVwVfG).  

Des Weiteren wurde in den Bekanntmachungen darauf hingewiesen, dass mit 

der Auslegung zugleich auch die Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umweltaus-

wirkungen gemäß § 9 Abs. 1 UVPG verbunden sei. 

Im Übrigen ist darauf hingewiesen worden, dass vom Beginn der Auslegung des 

(geänderten) Planes die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG und die Verän-

derungssperre nach § 9a FStrG in Kraft treten und darüber hinaus ab diesem 

Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom geän-

derten Plan betroffenen Flächen zustehe (§ 9a Abs. 6 FStrG).  

Nicht ortsansässige Grundstückseigentümer sind von keiner der im Verfahren be-

teiligten Kommunen angeschrieben worden, da von Seiten des Vorhabenträgers 

eine Betroffenheit dieses Personenkreises ausgeschlossen werden konnte. Der 

Grund lag darin, dass die von den Planänderungen betroffenen Eigentümer dem 

Vorhabenträger bekannt waren und somit alle Maßnahmen bereits im Planungs-

stadium direkt mit den Betroffenen abgestimmt werden konnten. 

4.4 Beteiligung der Behörden und Stellen 

Die Gemeinden waren mit Schreiben vom 15.07.2011 darauf hingewiesen wor-

den, dass sie als Behörde gemäß § 73 Abs. 2 HVwVfG zu den Änderungen eine 
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Stellungnahme bis zum 08.09.2011 abgeben können. Später eingegangenen 

Stellungnahmen könnten nach der Maßgabe des § 17a Nr. 7 Satz 4 FStrG unbe-

rücksichtigt bleiben. Da sie bereits zu den ursprünglichen Planunterlagen eine 

Stellungnahme abgegeben hätten, reiche es aus, wenn sie die Stellungnahme 

auf die Änderungen beschränken. Die Stellungahme zu den ursprünglichen 

Planunterlagen sei weiterhin Bestandteil des Verfahrens und müsse nicht wie-

derholt werden. Für den Fall, dass sich alle oder einzelne Teile der früheren Stel-

lungnahme durch die Planänderungen erledigt oder geändert hätten, sollte dies 

konkret dargelegt werden. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass für den Fall 

sie in eigenen Rechten verletzt seien, sie als juristische Person des öffentlichen 

Rechts eine Einwendung erheben können. Diese Einwendung müsse der Anhö-

rungsbehörde oder zur Niederschrift bis zum 08.09.2011 zugegangen sein. Eine 

nach Ablauf der Einwendungsfrist eingehende Einwendung sei nach § 73 Abs. 4 

Satz 3 HVwVfG ausgeschlossen. Ferner wurden den Kommunen vom Regie-

rungspräsidium Kassel mit Schreiben vom 20.07.2010 korrigierte Blätter und 

Planzeichnungen zum entsprechenden Austausch in der bereits übersandten 

Papierversion gebeten. Außerdem war dem Schreiben eine neue CD der Planun-

terlagen beigefügt. 

Außerdem hatte die Anhörungsbehörde mit Schreiben vom 21.07.2011 die ge-

änderten Planunterlagen den Behörden und Stellen, deren Aufgabenbereich 

durch die Planänderung berührt wird, gegen Empfangsbekenntnis zugeleitet und 

gebeten, bis zum 08.09.2011 Stellung zu nehmen (§ 73 Abs. 4 Satz 1 HVwVfG). 

Sollten bis zu diesem Termin eine Stellungnahme nicht erfolgt sein, werde davon 

ausgegangen, dass Bedenken gegen den Plan nicht erhoben würden. Sofern mit 

Blick auf die materielle Präklusion (§ 17a Nr. 7 Satz 1 FStrG) eine klagefähige 

Rechtsposition erlangt werden solle, müssten die Einwendungen der Anhörungs-

behörde oder zur Niederschrift bis 08.09.2011 zugegangen sein. Später einge-

hende Stellungnahmen könnten nach Maßgabe des § 17a Nr. 7 Satz 4 FStrG 

unberücksichtigt bleiben. Es wurde gebeten, die Stellungnahme oder Einwen-

dungen nur auf die geänderten Planunterlagen zu beziehen. Die aufgrund der am 

25.08.2006 und 01.07.2010 eingeleiteten Anhörungen zum Ursprungsverfahren 

und 1. Planänderungsverfahren eingegangenen Einwendungen und Stellung-

nahmen blieben weiterhin Bestandteil des Verfahrens und müssten nicht noch-

mals wiederholt werden. Für den Fall, dass sich alle oder einzelnen Teile der frü-

heren Stellungnahme durch die Planänderungen erledigt oder geändert hätten, 

sollte dies konkret dargelegt werden.  
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4.5 Beteiligung der Naturschutzverbände und sonstigen Verbände 

Die Benachrichtigung der i.S. der nach § 47 HENatG a.F: und § 63 BNatSchG 

anerkannten Verbände und Vereinigungen erfolgte gemäß § 73 Abs. 8, Satz 2 

und 3 HVwVfG mittels der ortsüblichen Veröffentlichung der Bekanntmachung 

durch die beteiligten Kommunen Stadt Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und 

Stadtallendorf und Gemeinde Willingshausen (siehe vorstehende Nr. 4.3), dass 

die Antragsunterlagen zu Jedermanns Einsichtnahme ausliegen. 

Die veröffentlichten Bekanntmachungen enthielten insoweit unter Ziff. 2 den Hin-

weis, dass die Bekanntmachung zugleich der Benachrichtigung der  

a) vom Land Hessen anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie  

b) sonstiger Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen 

und die nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbe-

helfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Ver-

einigungen)  

diene. Auf § 17 Nr. 6 Satz 2 FStrG i.V.m. § 73 Abs. 2 HVwVfG wurde insoweit 

hingewiesen (§ 73 Abs. 8 Satz 4 HVwVfG). 

Weiterhin wurden im Verlaufe des Auslegungszeitraumes in drei Fällen auf spe-

zielle Anforderungen hin digitale Planungsordner (CD) – ohne Anerkennung einer 

Rechtspflicht – zur Verfügung gestellt, und zwar dem BUND Hessen, dem NABU 

Hessen und der Botanischen Vereinigung Wir Naturschutz in Hessen. Einem 

Vertreter wurde auf seine diesbezügliche Bitte hin zusätzlich auch eine CD mit 

den Unterlagen zur 1. Planänderung nachrichtlich übersandt. Die entsprechen-

den Schreiben datieren vom 02.08.2011 und 30.08.2011. Auf die Auslegung der 

Unterlagen zur 2. Planänderung und den Ablauf der Einwendungsfrist wurde in 

den Schreiben vom 02.09.2011 hingewiesen. 

4.6 Einwendungen und Stellungnahmen zum geänderten Plan 

Während der gesetzlichen Frist sind von Privaten Einwendungen gegen den ge-

änderten und ergänzten Plan erhoben worden. Von verschiedenen Behörden 

und Stellen sowie sonstigen Verbänden sind Stellungnahmen zu dem Plan abge-

geben worden. Diese wurden vom Regierungspräsidium Kassel dem ASV Kassel 

mit Schreiben vom 07.09.2011, 14.09.2011 und 26.09.2011 zur Vorbereitung auf 

den Erörterungstermin mit der Bitte um Erstellung entsprechender Erwiderungen 

zugeleitet. Die Erwiderungen des ASV Kassel wurden am 14.10.2011 erstellt. 

4.7 Verzicht auf (weitere) Erörterungsverhandlung 

Auf die Durchführung eines Erörterungstermins hat die Anhörungsbehörde ge-

mäß § 17a Nr. 5 Satz 1 FStrG verzichtet, da aus ihrer Sicht der aktuelle Verfah-

rensstand keiner weiteren Sachaufklärung bedarf. 
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Als Gründe hierfür wurde angegeben, dass zum Einen dem Vorhabenträger die 

Eigentümer der grundstücksgebundenen Maßnahmen bekannt sind, so dass be-

reits vor Einleitung des förmlichen Planänderungsvorhabens eine detaillierte Vor-

abstimmung mit den jeweils Betroffenen erfolgen konnte. Zum Anderen hat die 

vorgesehene Reduktion einiger naturschutzfachlicher Maßnahmen keine grund-

stücksbezogenen Folgen. Insbesondere die vorgesehene Anlegung von Blüh-

streifen soll möglichst auf freiwilliger Vertragsbasis mit den entsprechenden 

Grundstückseigentümern realisiert werden. Von daher ist auch nicht erkennbar, 

dass es auf Seiten der Betroffenen noch ein signifikantes Informationsbedürfnis 

gibt. 

Da für die Anhörungsbehörde aus den in diesem Vermerk dargestellten Gründen 

der Sachverhalt ausreichend geklärt erscheint, hat sie nicht nur auf die Durchfüh-

rung eines weiteren Erörterungstermins verzichtet sondern sie hat im Hinblick auf 

die Vermeidung weiterer Repliken auch davon abgesehen, den Eingabeverfas-

sern die Erwiderungen des Vorhabenträgers auf ihre Einwendungen bzw. Stel-

lungnahmen zu übersenden. Insbesondere der NABU Hessen und der BUND 

stehen dem Vorhaben derart ablehnend gegenüber, dass eine gütliche Einigung 

in der Sache ausgeschlossen erscheint. Eine weitere Diskussion über Grundsatz-

fragen ist nicht zielführend. Überdies beziehen sich die Eingaben in der Hauptsa-

che nicht auf die Unterlagen der 2. Planänderung. 

5.  Vorlagebericht 

Vom Regierungspräsidium Kassel wurden mit Bericht vom 20.12.2010 die Anhö-

rungs- und Planunterlagen des Ursprungsverfahrens und des 1. Planänderungs-

verfahrens gemäß § 73 Abs. 9 HVwVfG der Planfeststellungsbehörde, dem Hes-

sischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, zum Erlass 

des Planfeststellungsbeschlusses vorgelegt. 

Außerdem hat das Regierungspräsidium Kassel mit Bericht vom 11.11.2011 die 

Anhörungs- und Planunterlagen des 2. Planänderungsverfahrens der Plan-

feststellungsbehörde zwecks Einbeziehung in die Planfeststellung vorgelegt. 

6.  Berichtigte Unterlagen 

Das ASV Kassel hatte am 01.12.2011 auf der Grundlage des 2. Planänderungs-

verfahrens eine Berichtigung der Berichtigung des Maßnahmenverzeichnisses 

E1.1neu (Seite 257, 258), E2 (Seite 267), E6 (Seite 299, 300) und Flächenbilanz 

(7 Seiten), diese ersetzt die Flächenbilanz auf Seite 314 bis 320 des Deckblattes 

Erläuterungsberichts. Diese wurde in die festgestellte Unterlage lfd. Nr. 16 inte-

griert. Weiterhin hat das ASV Kassel am 05.12.2010 die Grunderwerbsunterlagen 

in Bezug auf die Renaturierung der Leimbachaue in der Flur 4 berichtigt. Die ent-
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sprechend berichtigten Deckblätter sind in den festgestellten Plan als lfd. Nr. 

31.18 und 31.19 sowie unter lfd. Nr. 32.1 als Seiten 106 bis 111 einbezogen 

worden. 

 

 

C. Entscheidungsgründe 
 

Rechtliche Bewertung der Entscheidung  

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung stellt 

den Plan für den Neubau der Bundesautobahn 49 (Kassel-A5), Teilabschnitt der 

VKE 30 von Bau-km 43+100 bis 56+440 fest. Die Entscheidung beruht auf fol-

genden rechtlichen Erwägungen: 

I. Verfahrensrechtliche Bewertung  

1. Erforderlichkeit der Planfeststellung 

Die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) als Träger der 

Straßenbaulast für die Bundesfernstraßen (§ 5 Abs. 1 FStrG), vertreten durch 

das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel, als zuständige Landesbehörde 

im Rahmen der Auftragsverwaltung (§ 46 Abs. 1 HStrG), beabsichtigt den Neu-

bau der Bundesautobahn 49 (Kassel - A 5), Teilabschnitt Schwalmstadt - Stadtal-

lendorf, von Bau-km 43+100 bis Bau-km 56+440 (VKE 30). 

Gemäß § 17 Satz 1 FStrG dürfen Bundesfernstraßen nur gebaut oder geändert 

werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Bei der Planfeststellung sind die 

von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich 

der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen (§ 17 

Satz 2 FStrG). Für das Planfeststellungsverfahren gelten die §§ 72 bis 78 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes nach Maßgabe der Maßgaben des FStrG. Die 

Maßgaben gelten entsprechend, soweit das Verfahren landesrechtlich durch ein 

Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist (§ 17 Satz 3 und 4 FStrG). Im Land 

Hessen gilt das Hessische Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG). Es wurde 

vorliegend im Hauptverfahren in der Fassung vom 28. Juli 2005 (GVBl. I S. 591) 

angewandt, während in dem ersten Planänderungsverfahren das HVwVfG in der 

sich durch das letzte Gesetz vom 15. Dezember 2009 (GVBl. I S. 716) ergeben-

den Änderungen unter Beachtung der Maßgaben der §§ 17a ff. FStrG beachtet 

wurden. Im zweiten Änderungsverfahren fanden die Verfahrensvorschriften des 

HVwVfG in der Fassung vom 15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18) Anwendung. 

Bei den Änderungsverfahren handelt es sich um ein übliches und in den vom 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung herausgegebenen 

Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz (vgl. Nr. 



Planfeststellungsbeschluss - 111 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

22 Abs. 2 PlafeR 07) vorgesehenes Verfahren, mit dem Änderungen des ausge-

legten Plans und sonstiger Unterlagen i.S.d. § 73 Abs. 8 Satz 1 HVwVfG vorge-

nommen und kenntlich gemacht worden sind. Die Änderungen sind dabei nach-

träglich in die betroffenen Unterlagen eingearbeitet worden und „überdecken“ die 

im Ausgangs- bzw. im zweiten Änderungsverfahren ausgelegten Unterlagen. 

Diese Überdeckung erfolgte in der Weise, dass das Deckblatt die ursprüngliche 

Unterlage ganz oder teilweise ersetzt oder dadurch, dass im Deckblatt nur die 

Änderung selbst festgehalten wird. Die planfestgestellten Deckblätter und Nach-

träge ersetzen die geänderten Unterlagen. Vom Vorhabenträger ist auf den ge-

änderten Unterlagen selbst und von der Planfeststellungsbehörde bei der Auflis-

tung der festgestellten Unterlagen (Tabelle 1) vermerkt worden, welche Unterla-

gen ersetzt werden. Es wurden lediglich die geänderten Planunterlagen als „plan-

festgestellt“ gestempelt. Die Deckblätter sind eindeutig als solche gekennzeich-

net und für den verständigen Betrachter wird damit erkennbar, die zuletzt ange-

fertigten Planunterlagen maßgeblich sind (vgl. BVerwG, Beschluss vom 6. April 

2011 - BVerwG 9 VR 1/11).  

2. Zuständigkeiten 

Für die Durchführung des Anhörungsverfahrens war vorliegend das Regierungs-

präsidium Kassel gemäß § 4 Nr. 3 der Anordnung über Zuständigkeiten nach 

dem Bundesfernstraßengesetz und dem Hessischen Straßengesetz vom 13. De-

zember 2003 (GVBl. I S. 331), damals zuletzt geändert durch Verordnung vom 

27. Juli 2005 (GVBl. I S. 570), zuständig. Im Zeitpunkt des Planänderungsverfah-

rens fanden die sich durch die Verordnung vom 1. Dezember 2010 (GVBl. I S. 

458) ergebenden Änderungen Anwendung. Dies gilt auch für den Bereich des 

Regierungsbezirks Gießen, wobei die für diesen Bereich zuständigen Behörden 

zu beteiligen waren (§ 73 Abs. 2 Satz 1 HVwVfG). 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ist 

gemäß § 17b Abs. 1 Nr. 6 FStrG i.V.m. § 46 Abs. 4 HStrG und Art. 104 Abs. 2 

der Verfassung des Landes Hessen vom 1. April 2009 (GVBl. I S. 140), zuletzt 

geändert durch Beschluss vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 822), als oberste 

Landesstraßenbaubehörde für den Erlass des vorliegenden Planfeststellungsbe-

schlusses zuständig.  

Die Entscheidung über die Widmung, Umstufung oder Einziehung, die gemäß § 2 

Abs. 6 Satz 1 FStrG bzw. § 6a HStrG auch in dem Planfeststellungsbeschluss er-

folgen kann, wurde dementsprechend in Planfeststellungsbeschluss unter A, Zif-

fer IV einbezogen. 
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3. Auslegung 

Das Bauvorhaben für den Abschnitt der VKE 30 wirkt sich in den Gemarkungen 

Treysa, Florshain und Wiera der Stadt Schwalmstadt, Schwalm-Eder-Kreis, und 

in den Gemarkungen Mengsberg, Momberg, Neustadt und Speckswinkel der 

Stadt Neustadt (Hessen) sowie den Gemarkungen Erksdorf und Stadtallendorf 

der Stadt Stadtallendorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf aus. Ferner wirkt sich 

Vorhaben durch naturschutzfachliche Maßnahmen in weiteren Gemarkungen 

aus, und zwar ist die Ersatzmaßnahme E4 in der Gemarkung Loshausen der 

Gemeinde Willingshausen, Schwalm-Eder-Kreis, vorgesehen. Die ursprünglich 

vorgesehene Maßnahme E2, die aufgrund der ersten Planänderung entfällt, lag 

in der Gemarkung Ziegenhain der Stadt Schwalmstadt. Diese Maßnahme wurde 

teilweise wieder im zweiten Änderungsverfahren in die Planung aufgenommen, 

außerdem die Maßnahme E6 in der Gemarkung Ascherode. Die im ersten Ände-

rungsverfahren vorgesehene Maßnahme E5 liegt in der Gemarkung Leimbach 

der Gemeinde Willingshausen. Sie wurde im zweiten Änderungsverfahren verän-

dert. Die im ersten Änderungsverfahren vorgesehenen „Lerchenfenster“ (Maß-

nahme A13b) in der Gemarkung Wasenberg der Gemeinde Willingshausen (loka-

le Population „Schwalmstadt“) und in den Gemarkungen Florshain der Stadt 

Schwalmstadt, Mengsberg, Speckswinkel und Neustadt der Stadt Neustadt 

(Hessen) sowie Erksdorf und Stadtallendorf der Stadt Stadtallendorf (für die loka-

le Population) sind im zweiten Änderungsverfahren entfallen, die Buntbrachen 

entfallen und Blühflächen (im kleinerem Umfang) vorgesehen worden sind. 

Das Regierungspräsidium Kassel hat die Auslegung gemäß § 73 Abs. 2 Satz 1 

HVwVfG in den Städten Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf 

und in der Gemeinde Willingshausen, in den Vorhaben sich voraussichtlich aus-

wirkt, veranlasst (siehe unter B, Ziffer V,1.1). Auch wurden die geänderten Unter-

lagen nach § 73 Abs. 8 i.V.m. Abs. 2 HVwVfG in den betroffenen Städten und 

Gemeinden ausgelegt (siehe unter B, Ziffer V,2.2 und 3.3). 

4. Rechtswirkungen der Planfeststellung 

Durch die straßenrechtliche Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens 

einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen im Hinblick auf alle von ihm 

berührten öffentlichen Belange festgestellt und es werden alle öffentlich-rechtli-

chen Beziehungen zwischen dem Träger der Straßenbaulast und den vom Plan 

Betroffenen – mit Ausnahme der Enteignung – rechtsgestaltend geregelt (§§ 17, 

17c FStrG i.V.m. § 75 Abs. 1 HVwVfG). Sie ersetzt die nach anderen Rechtsvor-

schriften notwendigen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Verleihungen, Er-

laubnisse und Zustimmungen. Es werden demgemäß alle öffentlich-rechtlichen 
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Beziehungen zwischen dem Vorhabenträger und den durch den Plan Betroffenen 

rechtsgestaltend geregelt, indem die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich 

der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von 

ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt wird. Die von der Konzentrations-

wirkung erfassten Entscheidungen sind unter A, Ziffer III,1 bis III,4 erteilt worden.  

Die Ersetzungsfunktion der Planfeststellung betrifft nicht die Entscheidung über 

wasserrechtliche Erlaubnisse i.S.d. § 8 WHG. Für sie gilt gemäß § 19 Abs. 1 und 

3 WHG lediglich eine Zuständigkeitskonzentration der Planfeststellungsbehörde, 

die diese Entscheidungen im Einvernehmen mit der zuständigen Wasserbehörde 

im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens treffen kann. Die erforderliche Er-

laubnis wurde unter A, Ziffer II erteilt.  

Zu den sich mit dem Bauvorhaben ergebenden erforderlichen Folgemaßnahmen 

an anderen Anlagen gehören unter anderem die Ausbau- und Ersatzmaßnahmen 

an Wirtschaftswegen. Darüber hinaus auch der Umbau von klassifizierten Stra-

ßen. Die Kostentragung für die Kreuzungen öffentlicher Straßen richtet sich § 12 

Abs. 1 FStrG.  

5. Erforderlichkeit der Umweltverträglichkeitsprüfu ng 

Gemäß §§ 3 Abs. 1 S. 1, 3b Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 95), 

zuletzt durch Gesetz vom 6. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1986), sowie der Anlage 1 

zum UVPG ist für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorzuneh-

men, da nach der Anlage I zum UVPG, Spalte 1, Nr. 14.3 für den Neubau einer 

Bundesautobahn die Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Die Um-

weltverträglichkeitsprüfung wird von der Planfeststellungsbehörde gemäß § 2 

Abs. 1 S. 1 UVPG als unselbständiger Teil des Planfeststellungsverfahrens 

durchgeführt.  

Der Antrag, die Pläne und die Gutachten beinhalten die gemäß § 6 UVPG erfor-

derlichen Unterlagen. Diese wurden den gemäß § 7 UVPG zu beteiligenden Be-

hörden im Rahmen der durchgeführten Anhörungsverfahren zugeleitet. Die Ein-

beziehung der Öffentlichkeit gemäß § 9 Abs. 1 UVPG ist nach Maßgabe des 

§ 17a Abs. 1 FStrG i. V. m. § 73 HVwVfG erfolgt. In den Bekanntmachungen 

wurde darauf hingewiesen, dass mit der Auslegung zugleich auch die Anhörung 

der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen gemäß § 9 Abs. 1 und – im Ände-

rungsverfahren – gemäß § 9 Abs. 1a UVPG verbunden ist.  

Der betroffenen Öffentlichkeit wurde somit im Rahmen des Anhörungsverfahrens 

Gelegenheit zur Äußerung zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gege-

ben. Dazu ist in den Bekanntmachungen der Städte Schwalmstadt, Neustadt 
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(Hessen) und Stadtallendorf sowie der Gemeinde Willingshausen unter anderem 

darauf hingewiesen worden, dass für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den 

Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 9 Abs. 1 UVPG die diesbezüglich in 

Bezug genommenen Nummern der Bekanntmachung gelten (siehe unter Ziffer 

III,1.1 und III,2.2). Dabei ist eine allgemeinverständliche nichttechnische Zusam-

menfassung nach § 6 UVPG (Unterlage 12.6 der Antragsunterlagen bzw. Unter-

lage 1.2A und 1.2B der in das erste oder zweite Änderungsverfahren eingebrach-

ten geänderten Antragsunterlagen) zur Einsicht mit ausgelegt worden. Außerdem 

wurden die Unterlagen nach § 6 unter Beachtung der für das Zulassungsverfah-

ren maßgeblichen Rechtsvorschriften ausgelegt. Im Änderungsverfahren wurden 

auch die insoweit entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen die 

Planänderung betreffend ausgelegt (siehe Anhang zur Unterlage 12A LBP, auf-

gelistet in Tabelle 2b). 

Der Öffentlichkeit wurden somit die entscheidungserheblichen Berichte und Emp-

fehlungen gemäß § 9 Abs. 1b UVPG die zugänglich gemacht. 

In den Unterlagen wurden die Umweltauswirkungen identifiziert, beschrieben und 

bewertet. Durch die Auslegung der Unterlagen wurde die Öffentlichkeit davon un-

terrichtet und angehört. Die insgesamt gewonnenen Erkenntnisse werden im 

Rahmen des Zulassungsverfahrens berücksichtigt. 

Die Prüfung der Planfeststellungsbehörde hat ergeben, dass der Vorhabenträger 

im Planfeststellungsverfahren die nach § 6 UVPG erforderlichen Unterlagen ein-

gereicht hat. Sie entsprechen den Anforderungen des § 6 Abs. 3 und 4 UVPG. 

Die gemäß § 7 UVPG zu beteiligenden Behörden und die nach § 9 UVPG einzu-

beziehende Öffentlichkeit erhielten im Rahmen der entsprechenden Verfahrens-

schritte des Planfeststellungsverfahrens Gelegenheit, zu den Umweltauswirkun-

gen des Vorhabens auf Grundlage der gemäß § 6 UVPG vorgelegten Unterlagen 

Stellung zu nehmen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im Rahmen des Zu-

lassungsverfahrens berücksichtigt. Ferner ist vom Regierungspräsidium Kassel 

eine zusammenfassende Darstellung erstellt und der Planfeststellungsbehörde 

mit dem Vorlagebericht vorgelegt worden. 

6. Zurückweisung von Verfahrenseinwendungen und Ant rägen 

Von Behörden, Umweltvereinigungen oder Privaten gestellte Anträge, die den In-

halt und Umfang der Planfeststellungsunterlagen sowie die Art und Weise des 

Planfeststellungsverfahrens betreffen, waren unter A, Ziffer VII zurückzuweisen, 

soweit über sie nicht schon im Laufe des Verfahrens entschieden wurde. 

Die sich gegen das Verfahren richtenden Einwendungen waren aus folgenden 

Gründen zurückzuweisen: 
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6.1 Anstoßfunktion 

Anstoßfunktion in den Grunderwerbsunterlagen 

Die Planunterlagen, insbesondere die Grunderwerbsunterlagen, erfüllten Anfor-

derungen an die Anstoßfunktion, denn aus den vom Vorhabenträger eingereich-

ten Grunderwerbsunterlagen konnten die durch das Vorhaben ausgelösten Be-

troffenheiten eigener Rechte erkannt werden und sie setzten die Betroffenen in 

die Lage, ihre Rechte geltend zu machen. Die ausgelegten und geänderten Un-

terlagen haben zu den jeweiligen Zeitpunkten der Auslegung und Beteiligung den 

an die so genannte Anstoßwirkung zu stellenden Anforderungen genügt. 

Nach § 73 Abs. 1 Satz 2 HVwVfG besteht der Plan aus den Zeichnungen und Er-

läuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben betrof-

fenen Grundstücke und Anlagen erkennen lassen. Welche Arten von Planunter-

lagen hierzu jeweils nötig sind und welche Einzelangaben sie umfassen müssen, 

ist gesetzlich nicht festgelegt. In Ziff. 16 Abs. 1 der Planfeststellungsrichtlinien 

(PlafeR 2002) bzw. Ziff. 17 Abs. 1 PlafeR 2007, die den Charakter von Verwal-

tungsvorschriften haben, sind bestimmte „Regelbestandteile“ des Plans spezifi-

ziert aufgeführt, darunter das Grunderwerbsverzeichnis. Für letzteres enthält das 

zugehörige Muster (Muster 8) in Spalte 10 Raum für die Angabe der „Größe der 

vorübergehend in Anspruch zu nehmenden Flächen in ha, a, qm“ und in Spalte 

11 Raum für die Angabe der „Größe der dauernd zu beschränkenden Flächen in 

ha, a, qm (z.B. Dienstbarkeiten)“. Diese Spalten mögen im Einzelfall im Hinblick 

auf die zum Zweck der Baudurchführung (Leitungsverlegung) oder Ausgleichs-

maßnahmen auf Dauer dinglich zu belastenden Fläche aus dem Grundbesitz von 

Betroffenen unrichtig bzw. unvollständig ausgefüllt worden sein. Daraus folgt 

aber – im Außenrechtsverhältnis – noch nicht notwendig ein Mangel, der nicht mit 

dem Planfeststellungsbeschluss geheilt werden kann. Es kommt vielmehr darauf 

an, ob die Bestandteile des offen gelegten und später festgestellten Plans bei der 

von der Planfeststellungsbehörde vorzunehmenden Gesamtbetrachtung ausrei-

chen, um einerseits dem Informationszweck des planfeststellungsrechtlichen An-

hörungsverfahrens und andererseits den an einen Planfeststellungsbeschluss 

nach § 37 Abs. 1 i.V.m. § 73 Abs. 1 Satz 2 HVwVfG zu stellenden Bestimmt-

heitsanforderungen, die auch in Ziff. 16 Abs. 2 PlafeR ihren Niederschlag gefun-

den haben, zu genügen. Hierzu gehört unter anderem, dass die Flächen, auf die 

sich die Vorwirkung einer nach § 19 Abs. 1 und 2 FStrG schon aufgrund des 

Planfeststellungsbeschlusses zulässigen Enteignung erstreckt, welche zum einen 

vorübergehende Inanspruchnahme z.B. für die Arbeitsstreifen oder Verlegung 

von Leitungen und zum anderen auch in der dinglichen Belastung mit einer 

Dienstbarkeit z.B. für naturschutzfachliche und wasserwirtschaftliche Ausgleichs-
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flächen gesehen werden kann, eindeutig bestimmbar dargestellt und umgrenzt 

sind. Diese Darstellung genügt im Vollzug den Anforderungen der Grundbuch-

ordnung.  

Auf der Grundlage der Grunderwerbs- und sonstigen Planunterlagen konnte die 

Planfeststellungsbehörde diesbezüglich tatsächliche Feststellungen im Rahmen 

der Planfeststellung treffen.  

In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, dass es für die Beteiligten 

hinreichend erkennbar war, welche Bereiche ihrer Grundstücke für welche Maß-

nahmen (Arbeitsstreifen, Baustelleneinrichtung, Kompensationsmaßnahmen, Re-

tentionsraum) benötigt werden. Danach ergibt sich, dass der Verlauf der Straße 

mit Nebenanlagen aus den Lage- und Höhenplänen, die Leitungsverlegungen 

aus den Lageplänen, die Hochwasserschutzmaßnahmen aus dem Lageplan der 

Entwässerungsmaßnahmen und die Kompensationsmaßnahmen aus den Lage-

plan der landschaftspflegerischen Maßnahmen bzw. den zugehörigen Deckblät-

tern zu entnehmen waren. Diese Pläne waren Gegenstand der Anhörung und in 

sind in der letzten Fassung Bestandteil des vorliegenden Planfeststellungsbe-

schlusses. Dass die Gestaltungs- und Ausgleichsmaßnahmen, auch die wasser-

wirtschaftlichen Ausgleichsmaßnahmen, auf Dauer gesichert werden müssen, 

liegt in der Natur der Sache und ist darüber hinaus in der Erörterungsverhand-

lung auch mit Beteiligten besprochen worden.  

Soweit in Bezug auf die Darstellung „Größe der vorübergehend in Anspruch zu 

nehmenden Flächen“ und „Größe der dauernd zu beschränkenden Flächen“ eine 

Diskrepanz im Grunderwerbsverzeichnis gesehen werden kann, weil aus der 

Größe der dauernd zu beschränkenden Flächen“ nicht zwingend entnommen 

werden kann, dass diese Flächen oder Teile von ihnen für die Durchführung der 

Baumaßnahme außerdem vorübergehend in Anspruch genommen werden müs-

sen, ist dieses nach den erkennbaren Gesamtumständen problemlos im Sinne 

der von der Planfeststellungsbehörde erkennbar beabsichtigten Maßgeblichkeit 

einer dauerhaften Feststellung der Ausgleichsmaßnahmen bzw. bei den dafür er-

forderlichen vorübergehenden Inanspruchnahmen aufzulösen. Abwägungsmän-

gel waren im Hinblick auf die eigentumsrechtlichen Belange der Betroffenen nicht 

zu erkennen, denn aus dem Planfeststellungsbeschluss und den zugehörigen 

Unterlagen lässt sich entnehmen, welche Flächen wofür dauerhaft oder vorüber-

gehend in Anspruch genommen und/ oder durch eine Dienstbarkeit beschränkt 

werden. Soweit im Einzelnen im ausgelegenen Plan eine differenzierte Darstel-

lung nicht erfolgte oder nicht ohne Weiteres entnehmen lässt, ist in den festge-

stellten, geänderten Planunterlagen eine entsprechende Bezeichnung erfolgt. 

Danach ist erkennbar, welche Flächen zu erwerben oder dauerhaft zu beschrän-
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ken sind oder welche vorübergehend in Anspruch und zusätzlich zur dauerhaften 

Beschränkung vorübergehend in Anspruch genommen werden. Aus den festge-

stellten Grunderwerbsplänen und den Grunderwerbsverzeichnissen ergeben sich 

somit die Lage und die Größe der betroffenen Grundstücke. Der Planfeststel-

lungsbehörde war die Inanspruchnahme der Grundstücke insbesondere der Be-

teiligten, aber auch der grundstücksmäßig Betroffenen bewusst.  

Darüber hinaus hat die Planfeststellungsbehörde die in den Planunterlagen ent-

haltenen Darstellungen unter Berücksichtigung der vom Amt für Straßen- und 

Verkehrswesen Gelnhausen im Planfeststellungsverfahren getroffenen Aussagen 

und damit alle für die Abwägung erforderlichen Umstände in ihre Überlegungen 

eingestellt. Die zu enteignenden Flächen sind im Grunderwerbsverzeichnis auf-

geführt. 

Die vorliegenden Unterlagen lassen hinsichtlich des Grunderwerbs für die Maß-

nahmen G1 bis 64 und S4 und S5 erkennen, dass diese auf für die Straßenbau-

maßnahme in Anspruch genommenen Flächen erfolgen. Ein Widerspruch in den 

Unterlagen – auf den von einem beteiligten Verband im zweiten Änderungsver-

fahren hingewiesen wurde – ist nicht gegeben.  

6.2 Erörterung 

Das Regierungspräsidium Kassel hat zu Recht eine Erörterung gemäß § 17a Nr. 

5 FStrG i.V.m. § 73 Abs. 6 Satz 3 HVwVfG teilweise für entbehrlich gehalten. Die 

dieser Entscheidung zugrunde liegenden Erwägungen sind – wie die nachfolgen-

den Darlegungen zeigen – zutreffend. 

Gemäß § 17a Nr. 6 Satz 3 FStrG kann im Regelfall von der Erörterung i.S.d. § 73 

Abs. 6 HVwVfG und des § 9 Abs. 1 Satz 3 UVPG abgesehen werden. Nach § 73 

Abs. 6 HVwVfG kann nach Ablauf der Einwendungsfrist die Anhörungsbehörde 

die rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen den Plan und die Stellungnah-

men der Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden 

sowie den Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtern. Dies gilt ins-

besondere, wenn die Erörterung zu einer ergänzenden Sachverhaltsaufklärung 

oder zur Suche nach Einigungsmöglichkeiten dienlich sein kann. Die Erörterung 

kann auf bestimmte Einwänder und Behörden und auf bestimmte entscheidungs-

erhebliche Einwendungen sowie Stellungnahmen und Gutachten von Behörden 

und Sachverständigen beschränkt werden. Soweit eine Erörterung nur mit be-

stimmten Einwändern und Behörden erfolgen soll, werden diese mindestens eine 

Woche vorher schriftlich benachrichtigt. Im Übrigen ist der Termin der Erörterung 

mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekanntzumachen. Soll die Erörterung 

auf bestimmte Einwendungen, Stellungnahmen und Gutachten beschränkt wer-
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den, ist dies in der Benachrichtigung an die Teilnehmer oder in der öffentlichen 

Bekanntmachung mitzuteilen. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und die-

jenigen, die Einwendungen erhoben haben, sind von dem Erörterungstermin zu 

benachrichtigen. Das Regierungspräsidium Kassel hat von dem ihm eingeräum-

ten Ermessen Gebrauch gemacht und die Stellungnahmen mit den Behörden 

und Stellen sowie die Einwendungen der in besonderer Weise durch das Vorha-

ben Betroffenen durchgeführt. 

Die Anhörungsbehörde konnte somit vorliegend von der Möglichkeit des § 73 

Abs. 6 HVwVfG, wonach ein Erörterungstermin fakultativ ist, Gebrauch machen. 

Das Regierungspräsidium Kassel führte am 09.12.2008 einen (ersten) Erörte-

rungstermin durch (siehe unter B, Ziffer IV,1.6). Dabei wurde darauf hingewiesen, 

dass die Belange des Naturschutzes und der Forstwirtschaft gemeinsam mit den 

Belangen aller anderen Einwänder zu einem späteren Zeitpunkt, voraussichtlich 

im 2. Quartal 2009, erörtert werden sollen.  

Zudem führte das Regierungspräsidium Kassel am 15. und 17.11.2010 einen 

weiteren Erörterungstermin mit den Behörden und Stellen, deren Aufgabenbe-

reich durch das Vorhaben berührt werden, und den in besonderer Weise durch 

das Vorhaben Betroffenen, die individuell eingeladen wurden, durch (siehe unter 

B, Ziffer IV,3). Diese Vorgehensweise ist nicht zu beanstanden. 

Wie in der Entscheidung des Regierungspräsidiums Kassel vom 01.11.2010 zur 

Durchführung weiterer Erörterungstermine (Verfahrensakte, Blatt 000617) darleg-

te, konnten die Erörterungen gemäß § 17a Nr. 5 FStrG und § 73 Abs. 6 Satz 3 

HVwVfG auf Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, der Kommunen 

sowie sonstiger Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt 

werden, und die Einwendungen der Privatpersonen mit erheblicher Grundstücks-

betroffenheit beschränkt werden. Auf die Durchführung von Erörterungsterminen 

mit den anerkannten Naturschutzvereinigungen und den sonstigen Privateinwän-

dern konnte verzichtet werden.  

Hinsichtlich der sonstigen Privateinwänder bestand aus Sicht der Anhörungsbe-

hörde kein weiterer Sachaufklärungsbedarf. Es wurde zutreffend davon ausge-

gangen, dass die Betroffenen ihre Bedenken gegen das Projekt im Rahmen der 

schriftlichen Einwendungen erschöpfend vorgetragen haben und hierauf vom 

ASV Kassel umfassend erwidert wurde. Es konnte nicht damit gerechnet werden, 

dass die Einwendungen im Rahmen eines Erörterungstermins ausgeräumt wer-

den könnten, so dass über die Einwendungen auf jeden Fall im Planfeststel-

lungsbeschluss zu entscheiden war.  

Darüber hinaus waren die vom Vorhaben berührten landwirtschaftlichen Belange 

bereits im Jahr 2008 erörtert (siehe unter B, Ziffer  
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Bezüglich der anerkannten Naturschutzvereinigungen wurde von der Anhörungs-

behörde zutreffend dargelegt, dass eine weitere Sachverhaltsaufklärung nicht 

mehr geboten sei bzw. eine Befriedigung durch den Erörterungstermin nicht er-

reicht werden könne, da die Vereinigungen dem Vorhaben generell ablehnend 

gegenüberstehen. Auch wurden im Rahmen des Planänderungsverfahrens 2010, 

insbesondere die naturschutzfachlichen Änderungen in Bezug auf den Arten-

schutz, keine weiteren Einwendungen abgegeben oder Stellungnahmen erho-

ben.  

Für die Durchführung eines Erörterungstermins mit den Trägern öffentlicher Be-

lange sowie mit Privatpersonen mit erheblicher Grundstücksbetroffenheit ent-

schied sich die Anhörungsbehörde zu Recht, da sie davon ausgehen konnte, 

dass in Bezug auf die Stellungnahmen weitgehend eine abschließende Klärung 

möglich sei (d.h. dass sie „für erledigt erklärt werden“) und sich somit eine um-

fassende Befriedigung durch die Erörterung erreichen lasse. Dies gilt auch hin-

sichtlich der Privatpersonen mit erheblicher Grundstücksbetroffenheit, weil auch 

diesbezüglich mit der Möglichkeit einer Befriedigung durch die Erörterung ge-

rechnet wurde.  

Dass dabei verschiedene Beteiligte eingeladen wurden, die daraufhin mitteilten, 

dass ihre Belange geklärt seien, ist unschädlich. Denn durch die aufgrund der 

Einladung abgegebenen Erklärungen wird dokumentiert, dass es aufgrund der 

Stellungnahmen und der Erwiderung des ASV Kassel keiner weiteren Sachver-

haltsaufklärung bedurfte. 

Sowohl in der Benachrichtigung an die Teilnehmer als auch in der öffentlichen 

Bekanntmachung wurde mitgeteilt, dass die Erörterung auf bestimmte Einwen-

dungen und Stellungnahmen beschränkt werden soll. 

Mitwirkungsrechte der Einwänder wurden durch die Beschränkung des durchge-

führten Erörterungstermins auf bestimmte Einwänder und Behörden und auf be-

stimmte entscheidungserhebliche Einwendungen nicht verletzt. Zudem hatte die 

Anhörungsbehörde dem Vorhabenträger, dem ASV Kassel, die Möglichkeit ein-

geräumt zu den Einwendungen und Stellungnahmen schriftlich zu antworten, und 

den betreffenden Einwändern ihrerseits Gelegenheit zur Erwiderung auf die Stel-

lungnahmen des Vorhabenträgers gegeben.  

Es ist auch nicht zu beanstanden, dass die Anhörungsbehörde es nicht für ziel-

führend gehalten hat, grundsätzliche Fragen wie die Planrechtfertigung oder 

sonstige Sinnhaftigkeit der A 49 zu erörtern. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Anhörungsbehörde von der Mög-

lichkeit der Beschränkung der Erörterung auf Einwendungen/ Stellungnahmen 

oder Personen im Rahmen ihres Ermessens Gebrauch machen konnte. Mit der 
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vorgenommenen Erörterung – diese stellt keine allgemeine Informationsveran-

staltung dar – konnte dem Sinn der Erörterung, eine konzentrierte Befassung mit 

rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen und Einwendungen, erfolgen. Es sind 

keine Gesichtspunkte ersichtlich, die ein Abweichen von dem vorgesehenen Re-

gelverfahren begründen könnten. Soweit keine Erörterung erfolgte, sind die vor-

gebrachten Aspekte unter Berücksichtigung der schriftlichen Erwiderungen des 

ASV Kassel und der durchgeführten Erörterungstermine ausreichend behandelt 

oder der Sachverhalt ist entscheidungsreif ermittelt. Insoweit wäre die Durchfüh-

rung eines alle Einwänder umfassenden Erörterungstermins weder sinnvoll noch 

zielführend. 

6.3 Verfristung von Einwendungen (materielle Präklusion) 

Soweit Verfahrenseinwendungen nicht innerhalb der Einwendungsfrist des § 73 

Abs. 4 Satz 1 HVwVfG von zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist erho-

ben worden sind, waren sie gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 HVwVfG als verspätet zu-

rückzuweisen. Bei der Zweiwochenfrist (Einwendungsfrist) handelt es sich um ei-

ne zwingende gesetzliche Fristbestimmung. Diese Vorschrift hat materiell-rechtli-

chen Charakter (vgl. BVerwG, Beschluss vom 12. Februar 1996 - BVerwG 4 A 

38.95 -, NVwZ 1997, 171, zu § 17 Abs. 4 FStrG a.F.). Mit der Präklusion verfolgt 

der Gesetzgeber das Ziel, bei wichtigen Maßnahmen der Infrastruktur einen Aus-

gleich zwischen der Beteiligung Betroffener, planerischer Informationsaufberei-

tung und effektivem Rechtsschutz einerseits und einer behördlichen Verfahrens-

beschleunigung sowie der Rechtssicherheit der Planungsentscheidung anderer-

seits herbeizuführen. Die Beteiligten, die im Ausgangsverfahren Einwendungen 

erst nach Ablauf der Einwendungsfrist am 25.10.2006 oder im ersten Planände-

rungsverfahren nach Ablauf der Einwendungsfrist am 30.08.2010 oder im zwei-

ten Planänderungsverfahren nach Ablauf der Einwendungsfrist am 08.09.2011 

vorgebracht haben, sind damit ausgeschlossen (materielle Präklusion). Dies gilt 

auch für Einwendungen, die erst im ersten oder zweiten Änderungsverfahren 

vorgebracht wurden und somit keine Vertiefung bereits erhobener Einwendungen 

darstellen. Diese Ausschlusswirkung setzte auch ein, da vom Regierungspräsidi-

um Kassel jeweils alle Formvorschriften für das Planfeststellungsverfahren maß-

geblichen Vorschriften beachtet hat. 

Auf die Frist sowie auf die Folgen ihrer Nichteinhaltung gemäß § 73 Abs. 4 Satz 4 

HVwVfG wurde von den Städten Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und Stadtal-

lendorf und der Gemeinde Willingshausen in den Bekanntmachungen zur der 

Auslegung im Ausgangs- und Änderungsverfahren hingewiesen (siehe zum Aus-
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gangsverfahren unter B, Ziffer IV, 1.1 und zum ersten Änderungsverfahren unter 

B, Ziffer IV, 2.2 sowie zum Änderungsverfahren unter B, Ziffer IV,4.3).  

Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Beschleunigung von Planungsverfahren 

für Infrastrukturvorhaben (IPBeschlG) vom 9. Dezember 2006 am 17.12.2006 

galt die Vorschrift des § 17 Abs. 4 FStrG. Danach die verfahrensrechtliche Rege-

lung des § 73 Abs. 4 HVwVfG. Damit galt im Ausgangsverfahren § 17 Abs. 4 

FStrG und im Änderungsverfahren § 73 Abs. 4 Satz 3 HVwVfG. Danach sind mit 

Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 

besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Der Regelung zum Einwendungs-

ausschluss kommt somit in beiden Vorschriften die gleiche Wirkung zu. Im Übri-

gen sind vorliegend von den Beteiligten in ihren Einwendungen keine besonde-

ren privatrechtlichen Titel benannt worden. 

Unbeschadet dieser formalen Rechtslage ist das Vorbringen der Beteiligten in die 

Abwägung eingestellt worden (siehe beispielsweise C, Ziffer V,2.14 und 2.39). 

Auch wenn die Änderung des Plans einen unselbständigen Abschnitt eines ein-

heitlichen Planfeststellungsverfahrens darstellt, so bleibt es jedoch hinsichtlich 

der von der Änderung nicht berührten Teile des Plans bei der einmal eingetrete-

nen Präklusionswirkung. § 73 Abs. 8 HVwVfG eröffnet nur für Einwendungen ge-

gen die Planänderung das Anhörungsverfahren neu (vgl. BVerwG, Beschluss 

vom 27. Oktober 1997 - BVerwG 11 VR 4.97 -, Buchholz 442.09 § 20 AEG Nr. 17 

S. 40). § 17a Nr. 1 Satz FStrG stellt dies ausdrücklich klar (vgl. BVerwG, Be-

schluss vom 23. Juni 2009 - BVerwG 9 VR 1.09). Daran ändert sich auch nichts, 

wenn die Anhörungsbehörde bei der Auslegung der geänderten Unterlagen dar-

legte, dass § 73 Abs. 8 HVwVfG nicht anwendbar ist. Ist der Kreis der von der 

Planänderung Betroffenen nicht bekannt oder sind durch die Planänderung zu-

sätzliche oder andere Umweltauswirkungen zu besorgen ( 9 Abs.1 Satz 4 UVPG) 

so ist der geänderte Plan nach § 73 Abs. 3 Satz 1 HVwVfG auszulegen (vgl. 

auch Nr. 22 Abs. 3 PlafeR 07), wobei die Rechtsfolgen des § 17a Nr. 1 Satz 

FStrG gelten.  

Sofern in den Änderungsverfahren Einwendungen nach Ablauf der in diesen Ver-

fahren festgesetzten Einwendungsfrist oder erstmals (d.h. auch soweit sie nicht 

eine Vertiefung bereits vorgebrachter Einwendungen darstellt) erhoben wurden 

und sich im Ergebnis nur gegen das Ausgangsverfahren beziehen, sind gleich-

falls präkludiert. Dies gilt auch soweit im zweiten Änderungsverfahren die im ers-

ten Änderungsverfahren erfolgte artenschutzrechtliche Prüfung hinsichtlich der 

Fledermäuse oder Vogelarten. Ungeachtet dessen hat die im Planfeststellungs-

beschluss vorgenommene Prüfung die Aussagen im Artenschutzbeitrag bestätigt. 
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6.4 In der Planfeststellung nicht zu treffende Entscheidungen 

Über von Beteiligten geforderte Anordnungen von verkehrsbehördlichen Maß-

nahmen im nachgeordneten Straßennetz, z.B. damit im Florshain der Verkehr 

beruhigt und Fußgängerampel zum sicheren Überqueren aufgestellt werden, war 

in dem Planfeststellungsbeschluss nicht zu entscheiden. Denn verkehrsbehördli-

che Anordnungen sind von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde unter Be-

rücksichtigung der gegebenen Verhältnisse zu treffen. Im Übrigen ergeben sich 

im nachgeordneten Netz keine unzumutbaren verkehrliche Veränderungen, die 

aus Anlass des festgestellten Bauvorhabens zwingend die Anordnung von Vor-

kehrungen zum Schutz der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs erfordern wür-

den. Eine Ausnahme stellen die unter A, Ziffer V,7 angeordneten Vorkehrungen 

bei vorzeitiger Inbetriebnahme des Abschnitts der VKE 30 dar. 

6.5 Antrag auf Erstellung eines Gutachtens 

Dem Antrag Beteiligter, für die Verfüllungsflächen (Basalltsteinbruch „Landsburg" 

und Flächen des ehemaligen Braunkohletagebaus) ein biologisch-botanisches 

Gutachten vorzulegen, musste der Vorhabenträger nicht nachkommen. Der 

Steinbruch wird über einen genehmigten Rahmenbetriebsplan betrieben. Über-

dies werden nach den Festlegungen im Planfeststellungsbeschluss für die VKE 

20 Überschussmassen in den alten Steinbruch an der Landsburg verbracht (sie-

he zu IV, 3.4.7, S. 536). Nach den festgestellten Unterlagen für die VKE 30 wer-

den dort keine Massen untergebracht. 

6.6 Antrag auf Verfahrensunterbrechung 

Die Anregung nach Unterbrechung des Verfahrens und Ergänzung der Planun-

terlagen mit erneuter Beteiligung der anzuhörenden Stellen um vorher  

- Verträglichkeitsnachweise gemäß den naturschutzrechtlichen Vorgaben vorzu-

legen, 

- eine Dach-FFH-Prüfung für alle drei Abschnitte vorzulegen, 

- eine vollständige Alternativenprüfung unter Berücksichtigung der Vorgaben der 

FFH-Richtlinie einschließlich Prüfung einer Nullplus-Variante durchzuführen,  

- einen Nachweis über die erforderliche Ausarbeitung der SUP-Richtlinie mit 

schrittweiser Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung gemäß bzw. ana-

log den Standards in der Bauleitplanung zu führen, 

- einen Nachweis über die Abarbeitung des „besonderen naturschutzfachlichen 

Planungsauftrags“ gemäß Einordnung im BVWP 2003 zu erstellen, 

- die Bedarfsbegründung für der Neubau einer Autobahn an Hand aktueller Pro-

gnosedaten für die realistische Verkehrs- und Bevölkerungsentwicklung im Pla-

nungsraum, die anzunehmenden Verlagerungs-/ Entlastungswirkungen im nach-



Planfeststellungsbeschluss - 123 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

geordneten Straßennetz sowie den Nutzen-Kosten-Faktor gemäß den gültigen 

Bestimmungen der BVWP zu erarbeiten, 

musste im Planfeststellungsverfahren die Anhörungsbehörde bzw. nach Ab-

schluss des Anhörungsverfahrens die Planfeststellungsbehörde nicht nachkom-

men. 

Das Planfeststellungsverfahren wurde – wie die Prüfung der Planfeststellungsbe-

hörde ergeben hat – von der Anhörungsbehörde unter Beachtung der verfahrens-

rechtlichen Vorschriften des Bundesfernstraßengesetzes in Verbindung mit dem 

Hessischen Verwaltungsgesetz durchgeführt. Die Planfeststellungsbehörde 

konnte auf der Grundlage der ausgelegenen Planunterlagen im Ausgangs- und in 

den Änderungsverfahren sowie den in diesen Verfahren abgegebenen Stellung-

nahmen eine abschließende Abwägung vornehmen. Auf die jeweiligen Ausfüh-

rungen unter C, Ziffer IV und V wird Bezug genommen. Eine Verfahrensunterbre-

chung bzw. eine faktisch geforderte Wiederholung der dem Planfeststellungsver-

fahren vorgelagerten Planungsschritte ist nicht notwendig. Die Anregung war zu-

rückzuweisen. 

6.7 Antrag auf Neuauslegung 

Der im zweiten Änderungsverfahren gestellte Antrag auf Neuauslegung der Plä-

ne, da entscheidungserhebliche Planunterlagen nicht oder fehlerhaft ausgelegt 

wurden, musste vom Regierungspräsidium Kassel nicht nachgekommen werden.  

Wie unter B, Ziffer IV,4.2 dargelegt, kam es aufgrund von Einwendungen und be-

hördlichen Stellungnahmen nach Durchführung des ersten Planänderungsverfah-

rens nochmals zu verschiedenen Planänderungen, die der Vorhabenträger mit 

zwei Deckblättern in das Verfahren einbrachte. 

Soll ein bereits ausgelegter Plan geändert werden, so erübrigt sich grundsätzlich 

eine erneute Auslegung; nach § 73 Abs. 8 Satz 1 HVwVfG reicht es vielmehr 

aus, Behörden und Drittbetroffenen, deren Aufgabenbereich bzw. Belange erst-

malig oder stärker als bisher berührt werden, die Änderung mitzuteilen. Eine 

Ausnahme gilt dann, wenn die Planänderungen so weitreichend sind, dass sie im 

Ergebnis zu einem neuen Vorhaben führen (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. Oktober 

2000 - BVerwG 4 A 18.99 -, BVerwGE 112, 140 <145>). Die geänderten Unterla-

gen – namentlich der landschaftspflegerische Begleitplan einschließlich des er-

gänzenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrags – beschränkten sich auf Detail-

änderungen, ohne das Gesamtkonzept der Planung zu ändern oder zu grundle-

gend anderen Beurteilungsergebnissen zu gelangen. Das Regierungspräsidium 

Kassel, Anhörungsbehörde, hat sich vorliegend für eine Auslegung der geänder-

ten Unterlagen entschieden, weil „nicht mit Sicherheit auszuschließen war, dass 
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durch diese Änderungen die Belange weiterer Dritter berührt sein könnten.“ Die 

geänderten Unterlagen wurden daher gemäß § 17a FStrG i.V.m. § 73 Abs. 3 

Satz 1 HVwVfG ausgelegt. In den ausgelegten Unterlagen sind die Änderungen 

beschrieben und gegenüber der früheren Planfassung dargestellt worden. Dabei 

war im Rahmen des zweiten Änderungsverfahrens auch keine Auslegung der im 

ersten ordnungsgemäß durchgeführten Änderungsverfahren (siehe B, Ziffer IV,2) 

ausgelegten Unterlagen notwendig. In dem ersten Änderungsverfahren waren al-

le Unterlagen, die sich auf diese Änderungen bezogen, dazu gehören auch die 

dabei ausgelegten relevanten entscheidungserheblichen Unterlagen (siehe Ta-

belle 2b) ausgelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Soweit 

sich Umweltvereinigungen an dem ersten Änderungsverfahren nicht beteiligt hat-

ten und erst durch das zweite Änderungsverfahren – aus welchen Gründen auch 

immer – auf diese Unterlagen aufmerksam wurden, mussten diese nicht, auch 

nicht nachträglich, im zweiten Änderungsverfahren ausgelegt werden. Darüber 

hinaus sind sie auch nicht Gegenstand des zweiten Änderungsverfahren sondern 

Einwendungen und Stellungnahmen, die sich auf diese Unterlagen beziehen, 

sind – wie unter C, Ziffer I,6.3 dargelegt – präkludiert. Eine abweichende Beurtei-

lung ergibt sich entgegen der Auffassung Beteiligter auch nicht dadurch, dass die 

Beteiligten Aussagen im Deckblatt zum landschaftspflegerischen Begleitplan vom 

25.05.2011 vermissen, die Bezug nehmen auf die Umweltverträglichkeitsstudie 

von 1997. Überdies war ein entsprechendes Vorbringen auch schon im Haupt-

verfahren vorgebracht worden und damit Gegenstand des Ausgangsverfahrens 

und ist entsprechend in die Prüfung im Planfeststellungsbeschluss eingeflossen. 

Dies musste aber – entgegen dem Ansinnen Beteiligter – nicht zur Aufgabe füh-

ren. Selbst wenn dies anders zu beurteilen wäre, könnte sich Umweltvereinigun-

gen darauf im Übrigen nicht berufen, da ihr Beteiligungsrecht hiervon nach den 

vorstehenden Ausführungen nicht berührt würde (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. 

März 2009 - BVerwG 9 A 39/07). Ein Verfahrensfehler liegt ferner nicht darin, 

dass die Anhörungsbehörde davon abgesehen hat, nach Ablauf der Einwen-

dungsfrist geänderte Planunterlagen und eingeholte Gutachten auslegen zu las-

sen. 

Soweit der Vorhabenträger nachträglich Gutachten eingeholt hat, die nicht Be-

standteile der Deckblätter geworden sind (aktualisierte Verkehrsuntersuchung 

vom Juni 2011), war eine Auslegung ebenfalls nicht erforderlich. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts müssen nicht alle Unterlagen, 

die möglicherweise zur umfassenden Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Pla-

nung erforderlich sind, ausgelegt werden sondern nur solche, die – aus der Sicht 

der potenziell Betroffenen – erforderlich sind, um den Betroffenen das Interesse 
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an der Erhebung von Einwendungen bewusst zu machen (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 8. Juni 1995 - BVerwG 4 C 4.94 -, BVerwGE 98, 339 <344 f.>). Ob Gutach-

ten dazugehören, beurteilt sich nach den Gegebenheiten des Einzelfalls. Das gilt 

auch für nachträglich erstellte Gutachten. Anlass, sie auszulegen, besteht nur, 

wenn die Behörde erkennt oder erkennen muss, dass ohne diese Unterlagen Be-

troffenheiten nicht oder nicht vollständig geltend gemacht werden können. Für 

das (aktualisierte) Verkehrsgutachten trifft dies nicht zu. Die Verkehrsuntersu-

chung aktualisiert lediglich die früheren Verkehrsprognosen, ohne zu erheblichen 

Änderungen der Prognoseergebnisse zu gelangen. Ein weitergehendes Interes-

se, sich mit Einwendungen gegen das Vorhaben zu wenden, konnte sich aus den 

Unterlagen für die Beteiligten, die bereits im ursprünglichen Anhörungsverfahren 

(Hauptverfahren) eine unzutreffende Prognose der künftigen Verkehrsbelastung 

gerügt hatte, nicht ergeben. 

Darüber hinaus sind die relevanten inhaltlichen Punkte, ungeachtet der eingetre-

tenen Präklusion, im Planfeststellungsbeschluss behandelt worden.  

6.8 Beteiligung der Umweltvereinigungen 

Der Hinweis in der Bekanntmachung zum zweiten Planänderungsverfahren, dass 

neue oder ergänzende Stellungnahmen nur zu den durch die Unterlagen doku-

mentierten Ergänzungen oder Änderungen abgegeben werden können, nicht be-

anstanden. 

Nach § 17a Nr. 6 FStrG sind bei der Änderung eines ausgelegten Plans auch die 

Vereinigungen entsprechend § 73 Abs. 8 Satz 1 HVwVfG zu beteiligen. Die Be-

teiligung erfolgte vorliegend, weil die Anhörungsbehörde eine Auslegung der ge-

änderten Unterlagen nach § 73 Abs. 3 HVwVfG veranlasste, durch die die ortsüb-

liche Bekanntmachung der Auslegung des geänderten Plans (§ 73 Abs. 2 Satz 3, 

Abs. 5 Satz 1 HVwVfG, § 17a Nr. 2 Satz 2 FStrG). Die Auslegung des geänder-

ten Plans erfolgte, weil die Anhörungsbehörde nicht ausschließen konnte, ob 

nicht weitere Dritte durch die zweite Planänderung betroffen werden. Dies ist 

nicht zu beanstanden. 

Die Planänderung hätte zwar im Wege einer bloßen Änderungsmitteilung gemäß 

§ 73 Abs. 8 HVwVfG erfolgen können, weil es formal einer erneuten Öffentlich-

keitsbeteiligung nicht bedurft hätte (vgl. BVerwG, Urteil vom 12. August 2009 - 

BVerwG 9 A 64.07 -, Rn 29). Dennoch hat die Anhörungsbehörde in der Be-

kanntmachung darauf hingewiesen, dass die Öffentlichkeit zur Planänderung 

gemäß § 9 Abs. 1 UVPG beteiligt werde.  

Mit der Auslegung wurden die Naturschutzverbände und sonstigen Umweltverei-

nigungen von der Planänderung – diese wurde in den ausgelegten Unterlagen 
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kenntlich, da selbst diese auch nur teilweise geändert wurden – in Kenntnis ge-

setzt und ihnen Gelegenheit zur Äußerung zur Planänderung gegeben.  

Dass sich die Anhörung lediglich auf die Planänderung bezog stellt im Hinblick 

auf das Ausgangsverfahren, in dem sich anerkannte Naturschutzverbände äu-

ßerten, auch keine Verkürzung des Verfahrensbeteiligung dar (siehe C, Ziffer 

I,6.3). 

Soweit von einem anerkannten Verband auf die Absicht der Bundesregierung 

hinweist, dass die Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes 

und der Länder einander angepasst werden, ändert nichts daran, dass im Zeit-

punkt des zweiten Planänderungsverfahrens das HVwVfG in der Fassung vom 

15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18). Nach § 17 Satz 3 FStrG gelten die Maßgaben 

entsprechend, soweit das Verfahren landesrechtlich durch ein Verwaltungsver-

fahrensgesetz geregelt ist. 

Nach § 17a Nr. 5 FStrG i.V.m. § 73 Abs. 6 HVwVfG kann die Anhörungsbehörde 

auf eine Erörterung verzichten. Dass das Regierungspräsidium Kassel sowohl im 

Haupt- und ersten Änderungsverfahren als auch im zweiten Änderungsverfahren 

auf eine Erörterung verzichtet hat, ist nicht zu beanstanden. Ein Erörterungster-

min findet nach § 73 Abs. 6 HVwVfG insbesondere dann statt, wenn die Erörte-

rung zu einer ergänzenden Sachverhaltsaufklärung oder zur Suche nach Eini-

gungsmöglichkeiten dienlich sein kann. Die Erörterung kann auf bestimmte Ein-

wänder und Behörden und auf bestimmte entscheidungserhebliche Einwendun-

gen sowie Stellungnahmen und Gutachten von Behörden und Sachverständigen 

beschränkt werden. Vorliegend sah die Anhörungsbehörde weder einen Bedarf 

an einer weiteren Sachverhaltsaufklärung noch eine Möglichkeit zur Einigung mit 

den Umweltvereinigungen. Letzteres auch, weil sie vorrangig sie grundsätzliche 

Bedenken gegen das geplante Projekt vorgetragen haben und im Rahmen der 

naturschutzrechtlichen Mitwirkung gleichfalls kein Erörterungsbedarf bestand. 

Dies steht mit den geltenden gesetzlichen Verfahrensvorschriften im Einklang. 

Auch musste die Anhörungsbehörde dem Antrag, in Zusammenhang mit der An-

hörung zum zweiten Planänderungsverfahren die unterbliebene Anhörung der 

Naturschutzverbände zum Planfeststellungsverfahren der VKE 30 nachzuholen 

nicht entsprechen. Das Regierungspräsidium Kassel hat hierzu dargelegt: 

„Im Übrigen hat die Anhörungsbehörde auf die Durchführung eines Erörte-
rungstermins gemäß § 17a Ziffer 5 Satz 1 FStrG verzichtet, da aus ihrer Sicht 
der aktuelle Verfahrensstand keiner weiteren Sachaufklärung bedarf.“ 

Die Darlegung der Anhörungsbehörde, dass aus ihrer Sicht der Sachverhalt aus-

reichend geklärt ist und dafür sie kein begründeter Anlass bestand, der Forde-

rung nach Durchführung eines weiteren Erörterungstermins nachzukommen, ist 
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von der Planfeststellungsbehörde aus den vorstehenden Gründen nicht zu bean-

standen. 

7. Zusicherungen des Vorhabenträgers, vertreten dur ch das Amt für 

Straßen- und Verkehrswesen Kassel, im Anhörungsverf ahren 

Vom Vorhabenträger, der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwal-

tung), vertreten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel, sind im 

abgeschlossenen Anhörungsverfahren des Haupt- und Planänderungsverfahrens 

zu von Behörden und Stellen abgegebenen Stellungnahmen eine Reihe von Zu-

sagen gegeben worden. Dabei handelt es sich um von der zuständigen Behörde 

gegebene Zusicherungen im Sinne des § 38 Abs. 1 HVwVfG. Die wesentlichen 

Zusagen sind von der Planfeststellungsbehörde, soweit sie nicht Bestandteil der 

Auflagen der unter A; Ziffer II,1 erteilen Erlaubnis und der unter A, Ziffer V aus-

gesprochenen Nebenbestimmungen und Auflagen sind, im Planfeststellungsbe-

schluss unter A, Ziffer VI,1.1 bis 1.93 und 2.1 bis 2.8 bestätigt und aufgelistet 

worden.  

II. Umweltverträglichkeitsprüfung  

1. Allgemeines 

Für das planfestgestellte Vorhaben wurde gemäß §§ 3 Abs. 1 S. 1, 3c Satz 1 

UVP sowie der Anlage 1 zu § 3b UVPG Nr. 14.6 zum UVPG eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung durchgeführt. 

Das Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit ist gemäß den Regelungen 

des UVPG und der gemäß § 24 UVPG erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPVwV) vom 18. September 1995 (GMBl. I S. 671) durchgeführt worden. Die 

formelle Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die ein als unselbständiger Teil 

verwaltungsbehördlicher Verfahren ist und der Entscheidung über die Zulässig-

keit von Vorhaben dient, umfasste eine umfassende und sachgerechte Ermitt-

lung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des planfestgestellten 

Vorhabens auf die Schutzgüter des UVPG gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 UVPG. Sie 

strukturiert für das hier planfeststellungsbedürftige Vorhaben den Abwägungs-

vorgang in der Weise, dass zunächst eine auf die Umwelt beschränkte Ermittlung 

und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens stattzufinden hat.  

2. Untersuchungsgegenstand 

Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung ist der (zweibahnige) Neubau der 

Bundesautobahn 49 (Kassel - A 5), Teilabschnitt Schwalmstadt - Stadtallendorf, 

von Bau-km 43+100 bis Bau-km 56+440 (VKE 30) einschließlich der vorgesehe-
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nen Folge-, Vermeidungs-, Minderungs-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen.  

Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich um einen Teilabschnitt des Vorhabens 

A 49 von Kassel über Neuental bis A 5, der sich in dem Teiluntersuchungsraum 

Schwalmstadt - Neustadt (sog. Daber-Korridor) befindet. Bei der abschnittswei-

sen Planfeststellung war die förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung nur für den 

jeweiligen Abschnitt durchzuführen. Selbst für den nachfolgenden Abschnitt be-

durfte es keiner vorgezogenen förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung; ausrei-

chend ist hier vielmehr die Prognose, dass der Verwirklichung der Fernstraße in 

den nachfolgenden Abschnitten keine von vornherein unüberwindbaren Hinder-

nisse entgegenstehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 10. April 1997 - BVerwG 4 C 

5.96 -, BVerwGE 104, 236). Der Teilabschnitt VKE 30 erstreckt sich auf den 

Raum zwischen Schwalmstadt bis Stadtallendorf und umfasst Teile der Gemar-

kungen Treysa, Florshain und Wiera der Stadt Schwalmstadt und der Gemar-

kungen Mengsberg, Momberg, Neustadt und Speckswinkel der Stadt Neustadt 

(Hessen) sowie der Gemarkungen Erksdorf und Stadtallendorf der Stadt Stadtal-

lendorf. 

3. Gestufte Vorgehensweise 

Der Träger des Vorhabens hatte während der Planung frühzeitig entscheidungs-

erhebliche Unterlagen über die Umweltauswirkungen erstellt. Dazu hat das Amt 

für Straßen- und Verkehrswesen Kassel aufgrund des Planungsauftrags zu-

nächst in mehreren Scopingterminen in den Jahren 1994 und 1995 eine Abstim-

mung des Untersuchungsrahmens für die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 

vorgenommen und eine entsprechende Festlegung des Untersuchungsraumes 

getroffen. Außerdem wurden vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel in 

den Jahren 1995 bis 1998 in Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange, 

den politischen Mandatsträgern und den nach § 29 BNatSchG (in der bis zum 3. 

April 2002 geltenden Fassung) anerkannten Naturschutzverbänden in dem ab-

gestimmten Untersuchungsraum die UVS Stufe 1 (Raumempfindlichkeitsanaly-

se), die UVS Stufe 2 (Auswirkungsprognose) sowie raumstrukturelle und ver-

kehrswirtschaftliche Untersuchungen durchgeführt.  

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes nach Norden und nach Süden ergab 

sich aus dem Planungsauftrag, die neue Autobahn vom derzeitigen Autobahnen-

de bei Neuental bis zur A 5 zu planen. Die Abgrenzung nach Westen erfolgte 

nach naturräumlichen Kriterien. Das bewaldete Bergland „Kellerwald“, das Woh-

ratal mit seinen westlich angrenzenden Hochflächen und der basaltische Bergke-

gel der Amöneburg bildeten die naturräumliche Begrenzung. Die Abgrenzung 
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nach Osten ergab sich einerseits naturräumlich durch den Ausschluss des über-

wiegend bewaldeten „Knüll-Hochlandes“ und andererseits verkehrlich aufgrund 

der Nähe zu den Autobahnen A 7 und A 5. Das Untersuchungsgebiet hatte damit 

eine Nord-Süd-Ausdehnung von ca. 40 km bei einer Breite in Ost-West-Richtung 

bis zu 30 km. Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes (siehe Anhang 1 des 

Erläuterungsberichts und des zugehörigen Deckblatts [lfd. Nr. 1 der festgestellten 

Unterlagen]: Kompletter Untersuchungsraum, Stand: April 1995) setzt sich aus 

den folgenden Teilräumen zusammen: 

Neuental - Kirchhain (B 3-Korridor) 

Neustadt - A 5 (Maulbach/ Herrenwald-Korridor) 

Neuental - Schwalmstadt - Korridor  

Schwalmstadt - Neustadt (Daber-Korridor) 

Schwalmstadt - A 5 (Katzenberg/ Blaue Ecke-Korridor) 

Borken - Alsfeld (Schwalmtal-Korridor). 

Da die im Rahmen der UVS Stufe 1 erarbeitete Raumempfindlichkeitskarte groß-

flächig Konfliktschwerpunkte und keinen relativ konfliktarmen Korridor auswies, 

wurde als nächster Schritt auf dem Weg der Trassenfindung innerhalb der Berei-

che sehr hoher Konfliktdichte eine weitergehende Differenzierung (eine so ge-

nannte Binnendifferenzierung) vorgenommen. Ziel dieses Verfahrensschrittes 

war es, in dem insgesamt konfliktträchtigen Untersuchungsraum Bereiche mit re-

lativ geringerer Raumempfindlichkeit herauszuarbeiten. Die sich ergebende Bin-

nendifferenzierung und die sich dadurch zeigenden Unterschiede innerhalb der 

Bereiche sehr hoher Raumempfindlichkeit sollten für die Findung von Trassen-

korridoren nutzbar gemacht werden, da schon zu Beginn dieser Untersuchungen 

absehbar war, dass eine Umgehung dieser Flächen auf großen Strecken nicht 

möglich sein wird. 

In diesem Zusammenhang wurde eine verkehrszweigübergreifende Untersu-

chung durchgeführt. Diese beantwortete die Frage, welche verkehrlichen Wir-

kungen verschiedene Netzgestaltungen im Planungsraum haben und zeigte die 

Wirksamkeit verschiedener Linienführungen der A 49. Mit der Untersuchung soll-

te eine Aussage zu den verkehrlichen Wirkungen der A 49 auf der Stufe der Um-

weltverträglichkeitsstudie ermöglicht werden. Dabei wurden Fortführungen der 

A 49 vom jetzigen Bauende bei Bischhausen über Neustadt und dann durch die 

so genannten Korridore „Ohmtal“, „Maulbach“ und „Herrenwald“ untersucht. Au-

ßerdem eine Führung entlang der B 3 mit südlicher Fortsetzung im Maulbachkor-

ridor, Linienführungen, die östlich an Neustadt vorbeiführen (Katzenberg-West/ 

Katzenberg-Ost-Korridore) sowie der Schwalmtal-Korridor. Allen Korridoren war 

gemeinsam, dass sie – wie im Leitschema des transeuropäischen Autobahnnet-
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zes und im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 1993 dargestellt – eine Ver-

bindung vom Autobahnende bei Neuental bis zur A 5 herstellen. 

Ein weiteres Hauptaugenmerk der Studie lag in dem Beitrag zu einem integrier-

ten, verkehrszweigübergreifenden regionalen Verkehrskonzept mit einem zu-

kunftsorientierten Ansatz zur Lösung der Verkehrsprobleme. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Verkehrsuntersuchungen zeigten, dass Li-

nienführungen am westlichen Rand (B 3) oder am östlichen Rand (Schwalmtal) 

des Untersuchungsraumes nicht zu der gewünschten flächendeckenden Entlas-

tung des nachgeordneten Straßennetzes führen. Da in diesen Räumen auch kei-

ne deutlichen umweltfachlichen Vorteile für eine Findung von Trassenkorridoren 

zu erkennen waren, sind diese Bereiche von der Hessischen Straßen- und Ver-

kehrsverwaltung für die weitere Liniensuche ausgeschlossen worden.  

Die Betrachtungen haben zusammenfassend ergeben, dass nur Führungen der 

A 49 in den Maulbach-, Herrenwald- und Katzenberg-West-Korridoren das nach-

geordnete Straßennetz flächendeckend entlasten und daher aus verkehrlicher 

Sicht weiter untersucht werden sollten. Die vertieften Untersuchungen konzen-

trierten sich daher auf den mittleren Teil des Untersuchungsraumes (siehe An-

hang 2 des Erläuterungsberichts: Reduzierter Untersuchungsraum, Stand: Feb-

ruar 1997). Damit erstreckte sich die weitere Untersuchung auf einen reduzierten 

Untersuchungsraum. 

Die auf lnterdependenzwirkungen mit dem Öffentlichen Personenverkehr unter-

suchten A 49-Korridore wiesen mit 550-850 Umsteigern am Tag keine signifikan-

ten Wirksamkeitsunterschiede auf. Aus diesem Grund wurde bei der weiterfüh-

renden verkehrszweigübergreifenden Untersuchung auf eine variantenscharfe 

lnterdependenzbetrachtung verzichtet und es wurden lediglich die Wirkungen der 

Variante mit den größten Reisezeitgewinnen im motorisierten Individualverkehr 

(MIV) aufgezeigt. 

Ausgehend von dieser Untersuchung sind verschiedene Modulketten entwickelt 

(siehe Anhang 3 des Erläuterungsberichts und des zugehörigen Deckblatts: 

Grundlage für die Modulvergleiche, Stand: Januar 1998) und auf dieser Grundla-

ge durchgehende Varianten betrachtet worden (siehe Anhang 4 des Erläute-

rungsberichts und des zugehörigen Deckblatts: Durchgehende Varianten, Stand: 

November 1998) (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV,3.3 [Bisherige Varian-

tenbewertungen]). Ergebnis dieser Untersuchungen war für die A 49 die „Hessi-

sche Vorschlagsvariante West-Herrenwald“ (siehe Anhang 5 des Erläuterungsbe-

richts und des zugehörigen Deckblatts: „Hessische Vorschlagsvariante West-Her-

renwald“, Stand: 20.01.1999). Diese Variante beginnt am Autobahnende der 

A 49 an der Anschlussstelle Neuental/ Bischhausen (L 3074). Im Bereich der 
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Flurbezeichnung „Geißengirn“, südöstlich der Ortschaft Maulbach der Gemeinde 

Gemünden (Felda), trifft sie auf die bestehende A 5. Der hier festgestellte mittlere 

Planungsabschnitt Schwalmstadt - Stadtallendorf (VKE 30) beginnt am mit Plan-

feststellungsbeschluss vom 20. September 2007 bestandskräftig planfestgestell-

ten Ende der Abschnitts Neuental - Schwalmstadt (VKE 20) südlich der An-

schlussstelle Schwalmstadt und des Autobahnbringers im Zuge der B 454. Sie 

entspricht der landesplanerisch abgestimmten Trasse (siehe Regionalplan Nord-

hessen 2000 und 2009 und Regionalplan Mittelhessen 2001 und 2010). Die Va-

riante orientiert sich am Entwicklungsband (in den fortgeschriebenen Regional-

plänen als Entwicklungsachse/ Regionalachse bzw. Verbindungsachse bezeich-

net) Borken - Schwalmstadt - Neustadt - Stadtallendorf - Homberg (Ohm) - Ge-

münden (Felda). Die Trasse verläuft zunächst entlang der westlichen Randhöhen 

der Wieraniederung in südsüdwestlicher Richtung bis auf Höhe der Ortschaften 

Wiera bzw. Momberg. Dabei wird Wiera und Neustadt (Hessen) westlich und 

Mengsberg und Momberg östlich umfahren. Im Weiteren verläuft sie entlang der 

Hochspannungsleitungen und dabei über den Neustädter Sattel und schwenkt in 

Höhe Erksdorf in Richtung Süden zum Herrenwald ab, um nach Querung der be-

stehenden B 454 zwischen Stadtallendorf und Neustadt (Hessen) Stadtallendorf 

im Osten zu umfahren. 

Die landesplanerische Beurteilung vom 17.08.2000, geändert mit Zustimmung 

der Regionalversammlung vom 09.02.2001, schloss mit folgendem Ergebnis ab: 

„I.  Das Vorhaben Bau der BAB A 49 im Bereich zwischen der Regierungs-
grenze bei Neustadt (Hessen) und dem Netzschluß mit der A5 in der Gemar-
kung Gemünden (Felda) in der Variante „Herrenwald“ stimmt unter der Zulas-
sung der Abweichung vom RROPM 1995 und bei der Erfüllung der Maßgaben 
mit den Erfordernissen der Raumordnung überein.  
II. Die Karte ist Bestandteil dieser Entscheidung.  
III. Das Vorhaben konnte mit der Mehrzahl der am Verfahren beteiligten Pla-
nungsträger und sonstigen Stellen abgestimmt werden.  
IV. Die für das Vorhaben erforderlichen Abweichungen vom RROPM 1995 
werden zugelassen. 
V. Diese landesplanerische Beurteilung und Zulassung der Abweichungen 
gilt nur unter der Voraussetzung, dass die nachfolgenden genannten Maßga-
ben erfüllt werden.  
1. Im Bereich der Ortslage von Kirtorf-Lehrbach verläuft die Trasse entspre-
chend dem Verfahrensmodul V13.  
2. In diesem Bereich (V13) sollen die Anbindung und der Anschluss an die 
A 49 im Kreuzungsbereich mit der B 62 erfolgen.  
3. Im Bereich der Ortslage Maulbach wird die Mittelachse des Trassenkorri-
dors um 300 m südlich verschoben, so dass die jetzt dargestellte Mittelachse 
den nordöstlichen Grenzsaum des neuen Korridors darstellt. Im Planfeststel-
lungsverfahren ist unter Beachtung der landschaftsökologischen Aspekte eine 
so weit wie möglich von der Ortslage abgerückt verlaufende Trasse zu reali-
sieren, einschließlich der Verschiebung der Verknüpfungspunkte an km 411 
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oder nahe der Landesstraße 3073, so dass ein Eingriff in das benachbarte 
FFH-Gebiet verhindert werden kann. Dabei ist auch eine Einhausung der A 49 
im Bereich des Ostrandes von Maulbach zu prüfen.  
4. Die Realisierung und Verkehrsfreigabe der A 49 im Bereich Mittelhessen 
soll in einem Stück erfolgen.  
5. Um die Konkurrenzfähigkeit der Main-Weser-Bahn gegenüber dem Stra-
ßenangebot zu erhalten, sind spätestens zeitgleich mit dem A 49-Bau ge-
schwindigkeitserhöhende Maßnahmen auf der Main-Weser-Bahn in Mittelhes-
sen zu realisieren (z.B. Zugsteuerungssysteme, Signal- und Weichentechnik, 
Beseitigung von schienengleichen Bahnübergängen), die Bahnsteige an den 
Bahnhöfen der Strecke 76 cm anzuheben und Park+Ride-Anlagen dort zu 
schaffen, wo sie noch nicht eingerichtet wurden und vom RMV befürwortet 
werden.  
6. Die erwarteten Überschussmassen aus den erforderlichen Erdbewegungen 
sind zur Beseitigung von Landschaftsschäden und zur Verbesserung ökologi-
scher, klimatischer und lärmmindender Situationen in Absprache mit den be-
troffenen Städten und Gemeinden und den Trägern öffentlicher Belange 
(TÖB) einzusetzen. Detailregelungen erfolgen in den Planfeststellungen. 
7. Zur Abmilderung der Zerschneidungs- und Trennwirkungen sind geeignete 
Maßnahmen (z.B. Wildbrücken) vorzusehen; auch dies wird im Planfeststel-
lungsverfahren im einzelnen geregelt.  
8. Kreuzungen und Querungen von  
 - Hochspannungsfreileitungen 
 - Gas- und andere Fernleitungen werden in ihrer technischen Durchfüh-
rung ebenfalls in  
das Planfeststellungsverfahren verwiesen.  
9. Auf Bodendenkmäler, archäologische Fundstellen, Prozessionswege wurde 
hingewiesen. Details hierzu sind ebenfalls im nachfolgenden Verfahren zu re-
geln.  
10. Das gilt gleichermaßen für die erforderlichen werdenden Flurneuregelung 
und Neuorientierung des landes- und forstwirtschaftlichen Wegenetzes. Hier-
für sind entsprechende Abstimmungsverfahren durchzuführen.  
11. Kleinräumige Detailregelungen unterhalb der regionalplanerischen Be-
trachtungsweise  
werden ebenfalls in das Planfeststellungsverfahren verwiesen.  
12. Der Bundesverkehrsminister wird aufgefordert, den sechsspurigen Ausbau 
der A 5 vom Auftreffpunkt der A 49 bis zum Gambacher Kreuz in den Bundes-
verkehrswegeplan mit der Zuordnung „Vordringlicher Bedarf“ aufzunehmen 
und sicherzustellen, daß der Ausbau spätestens mit dem Bau der A 49 er-
folgt.“  

Die vorgenannten Maßgaben wurden vom Vorhabenträger, soweit sie für den 

Abschnitt der VKE 30 relevant sind, in die Planung einbezogen. Dies gilt bei-

spielsweise für die Abmilderung von Zerschneidungs- und Trennwirkungen oder 

die Berücksichtigung archäologischer Fundstellen. Soweit es sich um Maßgaben 

handelt, die wie Nr. 4 und 5 nicht planfeststellungsrelevante Punkte betreffen, 

konnten sie nicht in die Straßenplanung einbezogen werden. Im Übrigen sind für 

den Fall, dass eine Verkehrsfreigabe der A 49 später erwogen wird, gemäß der 

Auflage unter A, Ziffer V;7 vorher Vorkehrungen zu treffen. 
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Der methodische Ansatz des Vorhabenträgers, im beantragten Planfeststellungs-

verfahren keine vollumfänglichen Umweltverträglichkeitsprüfung-Unterlagen vor-

zulegen, kann nicht beanstandet werden. Gemäß § 16 Abs. 2 UVPG kann in ei-

nem dem Raumordnungsverfahren nachfolgenden Zulassungsverfahren die Prü-

fung der Umweltverträglichkeit auf zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-

auswirkungen des Vorhabens beschränkt werden. § 9 Abs. 1b UVPG, wonach 

auch die entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen betreffend das 

Vorhaben zur Einsicht für die Öffentlichkeit auszulegen, ist erst 15. Dezember 

2006 in Kraft getreten. Im Planänderungsverfahren 2010 wurden neben der All-

gemein verständlichen Zusammenfassung die ergänzend erstellten Unterlagen 

zur Einsicht für die Öffentlichkeit ausgelegt. 

Die Untersuchungs- und Bewertungsmethoden in den entsprechenden Doku-

menten entsprechen dem jeweiligen gegenwärtigen Stand der Wissenschaft und 

Technik und sind sachgerecht. Das gilt auch für den Untersuchungsraum, die 

Auswahl der Untersuchungsgegenstände und die Erhebungstiefe. Die vom Trä-

ger des Vorhabens gemäß § 6 Abs. 1 UVPG erstellten und in das Verfahren ein-

gebrachten entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen 

des Vorhabens umfassen die erforderlichen Aussagen nach § 6 Abs. 3 und 4 

UVPG. Dies gilt auch für die den Unterlagen beigefügte allgemein verständliche 

nichttechnische Zusammenfassung gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 UVPG (Unterlage 

Nr. 12.6 der ursprünglich und 1.2A sowie 1.2B der neu ausgelegten Unterlagen). 

Der Vorhabenträger hat somit in die Änderungsverfahren geänderte allgemein 

verständliche Zusammenfassung eingebracht. Diese berücksichtigen jeweils die 

in jenen Änderungsverfahren vorgenommenen Änderungen. 

4. Geprüfte anderweitige Lösungsmöglichkeiten 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung hat die Planfeststellungsbehörde 

die von dem Vorhabenträger in das Verfahren eingeführten Alternativen gemäß 

§ 6 Abs. 3 Nr. 5 UVPG geprüft. Insoweit wird an dieser Stelle auf die fachplaneri-

sche Alternativenprüfung gemäß § 17 FStrG verwiesen (siehe die Ausführungen 

unter C, Ziffer IV, Nr. 3 [Planungsvarianten]).  

5. Zusammenfassende Darstellung und Bewertung der U mweltauswir-

kungen  

5.1 Zusammenfassende Darstellung nach § 11 UVPG 

Gemäß § 11 Satz 1 UVPG ist eine zusammenfassende Darstellung der Umwelt-

auswirkungen vom Regierungspräsidium Kassel erstellt worden, auf die in der 

Begründung des Planfeststellungsbeschlusses abgestellt wird (siehe Anlage B 

des Vorlageberichts vom 20.12.2010). Zusammenfassend werden im Folgenden 
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der Untersuchungsraum, die Schutzgüter, die Umweltauswirkungen und die 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensation beschrie-

ben. 

5.1.1 Untersuchungsraum 

Der relevante Untersuchungsraum der geplanten Autobahn wurde auf der Grund-

lage der natürlichen Gegebenheiten bzw. der zu erwartenden Beeinträchtigungen 

des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes durch die geplante Baumaß-

nahme abgegrenzt. Bezogen auf den Teilabschnitt der VKE 30 von Schwalm-

stadt bis Stadtallendorf erstreckt sich das Untersuchungsgebiet auf den westli-

chen Teil der Stadt Schwalmstadt, die mit vielen Stadtteilen im Schwalmbecken 

am Rande des Knüllgebirges liegt. Das Gebiet liegt im Bereich zwischen Treysa, 

Florshain und Wiera. Im Weiteren erstreckt es sich auf das Gebiet der Stadt 

Neustadt (Hessen), die die einzige Kommune des Landkreises Marburg-Bieden-

kopf ist, die sich im Einzugsbereich der Wiera und damit der Schwalm befindet, 

die in die Eder und weiter in die Fulda fließt, die dann ab Hann. Münden zusam-

men mit der Werra die Weser bildet. Die Wasserscheide Rhein-Weser befindet 

sich zwischen Neustadt und der Nachbarstadt Stadtallendorf. Der Untersu-

chungsraum erstreckt sich über Flächen von Mengsberg, Momberg, Speckswin-

kel und Neustadt selbst. Außerdem umfasst der Untersuchungsraum Teile der 

Stadt Stadtallendorf mit Erksdorf, die auf der Oberhessischen Schwelle liegt, die 

das Amöneburger Becken im Westen vom Schwalmbecken im Osten trennt. 

Der Untersuchungsraum befindet sich im Bereich der Naturräume „Wasenberger 

Terrassen“ (Nr. 343.01) als Teil der „Westhessischen Senke“ (Nr. 343) und den 

„Neustädter Sattel“ (Nr. 346.1) als Teil der „Oberhessischen Schwelle (Nr. 346). 

Diese Räume gehören zur naturräumlich Haupteinheitengruppe „Westhessisches 

Berg- und Senkenland“ (Nr. 34). Die Grenze zwischen „Wasenberger Terrassen“ 

und „Neustädter Sattel“ verläuft zwischen dem nordöstlichen Ortsrand von Wiera 

und den bewaldeten Bergrücken des Naturschutzgebietes „Biedenbacher Tei-

che“. Diese Einstufung beruht auf E. MEYEN, Handbuch der naturräumlichen Glie-

derung Deutschlands. Die Haupteinheitengruppe 34 ist bei der vom Bundesamt 

für Naturschutz 1994 erfolgten Einordnung der alten Haupteinheitengruppen 010-

903 in die neuen Obereinheiten D01-D73 als Naturraum D46 „Hessisches Berg-

land“ bezeichnet. 

Die vorgenannten Naturräume bestehen aus Flächen mit einer Höhenlage bis 

350 m üNHN im Bereich des Neustädter Sattels. Sie sind durch die Täler von 

Biedenbach und Silbergraben sowie Kälbach und Hardtwasser mit Höhen von 

227 m üNHN bzw. 237 m üNHN gegliedert. Das nördlich des Untersuchungs-
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raums verlaufende Wieratal weist Höhen von 215 m üNHN (südlich Treysa) bis 

240 m üNHN (nördlich Neustadt) auf. Die nördlich der Wasserscheide verlaufen-

den Bäche und Vorfluter münden in die Schwalm, die in die Fulda fließt, während 

die südlich des Sattels entspringenden Bäche in die Ohm münden, die in die 

Lahn fließen. Die durch kleine Senken gegliederten Rücken und Hänge am Neu-

städter Sattel weisen wie die Oberhänge am Krücke- und Hopfenberg nur gerin-

ge Neigungen auf. Die Flächen wiesen ein einförmiges wenig bewegtes Relief 

auf. Sie sind mehrheitlich unbewaldet und werden landwirtschaftlich genutzt. Als 

Waldbereiche sind der Große Tiefenbach, Hardt, Kälbacher Holz, Trugelrode und 

Herrenwald zu nennen. 

Im Untersuchungsraum herrschen als Bodentyp Parabraunerden, örtlich auch 

Pseudogley-Parabraunerden, vor. Sie sind im Bereich schwach geneigter Hang-

lagen und Terrassen zu finden. Pseudogley-Braunerden und -Parabraunerden 

kommen im Bereich der flachen Bergrücken des Neustädter Sattels und der 

Wasserscheide zwischen Neustadt und Stadtallendorf vor. Braunerden mit gerin-

gem Basengehalt, örtlich Podsol-Braunerden, befinden sich im Bereich der stei-

len Hanglagen der Sandsteinrücken oberhalb von Hardtwasser und Kälbach. Au-

enböden, Gleye örtlich Anmoorgleye, bilden nahezu die ebenen Sohlen der 

Bachtäler von Biedenbach, Hartwasser, Kälbach und Wiera. Lössreiche Pseudo-

gley-Parabraunerden und Kolluvisole weisen eine sehr hohe Bodenfruchtbarkeit 

auf. Diese Böden sind gut durchlüftet und relativ basenreich und zeichnen sich 

durch eine Fähigkeit aus, Schadstoffe aufzunehmen, zu verändern oder abzu-

bauen. Die Braunerden besitzen eine geringe Bodenfruchtbarkeit und ein gerin-

ges Filter-, Puffer- und Transformationsvermögen mit geringer bis mittlerer Ent-

wicklungstiefe 

Weiterhin gehört der Planungsraum in der hydrogeologischen Einheit 1.1 „Trias 

der niederhessischen Senke“ und der hydrogeologischen Großeinheit 1 „Nord-

hessisches Buntsandstein-Gebiet“ an. Bei den Grundwasserleitern handelt es 

sich um Kluftgrundwasserleiter. Es können große Grundwasserergiebigkeiten er-

reicht werden. Diese liegen im Planungsraum bei 5-15 l/s im Hauptwasserstock-

werk und weisen somit einen mäßigen bis mittleren Wert auf. Die oberflächenna-

hen Grundwasservorkommen der Talräume besitzen durch die geringen Grund-

wasserflurabstände eine große Bedeutung für wassergeprägte Biotope. Der Pla-

nungsraum liegt wie weite Teile der Niederungen Mittelhessens in einem Gebiet, 

das wegen geringer Niederschläge und hohem Direktabfluss nur eine geringe bis 

mäßige Leistungsfähigkeit zur Grundwasserneubildung besitzt. Die Grundwas-

serneubildungsraten liegen bei 50-100 mm/a bzw. 100-150 mm/a, in den Talräu-

men von Hardtwasser, Kälbach und Wiera sogar bei weniger als 50 mm/a. Im 
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Untersuchungsraum befinden sich keine wichtigen Standorte von Grundwasser-

gewinnungsanlagen. Im westlichen Bereich liegt die Schutzzone III des großflä-

chigen Wasserschutzgebietes der Mittelhessischen Wasserwerke. Während die 

Flächen im RPN 2000 als „Gebiet für die Grundwassersicherung“ dargestellt wa-

ren, trifft dies für den RPN 2010 nicht zu. Auf der Oberhessischen Schwelle zwi-

schen Neustadt und Stadtallendorf liegt die Hauptwasserscheide der Einzugsbe-

reiche von Rhein und Weser. 

Der Untersuchungsraum zeichnet sich durch ein subkontinental getöntes Regio-

nalklima mit einem ausgeprägten Jahresgang der Lufttemperatur aus. In dem 

Regenschatten von Rothaargebirge und Kellerwald gelegenen Senken- und Be-

ckenlandschaften beträgt die mittlere jährliche Niederschlagsmenge 600-700 

mm. Auf dem Höhenzug des Neustädter Sattels sind die Niederschlagsmengen 

etwas höher als im Ohm- und Schwalmtal. Die Talzüge sind aufgrund der tief 

eingeschnittenen Lagen besonders nebelgefährdet. Die Hanglagen, auf denen 

die A 49 verläuft, sind nebelärmer. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 8-

8,5 ºC. Die Zahl der Forsttage wird mit 80-100 Tage/a angegeben. 

5.1.2 Schutzgutbezogene Beschreibung  

Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beschreibung der Umwelt und ihrer Be-

standteile im Untersuchungsraum des planfestgestellten Vorhabens wird auf die 

allgemein verständliche Zusammenfassung der Unterlagen (Unterlage 12.6 der 

ausgelegten Unterlagen bzw. 1.2A der Deckblätter) erfolgten schutzgutbezoge-

nen Darstellung des Untersuchungsraums Bezug genommen. Für den Untersu-

chungsraum des Vorhabens stellt sich die schutzgutbezogene Beschreibung und 

ihrer Bestandteile wie folgt dar: 

a) Schutzgut „Menschen“ 

Im Untersuchungsraum befinden sich die Ortslagen Treysa, Wiera, Florshain, 

Mengsberg, Momberg, Neustadt (Hessen), Speckswinkel, Erksdorf und Stadtal-

lendorf. Die größeren Ortschaften Treysa, Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf 

sind kleinstädtisch geprägt und weisen einige bedeutsame Industriebetriebe auf. 

Die kleineren Ortschaften sind dörfliche Siedlungen in einem weitgehend ländlich 

geprägtem Raum. Dort haben sich um die alten Ortskern lockere Siedlungsstruk-

turen ausgebreitet. Am Ortsrand von Treysa befindet sich die Klinik und das Dia-

koniezentrum Hephata. 

b) Schutzgut „Pflanzen“ 

Im Planungsraum wurden bei der Kartierung verschiedene Biotoptypen erfasst. 

Die früheren Erhebungen wurden insbesondere im Hinblick auf eine europa-

rechtskonforme Anwendung der bestehenden Regelungen in Bezug auf die rele-
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vanten Lebensraumtypen (LRT) ergänzt. Der Untersuchungsraum ist gekenn-

zeichnet durch ökologisch wertvolle kleinere Waldbereiche, die als Trittsteine 

zwischen den großen Waldbereichen eine sehr hohe Lebensraumbedeutung be-

sitzen. Hinzu kommen die Biotopkomplexe der Naturschutzgebiete (NSG) „Bie-

denbacher Teiche“ und „Momberger Bruchwiesen“ mit den jeweiligen Fließge-

wässer Silberbach und Kälbach mit einer grund- und hochwassergeprägten Le-

bensräumen. Dies gilt auch für das Tal der Wiera mit dem dort befindlichen NSG 

„Wieragrund bei Schwalmstadt“. Das Umfeld der NSG sowie der „Herrengrund“ 

nördlich von Neustadt weist reich strukturierte Biotopkomplexe auf. Das Offen-

land, insbesondere im Bereich des Neustädter Sattels, ist hingegen weitgegen 

ausgeräumt und wird intensiv ackerbaulich genutzt.  

Besonders zu erwähnen sind Hainsimsen-Buchenwald (LRT 9110) im Großen 

Tiefenbach und Kälbacher Holz sowie im Bereich der Wasserscheide, Erlen-

Eschen-Bachrinnenwald (LRT *91E0) im Bereich des NSG „Momberger Bruch-

wiesen“, die feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6431) und Fließgewässer der pla-

naren bis montanen Stufe (LRT 3260) in den Momberger Bruchwiesen sowie ex-

tensive Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe (LRT 6510) in den Be-

reichen Stinnes-Berg und Heergrund, am Kälbacher Holzes und östlich Stadtal-

lendorf. 

Als Biotoptypen wurde Folgendes erfasst: 

bodensaure Buchenwälder, die dem Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald zuzu-

ordnen sind, Bachauenwälder und ihr anthropogener Ersatz: Ufergehölzsäume 

sowie Bruch- und Sumpfwälder, Laubholzforste, Nadelforste, Mischwaldforste 

und Pappelfroste, Schlagfluren und Vorwaldstadien, Waldränder, Gehölze in der 

freien Flur (Gehölze trockener und frischer Standorte, Gehölze feuchter bis nas-

ser Standorte, Baumreihen, Alleen und Einzelbäume), Streuobst, Gewässer 

(Quellen, als Fließgewässer kleinere und mittlere Mittelgebirgsbäche, Gräben, 

stehende Gewässer), Röhrichte, Seggenrieder, Feuchtbrachen, Hochstaudenflu-

ren sowie amphibische Bereiche, Grünland (Grünland frischer Standorte, exten-

siv bis mäßig intensiv genutzt; Grünland feuchter bis nasser Standorte, Grünland 

wechselfeuchter Standorte; Intensivgrünland wie intensiv genutzte Weiden und 

Wirtschaftswiesen), Wiesenbrachen, Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden, 

Ruderalfluren (ausdauernde Ruderalfluren frische bis feuchter Standorte sowie 

warm-trockener Standorte), lineare Feld- und Wiesenraine, Ackerwildkrautfluren 

(Äcker mit artenreichen Wildkrautflora, vergleichsweise extensiv genutzt; Inten-

siväcker), Ackerbrachen, rekultivierte Deponien, Gärten/ Baumschulen/ Parks/ 

Sportanlagen und Friedhöfe, besiedelte Bereiche inklusive Aussiedlerhöfe sowie 

Straßen und Wege.  
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Als Biotopkomplexe wurden 15 verschiedene Lokalitäten erfasst, und zwar: 

Lokalität 1: nördlicher Rand des Herrenwaldes nördlich und südlich der B 454 
bei Stadtallendorf, 
Lokalität 2: Kälbacher Holz nordwestlich Neustadt, 
Lokalität 3: Heergrund und Grünland vor dem Kälbacher Holz, 
Lokalität 4: Talgründe am Simmesberg bei Neustadt, 
Lokalität 5: Waldgebiet Hardt östlich Momberg, 
Lokalität 6: Waldgebiet Großer Tiefenbach nordöstlich Wiera, 
Lokalität 7: NSG „Biedenbacher Teiche“ bei Florshain und angrenzende Talg-
ründe, 
Lokalität 8: Waldgebiet bei Trugelrode, 
Lokalität 9: Gründland östlich Stadtallendorf, 
Lokalität 10: Bruchwiese östlich Stadtallendorf. 
Lokalität 11: Ackerflächen am Simmes-Berg, 
Lokalität 12: NSG „Momberger Bruchwiesen“, 
Lokalität 13: Talgrund am NSG „Momberger Bruchwiesen“, 
Lokalität 14: Talgrund südwestlich Momberg, 
Lokalität 15: Wieratal an Kläranlage Neustadt. 

Unter den Lokalitäten wurden die Biotope und das Vorkommen an Pflanzenge-

sellschaften dargelegt. Zu nennen ist als gefährdete Pflanzenart Sprossender 

Bärlapp, Heidenelke, Gewöhnlicher Teufelsabbiss, Wasser-Greiskraut, Faden-

Binse, Fuchs-Segge, Hirsen-Segge, Breitblättriges Knabenkraut, Schmalblättri-

ges Wollgras, Blasen-Segge, Schnabel-Segge, Kümmel-Silge, Heil-Ziest u.a. 

Im Untersuchungsraum befindet sich das NSG Biedenbacher Teiche mit dem 

Silberbachtal. Südlich schließt überwiegend Ackerland an, dann das Waldgebiet 

„Großer Tiefenbach“ (bei Bau-km 45+000) und dann wiederum überwiegend 

große Ackerflächen und östlich davon der Wald „Hardt“. Im Bereich Wüstung 

Sandhof-Kälbachtal liegt die Kälbachaue mit dem grünlandgeprägten NSG 

„Momberger Bruchwiesen. Daran schließt sich Nach einem kurzen Schwenk 

nach Westen verläuft die VKE 30 nahezu ausschließlich Ackerland bis auf die 

Höhe des Hopfenberges an, wo auch Überlandleitungen verlaufen. Dann wird 

das Waldgebiet „Kälbacher Holz“, die Apostelbuchen und das Waldgebiet „Tru-

gelrode“ angetroffen. Im Bereich „Krückeberg“ befindet sich neben den Waldge-

bieten „Trugelrode“ und „Krücke“ ausschließlich Ackerflure. Dieser Abschnitt zählt 

zum „Neustädter Sattel“, einem regional bedeutsamen Vogelzugkorridor. In Höhe 

der B 454 befindet sich wiederum Wald, an den FFH-Gebiet „Herrenwald östlich 

Stadtallendorf“ (im Bereich des Planungsabschnittes der VKE 40) anschließt.  

c) Schutzgut „Tiere“ 

Die relevanten Tiergruppen Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien, Reptilien, 

Tagfalter und Widderchen, Libellen, Heuschrecken, Käfer (ausgewählte Arten) 

sowie Schnecken und Muscheln wurden untersucht.  
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Bei den Biotopkomplexen wurden unter den Lokalitäten die geschützten und ge-

fährdeten Tierarten angegeben. 

Die Arten der Avifauna richten sich nach den unterschiedlichen Biotopkomplexen. 

Als streng geschützten Arten des Anhang II und IV FFH-RL sind Wildkatze, Eu-

rasischer Luchs, Haselmaus, Fledermäuse wie Breitflügelfledermaus, Bechstein-

fledermaus, Wasserfledermaus, Großes Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Fran-

senfledermaus, Kleiner Abendsegler, Großer Abendsegler, Braunes Langohr, 

Zwergfledermaus, Rauhhautfledermaus, Zweifarbfledermaus, Kammmolch, 

Laubfrosch, Schlingnatter, Zauneidechse und Schwarzblauer Wiesenknopf-Amei-

senbläuling. Außerdem Tagfalter wie Gemeines Blutströpfchen, Großer und Klei-

ner Perlmutterfalter, Schwalbenschwanz, Schillerfalter, Goldene Acht, Kaiser-

mantel und Violetter Waldbläuling sowie Amphibien und Reptilien wie Grasfrosch, 

Blindschleiche, Bergmolche, Feuersalamander, Erdkröte, Waldeidechse. 

Als Vögel wurden 125 Arten untersucht, davon wurden 36 Arten einer näheren 

Betrachtung unterzogen: Sperber, Feldlerche, Eisvogel, Stockente, Waldohreule, 

Mäusebussard, Gartenbaumläufer, Waldbaumläufer, Hohltaube, Kolkrabe, Wach-

tel, Buntspecht, Mittelsprecht, Kleinspecht, Schwarzspecht, Baumfalke, Turmfal-

ke, Bekassine, Neuntöter, Nachtigall, Schwarzmilan, Rotmilan, Schafstelze, 

Grauschnäpper, Feldsperling, Tannenmeise, Haubenmeise, Weidenmeise, 

Sumpfmeise, Rebhuhn, Grauspecht, Kleiber, Turteltaube, Waldkauz, Schleiereu-

le und Kiebitz.  

d) Schutzgut „Boden“  

Die im Untersuchungsraum befindlichen Standorte mit tiefgründigen Parabraun-

erden sind aufgrund des Nährstoffreichtums, der guten physikalischen Eigen-

schaften und der Freiheit von Steinen Vorzugsstandorte für die landwirtschaftli-

che Nutzung und bieten beste Voraussetzungen für den Ackerbau. Im Untersu-

chungsraum werden die Böden intensiv ackerbaulich genutzt. Die Flächen sind in 

der „Standortkarte Hessen“ überwiegend mit guter Eignung für den Ackerbau 

ausgewiesen Die Lössböden weisen mehrheitlich gute Eignungen für Acker- und 

Grünlandnutzung auf und besitzen als Vorrangstandorte für die Landwirtschaft 

eine schutzgutübergreifende Bedeutung.  

Die flach- bis mittelgründigen Braunerden im Verbreitungsgebiet der Sandsteine 

des mittleren Buntsandsteins weisen ungünstige Eigenschaften für die landwirt-

schaftliche Nutzung auf. Diese Standorte sind im Untersuchungsraum zumeist 

bewaldet.  

Die grundwasserbeeinflussten Auenböden im Silberbach-, Kälbach- und Wieratal 

sind fruchtbar und nährstoffreich, aufgrund der Vernässung aber nur für die Grün-
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landnutzung geeignet. Auf stark vernässten Böden ist die Grünlandnutzung mitt-

lerweile zum Erliegen gekommen. 

In den Bereichen, in denen das Grundwasser ganzjährig an der Oberfläche steht, 

sind Vorkommen von Nassgleye zu erwarten. Dies gilt für das NSG „Biedenba-

cher Teiche“, allerdings ist der seltene Bodentyp durch die Teiche geschädigt. 

Die kleinflächigen Standorte naturnaher Laubholzbestände und Mischwälder sind 

gering vorbelastet, hingegen sind die ackerbaulich intensiv genutzten Böden 

durch den Pflughorizont in den obersten Schichtung zerstört. Außerdem sind die-

se Böden durch den Eintrag von Düngern und Agrarchemikalien vorbelastet. Auf 

stärker geneigten Hängen mit wenig bindigen, sandigen Böden mit ackerbauli-

cher Nutzung tritt bei kräftigen Niederschlägen ein erhöhter Bodenabtrag auf. Auf 

den Grünlandstandorten sind durch regelmäßige Düngergaben die Standortun-

terschiede nivelliert worden. Im Bereich der Waldflächen werden die Böden auf 

nährstoff- und basenarmen Sandsteinen und Lehmen zum Teil durch großflächi-

ge Nadelholzforste beeinträchtigt. Die Waldflächen auf den Steilhängen des Lot-

ter-Berges bei Wiera stellen als Wald mit Bodenschutzfunktion dar. 

e) Schutzgut „Wasser“  

Zwischen Florshain und Momberg befinden sich geringmächtige Deckschichten 

und ein durchlässiger Grundwasserleiter mit einer mittleren Verschmutzungs-

empfindlichkeit des Grundwassers. Ein Gebiet mächtiger und schlecht durchläs-

siger Deckschichten mit einer sehr geringen Verschmutzungsempfindlichkeit des 

Grundwassers schließt sich an und erstreckt sich bis Stadtallendorf. 

Das Plangebiet liegt überwiegend im Einzugsbereich der Wiera, in die die be-

deutsame Fließgewässer im nördlichen Teil des Planungsraums Biedenbach/ 

Silbergraben, Hardtwasser, Kälbach und Klausbach münden. Die Ursprungsge-

biete dieser Bäche liegen außerhalb des Untersuchungsgebiets. Westlich der 

Wasserscheide befinden sich mit dem früheren Oberlauf von Bärenbach und 

Luchgraben lediglich zwei kleine, grabenartig ausgebaute Gerinne. Die größeren 

Bäche liegen zumeist in tief eingemuldeten Tälern. Infolge der aktuellen und frü-

heren landwirtschaftlichen Nutzung der Talräume ist die Mehrzahl der Fließge-

wässerstrecken begradigt und weist Regelprofile auf. Ufergehölze und Uferrand-

streifen sind nur vereinzelt vorhanden. Im Kälbach- und Hardtwassertal zwischen 

Momberg und Wiera ist das Gewässernetz in den vergangenen Jahrhunderten 

zugunsten des Mühlenbetriebs stark umgestaltet und verlegt worden. 

Nennenswerte Stillgewässer stellen die Biedenbacher Teiche, Teiche südlich der 

Kläranlage Momberg, ein Teich im NSG „Bruchwiesen“ und einige Tümpel auf 

dem Simmesberg und im Bereich der Wüstung Trugelrode sowie die Kläranlage 

Neustadt dar. Sie liegen alle außerhalb des Vorhabenbereichs. 
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Als grundwasserbeeinflusste Gebiete sind vorwiegend die Bereiche der Bachtäler 

von Biedenbach/ Silbergraben, Hardtwasser, Kälbach und Wiera zu nennen. Bei 

den im Gebiet vorkommenden Quellen handelt es sich vorwiegend um Sicker-

quellen. Im Bereich Biedenbach und im Talverbund von Hardtwasser, Kälbach 

und Wiera sind die Nasswiesen wegen ihrer schutzgutübergreifenden Bedeutung 

als Naturschutzgebiete „Biedenbacher Teiche“ bzw. „Momberger Bruchwiesen“ 

ausgewiesen. 

f) Schutzgut „Klima/ Luft“  

Der Untersuchungsraum weist als Klimatope Waldklimate, Freilandklimate der 

Tallagen, Klimate der Feldgehölze, Freilandklimate der Hanglagen sowie der 

windoffenen Lagen sowie Siedlungsklimate auf. Dabei stellen die agrarisch ge-

nutzten Hochflächen des Neustädter Sattels und nördlich des Wieratals ausge-

dehnte Kaltluftentstehungsgebiete dar. Während austauscharmer und bewöl-

kungsarmer Wetterlagen kommt es hier zu einer starken Abkühlung der boden-

nahen Luftschicht. Der Kaltlufttransport erfolgt in die muldenförmigen Tälchen. 

Da die Talsohlen geringe Neigungen aufweisen, befinden sich dort ausgeprägte 

Kaltluftsammelgebiete, die zu erhöhter Nebel-, Dunst- und Frostbildung führen. 

Die Waldbestände und Kleingehölze des Untersuchungsraums, die wirksame 

Regenerationsleistungen aufweisen, sind verhältnismäßig klein. Der Wald nord-

östlich der Biedenbacher Teiche übernimmt nach der Flächenschutzkarte Hessen 

Klimaschutzfunktion, während die Waldungen an der „Buchheege“ Wald mit 

Sicht-, Lärm- und Immissionsschutzfunktion sind. Die Wälder an der Wüstung 

Trugelrode, am Hopfenberg und der „Buchheege“ sind Kalt- und Frischluftleit-

bahnen für außerhalb des Untersuchungsgebietes liegende hoch belastete Sied-

lungsräume von Stadtallendorf und Neustadt. Im Untersuchungsraum liegen Kalt- 

und Frischluftbahnen in Richtung Neustadt und Momberg. Die Waldflächen am 

Kälbacher Holz, der Hardt sowie am Simmesberg weisen keinen Bezug zu Sied-

lungsflächen auf. 

Lufthygienische Vorbelastungen befinden sich am Industriestandort von Stadtal-

lendorf und durch Gewerbebetriebe in Neustadt sowie ergeben sich durch die 

stark befahrene B 454. Als besonders belasteter Bereich ist das Wieratal zwi-

schen Wiera und Treysa eingestuft, da in der engen Tallage bei austauscharmer 

Wetterlage eine Anreicherung von Luftschadstoffen erfolgt. Die Dämme der 

Main-Weser-Bahn im Kälbach- und Wieratal sind klimarelevante Barrieren. 

g) Schutzgut „Landschaft“  

Die Landschaft des Untersuchungsraums ist durch verschiedene Raumtypen ge-

prägt. So stellen die Hochflächen und Terrassen zwischen Biedenbach-, Käl-

bach- und Wieratal einen mäßig strukturierten Raum mittlerer Vielfalt dar. Die 
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Hangzonen des Neustädter Sattels zwischen Neustadt und Momberg und die 

Hochflächen am Krücke- und Hopfenberg sind ein gering strukturierter, ackerbau-

lich geprägter Raum. Die Talräume von Biedenbach, Kälbach, Hardtwasser und 

Wiera sind kleinräumig strukturierte, überwiegend grünlandgenutzte Talzüge mit 

hoher Vielfalt. Wald, Laubwald vorherrschend mit hoher Vielfalt, befindet sich im 

Bereich Großen Tiefenbach und an der Buchheege (nördlich der K 12 bei Stad-

tallendorf), während Nadelwald mit geringer Vielfalt an der Hardt und im Bereich 

der Apostelbuchen und der Wüstung Trugelrode vorherrscht. Das Waldgebiet am 

Kälbacher Holz ist Mischwald mit geringer bis hoher Vielfalt. 

Die Landschaft wurde in verschiedene (20) Landschaftsbildräume, bezogen auf 

die einzelnen Blätter, unterteilt. Dabei handelt es sich um Feldfluren, Waldflä-

chen, Talzüge, Kulturlandschaften, Hänge, Agrarlandschaften, die Ortslage 

Momberg, Hochflächen des Neustädter Sattels und nördliche Ränder des Her-

renwaldes. Standorte landschaftsbildprägender Feldgehölze und Heckenzüge, 

z.B. im Biedenbachtal oder Heckenzüge an der K 17, sowie Baumreihen mit älte-

ren oder alten Laub- und Obstbäumen, wie auf dem Bergrücken nördlich Wiera 

und Straßenbegleitgehölze, wurden besonders benannt. Außerdem wurden das 

Landschaftsbild prägende Einzelbäume oder Baumgruppen, wie eine alte Winter-

linde am Kalten Grund, zwei Winterlinden an einem Bildstock an der K 17, die 

„Apostelbuchen“ (oberhalb des Kälbacher Holzes) sowie eine Winterlinde in der 

Agrarlandschaft nordwestlich des Hopfenberges erfasst. 

Der Landschaftsraum weist einige Erholungsgebiete mit regionaler und überregi-

onaler Bedeutung auf, wie touristisch bedeutsame Einzelanlagen, botanische 

Wanderrouten. Zu nennen ist das Naherholungsgebiet Treysa-Frankenhain oder 

Wander- und Radwanderwege wie zwischen Treysa und Florshain, Florshain und 

Wiera, der historische Fernhandelsweg „Lange Hessen“ (als Höhenweg von der 

Ried-Mühle zu den „Apostelbuchen“), der Hessenweg 10 („Schwälmerweg“) im 

Bereich Krücke und weitere lokale Wanderwege. Als Freizeit- und Sporteinrich-

tungen sind der Rastplatz Klauseborn an der K 15, der Sportplatz Momberg, die 

Tennisanlage Momberg und der Modellflugplatz Neustadt zu nennen.  

Als Vorbelastung der Landschaft sind die ehemalige Deponiefläche im Kalten 

Grund, die Geruchsbelästigungen im Umfeld der Kläranlagen Momberg und 

Neustadt sowie die hohen Masten der 380/ 110 kV-Doppelleitung und die niedri-

geren Masten der Bahnstromleitung in der offenen Agrarlandschaft am Neustäd-

ter Sattel, aber auch die Straßen- und Schienenwege im Wieratal zwischen Neu-

stadt und Treysa zu nennen. 
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h) Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“  

Im Untersuchungsraum befinden sich zahlreiche historische Landschaftselemen-

te und Relikte historischer Landnutzungen. Zu nennen sind die Wüstungen Bie-

denbach, Klause (Sandhof, südlich Wiera) und Trugelrode, der historischen Orts-

kerne von Wiera und Momberg, die (neu gefasste) Quelle Klauseborn, Prozess-

stationen am „Riedstrauch“ südöstlich Momberg und „Apostelbuchen“, der jüdi-

sche Friedhof Momberg, ein Bildstock an der K 17 südlich Momberg, die Marien-

grotte sowie das Feldkreuz und der Prozessionsweg südwestlich Momberg, his-

torische Grenzsteine an der „Heerstraße“ (Grenze zwischen mainzischem und 

kurfürstlichem Territorium), die Mariengrotte an der „Leide“ östlich Stadtallendorf, 

die ehemalige Wache 2 des Stadtallendorfer Sprengstoffwerkes und der Verlauf 

heutiger Straßen auf historischen Wegeverbindungen, wie der Fernhandelsweg 

„Langen Hessen“ oder die Niederrheinische Straße (heutige B 454). Auch ehe-

malige Mühlen, wie die Obere Bruch- oder Lichts-Mühle bei Wiera, die Ried-

Mühle bei Momberg und die Hainmühle nördlich von Neustadt, erinnern frühere 

Wasserkraftnutzung. 

5.1.3 Darstellung der Umweltauswirkungen  

Auf der Grundlage der Unterlagen und der zusammenfassenden Darstellung der 

Umweltauswirkungen des Regierungspräsidiums Kassel sind folgende bau-, an-

lage- und betriebsbedingte umweltrelevante Auswirkungen des Vorhabens zu 

erwarten: 

Baubedingte umweltrelevante Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die wäh-

rend der Bauphase vorübergehend auftreten und in der Regel nur vorn kurz- bis 

mittelfristiger Dauer sind. Bei den baubedingte Beeinträchtigungen handelt es 

sich um 

• temporäre Flächeninanspruchnahmen durch Arbeitsstreifen und Baueinrich-

tungsflächen 

• Bodenverdichtung und Standortveränderungen im Bereich der vorüberge-

henden Flächeninanspruchnahme 

• Verlust und Beschädigung von Vegetationsbeständen 

• vorübergehenden Verlust, Beeinträchtigung und Störung von Tierpopulatio-

nen 

• vorübergehenden Verlust, Beeinträchtigung und Störung von faunistischen 

Funktionsräumen 

• Gefahr des Eintrages von Öl-. Schmier- und Treibstoffen aus Baufahrzeugen 

in Boden, Grund- und Oberflächenwasser 

• Lärm- und Abgasimmissionen durch die Bautätigkeit und Baustellenverkehr 
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Anlagebedingte umweltrelevante Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die 

durch den Baukörper der Straßentrasse und alle damit verbundenen baulichen 

Einrichtungen verursacht werden und daher als dauerhaft und nachhaltig einzu-

stufen sind. Dabei handelt es sich um 

• Flächeninanspruchnahmen (Versiegelung von Böden) durch die Straßen-

trasse, Bauwerke, die erforderlichen Anschlüsse und Anpassungen des 

Wirtschafts- und Radwegenetzes 

• Bodenauf- und -abtrag im Bereich unversiegelter Nebenanlagen wie Ein-

schnittsböschungen, Dämmen und unversiegelte Wege 

• Verlust von versickerungswirksamen Flächen 

• Verlust von Biotopstrukturen und faunistischen Funktionsräumen 

• Reduzierung der Grundwasserneubildung und der Kaltluftproduktion durch 

Flächenversiegelung 

• Trenn- und Zerschneidungseffekte auf Oberflächengewässer, Biotope und 

faunistische Funktionsräume durch den Baukörper 

• visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Beeinträchtigung weiträu-

miger Sichtbeziehungen 

• Unterbrechung von Wegebeziehungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Straßen-

verkehr und alle damit verbundenen Unterhaltungsmaßnahmen hervorgerufen 

werden und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind. Dabei handelt 

es sich um 

• Verkehrsbedingte stoffliche Immissionen (u.a. Abgase, Stäube, belastetes 

Straßenabwasser, Auftausalze)  

• Gefahr von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen 

• Störungen (Beunruhigung) der Tierwelt durch optische und akustische Be-

einträchtigungen 

• Tierverluste durch Unfälle 

• Trennwirkungen auf Tierpopulationen durch den Straßenbau und den Stra-

ßenverkehr, z.B. Unterbrechung von Wildfernwechseln oder Zerschneidung 

von Amphibien-Teillebensräumen 

• visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Straßenverkehr 

• Beeinträchtigung des Menschen im Wohn- und Arbeitsumfeld sowie im Erho-

lungsraum z.B. durch Lärm 

5.1.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensation  

Die Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen des Vorhabens vermieden, vermindert oder, soweit als möglich, 
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ausgeglichen werden, sowie der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, 

aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft (§ 6 Abs. 3 Nr. 2 UVPG) 

stellt sich wie folgt dar: 

Im Zuge der Entwurfsbearbeitung erfolgte die genaue Festlegung der Trassie-

rung und der Bauwerke. Die Schwerpunkte der räumlichen Vermeidung/ Optimie-

rung umfassen folgende Punkte: 

• Trassenführung östlich des Naturschutzgebietes „Biedenbacher Teiche“ (zur 

Vermeidung einer Zerschneidung des NSG), 

• Trassenführung in Bündelungslage zu den Hochspannungsleitungen (zur 

Vermeidung einer zusätzlichen Zerschneidung durch den Verkehrsweg), 

• Vermeidung von Eingriffen in die Seidentäler von Silberbach(„Biedenbach“) 

und „Kälbach“ durch Errichtung von Talbrücken Bauwerke Nr. 115 und 119, 

• Optimierung der Brückenbauwerke (zur Minimierung der Eingriffe in sensible 

Bereiche und der Zerschneidung faunistischer Funktionsbeziehungen bzw. 

von Biotopverbundfunktionen), 

• Aufweitung und Aufteilung von zwei Wirtschaftswegeunterführungen (Bau-

werke Nr. 117 und 123/ 123A) auf 30 m (Minimierung der Zerstörung faunis-

tischer Lebensräume), 

• größere Dimensionierung der Überführung Bauwerk Nr. 116 und 118 (Her-

stellung von funktionalen Grünbrücken zur Optimierung der Wechselbezie-

hungen von Fledermäusen, Vögeln u.a. über die Autobahn), 

• Anlage einer Grünunterführung u.a. für störungsempfindliche wandernde Ar-

ten (Wildkatze, Luchs), 

• Durchführung geeigneter Maßnahmen an den Bauwerken (Schaffung von 

Einflugmöglichkeiten und Hangplatzhilfen in den Hohlkästen, allerdings Ab-

deckung der Pfeiler z.B. durch engmaschige Drahtgitter), 

• Durchführung von speziellen Irritationsschutzmaßnahmen für Fledermäuse 

und Vögel, 

• Errichtung von Schutzzäunen mit Leit- und Sperrfunktion für Fledermäuse, 

• Ablagerung von Überschussmassen als Gestaltungswälle zur Geländemo-

dellierung (zur Vermeidung visueller Störwirkungen für Offenlandarten und 

Zugvögel und zur Minimierung von Erdmassentransporten sowie der Auswir-

kungen in den Siedlungsbereichen von Treysa, Momberg und Erksdorf), 

• Minimierung der Einflüsse auf Gewässer durch Sammlung des Fahrbahn-

wassers in Regenrückhaltebecken, 

• Anordnung der Regenrückhalteckenstandorte überwiegend außerhalb der 

Talräume (zur Vermeidung von Eingriffen in sensible Bereiche), 
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• Landschaftsschonender Wirtschaftswegebau, 

• Optimierung des Baubetriebs auf ökologisch weniger empfindliche Flächen, 

Beschränkung auf die Anlage notwendiger Baustraßen, 

• Durchführung landschaftspflegerischen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen 

zur Erhaltung bestehender Strukturen und Funktionen,  

• Einsetzung einer ökologischen Bauüberwachung (z.B. wegen der Überwa-

chung der ordnungsgemäßen Umsetzung der Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen, der Einhaltung der zeitlichen Fristen und der für den 

Straßenbau relevanten Regelwerke). 

Neben der technischen Vermeidung und Minderung sind konkrete landschafts-

pflegerische Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz der verbleibenden Eingriffe 

in Natur und Landschaft im landschaftspflegerischen Begleitplan gemäß den na-

turschutzrechtlichen Vorschriften vorgesehen. Die im Zusammenhang mit der 

Eingriffsplanung durchzuführenden landschaftspflegerischen Maßnahmen sind 

nach Art und Umfang dazu geeignet, Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 

und des Landschaftsbildes zu vermeiden, unvermeidbare Beeinträchtigungen in 

angemessener Zeit zu beseitigen oder auszugleichen sowie Ersatz für gestörte 

Funktionen an anderen Stellen zu schaffen. 

Dazu werden die Maßnahmen, entsprechend der Eingriffsregelung (siehe C, Zif-

fer IV,7 [Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege], in folgender 

Reihung angewendet: 

1. Vermeidungsmaßnahmen, 

2. CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen), 

3. Minimierungsmaßnahmen 

2. Schutzmaßnahmen, 

3. Gestaltungsmaßnahmen, 

4. Ausgleichsmaßnahmen, 

5. Ersatzmaßnahmen. 

Folgende spezielle Maßnahmen sind vorgesehen: 

Das Vorhaben wurde vom Vorhabenträger insgesamt planerisch und technisch 

so optimiert, dass Beeinträchtigungen so weit wie möglich vermieden werden. Als 

markanteste Vermeidungs- und somit Optimierungsmaßnahmen des Vorhabens 

sind die vorgenannten Maßnahmen zu nennen. Hierdurch können direkte Inan-

spruchnahmen von hoch- und sehr hochwertigen Biotopen und Lebensräumen 

auf längerer Strecke vermieden und Zerschneidungen von Wechselbeziehungen 

minimiert werden. 
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Als weitere darüber hinausgehende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

sind die folgenden artenschutzrechtlichen Vermeidungs-, Schutz- und Siche-

rungsmaßnahmen zu nennen: 

• Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen grundsätzlich außerhalb der 

Brutperiode zwischen Ende Februar und Mitte September (Vermeidung der 

Zerstörung von Nestern/ Gelegen) und damit Gehölzschnitt oder –roderung 

in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende Februar, Verscheuchen von Bodenbrü-

tern z.B. durch Flatterbänder, 

• Verzicht auf Nachtbau in den für die Flugwege bedeutsamen Abschnitten 

von Fledermäusen und nachtaktiven Vögeln, 

• Optimierung der Bauzeit (ungehinderter Baubetrieb innerhalb der Zeitspanne 

vom 1. November bis 15. April, da keine Winterquartiere von Fledermäusen 

bekannt), 

• Bautätigkeiten im Bereich Biedenbacher Teiche und am östlichen Waldrand 

von Großer Tiefenbach zwischen Mitte März und Ende April sowie Ende Juli 

bis Anfang November (wegen wandernder Laubfrösche), 

• Einrichtung von Kunsthorten für die Waldohreule (Maßnahme VA1), den 

Schwarzmilan (Maßnahme VA2) und den Rotmilan (Maßnahme VA3) sowie 

Nistkästen für den Waldkauz (Maßnahme VA4) für entfallende Brutplätze/ 

Horststandorte vor der Baufeldräumung,  

• Maßnahmen zum Schutz von Tierarten (wie Wildschutzzäune, Amphibien-

schutzzäune, Irritationsschutzmaßnahmen, Durchlässe), 

• Maßnahmen zur Schonung von Grundwasser und Oberflächengewässern 

(Ableitung des Fahrbahnwassers über Rückhaltebecken und Leichtflüssig-

keitsabscheider zur Minimierung des Abwassereintrags in Fließgewässer), 

• Maßnahmen zum Bodenschutz (sparsamer Umgang mit Boden, Rekultivie-

rung der temporär in Anspruch genommenen Flächen, Beschränkung des 

Baustellenverkehrs und der Baustellenanlagen auf die festgelegten Bauflä-

chen, Anlage von Baustraßen vorrangig auf bestehenden Wegen, Anlage 

von Bohlen- oder Plattenweg sowie Verlegung von Geotextil auf Bauflächen 

im Bereich der Talbauwerke),  

• Maßnahmen zum Schutz der Vegetation (Bauzäune, insbesondere im Be-

reich sensibler Bereiche wie Talauen, Gewässer; Baumschutz)  

• Trassenbegleitende Verwallungen sowie Ansaat und Gehölzpflanzungen auf 

den Nebenflächen (zur landschaftsgerechten Einbindung der Trasse). 

Darüber hinaus umfassen die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Folgendes: 

• Entsiegelung und Rekultivierung von Flächen (Maßnahme A1), 
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• Entwicklung von Extensivgrünland (Maßnahmen A4.1, A4.2, A5.1, A6.1, 

A6.2, A.7.1, E2.1, E.2.2, E3.4, E3.4, E5.1, E5.10 und E6), 

• Entwicklung gestufter Waldränder (Maßnahme A3), 

• Entwicklung eines strukturreichen Landschaftselements (Maßnahme A5.2), 

• Entwicklung von Sukzessionsflächen (Maßnahme A8), 

• Renaturierung von Fließgewässern und Schaffung von Uferrandstreifen 

(Maßnahmen A4.3, A6.3, A7.2, A9.7n, E3.2 und E3.3 sowie E5.7), 

• Naturnahe Entwicklung von Waldbeständen (Maßnahme A9.1, A91.1n, 

A9.5n und A9.6n), 

• Entwicklung von Hecken als Leitstrukturen und Lebensraum (Maßnahmen 

A10 und A10a), 

• Anlage von Leitstruktur (Maßnahmen A11 und A12), 

• Anlage von Blühstreifen auf Acker für die Feldlerche (Maßnahme A13), 

• Entwicklung standortgerechter Buchenwälder (Waldzuwachsflächen) (Maß-

nahme E1), 

• Maßnahmenkomplex E3 im FFH-Gebiet 5120-302 „Maculinea-Schutzgebiet 

bei Neustadt“, 

• Fischwanderhilfe am Wehr bei Loshausen (Maßnahme E4), 

• Renaturierung der Leimbachaue (Maßnahme E5). 

Im Rahmen der ersten Planänderung wurden verschiedene Maßnahmen aus der 

Planung herausgenommen (insbesondere die Maßnahmen A9.2 bis A9.4 im Zu-

sammenhang mit den Waldzuwachsflächen des Komplexes A9, der Maßnah-

menkomplex E2 Renaturierung der Schwalmaue im Bereich des Regenrückhal-

tebeckens bei Ziegenhain). Im Rahmen der zweiten Planänderung wurden Teil-

bereiche der Maßnahme E2 wieder in die Planung einbezogen, die Maßnahme 

A 10 erweitert, die Maßnahme E1.1alt durch eine neue Maßnahme E1.1neu er-

setzt sowie Teilmaßnahmen der Maßnahme E5 aus der Planung herausgenom-

men und die Maßnahme E6 neu in die Planung aufgenommen. Ferner wurde der 

Umfang der Maßnahme A13 reduziert. 

5.2 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG 

Auf der Grundlage der vom Träger des Vorhabens vorgenommenen Ermittlun-

gen, der im Anhörungsverfahren eingebrachten Einwendungen und Stellung-

nahmen und der vom Regierungspräsidium Kassel erstellten zusammenfassen-

den Darstellung der Umweltauswirkungen sind die Umweltauswirkungen nach 

§ 12 UVPG des Vorhabens in Bezug auf die einzelnen Schutzgüter bewertet 

worden. Mit vorgesehenen Maßnahmen können die mit dem Vorhaben zu erwar-

tenden nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens vermieden, vermindert 
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oder, soweit möglich, ausgeglichen werden, sowie mit den Ersatzmaßnahme die 

nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffe in Natur und Landschaft kom-

pensiert werden (siehe unter vorstehender Nr. 5.1.4). Dabei sind die sich aus den 

Änderungsverfahren ergebenden Veränderungen bezogen auf die einzelnen 

Schutzgüter berücksichtigt worden. 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen stellt sich wie folgt dar: 

5.2.1 Schutzgut „Menschen“  

Durch das planfestgestellte Vorhaben einschließlich aktiver Schallschutz- und 

Gestaltungsmaßnahmen werden keine erheblichen Umweltauswirkungen für das 

Schutzgut „Menschen“ ausgelöst.  

Zu den Ortslagen von Treysa, Wiera, Florshain, Mengsberg, Momberg, Neustadt 

(Hessen), Speckswinkel, Erksdorf und Stadtallendorf weist die Trassenführung 

der A 49 einen ausreichenden großen Abstand auf. Die neue Autobahn Trasse 

wirkt sich somit auf die angrenzenden Siedlungsflächen nicht unzumutbar aus. 

Darüber hinaus wirken die vorgesehenen Geländemodellierungen (Gestaltungs-

wälle) zusätzlich lärmmindernd. Es müssen lediglich zwei im Außenbereich ste-

hende Wohngebäude, für die Durchführung aktiver Lärmschutzmaßnahmen un-

verhältnismäßig ist und lärmmindernde Geländemodellierungen nicht möglich 

sind, passiv geschützt werden.  

Durch die Führung der Trasse bleibt die Erholungseignung der wertvollen Berei-

che überwiegend verschont. Soweit vorhandene, insbesondere von den Bewoh-

nern der an die Autobahn angrenzenden Ortschaften für die Naherholung ge-

nutzte Wege überbaut oder unterbrochen werden, werden zum einen ausrei-

chende Ersatzwege und zum anderen mit den Unter- und Überführungen ange-

messene Querungsmöglichkeiten der neuen Autobahn geschaffen. Dies gilt auch 

beispielsweise für den Hessenweg 10. 

Die Sport- und Freizeiteinrichtungen werden durch das Vorhaben nicht erheblich 

beeinträchtigt. 

5.2.2 Schutzgüter „Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“  

Durch das planfestgestellte Vorhaben einschließlich der Vermeidungs- und Mini-

mierungsmaßnahmen, Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen werden erheblichen 

Umweltauswirkungen für die Schutzgüter „Tiere, Pflanzen und biologische Viel-

falt“ ausgelöst. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft werden mit den 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert. Zur Vermeidung von arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbeständen artbezogene vorgezogene (CEF-) Aus-

gleichsmaßnahmen durchgeführt. 
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Die Bewertung der Schutzgüter „Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“ wird zu-

sammengefasst, da auf diese Weise auf die Lebensraumbedeutung der Biotop-/ 

Strukturtypen bzw. Biotopkomplexe (dies sind großräumige, weitgehend unzer-

schnittene Tellräume mit einem hohen Anteil von besonders bedeutenden Bio-

toptypen) für Pflanzen- und Tierarten und ihre Lebensgemeinschaften abgestellt 

werden kann. Deren Empfindlichkeiten gegenüber den vorhabenbedingten Wir-

kungen korrelieren weitgehend mit ihrer Lebensraumbedeutung (Zerschneidung 

räumlich-funktionaler Zusammenhänge, Standortveränderungen, Flächenverlust 

und Zerstörung, Entwässerung).  

Als Erheblich werden folgende Eingriffe in das Naturgut Biotope/ Pflanzen gewer-

tet: 

-  anlagebedingte Eingriffe: 

• Verlust/ Funktionsverlust von Biotopstrukturen mit mindestens mittlerer Be-

deutung (auch gesetzlich geschützter Biotope) durch Versiegelung oder 

dauerhafte Flächeninanspruchnahme einschließlich Zerschneidung/ Verinse-

lung von Biotopen hoher bis sehr hoher Empfindlichkeit gegenüber Verinse-

lung, auch i.S. einer Trenn- und Barrierewirkung 

• Standortveränderungen für Biotopstrukturen hoher bis sehr Empfindlichkeit 

bei gleichzeitig mindestens hoher Bedeutung bzw. besonderer Wuchshöhe 

(Gehölze, Wald) durch Wald- und Hanganschnitte 

• Entwertung der Leistungsfähigkeit von hoch bis sehr hoch empfindlichen 

Funktionsräumen durch Verkehrslärm, Zerschneidungen von Wanderwegen 

(Wechselbeziehungen zwischen Lebensräumen) oder innerhalb der Gesamt-

lebensräume („Funktionsbeziehungen“); dies trifft insbesondere auf Fleder-

mäuse und andere Säugetiere, Vögel und Amphibien, aber auch Insekten 

wie den Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisenbläuling zu. 

- betriebsbedingte Eingriffe: 

• Beeinträchtigung von Biotopen durch Eintrag diffuser Schadstoffe, die zu 

Standortveränderungen mindestens hoch empfindlicher Biotoptypen bei 

gleichzeitig mindestens hoher Bedeutung (in einer 25 m-Zone, insbesondere 

für NO2 bei einer Gesamtbelastung von 30 µg/m³) führen 

• Beeinträchtigungen von Lebensräumen durch visuelle und akustische Beein-

trächtigungen 

- baubedingte Eingriffe: 

• Verlust/ Funktionsverlust von Biotopstrukturen mit mindestens mittlerer Be-

deutung durch temporäre Flächeninanspruchnahme  



Planfeststellungsbeschluss - 151 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

• Beeinträchtigung von mindestens hoch empfindlichen Biotopen gleichzeitig 

mindestens hoher Bedeutung durch Schadstoffe (Staub, Luftschadstoffe, Be-

triebsmittel, Baustoffe)  

(siehe Deckblätter zur allgemein verständlichen Zusammenfassung, S. 17, und 

zum Erläuterungsbericht, S. 131 f.). 

Durch die geplanten Vermeidungs- und Optimierungsmaßnahmen werden diese 

Auswirkungen in Teilbereichen, wie dem Biedenbachtal und Kälbachtal nachhal-

tig gemindert. Dort bleiben die bedeutenden Vernetzungsfunktionen in den Tal-

auen durch die Talbauwerke erhalten und die Beeinträchtigung der wasserge-

prägten Lebensräume wird entscheidend vermieden. Dies gilt auch für den Be-

reich der entsprechend gestalteten Unter- oder Überführungen, insbesondere 

wenn diese als Grünbrücken gestaltet werden. Durch die Anlage von Kunsthorten 

bzw. Nistkästen werden Waldohreule, Rotmilan, Schwarzmilan und Waldkauz 

aus dem Gefahrenbereich umgesiedelt. 

Die Zerschneidungswirkung der Autobahn für Vögel, Fledermäuse, Säugetiere, 

Amphibien, Falter und Insekten können zwar nicht vermieden werden, jedoch 

werden sie durch die geplanten Schutzmaßnahmen (wie Wildkatzen- und Amphi-

bienschutzzäune) nachhaltig vermindert, so dass die mit dem Vorhaben verbun-

denen Umweltauswirkungen auf das unbedingt notwendige Maß reduziert wer-

den. Sofern die betroffenen standort-, revier- und/ oder brutplatztreuen Arten we-

gen ihres artspezifischen Verhaltens dem Vorhaben mit seinen Wirkfaktoren nicht 

in räumlich-funktionalem Zusammenhang ausweichen können, werden artspezifi-

sche CEF-Maßnahmen durchgeführt. Für den unvermeidbaren Eingriff werden 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt, mit denen in besondere Weise 

der Schutz der streng und besonders geschützten Arten erfolgt. Für Wildkatze 

und Luchs wird eine entsprechend ausgerichtete Grünunterführung (Bauwerk Nr. 

123A) errichtet (getrennt von der Wirtschaftswegunterführung Bauwerk Nr. 123). 

Die Entwicklung gestufter Waldränder dient der Förderung eines arten- und blü-

tenreichen Saums, der in einen von Gebüschen dominierten Waldmantel über-

geht. Dies dient Waldeidechse, Blindschleiche, Schlingnatter und Zauneidechse. 

Kleinstrukturen wie Steinriegel und Ameisenhaufen fördern den Strukturreichtum.  

Die Umwandlung von Acker in Extensivgrünland und die Extensivierung von 

Grünland dienen als CEF-Maßnahme den Arten Waldohreule, Rot- und Schwarz-

milan, Rebhuhn, Wachtel, Schafstelze und Schwarzblauen Wiesenknopf-Amei-

senbläuling. Für die Falterart soll die Verbindung zwischen den unterschiedlichen 

Lebensräumen erhalten und verbessert werden. 

Die Renaturierung des Silberbaches dient der Artenvielfalt im Gewässer, ferner 

Amphibien wie Laubfrosch und Libellen und dem Eisvogel.  
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Durch die Strukturanreicherung der Landschaft soll die Landschaft gefördert und 

an die Fauna und Flora angepasste Landschaftselemente eingebracht werden, 

insbesondere als CEF-Maßnahme für häufige und weitverbreitete Brutvögel, aber 

auch Lebensraum für Zauneidechse, Schlingnatter, Tagfalter, Heuschrecken und 

Wildbienen optimiert werden.  

Die Fließgewässer sollen morphologisch umgestaltet und damit der natürliche 

Gewässerzustand gefördert werden. Gewässerbettaufweitungen bewirken eine 

dynamische Gewässerentwicklung. Durch die Umgestaltung vorhandener Que-

rungsbauwerke und Verrohrungen wird die Durchlässigkeit für die Limnofauna 

verbessert. Die Quellbäche zwischen Simmesberg und Kälbacher Holz erhalten 

beidseitig Uferrandstreifen, die den Schadstoffeintrag mindern, den Wasserhaus-

halt optimieren und Rückzugsraum für Wiesenbrüter und Insekten darstellen. 

Durch die Aufgabe bisheriger Acker- und Grünlandnutzung sollen Lebensräume, 

insbesondere Rückzugsräume für die Fauna wie Tagfalter, Heuschrecken und 

Reptilien geschaffen werden. 

Durch die Schaffung von Naturwaldparzellen (auch Waldflächen mit Prozess-

schutz) soll die Waldfunktion für Fledermäuse und andere im Wald lebende Arten 

wie Kleiber, Meisenarten, Waldlaubsänger, Garten- und Waldbauläufer, aber 

auch Mittelspecht, Bock- und Prachtkäfer, Hirschkäfer erhalten werden. Die Um-

wandlung von Nadelwald in Laubwald dient dem Entstehen dynamischer Laub-

waldökosysteme und der Schaffung von geeigneten Lebensraum für Tier- und 

Pflanzenarten. Die Entfichtung von Gräben dient dem Ausgleich des Verlustes 

von Jagdhabitaten der Fledermäuse. Die Waldneuanlage („Waldzuwachsflä-

chen“) dient dem Ausgleich für verlorengehenden Wald (Nadelwald, Laub-/ Laub-

mischwald, Schlagfluren, Beeinträchtigung von Wald im Bereich von Brücken). 

Mit der Entwicklung von Hecken als Leitstrukturen und Lebensraum für Halbof-

fenlandarten in der offenen Feldflur werden Verluste von Kleingehölzen, Hecken 

und Feldgehölze sowie Zerschneidungen, Zerstörungen und/ oder Isolierungen 

von Biotopkomplexen und faunistischen Funktionsräumen kompensiert. Diese 

Hecken bestehen nicht aus Bäumen und Gebüschen, sondern weisen auch ei-

nen vorgelagerten Krautsaum auf. Sie dienen als CEF-Maßnahme Fledermäu-

sen, Wildkatze, Luchs, Haselmaus, Rebhuhn, Neuntöter, Waldohreule u.a. Sie 

verstärken Leitstrukturen entlang bislang genutzter Flugrouten von Fledermäu-

sen. Im Bereich der Brücken und Widerlager werden ergänzend dazu Leitpflan-

zungen und Schutzzäune angelegt oder Irritationsschutzmaßnahmen durchge-

führt. Die zu entwickelnde Benjeshecke dient vorrangig als Lebensraum für den 

Neuntöter.  
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Die Anlage einer Waldschneise dient der Hinlenkung von Fledermäusen zum 

Bauwerk Nr. 117. Die Schneise wird dauerhaft offen gehalten, damit sich eine 

blütenreiche Schlagflur entwickeln kann. 

Für den Laubfrosch und andere Arten werden im Bereich des Waldgebiets Gro-

ßer Tiefenbach Leitstrukturen zum Bauwerk Nr. 115 geschaffen. 

Für die lokalen Feldlerchen-, Rehhuhn- und Wachtelpopulationen werden im 

Rahmen des HIAP in der Agrarlandschaft 26 Blühstreifen und 24 Blühflächen (je 

0,1 mit 2,6 ha bzw. 2,4 ha, insgesamt ca. 5,0 ha) geschaffen. Der Umfang der 

Blühstreifen von ursprünglich 21 ha war unter Beachtung neuer Erkenntnisse zu 

reduzieren und die ursprünglich vorgesehenen 315 Feldlerchenfenster (3 Ler-

chenfenster/ ha von insgesamt 0,67 ha für den Wegfall von 105 Brutplätzen, dies 

Anzahl setzt sich zusammen aus 

26 Brutpaaren Totalverlust  

24 Brutpaare im Abstand von bis 100 m [= 80% der nachgewiesenen 30 Brutpaare],  

47 Brutpaare im Abstand von 100-300 m [= 50% der nachgewiesenen 30 Brutpaare] und  

8 Brutpaare im Abstand von bis 300-500 m [= 10% der nachgewiesenen 30 Brutpaare]) 

aus der Planung herauszunehmen. 

Des Weiteren wird mit den Maßnahmen im FFH-Gebiet 5120-302 „Maculinea-

Schutzgebiet bei Neustadt“ eine sinnvolle ökologische Aufwertung des Gebietes 

erreicht; die Maßnahmen dienen damit der Entwicklung des Gebiets durch Opti-

mierung eines potenziellen Kammmolchgewässers, Renaturierung eines kleinen 

Fließgewässers und des Otterbaches, Umwandlung eines Nadelforstes in Grün-

land u.a. als Lebensraum für Feldlerche, Wiesenpieper, Tagfalter, Heuschrecken, 

Amphibien und Umwandlung von Acker in Grünland als CEF-Maßnahme für 

Waldohreule etc. 

Das Wehr bei Loshausen wird für Fische und Gewässerkleinlebewesen durch-

gängig gestaltet in dem der Sohlsprung durch eine Rampe überwunden wird. 

Dazu kommen noch die Ersatzmaßnahme E5 im Bereich der Leimbachaue und 

die Maßnahmen im Vogelschutzgebiet DE5121-401 „Schwalmniederung bei 

Schwalmstadt“, mit denen das Vogelschutzgebiet aufgewertet und weiterentwi-

ckelt werden soll. 

Baubedingten Beeinträchtigungen wertvoller Bereiche wird dadurch begegnet, 

dass diese nicht vorübergehend in Anspruch genommen werden. Gehölze und 

Bäume werden durch Schutzzäune geschützt. Der Baustellenbetrieb im Umfeld 

der Biedenbacher Teiche und im Kälbachtal wird mit Rücksicht auf die dort vor-

kommenden Amphibien darauf ausgerichtet, dass etwaige Wirkungen so gering 

wie möglich gehalten werden. Damit Vögel nicht während der Brutzeit beeinträch-
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tigt werden, erfolgt die Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit und es werden 

zum Verscheuchen von Bodenbrütern z.B. Flatterbänder angebracht. 

Der Vorhabenträger klärt alle Fragen der Funktionsweise und Funktionsfähigkeit 

der Querungshilfen im Zuge des Gesamtkonzepts ab. 

Die Arten Kleinspecht, Tannenmeise und Haubenmeise wird in der Allgemein 

verständlichen Zusammenfassung, S. 8 f., in Violett gestrichen (siehe A, Ziffer 

VI;1.57), da eine Einzelfallprüfung nicht erfolgen muss (siehe C, Ziffer IV,8.3). 

Hinsichtlich der Maßnahme A 13 hat der Vorhabenträger dargelegt, dass in der 

Allgemein verständlichen Zusammenfassung, S. 21, das umfangreiche Berech-

nungsmodell in Kurzform dargestellt wurde um zu verdeutlichen, dass es sich um 

zusätzlich geschaffene Lebensraumeignung in einem Umfang von insgesamt 2,6 

ha (CEF-Maßnahme) und 2,4 ha (Ausgleichsmaßnahme) für die angegebene Art 

Feldlerche handelt. Diese Maßnahmen werden in Form von Blühflächen unter 

Heranziehung insbesondere der bundeseigenen Flächen in dem früher vorgese-

henen Suchraum für Feldlerchenfenster auf Intensivackerflächen von ca. 1.300 

ha realisiert.  

5.2.3 Schutzgut „Boden“  

Durch das planfestgestellte Vorhaben einschließlich Kompensationsmaßnahmen 

werden keine erheblichen Umweltauswirkungen für das Schutzgut „Boden“ aus-

gelöst.  

Mit dem Bauvorhaben ergeben sich anlagebedingt durch die Versiegelung und 

die Flächenbeanspruchung Funktionsverluste von Böden. Die natürliche Ertrags-

funktion fällt insoweit weg. Außerdem stellt die Überbauung von Böden mit hoher 

Bedeutung für die biotische Lebensraumfunktion eine erhebliche Beeinträchti-

gung dar. Dies gilt auch für den Verlust geomorphologischer Besonderheiten so-

wie die Beeinträchtigung der natürlichen Ertragsfunktion durch Schadstoffeintrag 

oder die Beeinträchtigung von Böden mit hoher Bedeutung für die biotische Le-

bensraumfunktion. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bodenoberfläche nicht 

vermehrbar ist. Anfallender Oberboden wird der Wiederverwertung zugeführt und 

überschüssige Erdmassen werden auch zur Geländemodellierung verwendet. 

Baubedingt ergeben sich temporär Auswirkungen auf die Umwelt durch Baustel-

leneinrichtungsflächen, Lagerflächen, Baustreifen sowie An- und Abfahrten über 

Baustraßen. Im Interesse eines sorgsamen und sparsamen Umgangs mit Boden 

werden die Baustraßen nach Möglichkeiten auf vorhandene Wege gelegt. Boden-

flächen, die besonders empfindlich gegen eine – auch gegen eine nur vorüber-

gehende – Verdichtung sind, werden durch Bauzäune oder Ähnliches abge-

schirmt. Der Boden wird nach Abschluss der Inanspruchnahme, spätestens mit 
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Abschluss der Baumaßnahme selbst, wieder in den früheren Zustand zurückge-

führt, so dass auf Dauer keine erhebliche Beeinträchtigung eintritt. 

5.2.4 Schutzgut „Wasser“  

Durch das planfestgestellte Vorhaben einschließlich Vermeidungs-, Minimie-

rungs-, Schutz- und Kompensationsmaßnahmen werden keine erheblichen Um-

weltauswirkungen für das Schutzgut „Wasser“ ausgelöst. 

Grundwasser: 

Die Versiegelung von Boden führt einerseits zu einer Verringerung der Grund-

wasserneubildungsrate durch den Verlust an Infiltrationsfläche und andererseits 

zu einem höheren Oberflächenabfluss und damit zu einer Beeinträchtigung des 

Wasserhaushalts. Eine erhebliche Beeinträchtigung von Grundwasser und Ober-

flächengewässer kann durch Bauvorhaben vor allem im Bereich von Talauen 

wegen hoher Grundwasserstände oder bei Einleitung von schadstoffbelastetem 

Wasser eintreten. In Nebenflächen soll das anfallende Oberflächenwasser au-

ßerhalb von Wasserschutzgebieten zur Versickerung gebracht werden. Die Ein-

griffe in grundwasserführende Schichten wurden durch die Trassenführung in 

Grund- und Aufriss minimiert. Ein Restrisiko für das Grundwasser durch Schad-

stoffeinträge, die nicht im Boden zurückgehalten und abgebaut werden, wird als 

gering eingestuft, zumal das Niederschlagswasser in Regenrückhaltebecken ge-

drosselt und in Absetzbecken vor der Einleitung in die Gewässer vorgekärt wird. 

Damit wird auch erreicht, dass kein belastetes Bachwasser in das Grundwasser 

versickert.  

Oberflächengewässer: 

Beeinträchtigungen der Fließgewässer (Mittelgebirgsbäche) Kalter Grund, Bie-

denbach, Wiera, Kälbach und Klausbach sind nicht zu erwarten. Insbesondere 

der Biedenbach und der Kälbach werden, gemeinsam mit den Talbereichen, je-

weils mittels eines Talbauwerkes überbrückt. Damit werden die Retentionsräume 

nicht beeinträchtigt. Der Bärenbach muss in Bau-km 56+420 mittels eines Dükers 

gequert werden.  

Auch die Stillgewässer in den NSG „Biedenbacher Teiche“ oder „Momberger 

Bruchwiesen“ werden durch das Bauvorhaben nicht beeinträchtigt. Dies gilt auch 

für die bekannten Quellen am Simmesberg, Klausborn und Lämmerborn.  

Die empfindlichen Auenböden werden durch entsprechende Maßnahmen ge-

schont (ggf. Einbringen von Geotextil). 

Zur Vermeidung von Überlastungen der Oberflächengewässer werden Regen-

rückhaltebecken angelegt, mit denen auch eine Klärung des Fahrbahnabflusses 

(Niederschlagswassers) bewirkt wird. 
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5.2.5 Schutzgüter „Luft und Klima“  

Durch das planfestgestellte Vorhaben einschließlich Kompensationsnahmen 

werden keine erheblichen Umweltauswirkungen für die Schutzgüter „Luft und 

Klima“ ausgelöst. 

Mit dem Bauvorhaben ist anlagebedingt ein Verlust klimatisch wirksamer Berei-

che (Kaltluftentstehungsflächen und –leitbahnen) sowie lufthygienisch wirksamer 

Strukturen (Gehölze) durch Versiegelung und Überbauung anlagebedingte Be-

einträchtigungen des Schutzgutes „Klima/ Luft“ verbunden. Außerdem werden 

Waldflächen, die klima- und lufthygienisch wirksame Strukturen darstellen, durch 

Verlust erheblich beeinträchtigt. 

Der Verlust an Gehölzen und Wald wird durch die Anlage neuer Hecken- und 

Waldflächen kompensiert. Der Verlust von Ackerflächen als Kaltluftentstehungs-

fläche ist nicht kompensierbar. Dabei handelt es sich vor allem auf dem Sattel 

wegfallende Ackerflächen. 

Die betriebsbedingten Auswirkungen durch Schadstoffe betreffen insbesondere 

einen 25-Meter-Bereich, in dem bislang nur die Hintergrundbelastung vorkommt. 

Die Schadstoffabschätzungen haben jedoch gezeigt, dass auch in diesem Be-

reich eine Beeinträchtigung der Gesundheit von Menschen nicht eintritt. Zum ei-

nen werden die Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV nicht überschritten und 

zum anderen hält sich keine Person längere Zeit in dieser Zone auf Dauer auf. 

Beeinträchtigungen sind vor allem in den Talbereichen zu erwarten. Dem wird je-

doch mit gewissen Schutzmaßnahmen auf den Talbrücken entgegenwirkt, um so 

die Wind- und Wassertrift so gering als möglich zu halten. 

Die temporäre baubedingte Beeinträchtigung durch die Staubentwicklung und 

Fahrzeug-/ Maschinenemissionen während der Bauzeit werden durch den Ein-

satz schadstoffarmer Fahrzeuge und Maschinen insbesondere im Bereich der 

sensiblen Biotope und Lebensräume begrenzt. Der für Baueinrichtungsflächen 

ergebende Verlust von Gehölz, insbesondere im Bereich des Waldes, wird durch 

entsprechende Maßnahmen, z.B. die Herstellung eines neuen Waldrandes kom-

pensiert. Mit den geplanten Kompensationsmaßnahmen werden somit die mit 

dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen der Schutzgüter „Klima und 

Luft“ ausgeglichen.  

5.2.6 Schutzgut „Landschaft“ (einschließlich Landschaftsbild)“  

Durch das planfestgestellte Vorhaben einschließlich Gestaltungs- und Kompen-

sationsmaßnahmen werden keine erheblichen Umweltauswirkungen für das 

Schutzgut „Landschaft“ ausgelöst. 
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Die die Vielfalt, Natürlichkeit und Eigenart der Landschaft wird anlagebedingt 

durch die vorhabenbedingte Überformung und den Verlust von landschaftsbild-

prägenden Elementen, insbesondere von Wald und Hecken, auch erlebniswirk-

samer Einzelbäumen, und durch die visuelle Störung von (weiträumigen) Sicht-

beziehungen, insbesondere durch Bauwerke, auch im Bereich der Täler, aber 

auch Geländemodellierungen, Dämme und Einschnitte, vor allem in den Offen-

landbereichen gestört. Hinzu tritt die Beeinträchtigung der natürlichen Erholungs-

eignung durch Verlärmung. Auch die teilweise Unterbrechung von historischen 

Wegebeziehungen (wie die „Langen Hessen“) stellen eine Beeinträchtigung dar. 

Der mit der neuen Autobahn überformten Landschaft wird begegnet mit den um-

fangreichen Gestaltungsmaßnahmen auf den Straßennebenflächen sowie im 

Rahmen der trassennahen Ausgleichsmaßnahmen. Durch diese Maßnahmen 

wird die Autobahn in die Landschaft eingefügt und darüber hinaus die Landschaft 

neu gestaltet. Die Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen lässt sich nicht ver-

meiden, allerdings wird mit den geplanten Gestaltungs- und Ausgleichsmaßnah-

men der Eingriff (Sichtbarriere, Umgestaltung des Reliefs) gemindert. Mit der 

planfestgestellten Trasse einschließlich der Gestaltungsmaßnahmen wie Eingrü-

nungen wird eine möglichst optimale Einbindung in die Landschaft erreicht, um 

auf diese Weise die in Teilen erheblich beeinträchtigte Landschaft verträglich neu 

zu gestalten. 

In Anspruch genommene und unterbrochene Wegeverbindungen werden durch 

Ersatzwege und Unter- sowie Überführungen wiederhergestellt. Damit werden für 

die Naherholungssuchende ausreichende Ersatzmöglichkeiten geschaffen.  

5.2.7 Schutzgut „Kultur- und sonstige Sachgüter“  

Weder eine erhebliche Beeinträchtigung oder ein Verlust von Kulturgütern noch 

eine Beanspruchung/ Beeinträchtigung von Sachgütern (Lagerstätten) wird durch 

die Autobahn im Abschnitt der VKE 30 eintreten. Auch die Hochspannungsleitun-

gen werden im Bereich der Kreuzung von der A 49 nicht betroffen. Sie bleiben 

erhalten. 

Obwohl die Trasse abschnittsweise über den mittelalterlichen Handelsweg „Lan-

gen Hessen“ verläuft, sind dort Boden- und Kulturdenkmäler nicht bekannt. Von 

daher ist eine erhebliche Beeinträchtigung auszuschließen. Für den betroffenen 

Weg wird Ersatz geschaffen. 

Sofern bei der Baudurchführung Bodendenkmäler oder andere Funde angetrof-

fen werden sollten, werden die diesbezüglichen fachlichen Vorschriften beachtet. 

D.h. die bekannten Bodenfunde werden ausgegraben und dokumentiert, Zufalls-

funde bei Erdarbeiten gesichert. 
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5.2.8 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen sind kumulative bzw. synergetische Wirkungen (Wirkungs-

überlagerungen) verschiedener Auswirkungen in ihrem Zusammenwirken, Wir-

kungsketten sowie Verlagerungseffekte. Wirkungsüberlagerungen, Wirkungsket-

ten sowie Verlagerungseffekte sind ganz überwiegend vorstehend bei den jewei-

ligen Schutzgütern dargestellt. Durch die planfestgestellten und festgesetzten 

Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen, die zugunsten 

eines bestimmten Schutzgutes vorgenommen werden, werden keine Verlage-

rungseffekte ausgelöst. 

5.2.9 Abschließende Bewertung 

Durch die mit dem planfestgestellten Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen 

würden ohne entsprechende Maßnahmen erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen für die betrachteten Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, 

Wasser, Luft und Klima sowie Landschaft und bei den Wechselwirkungen zwi-

schen diesen Schutzgütern verursacht.  

Das abgestimmte, umfangreiche Maßnahmenkonzept des Vorhabenträgers zur 

Vermeidung, Minderung und Kompensation nachteiliger Umweltauswirkungen in 

Verbindung mit den von der Planfeststellungsbehörde getroffenen Nebenbe-

stimmungen ermöglicht, die Funktionsverluste und -beeinträchtigungen zu ver-

meiden, zu minimieren oder zu kompensieren.  

Im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahren erfolgte eine ergänzende 

Betrachtung der Varianten in den Bereichen Biedenbacher Teiche und Waldge-

biet „Großer Tiefenbach“ (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer IV, Nr. 3.5.6-7 

[Variantenvergleich Biedenbacher Teiche]). Danach ist die gewählte Planfeststel-

lungstrasse (dort als Variante A bezeichnet) aus gesamtumweltfachlicher Sicht 

die günstigere Lösung. 

III. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 BNatSchG i.V.m. FFH-Richtlinie  

Die Anforderungen des Natura 2000-Gebietsschutzes stehen dem planfestge-

stellten Vorhaben nicht entgegen. Die VKE 30 ist nicht geeignet, erhebliche Be-

einträchtigungen von für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen von 

Natura 2000-Gebieten zu bewirken. Im Betrachtungsraum des Vorhabens befin-

den sich folgende FFH-Gebiete:  

- DE 5120-302 „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt 

- DE 5120-301 „Wieragrund bei Schwalmstadt“ 

- DE 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf 

Darüber hinaus sind in dem Vogelschutzgebiet DE 5121-401 Schwalmniederung 

bei Schwalmstadt“ Kompensationsmaßnahmen vorgesehen; mit diesen Maß-
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nahmen werden die Erhaltungs- und Entwicklungsziele des Gebietes unterstützt. 

Die FFH-Gebiete sind in der Übersichtskarte (lfd. Nr. 23.1 der festgestellten Un-

terlagen) dargestellt. 

1. Gebietsschutz 

Der festgestellte Plan steht in Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) (ABl. EG Nr. L 

206 S. 7, zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. No-

vember 2006 (Abl. L 363 368), auch Habitatrichtlinie (FFH-RL) genannt, und des 

sie umsetzenden nationalen Rechts (§§ 31 ff. BNatSchG), da dem hier festge-

stellten Plan das FFH-Recht nicht entgegensteht. Diese Feststellung kann auf 

der Grundlage der FFH-Vorprüfungen getroffen werden. Dabei handelt es sich 

um die Gebiete, die durch die Entscheidung 2008/25/EG der Kommission vom 

13. November 2007 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschie-

dung einer ersten aktualisierten Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Be-

deutung in der kontinentalen biogeografischen Region (ABl. L 12/383) in die Liste 

im Sinne von Art. 1 lit. k FFH-RL aufgenommen worden sind, und nach Art. 4 

Abs. 5 FFH-RL dem besonderen Gebietsschutz nach Art. 6 Abs. 2 bis 4 FFH-RL 

unterliegen. Mit der Verordnung über die Natura 2000-Gebiete wurden die Gebie-

te aufgrund der Ermächtigung des § 32 Abs. 1 i.V.m. § 62 HENatG 2006 festge-

setzt. 

Diese Vorprüfung erfolgte auf der Grundlage der § 34 HENatG 2006 und § 34 

BNatSchG 2002. Der Vorhabenträger war nicht veranlasst eine neue Vorprüfung 

gemäß § 34 BNatSchG 2010 vorzunehmen, da die neue Vorschrift den bisheri-

gen einschlägigen Vorgaben des § 34 BNatSchG 2002 weitgehend entspricht. 

§ 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG stellt gegenüber dem bisherigen Recht klar, dass 

bei nach § 20 Abs. 2 unter Schutz gestellten Natura 2000-Gebieten ein Rückgriff 

auf den Schutzzweck und die dazu erlassenen Vorschriften als Maßstäbe für die 

Verträglichkeit nur dann in Betracht kommt, wenn hierbei die jeweiligen Erhal-

tungsziele bereits berücksichtigt wurden. Im Übrigen sind die Angaben im jeweili-

gen Standarddatenbogen maßgeblich, soweit keine Anhaltspunkte dafür beste-

hen, dass diese unrichtig oder unvollständig sind. Die Absätze 2 und 3 entspre-

chen wortgleich der alten Vorschrift. Abs. 4 entspricht § 34 Abs. 4 BNatSchG 

a.F., es erfolgt lediglich in Übereinstimmung mit der Rechtsauffassung der Euro-

päischen Kommission eine Klarstellung dahin, dass nicht allein das bloße Vor-

kommen prioritärer Bestandteile die besonderen Rechtsfolgen auslöst sonder in-

soweit eine Betroffenheit gegeben sein muss.  
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Die vom Vorhabenträger erstellte Vorprüfung (Unterl. 12.5 vom 31.05.2006) be-

antwortete die Frage, ob die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung er-

forderlich ist oder nicht. Diese Frage ergibt sich unmittelbar aus dem Ergebnis, 

wonach erhebliche Beeinträchtigungen anhand objektiver Umstände offensicht-

lich nicht erkennbar sind und ausgeschlossen werden können, so dass eine 

FHH-Verträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen war. Die auf der Stufe FFH-Vor-

prüfung gewonnenen Erkenntnisse bedurften insoweit keiner weiteren Ausarbei-

tung von Unterlagen oder gesonderten Dokumentationen. Dies gilt für die FFH-

Gebiete „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ und „Wieragrund bei Schwalm-

stadt“. Für das FFH-Gebiet „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ im Rahmen der 

Planung für die VKE 40 eine FFH-VP erstellt, die für die Prüfung herangezogen 

wird, ob für die VKE 30 im Folgeabschnitt unüberwindbare Hindernisse bestehen. 

Für den hier vorliegenden Abschnitt der VKE 30 hat die Planfeststellungsbehörde 

geprüft, ob sich allein durch den hier festgestellten Abschnitt Beeinträchtigungen 

auf das südlich an die VKE 30 anschließende FFH-Gebiet „Herrenwald östlich 

Stadtallendorf“ ergeben. Die Planfeststellungsbehörde konnte ihre Prüfungen 

nach den geltenden Vorschriften auf der Grundlage dieser Unterlagen und der 

geltenden Natura 2000-Verordnung vornehmen. Dabei knüpft die Prüfpflicht nach 

§ 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG an das Vorliegen eines Projektes an, das geeignet 

ist einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen Natura 

2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Vorhaben, die diese Kriterien erfül-

len, unterliegen der Prüfpflicht des § 34 Abs. 1 BNatSchG, sofern erhebliche Be-

einträchtigungen von Natura 2000-Gebieten eintreten können. Unerheblich sind 

im Rahmen des § 34 Abs. 2 BNatSchG nur Beeinträchtigungen, die kein Erhal-

tungsziel oder den Schutzzweck in maßgeblichen Bestandteilen erheblich nach-

teilig berühren. Die Erhaltungsziele der Gebiete und dessen Schutzzweck sind 

grundsätzlich bei der Unterschutzstellung gemäß § 32 Abs. 4 BNatSchG festge-

legt worden.  

Vom Vorhabenträger ist im Sinne einer Vorabschätzung ermittelt worden, ob das 

geplante Vorhaben im konkreten Fall geeignet ist, die im Untersuchungsraum lie-

genden FFH- und Vogelschutzgebiete, die damals bekannt waren und inzwi-

schen mit der Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen vom 16. Ja-

nuar 2008 (GVBl. I S. 30) festgesetzt wurden, erheblich beeinträchtigen zu kön-

nen. Vorliegend sind dies die FFH-Gebiete „Wieragrund von Schwalmstadt“ (DE 

5120-301) und „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ (DE 5120-302). 

Vom Vorhabenträger wurde eine FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet „Maculi-

nea-Schutzgebiet bei Neustadt“ und eine FFH-Prüfung für das FFH-Gebiet „Wie-

ragrund von Schwalmstadt“ gemäß § 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG 2002 (ent-



Planfeststellungsbeschluss - 161 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

spricht § 34 Abs. 1 und 2 HENatG 2006) im Mai 2006 durchgeführt (siehe Erläu-

terungsbericht, Übersichtskarten und Karten Bestandsdarstellung und Beeint-

rächtigungsprognose des FFH-Gebietes DE 5120-301, Unterl. 12.5, 2006). Die 

FFH-VP wurde nach dem vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-

nungswesen mit Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 21/2004 vom 

20.09.2004 herausgegebenen „Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im 

Bundesfernstraßenbau“, Ausgabe 2004, (BMVBW-Leitfaden) erstellt.  

Aufgabe der FFH-VP war den Nachweis zu führen, dass infolge des Vorhabens 

der A 49 die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete nicht erheblich 

beeinträchtigt werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung hätte ein Ausnahmever-

fahren ausgelöst. 

Der Projektträger hat in der Vorprüfung den Erhaltungszustand der Lebensraum-

typen (LRT) der FFH-Gebiete „Wieragrund von Schwalmstadt“ und „Maculinea-

Schutzgebiet bei Neustadt“ unter Berücksichtigung der Grunddatenerhebungen 

(GDE), 2003 bzw. 2004, und der im Auftrag des Vorhabenträgers gewonnenen 

Erkenntnisse aus 2000 bis 2005, wie Erhebungen im Rahmen der landschafts-

pflegerischen Begleitplanung, der Datenerhebung für die FFH-Verträglichkeits-

studie vorgenommen (siehe Literatur und Quellen, S. 50 ff. der FFH-Vorprüfung 

bzw. FFH-Prüfung, 2006).  

Soweit das Große Mausohr alle unterwuchsarmen Waldbestände des Geltungs-

bereichs als Jagdgebiet nutzt und das FFH-Gebiet DE 5120-303 eine Funktion 

als Paarungsgebiet haben kann und in den nördlich der B 454 befindlichen, struk-

turell geeigneten Waldbeständen mit dem Auftreten dieser Art zu rechnen ist, war 

diese Beeinträchtigung in der FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 

DE 5120-303 als nicht erheblich eingestuft worden; dies gilt für das Auftreten die-

ser Art nördlich der B 454. Im Übrigen ist eine ergänzend im Auftrag des Amts für 

Straßen- und Verkehrswesen Kassel vorgenommen Überprüfung des Quartier-

angebots, Juli 2007 (Anhang XII zur Unterl. 12.0A) erfolgt; diese wird im Rahmen 

der Belange des Artenschutzes behandelt. 

Die maßgeblichen gebietsschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die 

Erhaltungsziele der FFH-Gebiete „Wieragrund von Schwalmstadt“ (DE 5120-304) 

und „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ (DE 5120-302) stehen – auch entge-

gen dem Vorbringen Verfahrensbeteiligter im Ausgangsverfahren – der Zulässig-

keit des Vorhabens nicht entgegen. 

Soweit die Fischwanderhilfe am Wehr bei Loshausen in dem Vogelschutzgebiet 

„Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (DE 5121-401) durchgeführt werden soll, 

wurde vom Vorhabenträger eine ergänzende FFH-Vorprüfung (Anhang zu Unterl. 

12.4A vom Sept. 2009) erstellt und in das Planänderungsverfahren eingebracht. 
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Mit dieser Maßnahme ist keine erhebliche Beeinträchtigung von für die Erhal-

tungsziele maßgeblichen Bestandteilen des Gebietes verbunden. 

2. Prüfung der Verträglichkeit mit den Erhaltungszi elen der FFH-Gebiete 

Das planfestgestellte Vorhaben der A 49, VKE 30, ist nicht geeignet, die FFH-

Gebiete „Wieragrund von Schwalmstadt“ (DE 5120-304) und „Maculinea-Schutz-

gebiet bei Neustadt“ (DE 5120-302) sowie „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ 

(DE 5120-303) in ihren Erhaltungszielen oder den Schutzzwecken maßgeblichen 

Bestandteilen erheblich zu beeinträchtigen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat auf der Grundlage der vom Vorhabenträger im 

Rahmen der Planung vorgenommenen Prüfung in Bezug auf die Wirkungen der 

A 49 auf diese FFH-Gebiete unter Berücksichtigung der Linienführung festge-

stellt, dass von den mit dem Vorhaben der A 49, VKE 30, verbundenen Wirkfak-

toren nicht die Möglichkeit des Eintretens erheblicher Beeinträchtigungen ausge-

hen kann. Erhebliche Beeinträchtigungen der einzelnen Arten und Lebensraum-

typen bzw. der in den Erhaltungszielen für die einzelnen Arten und LRT aufge-

führten Schutzgegenstände sind nicht zu erwarten.  

Die FFH-Gebiete „Wieragrund von Schwalmstadt“ und „Maculinea-Schutzgebiet 

bei Neustadt“ werden durch das hier festgestellte Vorhaben nicht unmittelbar be-

troffen. Das zuerst genannte FFH-Gebiet weist einen Abstand von ca. 1.000 m 

und das an zweiter Stelle genannte einen Abstand von ca. 2.500 m zur A 49 auf. 

Die Gebietsgrenze des FFH-Gebiets „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ (DE 

5120-303) ist nur durch die K 12 von der A 49, VKE 30, getrennt. Soweit in der 

2005 erfolgten Überarbeitung der FFH-Verträglichkeitsprüfung in Bezug auf die-

ses FFH-Gebiet eine erhebliche Beeinträchtigung festgestellt wurde, wurde hin-

sichtlich der Erhaltungsziele des Kammmolchs eine Trassenänderung im Bereich 

des Herrenwaldes vorgenommen (Unterlage 12.6 der VKE 40, 2006). Die Aus-

wirkungen der neuen Trasse auf die betroffenen Arten und Lebensraumtypen 

(LRT) wurden 2009 nochmals neu betrachtet. Hinsichtlich der dabei ermittelten 

Beeinträchtigung bleibt festzuhalten, dass mit dem Bauvorhaben im Abschnitt der 

VKE 40 der A 49 erhebliche Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Er-

haltungsziele oder dem Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen eintreten wer-

den (siehe C, Ziffer III,3.5 [Zusammenfassung der Verträglichkeitsprüfung]). 

Die Planfeststellungsbehörde genügt ihrer Ermittlungspflicht, wenn eine Verträg-

lichkeitsprüfung durchgeführt und auf deren Grundlage in angemessenem zeitli-

chem Zusammenhang entschieden wird. Dies ist vorliegend der Fall. Es bestand 

keine Pflicht, bis zum Entscheidungstermin fortwährend nachzuermitteln. Ferner 

hat die Planfeststellungsbehörde die geltenden Vorschriften beachtet.  
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Die Einschätzungen des Vorhabenträgers und der von ihm mit der FFH-VP be-

auftragten Gutachter in der FFH-Vorprüfung und FFH-Prüfung ist vonseiten der 

Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstanden.  

Die Aussagen der der Planfeststellung für die VKE 30 zu Grunde liegenden FFH-

VP 2006 und 2009 sind – wie auch der Vorhabenträger, vertreten durch das 

Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen am 04.10.2011 auf 

Nachfrage bestätigte – weiterhin gültig. Zudem stimmen die geplanten Maßnah-

men 9.1.1n (Maßnahmenkomplex Entwicklung von Sukzessionsflächen und 

Feldgehölzen), A9.5n und A9.6n (Maßnahmenkomplex naturnahe Waldentwick-

lung) mit den Erhaltungszielen für die LRT 9110, 9120 und 91E0* und den Erhal-

tungszielen für die FFH-Anhang IV-Arten Bechsteinfledermaus (Myotis bechstei-

nii) und Großes Mausohr (Myotis myotis) überein. Überdies wurden vom Vorha-

benträger die geplanten Maßnahmen im FFH-Gebiet „Maculinea-Schutzgebiet 

bei Neustadt“ (5120-302) in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium 

Gießen und dem für das Gebiet erstellten Entwicklungsplan durchgeführt. Sie 

stehen in keinem Widerspruch zu den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes. 

3. Betrachtung der FFH-Gebiete 

Für die im Einflussbereich des hier festgestellten Abschnitts der VKE 30 der A 49 

liegenden FFH-Gebiete DE 5120-302 „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ (Nr. 

3.1) und DE 5120-301 „Wieragrund bei Schwalmstadt“ (Nr. 3.2) sowie DE 5120-

303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ (Nr. 3.3) sowie DE 5121-401 Vogel-

schutzgebiet „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (Nr. 3.4) stellt sich die Be-

wertung wie folgt dar: 

3.1 FFH-Gebiet DE 5120-302 „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“  

Die sich aus dem FFH-Gebiet DE 5120-302 ergebenden Anforderungen stehen, 

wie die nachfolgenden Darstellungen belegen, dem hier planfestgestellten Vor-

haben nicht entgegen. 

3.1.1 Beschreibung des Gebiets DE 5120-302 

Das FFH-Gebiet liegt südöstlich von Neustadt. Es grenzt an den Ort an, umfasst 

die Wiesen um den Nellenberg (Bereiche wie „Stückertriesch“, in dem sich ein 

Grabensystem befindet), erstreckt sich über die Wiesen entlang des Otterbachs 

(Otterbachtal vom Otterborn bis zum Ortsrand von Neustadt), zwischen Gleimen-

hain bis zum Ziegenberg („Steinwiese“ und „Junkergrund“ nördlich von Gleimen-

hain) und nordöstlich der K 20 vor dem Waizenberg („Appelsgrund“) sowie zwi-

schen Neustadt und dem Herrenwald (Bereich auf „Auf der Dick“ bis zum 

Steinmersberg südlich von Neustadt). Es umfasst rund 296,2 ha (nach der Mel-

dung 301,2 ha. Anpassung an die digitale Flurkarte im Rahmen der Erarbeitung 
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der Natura 2000-Verordnung ergab, dass die Fläche des Standarddatenbogens 

um 19,8 ha zu vergrößern und um 24,8 ha zu verringern war [siehe Meldung von 

listenrelevanten Änderung bei FFH-Gebieten durch das Hessische Ministerium 

für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 28.03.2011].) 

und ist Teil der naturräumlichen Haupteinheit „Oberhessische Schwelle“ (346) – 

einem Teil des Westhessischen Berg- und Senkenlandes, das auf der Rhein-

Weser-Wasserscheide die montaneren Mittelgebirge Kellerwald und Vogelsberg 

in Nord-Süd-Richtung verbindet – und der im Süden liegenden Untereinheit 

„Nördliches Vogelsberg Vorland“. Das Gebiet wurde einer FFH-Vorprüfung unter-

zogen. 

In dem Standarddatenbogen waren als LRT vor allem Pfeifengraswiese auf kal-

karmen Standort (LRT 6410), Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510), hier: ar-

tenreiche, frische Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe sowie 

Schwarzerlenwald (an Fließgewässern) (LRT 91E0*) genannt. Außerdem wurden 

die Anhang II-Arten Maculinea nausithous (= Glaucopsyche nausithous) (Dunkler 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling) (Code 1061) und Maculinea teleius (= Glaucop-

syche teleius) (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) (Code 1059) angegeben. 

Hinsichtlich der Gebietsbestandteile wird auf die FFH-Grunddatenerhebung zu 

Monitoring und Management des FFH-Gebietes 5120-302 Maculinea-Schutz-

gebiet bei Neustadt, 2004, Bezug genommen. 

Hervorzuheben sind nach der hessenweiten Datenauswertung das Maculinea-

Vorkommen (siehe LANGE & WENZEL (2003), Schmetterlinge der Anhänge II und 

IV der FFH-Richtlinie in Hessen, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) die Vor-

kommen dieser Art als Teil der Metapopulation D46-3, die sich auf Teilflächen in 

der Umgebung von Neustadt (Hessen) mit einem Schwerpunkt im FFH-Gebiet 

und einem weiteren Schwerpunkt in der Schwalmaue bei Schwalmstadt verteilt. 

Zu dieser Metapopulation gehören die Vorkommen im FFH-Gebiet einerseits so-

wie an der Kläranlage Neustadt und der Hainmühle nach Norden bis zum NSG 

„Momberger Bruchwiesen“. Von der Hainmühle zieht sich ein Verbreitungsgebiet 

über den Simmesberg (zwischen Neustadt und Momberg) nach Westen abkni-

ckend über den Heergrund bis zum Kälbacher Holz (siehe Deckblatt zum Erläute-

rungsbericht zum landschaftspflegerischen Begleitplan [lfd. Nr. 12 der festgestell-

ten Unterlagen], S. 70 f.). 

Auch kommt der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling, der überwiegend Bestände 

der mäßig artenreichen bis sehr artenreichen Wiesenknopf-Glatthaferweisen be-

siedelt, im FFH-Gebiet in 14 Teilpopulationen vor (GDE 2004). Die geschätzte 

Gesamtgröße der Metapopulation betrug 1.329 Individuen (gegenüber 501-1000 

im Standarddatenbogen). Der Erhaltungszustand wurde jeweils mit gut (B) be-
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wertet. Die zur Metapopulation D46-2 zählenden Vorkommen, bei denen es sich 

um das nördlichste Maculinea teleius-Vorkommen handelt, liegen vollständig in-

nerhalb des FFH-Gebiets. 

Dieses Gebiet wurde einer FFH-Vorprüfung unterzogen. 

3.1.2 Erhaltungsziele 

In der FFH-Vorprüfung, S. 11 ff. sind die der Prüfung zu Grunde gelegten Erhal-

tungsziele beschrieben. Diese waren von dem vom Amt für Straßen- und Ver-

kehrswesen Kassel beauftragten Büro nach einer Abstimmung mit der oberen 

Naturschutzbehörde unter Heranziehung der Grunddatenermittlung der FFH-VP 

zugrunde gelegt. Die Geburtshelferkröte (Anhang IV-Art FFH-RL) und der Neun-

töter (Anhang I-Art VRL) sind als bemerkenswerte Art im Standarddatenbogen 

genannt. Sie sind jedoch nicht in die Natura 2000-Gebietsverordnung aufge-

nommen worden. 

In der Natura 2000-Gebietsverordnung sind folgende Erhaltungsziele, die bei der 

Prüfung durch die Planfeststellungsbehörde herangezogen werden, festgelegt: 

Tabelle 3:  Erhaltungsziele des FFH-Gebietes DE 5102-302 „Maculinea-
Schutzgebiet bei Neustadt“  

 
5120-302 Maculinea -Schutzgebiet bei Neustadt  

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfi gen und tonig -schluffigen Böden (Molinion caer u-
leae) 

  

•  Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte sowie eines für den LRT günstigen Nährstoffhaus-
haltes  
•  Erhaltung des Wasserhaushalts  
•  Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung 

6510 Magere Flachland -Mähwi esen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offic inalis)  

  •  Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes  
•  Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus e xcelsior (Alno -Padion, Alnion inc anae, Salic ion 
albae)  

  

•  Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, Höhlen-
bäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik ver-
schiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen  
•  Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik  
•  Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit den auetypischen Kontaktlebensräumen 

Erhaltungsziele der Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie 

Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf -Ameisenbläu ling  

  

•  Erhaltung von nährstoffarmen bis mesotrophen Wiesen mit Beständen des Großen Wiesenknopfs 
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise Myrmica rubra  
•  Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Bewirt-
schaftung der Wiesen, die sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert und zur Erhaltung eines für 
die Habitate günstigen Nährstoffhaushaltes beiträgt.  
•  Erhaltung von Säumen und Brachen als Vernetzungsflächen 

Maculinea teleius Heller Wiesenknopf -Ameisenbläuling  

  

•  Erhaltung von nährstoffarmen bis mesotrophen Wiesen mit Beständen des Großen Wiesenknopfs 
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise Myrmica scabrinodis  
•  Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Bewirt-
schaftung der Wiesen, die sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert und zur Erhaltung eines für 
die Habitate günstigen Nährstoffhaushaltes beiträgt.  
•  Erhaltung von Säumen und Brachen als Vernetzungsflächen 
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Ein wichtiger Gesichtspunkt der Abstimmung war, unabhängig vom Gebietsma-

nagement Kompensationsmaßnahmen in dem FFH-Gebiet „Maculinea-Schutz-

gebiet bei Neustadt“ vorzusehen. Dementsprechend umfasst der Maßnahmen-

komplex E3 in den Fluren 32 und 34 der Gemarkung Neustadt folgende Maß-

nahmen: 

- die Optimierung des vorhandenen potenziellen Kammmolchgewässers 

(Maßnahme E3.1), 

- die Renaturierung eines kleinen Fließgewässers im Appelsgrund (Maßnah-

me E3.2), 

- die Renaturierung des Otterbaches (Maßnahme E3.3), 

- die Umwandlung eines Nadelforstes in Grünland (Maßnahme E3.4) und  

- die Umwandlung eines Ackers in Grünland (Maßnahme E3.5). 

3.1.3 Funktionsbeziehung des Gebiets zu weiteren Schutzgebieten 

Im Rahmen der FFH-Vorprüfung wurde auch untersucht, inwieweit das Pla-

nungsvorhaben möglicherweise die Kohärenz des ökologischen Netzes Natura 

2000 negativ beeinflussen kann. In unmittelbarer Nachbarschaft zum FFH-Gebiet 

„Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ befinden sich weitere FFH-Gebiete mit 

Vorkommen von Maculinea (Glaucopsyche) nausithous und M. teleius. Aufge-

führt sind die FFH-Gebiete „Schweinsberger Moor“ (DE 5219-302) und „Wohra-

aue zwischen Kirchhain und Gemünden (Wohra)“ (DE 5119-302). Das Gebiet DE 

5119-302 liegt in den Gemeinden Rauschenberg, Wohratal, Kirchhain, Gemün-

den (Wohra), Haina (Kloster) und Rosenthal. Als Erhaltungsziel ist unter anderem 

„Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling“ genannt. Es um-

fasst naturnahe Abschnitte der Wohra mit Nebengewässern mit angrenzendem 

Auengrünland als wertvollem Lebensraum des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-

bläulings. Es weist eine Mindestentfernung von 11 km zum FFH-Gebiet 5120-302 

auf. 

Das in der FFH-Vorprüfung erwähnte, im Jahr 2004 gemeldete Gebiet DE 5219-

302 ist nicht Bestandteil der Natura 2000-Gebietsverordnung, weil anlässlich der 

Grunddatenerhebung festgestellt wurde, dass die bei der Meldung angenomme-

nen und im Standarddatenbogen verzeichneten Schutzgüter tatsächlich nicht 

vorkommen. Eine Überprüfung der GDE durch die Forsteinrichtung und Natur-

schutz (FENA) FENA hat dieses Ergebnis bestätigt. Von Seiten des Hessischen 

Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz läuft 

derzeit ein Verfahren, die Meldung wegen „wissenschaftlichen Irrtums“ zurückzu-

nehmen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

hat deshalb die EU-Kommission gebeten, das Gebiet aus der Gemeinschaftsliste 
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zu streichen. Das mit Verordnung vom 9. Mai 1977 (StAnz. S. 1305), geändert 

durch Verordnung vom 12. Juli 1985 (StAnz. S. 1928, festgesetzte Naturschutz-

gebiet „Schweinsberger Moors“ bleibt bestehen. Bei dem „Schweinsberger Moor“ 

handelt es sich um ein Niederungsmoor im Tal der Ohm in der Gemarkung 

Schweinsberg. Das Naturschutzgebiet umfasst eine Größe von 43 ha. Im Bereich 

des „Schweinsberger Moors“ sind somit – entgegen der Darstellung in der FFH-

Vorprüfung, in der ein solches Vorkommen angenommen wurde – keine Vor-

kommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings zu verzeichnen und es ist 

keine Funktionsbeziehung mit dem in 10,7 km Entfernung liegenden FFH-Gebiet 

5120-302 gegeben. Dies gilt auch für das Vogelschutzgebiet „Amöneburger Be-

cken“ (DE 5219-401) mit einer Größe von 1.325 ha in den Gemeinden Amöne-

burg, Homberg/Ohm, Kirchhain, Marburg und Stadtallendorf. Erhaltungsziele die-

ses Gebiet sind Brutvogelarten nach Anhang I VS-Richtlinie Brutvogel (B), Brut-

vogelarten nach Anhang I VS-Richtlinie Zug- (Z) und Rastvogel (R), Arten nach 

Art. 4 Abs. 2 VS-Richtlinie Brutvogel (B) sowie der Arten nach Art. 4 Abs. 2 VS-

Richtlinie Zug- (Z) und Rastvogel (R). 

Bei den im Raum ausgewiesenen FFH-Gebieten „Herrenwald östlich Stadtallen-

dorf“ (DE 5120-303), „Wieragrund von Schwalmstadt“ (DE 5102-301) und „Brü-

ckerwald und Hußgeweid“ (DE 5119-301) sowie Vogelschutzgebiet „Schwalm-

niederung bei Schwalmstadt“ (DE 5121-401) – dieses Gebiet wurde vom Regie-

rungspräsidium Kassel mit Verordnung vom 26. September 2006 als Landschaft-

sschutzgebiet „Vogelschutzgebiet Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (StAnz. 

S. 2452) unter Schutz gestellt – ist unter den Erhaltungszielen der Dunkle Wie-

senknopf-Ameisenbläuling nicht angeführt. 

3.1.4 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das FFH-Gebiet 

Mit dem planfestgestellten Vorhaben ist keine erhebliche Beeinträchtigung von 

für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen des FFH-Gebietes verbun-

den. 

Für die schutzgutbezogene Betrachtung sind die vorhabenbedingten Wirkungen 

zu betrachten und die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 

zu ermitteln. Ausgehend von den Empfindlichkeiten der maßgeblichen Gebiets-

bestandteile gegenüber von Straßenbauvorhaben, die in einer Matrix dargestellt 

sind (FHH-Vor- und Verträglichkeitsprüfung, Tab. 6, S. 19), sind unter anderem 

die Wirkungen auf den Dunklen und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling in Be-

zug auf anlagebedingte Wirkungen (Verlust, Veränderung der Standortverhältnis-

se) und die betriebsbedingten Wirkungen hinsichtlich der Stand-/ Nährstoffeinträ-

ge als sehr hoch eingestuft. Die beiden letzten Punkte ergeben sich aus der be-



Planfeststellungsbeschluss - 168 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

sonderen Empfindlichkeit der Art gegenüber Verlust/ Verdrängung der speziellen 

Eiablage- und Raupenfutterpflanzen sowie dem Verlust der Wirtsameisennester. 

Die anlagebedingten Wirkungen (Zerschneidung) und die betriebsbedingten Wir-

kungen (Zerschneidung) wurden als hoch empfindlich, im Hinblick auf die 

Wiederherstellbarkeit/ Regenerationsfähigkeit und Flächengröße als mittel emp-

findlich bewertet. Außerdem wurden die baubedingten Wirkungen (temporäre 

Verluste/ Zerschneidung, temporäre Veränderung der Standortverhältnisse und 

temporäre Schadstoffeinträge) als mittel empfindlich angesehen.  

Ausgehend von diesen Kriterien und im Hinblick darauf, dass direkte bau- oder 

anlagenbedingte Inanspruchnahmen des FFH-Gebiets und seiner Lebensräume 

durch das Bauvorhaben nicht vorgesehen sind und zudem Beeinträchtigungen 

der LRT 6510 und 91E0 durch Schadstoffeinträge bzw. Veränderungen der 

Grundwasserhaushalts ausgeschlossen sind, schloss die Bewertung der LRT 

6510 und 6430 (siehe FHH-Vor- und Verträglichkeitsprüfungen, Tab. 7, S.21, und 

Tab. 8, S. 22) mit dem Ergebnis „keine Beeinträchtigung“ ab. Die Planfeststel-

lungsbehörde schließt sich nach Prüfung dieser Bewertung an. 

Beeinträchtigungen der Arten nach Anhang II FFH-RL sind, da direkte Beein-

trächtigungen oder Verluste von Lebensräumen der Vorkommen von Maculinea 

nausithous und M. teleius durch das Bauvorhaben nicht eintreten, sind nicht zu 

erwarten. Auch Schadstoffeinträge oder Veränderungen des Grundwasserhaus-

haltes sind angesichts des Abstands der Trasse vom FFH-Gebiet mit über 2.200 

Meter ausgeschlossen.  

Allerdings stellt sich die Frage, ob durch Zerschneidungseffekte der außerhalb 

des FFH-Gebietes vorkommenden M. nausithous Beeinträchtigungen eintreten, 

die sich auf die Population in dem Gebiet auswirken (können). 

Nordwestlich von Neustadt kommt eine Reihe von Biotopen vor, die ebenfalls von 

M. nausithous besiedelt sind (siehe Übersichtskarte [lfd. Nr. 23.1 der festgestell-

ten Unterlagen], 2006). Diese Lokalitäten wurden sowohl von LANGE & WENZEL, 

2003, Gutachten zum Artensteckbrief, als auch von der BIOLOGISCHEN 

PLANUNGSGEMEINSCHAFT (PGM), 2003, untersucht. Beide Untersuchungen weichen 

voneinander ab, da ihnen unterschiedliche Herangehensweisen für die Interpre-

tation der Zähldaten zu Grunde liegen. Die Erschwernis einer Vergleichbarkeit 

der Untersuchungsergebnisse wurde vorliegend dadurch behoben, dass die Po-

pulationsschätzungen angeglichen wurden, indem die Zähldaten nach beiden 

Methode (einmal höchste, an einem bestimmten Termin ermittelte Individuenzahl 

mal drei sowie Summe der an verschiedenen Terminen ermittelten Individuen-

zahl mal vier) interpretiert wurden. Ungeachtet dessen sind jeweils nur die nach 

der gleichen Methode ermittelten Populationsgrößen vergleichbar. Nach den Er-
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gebnissen dieser beiden Methoden ist die Anzahl nach der zweiten Methode ge-

genüber der ersten Methode um das Doppelte bis etwa das Vierfache höher. In 

der Summe liegt der Unterschied bei den Lokalitäten nördlich der Trasse um das 

2,3fache und auf der Südseite um 3,0fache höher. Es befinden sich beispielswei-

se südlich der A 49 im Bereich der Hainmühle und Kläranlage von Neustadt die 

Biotope 39, 40, 164 bis 166 und 174 sowie im Wieratal das Biotop 169 (östlich 

der Momberger Bruchwiesen). Diesen Biotopen sind nach der ersten Zählmetho-

de 348 Individuen und nach der zweiten 918 zugeordnet. Weitere Biotope befin-

den sich in Höhe des Kälbacher Holzes südlich der A 49, westlich und nördlich 

der Autobahntrasse im Bereich der Momberger Bruchwiesen sowie zwischen 

Momberg und Kälbacher Holz. Die in Tab. 9, S. 24, der FFH-VP, nicht aufgeführ-

ten die Lokalitäten 36, 163 und 177 sind in der Übersichtskarte dargestellt. Im 

Bestands- und Konfliktplan (Unterl. 12.1) sind die Vorkommen des M. nausithous 

mit der Abkürzung „Mn“ angegeben. 

Nach der GDE für das FFH-Gebiet – diese erfolgte nach der ersten Methode – 

wurden 1.923 Individuen ermittelt. Nach der zweiten Methode ergeben sich ins-

gesamt 4.152 Individuen. Der größte Teil der Metapopulation befindet sich im 

FFH-Gebiet. Der größte Teil der außerhalb des Gebiets erfassten Populationen 

wurde südlich der Trasse angetroffen. Lediglich 207 (Methode eins) bzw. 554 In-

dividuen (Methode zwei) und damit etwa 8-9% des Gesamtvorkommens befindet 

sich nördlich der Trasse (also der vom FFH-Gebiet weiter entfernt liegenden Flä-

chen). Eine Zerschneidungswirkung der Lokalitäten (= Standorte, die von Tieren 

genutzt werden) im Bereich der „Momberger Bruchwiesen“ wird durch die Talbrü-

cke Kälbach auf jeden Fall weitestgehend vermieden. Da nördlich des FFH-

Gebietes gleichfalls Vorkommen vorhanden sind, die Austauschbeziehungen zu 

dem südlich gelegenen FFH-Gebiet haben, werden insgesamt weniger als 9% 

der Metapopulation abgetrennt. Selbst unter Zugrundelegung dieses Anteils ist 

allerdings davon auszugehen, dass die Austauschbeziehungen zwischen den 

nördlichen Vorkommen und dem FFH-Gebiet sehr gering sind. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass sich, da die Art sich in der Regel dispers (zerstreut) ausbrei-

tet, nur ein geringer Teil in Richtung des FFH-Gebiets bewegt. Allerdings ist ein 

solcher Austausch durch die bebaute Ortslage von Neustadt und die B 454 schon 

heute sehr erschwert. Bei der Bewertung der Auswirkung ist also zu berücksich-

tigen, dass der Austausch bereits ohne die Autobahn auf ein Minimum begrenzt 

ist, so dass diese für die Gewährleistung des Erhaltungszustands der Population 

innerhalb des FFH-Gebiets nicht relevant ist. 

Im Zuge der landschaftspflegerischen Begleitplanung wird jedoch sichergestellt, 

dass der bestehende Biotopverbund entlang der für M. nausithous wichtigen 
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Vernetzungsstrukturen im Trassenbereich erhalten bleibt. Vernetzungen zwi-

schen den Teilvorkommen, die vor allem im Kälbachtal und seiner Seitengräben 

festgestellt wurden, werden durch die Durchlässigkeit des Talbauwerkes über 

den Kälbach weiterhin aufrechterhalten. Durch das Brückenbauwerk und seine in 

Ost-West-Richtung exponierten Öffnungen werden eine ausreichende Belichtung 

und die Erhaltung krautiger Vegetationsstrukturen gewährleistet. Ein Austausch 

von Imagines (Genfluss) zwischen den Teilpopulationen zu den südlich vorkom-

menden Teilpopulationen im FFH-Gebiet wird somit weiterhin möglich sein. 

Schließlich bleibt, begünstigt durch die Einschnittslage der Trasse und die vor-

handenen Grünlandstrukturen des Untersuchungsbereichs, ein Austausch von 

Imagines zwischen den Teilpopulationen über die Autobahn hinweg und entlang 

der vorhandenen Vernetzungsstrukturen auch zum FFH-Gebiet hin möglich.  

Zusammenfassend ist die vom Gutachter getroffene Beeinträchtigungsprognose 

zum Maculinea nausithous im FFH-Gebiet „Maculinea-Schutzgebiet bei Neu-

stadt“, dass es durch das Vorhaben zu keiner erheblichen Beeinträchtigung 

kommt (siehe Tab. 10 der FFH-VP, S. 26), nachvollziehbar und somit als zutref-

fend anzuerkennen. 

Für den Maculinea teleius stellt sich das Ergebnis noch günstiger dar. Diese Art 

wird nach den bekannten Erkenntnissen – die Metapopulation kommt nur im Ge-

biet selbst vor – durch das Vorhaben nicht betroffen. Zum einen liegt der Lebens-

raum außerhalb des Wirkungsbereichs der Autobahn und zum anderen ist keine 

Zerschneidung von Teillebensräumen gegeben (vgl. FFH-VP, Tab. 11, S. 27). 

Für den LRT 6430 Pfeifengraswiese  und den LRT 6510 Magere Flachland-

Mähwiesen  wird aufgrund der Beeinträchtigungsprognose ebenfalls unter Heran-

ziehung einer Matrix der Empfindlichkeiten der maßgeblichen Gebietsbestandtei-

le gegenüber von Straßenbauvorhaben (FHH-VP, Tab. 6, S. 19) für den LRT 

6430 im FFH-Gebiet als Gesamtergebnis der Erheblichkeitsbeurteilung keine 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele festgestellt (FHH-VP, Tab. 8, S. 22). Das 

Gleiche gilt für den LRT 6510 (FHH-VP, Tab. 7, S. 21). Anzumerken ist, dass die 

mit Sternchen gekennzeichneten *) charakteristischen Vogelarten nicht Bestand-

teil der Erhaltungsziele sind. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch das Auftreten weiterer 

Wirkfaktoren (wie Zerschneidung von Teilhabitaten neben Flächenentzug) in der 

Gesamtheit weder eine erhebliche Beeinträchtigung noch eine Beeinträchtigung 

des Gebiets gegeben ist. Den Empfehlungen in dem „Fachinformationssystem 

und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-

VP – Endbericht zum Teil Fachkonventionen, FuE-Vorhaben, Bearbeitung: H. 

LAMPRECHT, J. TRAUTNER], wird dabei Rechnung getragen. Dort wird zu Tierarten 
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wie den Ameisenbläulingen, die auf Habitate mit weitgehend homogener Struktur 

angewiesen sind, ausgeführt, wenn diese Tierarten nicht nur auf die Falternah-

rungshabitate, sondern auch die direkten Fortpflanzungshabitate (mit Wiesen-

knopf-Bestände) annähernd stets im Lebensraum verteilt sind, Flächen unterhalb 

der formulierten Orientierungswerte in Anspruch genommen werden können, oh-

ne dass ein relevanter Einfluss auf die Art zu erwarten ist (FuE-Vorhaben, S. 58). 

Da für den Maculinea teleius keine Verbreitungsgebiete weiter im Norden be-

kannt sind, ist derzeit eine funktionale Beziehung zu weiteren Teilpopulationen 

außerhalb des FFH-Gebietes nicht gegeben. Selbst wenn Ausbreitungen der Art 

in nördlicher Richtung prinzipiell möglich sind, so wäre doch eine Querpassier-

barkeit der Trasse im Bereich der Kälbachtalbrücke gegeben. 

3.1.5 Verträglichkeit im Zusammenwirken mit anderen Pläne oder Projekten 

Das Vorhaben VKE 30 führt weder allein noch im Zusammenwirken mit anderen 

Plänen oder Projekten zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes 

5120-302 „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ in seinen für die Erhaltungszie-

le maßgeblichen Bestandteilen (siehe FFH-VP, S. 28). Weitere, vertiefende Un-

tersuchungen im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung waren somit nicht 

erforderlich und von der Planfeststellungsbehörde nicht vorzunehmen.  

3.2 FFH-Gebiet 5120-301 „Wieragrund bei Schwalmstadt“  

Die sich aus dem FFH-Gebiet DE 5120-301 ergebenden Anforderungen stehen, 

wie die nachfolgenden Darstellungen belegen, dem hier planfestgestellten Vor-

haben nicht entgegen. 

3.2.1 Beschreibung des Gebiets DE 5120-301 

Das FFH-Gebiet liegt südwestlich von Schwalmstadt/ Treysa. Es grenzt an die 

bestehende B 454 und die Bahnlinie und umfasst den Unterlauf der Wiera, die in 

Treysa in die Schwalm einmündet, und angrenzende Biotopkomplexe, zu denen 

Rispen-Seggenriede, Feuchtwiesen, Laubwald und Niedermoorbereiche gehö-

ren. Das Feuchtgebiet weist eine Größe von ca. 72 ha auf und wurde mit Verord-

nung vom 11.10.1978 (StAnz. S. 2172) als Naturschutzgebiet mit einer Größe 

von 75 ha, bestehend aus einem Niedermoor mit einem Rispenseggenried in der 

Kernzone sowie aus umliegenden Grünland- und Waldflächen in den Gemarkun-

gen Treysa und Wiera, ausgewiesen. Dieses Gebiet, das nach der Natura 2000-

Verordnung eine Größe von 72,3 ha aufweist (nach der Meldung 67,7 ha. Die 

Gebietsgrenze war im Rahmen der Erarbeitung der Natura 2000-Verordnung aus 

fachlichen Gründen anzupassen; dies ergab einen Flächenzugang von 6,2 ha 

und einen Flächenabgang von 1,6 ha), wurde einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 

unterzogen.  
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In dem Standarddatenbogen sind als LRT vor allem Auenwälder mit Alnus gluti-

nosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (LRT 

91E0*) und außerdem Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation 

des Ranunculion fluitantis und des Callitricho Batrachion (LRT 3260), Magere 

Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) und Übergangs- und Schwingrasenmoore 

(LRT 7140) ausgewiesen.  

Hinsichtlich der Gebietsbestandteile wird auf die FFH-Grunddatenerhebung zum 

Monitoring und Management des FFH-Gebiets „Wieragrund von Schwalmstadt“, 

2003, Bezug genommen. 

3.2.2 Erhaltungsziele 

In der FFH-VP, S. 29 ff. sind die der Prüfung zu Grunde gelegten Erhaltungsziele 

beschrieben. In der Natura 2000-Gebietsverordnung sind folgende Erhaltungszie-

le, die bei der Prüfung durch die Planfeststellungsbehörde herangezogen wer-

den, festgelegt: 

Tabelle 4:  Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 5120-301 „Wieragrund von 
Schwalmstadt“  

5120-301 Wieragrund von Schwalmstadt  

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Veg etation des Ranunculi on fluitantis und des 
Callitricho -Batrachion  

  
•  Erhaltung der Gewässerqualität und einer natürlichen oder naturnahen Fließgewässerdynamik  
•  Erhaltung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen  
•  Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit auetypischen Kontaktlebensräumen 

6510 Magere Flachland -Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offici nalis)  

  •  Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes  
•  Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 

7140 Übergangs - und Schwingrasenmoore  

  

•  Erhaltung eines gebietstypischen Wasser- und Nährstoffhaushaltes  
•  Erhaltung der Störungsarmut  
•  Erhaltung von Pufferzonen zur Verhinderung von Stoffeinträgen und zur Entwicklung einer naturnahen 
Umgebung  
•  Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte 

91E0* Auenwälder mit Alnus g lutinosa und Fraxinus excelsior  

  

•  Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, Höhlen-
bäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik 
verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen  
•  Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik  
•  Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit den auetypischen Kontaktlebensräumen 

Erhaltungsziele der Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie 

Keine  

Der LRT Feuchte Hochstaudenfluren (LRT 6430), der im Standarddatenbogen 

genannt wurde ist in die Natura 2000-Gebietsverordnung aufgrund der bei der 

GDE gewonnenen Erkenntnisse nicht aufgenommen worden. Er ist somit kein 

maßgeblicher Gebietsbestandteil und auch nicht Gegenstand der Erhaltungsziele 

des FFH-Gebiets. 

Außerdem sind in der Natura 2000-Gebietsverordnung andere charakteristische 

Arten der Lebensräume sowie andere bedeutende Fauna- und Floraarten nicht 
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mehr als Erhaltungsziele aufgeführt, während solche im Standdatenbogen und in 

der Grunddatenerhebung, 2003, noch aufgelistet sind. In der FFH-VP, S. 35, ist 

dazu ausgeführt, dass als charakteristisch Arten eingestuft werden, die in einem 

Lebensraumtyp des Anhangs I FFH-RL in typischer Weise, d.h., mit hoher Stetig-

keit oder Frequenz vorkommen und damit charakteristisch für besondere Qualitä-

ten bzw. Erhaltungszustände des jeweiligen Lebensraumtyps sind. So sind z.B. 

als charakteristische Arten des LRT 3260 als Avifauna: Eisvogel (Alcedo atthis) 

und Wasseramsel (Cinclus cinclus), Libellen: Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx 

virgo) [relativ individuenreiche Vorkommen innerhalb des FFH-Gebiets] aufge-

führt. Soweit die Angaben im Standarddatenbogen (Quelle: INSTITUT FÜR ANGWAN-

DTE VOGELKUNDE, 2002) im Rahmen der Grunddatenerfassung, 2003, nicht voll-

ständig bestätigt werden konnten, ist bei den Arten in der FFH-VP ein Sternchen 

* angebracht. 

Zu den charakteristischen Pflanzenarten in den FFH-VP ist anzumerken, dass 

diese nicht separat angeführt sind. Denn die Ansprache eines LRT erfolgt nor-

miert auf der Basis der typischen und charakteristischen Pflanzenarten (wie dies 

sich auch aus den LRT-Erfassungsbögen des Landes Hessen ergibt). Die hierfür 

heranzuziehenden Pflanzenarten sind in der grundlegenden Erhebungsliteratur 

und den Schulungsunterlagen festgelegt. Alleine die Ansprache eines LRT impli-

ziert daher das Vorhandensein von bestimmten Pflanzenarten in bestimmter 

Ausprägung. Kann eine vorhabenbedingte Betroffenheit des LRT ausgeschlos-

sen werden, ist damit impliziert, dass eine Betroffenheit der an der Lebensge-

meinschaft beteiligten Pflanzenarten ebenfalls nicht gegeben ist. 

In der FFH-VP wurde (noch) berücksichtigt, dass in ihrem Bestand gefährdete 

charakteristische Arten von besonderem Interesse sind (vgl. FFH-VP Leitfaden, 

S. 32). Nicht separat aufgeführt wurden charakteristische Pflanzenarten, da diese 

im Zusammenhang mit den jeweiligen Lebensraumtypen berücksichtigt werden 

und ihre separate Betrachtung im vorliegenden Fall keine weitergehenden An-

haltspunkte für die Beurteilung der FFH-Verträglichkeit liefern. In der Bestands-

darstellung und Beeinträchtigungsprognose sind neben den charakteristischen 

Arten, für die aus der GDE konkrete Fundpunkte vorliegen, auch Arten aufge-

führt, für welche ältere Hinweise vorliegen, aber aktuell nicht nachgewiesen wur-

den (FFH-VP, Tab. 14, S. 36).  

Außerdem wurde in der FFH-VP, S. 37, auf sonstige für die Erhaltungsziele des 

Schutzgebietes maßgebliche Landschaftsstrukturen abgestellt, die nicht Bestand-

teil der Natura 2000-Gebietsverordnung sind, weil in der Wieraniederung sich 

pleistozäne Kiese und Sande finden, welche von holozänen Hochflutablagerun-

gen in Form von Auenlehmschichten überdeckt werden. Der dort dominierende 
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Bodentyp (verschiedene Auengleye) ist eine wesentliche Voraussetzung für rele-

vante Lebensraumtypen des FFH-Gebiets, wie insbesondere die Übergangs- und 

Schwingrasenmoore sowie die Auenwälder. Allerdings scheint es aufgrund der 

Begradigung und der stellenweisen Eintiefung des Wieralaufs insbesondere in 

den Sommermonaten bereits zu merklichen Grundwasserabsenkungen zu kom-

men. 

Ausgehend von dem Pflegeplan für das Naturschutzgebiet „Wieragrund“, 1988, 

sind in der GDE, 2003, erste Hinweise für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

formuliert (FFH-VP, S. 38). Es werden z.B. Maßnahmen in Bezug auf die Über-

lassung der natürlichen Entwicklung der brachliegenden ehemaligen Streuwiesen 

des Wieragrunds, wobei einer Wiedervernässung Vorrang vor regelmäßigen 

Pflegemaßnahmen (Mahd) der Staudensümpfe und Großseggenriede gegeben 

werden sollte, vorgeschlagen.  

Im Rahmen der GDE sind die Wirkungen der bestehenden B 454 auf das FFH-

Gebiet „Wieragrund bei Schwalmstadt“ nicht bewertet worden. Dies wurde dem 

Vorhabenträger auf ergänzende Rückfrage vom Regierungspräsidium Kassel, 

obere Naturschutzbehörde, am 17.08.2011 bestätigt. Der Critical Load für den 

LRT 7140 liegt nach Berner Liste bei 10-20 kg N/ha*a. Im Wieragrund wäre unter 

Berücksichtigung der Einzelkriterien (Berner Liste/ LUA) Temperatur (mittel), 

Feuchtestufe (feucht), Verfügbarkeit basischer Kationen (niedrig) P-Limitierung 

(nicht bekannt) und Bewirtschaftungsintensität (gering) eher ein Wert zwischen 

14 und 15 kg N/ha*a anzunehmen, Im UBA-Datensatz, 2007, wird für diesen Be-

reich eine Vorbelastung von 17 kg/ha*a für Wiesen/ Weiden angegeben. Nachtei-

lige Wirkungen durch die VKE 30, die zwar gegenüber der B 454 stärker belastet 

ist, aber wesentlich von dem FFH-Gebiet abrückt, sind nicht zu erwarten. 

3.2.3 Funktionsbeziehung des Gebiets zu weiteren Schutzgebieten 

Das FFH-Gebiet „Wieragrund“ liegt in gut 2,2 km Abstand (Luftlinie) zum FFH-

Gebiet DE 5021-301 „Leistwiesen bei Rommershausen“ entfernt. Mit Mageren 

Flachland-Mähwiesen und Auenwäldern weist es insoweit identische Lebens-

raumtypen auf. Grundsätzlich können daher Funktionsbeziehungen für charakte-

ristische Arten zwischen diesen Natura-2000-Gebieten angenommen werden. Da 

die Wiera nördlich von Schwalmstadt in die Schwalm mündet, besteht zwischen 

den beiden FFH-Gebieten eine direkte Fließgewässerverbindung, welche aller-

dings durch die dazwischenliegende Ortschaft Schwalmstadt und in diesem Be-

reich vorhandene Bauwerke wie eine Wehranlage und verschiedene Brücken 

beeinträchtigt ist.  
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Im Bereich der Schwalmaue liegt zudem das Vogelschutzgebiet SDE 5021-401 

„Schwalmniederung bei Schwalmstadt“. Insbesondere als Rastvogellebensräume 

bedeutsame Teilbereiche des Vogelschutzgebietes reichen südöstlich bis knapp 

800 m an den Wieragrund heran. Für in beiden Gebieten erfasste Vogelarten, 

wie beispielsweise Eisvogel und Gebirgsstelze, ist in jedem Fall von einem Aus-

tausch auszugehen.  

Nach Nordwesten wird der Wieragrund von der Bahnstrecke Kassel - Frankfurt 

am Main sowie der B 454 begrenzt. Insgesamt ist daher in dieser Richtung von 

einer Beeinträchtigung der Funktionsbeziehungen der Lebensräume und der Ar-

tenvorkommen auszugehen. In Richtung Nordwesten befinden sich im Bereich 

Silberwäldchen sowie an den Biedenbacher Teiche nachgewiesene kleinflächige 

Vorkommen des Blauschwarzen Ameisenbläulings.  

3.2.4 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das FFH-Gebiet 

Der mit Planfeststellungsbeschluss vom 20. September 2007 festgestellte Neu-

bau der B 454 (Zubringer von der B 454 zur A 49) zweigt rund 140 m nördlich 

des FFH-Gebietes von der bestehenden B 454 ab und führt dann in nordwestli-

cher Richtung von dem FFH-Gebiet weg zur A 49 mit der Anschlussstelle 

Schwalmstadt der VKE 20. Die Trasse der VKE 30 verläuft nordwestlich in Paral-

lellage zum Wieragrund, wobei der kürzeste Abstand zum FFH-Gebiet über 

800 m beträgt. Zwischen dem FFH-Gebiet und den geplanten Straßentrassen 

verlaufen die bestehende B 454 und die vorgenannte Bahnlinie. Um in ausrei-

chendem Maße mögliche kumulative Effekte berücksichtigen zu können, werden 

der noch zur VKE 20 zu zählende Autobahnzubringer und die Autobahntrasse im 

Bereich der VKE 30 nachfolgend zusammen betrachtet. 

Die NOx-Wirkzone mit Jahresmittelwerten von >30 µg/m³ erreicht am Zubringer 

nach den vorliegenden Berechnungen eine maximale Ausdehnung von 50 m. Für 

die unverbauten Abschnitte der VKE 30 wird wie an der VKE 20 eine Wirkzone 

von 200 m angesetzt. Die unmittelbar an das FFH-Gebiet angrenzende Bundes-

straße wird von Verkehr nachhaltig entlastet (Abnahme um 74%), so dass in Be-

zug auf NOx ein Entlastungseffekt verbal-argumentativ berücksichtigt werden 

kann. Im Übrigen ist im Planfeststellungsbeschlusses vom 20.09.2007 und der 

zugehörigen FFH-VP dieser Sachverhalt bereits berücksichtigt worden (vgl. Ver-

träglichkeitsprüfungen und Erheblichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet DE5120-

301 „Wieragrund von Schwalmstadt“ - Bestandsdarstellung und Beeinträchti-

gungsprognose [lfd. Nr. 29 und 31.3 der festgestellten Unterlagen] und der FFH-

Prüfung für das FFH-Gebiet 5120-301 „Wieragrund von Schwalmstadt“ [lfd. Nr. 

21 und 23.2 der mit Beschluss vom 20.09.2007 festgestellten Unterlagen]). 
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Im Hinblick auf die Nähe der geplanten und vor allem der vorhandenen Verkehrs-

trassen zu dem Gebiet und insbesondere die besondere Empfindlichkeit gegen-

über atmosphärischen Stickstoffeinträgen des LRT 7140 Übergangs- und 

Schwingrasenmoore – für die übrigen Lebensraumtypen des FFH-Gebietes, ins-

besondere die Auenwälder, zählen Stickstoffeinträge aus der Luft grundsätzlich 

nicht zu den Hauptgefährdungsfaktoren – ist anzumerken, dass die nächstgele-

genen Schwingrasenmoore in etwa 220 m Abstand zum Fahrbahnrand des Zu-

bringers liegen, während der Mindestabstand zur A 49 mehr als 800 m beträgt. 

Die vorhabenbedingten NOx-Wirkzonen mit Jahresmittelwerten von > 30 µg/m³ 

liegen damit außerhalb des FFH-Gebietes.  

Unter Berücksichtigung der für den LRT 7140 genannten Bereichs für (empiri-

sche) Critical Loads (CL) nach der „Berner Liste“ (R. BOBBINK et al., 2002: Manu-

al on Methodologies and Criteria for Mapping Critical Levels/Loads and geogra-

fical Areas where they are exeeded, Chapter 5.2; Brandenburger Vollzugshilfe, 

2008) Spannen von 10-20 kg N/ha*a und den im Gebiet angetroffenen Situation 

bei dem im FHH-Gebiet angetroffenen LRT ein mittlerer Bereich von 15 

kg N/(ha*a) angenommen werden (siehe nachfolgende Tab. 4a). Die Vorbelas-

tung liegt über diesem Wert. Auf die Darlegungen zu C, Ziffer IV,6.3 wird verwie-

sen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass keine qualitativ-funkional bedeutsame 

Fläche durch die eintretende geringe Zusatzbelastung (<3% CL = <450 g N/ha*a) 

– wobei dies eigentlich schon unter der Rechengenauigkeit liegt – betroffen wird. 

Tabelle 4a: Beispielhafte Ermittlung von gebietsbezogenen Critical Loads 

Anwendung 
des 
Spannweitenbe
reichs in Ab-
hängigkeit von 

Temperatur/ 
Frostperiode 

Bodenfeuchtig-
keit 

Verfügbarkeit 
basische 
Kationen 

P-Limitierung Bewirtschaf-
tungsintensität 

unterer Bereich 
mittlerer 
Bereich 
oberer Bereich 

kalt/ lang 
mittel  
 
warm/ keine  

trocken 
mittel 
 
feucht  

niedrig 
mittel 
 
hoch  

N-limitiert 
nicht bekann t 
 
P-limitiert 

niedrig  
normal 
 
hoch 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die vorhandene und durch den Bau der A 49 

stark entlastete B 454 unmittelbar an der FFH-Gebietsgrenze verläuft. Sie weist 

im Minimum einen Abstand von lediglich 50 m zu den Schwingrasenmooren auf, 

andererseits wurden in der GDE Auswirkungen der vorhandenen Bundesstraße 

auf den LRT 7140 nicht festgestellt. Nach den Ergebnissen der GDE ist, abgese-

hen von einer schleichenden Entwässerung, in allen Übergangsmooren eine un-

gestörte Vegetationsentwicklung gegeben. Aufgrund des relativ großen Abstands 

des Autobahnzubringers und des noch größeren Abstands der A 49 zum FFH-

Gebiet und der mit dem Neubauvorhaben verbundenen Entlastung der B 454 um 

mehr als 70% kann eine Verschlechterung durch Luftschadstoffeinträge, insbe-

sondere NOx-Einträge, im Gebiet ausgeschlossen werden. Tendenziell ist auf-
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grund der erheblichen Entlastung der B 454 eher eine Verbesserung der beste-

henden Situation zu erwarten. 

Die schutzgutbezogene Betrachtung stellt sich ausgehend von den Empfindlich-

keiten der maßgeblichen Gebietsbestandteile wie folgt dar: 

Ausgehend von den unter Nr. 3.1.4 genannten Kriterien und im Hinblick darauf, 

dass direkte bau- oder anlagenbedingte Inanspruchnahmen des FFH-Gebiets 

und seiner Lebensräume durch das Bauvorhaben nicht vorgesehen sind und zu-

dem Beeinträchtigungen der LRT durch Schadstoffeinträge bzw. Veränderungen 

der Grundwasserhaushalts ausgeschlossen sind, schloss die Bewertung der LRT 

7140, 3260, 6510 und *91E0 (siehe FHH-VP, Tab. 15 bis 18, S. 42 ff.) jeweils mit 

dem Ergebnis „keine Beeinträchtigung“ ab. Die Planfeststellungsbehörde schließt 

sich nach erfolgte Prüfung dieser Bewertung an. Auch wurden keine Gesichts-

punkte im Anhörungsverfahren vorgetragen, die der Planfeststellungsbehörde 

hätten Anlass geben können, diese Einschätzung in Zweifeln ziehen zu müssen. 

Anzumerken ist hier, dass nach VAN DOBBEN & VAN HINSBERG, 2008, Overzicht 

van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattyp en Natura 

2000-gebieden) für den „Auenwald mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

(Salicion albae)“ je nach Ausprägung CL von 26,1 bis 33,8 kg N/ha*a und damit 

höhere Werte als bislang üblich als wissenschaftlich fundierte Grundlage für eine 

FFH-Erheblichkeitseinschätzung anzuerkennen sind. Die Bagatellgrenze liegt 

dann bei < 3% CL = < 783 g N/ha*a bis 1.014 g N/ha*a. 

3.2.5 Verträglichkeit im Zusammenwirken mit anderen Pläne oder Projekten 

Das Vorhaben VKE 30 führt weder allein noch im Zusammenwirken mit anderen 

Plänen oder Projekten zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets 

5120-301 „Wieragrund von Schwalmstadt“ in seinen für die Erhaltungsziele maß-

geblichen Bestandteilen (siehe FFH-VP, S. 46 ff.). Dabei wurden die Siedlungs-

entwicklung der Stadt Schwalmstadt, die südlich des Stadtteils Treysa mehrere 

Erweiterungsflächen für Wohnbebauung vorgesehen hat, sowie die Ersatzwas-

serbeschaffung Rückershäuser Quelle, einbezogen. Die Siedlungsfläche befindet 

sich in rund 660 m Entfernung vom FFH-Gebiet, so dass Beeinträchtigungen 

durch diese Planung auf das FFH-Gebiet ausgeschlossen werden können. Auch 

die Ersatzwasserbeschaffung Rückershäuser Quelle beeinflusst das FFH-Gebiet 

nicht, weil keine Veränderung im Abflussverhalten von Wiera und Mölnbach in 

Folge der Grundwasserförderung zu erwarten ist. Die an Wasseraustritten und im 

Mölnbach (im Naturschutzgebiet) vorgenommenen Messungen zeigten, dass die 

Abflüsse deutlich auf die Niederschläge, jedoch nicht auf die probeweise erfolgte 

Grundwasserförderung (Pumpversuche) reagierten. Das Wasser aus den Pump-
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versuchen wird entsprechend den von der Genehmigungsbehörde benannten 

Forderungen mit temporärer Leitung in die Wiera eingeleitet. Damit können nega-

tive Auswirkungen auf den Gewässerhaushalt der Wiera und das FFH-Gebiet 

und deren wertgebende Bestandteile ausgeschlossen werden, zumal die maxi-

male Förder- und Einleitemenge unter 10% des Niedrigwasserabflusses (Tro-

ckenwetterabflusses) der Wiera liegt. Zu anderen Zeiten beträgt die Abflussmen-

ge der Wiera bis zum 60fachen der Einleitemenge. Durch diese Menge wird der 

nachgewiesene gamma HCH (Lindan)-Wert von 0,017 µg/l (Mikrogramm pro Li-

ter) unter der Qualitätsnorm von 0,02 µg/l und unter der Qualitätsnorm für eine 

akzeptable Höchstkonzentration von 0,04 µg/l liegen. Die Ruhewasserspiegel 

2004 und 2009 lagen über den Wasserspiegel der Wiera und über den im Be-

weissicherungsprogramm 2004 beobachteten Quellen. Auch eine gegenseitige 

Beeinflussung zwischen dem Ersatzbrunnen und den vorhandenen Brunnen Wie-

ra (1,7 km südwestlich von dem Ersatzbrunne) und Igelsheide (1,5 km nordöst-

lich) konnte nicht nachgewiesen werden. Auch durch die neue Wasserleitung 

vom neuen Brunnen zum Hochbehälter Igelsheide und die Erweiterungsmaß-

nahme des Hochbehälters tritt keine erhebliche Beeinträchtigung des Gebiets 

ein. 

Im Übrigen würde bei einer vorzeitigen Inbetriebnahme der VKE 30 (ohne VKE 

40) auch das, ebenfalls an der B 454 liegende FFH-Gebiet Wieragrund von Im-

missionen entlastet, weil der Verkehr auf der bestehenden B 454 zwischen Trey-

sa und Wiera der Verkehr nachhaltig abnimmt. 

3.3 FFH-Gebiet 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“  

Das Vorhaben VKE 30 ist nicht geeignet, erhebliche Beeinträchtigungen von für 

die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen des FFH-Gebietes „Herrenwald 

östlich Stadtallendorf“ zu bewirken (siehe C, Ziffer III,3.3.3). 

Für das Vorhaben der VKE 30 entsteht auch kein unüberwindbares Hindernis 

durch die – ebenfalls im Planfeststellungsverfahren befindliche – Fortführung der 

A 49 im Abschnitt der VKE 40. Soweit die VKE 40 Auswirkungen auf diese Ge-

biet hat, werden diese im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung „Herrenwald 

östlich Stadtallendorf“ abschließend geprüft und bewertet. Vorliegend kann je-

doch festgestellt werden, dass zwar die VKE 40 zu erheblichen Beeinträchtigun-

gen von für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen des Natura 2000-

Gebietes bewirken. Diese stellen keine unüberwindbaren Hindernisse dar, wie 

die hier vorzunehmende Sonderbetrachtung belegt (siehe C, Ziffer III,3.3.4). 



Planfeststellungsbeschluss - 179 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

3.3.1 Beschreibung des Gebiets DE 5120-303 

Das FFH-Gebiet DE 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ mit einer Grö-

ße von 2.706 ha (nach der Meldung 2.688,5 ha; die Anpassung an die digitale 

Flurkarte im Rahmen der Erarbeitung der Natura 2000-Verordnung ergab, dass 

die Fläche des Standarddatenbogens um 30,9 ha zu vergrößern und um 13,4 ha 

zu verringern war) liegt südöstlich der B 454 und damit im Anschlussabschnitt der 

VKE 40, Stadtallendorf - A 5. Die Trasse der A 49 im Abschnitt der VKE 30, 

Schwalmstadt - Stadtallendorf, mit der Autobahnanschlussstelle Stadtallendorf 

nähert sich unmittelbar der Grenze dieses Gebiets. Das Gebiet in den Gemein-

den Neustadt, Kirtorf und Stadtallendorf ist ein strukturreiches, sehr heterogenes 

Waldgebiet mit teilweise alten Buchen- und Eichenbeständen, das in Kombinati-

on mit dem im Südosten des Gebietes gelegenen Standortübungsplatz mit sei-

nen offenen Bereichen und einer Vielzahl von Kleingewässern eine herausra-

gende Bedeutung für Amphibien, insbesondere den Kammmolch, besitzt. Im Ge-

biet befindet sich eine national bedeutende Population des Kammmolches, die 

für die Meldung des Gebietes ausschlaggebend gewesen ist. 

3.3.2 Erhaltungsziele 

Im Standarddatenbogen waren die LRT des Anhangs I FFH-RL 3150 Natürliche 

eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions, 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) und 91E0 Auenwälder mit Al-

nus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion al-

bae) sowie die Anhang II FHH-RL Arten Triturus cristatus (Kammmolch), Myotis 

bechsteinii (Bechsteinfledermaus) und Myotis myotis (Großes Mausohr) enthal-

ten. In der Natura 2000-Gebietsverordnung sind inzwischen folgende Erhaltungs-

ziele, die der Prüfung zu Grunde gelegt werden, festgelegt: 

Tabelle 5: Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 5120-303 „Herrenwald östlich 
Stadtallendorf“  

 
5120-303 Herrenwald östlich Stadta llendorf  

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie 

3130 Oligo - bis mesotroph e stehende Gewässer mit Vegetation der Littorellete a uniflorae und/oder der 
Isoëto -Nanojuncetea  

  

•  Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität  
•  Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Gewässervegetation und der Verlandungszo-
nen  
•  Erhaltung des funktionalen Zusammenhangs mit den Landlebensräumen für die LRT-typischen Tierar-
ten 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrochar itions  

  

•  Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität  
•  Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Gewässervegetation und der Verlandungszo-
nen  
•  Erhaltung des funktionalen Zusammenhangs mit den Landlebensräumen für die LRT-typischen Tierar-
ten 

6510 Magere Flachland -Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguiso rba officin alis)  

  •  Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes  
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•  Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus e xcelsior (Alno -Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

  

•  Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, Höhlen-
bäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik ver-
schiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen  
•  Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik  
•  Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit den auetypischen Kontaktlebensräumen 

9110 Hainsimsen -Buchenwald (Luzulo -Fagetum)  

  
•  Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, Höhlen-
bäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Alters-
phasen 

9130 Waldmeister -Buchenwald (Asperulo -Fagetum)  

  
•  Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, Höhlen-
bäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Alters-
phasen 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stiele ichenwald oder Eichen -Hainbuchenwald (Carpinion 
betuli)  

  

•  Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, Höhlen-
bäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Alters-
phasen  
•  Erhaltung eines bestandsprägenden Grundwasserhaushalts 

Erhaltungsziele der Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie 

Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf -Ameisenbläuling  

  

•  Erhaltung von nährstoffarmen bis mesotrophen Wiesen mit Beständen des Großen Wiesenknopfs 
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise Myrmica rubra  
•  Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Bewirt-
schaftung der Wiesen, die sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert und zur Erhaltung eines für 
die Habitate günstigen Nährstoffhaushaltes beiträgt. 

Myotis bechsteinii Bechsteinfled ermaus  

  
•  Erhaltung von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Höhlenbäumen als Sommerle-
bensraum und Jagdhabitat  
•  Erhaltung funktionfähiger Sommerquartiere 

Myotis myotis Großes Mausohr  

  
•  Erhaltung von alten großflächigen, laubholzreichen Wäldern mit Totholz und Höhlenbäumen, bevor-
zugt als Buchenhallenwälder als Sommerlebensraum und Jagdhabitat  
•  Erhaltung funktionfähiger Sommerquartiere 

Triturus cristatus Kammmolch  

  

•  Erhaltung von zentralen Lebensraumkomplexen mit besonnten, zumindest teilweise dauerhaft wasser-
führenden, krautreichen Stillgewässern  
•  Erhaltung der Hauptwanderkorridore  
•  Erhaltung fischfreier oder fischarmer Laichgewässer  
•  Erhaltung strukturreicher Laub-und Laubmischwaldgebiete und/oder strukturreiche Offenlandbereiche 
in den zentralen Lebensraumkomplexen 

Anzumerken ist, dass in den Standarddatenbogen außerdem noch der LRT 

*6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen aufgenommen war. Dieser LRT ist 

jedoch nicht Bestandteil der Erhaltungsziele der Natura 2000-Verordnung. Denn 

nach der GDE, 2006, handelt es sich bei der vorhandenen Fläche um eine „zufäl-

lige“ kleine LRT-Fläche, welche für die Unterschutzstellung des Gebiets ohne Re-

levanz ist. 

Charakteristische Arten sind in den Erhaltungs- und Entwicklungszielen nicht ge-

nannt, obwohl z.B. Grauspecht und Schwarzspecht für Buchenwald-LRT charak-

teristische Arten darstellen. Soweit Arten – wie die Bechsteinfledermaus – Erhal-

tungsziel sind, werden diese gesondert bewertet.  
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An dieser Einschätzung ändert sich auch nichts, dass der Standarddatenbogen 

noch andere Anhang IV-Arten der FFH-RL oder Anhang I-Art der VRL als im Ge-

biet vorkommend ausweist.  

3.3.3 Vorhabenbedingte Wirkungen der VKE 30 auf das im Folgeabschnitt lie-

gende FFH-Gebiet 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass mit dem hier festgestellten Abschnitt der 

VKE 30 sich keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das südlich an die VKE 30 

anschließende FFH-Gebiet DE 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ er-

geben. Mit der VKE 30 ist keine unmittelbare Betroffenheit des Gebiets gegeben. 

Weiterhin ergeben sich durch mittelbare Auswirkungen keine Beeinträchtigungen 

der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets, auch nicht durch die auf der B 454 erge-

benden verkehrlichen Veränderungen, die allein auf die VKE 30 zurückzuführen 

sind. Zwar handelt es sich hierbei im Ergebnis lediglich um eine aus einer denk-

baren Baustufen-Inbetriebnahme ergebende Wirkungen, die aber von der Plan-

feststellungsbehörde in die Überlegungen einzustellen ist (siehe hierzu auch C, 

Ziffer I,17 zur Bauausführung getroffenen Aussagen).  

Diese Aussage kann getroffen werden, wenn auch vom Vorhabenträger kein 

Szenario für die A 49, VKE 20 und VKE 30 ohne VKE 40, betrachtet wurde. Denn 

bei einer (vorzeitigen) Inbetriebnahme der VKE 30 in Fortsetzung der VKE 20 er-

geben sich bereits die wesentlichen Entlastungen für Neustadt (Hessen) und den 

anschließenden Streckenabschnitt der B 454, die in Richtung Neustadt (Hessen) 

am Rande des FFH-Gebiets verläuft. Denn mit der VKE 30 wird der Durchgangs-

verkehr auf die A 49 verlagert (unabhängig davon, ob dieser über Stadtallendorf-

Ebsdorfergrund/ Marburg oder Stadtallendorf - A5 abfließt). Die absolute Belas-

tung der VKE 30 unterscheidet sich in den Szenarien geringfügig, hingegen wird 

sich der verbleibende Quell- und Zielverkehr für Neustadt (Hessen) für die Sze-

narien A 49 mit VKE 40 oder A 49 ohne VKE 40 in der gleichen Größenordnung 

bewegen. Die Entlastung auf der B 454 beträgt westlich Neustadt im Prognose-

jahr 2025 2.600 Kfz/24h und 250 Lkw/24h (da ohne A 49 die Belastung 11.200 

Kfz/24h und 1.050 Lkw/24h und mit A 49 8.600 Kfz/24h und 800 Lkw/24h beträgt. 

Obwohl eine FFH-VP für das FFH-Gebiet 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtal-

lendorf unter alleiniger Berücksichtigung der VKE 30 nicht erstellt wurde, so kann 

jedoch eine negative Auswirkung der VKE 30 ohne Bau der VKE 40 im Analogie-

schluss ausgeschlossen werden, da – wie die weiteren Ausführungen belegen – 

bereits die kumulative Wirkung aus Anlass der VKE 40 und der hierfür erstellten 

FFH-VP als nicht erheblich eingestuft werden konnte. Hinzu tritt, dass die VKE 30 

außerhalb des FFH-Gebietes liegt und ggf. wirkempfindliche LRT auch mit einer 
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Wirkzone von 200 m im Gegensatz zur VKE 40 nicht berührt. Bei einem unter-

stellten Szenario (VKE 30 wird vor VKE 40 in Betrieb genommen) würde der Ver-

kehr über die Anschlussstelle Stadtallendorf Nord (Knoten A 49/ B 454) abflie-

ßen. Diese Anschlussstelle liegt mit der nächstgelegenen Rampe etwa 200 m 

vom FFH-Gebiet entfernt. Die das FFH-Gebiet „Herrenwald bei Stadtallendorf“ 

tangierende B 454 würde – wie dargelegt – verkehrlich entlastet und das relevan-

te Immissionsband der A 49 liegt deutlich weiter vom FFH-Gebiet entfernt. Zu-

dem liegen große Waldflächen zwischen A 49 und dem Herrenwald. Erhöhte 

Schadstoffeinträge treten somit durch die VKE 30 nicht ein.  

In der „Berner Liste“ sind als Critical Loads für Waldbiotope 10-20 kg N/ha*a an-

gegeben, im UBA-Datensatz (2007) wird die Depositionsrate im von der VKE 30 

tangierten Bereich des Herrenwaldes mit 23-25 kg/ha*a für Misch-/ Laub-/ Na-

delwald dargestellt. Die Abnahme der Verkehrsmenge auf der B 454 hätte bereits 

zur Folge, dass die Barrierewirkung der B 454 für zwischen dem Herrenwald und 

den nördlich angrenzenden Waldflächen wechselnde Fledermäuse reduziert wird 

(Abnahme des Kollisionsrisikos). 

3.3.4 Vorhabenbedingte Auswirkungen des Folgeabschnitts der VKE 40 auf das 

FFH-Gebiet 

Ausgehend von der „Vorgezogenen FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Natura 

2000-Gebiet `Herrenwald östlich Stadtallendorf`“, 2005, die Grunddatenerhe-

bung, 2005, die im Auftrag des Regierungspräsidiums Gießen erstellt wurde, und 

die erweiterte Grunddatenerfassung, 2006, die im Auftrag des Amts für Straßen- 

und Verkehrswesen Marburg erstellt wurde, sowie die FFH-VP, 2006, und die 

überarbeitete FFH-VP, 2010, sowie die Unterrichtung der Europäischen Kommis-

sion gemäß Artikel 6 der Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) vom 

09.06.2009, ergänzt am 31.05.2010 um von der EU-Kommission, Generaldirekti-

on Umwelt erbetene Aussagen (2. Fassung), konnte die diesbezügliche Prüfung 

vorgenommen werden.  

Eine Betrachtung des FFH-Gebiets DE 5120-303 ist im Hinblick darauf, ob un-

überwindbare Hindernisse durch dieses Gebiet der Zulassung des Vorhabens 

der A 49, VKE 30, entgegenstehen von Bedeutung. Dabei bedarf es im vorlie-

genden Planfeststellungsbeschluss einer grundsätzlichen Betrachtung. Die rele-

vante Prüfung erfolgt zwar erst im Planfeststellungsbeschluss für den Folgeab-

schnitt der A 49, VKE 40, dessen Trasse östlich von Stadtallendorf vorbei führt 

und das Gebiet teilweise mit einer entsprechenden Flächeninanspruchnahme 

anschneidet. Vorliegend ist jedoch vor dem Hintergrund, ob das FFH-Gebiet ein 

unüberwindbares Hindernis für die Planfeststellung des Abschnitts der VKE 30 
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darstellt, eine Bewertung vorzunehmen. Dies ist – wie die nachfolgenden Ausfüh-

rungen und unter C, Ziffer IV,4.2 zeigen – nicht der Fall. In der Planfeststellung 

für die VKE 40 wird abschließend auch die kumulative Wirkung des Projekts der 

VKE 30 auf das FFH-Gebiet „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ geprüft. Die für 

den Wirkungsbereich im Anschlussabschnitt der A 49 der VKE 40 im Bereich des 

FFH-Gebiets „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ liegende Lebensraumtypen und 

Habitate der Anhang II-Arten vorgenommene vorhabenbezogene Bewertung hat 

ergeben, dass durch dieses geplante Bauvorhaben der VKE 40 die Erhaltungs-

ziele der LRT *91E0, 6510, 9110 und 9160 (Einträge NOx) sowie die Anhang II-

Arten Bechsteinfledermaus erheblich beeinträchtig werden, während dagegen die 

Erhaltungsziele der LRT 3131, 3150 und 9130 sowie die Arten Kammmolch und 

Großes Mausohr nicht erheblich beeinträchtigt werden. Im Einzelnen stellt sich 

dies wie folgt dar: 

Durch die VKE 40 ergeben sich anlage- und baubedingt eine Funktionsbeein-

trächtigung und Flächeninanspruchnahme des LRT *91E0.  

Weiterhin tritt ein Verlust durch Versiegelung einschließlich baubedingte Beein-

trächtigung der LRT 6510 und des LRT 9110 ein. 

Die Bagatellgrenzen des LRT *91E0 von 100 m² und des LRT 6510 mit 25 m² 

sowie des LRT 9110 von 100 m² wird überschritten. Dabei ist auf Werte des 

Endbericht des im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz durchgeführten 

Forschungsvorhabens „Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Be-

stimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP", Schlussstand Juni 2007 

(als FuE-Endbericht bezeichnet, LAMPRECHT, H. und J. TRAUTNER) (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 14. März 2008 – BVerwG 9 A 3.06, Rn. 125) als Orientierungshilfe für 

die Beurteilung zurückgegriffen. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Habitate 

der Bechsteinfledermaus – die Bagatellgrenze von 1.600 m² nach dem FuE-

Endbericht, S. 51) – ist gleichfalls gegeben.  

Betriebsbedingte (indirekte) Wirkungen innerhalb des FFH-Gebietes sind unter-

halb der Joßklein-Talbrücke gegeben, da sich dort die Standortbedingungen (ge-

ringerer Niederschlag, Verschattung, Änderungen des Mikroklimas sowie redu-

ziertes Höhenwachstum) verändern. Außerdem sind Einträge von NOx in Berei-

che der LRT *91E0, 9110 und 9160 gegeben. Die berechneten Stickstoffeinträge 

sind einer Worst-case-Betrachtung unterzogen worden.  

Von einer detaillierten Betrachtung der Lebensraumtypen und Arten wird vorlie-

gend – da diese Betrachtung, wie dargelegt, im Planfeststellungsbeschluss für 

die VKE 40 erfolgt – Abstand genommen. Zusammenfassend ist in Bezug auf die 

in der VKE 40 gewählte Planfeststellungsvarianten M4neu Folgendes festzustel-

len: 
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Anhang I-Lebensraumtypen: 

LRT *91E0: 

Die anlage und baubedingte Beeinträchtigung des LRT *91E0, der bei der Que-

rung der Bachaue der Joßklein beeinträchtigt wird, erfolgt durch das Talbrücken-

bauwerk im Bereich des Gewässers Joßklein als Teil des Schadensbegren-

zungskonzeptes zu Vermeidung von Beeinträchtigungen des LRT *91E0. Das 

Bauwerk wird mit Wänden mit Spritz-, Irritations- und Lärmschutzfunktion ausge-

stattet. Die Eingriffsflächen werden durch die vorgesehene Bauweise auf ein un-

vermeidbares Minimum reduziert. Durch die Überquerung der Joßkleinaue mit 

einem weitgespannten Brückenbauwerk werden Beeinträchtigungen der Gewäs-

serdynamik oder des Bodenwasserhaushaltes vermieden. Der vorgesehene 

Spritzschutz verhindert Schadstoffeinträge (u.a. auch Chloride) in die Joßklein.  

Zur Schadensvermeidung werden außerdem umfangreiche Maßnahmen ergrif-

fen, mit denen negative Auswirkungen auf den LRT 91E0 weitestgehend mini-

mier werden: Die Joßklein wird während des Brückenbaus nicht gequert und 

nicht verrohrt. Sie und die Uferbereiche bleiben von Baustraßen und Baustellen-

einrichtungsflächen ausgenommen. Soweit Baustraßen unumgänglich sind, wer-

den entsprechende Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen (wie in der Aue ent-

weder Geotextil oder sog. Baggermatratzen, für die Baugrubenwände erforderli-

chen Umspundungen werden nach Bauende vollständig entfernt). Unter der Brü-

cke bleiben die für die Aue typischen feuchten Standortverhältnisse erhalten. 

Zerschneidungseffekte durch die Joßkleinquerung werden somit durch die vorge-

sehenen Maßnahmen weitestgehend minimiert. Während der Bauzeit werden die 

LRT-Flächen durch entsprechende Bauzäune geschützt. Durch Brückenbauwerk 

können Funktionsbeziehungen in der Joßkleinaue und deren Längs- und Quer-

durchgängigkeit als Element des Biotopverbundes und Ausbreitungskorridor für 

z.B. Fische, Makrozoobenthos und Amphibien oder Fledermäuse aufrechterhal-

ten. Die enge Verzahnung des LRT *91E0 mit den angrenzenden LRT 9160, 

9110 und anderen standortgerechten Laubwäldern ist weiterhin gegeben.  

Die Bauarbeiten in der Joßkleinaue werden durch eine ökologische Bauüberwa-

chung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen überwacht.  

Hinsichtlich der indirekten Beeinträchtigung des LRT *91E0 durch NOx-Eintrag 

hat, zumal es einen spezifischen Critical load für den LRT *91E0 bisher nicht gibt, 

die hilfsweise in der FFH-VP, 2009,vorgenommene Heranziehung des allgemei-

nen empirischen Critical Load für Wälder, obwohl Erlenbestände gegenüber 

Stickstoffeintrag unempfindlicher sind als andere Laubwaldbestände (siehe auch 

Beteiligung EU-Kommission - 2. Fassung, S. 13), erfolgt und zusätzlich ein Criti-

cal Load nach dem BERN-Modell, das im Auftrag des Umweltbundesamtes im 
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Rahmen des FuE-Vorhabens FKZ 200 85 212 von der Firma Ökodata entwickelt 

wurde, abgeleitet worden. Um möglichen Prognoseunsicherheiten bei dem priori-

tären LRT vorzubeugen, ist sowohl in der FFH-VP, 2009, als auch in der Beteili-

gung der EU-Kommission vorsorglich eine Worst-case-Betrachtung angestellt 

worden. Unter Berücksichtigung einer Irrelevanzschwelle von 3% des maßgebli-

chen CL (siehe BVerwG, Urteil vom 14. April 2010 - BVerwG 9 A 5.08, Rn. 93) 

wurde eine ergänzende Überprüfung vorgenommen. Dabei wurde für Ausbrei-

tung ein Gutachten erstellt, um den Wirkbereich zu ermitteln.  

LRT *6510: 

Der LRT 6510, der gleichfalls im Bereich der Joßklein vorkommt, wird als Folge 

der Kohärenzausgleichs für den LRT *91E0, die die Renaturierung der Joßklein 

und die großflächige Entwicklung dies *91E0 vorsieht, betroffen, wie die Entwick-

lung von LRT *91E0 auf dieser Fläche eine sinnvolle Maßnahme darstellt. Für 

den eintretenden Flächenverlust ist unter Berücksichtigung eines time-lag-Effek-

tes eine Kohärenzmaßnahme am Ostrand des FFH-Gebietes „Herrenwald östlich 

Stadtallendorf“ auf Grünlandflächen bei Wahlen vorgesehen. Die Voraussetzun-

gen für die Entwicklung des Grünlandbestandes zum LRT 6510 sind dort günstig, 

da sich artenreiche Flächen des LRT in unmittelbarer Umgebung befinden, die 

als Diasporenreservoir und Wiederbesiedlungsquelle dienen. 

LRT 3131:  

Es kommt weder zu einem Flächenverlust noch zu betriebsbedingten Auswirkun-

gen für den LRT 3131.  

LRT 3150: 

Dieser LRT befindet sich im Bereich „Goldborn/ Rohrborn“. Er wird durch die 

Planfeststellungstrasse weder durch Flächenverluste noch durch NOx-Einträge 

betroffen.  

LRT 9110: 

Der LRT ist der am Weitesten im FFH-Gebiet verbreiterte und flächenmäßig do-

minierende LRT. Er wird durch einen Flächenverlust betroffen, der die Bagatell-

grenze von 100 m² überschreitet, aber unter der 0,5%-Grenze bleibt. Es wird von 

einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT durch anlage- und baubedingte Flä-

cheninanspruchnahme ausgegangen. Für den Verlust wird eine ausreichende 

Kohärenzfläche auf den Windwurfflächen vorgesehen, die vor Beginn der Bau-

maßnahme durchgeführt werden.  

Der CL von 15-25 kg N/ ha*a wird trotz der hohen Vorbelastung, die momentan 

jedoch keine Eutrophierung der Bestände des LRT 9110 im Herrenwald erken-

nen lässt, überschritten. Der Boden wird als empfindlich gegen Stickstoffeintrag 

gewertet und es werden unter Berücksichtigung der Irrelevanzschwelle von 3% 
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Kohärenzmaßnahmen vorgesehen. Bei der Bemessung wird berücksichtigt, dass 

diese Maßnahmen nicht zum sofort wirksamen den Verlust der Funktionen des 

Lebensraumtyps bzw. dessen Erhaltungszustandes ausgleichen sondern dass 

damit wegen der mittel- bis langfristig möglicherweise wirksamen Funktionsmin-

derung ein Schadensrisiko verbunden ist. Mit den geplanten vorgreiflichen Scha-

densbegrenzungsmaßnahmen kann die Beeinträchtigung weitgehend vermieden 

und die Kohärenz gesichert werden. 

LRT 9130:  

Dieser LRT wird flächenmäßig nicht in Anspruch genommen. Eine Fläche von 

wird durch NOx-Eintrag zusätzlich belastet. Die Zusatzbelastung wird, auch unter 

Heranziehung der Irrelevanzschwelle von 3% des CL, als erhebliche Beeinträch-

tigung gewertet. Die Kohärenzfläche ist in vorhandene Flächen des Waldmeister-

Buchenwaldes eingebettet, so dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon 

auszugehen ist, dass die Maßnahme funktional geeignet ist und das Ziel erreicht 

wird.  

LRT 9160: 

Dieser LRT wird ebenfalls flächenmäßig nicht in Anspruch genommen. Eine Flä-

che wird durch NOx-Eintrag zusätzlich belastet. Die Zusatzbelastung wird, auch 

unter Heranziehung der Irrelevanzschwelle von 3%, die als erhebliche Beein-

trächtigung gewertet. Die Kohärenzfläche sichert die Kohärenz für die vorhaben-

bedingte Beeinträchtigung von LRT.  

Hinweis: Die für die LRT 9110, 9130 und 9160 vorgesehenen Maßnahmen ent-

sprechen langjährigen forstlicher Praxis. Es besteht eine ausreichende Erfahrung 

hinsichtlich der Wirksamkeit der Maßnahmen. 

Anhang II-Arten 

Kammmolch  

Der Erhaltungszustand der Kammmolchpopulation im FFH-Gebiet wird im Stan-

darddatenbogen (Stand: 20. August 2004) mit A (sehr gut) bewertet. Die Popula-

tionsgröße des Kammmolches umfasst eine Größenordnung von ca. 13.000 Tie-

ren. Laichgewässer des Kammmolchs werden durch die geplante Trasse nicht 

betroffen. Es werden randliche Flächen des Landlebensraumes betroffen, deren 

Anteile sehr gering sind und nicht zu den zentralen Lebensraumkomplexen der 

Gewässer und des unmittelbaren Gewässerumfeldes gehören. Es kommt zu kei-

ner erheblichen Beeinträchtigung. Wanderkorridore zwischen Laichgewässern 

und den Landlebensräumen sowie zwischen den verschiedenen Teilpopulationen 

werden gleichfalls nur am Rand des Gebietes betroffen. 

Durch umfangreiche Schadensbegrenzungsmaßnahmen (hohe und weit ge-

spannte Brückenbauwerke und weitlumige Durchlässe) bleiben aber die wesent-
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lichen Austauschbeziehungen im vollen Umfang erhalten. Beeinträchtigungen der 

Funktionsbeziehungen durch betriebsbedingte Individuenverluste werden durch 

die Errichtung von Amphibienschutzzäunen und –leiteinrichtungen vermieden. 

Direkte Individuenverluste werden durch einen optimierten Bauablauf (frühzeiti-

ges Abzäumen und Leerfangen des Baufeldes) weitestgehend vermieden. Ver-

bleibende temporäre Beeinträchtigungen werden sich innerhalb kurzer Zeit wie-

der ausgleichen.  

Bechsteinfledermaus: 

Die von dem Projekt VKE 40 maßgeblichen Habitate werden nicht betroffen. Am 

äußersten Randbereich wird der Aktionsraum einer der fünf Bechsteinfleder-

mauskolonien (Kolonie „Kirchenseif“) betroffen. Zur Schadensbegrenzung und 

zur Stützung der Lokalpopulationen werden umfassende Maßnahmen vorgese-

hen. Die im FFH-Gebiet verbleibenden Flächen der für die Bechsteinfledermaus 

maßgeblichen Gebietsbestandteile sind ausreichend groß, um den Erhalt der Ko-

lonien in ihrer jetzigen Größe sicherzustellen. Hierdurch und aufgrund der gerin-

gen Bedeutung der von den Projektauswirkungen betroffenen Bereiche für die 

Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes der Art ist die negative Auswir-

kung des Vorhabens auf die maßgeblichen Habitate nicht als erhebliche Beein-

trächtigung einzustufen. 

Großes Mausohr   

Durch anlagebedingten Flächenverlust, vorübergehende Einrichtung von Bau-

straßen und Rodungen zur Verkehrssicherheit gehen maßgebliche Gebietsbe-

standteile für das Große Mausohr verloren. Darüber hinaus werden Flächen 

durch Schadstoffeinträge, Licht- und Schallimmissionen beeinträchtigt. Für die 

Stabilität der Population und die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes 

besitzen die am Rand des FFH-Gebietes liegenden Jagdhabitate keine besonde-

re Bedeutung, da die vorhandene Population das Potenzial an Jagdhabitaten für 

die Funktion als Sommerlebensraum und Paarungsgebiet bei einer Gesamtflä-

chengröße der maßgeblichen Habitate von ca. 1.900 ha im FFH-Gebiet bei wei-

tem nicht ausschöpft und weil das Gebiet von keiner Wochenstube als Sommer-

lebensraum genutzt wird. Die Funktion des FFH-Gebietes als Sommerlebens-

raum und Paarungsgebiet des Großen Mausohrs bleibt daher auch nach der 

Vorhabenrealisierung in vollem Umfang erhalten. Ferner sind umfassende Maß-

nahmen zur Schadensbegrenzung und zur Stützung der Population des Großen 

Mausohrs im FFH-Gebiet vorgesehen. 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  (Maculinea nausithous) 

Durch die geplante Trasse werden keine Wiesen mit Beständen des Großen 

Wiesenknopfs und keine Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläu-
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lings in Anspruch genommen. Eine Beeinträchtigung der für den Dunklen Wie-

senknopf-Ameisenbläuling relevanten Erhaltungsziele ist somit ausgeschlossen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen 

der Erhaltungsziele für den Kammmolch, die Bechsteinfledermaus und dass 

Große Mausohr entstehen und die Stabilität eines günstigen Erhaltungszustan-

des im Sinne des Art. 1 Buchst. i) FFH-RL gewahrt bleibt. 

Auf der Grundlage der Bewertungsmaßstäbe wird, soweit eine erhebliche Beein-

trächtigung vorliegt, ein Ausnahmeverfahren gemäß Art. 6 Abs. 4 FFH-RL, § 34 

Abs. 3 und 4 BNatSchG in der Planfeststellung für die VKE 40 erforderlich wer-

den. Hierdurch entsteht kein unüberwindbares Hindernis, auch nicht durch die – 

ebenfalls im Planfeststellungsverfahren befindliche – Fortführung der A 49 im 

Abschnitt der VKE 40, wie auch die Ausführungen unter C, Ziffer IV,4.2 belegen. 

Nach den aus diesem Planfeststellungsverfahren der Planfeststellungsbehörde 

bekannten Unterlagen steht, soweit die VKE 40 voraussichtlich zu erheblichen 

Beeinträchtigungen der maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebiets „Herren-

wald östlich Stadtallendorf“ führt, auf der Grundlage der gutachterlichen Bewer-

tung fest, dass diese Beeinträchtigung durch zwingende Gründen des überwie-

genden öffentlichen Interesses geboten ist, und darüber hinaus bestehen keine 

zumutbare Alternativen, mit denen der mit dem Projekt verfolgten Zweck an an-

derer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen wäre.  

Überdies hat die Überprüfung, ob die Aussagen in der FFH-VP in Bezug die be-

rücksichtigten Pläne und Projekte noch aktuell sind, ergeben, dass von der Stadt 

Stadtallendorf aus Anlass des Hessentages 2010 bereits eine nachhaltige Um-

gestaltung der an des FFH-Gebiet angrenzenden Agrarflur (= Gewerbegebiet, 

Lage südlich Anschlussstelle Stadtallendorf Nord) vorgenommen, die zum Zeit-

punkt der Erstellung der FFH-VP nicht eingeflossen ist. Das Gewerbegebiet 

Nord-Ost grenzt an die B 454 an und liegt in unmittelbarer Nähe der geplanten 

Anschlussstelle an der A 49. Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Nord-

Ost ist bereits im Jahr 1999 in Kraft getreten. Dieses Gewerbegebiet Nord-Ost 

verfügt über die planerischen Voraussetzungen als Gewerbegebiet (§ 8 BauN-

VO) wie auch als Industriegebiet (§ 9 BauNVO). Dieses neue Gewerbe- und In-

dustriegebiet Nord-Ost diente vor seiner eigentlichen Nutzung als Großparkplatz 

und Veranstaltungsfläche für den Hessentag. Mit den Erschließungsarbeiten auf 

der bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche ist im Frühjahr 2009 begonnen 

worden, der Spatenstich für die Bebauung des neuen Gewerbegebietes fand am 

21.04.2009 statt. Im Sommer 2009 ist der Bebauungsplan des Gewerbegebietes 

geändert worden. Die Planungsänderungen betreffen die Anbindung des Gewer-

begebietes an die B 454, sie ist an die zukünftige Autobahnanschlussstelle der 
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A 49 angepasst worden. Die Entwässerung des Gebietes wurde neu geplant. An 

der südlichen Grenze der Gewerbefläche wird ein 300 m langer und sechs Meter 

hoher Lärmschutzwall errichtet. Die durch die Baumaßnahme verursachten Be-

einträchtigungen von Biotopen werden im Rahmen der städtischen Biotopent-

wicklungsmaßnahme „Briel/ Kreuzborn“ bei Erksdorf ausgeglichen. Die ursprüng-

lich am Gewerbegebiet geplanten Maßnahmen entfallen. Durch die Neuordnung 

der Flächen vergrößern sich die zukünftigen Gewerbe- und Industrieflächen auf 

17,2 ha. Zudem können größeren Betrieben auch im südlichen Teil des Gewer-

begebietes große, zusammenhängende Grundstücke angeboten werden. Ein 

Abschnitt des südlich der B 454 gelegenen Hohlweges, die 1953-1954 gebaute 

Mariengrotte und ein Bildstock liegen demnächst innerhalb des Gewerbegebie-

tes. Diese Objekte und eine historische Wegebeziehung zwischen der Altstadt 

und der Kapelle Mariabild (Wüstung Forst) werden von der zukünftigen Bebau-

ung ausgespart. 

Ferner hat das ASV Marburg den Radweg D4 inzwischen geplant. Die diesbe-

zügliche FFH-VP zeigt, dass sich keine negativen Auswirkungen auf das FFH-

Gebiet ergeben.  

Im Rückschluss auf die Lage des Gebietes und der Maßnahmen ist zu folgern, 

dass im Zusammenwirken mit der VKE 30 keine kumulativen Effekte im Bereich 

des FFH-Gebiets gegeben sind. 

3.4 Vogelschutzgebiet DE 5121-401 „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ 

3.4.1 Beschreibung des Gebiets DE 5121-401 

Das Vogelschutzgebiet besteht aus zwei Teilflächen. Es umfasst eine weiträumi-

gen Auenbereich im mittleren Abschnitt der Schwalm sowie einen Ausschnitt der 

ackerbaulich genutzten Hügellandschaft bei Loshausen, Willingshausen und Wa-

senberg. Die beiden Teilflächen sind durch die Siedlungsbereiche von 

Schwalmstadt/ Treysa voneinander getrennt. Das Vogelschutzgebiet weist eine 

Größe von 2.716 ha auf und wurde vom Regierungspräsidium Kassel mit Ver-

ordnung vom 26. September 2006 als Landschaftsschutzgebiet „Vogelschutzge-

biet Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (StAnz. S. 2452) unter Schutz gestellt 

(siehe unter C, Ziffer IV,7.8). 

Nach dem Datenbogen ist das Vogelschutzgebiet wie folgt zu charakterisieren: 

offene Wiesen- und Ackerlandschaft im mittleren Schwalmbecken, intensiv ge-

nutztes Grünland, eingestreutes extensiv bewirtschaftetes Feuchtgrünland. Die 

Schutzwürdigkeit lässt sich wie folgt umreißen: Brutgebiet des Weißstorchs, es 

gehört zu den fünf besten Gebieten für diese Art in Nordhessen. Brutvorkommen 



Planfeststellungsbeschluss - 190 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

und Nahrungsraum weiterer Arten des Anhangs I der VRL, wichtiges Rast-, 

Überwinterungs- und Vermehrungsgebiet für Zugvogelarten. 

3.4.2 Erhaltungsziele 

In der FFH-Vorprüfung, S. 4, sind die der Prüfung zu Grunde gelegten Erhal-

tungsziele beschrieben. Danach sind folgende Erhaltungsziele festgelegt: 

Tabelle 6: Erhaltungsziele des VSG „Schwalmniederung bei Schwalm-
stadt“  

5121-401 Schwalmniederung bei Schwalmstadt  

Erhaltungsziele im Gesamt für Br ut- und Rastvögel  

  
•  Erhaltung der Offenheit und Weiträumigkeit des Gebietes 
•  Erhaltung hoher und lang anhaltender Grundwasserstände in einem Gradienten von Frisch über feicht 
bis nass 

Erhaltungsziele in der Zone I mit besondere Bedeutu ng als Brutgeb iet 

Lage im Raum: Schwalmaue zwischen dem nördlichen Siedlungsrand von Treysa und Allendorf (Landsburg) 
einschließlich NSG und FFH-Gebiet „Leichtwiesen bei Rommershausen“ (DE 5021-301) 

Arten: Bekassine, Braunkehlchen, Eisvogel, Schlagschwirl, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig, Wasserralle, 
Weißstorch und Wiesenpieper 

 

•  Wachtelkönig, Wiesenpieper, Weißstorch: Erhaltung von Grünland und Feuchtgrünland mit an traditio-
nellen Nutzungsformen orientierter Bewirtschaftung (teilweise späte Erstmahd, schwache Düngung, 
Verzicht auf Dränagen) 
•  Weißstorch: Erhaltung von Horstplätzen 
•  Braunkehlchen: Erhaltung offener Flächen mit geringer Gehölzdichte 
•  Schlagschwirl: Erhaltung von feuchten Weichholzauen mit hoher Krautschicht 
•  Bekassine, Tüpfelsumpfhuhn, Wasserralle: Erhaltung von Röhrichten und Großseggenrieden 
•  Eisvogel: Erhaltung der Stillgewässer und naturnahen Fließgewässer mit Ufergehölzen und Uferab-
brüchen 

Erhaltungsziele in der Zone II mit besondere Bedeut ung als Brut - und Rastgebiet  

Lage im Raum: Schwalm-Rückhaltebecken zwischen Treysa und Ziegenhain, Schwalm- und Grenffaue zwi-
schen Ziegenhain, Loshausen, Steina, Zella und Riebelsdorf 

Brutvögel: Bekassine, Braunkehlchen, Eisvogel, Schlagschwirl, Wachtelkönig, Wasserralle, Weißstorch und 
Wiesenpieper 

Rastvögel: Bekassine, Braunkehlchen, Goldregenpfeifer, Rohr- und Kornweihe, Kampfläufer, Kiebitz, Kranich 
und Weißstorch 

 

Erhaltungsziele für Brutvogelarten in der Zone II: 
•  Wachtelkönig, Wiesenpieper, Weißstorch: Erhaltung von Grünland und Feuchtgrünland mit an traditio-
nellen Nutzungsformen orientierter Bewirtschaftung (teilweise späte Erstmahd, schwache Düngung, 
Verzicht auf Dränagen) 
•  Weißstorch: Erhaltung von Horstplätzen 
•  Schlagschwirl: Erhaltung von feuchten Weichholzauen mit hoher Krautschicht 
•  Braunkehlchen: Erhaltung offener Flächen mit geringer Gehölzdichte 
•  Wasserralle, Bekassine: Erhaltung von Röhrichten und Großseggenrieden 
•  Eisvogel: Erhaltung naturnaher Fließgewässer mit Ufergehölzen und Uferabbrüchen 
•  Erhaltung störungsarmer Bruthabitate in fischereilich, jagdlich sowie zum Zweck der Erholung genutz-
ten Bereichen 

 

Erhaltungsziele für Rastvogelarten in der Zone II: 
•  Erhaltung störungsarmer Rasthabitate in fischereilich, jagdlich sowie zum Zweck der Erholung genutz-
ten Bereichen  
•  Erhaltung großräumig offener überschwemmter Wiesen während der Zugzeit (Bekassine, Kampfläufer, 
Kranich, Goldregenpfeifer, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe, Kiebitz, und Weißstorch) 

Erhaltungsziele in der Zone III mit besondere Bedeu tung als Rastgebiet  

Lage im Raum: Ackerhügelland zwischen Loshausen, Ziegenhain, Wasenberg, Willingshausen, Zella und 
Riebelsdorf 

Rastvögel: Bekassine, Brachpieper, Braunkehlchen, Gold- und Mornellregenpfeifer, Rohr-, Korn- und Wiesen-
weihe, Kampfläufer, Kiebitz, Kranich, Merlin und Wiesenpieper 

 

•  Erhaltung offener, vegetationsarmer Flächen (Braunkehlchen, Merlin, Mornellregenpfeifer) 
Braunkehlchen, Gold- und Mornellregenpfeifer, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe, Kampfläufer, Kiebitz, 
•  Erhaltung großräumig offener überschwemmter Wiesen während der Zugzeit (Bekassine Kampfläufer, 
Kranich, Goldregenpfeifer, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe, Kiebitz, Wiesenpiper) 
•  Erhaltung störungsarmer Rasthabitate in fischereilich, jagdlich sowie zum Zweck der Erholung genutz-
ten Bereichen 
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3.4.3 Funktionsbeziehung des Gebiets zu weiteren Schutzgebieten 

Dem Vogelschutzgebiet benachbart sind die Vogelschutzgebiete 5022-401 

„Knüll“, die FFH-Gebiete 4922-303 „Standortübungsplatz Homberg (Efze)“, 5021-

301 „Leistwiesen bei Rommershausen“, 5021-302 „Altwässer der Schwalm nord-

östlich Schlierbach“, 5122-302 „Kalkberg bei Weißenborn“, 5122-301 „Truppen-

übungsplatz Schwarzenborn“ und 5222-301 „Immichenhainer Teiche“. Der Bau 

der Fischwanderhilfe an dem Aufteilungswehr bei Loshausen betrifft nur kleinen 

Teilbereich der Schutzzone II des VSG. Beeinträchtigungen der nördlich von 

Treysa gelegenen Schutzzone I des VSG und des FFH-Gebietes „Leistwiesen 

bei Rommershausen“ und der westlich von Loshausen gelegenen Schutzzone III 

des VSG können aufgrund der großen räumlichen Distanz ausgeschlossen wer-

den. 

3.4.4 Beschreibung des Vorhabenbereichs und des Umfeldes 

Östlich der Ortslage Loshausen befindet sich ein an einer Flussschlinge der 

Schwalm gelegenes Aufteilungswehr, das zur Flussaufteilung in die Neue und die 

Alte Schwalm dient. Im Umfeld des Wehres befindet sich eine zusätzliche Hoch-

wasserumflut, die im Hochwasserfall eine Umgehung der Flussschlinge erlaubt. 

Durch dieses Wehr ergeben sich nach der Gewässerstrukturgütekartierung Vor-

belastungen durch das Querungsbauwerk mit hohem bis sehr hohem Absturz 

(dies stellt eine Wanderungsbarriere für wassergebundene Organismen dar), die 

große Profiltiefe, das Regelprofil (naturferner Gewässerausbau) und die Ab-

schnitte ohne Ufergehölze. Dieser Bereich befindet sich innerhalb der Zone II des 

VSG mit besonderer Bedeutung als Brut- und Rastgebiet. Nachgewiesen sind im 

Umfeld des Aufteilungswehres die Vogelarten Eisvogel (Brutplatz liegt am Zu-

fluss des Umgehungsgerinnes ca. 135 m entfernt). Die Offenlandschaft im Be-

reich „Breite Wiese“ und das Umfeld des NSG „In den Erlen von Loshausen“ ist 

in der GDE als Rastgebiet für die Vogelarten Kiebitz, Goldregenpfeifer, Bekassi-

ne, Zwergschnepfe, Weißstorch, Kranich, Krickente, Rohrdrossel, Wacholder-

drossel, Kornweihe und Rohrweihe kartiert. 

3.4.5 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das VS-Gebiet 

Am Aufteilungswehr soll eine Fischwanderhilfe (Maßnahmenkomplex E4) errich-

tet werden, mit der die Vorbelastung bestehen aus Barrieren für die wasserge-

bundenen Organismen beseitigt werden soll. Der Sohlsprung von 2,00 m soll 

durch eine Sohlrampe in aufgelöster Riegelbauweise überwunden werden. Damit 

sind folgende Wirkungen verbunden: 
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a) anlagebedingte Wirkungen 

Umgestaltung von Uferböschungen durch die Anlage der Sohlrampe. Damit sind 

Verluste von für Vögel bedeutsamen Habitaten im Vogelschutzgebiet nur in sehr 

geringem Umfang verbunden. Diese Verluste werden durch die Neuanlage von 

Ufergehölzen an der Sohlrampe ausgeglichen. Durch die Maßnahme wird zudem 

die biologische Gewässerdurchgängigkeit in einem naturfern ausgebauten Fluss-

abschnitt wiederhergestellt. 

b) baubedingte Wirkungen 

Verluste von Vegetationsstrukturen im Bereich der umgestalteten Uferböschun-

gen an der Sohlrampe. Diese werden durch die Bepflanzung der Uferböschun-

gen nach Abschluss der Maßnahme kompensiert. 

Der Bau der Fischwanderhilfe stellt ein kleinflächiges Vorhaben mit räumlich eng 

begrenzten Störwirkungen dar, so dass keine gravierenden Verlärmungen durch 

den Baubetrieb und die gelegentliche Nutzung dar Baustellenzufahrt über einen 

grasbewachsenen Wirtschaftsweg, der nördlich der Kläranlage Loshausen von 

einer Feldstraße abzweigt und bis zum Wehr neben der Schwalm verläuft, für 

den Eisvogel zu erwarten. 

Da keine Brutplätze der unter den Erhaltungszielen des VSG aufgeführten Arten 

betroffen sind, kann auch keine Beeinträchtigung besonders störungsempfindli-

cher Vogelarten durch die Baumaßnahme nicht eintreten.  

Bei Einhaltung der einschlägigen Vorschriften während der Bauarbeiten treten 

Verunreinigungen von Grund- und Oberflächengewässern nicht ein. Etwaigen 

Havarien an Baufahrzeugen können schnell erkannt und entsprechende Gegen-

maßnahmen ergriffen werden. 

b) betriebsbedingte Wirkungen 

Der Betrieb der Fischwanderhilfe verursacht keine betriebsbedingten Auswirkun-

gen, da der Wasserabfluss durch die Wiederherstellung der biologischen Gewäs-

serdurchgängigkeit der Schwalm nicht verändert wird. 

Die für das Gesamtgebiet für Brut- und Rastvögel festgesetzten Erhaltungsziele 

werden durch das räumlich eng begrenzte Vorhaben auch während der Bauzeit 

nicht beeinträchtigt, da Sonderstandorte mit starkem Grundwassereinfluss und 

damit bedeutsame Habitate, der unter den Erhaltungszielen aufgeführten Vogel-

arten durch das Vorhaben nicht beansprucht werden. Dies gilt für den Weiß-

storch, der als Kulturfolger regelmäßig auf Hausdächern und Schornsteinen brü-

tet, wie auf einem Schornstein in Loshausen in der Straße „Am Storchennest“, 

und bei der Nahrungssuche im Auenbereich der Schwalm, wobei die am Orts-

rand gelegene Flussschlinge überflogen wird. Auch führen die baubedingten Stö-

rungen zu keiner Beeinträchtigung der für den Eisvogel festgesetzten Erhal-
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tungsziele. Der Brutplatz des Eisvogels, der eng an Gewässer gebunden ist und 

eine Fluchtdistanz von 20-80 m hat, am Zufluss des Umgehungsgerinnes nach-

gewiesen liegt mit ca. 125 m Entfernung außerhalb der Fluchtdistanz. Die bau-

bedingten geringfügigen Störungen in dem als Nahrungsrevier genutzten Fluss-

abschnitt werden durch die dichten Gehölzbestände in der Flussschlinge und im 

Bereich des Umgehungsgerinnes gemindert.  

Mit der Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit der Schwalm in ei-

nem naturfern ausgebauten Flussabschnitt erfolgt auch eine Verbesserung der 

Habitatqualität für den Eisvogel. Durch die geplante Pflanzung von Gehölzen im 

Umfeld der neuen Sohlrampe werden die renaturierten Flussabschnitte langfristig 

von Störungen abgeschirmt, die von Erholungssuchenden auf den an der 

Schwalm gelegenen Wegen ausgehen. 

3.4.6 Verträglichkeit im Zusammenwirken mit anderen Pläne oder Projekten 

Das Vorhaben Fischwanderhilfe führt auch im Zusammenwirken mit anderen 

Plänen oder Projekten nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des VSG in sei-

nen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen. Dies betrifft die Fisch-

wanderhilfe am Wehr der Klinkemühle in Loshausen, zumal die Vogelarten im 

Umfeld der räumlich eng begrenzten Maßnahme, nicht nachgewiesen wurden. 

Das Gleiche gilt für den Radweg Schwalmstadt-Oberaula im Abschnitt Treysa-

Riebelsdorf. Der Radweg verläuft auf der alten Bahntrasse der Nebenbahn nach 

Oberaula überwiegend am Rand des VSG. Es werden durch dieses Projekt keine 

Nist-, Brut- und Raststätten der relevanten Vogelarten betroffen. Auf einem kur-

zen Abschnitt des Gewässers „Grenff“ können Störungen für den Eisvogel nicht 

auftreten, da diese Bereiche bereits heute nahezu vollständig durch vorhandene 

Gehölze sichtgeschützt sind. Durch die Anlage weiterer Ufergehölze im Umfeld 

des geplanten Radweges wird das verbleibende geringfügige Restrisiko vollstän-

dig vermieden (BPG 2007). Gleichfalls können Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele ausgeschlossen werden, die sich aus dem Zusammenwirken mit der 

Biogasanlage Ransbach zwischen Ransbach und Ascherode gebaut wird und die 

in einer offenen Ackerlandschaft eine Fläche von rund 2 ha einnimmt. Die im Um-

feld der Anlage gelegenen Schutzgebietsflächen gehören zur Zone III. Nach der 

GDE, 2005, zum Vogelschutzgebiet sind Vorhabenbereich und Umfeld dem 

Habitattyp „Strukturarme Kulturlandschaft, ackerdominiert“ zugeordnet. In der 

Feldflur nordwestlich von Ransbach wurden bei der GDE Schafstelze und Wach-

tel als Brutvögel nachgewiesen (BPG 2005). Als weitere Projekte sind mehrere 

Siedlungserweiterungen im Gebiet der Stadt Schwalmstadt und der Gemeinde 

Willingshausen bezüglich kumulativer Projektwirkungen bereits im Zusammen-
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hang mit dem Radwegebau auf der ehemaligen Nebenbahntrasse geprüft wor-

den. Diese Vorhaben liegen ausnahmslos außerhalb des Vogelschutzgebietes. 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele waren nicht erkennbar (BPG 2007). 

3.5 Zusammenfassung der Verträglichkeitsprüfungen 

Das Ergebnis der Verträglichkeitsprüfungen kann wie folgt zusammengefasst 

werden:  

Die Gewichtung des Integritätsinteresses der FFH- und VSG-Gebiete ist frei von 

Fehlern. Es wurde vorstehend im Einzelnen dargelegt, in welcher Hinsicht und in 

welchem Umfang Beeinträchtigungen als gegeben bzw. als möglich der Abwä-

gung zu Grunde gelegt sind. Dabei konnte die Abwägung an das Ergebnis der 

FFH-Vorprüfungen oder Verträglichkeitsprüfungen anknüpfen. Sie ist einzelfall-

bezogen erfolgt (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Mai 2002 - BVerwG 4 A 28.01 -, 

Buchholz 451.91 Europ. UmweltR Nr. 7 S. 33), wobei das Gewicht, mit dem das 

Integritätsinteresse der FFH- und VSG-Gebiete in sie einzustellen ist, entschei-

dend vom Ausmaß der Beeinträchtigung abhing. Fehlerhafte Ergebnisse der Ver-

träglichkeitsprüfungen, die sich auf die Abwägung durchschlagen (vgl. EuGH, Ur-

teil vom 20. September 2007 - Rs. C-304/05 - SIg. 2007, I-7495 Rn. 83; BVerwG, 

Urteil vom 17. Januar 2007 - BVerwG 9 A 20.05 -, a.a.0. Rn.114), sind nicht er-

kennbar.  

Die FFH-VP, 2006 bzw. 2009, deren Aufgabe es war, die erforderlichen natur-

schutzfachlichen Grundlagen für die gemäß dem Leitfaden erforderliche Phase 2 

darzustellen, erfüllen die Anforderungen. Sie betrachteten die Planung unter Be-

rücksichtigung der aktuellen Kenntnisse. 

Vorliegend hat die durchgeführte Prüfung ergeben, dass die FFH-Gebiete „Wie-

ragrund von Schwalmstadt“ und „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ sowie 

das VSG „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ nicht erheblich beeinträchtigt 

werden. 

Soweit Erhaltungsziele des FFH-Gebiets „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ er-

heblich beeinträchtigt werden, findet im Rahmen des Kohärenzausgleichs eine 

Kohärenzsicherung statt. Dies gilt insbesondere für die Flächenverluste und Be-

einträchtigungen der LRT. Damit tritt keine Gefährdung der Stabilität des günsti-

gen Erhaltungszustandes der LRT innerhalb des FFH-Gebiets ein. Insbesondere 

die Flächeninanspruchnahme des LRT *91E0 kann durch die vorgesehenen Ko-

härenzmaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt 12,79 ha wiederher-

gestellt werden. Das Integritätsinteresse des FFH-Gebietes mit dem Erhaltungs-

ziel LRT *91E0 bleibt trotz der angesetzten Gebietsbeeinträchtigungen durch die 
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Flächeninanspruchnahme von insgesamt 0,36 ha und die NOx-Beeinträchtigung 

auf einer Fläche von 5,50 ha gewahrt. 

IV. Materiellrechtliche Würdigung  

Nach Prüfung der Planrechtfertigung und der Abwägung sämtlicher von der Pla-

nung berührten öffentlichen und privaten Belange ist der Plan für den Neubau der 

Bundesautobahn 49 (Kassel - A 5), Teilabschnitt Schwalmstadt - Stadtallendorf, 

von Bau-km 43+100 bis Bau-km 56+440 (VKE 30) sowie für die Folgemaßnah-

men und die landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen fest-

zustellen. Das Vorhaben schließt an den bestandskräftigen Abschnitt Neuental - 

Schwalmstadt von Bau-km 31+320 bis 43+100 (VKE 20) westlich des Stadtteils 

Treysa an und endet südlich der B 454 zwischen Neustadt und Stadtallendorf, an 

der die Anschlussstelle Stadtallendorf angelegt wird. 

Das Vorhaben ist im Interesse des öffentlichen Wohls unter Beachtung der Rech-

te Dritter im Rahmen der planerischen Gestaltungsfreiheit vernünftigerweise ge-

boten. Das planfestgestellte Vorhaben ist aus verkehrlichen und straßenbau-

technischen Gründen planerisch gerechtfertigt (siehe die Ausführungen unter C, 

Ziffer IV,1 und 2) und in der vorgesehenen Form zweckmäßig und geeignet (sie-

he die Ausführungen unter C, Ziffer IV,3 bis 18 sowie V). Das Vorhaben ent-

spricht den Ergebnissen der vorbereitenden Planung. Es berücksichtigt unter 

Würdigung der verschiedenen öffentlichen und privaten Belange die Anforderun-

gen des Abwägungsgebots aus § 17 FStrG. Es trägt den Anforderungen des eu-

ropäischen Gebietsschutzes (siehe C, Ziffer III), aber auch des (europäischen) 

Artenschutzes (siehe C, Ziffer IV,8) Rechnung. Die Planung ist auch im Hinblick 

auf die enteignungsrechtliche Vorwirkung gerechtfertigt (hinsichtlich der privaten 

Belange siehe C, Ziffer V). 

Die Planfeststellungsbehörde hat in besonderem Maße berücksichtigt, dass die 

Straßenbaumaßnahme einen sehr sensiblen Naturraum berührt. Darüber hinaus 

geht mit der Maßnahme eine Verknappung landwirtschaftlicher Flächen einher. 

Die hiermit verbundenen Beeinträchtigungen haben jedoch hinter der verkehrli-

chen Erforderlichkeit der Neubaumaßnahme und der mit dem Neubau der Auto-

bahn einhergehenden Entlastungen insbesondere der Ortslage Neustadt sowie 

im Hinblick auf die mit dem Gesamtprojekt bis zur A 5 verfolgte Verlagerung von 

größeren Verkehrsanteilen von der A 7/ A 5 auf die A 49 und die damit verbun-

dene Erhöhung der Verkehrssicherheit im Straßennetz zurückzustehen.  

Auch bezüglich der sonstigen öffentlichen und privaten Belange werden keine 

Rechtssätze verletzt.  
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Die im Anhörungsverfahren von Gebietskörperschaften, Behörden und Stellen, 

anerkannten Naturschutzverbänden und sonstigen Vereinigungen vorgebrachten 

und aufrechterhaltenen Einwendungen konnten, soweit sie durch  

- die Auflagen unter A, Ziffer V, 

- die von der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung im Anhörungs-

verfahren gegebenen, unter A, Ziffer VI bestätigten Zusagen oder 

- die vorgenommenen Planänderungen und Violetteintragungen in den Plan-

unterlagen  

berücksichtigt werden, unter A, Ziffer VII für erledigt erklärt werden.  

Die darüber hinausgehenden aufrechterhaltenen Einwendungen waren unter A, 

Ziffer VII zurückzuweisen. 

Die sich durch das Vorhaben ergebenden Entschädigungsfragen Privater waren 

in das Entschädigungsverfahren zu verweisen. Sie werden, soweit nicht der Vor-

habenträger, vertreten durch das ASV Kassel oder deren Rechtsnachfolger, Ent-

schädigungsverhandlungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern führt, 

in dem von der oberen Flurbereinigungsbehörde angeordneten Flurbereinigungs-

verfahren abschließend geregelt. 

Im Einzelnen ist zu dem festgestellten Plan, auch im Hinblick auf die vorgebrach-

ten und aufrechterhaltenen Einwendungen und Forderungen, Folgendes festzu-

stellen: 

1. Planrechtfertigung 

Der Neubau der Bundesautobahn 49 (Kassel - A 5), Teilabschnitt Schwalmstadt - 

Stadtallendorf, von Bau-km 43+100 bis Bau-km 56+440 (VKE 30) ist gerechtfer-

tigt, weil die A 49 Bestandteil des Transeuropäischen Verkehrsnetzes ist. Dieses 

TEN-Netz zielt unter anderem auf die Beseitigung von Schwachstellen innerhalb 

der nationalen Verkehrsnetze, die Anbindung von Randregionen, die Sicherheit 

und Zuverlässigkeit im Personen– und Güterverkehr und auf homogene wirt-

schaftliche und soziale Bedingungen ab. Zur Erreichung dieses Ziels muss, wie 

im Leitschema des transeuropäischen Autobahnnetzes dargestellt, die A 49 bis 

zur A 5 (weiter) gebaut werden. Aus verkehrlichen Gründen muss die A 49 an der 

A 5 enden, denn nur so kann das Planungsziel erreicht werden. Aus praktischen 

und tatsächlichen Erwägungen muss das Projekt zwischen Neuental und der A 5 

aber abschnittsweise planfestgestellt werden (siehe unter C, Ziffer IV,4 [Ab-

schnittsweise Planfeststellung]). Außerdem besteht für das beabsichtigte Vorha-

ben nach den allgemeinen Zielen des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) ein 

Bedürfnis.  
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Der Neubau des Teilabschnitts VKE 30 stellt einen Teilabschnitt der nach § 1 

Abs. 3 FStrG als Bundesautobahnen dem Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen 

bestimmten Bundesfernstraße A 49 dar. Mit der mit dem vorliegenden Plan-

feststellungsbeschluss festgestellten Baumaßnahme VKE 30 kommt die Bundes-

republik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) der gesetzlichen Verpflichtung 

des § 3 Abs. 1 FStrG nach. Danach haben die Träger der Straßenbaulast nach 

ihrer Leistungsfähigkeit die Bundesfernstraßen in einem regelmäßigen Verkehrs-

bedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterunterhalten, zu erweitern oder 

sonst zu verbessern (§ 3 Abs. 1 FStrG). Bundesautobahnen sind Bundesfern-

straßen, die nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt und so an-

gelegt sind, dass sie frei von höhengleichen Kreuzungen und für Zu- und Abfahr-

ten mit besonderen Anschlussstellen ausgestattet sind. Sie sollen getrennte 

Fahrbahnen für den Richtungsverkehr haben (§ 1 Abs. 3 FStrG). 

Der festgestellte Plan für die A 49 weist getrennte Fahrbahnen für den Rich-

tungsverkehr auf und ist so angelegt sind, dass sie frei von höhengleichen Kreu-

zungen und für Zu- und Abfahrt mit besonderen Anschlussstellen ausgestattet ist. 

Am im Norden liegenden Baubeginn wird sie über die bestandskräftig festgestell-

te Anschlussstelle Schwalmstadt an den Zubringer B 454 und die L 3155 und am 

Bauende wird sie über die Anschlussstelle Stadtallendorf an die bisherige Bun-

desstraße 454 höhenfrei angeschlossen. Außerdem wird sie mittels einer An-

schlussstelle Neustadt an die L 3071 (zwischen Neustadt (Hessen)/ Speckwinkel 

und Neustadt (Hessen) angebunden. 

Zu den Bundesfernstraßen gehören neben dem Straßenkörper (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 

FStrG) – dazu zählen neben Lärmschutzanlagen auch Seitenverwallung, Brü-

cken oder Durchlässe – ebenso Nebeneinrichtungen, wie Entnahmestellen (§ 1 

Abs. 4 Nr. 4 FStrG). Die Aufzählung unter Nr. 4 ist nicht abschließend, so dass 

auch Geländemodellierungen (Gestaltungswälle) hiervon erfasst werden. Im Üb-

rigen ist bei Folgemaßnahmen der Veranlasser, in diesem Fall die Bundesrepub-

lik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), nur verpflichtet, den bisherigen Zu-

stand auf seine Kosten herzustellen. Maßnahmen und Vorkehrungen, die eine 

Wertverbesserung darstellen, gehen darüber hinaus und sind vom Eigentümer 

bzw. von deren Baulastträgern zu tragen.  

1.1 Zielkonformität 

Der Vorhabenträger, die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwal-

tung), verfolgt mit dem Neubauvorhaben A 49 das Ziel insbesondere des Lü-

ckenschlusses im Autobahnnetz unter Beachtung der transeuropäischen Ver-

kehrsanforderungen und des Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen eine 
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durchgehende anbaubaufreien Fernstraße zwischen Kassel und Gießen, der 

auch den überregionalen und regionalen Verkehr aufnimmt, und unter Berück-

sichtigung der prognostizierten Verkehrsentwicklung über 2015 hinaus bis 2020 

und 2025 zu schaffen (siehe Kap. 2 des Deckblattes zum Erläuterungsbericht 

[lfd. Nr. 1 der festgestellten Unterlagen]). Dieses Ziel und die angestrebte Entlas-

tung des nachgeordneten Straßennetzes sowie die Entlastung der A 7/ A 5 (beim 

vorgesehenen Bau bis zur A 5 bei Gemünden (Felda)) werden mit der A 49 er-

reicht. Das hier festgestellte Vorhaben des Abschnitts VKE 30 ist somit vernünfti-

gerweise geboten und damit fachplanerisch gerechtfertigt.  

1.2 Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 

Die Planrechtfertigung ist durch die gesetzliche Bedarfsplanung für den Bundes-

fernstraßenbau vorgegeben und steht im Sinne eines Verkehrsbedürfnisses fest.  

Der mit den TEN-V-Leitlinien von der EU als Orientierungsrahmen geschaffene 

Rahmen für den Auf- und Ausbau der international bedeutsamen Verkehrsinfra-

struktur ist in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Bundesverkehrswegeplan 

(BVWP) verzahnt. Mit dem Fernstraßenausbaugesetz (FStrAbG) hat der Bun-

desgesetzgeber im Rahmen seiner Kompetenz (Art. 74 Nr. 22 GG) festgelegt, 

wie das Netz der Bundesfernstraßen nach einem dem Gesetz als Anlage beige-

fügten Bedarfsplan auszubauen ist. Dabei soll der Ausbau der Bundesfernstra-

ßen nach Stufen, die im Bedarfsplan bezeichnet sind, und nach Maßgabe der zur 

Verfügung stehenden Mittel erfolgen. 

Die Planung des hier festgestellten Teilabschnitts der A 49 zwischen Schwalm-

stadt und Stadtallendorf (VKE 30) trägt dem geltenden Bedarfsplan für die Bun-

desfernstraßen Rechnung. Hierzu ist Folgendes festzustellen:  

Nach § 1 Abs. 2 des Fernstraßenausbaugesetzes (FStrAbG) in der (jetzt gelten-

den) Fassung vom 20. Januar 2005 (BGBl. I S. 202), geändert durch Gesetz 9. 

Dezember 2006 (BGBl. I S. 2833), entsprechen die in den Bedarfsplan aufge-

nommenen Bau- und Ausbauvorhaben den Zielsetzungen des § 1 Abs. 1 FStrG 

und sind damit gemessen hieran vernünftigerweise geboten Die Feststellung des 

Bedarfs ist für die Planfeststellung nach § 17 FStrG verbindlich. In dem dem 

Fünften Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes vom 4. Oktober 

2004 (BGBl. I S. 2574) als Anlageband zu § 1 Abs. 1 Satz 2 beigefügten Be-

darfsplan für die Bundesfernstraßen ist die A 49 in der Stufe „Vordringlicher Be-

darf“ in dem Abschnitt „Neue Vorhaben mit besonderem naturschutzfachlichen 

Planungsauftrag für VB)“ enthalten. 

Zur Begründung der Änderung des Bedarfsplans durch das Fünfte Fernstraßen-

ausbaugesetzes (5. FStrAbÄndG) wurde ausgeführt:  
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„... Er [der Bedarfsplan] enthält die Bauvorhaben, für die die nach § 4 vorge-
nommene Überprüfung nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand ein Bedarf 
ergeben hat. Mit den Festsetzungen des Bedarfsplans wird der verkehrliche 
Bedarf für die bezeichneten Verkehrsverbindungen dargestellt. Der Bedarfs-
plan enthält insofern keine Festsetzungen bezüglich der in diesen Verfahren 
festzulegenden Trassenführung. Die Realisierung der darin bezeichneten Pro-
jekte hängt von der weiteren Detailplanung der Vorhaben in den Linienbe-
stimmungsverfahren nach § 16 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) … und dem 
Planfeststellungsverfahren nach § 17 ff FStrG ab.“ 

Bezogen auf die Planrechtfertigung ist hier festzustellen, dass somit – dies gilt 

auch für die Prüfung des Verkehrsbedarfs – der Bedarf des Neubaus der A 49 

zwischen Neuental (Ausbauende) und der A 5 vom Gesetzgeber bestätigt und 

von der Planfeststellungsbehörde nicht in Zweifel gezogen werden kann. Die mit 

der Aufnahme in den Bedarfsplan vorliegende tatbestandliche Zulassungsvo-

raussetzung war von der Planfeststellungsbehörde bei ihrer Entscheidung über 

die Zulässigkeit des Vorhabens somit im Abschnitt der VKE 30 zwischen 

Schwalmstadt und Stadtallendorf gebührend zu berücksichtigen. Dies gilt auch 

im Hinblick darauf, dass vom Gesetzgeber das Instrument des verkehrlichen 

Aufbaus auch dazu benutzt wird, die wirtschaftliche Infrastruktur des Gebiets zu 

fördern. Die A 49 dient neben der Abwicklung des weiträumig ausgerichteten 

Verkehrsaufkommens zugleich der Aufnahme des auf lokale oder regionale Ziele 

ausgerichteten Verkehrs. Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber mit der Be-

darfsfeststellung für die A 49 die Grenzen seines gesetzgeberischen Ermessens 

überschritten hat, sind für die Planfeststellungsbehörde nicht ersichtlich.  

Für das planfestgestellte Straßenbauprojekt besteht sowohl im Hinblick auf die 

vorhandene als auch auf die zukünftig zu erwartende Verkehrsbelastung ein Er-

fordernis. Der Träger der Straßenbaulast kommt mit dem Vorhaben der in § 3 

Abs. 1 Satz 2 FStrG normierten Pflicht nach, die „Bundesfernstraßen in einem 

dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen“. Die der 

Planfeststellungsbehörde vorliegenden Unterlagen einschließlich der dazu er-

stellten Untersuchungen belegen die Notwendigkeit des Baues einer vierstreifi-

gen Fernstraßenverbindung zwischen Kassel und der A 5 (bei Gemünden). Da-

mit wird die gesetzgeberische Bedarfsfeststellung konkret bestätigt.  

Es bestehen für die Planfeststellungsbehörde – im Gegensatz zu der von Betei-

ligten im Anhörungsverfahren geäußerten gegenteiligen Auffassung – auch unter 

Beachtung neuerer verkehrlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen keine An-

haltspunkte für eine Fehlerhaftigkeit der der Bedarfsplanung zu Grunde liegen-

den Verkehrsprognose. Die Bedarfsfeststellung beruht – wie die Prüfung ergeben 

hat – nicht auf einer unhaltbaren sondern nachvollziehbaren Einschätzung der 

zukünftigen Verkehrsentwicklung. Beteiligte konnten daher mit ihrer Kritik an der 
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Prognosebasis der gesetzlichen Bedarfsfeststellung nicht aufzeigen, dass der 

Gesetzgeber die Grenzen seines stark politischen Ermessens überschritten ha-

ben könnte. Die Entscheidung des Gesetzgebers in 1993, die A 49 in den Fern-

straßenbedarfsplan als Überhang (Neuental-Schwalmstadt) oder neues Vorha-

ben (Schwalmstadt-A 5) aufzunehmen, die mit Blick auf die damaligen und die 

damals zu erwartenden Verkehrsverhältnisse auf sachliche Gesichtspunkte ge-

stützt worden ist, konnte von Beteiligten nicht infrage gestellt werden. Dies gilt 

auch bezogen auf die Bedarfsfeststellung 2004, nachdem im Bundesverkehrs-

wegeplan (BVWP) 2003 dieses Projekt einer erneuten Bewertung unterzogen 

worden war und als „neues Vorhaben mit besonderem naturschutzfachlichen 

Planungsauftrag für VB“ in den Bedarfsplan aufgenommen wurde. Die Überprü-

fung und Fortschreibung der Dimensionierungsprognose hat ergeben, dass unter 

Berücksichtigung der verkehrlichen Entwicklung trotz des Bevölkerungsrück-

gangs und der wirtschaftlichen Entwicklung für dieses Projekt ein Bedarf besteht. 

Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass verkehrskonzeptionelle Alternativen bei 

der Realisierung des Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen nicht geprüft wer-

den. Die verkehrsträgerübergreifende Betrachtung erfolgt in der Bundesver-

kehrswegeplanung und ist mit dem gesetzgeberischen Beschluss des 5. FStr-

AbÄndG einschließlich Bedarfsplan abgeschlossen. 

Das vom Gesetzgeber vornehmlich verfolgte Ziel der Schließung einer Lücke im 

Autobahnnetz im Verlauf der weiträumigen Nord-Süd-Verbindungen ist unzwei-

felhaft gegeben. Mit dem Weiterbau der A 49 soll die Lücke zwischen dem Aus-

bauende bei Neuental und der A 5 geschlossen werden. Dies soll dazu beitra-

gen, eine durchgängig leistungsfähige Fernverkehrsstraße zu schaffen, die den 

Vorteil hat, den mittelhessischen Raum verkehrsgünstig an das Autobahnnetz 

anzuschließen und den Fernverkehr von der bestehenden, durch das topogra-

phisch bewegte hessische Mittelgebirge verlaufenden Autobahnverbindung A 7/ 

A 5 abzuziehen. Damit werden zum einen ein wesentlicher Beitrag zur Senkung 

der Straßennutzerkosten und zum anderen eine Verminderung der vom Straßen-

verkehr ausgehenden Umweltauswirkungen geleistet. Zugleich soll auch ein Bei-

trag zur wirtschaftlichen Stabilität des mittelhessischen Raums durch eine ver-

kehrlich bessere Erschließung geleistet werden. Darüber hinaus wird das Stra-

ßennetz im mittelhessischen Raum vom Verkehr entlastet. Auch kann auf den 

Bau von ansonsten erforderlichen Ortsumgehungen im Verlauf der B 454 ver-

zichtet werden. Auch hat die im Rahmen der Planfeststellung erfolgte Überprü-

fung der Prognosedaten, die nachträglich eingetretene Änderungen berücksich-

tigt, ergeben, dass diese Ziele – wie die nachfolgenden Ausführungen belegen – 

nicht obsolet geworden sind. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der aktuellen 
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wirtschaftlichen Situation und deren Auswirkungen auf den Straßenverkehr im 

Planungsraum der A 49. Die aktuelle Wirtschaftskrise der Jahre 2008/ 2009 gibt 

keinen Anlass, die prognostizierte Verkehrsentwicklung abweichend zu bewerten. 

Eine wesentliche Bestimmungsgröße des BVWP 2003 für die künftige Verkehrs-

entwicklung, insbesondere die Entwicklung des Straßengüterverkehrs, ist das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP). Hier wurde im langfristigen Mittel eine Zunahme des 

deutschen BIP um 2,1%/a bis zum Jahr 2015 prognostiziert.  

Tabelle 7:  Veränderungen Bruttoinlandsprodukt Deutschland (Jahresdurch-
schnittswerte, preisbereinigt) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-

2015 

2016

-

2018 

2019

-

2025 

BVWP (2003) 2,1% 2,1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2,1% 2,1 2.1%   

Stat. Bundesamt 
(2011) 

0,8% 3,2% 2,7% 1,0% -4,7% 3,6%      

Jahreswirtschaftsbe-
richt 2011 (04/2011) 

    -4,7% 3,6% 2,3% 

2,6% 

    

OECD (11/2010)  3,6% 2,8% 0,7% -4,7% 3,5% 2,5% 2,2%    

EU (9/2010)      3,4%      

Verflechtungsprog-
nose 2025 (2007) 

1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

Die Tabelle zeigt, dass die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 

2006 (gegenüber 2005) und 2007 (gegenüber 2006) mit +3,2% bzw. +2,5% deut-

lich über dem langfristig angenommenen Jahresmittelwert von 2,1% lag. In den 

Krisenjahren 2008 (gegenüber 2007) und 2009 (gegenüber 2008) lag diese 

Wachstumsrate hingegen deutlich unter dem langfristigen Jahresdurchschnitts-

wert. Die zu Beginn des Jahres 2009 von verschiedenen Institutionen prognosti-

zierten sehr großen Rückgänge im BIP gegenüber 2008 wurden bereits im Laufe 

des Jahres sukzessive reduziert; der tatsächliche Rückgang betrug -4,7%. Inzwi-

schen sind positive Wachstumsraten für 2010 von +3,6% (gegenüber 2009) ein-

getreten und werden für 2011 (gegenüber 2010) mit 2,3% (zu Beginn des Jahres) 

bzw. 2,6% (im April) prognostiziert. Die Institute erwarteten sogar 2,8%. Mit ande-

ren Worten, der Einbruch im BIP in der zweiten Jahreshälfte 2008 und in der ers-

ten Jahreshälfte 2009 hat den Tiefpunkt offensichtlich durchschritten. Wie die Er-

fahrungen der vergangenen Wirtschaftseinbrüche gezeigt haben, ist 2010 das 

BIP überdurchschnittlichen gewachsen (+3,6%), während das Wachstum 2011 

und 2012 voraussichtlich anhalten dürfte (so auch die Prognose der OECD 

11/2010). Die fachliche, verkehrsplanerische Herleitung des Bedarfs der A 49 

wird somit – entgegen der Darstellung Beteiligter – durch die wirtschaftliche Ent-

wicklung nicht infrage gestellt. Auch die Darstellung der realen Verkehrsentwick-

lung seit 2001/2002 konterkartiere die dem BVWP 2003 zugrunde liegenden An-

nahmen nicht. In diesem Zusammenhang wird auf die Zusage des ASV Kassel 
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verwiesen, falls die Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung (bezogen auf das 

Jahr 2025) zu Änderungen in der Verkehrsprognose führen sollte, dies entspre-

chend gewichtet und bei einer Relevanz im weiteren Verfahren berücksichtigt 

werde (siehe A, Ziffer VI,1.23). Die erstellte Fortschreibung der Verkehrsuntersu-

chung, 2011, (unter Heranziehung der Analyse 2010 bezogen auf das Jahr 2025) 

hat die Verkehrsprognose im Ergebnis bestätigt. Die Änderungen sind sehr ge-

ring und haben keine Relevanz für eine andere Entscheidung im laufenden Plan-

feststellungsverfahren. 

Gemäß § 4 FStrAbG hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung nach Ablauf von jeweils von 5 Jahren zu prüfen, ob der Bedarfsplan für 

die Bundesfernstraßen der Verkehrsentwicklung anzupassen ist. Eine etwaige 

Anpassung würde dann durch eine Änderung des FStrAbG erfolgen. Die Über-

prüfung wurde in 2008 eingeleitet. Die Überprüfung des Bedarfsplans für die 

Bundesfernstraßen erfolgte dabei nicht für einzelne Maßnahmen sondern be-

trachtet die Gesamtentwicklung des Verkehrs in Deutschland und seinen Regio-

nen bezogen auf das Prognosejahr 2025. Bei der Überprüfung wird nach Auto-

bahn- und Bundesstraßenprojekten differenziert. Die Autobahnprojekte sind ge-

sondert im Rahmen einer Engpassanalyse für das Bundesautobahnnetz über-

prüft worden. Ziel ist dabei gewesen festzustellen, ob und in welchem Umfang 

die Bedarfsplanprojekte zum Abbau kapazitätsbedingter Engpässe auf den Auto-

bahnen führen. Die Ergebnisse der Überprüfung des Bedarfsplans für die Bun-

desfernstraßen werden dem Deutschen Bundestag in einem Bericht „Ergebnisse 

der Überprüfung der Bedarfspläne für die Bundesschienenwege und die Bundes-

fernstraßen“, 2010, mitgeteilt worden. Die verfügbare Fahrstreifenanzahl im 

Netzzustand 2009 bzw. im geplanten Netz nach Realisierung aller Maßnahmen 

des Vordringlichen Bedarfs (VB) und des Weiteren Bedarfs mit Planungsrecht 

/WB*) sind in der Anlagen 8 und 9 abgebildet. Auf die Anlage 9: Karte „Bundes-

autobahnnetz mit Realisierung Vordringlicher Bedarf (VB) und Weiterer Bedarf 

mit Planungsrecht (WB*)" wird Bezug genommen. 

Die Verkehrsprognose 2025 erweitert den Planungshorizont gegenüber der dem 

BVWP 2003 zu Grunde liegenden Verflechtungsprognose 2015. Dazu werden 

die sich ändernden Rahmenbedingungen (beispielsweise EU-Erweiterung) sowie 

eine aktualisierte Datenbasis berücksichtigt. Wesentliche Grundlagen sind regio-

nal differenzierte Prognosen zur Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung und 

Annahmen zum Infrastrukturausbau bis zum Jahr 2025, die auf dem BVWP 2003 

basieren. Die Verflechtungsprognose 2025 (Prognose der deutschlandweiten 

Verkehrsverflechtungen 2025, ITP, BVU, 2007) für den in Vorbereitung befindli-

chen neuen Bundesverkehrswegeplan legt im langfristigen Jahresmittel einen 
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Zuwachs von 1,7% zugrunde. Dieser Zuwachs des BIP von insgesamt 42,9% 

(2025 gegenüber 2004) korrespondiert mit deutlich stärkeren Zunahmen der Ex-

porte und Importe sowie der Transite. Zusammen mit der nach der Verflech-

tungsprognose 2025 ansteigenden mittleren Transportweite führt dies zu Zunah-

men im Straßengüterfernverkehr um 84% (2025 gegenüber 2004). An dieser 

Aussage ändert sich auch nichts dadurch, wenn berücksichtigt wird, dass bei der 

anlaufenden Überprüfung des Bedarfsplans eine Gesamtverkehrsprognose 2030 

erstellt werden soll, und zwar auf der Basis von Strukturdaten- und Wirtschafts-

prognosen. Dabei ist der bestimmende verkehrserzeugende Faktor die Wirt-

schaftsentwicklung, die überwiegend die Höhe des Verkehrs bestimmt. Ausge-

hend von den bisherigen Prognosen wird mit einem starken Anstieg des Wirt-

schaftsgüterverkehrs gerechnet, insbesondere im europäischen Quell-, Ziel- und 

Transitverkehr. 

Eine zu Kontrollzwecken vorgenommene Auswertung der Dauerzählstellen im 

Planungsraum (A 7, A 5, A 49, B 254, B 62 u.a.) und aus anderen Quellen lässt 

ab Mitte des Jahres 2008 bis zur Mitte des Jahres 2009 einen deutlichen Rück-

gang des Schwerverkehrs um 10%-15% (gegenüber der Vorjahresperiode) er-

kennen. Der Rückgang vollzog sich insbesondere hauptsächlich um die Jahres-

wende 2008/ 2009. Seitdem ist kein weiterer Rückgang zu verzeichnen. Im Pkw-

Verkehr gab es hingegen kaum Abweichungen von der Langfristentwicklung.  

Zudem wurden die aktuellen Verkehrsbelastungen im Untersuchungsraum der 

A 49 (Auswertung der Dauerzählstellen) mit den (linear interpolierten) Modellwer-

ten des Verkehrsmodells für die A 49 verglichen. Hierbei zeigte sich, dass im 

Verkehrsmodell sowohl bei den gesamten Kfz als auch beim Schwerverkehr die 

empirischen Werte der Dauerzählstellen gut wiedergegeben werden. Dies liegt 

beim Schwerverkehr ganz offenbar daran, dass im Modell in den Jahren 2006 

und 2007 die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung und der Schwerverkehr un-

terschätzt wurden. Für die Jahre 2008 und 2009 lagen dem Modell gegenüber 

der Realität des Wirtschaftseinbruchs jedoch zu hohe Entwicklungsannahmen 

zugrunde, was zu einer modellmäßigen Überschätzung der jährlichen Zunahme 

des Schwerverkehrs in den Jahren 2008 und 2009 führte. Über den gesamten 

Zeitraum 2005 (Analysezeitpunkt der Verkehrsuntersuchung A 49) und 2009 gibt 

das Modell die Straßenverkehrsentwicklung des Personen- wie des besonders 

von der Wirtschaftsentwicklung abhängigen Schwerverkehrs treffsicher wieder. 

Soweit Beteiligte den der Planung zu Grunde gelegten Schwerverkehrsanteil in 

Frage stellen, ist diesbezüglich festzustellen, dass die Verkehrsmodelle metho-

disch korrekt sind.  



Planfeststellungsbeschluss - 204 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Vor dem Hintergrund der anstehenden Wirtschaftserholung und des in den 

nächsten Jahren voraussichtlich überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums, 

wie dies schon für 2010 zutraf, liegt daher eine Überschätzung der Verkehrsent-

wicklung durch das Verkehrsmodell A 49 für 2020 nicht vor. Die der Planung zu 

Grunde liegende Verkehrsprognose ergibt somit weiterhin eine plausible Ver-

kehrsbelastung des Straßennetzes und damit auch für die geplante A 49.  

Darüber hinaus hat die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung eine Fort-

schreibung der Verkehrsentwicklung auf das Jahr 2025 veranlasst. Diese im Jahr 

2010/2011 erstellte Verkehrsuntersuchung umfasst die verkehrliche Entwicklung 

von 2010 gegenüber 2005. Während auf den Autobahnen der Personenverkehr 

sich kaum verändert hat, sind Zunahmen des Güterverkehrs zu verzeichnen, so 

z.B. auf der A 7 von 6-13% und der A 5 von 10-11% zu verzeichnen. Die B 3 wird 

etwa mit 17-24% weniger belastet, weil der Güterverkehr durch verkehrslenkende 

Maßnahmen verdrängt wurde. Der Personenverkehr hat leicht zugenommen (1-

2%). Der Verkehr auf der B 62 im Bereich Kirchhain ist um insgesamt +6% ange-

stiegen (+5% beim Personen- und +13% im Güterverkehr), während die Ver-

kehrsmengen östlich Niederklein abnahmen (-5% beim Personen- und +4% biem 

Güterverkehr).  

Die vom Vorhabenträger unter Heranziehung neuer Verkehrs- und Strukturdaten 

vorgenommene Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung auf das Jahr 2020 

und weiter auf das Jahr 2025 hat das Ergebnis der früheren Untersuchung für die 

A 49 und damit die Verkehrswegeplanung 2003, die auf der Grundlage der bun-

desweite Datengrundlage erstellt wurde, bestätigt.  

Für die Beurteilung des Projektes ergibt sich auch vor dem Hintergrund der von 

Beteiligten vertretenen Auffassung nichts Anderes. Der gewählte Prognosehori-

zont und die gewählten Methoden der Prognoseerstellung sind nicht zu bean-

standen. Auch nicht dadurch, dass die im Auftrag des Bundesministeriums für 

Verkehr im Rahmen der BVBW 2003 zu Grunde gelegten Strukturdatenprognose 

sich auf den Zeithorizont 2015 bezieht. Dass die für das Jahr 2015 ausgewiese-

nen Verkehrsstärken im laufenden Planfeststellungsverfahren auf den Zeithori-

zont 2020 und zuletzt auf 2025 fortgeschrieben wurden, stellt keinen methodi-

schen Fehler dar und lässt sich nicht als Ausdruck unsachlicher Erwägungen 

werten. Zwar fehlen normative Vorgaben für die Wahl des Prognosezeitpunkts, 

so dass die Entscheidung auch noch auf das Jahr 2015 hätte abgestellt werden 

können, da eine solche zeitliche Anknüpfung sich in das Konzept einfügt, das 

dem geltenden FStrAbG i.d.F. des 5. FStrAbÄndG zu Grunde liegt (vgl. BVerwG, 

Urteile vom 21. März 1996 - BVerwG 4 A 10.95 - und vom 9. Juni 2010 - BVerwG 

9 A 20/08). Der durch das 5. FStrAbÄndG verabschiedete Bedarfsplan für die 
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Bundesfernstraßen orientiert sich an der Verkehrsentwicklung, die der Bundes-

gesetzgeber bis zum Jahr 2015 erwartet. Es besteht keine laufende Anpas-

sungspflicht der Planfeststellungsbehörde an neue Prognosen (vgl. BVerwG, Be-

schluss vom 25. Mai 2005 - BVerwG 9 B 43.04 -, juris Rn. 40). Vor diesem Hin-

tergrund wäre es sachgerecht, sich für Vorhaben des vordringlichen Bedarfs bei 

der Verkehrsuntersuchung auf denselben Zeitpunkt (2015) zu beziehen, auch 

wenn im Zeitpunkt der Planfeststellung bereits die vom Bundesverkehrsministeri-

um in Auftrag gegebene Verkehrsprognose 2025 vorlag. Letztere erweitert den 

Planungshorizont gegenüber der dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2003 

zu Grunde liegenden Verflechtungsprognose 2015 deutlich. Dazu werden die 

sich ändernden Rahmenbedingungen (beispielsweise EU-Erweiterung) sowie ei-

ne aktualisierte Datenbasis berücksichtigt. Wesentliche Grundlagen sind regional 

differenzierte Prognosen zur Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung und An-

nahmen zum Infrastrukturausbau bis zum Jahr 2025, die auf dem Bundesver-

kehrswegeplan 2003 basieren. 

Das BVerwG hat in dem Urteil vom 9. Juni 2010 - BVerwG 9 A 20/08, Rn. 77, 

ausgeführt: 

„Für die Daten der Bundesverkehrswegeplanung spricht zudem, dass ihre 
Verwendung im Rahmen von Straßenplanungen durch das Bundesverkehrs-
ministerium vorgegeben ist. Methodisch wäre es problematisch, dieses ein-
heitliche Vorgehen für einzelne Projekte zu durchbrechen und mit abweichen-
den Daten zu arbeiten (Urteil vom 18. März 2009 – BVerwG 9 A 39.07 -, 
BVerwGE 133, 239 Rn. 110). Deshalb erweisen sich die Vorgaben jedenfalls 
so lange als sachgerecht, wie die vorgegebene Datenbasis nicht offenkundig 
durch neuere Erkenntnisse überholt ist. Dies ist … nicht schon dann der Fall, 
wenn im Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses zu Teilbereichen der 
Strukturdatenbasis (Pkw-Fahrleistungen) aktualisierte Daten vorliegen. Ange-
sichts des Umfangs des für die Erstellung einer neuen Strukturdatenbasis zu 
berücksichtigenden Datenmaterials und der Komplexität des anschließenden 
Bearbeitungsprozesses können laufende Aktualisierungen der bundesweiten 
Vorgaben aus methodischen und praktischen Gründen heraus nicht gefordert 
werden. Der Vorhabenträger und die Planfeststellungsbehörde sind daher erst 
recht nicht verpflichtet, selbst laufend die Datenbasis "unter Kontrolle zu hal-
ten". Sie werden sich vielmehr regelmäßig auf die bundesweiten Strukturdaten 
und Verkehrsuntersuchungen und die daraus entwickelten regionalisierten In-
formationen und Verkehrsmatrizen verlassen können, die - wie der Schlussbe-
richt zur Verkehrsprognose 2015 vom April 2001 und die Prognose der 
deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen 2025 von Ende 2007 zeigen - lau-
fend aktualisiert werden.“ 

Die vom Vorhabenträger erstellten Fortschreibungen der Verkehrsuntersuchung, 

2006 und 2011, auf das Jahr 2020 und 2025 berücksichtigen die inzwischen ge-

wonnenen Erkenntnisse zu neuen Verkehrs- und Strukturdaten. Es kann im Er-

gebnis – auch unter Beachtung der Rechtsprechung – nicht davon gesprochen, 

dass die vorangegangenen Untersuchungen veraltet seien. Überdies haben die 

Fortschreibungen der Verkehrsuntersuchung das Ergebnis der früheren Untersu-
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chung für die A 49 bestätigt. Als Fazit der Überprüfung ist festzuhalten, dass sich 

die Datengrundlage in Bezug auf den Pkw-Verkehr, anders als die für den Güter-

verkehr, nicht in relevanter Weise ändern wird. 

Damit werden mit der A 49 die mit dem Bedarfsplan verfolgten Ziele erreicht. Mit 

dem prognostizierten Durchgangsverkehr von über 20.000 Kfz/24h von Kassel 

bis zum Anschluss an die A 5 kommt der weiter gebauten Autobahn ein erhebli-

cher Verkehrswert bezogen auf ihre Funktion zu, eine Lücke im Autobahnnetz zu 

schließen und dadurch die Erschließung des nord- und mittelhessischen Raums 

und dessen Verbindung mit den anderen Regionen zu fördern und die bestehen-

den Wirtschaftsstandorte zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Der ver-

gleichsweise große Anteil des die Autobahn nicht durchgängig nutzenden Ver-

kehrs belegt zugleich ihre regionale Erschließungswirkung. Weiterhin bleibt auch 

das Ziel einer Entlastung des vorhandenen Straßennetzes von Bedeutung. Dies 

gilt namentlich für die B 3, B 254 und B 454 mit ihren Ortsdurchfahrten, die bis-

lang den durchgehenden Fernverkehr zu bewältigen hatten (siehe die unter C, 

Ziffer IV,2.3 dargelegten Tabellen 11a und 11b: Verkehrsbelastung an ausge-

wählten Straßenquerschnitten des nachgeordneten Straßennetzes (DTVW,2020) 

bzw. DTVW,2025). 

Der sich aus dem Fernstraßenausbaugesetz ergebende Auftrag wird – entgegen 

dem Vorbringen Beteiligter im Anhörungsverfahren – auch nicht durch mögliche 

Einflussfaktoren, wie Lkw-Maut, Linienabweichungen gegenüber früheren Pla-

nungen, wissenschaftliche Untersuchungen (z.B. der Universität Nürnberg-Erlan-

gen), demografische Entwicklungen, Änderung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses 

und Finanzierbarkeit – infrage gestellt. Die Verkehrsentwicklung konterkariert 

auch nicht – wie weiterhin von Beteiligten dargestellt – das verkehrliche Erforder-

nis für die A 49. Die Prognosen 2020 und 2025 berücksichtigen die zu den Struk-

turprognosen und Netzveränderungen gegebenen Vorgaben des Bundesministe-

riums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen im Bereich des Fernverkehrs. Um 

die zunehmende Motorisierung und die zunehmende Fahrleistung bis zum Jahr 

2020/ 2025 bei der Berechnung der künftigen Verkehrsnachfrage zu berücksich-

tigen, wurde in Anlehnung an den BVWP eine generelle Verkehrszunahme un-

terstellt, allerdings mit einem etwas geringen Durchschnittswert (siehe Erläute-

rungen zu Tabelle 7: Veränderungen Bruttoinlandsprodukt Deutschland (Jahres-

durchschnittswerte, preisbereinigt). Die Fortschreibung auf den Zielhorizont des 

Prognosejahrs 2025 orientiert sich an der Fortschreibung der sozio-ökono-

mischen Struktur vom Analysejahr 2010 an den aktuellsten Prognosen der bei-

den Regierungspräsidien Gießen und Kassel. Diese stellen in Bezug auf die 

künftigen Einwohner- und Beschäftigungszahlen auf das Jahr 2020 ab; aktuellere 
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Strukturprognosen liegen gegenwärtig nicht vor und können demzufolge nicht be-

rücksichtigt werden. Die Gesamteinwohnerzahl im Planungsraum geht um rund 

5% zurück (von 393.000 auf 373.670), während die Beschäftigungszahl bei ei-

nem Rückgang von -~1% weitgehend auf dem Niveau des Analysejahrs von 

111.5000 Beschäftigten bleibt, allerdings mit Zu- und Abnahmen (beispielsweise 

+540 Beschäftigte in Stadtallendorf, +270 Beschäftigte in Schwalmstadt, -810 

Beschäftigte in Marburg und -380 Beschäftigte in Alsfeld). Das zukünftige stra-

ßenseitige Verkehrsangebot ist über einen Prognose-Nullfall (mit den indisponib-

len Maßnahmen) sowie dem Planfall (ergänzt um die A 49) ermittelt worden. 

Der vom Gesetzgeber festgestellte Bedarf für den Neubau der A 49 (Neuental – 

A 5), Teilabschnitt Schwalmstadt - Stadtallendorf (VKE 30), erfordert den Bau ei-

ner neuen zweibahnigen Straße. Vorgesehen ist im Bedarfsplan der Bautyp 

04KB (Anzahl der Fahrstreifen 1. Ziffer: heute 0, 2. Ziffer: zukünftig 4; Seitenstrei-

fen 1. Buchstabe heute, k = kein, 2. Buchstabe zukünftig, b = beidseitig). Dass 

die A 49 angesichts der prognostizierten Belastungszahlen DTVW,2015 je nach Ab-

schnitt zwischen 35.100 bis 39.300 Kfz/24h und DTVW,2020 zwischen 33.900 und 

38.000 Kfz/24h und DTVW,2025 zwischen 32.600 und 37.800 Kfz/24h mit einem 

vierstreifigen Autobahnquerschnitt nicht überdimensioniert ist, ergibt sich aus 

Kap. 3.1.3 i.V.m. Bild 5 der Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Quer-

schnitte, Ausgabe 1996 (RAS-Q 96). Dem steht auch nicht entgegen, wenn die 

Planfeststellungsbehörde bei der vorliegenden planerischen Entscheidung be-

wusst bestimmte einzelne, vom Vorhabenträger der Planung zu Grunde gelegte 

Nachteile (z.B. wäre aus verkehrlichen und straßenbautechnischen Gründen ein 

RQ 31 gemäß RAA, Kap. 4.3 vorzusehen, wonach als Ausnahme auch der RQ 

28 in Betracht kommen kann, wenn keine 4+0-Verkehrsführung in Arbeitsstellen 

erforderlich wird) in Kauf nimmt. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der 

Belange des allgemeinen Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege sowie des Habitat- und Artenschutzes. 

Zwar folgt aus der Aufnahme der Maßnahme in den Bedarfsplan für die Bundes-

fernstraßen für sich allein noch nicht eine den Anforderungen des Art. 14 GG 

standhaltende Planrechtfertigung gegenüber privaten Betroffenen. Der Einstu-

fung kommt aber zumindest indizielles Gewicht zu, weil eine Willkürentscheidung 

des Gesetzgebers hier nicht vorliegt. Ziel der Bewertung, die im Bedarfsplan ih-

ren Niederschlag findet, ist es, die Dringlichkeit näher untersuchter Projekte aus 

gesamtwirtschaftlicher und verkehrlicher Sicht darzustellen. In die Bewertung 

sind unter anderem die Zielsetzungen des § 1 Abs. 1 FStrG, Prognosen der Ver-

kehrsentwicklung und Verkehrsströme, Beiträge zur Verkehrssicherheit sowie 

sonstige bei der Bedarfsplanung berührte Belange, insbesondere die der Raum-



Planfeststellungsbeschluss - 208 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

ordnung, des Umweltschutzes und des Städtebaus eingeflossen (vgl. § 4 Satz 1 

FStrAbG), und auch die voraussichtlichen Investitions- und Unterhaltskosten ein-

bezogen worden. 

Die Bedarfsplanung eignet sich jedoch nicht zur verbindlichen Vorklärung, ob ei-

ne bestimmte Baumaßnahme unter Berücksichtigung aller von ihr berührten Be-

lange, also auch unter ökologischen Gesichtspunkten unbedenklich ist oder aus 

Gründen des Umweltschutzes oder sonstigen Gründen letztlich verworfen wer-

den muss. Die Aufnahme in den Bedarfsplan als einer für den Straßenbau spre-

chenden Gesichtspunkt entbindet nicht von der Verpflichtung, sich mit der Frage 

auseinanderzusetzen, ob in der Abwägung unüberwindliche gegenläufige Belan-

ge dazu nötigen, von der Planung Abstand zu nehmen. Auch wenn ein dem Be-

darfsplan entsprechendes Vorhaben mithin an entgegenstehenden Belangen 

scheitern kann, sind Gesichtspunkte, die unüberwindbar sind, weder im Anhö-

rungsverfahren stichhaltig vorgetragen worden noch sind solche für die Plan-

feststellungsbehörde nach Lage der Dinge erkennbar.  

Die Einstufung im Bedarfsplan kann von Beteiligten auch nicht mit der Begrün-

dung in Zweifel gezogen werden, dass die Baumaßnahme wesentlich teuer wird, 

als im BVWP angegeben. Die von Beteiligten gestellten Beweisanträge, dass die 

divergierenden Angaben zu den Kosten eine neue Bewertung des Nutzen-

Kosten-Verhältnisses der A 49 und eine Änderung ihrer Einstufung in den vor-

dringlichen Bedarf erfordern, waren in der Planfeststellung zwar abzulehnen. Un-

abhängig hiervon hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung, nachdem im derzeit geltenden Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2004 

der Lückenschluss der A 49 ist als Maßnahme des „Vordringlichen Bedarfs mit 

besonderem naturschutzfachlichen Planungsauftrag“ ausgewiesen wurde und 

somit vom Gesetzgeber die Notwendigkeit dieser Maßnahme anerkannt und den 

uneingeschränkten Planungsauftrag für die Vollendung der A 49 bestätigt wurde, 

weil nach der gesamtwirtschaftlichen und verkehrlichen Bewertung zur Bedarfs-

planeinstufung 2004 das Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) bei 3,9 lag (bei Ge-

samtkosten in Höhe von rund 411 Mill. Euro für die drei Abschnitte der A 49 

(nach der Projektbewertung für die Aufstellung des BVWP 2003) bei der Zustim-

mung zu den Projektunterlagen für die einzelnen Abschnitte und unter Berück-

sichtigung weiterer Kostenfortschreibungen auch die Wirtschaftlichkeit geprüft. 

Die Gesamtmaßnahme wird aktuell mit rund 555 Mill. Euro veranschlagt. Das 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat die Kostenerhö-

hung zum Anlass genommen, das NKV des Projekts neu berechnen zu lassen. 

Auf Grundlage der aktuellen Gesamtkosten ist die Maßnahme demnach mit ei-

nem NKV von 3,5 weiterhin eindeutig wirtschaftlich und bauwürdig. 
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Eine hiervon abweichende Einschätzung durch Beteiligte kann nicht an die Be-

wertung und Genehmigung durch den Bund treten. Auch muss die die Plan-

feststellungsbehörde nicht veranlassen das Ergebnis des BVWP 2003 nachträg-

lich in Zweifel zu ziehen, selbst wenn – wie die Beteiligte vortragen – das Kosten-

Nutzen-Verhältnis (NKV) heute ungünstiger ausfallen sollte. Ein von Beteiligten 

vorgetragenes Nutzen-Kosten-Verhältnis von mindestens 4,7 als Vorgabe für die 

Finanzierung einer Maßnahme existiert nicht.  

Soweit Beteiligte forderten, die bei einem Verzicht auf den Weiterbau nicht benö-

tigten Mittel direkt der nord- oder mittelhessischen Wirtschaft zum Beispiel zur 

Förderung von Forschung und Entwicklung für zukünftige Transporttechnologien 

und Alternativenergien zur Verfügung zu stellen, ist anzumerken, dass die Stra-

ßenbaumittel nur zweckgebunden für die Straßenbaumaßnahme verausgabt 

werden können. Auch kann die Planfeststellungsbehörde hierüber nicht befinden; 

sie ist an die gesetzlichen Vorgaben gebunden und kann nicht hiervon abwei-

chend eigene Festlegungen in Bezug auf die Verkehrspolitik des Bundes treffen 

(Art. 104a GG). 

Die im geltenden Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen enthaltene A 49 war 

auch deshalb zuzulassen, weil nach Prüfung unter Berücksichtigung der Natura 

2000-Gebiete das Vorhaben unter Beachtung der Gemeinwohlklausel gerechtfer-

tigt ist, auch wenn die Bindungswirkung der gesetzlichen Bedarfsfeststellung für 

sich genommen nicht ausreicht, um dem planfestgestellten Vorhaben einen Vor-

rang gegenüber dem Habitatschutz zu sichern.  

Der im Bedarfsplan auferlegte „besondere naturschutzrechtliche Planungsauf-

trag“ (sog. Ökostern) ermöglichte eine rechtzeitige Erkenntnis und Bewältigung 

der naturschutzfachlichen Belange im Rahmen des Zulassungsverfahrens Dieser 

Auftrag ist von der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung auf der Grund-

lage der landschaftspflegerischen Begleitplanung, der FFH-Vor- und Verträglich-

keitsprüfungen und der artenschutzrechtlichen Fachbeiträge abgearbeitet wor-

den. Vorliegend konnten auf der Grundlage dieser Unterlagen und der an ande-

ren Stellen im Planfeststellungsbeschluss getroffenen Feststellungen von der 

Planfeststellungsbehörde alle naturschutzrechtlichen Prüfungen vorgenommen 

und das Bauvorhaben zugelassen werden. Im Übrigen musste diesbezüglich kei-

ne selbständige Planunterlage erstellt werden, sondern es musste von der Auf-

tragsverwaltung lediglich dem Bund berichtet werden. In dem Bericht sind in 

knapper Form die Art und Weise der Abarbeitung der in der URE [Umweltrisiko-

einschätzung] oder FFH-VE [FFH-Verträglichkeitseinschätzung] aufgezeigten 

Sachverhalte während der Baurechtschaffung aufzuzeigen oder darzustellen, wa-

rum die Ausnahmegründe für die Aufnahme in den Entwurf des Straßenbauplans 



Planfeststellungsbeschluss - 210 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

vorliegen. Bei der Abarbeitung des besonderen naturschutzfachlichen Planungs-

auftrags waren – entgegen der Auffassung Beteiligter – keine besonderen Ver-

fahrensschritte notwendig. Diesbezüglich erhobenen Forderungen waren zurück-

zuweisen. 

Da es der Planfeststellungsbehörde verwehrt ist, die Frage nach dem Verkehrs-

bedarf für das Vorhaben abweichend vom Gesetzgeber zu entscheiden, geht in-

soweit das Vorbringen Beteiligter fehl, dass die vom Gesetzgeber vorgenomme-

ne Bedarfsermittlung unzureichend sei und den umweltrelevanten Bestimmungen 

widerspreche. Jedenfalls kann nach dem vom Gesetzgeber festgestellten Bedarf 

für den Neubau der Bundesautobahn A 49 das Ziel der Planung nur mit deren 

Bau bis zur A 5 erreicht werden. Der Gesetzgeber weist der geplanten Bundes-

autobahn eine Vernetzungs-, Erschließungs- und Entlastungsfunktion i.S.d. § 1 

Abs. 1 FStrG zu. Gleichwohl konnte die Planfeststellungsbehörde den vorge-

nannten NKV für ihre Beurteilung heranziehen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach erfolgter Prüfung der Plan-

feststellungsbehörde dem Antrag des Vorhabenträgers auf Zulassung einer 

vierstreifigen Bundesautobahn mit beidseitigen Seitenstreifen stattzugeben war. 

Es liegen tatsächlich keine Gesichtspunkte vor, die zu einer anderen Beurteilung 

führen oder hätten führen müssten. Der Verkehrsbedarf – der bei einer Straßen-

planung nur ein unter vielen zu berücksichtigender Belang ist – setzt sich vorlie-

gend entsprechend seinem Gewicht im Rahmen der Gesamtabwägung durch. Zu 

den gegen das Vorhaben sprechenden öffentlichen Belangen gehören solche 

wie FFH-Gebietsschutz, der Artenschutz, der Naturschutz, die Landschaftspfle-

ge, aber auch die Land- und Forstwirtschaft, der Immissionsschutz und der 

Grundwasserschutz sowie die privaten Belange der durch den Plan Betroffenen. 

Die gegenläufigen Belange können gegen das geplante Vorhaben nicht durch-

schlagen, zumal mit der Baumaßnahme nicht nur der Verkehrsbedarf im hier be-

trachteten Raum befriedet wird, sondern auch für die verkehrlichen Interessen im 

Untersuchungsraum sowie vor allem für die Belange des Lärm- und Immissions-

schutzes – in der Gesamtabwägung – ebenso positive Wirkungen erzielt werden. 

Zu Gunsten der Planung fallen schließlich auch die mit dem Vorhaben verbunde-

nen Ziele ins Gewicht (siehe C, Ziffer IV,1.6 [Ziele der Planung]). 

Über Einzelheiten der Trassenführung und mögliche Varianten wird vorliegend al-

lerdings ebenso wie über die konkrete Anbindung des regionalen Straßennetzes 

an eine Bundesfernstraße erst im Verfahren der Planfeststellung und aufgrund 

einer Abwägung aller von der Planung berührten öffentlichen und privaten Belan-

ge entschieden.  
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1.3 Transeuropäisches Verkehrswegenetz 

Das Vorhaben erhält durch die Aufnahme in das Leitschema des transeuropäi-

schen Verkehrsnetzes ein besonderes Gewicht, weil die Dringlichkeit des Be-

darfs dieser Strecke auch aus gesamteuropäischer Sicht hervorgehoben wird. 

Die Bundesautobahn A 49 Kassel - A 5 ist Bestandteil des transeuropäischen 

Verkehrswegenetzes (vgl. Karte des Abschnitts 2.3 des Anhangs I der „Entschei-

dung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

1996 über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen 

Verkehrswegenetzes“ [ABl. L 228 vom 9.9.1996, S. 1], zuletzt geändert durch die 

„Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2004“ [ABl. L 201 vom 7.6.2004, S. 1]). Die Leitlinien des Transeu-

ropäischen Verkehrsnetzes stellen unter anderem auf die Beseitigung von 

Schwachstellen innerhalb der nationalen Verkehrsnetze, die Anbindung von 

Randregionen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit im Personen– und Güterver-

kehr und auf homogene wirtschaftliche und soziale Bedingungen ab. Dieses Ziel 

soll und wird mit dem Bau der A 49 bis zur A 5 erreicht werden.  

Zwar ist der Stellenwert dieser europäischen Vorgabe im Hinblick auf die nationa-

le Planung noch weitgehend ungeklärt. Die Leitlinien geben den Mitgliedsstaaten 

aber jedenfalls die Rechtspflicht auf, nach nationalem Recht auf die Verwirkli-

chung der festgelegten Vorhaben hinzuwirken (vgl. ZIEKOW, in: ders., Praxis des 

Fachplanungsrechts, 2004, Rn. 628 m. w. Nachw.). Eine Feststellung des vorlie-

genden Vorhabens dient also insoweit zugleich der Verwirklichung auch der eu-

ropäischen Vorgaben.  

1.4 Linienbestimmung 

Die Linienfestlegung nach § 16 FStrG, die eine vorbereitende Verwaltungsent-

scheidung ist und keine unmittelbare Außenwirkung hat, ist als behördeninterner 

Vorgang inhaltlich in die ihr nachfolgende Planfeststellung eingegangen. Die 

Planfeststellungsbehörde ist an die fernstraßenrechtliche Linienbestimmung ge-

mäß § 16 Abs. 1 FStrG im Innenverhältnis zum Bundesverkehrsministerium ge-

bunden. Sie hat für deren Rechtmäßigkeit „nach außen“ einzustehen (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 10. April 1997 - BVerwG 4 C 5.96 -, BVerwGE 104, 236 

<252>). Die vorliegend planfestgestellten Trasse trägt – wie die nachfolgenden 

Ausführungen zeigen – diesen Anforderungen Rechnung. 

Im nördlichen Abschnitt zwischen Neuental und Neustadt (Hessen) beruht die 

Planung im Wesentlichen auf einer Trassenführung, die sich schon vor 1993 in 

der Planung befunden hatte. Dagegen wurde südlich von Neustadt (Hessen) eine 

vollkommen neue Trassenführung bis zum Anschluss an die A 5 erarbeitet.  
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Die Tatsache, dass es sich bei dem nördlichen Trassenabschnitt um keine grö-

ßeren Abweichungen (unter 300 m) von der in den Regionalplänen RPN 2000 

und RPM 2001 dargestellten Trasse handelt, führte dazu, dass für den Abschnitt 

von Neuental bis Neustadt (Hessen) die neuerliche Durchführung eines Rau-

mordnungsverfahrens entbehrlich war. Das Gleiche gilt für das Linienbestim-

mungsverfahren, weil die Trasse der vom Bundesministerium für Verkehr am 

20.12.1990 linienbestimmten Führung entspricht.  

Für den Abschnitt von Neustadt (Hessen) bis zum Anschluss an die A 5 wurde im 

Anschluss an das durchgeführte Raumordnungsverfahren das Linienbestim-

mungsverfahren nach § 16 FStrG im Februar 2001 eingeleitet. Das frühere Bun-

desministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen bestimmte die Linienfüh-

rung am 19.02.2002.  

Der hier festgestellte Planungsabschnitt umfasst den Bereich Schwalmstadt - 

Stadtallendorf (VKE 30) und betrifft somit bis Neustadt (Hessen) die frühere Li-

nienbestimmung (1990) und ab dort die neue Linienbestimmung (2002) des Bun-

desverkehrsministeriums. Die diesbezüglichen Festlegungen sind korrekt zu-

stande gekommen. Von daher können von Beteiligten im Planfeststellungsverfah-

ren geäußerte Zweifel an der Bestimmung der Linienführung nicht zu einer ande-

ren Entscheidung führen. Dies gilt auch vor dem Hintergrund der Einwendungen, 

wonach den Linienbestimmungen keine FFH-Verträglichkeitsprüfung zu Grunde 

lag. Hierzu ist Folgendes festzustellen: 

Vorliegend ist eine Betrachtung der einzelnen Teilabschnitte und eine Voraus-

schau auf die jeweils nachfolgenden Abschnitte nach Art eines „vorläufigen posi-

tiven Gesamturteils“, wie dies die Umweltverträglichkeitsprüfung durch eine Ver-

knüpfung der Abschnitte zu einem Gesamtprojekt gewährleistet, erfolgt (vgl. die 

Ausführungen unter C, Ziffer IV,2 [Umweltauswirkungen]). Soweit zum Zeitpunkt 

der Erarbeitung der ursprünglichen UVP-Unterlagen für das Vorhaben die sich 

aus europäischem Habitat- und Vogelschutz ergebenden besonderen Anforde-

rungen noch nicht berücksichtigt werden konnten, weil damals diesbezüglich 

noch keine ausreichenden Erkenntnisse vorlagen, ist inzwischen eine auf diese 

Fragestellungen bezogene ergänzende Betrachtung erfolgt. Die Planfeststellung 

und die ihr zu Grunde liegende Prüfung der Umweltbelange trägt dem Erfordernis 

Rechnung. In der Planfeststellung sind die mit dem Vorhaben verbundenen Um-

weltauswirkungen und dessen Wirkungen auf betroffene bzw. tangierte Schutz-

gebiete, auch bei deren Fortführung der Straße bis zur A 5, betrachtet worden.  

Darüber hinaus sind bei der Fortschreibung der Regionalpläne RPN 2009 und 

RPM 2010 die inzwischen bekannten relevanten Gesichtspunkte auf der Stufe 

der Regional- und Landesplanung abgearbeitet worden. Dabei hat sich aus rau-
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mordnerischer Sicht die Notwendigkeit der A 49 bestätigt. Die Planfeststel-

lungstrasse ist in den RPN 2009 und RPM 2010 ausgewiesen. 

Selbst wenn, wie von Beteiligten dargelegt, in der Linienbestimmung – dies kann 

nur den südlichen Abschnitt der VKE 40 betreffen – ein Planungsdefizit bestan-

den haben sollte, was allerdings angesichts der zu diesem Zeitpunkt geltenden 

und bekannten Vorgaben nicht der Fall war, so ist dies spätestens durch die in-

zwischen erfolgten entsprechende Untersuchungen behoben worden. Im Übrigen 

erfolgte insbesondere neben einer Erheblichkeitsabschätzung großräumiger Al-

ternativen auch ein umweltfachlicher Vergleich der Planfeststellungstrasse mit 

anderen Alternativen. Diese Untersuchungen haben das Ergebnis des Raumor-

dungs- und Linienbestimmungsverfahrens haben die Planfeststellungstrasse der 

VKE 30 nicht in Zweifel gezogen.  

Die Planfeststellungsbehörde hat somit ihre Entscheidung auf einer tragfähigen 

Grundlage treffen können. Dies unterliegt sowohl unter dem Blickwinkel der na-

turschutzrechtlichen Beteiligungsregelung oder der Rechtsbetroffenheit Privater 

keinen Bedenken.  

Das Vorbringen Beteiligter, die Linienbestimmung nach § 16 FStrG sei ein Plan 

i.S.d. FFH-Rechts, für den eine FFH-Verträglichkeitsprüfung zwingend durchge-

führt werden müsse, ist vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen zu 

sehen. Das Linienbestimmungsverfahren war – wie dargelegt – schon vor Um-

setzung der FFH-RL in nationales Recht, insbesondere der Gebietsmeldung, ab-

geschlossen, so dass die erforderliche Verträglichkeitsprüfung vorhabenbezogen 

im Planfeststellungsverfahren vorzunehmen ist und dementsprechend vorge-

nommen wurde (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer III [Zulässigkeit des Vor-

habens nach § 34 BNatSchG i.V.m. FFH-Richtlinie]). 

Soweit Einwänder mit Hinweis auf eine fehlende FFH-Verträglichkeitsprüfung die 

Linienbestimmung hinterfragen, bezieht sich das letztlich auf den Folgeabschnitt 

VKE 40. Dass auf der Stufe der Linienbestimmung eine solche Prüfung nicht vor-

genommen wurde, ist vorliegend unschädlich. Dies erfolgt für diesen Abschnitt 

auch im Planfeststellungsverfahren. Soweit dies für die VKE 30 von Bedeutung 

ist, kann festgestellt werden, dass sich daraus keine unüberwindlichen Hinder-

nisse im Folgeabschnitt ergeben. Im Übrigen erfolgt eine abschließende Bewälti-

gung der damit verbundenen Fragen in dem für diesen Abschnitt zu erlassenden 

Planfeststellungsbeschluss. Die erfolgte Linienbestimmung durch das Bundes-

verkehrsministerium kann (nachträglich) nicht in Frage gestellt werden.  
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1.5 Raumordnung, Regionalpläne 

Das planfestgestellte Vorhaben A 49 im Abschnitt VKE 30, Schwalmstadt bis 

Stadtallendorf, trägt den raumordnungsrechtlichen und landesplanerischen Vor-

schriften Rechnung und entspricht den Erfordernissen der Raumplanung (§ 4 

Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 ROG). Das Vorhaben, das sowohl im Bereich der Pla-

nungsregion Nordhessen als auch Mittelhessen liegt, steht mit den landesplane-

rischen Vorgaben der Regionalplanung im Einklang. 

Die in den Regionalplänen RPN 2000 und RPM 2001 enthaltenen Ziele wurden 

vom Vorhabenträger, der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwal-

tung), bei der Planung beachtet. „Beachtungspflicht“ heißt, die Ziele sind in der 

Abwägung nicht überwindbar. Die im Raumordnungsplan festgesetzten Ziele ge-

ben für die konkrete Fachplanung im Allgemeinen nur einen grobmaschigen 

Rahmen vor, der Planungsspielräume offen lässt. Sie sind als generell-abstrakte 

Regelungen einzustufen. Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 

Raumordnung wurden vom Vorhabenträger als öffentliche Stelle bei der Planung 

der raumbedeutsamen Maßnahme nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschrif-

ten berücksichtigt. Dies gilt auch für die Planfeststellungsbehörde bei der hier ge-

troffenen Ermessensentscheidung; diese stellt auf die inzwischen fortgeschriebe-

nen Regionalpläne RPN 2009 und RPM 2010 ab. 

Durch das Raumordnungs- und Landesplanungsgesetz sind keine strengeren als 

die für die Fachplanung sich aus dem Abwägungsgebot ergebenden Forderun-

gen gestellt. Dies gilt sowohl im Hinblick auf den Landesentwicklungsplan Hes-

sen 2000 (LEP 2000), der mit Verordnung vom 12. Dezember 2000 (GVBl. I S.2), 

geändert durch Verordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl. I S. 406, 578) festgestellt 

wurde, als auch den Regionalplan Nordhessen (RPN 2000), der vom Regie-

rungspräsidium Kassel mit der Genehmigung der Hessischen Landesregierung 

am 13.08.2001 (StAnz. S. 2901) bekanntgemacht wurde, und den Regionalplan 

Mittelhessen (RPM 2001), bekanntgemacht am 21.05.2001 (StAnz. S. 2190). 

Die landesplanerische Stellungnahme ist den sonstigen Erfordernissen der 

Raumordnung zuzurechnen und daher im Wege der Abwägung überwindbar. 

Vorliegend wurde ein Raumordnungsverfahren für die A 49 im Abschnitt von 

Neustadt bis zum Anschluss an die A 5 in den Jahren 1999/ 2000 durchgeführt, 

das vom Regierungspräsidium Gießen mit der landesplanerischen Stellungnah-

me am 31.08.2000 abgeschlossen wurde. Deren Ergebnis ist in den RPM 2001 

eingeflossen. Anzumerken ist, dass für die Planfeststellung nicht die landespla-

nerische Beurteilung sondern der jetzt geltende RPM 2010 maßgeblich ist. Daher 

ist eine Auseinandersetzung mit den Anmerkungen Beteiligter zum Ergebnis des 

Raumordnungsverfahrens entbehrlich.  
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Die Regionalpläne wurden inzwischen fortgeschrieben. Der neue am 02.07.2009 

von der Regionalversammlung Nordhessen beschlossene Regionalplan Nord-

hessen (RPN 2009) wurde am 11.01.2010 von der Landesregierung genehmigt. 

Mit der Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das Land Hessen am 15.03.2010 

(StAnz. 2010 S. 585) trat er in Kraft. Der Regionalplanentwurf 2009 für Mittelhes-

sen wurde vom 24.08. bis 23.09.2009 erneut offengelegt. Er ist von der Landes-

regierung am 13.12.2010 genehmigt worden. Der RPM 2010 ist am 31.01.2010 

bekanntgemacht worden (StAnz. S. 344). Er berücksichtigt, insbesondere die 

dort genannten Ziele und Grundsätze, soweit sie für das Vorhaben A 49 im Ab-

schnitt Schwalmstadt bis Stadtallendorf relevant sind.  

In den geltenden Regionalplänen sind die großräumigen Ordnungs- und Entwick-

lungsvorstellungen für die Planungsregionen Nordhessen (entspricht dem Regie-

rungsbezirk Kassel) und Mittelhessen (entspricht dem Regierungsbezirk Gießen) 

festgelegt und der jeweilige planerische Rahmen für die wirtschaftliche und sozia-

le Entwicklung der Region im Einklang mit ihren natürlichen Lebensgrundlagen 

dargestellt. Die aus regionalplanerischer Sicht wichtigsten Straßen des überörtli-

chen Verkehrs (regional bedeutsame Straßen) sind in der Karte ausgewiesen. 

Dies gilt auch für das Projekt A 49, Neubau einer vierstreifigen Bundesautobahn 

zwischen Neuental und der A 5 (bei Gemünden).  

Die in den Regionalplänen in der Karte dargestellten Verkehrstrassen schließen 

– unabhängig von den im Einzelfall noch durchzuführenden Verfahren – im räum-

lich eng begrenzten Bereich ihres Verlaufs andere, entgegenstehende Raum- 

und Nutzungsansprüche aus. Die in der Karte dargestellte Trasse der A 49 ist 

Ziel der Raumordnung und Landesplanung (Kap. 5.1.3 des RPN 2009, Ziel 2, 

Projekt der Kategorie I; Ziel 7.1.3-3 des RPM 2010). Diese Darstellung ist nicht 

parzellenscharf, so dass die der Planfeststellung zu Grunde liegende Trasse un-

ter Berücksichtigung der örtlich relevanten Kriterien ausgewählt werden konnte. 

Im Übrigen ist grundsätzlich eine Abweichung von der raumordnerisch abge-

stimmten Trasse innerhalb weniger hundert Meter zulässig. Nach der Richtlinie 

zur Durchführung von Raumordnungsverfahren ist eine Abweichung bis zu einer 

Entfernung von 300 m zulässig.  

Das Bauvorhaben ist sowohl im geltenden RPN 2009 als auch im geltenden RPM 

2010 als Ziel enthalten und damit Bestandteil der hessischen Raumordnungs-

konzeption.  

Hierzu ist auf Folgendes hinzuweisen: 

Vorliegend ist – auch vor dem Hintergrund der von Beteiligten vorgetragenen 

Einwendungen – darauf hinzuweisen, dass eine Autobahn Kassel - Gießen 

(A 49) bereits in den 1970er und 1980er Jahren eine Rolle spielte. So ist für eine 
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Trassenführung im Abschnitt Schwalmstadt - Stadtallendorf/ Kirchhain bereits im 

Frühjahr 1978 ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet worden. Das Plan-

feststellungsverfahren für diese Baumaßnahme wurde am 30.10.2007 - V2-A–61-

k-04 # (1.009) eingestellt. Beispielsweise war im Regionalplanen Raumord-

nungsplan für die Planungsregion Nordhessen 1988 – Sachlicher Teil – unter 

Kap. 4.3.3 als Ziel formuliert:  

„Folgenden Planungen und Maßnahmen kommt eine besondere raumordneri-
sche und entwicklungsplanerische Dringlichkeit zu:  
A 49 (Kassel-Gießen).“ (StAnz. 1988 S. 2019, 2070)  

Im Regionalen Raumordnungsplan Mitteldessen (RROPM 1987) war ein solches 

Projekt allerdings nicht enthalten (StAnz. 1987 S. 876). Sowohl im RROPN 1995 

(StAnz. 1995 S. 2131, 2170) als auch im RROPM 1995 (StAnz. 1995 S. 1648, 

1701) war die A 49 gleichfalls enthalten, allerdings war für die Abschnitte Regi-

onsgrenze Nordhessen bis A 5 ausgeführt:  

„grundsätzl. Zustimmung, Varianten müssen noch untersucht werden.“  

Soweit von Beteiligten im Anhörungsverfahren Zweifel am durchgeführten Rau-

mordnungsverfahren und damit implizit an der Bestimmung der Linienführung 

geäußert wurden, ist Folgendes festzustellen: 

Weil die A 49 nicht in dem Regionalen Raumordnungsplan Mittelhessen 1995 als 

abgestimmt enthalten war und außerdem nach erfolgter Variantenuntersuchung 

von der früher linienbestimmten Trasse abgewichen werden sollte, ist ein Rau-

mordnungsverfahren durchgeführt worden. Mit der Aufnahme der Trasse in den 

Regionalplan RPM 2001 ist, wie ausgeführt, die am 31.08.2000 getroffene lan-

desplanerische Beurteilung hinfällig. Im Übrigen sind in dem Raumordnungsver-

fahren – wovon sich die Planfeststellungsbehörde überzeugen konnte – alle da-

mals relevanten Kriterien in ausreichendem Umfang erfasst und gewichtet wor-

den. Das gilt auch für die Kriterien Lärm und Schadstoffe. Dass nach Abwägung 

aller relevanten Belange das Ergebnis dieses Verfahrens anders ausgefallen ist, 

wie Beteiligte es gefordert hatten, ist nicht zu beanstanden. Dies gilt auch im 

Hinblick darauf, dass im RPM 2001 die A 49-Trasse im Herrenwaldkorridor aus-

gewiesen wurde. 

Aber selbst wenn die von Beteiligten zum Raumordnungsverfahren geäußerten 

Zweifel zutreffend wären, handelt es sich – bezogen auf die hier vorliegenden 

Planfeststellungsunterlagen – um kein Planungsdefizit. Denn alle relevanten As-

pekte, dazu gehört auch das Vorbringen Beteiligter, sind entweder – wovon sich 

die Planfeststellungsbehörde ebenfalls überzeugen konnte – entgegen der Auf-

fassung Beteiligter im Raumordnungsverfahren oder spätestens durch entspre-

chende, ergänzende Untersuchungen im Rahmen der weiteren Planung vom 
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Vorhabenträger behoben worden. Aufgrund dieser Untersuchungen konnte das 

Ergebnis des Raumordungs- und Linienbestimmungsverfahrens in seinen 

Grundaussagen bestätigt werden. Das heißt, die vorgesehene Trassenführung, 

die westlich Schwalmstadt/ Treysa in Höhe der bisherigen L 3155 beginnt und 

westlich des Wieratals auf längerer Strecke in Bündelung zu den Hochspan-

nungsleitungen bis zur B 454 bei Stadtallendorf verläuft und anschließend den 

Herrenwald westlich Stadtallendorf durchfährt, ist nicht zu beanstanden, auch 

nicht im Hinblick auf die mit diesem Bauvorhaben verbundenen Auswirkungen 

auf den betroffenen Raum von Schwalmstadt, Neustadt und Stadtallendorf. 

Im Übrigen wurde die gegenüber dem Raumordnungsverfahren und dem Regio-

nalplan Mittelhessen 2001 geänderte Linienführung der VKE 40 im Bereich des 

Herrenwaldes im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans Mittelhessen einer 

erneuten raumordnerischen Bewertung unterzogen. Im Ergebnis wurde die ver-

änderte Trassenführung der A 49 im Abschnitt VKE 40 bestätigt und in den Regi-

onalplanentwurf Mittelhessen aufgenommen worden. Im Rahmen der 2. Offenle-

gung 2009 ist dargelegt worden, dass von einer erheblichen Beeinträchtigung der 

Erhaltungsziele des FFH-Gebiets „Herrenwald“ durch die in dem Regionalplan-

entwurf als Ziel der Raumordnung dargestellten Trasse auszugehen ist. Das Re-

gierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 14.12.2009 zur geplanten 

Trasse der A 49, VKE 40, dargelegt, dass 

„auf der Basis der nunmehr vorliegenden Unterlagen und einer kursorischen 
Prüfung der im Rahmen der 2. Anhörung und Offenlegung eingegangenen 
Stellungnahmen […] sich gezeigt [hat], dass keine der geprüften Varianten 
gegenüber der modifizierten Herrenwaldtrasse vorzugswürdig ist und diese 
daher als Ziel der Raumordnung im Regionalplan beibehalten wird – vorbe-
haltlich der Zustimmung des Planungsträgers Regionalversammlung Mittel-
hessen.“  

Das Regierungspräsidium Gießen, obere Landesplanungsbehörde, hat der Pla-

nung zugestimmt.  

Das planfestgestellte Neubauvorhaben für den Neubau der A 49, Teilabschnitt 

Schwalmstadt/ Treysa – Stadtallendorf (VKE 30), als Teil des Lückenschlusses 

im Zuge der A 49 zwischen Kassel und der A 5 (bei Gemünden) ist in den inzwi-

schen fortgeschriebenen Regionalplänen Nordhessen und Mittelhessen enthal-

ten. Die Planung stimmt somit mit den Zielen der geltenden Regionalpläne über-

ein. Das Vorhaben steht somit nicht in einem Widerspruch zu den raumordne-

risch relevanten Planungsaussagen der maßgeblichen Regionalpläne Nordhes-

sen und Mittelhessen. Daher bedurfte es – auch entgegen von Einwendungen 

Beteiligter – der Durchführung eines neuen Raumordnungsverfahrens für die Ge-
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samttrasse nicht. Überdies kamen die seitens des Vorhabenträgers beauftragten 

raumordnerischen Fachgutachten auch nicht zu einer negativen Aussage.  

1.5.1 Übergeordnete fachliche Ziele, Planungen und Maßnahmen gemäß dem 

Regionalplan Nordhessen (RPN) und dem Regionalplan Mittelhessen 

(RPM) 

Die raumordnerische Bedeutung der A 49 und damit die raumordnerische Dring-

lichkeit der VKE 30 sind nach den geltenden Regionalplänen RPN 2009 und 

RPM 2010 gegeben; das planfestgestellte Vorhaben trägt den Zielen und Erfor-

dernissen der Raumordnung, wie die nachfolgenden Darstellungen belegen, 

Rechnung.  

Das Straßennetz in der Planungsregion soll neben der Sicherstellung ausrei-

chenden Straßenraumes zur Deckung des akuten, unabweisbaren Verkehrsbe-

darfs und einer Straßengrundausstattung für die örtliche Versorgung der Verwirk-

lichung der raumordnerischen und entwicklungsplanerischen Ziele dienen. Eine 

gute Verkehrserschließung und –anbindung soll in den dünn besiedelten ländli-

chen Teilräumen (hierzu gehören nach Abb. 1 des RPN 2009 die Gemeinden 

Schwalmstadt und Neuental) sichergestellt werden. Ausbaumaßnahmen im Zuge 

vorhandener Straßen soll Vorrang vor Neubaumaßnahmen eingeräumt werden. 

Die jeweiligen Verflechtungsbereiche in der Planungsregion sollen bedarfsge-

recht durch Straßen erschlossen und an die zugehörigen zentralen Orte ange-

bunden werden. Straßenbaumaßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit 

des zugehörigen Ober- bzw. Mittelzentrums (bei Schwalmstadt handelt es sich 

um ein Mittelzentrum) sollen vorgesehen werden, wenn der durchschnittliche 

Zeitaufwand im motorisierten Individualverkehr zwischen einer Gemeinde des 

Oberbereichs und dem Oberzentrum etwa 60 Minuten, zwischen einer Gemeinde 

des Mittelbereichs und dem Mittelzentrum etwa 30 Minuten Fahrzeit überschrei-

tet. Oberzentrale Verflechtungen zu benachbarten Bereichen sind zu berücksich-

tigen. Raumbedeutsame Straßenbaumaßnahmen sollen vorrangig im Zuge der 

regional bedeutsamen Straßenverbindungen vorgesehen werden. 

Dem vierstreifigen Weiterbau der A 49 von der AS Neuental bis zum Anschluss 

an die A 5 und damit der VKE 30 kommt eine besondere raumordnerische und 

entwicklungsplanerische Dringlichkeit zu. Dabei handelt es sich um ein Ziel der 

Regionalplanung (Kap. 5.1.3 des RPN 2009, Ziel 2, und 7.1.3-3 des RPM 2010). 

Die diesem Planfeststellungsbeschluss zu Grunde liegende Trasse für die A 49 in 

dem Teilabschnitt zwischen Schwalmstadt und Stadtallendorf entspricht – wie 

auch die oberen Landesplanungsbehörden der Regierungspräsidien Kassel und 

Gießen im Anhörungsverfahren ausgeführt haben – der Raumordnung und Lan-
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desplanung. Damit wird auch den allgemeinen Festlegungen in den geltenden 

Regionalplänen (§ 6 Abs. 2 HLPG) und darüber hinaus den festgelegten Grund-

sätzen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung angemessen Rech-

nung getragen. 

1.5.2 Weitere übergeordnete fachliche Ziele und Grundsätze der Regionalpla-

nung 

In den Regionalplänen sind weitere übergeordnete fachliche Ziele und Grundsät-

ze ausgewiesen. Die nach den geltenden Regionalplänen RPN 2009 und RPM 

2010 relevanten Ziele und Grundsätze – die nachfolgend benannt sind – stehen 

dem festgestellten Projekt der VKE 30 nicht entgegen, denn die A 49 gilt als 

raumbedeutsames Vorhaben, das gleichfalls in den Regionalplänen raumordne-

risch als abgestimmt enthalten ist. Dies schließt im räumlich eng begrenzten Be-

reich ihres Verlaufs andere entgegenstehende Raumansprüche aus. 

Für die Gesamtentwicklung der Planungsregion Nordhessen ist nach dem RPN 

2009 die Schaffung der raumordnerischen und entwicklungsplanerischen Vo-

raussetzungen unter anderem zur Durchleitung und innerregionalen Verknüpfung 

des weiter zu nehmenden Schienen- und Straßenverkehrs von besonderer Be-

deutung. Besonders die an den Entwicklungsachsen gelegenen zentralen Orte 

sind die sich aufgrund der zentralen geografischen Lage in Europa und an den 

Schnittstellen internationaler Verkehrssysteme bietenden eigenständigen Ent-

wicklungschancen zu nutzen.  

In den Bereichen des ländlichen Raumes, die aufgrund ihrer räumlichen Distanz 

weniger eng mit dem Verdichtungsraum und den Oberzentren verknüpft sind, 

haben sich großenteils eigenständige Arbeitsmärkte und Versorgungsbereiche 

um vergleichsweise starke Zentren ausgebildet. In diesen neben Kassel und Ful-

da für die regionale Entwicklung bedeutsamen Schwerpunktorten und an den 

Entwicklungsachsen sind daher der Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie die Si-

cherung der vorgehaltenen Infrastruktur gleichermaßen zu fördern. Nach Abb. 3 

des RPN 2009 verläuft eine Regionalachse von Kassel - Edermünde - Gudens-

berg - Borken (Hessen) - Neuental - Schwalmstadt und weiter in die Planungsre-

gion Mittelhessen.  

Diesen Zielen trägt der festgestellte Plan der VKE 30 Rechnung. 

Die Ordnungs- und Entwicklungsmaßnahmen in der Planungsregion sind darauf 

ausgerichtet, unter Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten, der Bevöl-

kerungsentwicklung, der wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und kulturel-

len Erfordernisse in allen Teilräumen gute Lebensbedingungen und eine ausge-

wogene Wirtschafts- und Sozialstruktur zu sichern bzw. herzustellen. Natur und 
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Landschaft sind um ihrer selbst willen und als Lebensgrundlage des Menschen 

so zu schützen, dass die Funktions- und Regenerationsfähigkeiten gesichert 

sind. Auch die Mittelzentren im ländlichen Raum und die Schwerpunktorte ent-

lang der überörtlichen und regional bedeutsamen Verkehrs- und damit Entwick-

lungsachsen sind fortzuentwickeln. Um Arbeitsplätze mit angemessenem Ein-

kommen zu schaffen und zu sichern, sind bestehende Standortnachteile in der 

Planungsregion zügig abzubauen sowie neben der Neuansiedlung von Arbeits-

plätzen mit gleichem Gewicht die Bestandssicherung und Weiterentwicklung der 

ansässigen Betriebe zu unterstützen. Die im Regionalplan dargelegten Ziele zur 

Sicherung und Ausbau der Infrastruktur – insbesondere in den Bereichen Ver-

kehr und Energie – sind auch auf die Verbesserung der Standortbedingungen der 

gewerblichen Wirtschaft ausgerichtet. 

Zur Regionalen Wirtschaftsentwicklung wird in der Begründung ausgeführt: 

Nach vorliegenden Prognosen zur Arbeitsplatzentwicklung in Nordhessen (VAN 

DEN BUSCH, DIMITROVA, KOKOT, Hessen-Report 2003 – Prognose zu Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt in Hessen und seinen Regierungsbezirken bis 2020, FEH-
Report 657, Wiesbaden 2003) wird bis 2010 die Arbeitsplatzzahl, bei unter-
schiedlicher Entwicklung der Wirtschaftssektoren, in Nordhessen insgesamt 
stagnieren, langfristig (bis 2020) aber um nahezu 30.000 abnehmen. Da die 
Erwerbspersonenzahl sich bis 2010 noch leicht erhöht und erst danach bis 
2020 überproportional abnimmt, bleibt es dabei, dass – wie die Arbeitsmarkt-
bilanzen zeigen – die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen sowie die 
Bereitstellung der dafür erforderlichen Infrastruktur ein, wenn nicht sogar das 
prioritäre Handlungsziel ist. 
Obwohl die Planungsregion ihre günstigen Standortbedingungen weiterhin ak-
tiv für Neuansiedlungen anbietet, setzt sie mit gleichem Gewicht auf eine en-
dogene Entwicklung und erwartet den größten Beitrag zur Sicherung und zum 
notwendigen Wachstum der Arbeitsplätze von den ansässigen Unternehmen 
und der Stärkung ihrer Investitions- und Innovationskraft. Endogene Entwick-
lung benötigt jedoch nach wie vor Hilfe von außen (Wirtschaftsförderung).“ 
„Die großräumige Verkehrslage der Planungsregion und die vorhandene so-
wie in Bau oder Planung befindliche Verkehrsinfrastruktur ist Anziehungspunkt 
für Produktionen und Dienstleistungen, die hieraus einen Vorteil ziehen.“ 

Diesen grundsätzlichen Zielen und Grundsätze trägt der festgestellte Plan der 

VKE 30 Rechnung.  

Dies gilt auch in Bezug auf die Ziele und Grundsätze der Raumordnungskonzep-

tion, bei denen es sich unter anderem um Folgendes handelt:  

Überörtliche und regional bedeutsame Verkehrsachsen bilden als Entwicklungs-

achsen eine wesentliche Grundlage für die siedlungsstrukturelle Weiterentwick-

lung der Region. Für die Randbereiche der Planungsregion sind auch die Ver-

flechtungen mit den benachbarten Ober- und Mittelzentren bzw. deren Verflech-

tungsbereichen in Mittelhessen und Südhessen zu berücksichtigen.  

Zur Begründung wird dargelegt,  
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„dass regional bedeutsame Verkehrs- und Versorgungstrassen vorrangig ent-
lang der Hauptlinien der siedlungsstrukturellen Entwicklung zur Verknüpfung 
und Gewährleistung des Ressourcen schonenden Leistungsaustausches der 
zentralen Orte, insbesondere der Ober- und Mittelzentren, verlaufen sollen. 
Umgekehrt ist hierbei auch die entsprechende bedarfsgerechte Erschließung 
und Versorgung in den Verflechtungsbereichen zu gewährleisten.“  
Die Grundzentren im Ordnungsraum hängen in ihrer Funktionswahrnehmung 
oftmals weniger von ihren Einwohnerzahlen als von der Lage im Raum, d.h. 
der relativen Nähe zum Oberzentrum Kassel oder dem nächsten Mittelzent-
rum, und der Lage an Verkehrs- und Entwicklungsachsen ab, was sich auch in 
der Ausweisung als Wohn- bzw. gewerblicher Schwerpunkt widerspiegelt. 

Auch den Zielen und Grundsätzen der Strukturräume, insbesondere „ländlicher 

Raum“, trägt der festgestellte Plan Rechnung. Dabei handelt es sich unter ande-

rem um Folgendes: 

Das bestehende und weiter vor dem Ausbau stehende System der überörtlichen 

und regional bedeutsamen Verkehrsachsen bildet eine wesentliche Grundlage 

der siedlungsstrukturellen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region.  

Zur Wahrung und Stärkung der gegenseitigen Funktionsergänzung zwischen den 

verdichteten und dünner besiedelten Gebieten der Planungsregion verfolgt das 

Entwicklungskonzept für den ländlichen Raum neben der Gewährleistung einer 

flächendeckenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr in Ab-

stimmung auf die Siedlungsstruktur auch die Anbindung der randlich gelegenen 

zentralen Orte an die großräumigen Fernverkehrsachsen von Schiene und Stra-

ße.  

Zur Begründung wird dargelegt, dass  

das abgestufte System der Entwicklungsachsen sich in erster Linie an den 
Hauptverkehrsachsen von Straße und Schiene zur innerregionalen und übe-
rörtlichen Erschließung und Entwicklung orientiert. Es kennzeichnet damit 
gleichzeitig die Teilräume, Kooperationsbereiche und Korridore der Region, in 
denen der Personen- und Güterverkehr von besonderer landes- und regional-
planerischer Bedeutung ist und als Impulsgeber für die Flächenentwicklung 
Berücksichtigung bei der Festlegung von Wohnsiedlungs- und gewerblichen 
Schwerpunkten und der Ausweisung entsprechender Vorranggebiete (Pla-
nung) findet. 
Die Leitvorstellung der Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnisse in der 
Region setzt voraus, … dass deutlicher als bisher auch die Funktionen durch 
die Lage im Raum, die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Strukturraum, die 
Lage an den Verkehrssystemen (Entwicklungsachsen) sowie Lage zu anderen 
zentralen Orten zu berücksichtigen [sind]. Gemeinden mit eigenständigen ört-
lich und teilräumlich bedeutsamen bzw. überregionalen Funktionen, insbeson-
dere auch das zum „äußeren Zentrenring“ um Kassel bildenden Mittelzentren 
… Schwalmstadt … sind dabei in ihrer infrastrukturellen und wirtschaftlichen 
Entwicklung zu fördern.“  
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Den ausgewiesenen Gewerbliche Schwerpunktorte und Regionalen Logistikzen-

tren – dies sind u.a. Schwalmstadt mit Stadtteilen Treysa und Ziegenhain – trägt 

der festgestellte Plan Rechnung. 

Zur Begründung wird im RPN dargelegt:  

„Die raumordnerische Kriterien für die Ausweisung von Schwerpunkten der 
gewerblichen Entwicklung sind unter anderem die gute Erreichbarkeit mit den 
Linien des überörtlichen und regionalen Verkehrsnetzes (Straße und Schiene 
einschließlich der Güterverkehrsbedienung).“ 

Auch die zur Regionalen Infrastruktur (Kap. 5.1) benannten, nachfolgend ange-

sprochenen Grundsätze und Ziele, werden von der Straßenplanung berücksich-

tigt: 

Die Infrastrukturausstattung und Organisation im Bereich des Verkehrs soll so 

gesichert und verbessert werden, dass durch bestmögliche inner- und außerregi-

onale Verbindungen im Personen-, Güter- und Nachrichtenverkehr die ange-

strebte Raumstruktur verwirklicht werden kann. Umgekehrt soll die räumliche 

Struktur – bei Sicherung der erforderlichen Arbeits- und Funktionsteilung – so 

gestaltet werden, dass insbesondere umweltbelastender zusätzlicher Verkehr 

nicht unausweichlich ist. Das Verkehrssystem soll die Sicherung und Weiterent-

wicklung der für die Region angestrebten Siedlungsstruktur der dezentralen Kon-

zentration unterstützen. 

Ferner sind die in der Karte (Südblatt) des RPN 2009 dargestellten „Vorbehalts-

gebiete für besondere Klimafunktionen“, die nach Kap. 4.1.3 der nachhaltigen Si-

cherung besonderer regionaler Klimafunktionen dienen. Veränderungen, die zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung der besonderen klimatischen Funktion führen, 

sollen vermieden werden, berücksichtigt. Dabei handelt es sich teilweise um von 

der ausgewiesenen Trasse der A 49 durchfahrenes Gebiet südlich Frankenhain-

Treysa. 

Dies gilt auch für die „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ (siehe Kap. 4.6.1 RPN), 

wo die landwirtschaftliche Bodennutzung Vorrang vor anderen Raumansprüchen 

hat und in denen Nutzungen und Maßnahmen nicht zulässig sind, die die land-

wirtschaftliche Bodennutzung einschließlich Tierhaltung ausschließen oder we-

sentlich erschweren.  

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen auch keine grundsätzlichen Bedenken 

gegen die Maßnahme E1.1neu (Ersatzaufforstung von ca. 2,9 ha) auf Flächen, 

die als „Vorranggebiet Landwirtschaft“ im RPN 2009 enthalten sind, allerdings 

nur von mittlerer Nutzungseignung. Ein raumbedeutsamer Konflikt besteht nicht. 

Bei Vorhaben und Planungen, die mit dem Ziel der Regionalplanung in Einklang 

stehen, gilt dies auch für die gesetzlich erforderlichen naturschutzrechtlichen 
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Kompensationsmaßnahmen (zu Ziel 2 des Kap. 4.6.1 Landwirtschaft [StAnz. 

2010 S. 585 <634>). Da dies für die A 49 gilt, musste auch für die im Bereich der 

„Vorranggebiete für Landwirtschaft“ vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen 

hierfür keine unter Abweichung zugelassen werden.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass fast alle landwirtschaftlichen Nutzflächen des 

Planungsraumes in den Regionalplänen als Vorranggebiete für die Landwirt-

schaft eingestuft sind, so dass neben der Trasse mit ihren Nebenanlagen auch 

fast alle Kompensationsmaßnahmen im Offenland innerhalb dieser Vorrangge-

biete liegen In Vorbehaltsgebieten liegen nur die Maßnahmen E1.5 und E3. Er-

wähnenswert ist hier noch die überlagerte Ausweisung von Vorrangflächen 

Landwirtschaft und Vorrangflächen Natur und Landschaft. In diesen Bereichen 

(Rückhaltebecken bei Schwalmstadt, Leimbachaue) liegen die Maßnahmen E2, 

E5 und E6. Die Summe der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf landwirt-

schaftlichen Flächen beläuft sich auf 105,187 ha. Hierbei wird nicht unterschie-

den, ob die Flächen der Landwirtschaft dauerhaft entzogen werden (Waldneuan-

lage, Hecken) oder noch eine eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung mög-

lich ist. Von diesen Flächen von 105,187 ha sind „Vorranggebiet für Landwirt-

schaft und Natur+Landschaft“ 26,408 ha, „Vorrang für Landwirtschaft“ 66,280 ha 

und „Vorbehalt für Landwirtschaft“ 12,499 ha. 

Das Gleiche gilt für die als „Vorranggebiet für Forstwirtschaft“ festgelegten Wald-

flächen, die dauerhaft bewaldet und in ihrem Funktionszusammenhang erhalten 

bleiben, und in denen die forstwirtschaftliche Nutzung Vorrang vor anderen 

Raumansprüchen hat. Mit diesem Ziel unvereinbare Nutzungen und Eingriffe sind 

ausgeschlossen (siehe Kap. 4.6.2 RPN). 

Den Vorgaben des RPM 2010, wonach großräumige Fernverkehrsverbindungen 

auf Schiene und Straße den Leistungsaustausch zwischen Verdichtungsräumen 

im nationalen und internationalen Maßstab und Oberzentren des Landes und der 

Nachbarländer unter Einbindung der Mittelzentren sichern (4.2-3) und Regional-

achsen die innerregionale Siedlungsstruktur erschließen, den Leistungsaus-

tausch zwischen Mittelzentren sowie die Anbindung an die Oberzentren und das 

überregionale Fernverkehrsnetz gewährleisten sollen (4.2-4), trägt der festge-

stellte Plan Rechnung. Die Trasse der VKE 30 verläuft in der Regional- und 

Fernverbindungsachse (Kassel) - Neustadt (Hessen) - Gemünden (Felda) - Gie-

ßen sowie (Frankfurt am Main/ Verdichtungsraum Rhein-Main) – Gießen - Mar-

burg - Kirchhain - Stadtallendorf - (Kassel) (4.2-5). 

Zur Begründung ist u.a.im RPM 2010 dargelegt, dass  

„mit den Regionalachsen bedeutende Verbindungs- und Entwicklungsfunktio-
nen gekennzeichnet (werden), Eine Verkehrsinfrastruktur, die Siedlungs-



Planfeststellungsbeschluss - 224 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

schwerpunkte verbindet und stärkt und für die zumutbare Erreichbarkeit zent-
raler Einrichtungen sorgt, gewährleistet gleichzeitig die Tragfähigkeit und Aus-
lastung der sozialen Infrastruktur und trägt zu deren Verbesserung bei. Groß-
räumige Fernverkehrsverbindungen … sind aufgrund ihrer regionalen Funkti-
onalität zugleich auch Gegenstand des Regionalplans und werden dort als 
Regionalachsen ausgewiesen.“ 

Auf die zur nachhaltigen ordnungs- und entwicklungspolitischen Orientierung der 

Planung und Maßnahmen im LEP 2000 ausgewiesenen Oberzentren und Mittel-

zentren stellt die Straßenplanung ab. Dies gilt für die Mittelzentren Stadtallendorf 

und Kirchhain, die in ihren zentralen Ortsteil für ihre Mittelbereiche die gehobe-

nen wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und politischen Einrichtungen sowie 

gehobene öffentliche und private Dienstleistungen vorhalten, während Neustadt 

(Hessen) (Neustadt), Homberg (Ohm) (Homberg), Kirtorf (Kirtorf) und Gemünden 

(Felda) (Burg-/ Nieder-Gemünden) Grundzentren sind, in deren zentralen Orten 

die Grundversorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs sowie mit Dienstleis-

tungen für den Grundversorgungsbereich zu gewährleisten ist.  

Zu erwähnen ist, dass die Planung berücksichtigt, dass die für die Entwicklung 

der Wirtschaft benötigten und geeigneten Flächen vorrangig in den Vorrangge-

bieten Industrie und Gewerbe Bestand zu erhalten und ggf. aufzuwerten sind. Die 

gewerbliche Entwicklung soll nach dem RPM schwerpunktmäßig i.S.d. dezentra-

len Konzentration stattfinden (5.3-6). Daher sind Kirchhain/ Stadtallendorf, die (in 

Kooperation) einen gewerblichen Schwerpunkt darstellen, bei dem festgestellten 

Plan berücksichtigt worden. Dies gilt auch für die in der Karte ausgewiesenen 

Planungsflächen bei Kirchhain (5.3-2) genauso wie für die Vorranggebiete Sied-

lung Planung (5.2-3) sowohl in Neustadt (Hessen) als auch in Stadtallendorf und 

Kirchhain.  

Das Gleiche gilt für die in der Plankarte insbesondere dargestellten Vorrangge-

biet für Natur und Landschaft (6.1.1-1), Vorbehaltsgebiet für besondere Klima-

funktion (6.1.3-1), Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz (6.1.4-12), Vor-

ranggebiete für Landwirtschaft (6.3-1), Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft (6.3-

2), Vorranggebiete für Forstwirtschaft (6.4-1), Vorbehaltsgebiete für Forstwirt-

schaft (6.4-2) und Vorranggebiet für Windenergienutzung Bestand (7.2.2-1) dar-

gestellt. Dabei wird berücksichtigt, dass Vorranggebiet für Natur und Landschaft 

als wesentlicher Bestandteil eines überörtlichen Biotopverbundsystems zu si-

chern und zu entwickeln sind. Die spezifischen Schutzziele von Naturschutz und 

Landschaftspflege haben Vorrang vor entgegenstehenden Nutzungsansprüchen, 

Planung und Maßnahmen. Eine biotopangepasste Nutzung, Bewirtschaftung und 

Pflege sind zulässig und zu fördern. Diese Vorranggebiete sind vor Beeinträchti-
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gungen dauerhaft zu sichern. Deshalb wird im Planungsraum der VKE 30 insbe-

sondere der enge Bereiche wie das Kälbachtal erhalten. 

In der Begründung zu 6.0-4 und 6.0-5 ist ausgeführt, dass eine explizite Benen-

nung bzw. kartengemäße Darstellung von Gebieten, die für die Durchführung 

raumbedeutsamer Kompensationsmaßnahmen vorgesehen sind, im Regional-

plan nicht vorgenommen werden (StAnz. 2011 S. 344 <390>). Die festgelegten 

„Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft“ dienen den „Vorranggebieten für 

Natur und Landschaft“. Letztere sind als wesentliche Bestandteile eines überörtli-

chen Biotopverbundsystems zu sichern und zu entwickeln. Dargestellt sind je-

weils Gebiete ab ca. 5 ha Größe. In den Vorbehaltsgebieten sollen großflächige 

Kompensationsmaßnahmen vorgesehen werden. 

Die „Vorbehaltsgebiete für Forstwirtschaft“ sind für die Waldmehrung durch Auf-

forstung oder Sukzession vorgesehen und/ oder für Kompensationsmaßnahmen 

mit dem Entwicklungsziel „Gehölz- bzw. Waldentwicklung“ geeignet (Kap. 6.4-2). 

Nach der Begründung kann Waldmehrung außerdem eine geeignete Kompensa-

tionsmaßnahme nach Naturschutzrecht sein. Mit Ausnahme der Maßnahme E1.5 

sind die anderen Maßnahmenflächen kleiner als ca. 5 ha. Die Maßnahme E1.5 

umfasst 10,572 ha und liegt im Bereich eines „Vorbehaltsgebiets für Forstwirt-

schaft“. Andere Maßnahmen wie die A 10 mit umfassen mit 12.551 ha auch grö-

ßere Gesamtflächen, setzen sich jedoch auch kleineren Teilflächen zusammen. 

Daher ist auch die „5 ha Größe“ kein relevantes Kriterium. 

Ferner wird bei der Planfeststellung berücksichtigt, das in dem Vorbehaltsgebiet 

für besondere Klimafunktion die Kalt- und Frischluftentstehung sowie der Kalt- 

und Frischluftabfluss gesichert und, soweit erforderlich, wiederhergestellt werden 

sollen, zumal diese Gebiete von Bebauung und anderen Maßnahmen, die die 

Produktion und den Transport frischer und kühler Luft behindern, freigehalten 

werden sollen. Planungen und Maßnahmen in diesen Gebieten, die Durchlüftung 

von klimatisch bzw. lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern können, 

sollen vermieden werden. Der Ausstoß lufthygienisch bedenklicher Stoffe soll re-

duziert, zusätzliche Luftschadstoffemittenten sollen nicht zu gelassen werden. 

Solche Flächen, die sich bei Speckswinkel (Galgengrund) und im Bereich Hang 

(Offenland und Wald) bei Neustadt bis Stadtallendorf befinden, werden bei der 

Planung berücksichtigt. 

Weiterhin werden die Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz, die in be-

sonderem Maße dem Schutz des Grundwassers in qualitativer und quantitativer 

Hinsicht dienen sollen, bei der Planung berücksichtigt, zumal in diesen Gebieten 

mit besonderer Schutzbedürftigkeit des Grundwassers bei allen Abwägungen 

den Belangen des Grundwasserschutzes ein besonderes Gewicht beigemessen 
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werden soll. Solche in der Karte in den Bereichen Speckswinkel, Erksdorf und 

Stadtallendorf dargestellte Gebiete werden bei der Planung berücksichtigt. 

Dies gilt auch für die Vorranggebiete für Landwirtschaft. Dort hat die landwirt-

schaftliche Nutzung Vorrang vor entgegenstehenden Nutzungsansprüchen. Die 

Agrarstruktur ist hier für eine nachhaltige Landbewirtschaftung zu sichern und zu 

entwickeln. Hierzu zählen im Planungsraum fast alle Flächen außerhalb des 

Waldes; dort müssen in größerem Umfang Kompensationsmaßnahmen durchge-

führt werden, Dies steht der festgestellten Planung nicht entgegen.  

Der Wald ist als Vorranggebiete für Forstwirtschaft ausgewiesen und die Flächen 

müssen zur Sicherung ihrer Waldfunktionen dauerhaft bewaldet bleiben. In die-

sen Gebieten sind Inanspruchnahmen (Rodungen) sowie Zersplitterung oder 

Durchschneidung durch Verkehrs- und Energietrassen, sofern diese Eingriffe in 

den Wald raumbedeutsam sind, zu unterlassen. Kleinere Flächen sind Vorbe-

haltsgebiete für Landwirtschaft, in denen die Offenhaltung der Landschaft durch 

landwirtschaftliche Bewirtschaftung gesichert wird. Mit dem Vorhaben sind Ein-

griffe in Waldflächen verbunden, so dass hierfür ein Ersatz geschaffen werden 

muss. Vorbehaltsgebiete für Forstwirtschaft sind für die Waldmehrung durch Auf-

forstung oder Sukzession vorgesehen und/ oder Kompensationsmaßnahmen mit 

dem Entwicklungsziel „Gehölz- bzw. Waldentwicklung“ geeignet. Waldneuanla-

gen sollen vorrangig innerhalb dieser Gebiete erfolgen. Ausgewiesen sind solche 

Flächen bei Erksdorf, u.a. im Anschluss an den Herrenwald. Dies wird bei der 

Festlegung von größeren Waldflächen beachtet; die Ausweisung kleiner Auffors-

tungsflächen (<5 ha) kann und erfolgt dementsprechend auch in anderen Berei-

chen im Anschluss an Wald. 

Ein Vorranggebiet für Windenergienutzung Bestand befindet sich südlich des 

Waldes bei Speckswinkel und Erksdorf (nördlich der geplanten A 49). 

Speckswinkel. In diesem Gebiet werden raumbedeutsame Windenergieanlagen 

gebündelt. In diesem Gebiet hat die Nutzung der Windenergie Vorrang vor ent-

gegenstehenden Nutzungen, Planungen und Maßnahmen. Sie sind auch für das 

Repowering zu nutzen. Diese Gebiete sind nicht parzellenscharf. Dieses Vor-

ranggebiet steht dem hier festgestellten Straßenplan nicht entgegen (siehe auch 

die Ausführungen unter C, Ziffer V,2.27). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auf der Stufe der Regionalplanung eine 

Abwägung zwischen den unterschiedlichen raumordnerischen Belangen – hier 

insbesondere unter Berücksichtigung der neuen raumbedeutsamen Straßenan-

lage mit den vorgenannten Festlegungen von Gebieten – stattgefunden hat. Die 

Rechtsbindungen dieser Regelungen, die die Ziele der Raumordnung je nach 

Aussageschärfe konkretisieren und ausgestalten und über die sich im Wege der 
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Abwägung nicht hinweggesetzt werden kann, sind bei der Raumordnung als Ge-

samtplanung zur Koordination der unterschiedlichen Raumansprüche zum Aus-

gleich möglicher Konflikte berücksichtigt worden. Ferner sind die Erfordernisse 

der Raumordnung bei der Straßenplanung entsprechend berücksichtigt, insbe-

sondere die relevanten Ziele, beachtet worden. Die vorgenannten weiteren über-

geordneten fachlichen Ziele der Regionalpläne stehen somit der hier planfestge-

stellten A 49 im Entwurfsabschnitt der VKE 30 nicht entgegen. Das planfestge-

stellte Neubauvorhaben für den Neubau der A 49, Teilabschnitt Schwalmstadt/ 

Treysa - Stadtallendorf, als Weiterführung der bislang bis Neuental/ Bischhausen 

gebauten und bis Schwalmstadt/ Treysa bestandskräftig planfestgestellten Auto-

bahn steht somit nicht in einem Widerspruch zu den übrigen raumordnerisch re-

levanten Planungsaussagen der hier maßgeblichen Regionalpläne Nord- und 

Mittelhessen (vgl. auch Hess. VGH, Urteil vom 6. März 2002 - 2 A 2727/99). 

Die von Beteiligten angesprochenen Gesichtspunkte, die nach ihrer Ansicht ge-

gen den Linienverlauf der A 49 sprechen, wie die Autobahn führe fernab des 

Oberzentrums Marburg und abseits des Oberzentrums Gießen und bewirke einer 

Schwächung des mittelhessischen Raums, führten auch im neuen RPM 2010 zu 

keiner anderen Bewertung der A 49 sowohl hinsichtlich ihrer Notwendigkeit als 

auch in ihrem Trassenverlauf. Auch der Hinweis, die regionale Wirtschaft sei 

nicht von der gewählten Linienführung der A 49 abhängig, stellt eine Ansicht der 

Beteiligten dar, die jedoch nicht durch die Wirtschaft im mittelhessischen Raum 

gestützt wird. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass das „Re-

gionalmanagement für Mittelhessen“ dargelegt hat, dass „… auch die heimischen 

Unternehmen profitieren. Für die bedeutet eine Anbindung an das Fernverkehrs-

netz schnellere und kürzere Vertriebswege und damit einen klaren Standortvor-

teil.“ Ein dringliches Ziel des Vorhabens ist nicht nur „neue gewerbliche Allokatio-

nen durch den A 49-Bau ... zu erwarten“ sondern – wie nachfolgend dargelegt – 

die wirtschaftlichen Standorte im Planungsraum zu stabilisieren und weiterzuent-

wickeln unter Berücksichtigung des EU-Raums aber auch der Weltwirtschaft. Die 

A 49 beeinträchtigt entgegen der Ansicht Beteiligter nicht „Ansätze einer eigen-

ständigen Regionalwirtschaft“. Der in diesem Zusammenhang geäußerte Entzug 

von Kaufkraft oder der Minderung des Potenzials an höher qualifizierten Arbeits-

kräften muss die Planfeststellungsbehörde nicht zu einer Entscheidung im Sinne 

Beteiligter führen. Die dazu im Planfeststellungsbeschluss vom 20.09.2007, S. 

450, erfolgten Ausführungen gelten weiterhin: 

„Die Baumaßnahme A 49 wird nicht nur auf Auswirkungen auf die Stärke und 
Verteilung der Kaufkraftströme haben. Die diesbezüglichen tatsächlichen 
Auswirkungen können für die Planfeststellungsbehörde dahin gestellt bleiben, 
auch ob die berechnete Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch so eintritt. Denn 
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dies hängt auch von anderen Faktoren ab, auf die das Vorhaben keinen direk-
ten Einfluss hat. Mit der A 49 soll aber die Erschließung und Erreichbarkeit der 
Region verbessert werden. Dass dies auch für Verkehre aus dem Bereich der 
von der neuen Autobahn durchfahrenen Raumes in andere Gebiete/ Städte 
handeln kann, ist sicherlich ein weiterer Nebeneffekt der Infrastrukturmaß-
nahme und stellt insoweit, wenn günstigere/ optimalere Kaufangebote von den 
Bewohnern schneller erreicht werden können, eine Erhöhung der Attraktivität 
zum Wohnen in dem Raum dar. Denn schlecht erschlossene und erreichbare 
Gebiete weisen grundsätzlich ein größeres Abwanderungsverhalten der Men-
schen auf. Auch dieses Ziel der Landes- und Regionalplanung wird mit dem 
Bauvorhaben unterstützt. Auch hierin kann, wie in der vorgelegten Arbeit, eine 
negative Auswirkung des Vorhabens gesehen werden. Dieser Sachverhalt 
kann – je nach Sicht – auch als positiver Effekt gewertet werden. Aber auch 
hierüber hat letztlich die Planfeststellungsbehörde nicht zu befinden. Sie hat 
zwar alle relevanten Aspekte in die Abwägung einzustellen und sie kann – wie 
vorliegend geschehen – die vom Vorhabenträger mit der Infrastrukturmaß-
nahme verfolgte Zielsetzung als gerechtfertigt bejahen. In diesem Zusam-
menhang sei erwähnt, dass es den an die neue Autobahn angrenzenden und 
in ihrem Einzugsbereich liegenden Gemeinden obliegen wird, im Rahmen der 
landes- und regionalplanerischen Vorgaben ihre Gemeinden weiter städtebau-
lich (gilt für Siedlungs- und Gewerbeflächen) zu entwickeln. Auch da kann der 
Konkurrenzdruck der Gemeinden untereinander im Hinblick auf die wirtschaft-
liche Entwicklung nur beflügeln. Dabei wird – wie die Arbeit von M. GATHER et 
al. belegt – die Entwicklung in den Landesteilen unterschiedlich ausfallen. In 
einigen Gebieten wird die Nachfrage und Besiedlung der angebotenen Ge-
werbegebietsflächen stärker, in anderen schwächer ausfallen. Hierauf hat im 
Übrigen die planfestgestellte Maßnahme keinen direkten Einfluss.“ 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei Verkehrsuntersu-

chungen beispielsweise die (Prognose-) Modelle anhand des Analyseverkehrs 

geeicht werden. Bei kleinräumigen Untersuchungen kann das Fahrverhalten von 

Verkehrsteilnehmern abgefragt werden. Auch ist die Entwicklung in Bevölke-

rungs- und Beschäftigtenzahl in die Verkehrsuntersuchungen (entsprechend der 

bei der jeweiligen Untersuchung relevanten Prognose) eingeflossen. Anderer-

seits geben von Beteiligten angesprochene Gesichtspunkte wie Entwicklung der 

Kaufkraftströme-/ Umsatzveränderungen für die Planfeststellungsbehörde keine 

Handhabe, die sowohl vom Bundesgesetzgeber als auch von Landes- und Regi-

onalplanung verfolgte Planung der A 49 grundsätzlich in Frage zu stellen, zumal 

nach Prüfung dieser Argumente die Auffassungen Beteiligter nicht anerkannt 

werden können. Im Übrigen haben die vom Vorhaben betroffenen Kommunen 

vor dem Hintergrund ihrer städtebaulichen Entwicklung keine konkreten Beden-

ken im Anhörungsverfahren gegen die VKE 30 vorgebracht. Dies gilt auch für 

den bestandskräftig festgestellten Abschnitt der VKE 20 und den in planfestzu-

stellenden Abschnitt der VKE 40. 

Die raumordnerischen Belange sind ist in die festgestellte Straßenplanung einge-

flossen. Dies gilt insbesondere für die Linienwahl.  
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1.6 Ziele der Planung 

Mit dem geplanten Neubau der Bundesautobahn 49 zwischen der A 7/ A 44 bei 

Kassel und der A 5 bei Gemünden (Felda) soll die bestehende Autobahn von de-

ren Bauende bei Neuental/ Bischhausen bis zur A 5 weitergeführt und die Auto-

bahnverbindung Kassel - A 5 durchgehend gebaut werden. Damit wird eine Ver-

bindung im weiträumigen Fernstraßennetz geschaffen und eine Lücke im Auto-

bahnnetz im Zuge der Nord-Süd-Verbindung auf der Achse zwischen Kassel und 

Frankfurt am Main geschlossen. Die mit der Bedarfsplanung, aber auch mit den 

TEN-Leitlinien angestrebten Ziele sind mit dem Weiterbau der A 49 zu erreichen. 

Wie schon Anfangs- und Endpunkt bei Neuental und der A 5 bei Gemünden 

(Felda) belegen, dient die A 49 dem Lückenschluss im Zuge einer Fernverbin-

dungsachse. Die Maßnahme dient den vom Gesetzgeber vornehmlich verfolgten 

Zielen, den Raum besser zu erschließen und die stark frequentieren Autobahnen 

5 und 7 zwischen Kassel - Hattenbach - Gießen zu entlasten. 

Mit dem Vorhaben A 49 werden insbesondere nachfolgenden Ziele (siehe auch 

Erläuterungsbericht Kap. 2) verfolgt:  

- auf europäischer Ebene ist zu nennen: 

• Herstellen einer leistungsfähigen Nord-Süd-Verbindung auf europäischer 

Ebene. Die Durchführung des Vorhabens ist von gemeinschaftlichem Inte-

resse, da es ein wichtiges Bindeglied im transeuropäischen Verkehrsnetz 

(TEN-V) ist, dessen Auf- und Ausbau im gesamten Gebiet der Gemeinschaft 

dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes und der Stärkung des 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts dient (1. Erwägungsgrund). 

Außerdem soll mit dem TEN-V insbesondere auch bezweckt werden, einen 

auf Dauer tragbaren Personen- und Güterverkehr unter möglichst sozial- und 

umweltverträglichen sowie sicherheitsorientierten Bedingungen zu gewähr-

leisten und alle Verkehrsträger unter Berücksichtigung ihrer komparativen 

Vorteile zu integrieren. Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist eine der mögli-

chen Auswirkungen des transeuropäischen Netzes (2. Erwägungsgrund) 

(siehe Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. Juli 1996 über gemeinschaftliche Leitlinien für den Ausbau 

eines transeuropäischen Verkehrsnetzes, ABl. EG L S. 1).  

• Ermöglichung u.a. wichtiger Funktionen im Fernverkehr im transeuropäi-

schen Straßennetz, das gemäß Art. 9 Abs. 1 der vorgenannten Richtlinie 

sich aus bereits bestehenden, neuen oder auszubauenden Autobahnen und 

hochwertiger Straßen zusammensetzt. Dementsprechend ist es ein zeitli-

ches Ziel nach dem geltenden Art. 2 bis zum Jahr 2020 den in der Karte des 

Abschn. 2.3 des Anhangs I dargestellten Abschnitt der A 49 zwischen Kassel 
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und der A 5 zu realisieren (siehe Leitschema des transeuropäischen Auto-

bahnnetzes). 

• Schaffung und Ausbau von Haupts- und Zwischenverbindungen, um Eng-

pässe zu beseitigen, Lücken zu schließen und Fernverkehrsverbindungen zu 

ergänzen (siehe Art. 5 Buchst. b der vorgenannten Entscheidung Nr. 

1692/96/EG). Der Bau der A 49 dient dem Lückenschluss und der Ergän-

zung der Fernverkehrsverbindungen auf der Nord-Süd-Route und damit 

auch der Beseitigung einer Engpasssituation im Nord-Süd-Verkehr. 

• Sicherung der Funktion der Wirtschaftsförderung und der Entlastungsfunkti-

on zur Vermeidung von Kapazitätsengpässen auf parallelen Autobahnen. 

- auf nationaler Ebene:  

• Umsetzung des im Bundesverkehrswegeplanes (BVWP 2003) und des im 5. 

Fernstraßenausbauänderungsgesetz (5. FStrAbÄndG) vom 4. Oktober 2004 

(BGBl. I S. 2574) in der Stufe des „vordringlichen Bedarfs mit besonderem 

naturschutzfachlichen Planungsauftrag für VB“ eingestuften Projektes A 49. 

• Abbau von Kapazitätsengpässen und Minderung der Unfallgefahr auf der A 7 

und A 5 durch eine angebotsseitige Beeinflussung einer Verkehrsanlage im 

Planungsraum und Reduzierung der Umweltbelastungen (geringerer Treib-

stoffverbrauch als auf der A 7/ A 5) und deutlicher Herabsetzung der Stra-

ßennutzerkosten. 

• Erhöhung der Kapazität und Schaffung der Voraussetzungen zur Bewälti-

gung des heutigen und prognostizierten Personen- und Güterverkehrs auf 

der bundesweiten Nord-Süd-Achse. 

• Entlastung, vornehmlich von Schwerlastverkehr, insbesondere der B 3, so-

wie Abbau von Kapazitätsengpässen, Minderung der Unfallgefahr und Min-

derung der Umweltbelastungen, insbesondere auf der B 3, aber auch der 

B 254. 

• Verbesserung der Erschließung und Anbindung des nord- und mittelhessi-

schen Raums in den Bereichen von Borken bis Homberg (Ohm) an das 

Bundesautobahnnetz zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Standorte (Ent-

wicklung bestehender Betriebe und Neuansiedlung) durch Schaffung einer 

direkten Autobahnverbindung zwischen Kassel und der A 5 mit Verkürzung 

der Reisezeit und einer Betriebskostenersparnis für die Straßennutzer, was 

im Interesse des volkswirtschaftlichen Nutzen ist.  

• Schaffung einer den Anforderungen der Sicherheit und Leichtigkeit des 

(Fern- und Regional-) Verkehrs Rechnung tragenden Bundesfernstraße zwi-

schen Kassel und dem Rhein-Main-Gebiet, wobei insbesondere auch die 
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Nebenkorridore Borken (Hessen) - Gießen sowie Schwalmstadt - Stadtallen-

dorf - Kirchhain - Gießen von Fernverkehr entlastet werden, und damit Ver-

besserung der verkehrs- und wirtschaftsrelevanten Infrastruktur durch eine 

überregionale Verkehrstrasse zur Anbindung an bestehende Fernverkehrs-

verbindungen, 

- und auf regionaler und teilweise auch lokaler Ebene (bedeutsam für die Abwä-

gung): 

• Realisierung der in der Karte dargestellten Planung (Trasse der Kategorie I) 

für die A 49 zur Verbesserung der überregionalen Verbindungsstrukturen 

zwischen den Oberzentrun Kassel sowie Gießen und dem Rhein-Main-Ge-

biet und dem dazwischen befindlichen ländlichen Raum und damit Erfüllung 

von Erschließungs- und Verbindungsfunktionen im Zuge der regionalen Ver-

bindungsachse Kassel - Borken - Schwalmstadt [im Gebiet von Nordhessen] 

- Neustadt (Hessen) - Stadtallendorf - Homberg (Ohm) - Gemünden (Felda) - 

Gießen [in der mittelhessischen Region, im RPM als „auch als Fernverbin-

dungsachse“ bezeichnet], als Verbindung der  Wirtschaftsräume Kassel und 

Gießen und der dazwischen liegenden Mittelzentren, 

• Schaffung einer durchgehenden anbaufreien Straßenverbindung zwischen 

den Oberzentren Kassel und Gießen sowie den dazwischen liegenden Mit-

telzentren und im Weiteren zum Verdichtungsraum des Rhein-Main-Gebietes 

zum Leistungsaustausch zwischen den Ober- und Mittelzentren über die 

Verbindungsachse als Netzergänzung, 

• Schaffung einer verbesserten, verkehrssicheren und leistungsfähigen Ver-

bindung im Zuge der Bundesautobahn 49 für den Fernverkehr als überregio-

nal bedeutende Verbindungsachse in Weiterführung der bestehenden A 49 

in Richtung Süden bis zur A 5 (Die Verbesserung überregionaler Verkehrs-

verbindungen ist ein dem Fernstraßengesetz legitimerweise anzustrebendes 

Planungsziel [vgl. auch BVerwG, Urteil vom 24. November 1989 - BVerwG 4 

C 41.88 -, BVerwGE 84, 123, A 98 Lauchringen]). 

• Abbau von Kapazitätsengpässen und Minderung der Unfallgefahr auf den 

bestehenden Bundesautobahnen 7 (Kassel - Hattenbach) und 5 Hattenbach 

- Gießen), die zum Teil sehr große Steigungen aufweisen und große topo-

graphische Höhen (z.B. mit Pommer und Rimberg) überwinden.  

• Erhöhung der Verkehrssicherheit auf dem Straßennetz und Verbesserung 

des Verkehrsflusses auf einer Bundesautobahn durch die Beseitigung von 

verkehrlichen Engpässen und Senkung der Zeit- und Betriebskosten für die 

Straßennutzer und dadurch Minderung der Unfallgefahr und Beseitigung von 



Planfeststellungsbeschluss - 232 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Kapazitätsengpässen auf dem vorhandenen Straßennetz, wobei die Verbes-

serung der Verkehrssicherheit der Erhöhung der Volksgesundheit dient, weil 

die Unfallzahlen auf dem vorhandenen Straßennetz – z.B. Überholunfälle, 

aber auch Unfälle in Ortslagen mit schwächerem Verkehrsteilnehmern – zu-

rückgehen werden, da die Unfallzahlen auf Autobahnen deutlich unter den 

anderer Straßentypen liegen. 

• Bündelungseffekt als Sammelachse für den Regional- und Fernverkehr auf 

einer Bundesautobahn und damit Erhöhung der Effizienz in der Verkehrsab-

wicklung sowie der Vermeidung von Zeitverlusten durch Umwegfahrten.  

• Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes vom überregionalen Verkehr 

und dabei insbesondere der Ortsdurchfahrten und damit der Anwohner, vor 

allem im Zuge der Bundesstraße 3 sowie auch der B 254 und B 454, auch 

durch Bündelung der regionalen und großräumigen Durchgangsverkehre auf 

einer leistungsfähigen Bundesfernstraße, womit die A 49 einer überregiona-

len Verkehrsverbindung gerecht wird (siehe auch BVerwG, Urteil vom 17. 

Mai 2002 - BVerwG 4 A 28.01 -, BVerwGE 116, 254, A 44 Hessisch Lichte-

nau), durch den Bau von Autobahnanschlussstellen, wobei der Effekt der 

Bündelung der Verkehre im Untersuchungsraum zu Entlastungen auf vielen 

Nebenstraßen führt (Mehrbelastungen treten teilweise auf Zubringerstraßen 

auf).  

• Verbesserung der Erschließung der strukturschwachen nord- und mittelhes-

sischen Region und Anbindung an das überregionale Straßennetz (über An-

schlussstellen) und damit Verbesserung und Stabilisierung der Standortbe-

dingungen für die Wirtschaft, Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplät-

zen durch den so genannten Aufschließungseffekt (siehe auch BVerwG, Ur-

teil vom 17. Mai 2002 - BVerwG 4 A 28.01 -, a.a.O.). 

• Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Gewährleistung einer 

sicheren und flüssigen Abwicklung des Fernverkehrs mit Sicherstellung des 

täglichen Leistungsaustausches von Gütern und Personen, insbesondere 

Stärkung und Stabilisierung der Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes 

Stadtallendorf. 

• Schaffung von Anbindungsmöglichkeiten des nachgeordneten Straßennet-

zes und Beitrag zur Entspannung der kleinräumlichen Verkehrssituation 

(durch Herstellung von Autobahnanschlussstellen bei Neustadt (Hessen) und 

Stadtallendorf im Bereich der hier festgestellten VKE 30). 
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• Verzicht auf ansonsten notwendige Projekte im vorhandenen Straßennetz 

und dabei Schonung der in der Nähe befindlichen empfindlichen bebauten 

Bereiche, wie Neubau einer Ortsumgehung Wiera im Zuge der B 454. 

• Anbindung des Raumes Marburg über die B 454/ B 62 und des Ebsdorfer-

grundes über die B 454 auf kurzem Wege an das Autobahnnetz aus und in 

Richtung Norden (A 7) und Osten (A 4/ A 38).  

Mit diesen Zielen wird einhergehend Folgendes angestrebt:  

• Verwirklichung einer umweltschonenden und weitestgehend in den Natur- 

und Landschaftsraum eingebundenen Trassenführung der A 49 und dabei 

Berücksichtigung der örtlichen Interessen bei der Trassierung der Autobahn, 

teilweise durch Führung auf Talbrücken.  

• Ausgleich zwischen den divergierenden Zielen einer guten Verbindungsqua-

lität (im Hinblick auf Direktheit der Verbindung = kürzester Weg), des Um-

weltschutzes und der Verkehrssicherheit.  

• Vermeidung einer zusätzlichen Zerschneidung des Landschaftsraums durch 

eine weitgehende Trassenführung in Bündelungslage zu vorhandenen Hoch-

spannungsleitungen. 

• Schutz der Anwohner vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräu-

sche, Luftverunreinigungen oder Erschütterungen (zur Senkung des Immis-

sionsniveaus in den vom Durchgangsverkehr besonders betroffenen Ort-

schaften unter Berücksichtigung der für die Straßenplanung geltenden im-

missionsschutzrechtlichen Vorschriften, die selbst aber das Ziel der Planung 

nicht bestimmen, jedoch für die Abwägung besonders relevant sind) und Re-

alisierung einer neuen Straßenverbindung, die auf die Siedlungsstruktur, wie 

diese sich durch die vorhandene bauliche Situation und die geplante städte-

bauliche Entwicklung ergibt, abgestimmt ist.  

• Beseitigung bestehender Belastungen von Wohnsiedlungsflächen vor unzu-

mutbaren Verkehrs- und Immissionsbelastungen durch Durchgangsverkehr 

und zugleich zur Verbesserung der weiträumigen Verkehrsqualität. 

• Durch Einhaltung ausreichender Abstände zu anderen Nutzungen soll aus-

reichender Lärmschutz sichergestellt werden, ggf. Realisierung von Gestal-

tungs- und Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der an die A 49 angrenzen-

den Wohnbebauung und Außenwohnbereiche. 

• Deutliche Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Ortszentren, die heute in 

den Ortsdurchfahrten und Ortslagen durch die Verkehrsbelastung stark be-

einträchtigt wird. Darüber hinaus können von den Gemeinden in den 

Ortsdurchfahrten zur Unterstützung dieses Ziels verkehrsberuhigte Maß-
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nahmen durchgeführt werden, mit denen das Wohnumfeld- und die Aufent-

haltsfunktion verbessert werden. 

Die von Beteiligten zur Planrechtfertigung und den Planungszielen abgegebenen 

Stellungnahmen und vorgebrachten Einwände führen zu keiner anderen Bewer-

tung. Die Einwendungen gegen die Planrechtfertigung, die das Vorhaben grund-

sätzlich in Frage stellen, greifen gleichfalls nicht durch. Dies gilt insbesondere in 

Bezug auf die Darlegung Beteiligter, dass das Ziel „Abbau von Kapazitätseng-

pässen und Minderung der Unfallgefahr auf der A 7 und der A 5“ sich weitestge-

hend durch die durchgeführten Maßnahmen im Zuge der A 7 und A 5 erledigt 

hätte. Denn zu den mit dem Bau der A 49 verfolgten Entlastung von Kapazitäts-

engpässen zählt neben den Steigungsstrecken im Zuge dieser Autobahnen auch 

jener Abschnitt zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Hattenbacher Dreieck, in 

welchem sich Ost-West- und Nord-Süd-Verkehre überlagern. Die Netzergänzung 

des Autobahnnetzes trägt zu einer spürbaren Entlastung der A 7/ A 5 bei. Inso-

fern ist (eigentlich losgelöst vom genauen Auftreffpunkt an der A 5) eine Plan, in 

den letzten Jahren durchgeführten Ausbaumaßnahmen an der A 5 weitestge-

hend auf die Ertüchtigung der A 5 durch Grunderneuerung und Standstreifenan-

bau bezogen.  

Da ein wichtiges Ziel der Planung, die Schaffung einer leistungsfähigen Auto-

bahnverbindung für den weiträumigen (Fern-) Verkehr ist, ergibt sich daraus, 

dass ein großer Anteil des Verkehrs auf der A 49 Durchgangsverkehr sein wird. 

Dies entspricht der Verkehrsbedeutung einer Bundesautobahn (§ 1 Abs. 3 

FStrG). Bundesautobahnen sind Bundesfernstraßen, die nur für den Schnellver-

kehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind. Dass eine Autobahn auch den regiona-

len Durchgangsverkehr und Ziel- und Quellverkehr des Planungsraumes (über 

die Anschlussstellen) aufnimmt, steht der Verkehrsbedeutung einer BAB nicht 

entgegen sondern entspricht dem bundes- und landespolitischen Verkehrskon-

zept. Dazu kommt, dass eine Autobahn für die Abwicklung von Durchgangsver-

kehr besser geeignet ist als beispielsweise eine B 3 mit ihren Ortsdurchfahrten in 

kleinstädtischen oder dörflichen Strukturen. 

Hinsichtlich des Neubaus der A 66 zwischen Fulda und Frankfurt am Main ist an-

zumerken, dass in der Verkehrsprognose auch die im Zuge dieser Autobahn ge-

planten und in Bau befindlichen Abschnitte berücksichtigt wurden. Die A 7/ A 66 

stellt keine Alternativroute für die A 49 dar.  

Anzumerken ist ferner, dass die sich aus dem BVWP 92 ergebende, im Erläute-

rungsbericht erwähnte „Entlastung, vornehmlich vom Schwerkehr, der B 254“ 

durch die A 49, insbesondere wegen der gewählten Trassenführung, wie die Ver-

kehrsuntersuchungen bezogen auf den Bezugs- und Planfall belegen, nicht ein-



Planfeststellungsbeschluss - 235 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

tritt. Die Entlastungswirkung der B 254 ist im Ergebnis gering (je nach Abschnitt 

Verkehrsabnahmen von 100-900 Kfz/24h, im Bereich Homberg (Efze) allerdings 

Zunahmen um 600-700 Kfz/24h). Die diesbezügliche Kritik Beteiligter an dem 

vom Vorhabenträger wiedergegebenen Argument stellt aber – entgegen der Auf-

fassung der Beteiligten – die Planung der A 49 nicht in Frage. 

Zu dem Teilziel, Entlastung, vornehmlich vom Schwerverkehr, der B 254 und Ab-

bau von Kapazitätsengpässe, Minderung der Unfallgefahr und Minderung der 

Umweltbelastung auf der B 254, hat das ASV Kassel zutreffend darauf hingewie-

sen, dass die Ortsumgehungen Wabern, Ortsteile Unshausen und Hebel, die in 

der Kategorie II im Regionalplan Nordhessen (2000 bzw. 2010) enthalten sind, 

diesem Ziel dienen werden. Aber auch diese Maßnahmen stellen das Projekt 

A 49 nicht in Frage.  

Die angesprochene Sperrung der B 254 für Schwerverkehre im nachgeordneten 

Netz (südlich Alsfeld bis Fulda) stellt die planfestzustellende Baumaßnahme 

gleichfalls nicht in Frage. Im Übrigen sind die flächenhaft eintretenden Entlas-

tungseffekte des nachgeordneten Netzes in der Verkehrsuntersuchung betrachtet 

worden. Danach tritt eine Entlastung z.B. für die B 254 im Abschnitt südlich Los-

hausen und nördlich Schrecksbach um ca. 15% im Gesamtverkehr und um 20% 

beim Lkw-Verkehr ein.  

Zu der von Beteiligten geäußerten Kritik an den Teilzielen, Entlastung des nach-

geordneten Straßennetzes vom überregionalen Verkehr und Verbesserung der 

Erschließung der Region, ist anzumerken, dass der A 49 auch nach den gelten-

den Regionalplänen Nordhessen und Mittelhessen eine besondere raumordneri-

sche und entwicklungsplanerische Dringlichkeit zukommt. Diese, bereits im aus-

gelegenen Erläuterungsbericht enthaltenen Aussagen, sind auch durch die Ein-

wendungen Beteiligter nicht widerlegt worden. Die Verlagerung von Verkehr aus 

dem nachgeordneten Straßennetz auf die neue A 49, auch von Quell- und Ziel-

verkehren der Region bzw. der angebundenen Mittelzentren, wird mit dem Neu-

bauprojekt erreicht. Hinsichtlich der Erschließung der Region wird auf die Ausfüh-

rungen unter C, Ziffer IV,2.5 [Aufschließungsbedürfnis, regionales Erschließungs-

interesse] verwiesen. Der Abschnitt der A 49, VKE 20, der von Norden bis zum 

Mittelzentrum Schwalmstadt reicht, wird durch den hier festgestellten Anschluss-

abschnitt der VKE 30, auch als Baustufe, mit größeren Verkehrsmengen belastet.  

Der Vorschlag nach „Auffächerung des Verkehrs“ vom Fixpunkt Bischhausen 

stellt auf den Status quo (ohne die in Bau befindlichen Abschnitt der VKE 20) ab 

und seine Umsetzung würde die unzureichenden Verkehrsverhältnisse nicht nur 

an der B 3 festschreiben. Die bestehenden Verhältnisse belegen, dass die Ver-

kehrsteilnehmer sich über vorhandene Widerstände im Netz hinwegsetzen. Da-
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her sind auch Verkehrsverbote ausgesprochen, die nach Fertigstellung der A 49 

hinfällig sein dürften. Die mit der Durchbindung der A 49 ermittelten Entlastungs-

effekte der B 3 sind signifikant, so dass auch jenen Lkw, deren Ziel in der Region 

liegt, mit der A 49 eine alternative Route angeboten wird. Verkehrliche Maßnah-

men in Bezug auf den Lkw-Verkehr stellen vergleichsweise kurzfristige Vorkeh-

rungen dar ohne das eigentliche Verkehrsproblem dauerhaft lösen zu können.  

Die A 49, die dem weiträumigen Bundesfernstraßenverkehr dient, dient gleichzei-

tig der Bündelung und die Abwicklung des regionalen Durchgangsverkehrs als 

auch des regionalen Quell- und Zielverkehrs. 

Die Planung genügt den rechtlichen Anforderungen des Lärmschutzes (siehe C, 

Ziffer IV,6.2). 

Die Kritik an den Teilzielen, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und 

Sicherstellung angemessener Standortqualitäten, unter Hinweis auf verschiedene 

Untersuchungen, wie LUTTER, H., „Raumwirksamkeit von Fernstraßen“ in: „Infor-

mationen zur Raumentwicklung, Autobahnbau ohne regionalwirtschaftliche Per-

spektive?“, Heft 3/4 der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raum-

ordnung, 1981,oder GATHER, M., et al.: „Regionale Effekte des Fernstraßenbaus 

in den neuen Bundesländern“, Abschlussbericht, 1999, greift nicht durch. Eine 

Verbesserung des überörtlichen Straßenverkehrsnetzes dient auch der regiona-

len Wirtschaftsstruktur, wie bessere Erreichbarkeit der Region über vorgesehene 

Anschlussstellen, und damit der Sicherstellung angemessener Standortqualitäten 

für die Gewerbe- und Industriebetriebe. Zwar schafft das festgestellte Vorhaben 

an und für sich keine von sich ergebende Entwicklung sondern schafft den Un-

ternehmen die Möglichkeit für eine bessere, standortsichere Entwicklung. Dass 

sich mit einer höheren Mobilität auch der Wettbewerb des Umlandes mit dem 

Oberzentrum erhöht, stellt das Projekt A 49 nicht in Frage sondern soll – wie den 

Zielen entnommen werden kann – mit ihm ausdrücklich erreicht werden. Voraus-

setzung hierfür ist die Umsetzung der regionalplanerischen Vorgaben für eine 

verbesserte Erreichbarkeit der Region. In diesem Zusammenhang wird das Gut-

achten des Büro IGI NIEDERMEYER INSTITUTE, 1998, verwiesen. Dort ist dargelegt:  

"Die innere Erschließung und verbesserte Anbindung der Region an die be-
nachbarten Zentren und Wirtschaftsräume Kassel, Marburg, Gießen und insbe-
sondere das Rhein-Main-Gebiet stellt eine Voraussetzung dar, die in der Regi-
on festgestellten Entwicklungspotentiale zu aktivieren." 

Daran ändert auch der Hinweis Beteiligter nichts, dass Betriebe ihre Produktion 

verlagern. Mit dem festgestellten Bauvorhaben soll gerade einer solchen Ent-

wicklung gegengesteuert werden. Daher gehört zu den raumordnerischen Ziel-

setzungen der A 49 u.a. auch die Sicherstellung angemessener Standortentwick-
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lungen. Durch Förderung der Flexibilisierung der Erreichbarkeit benachbarter 

Wirtschaftsräume (und damit auch deren Arbeitsplätze) soll die Standortqualität 

der Region (zum Verbleib) erhöht werden, um einer sich daraus ansonsten erge-

benden (noch stärkeren) negativen Bevölkerungsprognose entgegen zu wirken. 

Einer – ansonsten mit der zunehmenden Dynamisierung der Beschäftigungsver-

hältnisse verbundenen – Abwanderungstendenz soll durch eine verbesserte Er-

reichbarkeit der Region tendenziell entgegengewirkt werden. Die in diesem Zu-

sammenhang geäußerte Kritik an den Industrie- und Handelskammern (IHK), 

welche einen Autobahnbau unterstützen, ändert an dieser Beurteilung nichts. 

Denn die Industrie- und Handelskammern nehmen als eigenverantwortliche öf-

fentlich-rechtliche Körperschaften der wirtschaftlichen Selbstverwaltung das Ge-

samtinteresse der ihnen zugehörigen Unternehmen gegenüber Kommunen, Lan-

desregierungen sowie Politik und Öffentlichkeit wahr. Sie repräsentieren das 

wirtschaftliche Gesamtinteresse auf der Grundlage einer breiten Unternehmer-

schaft (3,6 Mill. gewerbliche Unternehmen sind gesetzliche Mitglieder der IHKs). 

Das macht die IHK-Organisation unabhängig von Einzelinteressen und schafft 

ein besonderes Gewicht gegenüber politischen Instanzen. Es zwingt alle Ent-

scheider der IHK-Organisation zum Ausgleich der Interessen. Die Gefahr, das 

unbekannte, sachfremde Einflussnahmen die politischen und sachlichen Ent-

scheidungen in eine bestimmte Richtung lenken, mag nach Auffassung Beteilig-

ter zwar gegeben sein. Doch hat das Interesse der IHK-Organisation hier nicht 

den Ausschlag für das Projekt gegeben sondern die verkehrspolitischen Zielset-

zungen, wie sie insbesondere im BVWP 2003 und im Bedarfsplan für die Bun-

desfernstraßen Ausdruck gefunden haben. Diese stellen für die Planfeststel-

lungsbehörde eine verbindliche Festlegung dar. Die getroffenen Aussagen gelten 

auch für das Teilziel, Verbindung der Wirtschaftsräume Kassel und Gießen und 

der dazwischen liegenden Mittelzentren. Auf die Ausführungen zu C, Ziffer IV,2.5 

wird verwiesen. Dort sind, soweit von Relevanz, auch Aussagen zu von Beteilig-

ten angesprochenen kritischen Folgen, die sich für den Einzelhandel unter Bezug 

auf die Dissertation von D. FITTKAU, „Beeinflussung regionaler Kaufkraftströme 

durch den Autobahnlückenschluss der A 49 Kassel - Gießen“, 2004, behandelt. 

Dies gilt auch z.B. für eine Schwächung Stadtallendorfs. 

Das mit dem Vorhaben gleichfalls verfolgte Teilziel, Erhöhung der Effizienz in der 

Verkehrsabwicklung durch Vermeidung von Zeitverlusten durch Umwegfahrten, 

kann mit der von Beteiligten als „absurdes“ Argument dargestellten Bezeichnung, 

weil nicht zwischen allen Ober- und Mittelzentren eine direkte Autobahnverbin-

dung bestehe, gleichfalls nicht in Frage gestellt werden. Denn eine solche Wir-
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kung des Autobahnprojekts ist ein generelles Teilziel solcher Straßenbaumaß-

nahmen und daher folgerichtig. 

Die gegen die Planrechtfertigung für das Vorhaben der A 49 vorgebrachten Ein-

wände waren daher zurückzuweisen.  

1.7 Wirtschaftliche Gesichtspunkte 

Die Wirtschaftlichkeit des Gesamtbauvorhabens ist bei der Betrachtung der VKE 

30 nicht unberücksichtigt geblieben; hierzu verpflichten die haushaltsrechtlichen 

Bestimmungen. Diese Belange sind auf den verschiedenen Planungsstufen, ins-

besondere bei der Festlegung der gewählten Planfeststellungsvariante beachtet 

worden. Dies gilt auch in Bezug auf das Widmungs- und Umstufungskonzept, 

aus dem sich detailliert die Klassifizierung und somit auch die Baulastträgerschaft 

des zukünftigen Straßennetzes ergeben. Die Kosten für den Bau und die Unter-

haltung einschließlich des Betriebs der Bundesautobahn obliegt dem Träger der 

Straßenbaulast, der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung). 

Der Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat aus haus-

haltsrechtlicher Sicht die Richtigkeit und Zweckmäßigkeit der planfestgestellten 

brachten Linienführung auch durch die Erteilung des Sichtvermerks bestätigt. Die 

sich aus der Planung ergebenden Folgewirkungen werden von dem Bund getra-

gen, ggf. unter Berücksichtigung der im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss 

getroffenen Auflagen und Regelungen. Für den Betrieb der A 49 sind keine zu-

sätzlichen Maßnahmen und Vorkehrungen hinsichtlich Rettungsdiensten und 

Feuerwehren vorzusehen. Hierfür gelten die gelten die gesetzlichen Vorschriften; 

es wird auf die bestehenden Einrichtungen (z.B. Gefahrstoffbekämpfung) zurück-

gegriffen.  

2. Verkehrliche Belange  

Das Bauvorhaben ist auch aus verkehrlichen Gründen notwendig. Im Einzelnen 

ergibt sich aus dem bestehenden Zustand des Straßenverkehrsnetzes, aber 

auch unter Berücksichtigung der prognostizierten Verkehrsentwicklung. 

2.1 Darstellung des bestehenden Zustandes 

Die Anknüpfung der Verkehrsverbindung zwischen Kassel und dem Raum 

Schwalmstadt - Neustadt - Stadtallendorf ist gegenwärtig mit dem Endpunkt der 

bereits fertiggestellten Strecke der A 49 bis Neuental/ Bischhausen (sie endet 

dort an der L 3074) gegeben. Das untergeordnete Straßennetz reicht aufgrund 

seines Ausbauzustandes (Linienführung, Deckenaufbau) nicht aus um den über-

regionalen Durchgangsverkehr aufzunehmen.  

Daher sind in den vergangenen Jahren verkehrsbehördliche Anordnungen getrof-

fen worden, um die verkehrlichen Wirkungen im nachgeordneten Straßennetz zu 
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minimieren und den ansonsten auftretenden Nachteilen für die Bevölkerung ent-

gegenwirken zu können. So ist der Abschnitt Borken (Hessen) bis Neuental 

durch verkehrsbehördliche Anordnung für den Lkw-Verkehr mit >3,5t zulässiges 

Gesamtgewicht (zGG) gesperrt. Dieser Verkehr war über die B 3 (Borken - Mar-

burg) und die B 254 (Wabern - Schwalmstadt - Alsfeld) geführt worden. Der Ver-

kehr durchfährt dabei zahlreiche Ortsdurchfahrten, aufgrund ihrer teilweise un-

übersichtlichen Streckenführung in größeren Abschnitten ist die B 3 mit einem 

Überholverbot belegt.  

Weiterhin bestand für den Güterverkehr(Lkw > 4t zGG) auf der B 3 ein langjähri-

ges Nachtfahrverbot (bis September 2006). Diese Sperrung für den Lkw-Verkehr 

war angeordnet worden, weil der Ausbauzustand der anschließenden (Landes-) 

Straßen vor allem in Linienführung und Deckenaufbau nicht den Anforderungen 

des überregionalen Verkehrs genügt und um die Bevölkerung vor Verkehrslärm 

zu schützen. Überdies war von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde aus 

Anlass von Maut-verdrängtem Schwerverkehr (Lkw > 12t zGG) ein Durchgangs-

fahrverbot für solche Lastkraftwagen auf der B 3 zwischen Borken und Cölbe 

zum Schutz der Bevölkerung vor unzumutbaren Lärm und Gefahren angeordnet 

worden. Nachdem der Hessische Verwaltungsgerichtshof das Verbot für Lastwa-

gen auf der B 3 aufgehoben hatte, wurde auf der B 3 zwischen Borken/ Kersten-

hausen (A 49) und Cölbe (Einmündung zur B 62) ein Nachtfahrverbot für die 

Kraftfahrzeuge ab 3,5t zGG in der Zeit von 22.00 bis ab 19.04.2010 angeordnet, 

um die Bevölkerung vor unzumutbaren Lärm zu schützen und die Nachtruhe zu 

gewährleisten. Ausgenommen sind lediglich die Be- und Entlader der Landkreise 

Schwalm-Eder und Marburg-Biedenkopf. Die Unternehmen, die ihren Betriebssitz 

dort haben, sind den Be- und Entladern gleichgestellt. 

Auf der B 254, die von der Anschlussstelle Felsberg über Wabern - Homberg 

(Ohm) - Schwalmstadt/ Stadtteil Ziegenhain - Alsfeld zur A 5 und weiter bis Fulda 

führt, gilt zwischen Alsfeld und Homberg (Efze) ein ganztägiges Lkw-Fahrverbot 

für den Durchgangsverkehr über 12t zGG zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 

den erheblichen Auswirkungen veränderter Verkehrsverhältnisse, die durch die 

Erhebung der Maut nach dem Autobahnmautgesetz hervorgerufen worden sind. 

Dabei liegt Durchgangsverkehr nicht vor, wenn eine Fahrt dazu dient, ein Grund-

stück an der vom Verkehrsverbot betroffenen Straße oder an einer Straße, die 

durch die vom Verkehrsverbot betroffenen Straße erschlossen wird, zu erreichen 

oder zu verlassen (Be- und Entlader, Unternehmen mit Betriebssitz), und in ei-

nem Radius von 75 km Luftlinie Güter zu befördern (Be- und Entladeort müssen 

sich in einem Umkreis von 75 km befinden. Dies gilt auch für notwendige Leer-

fahrten.) 
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Diese verkehrsbehördlichen Maßnahmen sind vor dem Hintergrund zu sehen, 

dass Güterverkehr für die bergigen Teilabschnitte der A 7/ A 5 zwischen Hom-

berg (Efze) und Alsfeld nachgeordnete Straßen als Ausweichstrecke nutzt, die 

nach Darstellung des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsor-

gung (BGL) e.V. zwischen Borken - Cölbe und Felsberg - Alsfeld - Fulda die ver-

kehrsübliche Route darstellen. Mit den verkehrsbehördlichen Maßnahmen auf 

der B 3 und der B 253/ 254 ist der Schwerverkehr begrenzt worden. Dies gilt 

auch für die Bereiche von Treysa, Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf. 

Im Raum Schwalmstadt - Neustadt (Hessen) - Stadtallendorf übernimmt die 

B 454 eine wichtige regionale West-Ost-Verbindungsfunktion. Sie beginnt an der 

B 62 in der Gemarkung Kirchhain, führt über Stadtallendorf, Neustadt (Hessen), 

Schwalmstadt und Neukirchen und endet in Niederaula an der B 62. Darüber 

hinaus wird das Straßennetz durch querverbindende Landes- und Kreisstraßen 

ergänzt. Im Zentrum des Stadtteils Treysa der Stadt Schwalmstadt schließen die 

L 3155 und die L 3145 an die B 454 im Bereich eines lichtsignalgeregelten Kno-

tenpunktes an. Bei Treysa ist in Richtung Gilserberg (B 3) die L 3155 gut ausge-

baut und zügig befahrbar. Die bestehende B 454 durchfährt die Stadtteile Treysa 

und Wiera der Stadt Schwalmstadt und in ihrem weiteren Verlauf Neustadt (Hes-

sen) und Stadtallendorf. In Wiera besteht im Kreuzungsbereich mit der Bahnstre-

cke Kassel - Gießen (Main-Weser-Bahn) eine Engstelle. Dieser Abschnitt weist 

fernerhin wegen des engen, sich schlängelnden Wieratales eine unzureichende, 

kurvige Linienführung mit Unstetigkeiten auf. Die B 454 kann dadurch ihre maß-

gebliche Netzfunktion und die Anforderungen an eine verkehrssichere Bundes-

straße nur eingeschränkt erfüllen. In Wiera münden die L 3342 und die K 105 in 

die B 454, wobei letztere ein großes Gefälle und die Einmündung unzureichende 

Sichtverhältnisse aufweist, die Verkehrsgefährdungen hervorrufen. Der Neubau 

der A 49 führt zu einer Reduzierung der Verkehrsbelastung und damit zu einer 

nachhaltigen Erhöhung der Verkehrssicherheit. 

Im Bereich der Ortsdurchfahrt Neustadt (Hessen) genügt der vorhandene Stra-

ßenquerschnitt angesichts der eng bebauten Ortslage den Sicherheitsanforde-

rungen des überörtlichen und örtlichen Verkehrs nicht. Hinzu kommen die recht-

winklige Kurven im Zuge der B 454. Der Verkehr läuft tatsächlich (siehe Stadt-

plan der Stadt Neustadt im Internet) anders als der Verlauf der B 454 in der 

Übersichtskarte dargestellt ist. Der Bundesstraßenverkehr wird über die Kasseler 

Straße (aus Richtung Wiera) über Bahnhofstraße, Hindenburgstraße und Queral-

lee zur Marburger Straße, die weiter in Richtung Stadtallendorf verläuft, geführt. 

In Neustadt (Hessen) münden die L 3263 und die L 3071 in die Bundesstraße 

ein. Der Anschluss der L 3071 liegt in einer Kurve und weist aufgrund der topo-
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graphischen Gegebenheiten eine starke Steigung auf. Der überörtliche Verkehr 

wird durch den landwirtschaftlichen Verkehr je nach Jahreszeit signifikant behin-

dert. 

Die B 454 führt von Neustadt durch Stadtallendorf zwischen dem alten Dorfkern 

von Allendorf und dem Stadtzentrum. Sie dient – auch zukünftig – als innerstädti-

sche Verteilerschiene und wichtigste Anbindung der Stadt Stadtallendorf an das 

überregionale Straßennetz. Daher wird sie zum Autobahnzubringer ausgebaut. 

So wurde sie zwischen dem Anschluss der Waldstraße und der Main-Weser-

Bahn ausgebaut und außerdem wird der Knotenpunkt mit den Stadtstraßen 

Wetzlarer Straße und Lilienthalstraße sowie der Knotenpunkt mit der L 3290 

(Haupt- und Bahnhofstraße) umgebaut. Dabei wird die Straße tiefer gelegt. Im 

Bereich der Stadt Stadtallendorf wird auch begleitend zur Planung der A 49 der 

Ausbau der B 454 betrieben. Die Umgestaltung der B 454 erfolgt, unterteilt in 3 

Bauabschnitte, entsprechend ihrer zukünftigen Verkehrsbedeutung (Zubringer 

zur Anschlussstelle A 49 östlich von Stadtallendorf) und Verkehrsbelastung un-

abhängig vom Neubau der A 49. Der 1. Bauabschnitt – er umfasste auch den 

Neubau der Brücke über die Main-Weser-Bahn – wurde am 22.12.2006 dem 

Verkehr übergeben. Für den 2. Bauabschnitt (Lilienthal-/ Wetzlarer Straße) durch 

das Institut des planfeststellungsersetzenden Bebauungsplan durch die Stadt 

Stadtallendorf geschaffen. Dier Baumaßnahme wurde am 11.05.2011 begonnen 

und soll 2013 fertiggestellt sein. Für den 3. Bauabschnitt (Haupt-/ Bahnhofstraße) 

ist die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens vorgesehen; der Antrag 

auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens soll noch 2011 gestellt werden. 

Dieser Abschnitt soll im Anschluss an den fertiggestellten 2. Abschnitt gebaut 

werden. Alle drei Abschnitte sollen vor Inbetriebnahme der A 49 fertiggestellt 

sein. 

Die Verkehrsbelastungen stellen sich für die Jahre 2000 und 2005 wie folgt dar: 

Tabelle 8: Verkehrsbelastungen 2000 und 2005 

Straße Abschnitt DTVW
1) 

(Kfz/24h) 
DTV2) 

(Kfz/24h) 
DTV3) 

(Kfz/24h) 
A 49 Fritzlar - Borken 10.145 9.224 14.563 
A 49 Borken - Neuental k.A. 3.500 5.638 
B 3 Borken - Gilserberg 6.235 6.639 6.416 
B 254 Schwalmstadt - Alsfeld 7.026 6.107 5.793 
B 454  OD Schwalmstadt/ Treysa 12.899 k.A. k.A. 
B 454  Schwalmstadt - Neustadt 5.782 5.298 5.200 
B 454  Neustadt - Stadtallendorf k.A. 9.862 8.993 
L 3067 ST Allendorf - ST Treysa 3.309 2.889 3.854 
L 3074 Bad Zwesten - Neuental 1.979 2.013 1.856 
L 3155 Schwalmstadt - Gilserberg 5.614 5.230 4.395 
L 3155 OD ST Treysa 9.974 k.A. k.A. 

 
Anmerkungen: 
DTVW = durchschnittlicher täglicher Werktagsverkehr 
DTV = durchschnittlicher täglicher Verkehr (Jahresmittelwert) 
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ST      = Stadtteil 
k.A.     = keine Angabe 
1)       Erläuterungsbericht für A 49, VKE 20, Unterlage Nr. 1, S. 12 
2)       Verkehrsmengenkarte 2000 
3)       Verkehrsmengenkarte 2005 

Der vorgenannten Tabelle ist die Verkehrsentwicklung im Planungsraum zu ent-

nehmen. Der Verkehr hat auf der bestehenden A 49 zugenommen, obwohl die 

A 49 bei Neuental/ Bischhausen endet. Durch verkehrsbehördliche Anordnung 

wurde bislang (bis 2006) der Schwerverkehr vorher auf das Bundesstraßennetz 

(bei Borken auf die B 3 und bei Felsberg auf die B 254) abgeleitet, weil das 

nachgeordnete Straßennetz (es sind im Wesentlichen Landesstraßen) hierfür 

nicht ausgebaut ist, auch nicht ausgebaut werden soll.  

Ziel der Straßenplanung der A 49 ist, wie dargelegt, deren Weiterführung über 

deren Ausbauende hinaus bis zur A 5 und damit eine leistungsfähige, zweibahni-

ge Fernstraßenverbindung als Ergänzung des bestehenden Straßennetzes mit 

einer Entlastung der bestehenden Straßenverbindungen, insbesondere der A 7/ 

A 5 und der stark belasteten Ortsdurchfahrten hauptsächlich im Zuge der Bun-

desstraßen B 3, B 254 und B 454, zu schaffen. Die in den vergangenen Jahren 

getroffenen verkehrsbehördlichen Anordnungen zur Beschränkung des Lkw-Ver-

kehrs stellen, wie dargelegt, weder eine sinnvolle noch eine dauerhafte Lösung 

dar, zumal Fahrzeuge, deren Fahrtquelle und –ziel im Planungsraum liegen, 

dennoch die bestehenden Straßen befahren müssen. Auch genügt die A 7/ A 5, 

auch nach der inzwischen erfolgten Grunderneuerung der A 5 mit Anbau von 

Standstreifen zwischen dem Autobahndreieck Hattenbach und dem Gambacher 

Kreuz sowie Anbau eines Zusatzfahrstreifens in Steigungsstrecken von AS Reis-

kirchen bis nördlich der AS Homberg (Ohm), nicht durchgehend den verkehrli-

chen Anforderungen im Fernstraßennetz. Die zum Teil großen Steigungen der 

A 5 führen regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen, teils zu 10-20 km langen 

Staus, zumindest zu stockendem Verkehr, durch den (überholenden) Schwerver-

kehr. Ein sechsstreifiger Ausbau der A 5 zwischen dem Anschluss der A 49 bei 

Gemünden und AK Gambach ist im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen in der 

Stufe „Weiterer Bedarf mit Planungsauftrag“ enthalten (siehe Ausführungen zur 

Verkehrsuntersuchung unter nachfolgender Nr. 2.2). Im Übrigen ist der Abschnitt 

zwischen AD Hattenbach und AD A 5/ A 49 (Gemünden) lediglich im „Weiteren 

Bedarf“ eingestuft.  

Damit ist der Hinweis Beteiligter, die Kapazitätsengpässe auf der A 7 und A 5 

seien dort weitgehend beseitigt, nicht begründet sondern stellt eine Behauptung 

dar. 

Für den Teilabschnitt Neuental - Schwalmstadt von Bau-km 31+320 bis Bau-km 

43+100 (VKE 20) und den Neubau der Bundesstraße 454 (Zubringerstraße) von 
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Schwalmstadt/ Treysa zur A 49 von Bau-km 0+175 bis 2+460 liegt der bestands-

kräftige Planfeststellungsbeschluss von 20. September 2007 vor. Der hier festge-

stellte Teilabschnitt Schwalmstadt - Stadtallendorf von Bau-km 43+100 bis 

56+440 (VKE 30) schließt an den festgestellten Abschnitt VKE 20 an. Für den 

Abschnitt Stadtallendorf – A 5 (bei Gemünden) ist inzwischen auch das Anhö-

rungsverfahren abgeschlossen worden; dieser Abschnitt wird – wie unter C, Ziffer 

IV, Nr. 4 [Abschnittsweise Planfeststellung] dargelegt – gesondert planfestge-

stellt. 

2.2 Verkehrsuntersuchung 

In den vergangenen Jahren sind als Basis für die grundsätzliche Planungsent-

scheidung sowie für die Raumordnungs- und Linienbestimmungsverfahren meh-

rere Verkehrsuntersuchungen zur Bundesautobahn A 49 durchgeführt worden. 

Der Vorhabenträger hat in dem im Ausgangsverfahren offen gelegten Plan auf 

die von einem Ingenieurbüro (SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH) erstell-

te Verkehrsuntersuchung, Dezember 2002, abgestellt. Diese „Untersuchung der 

verkehrlichen Wechselwirkungen zwischen der geplanten A 49 (Abschnitt Neuen-

tal - A5) mit den im vordringlichen Bedarf befindlichen Projekten im Zuge der 

B 62“ beruht auf dem Analyseverkehr 2000 und enthält eine Prognose für das 

Jahr 2015. Diese Untersuchung, die damals als Grundlage für die Planfeststel-

lungsunterlagen der Teilabschnitte von VKE 20 und VKE 30 erstellt wurde, um-

fasst insgesamt für drei Planfälle die Wirkungen einer A 49 zwischen Neuental/ 

Bischhausen und der A 5, der Umfahrungen im Zuge der B 62 zwischen Bieden-

kopf und Alsfeld sowie einer Kombination dieser beiden Maßnahmenbündel.  

Auf Veranlassung des Amts für Straßen- und Verkehrswesen Kassel sind dann 

„Ergänzende Variantenuntersuchungen zur VKE 20“, August 2005, vom Gutach-

ter erstellt worden. Diese Berichte sind in ihren Aussagen im Wesentlichen iden-

tisch, wobei der zweite (Kurz-) Bericht allein auf die Belastungsprognosen der 

VKE 20 abstellte. Weiterhin wurde im Auftrag der Hessischen Straßen- und Ver-

kehrsverwaltung vom Gutachter eine „Aktualisierung der Verkehrsdatenbasis auf 

das Analysejahr 2005 und den Prognosehorizont 2020“ zu diesem Bericht 2002 

im Oktober 2006 erstellt. Dabei wurde die neue Linienführung im Bereich von 

Stadtallendorf einbezogen. Diese Untersuchung ist als Grundlage der Plan-

feststellungsunterlagen zur VKE 40 erstellt worden und hat im Rahmen des im 

Jahr 2010/ 2011 durchgeführten Planänderungsverfahrens Berücksichtigung ge-

funden. Im laufenden Planfeststellungsverfahren veranlasste die Hessische Stra-

ßen- und Verkehrsverwaltung 2010 eine Fortschreibung der Verkehrsuntersu-

chung auf das Jahr 2025 (Aktualisierung Juni 2011). 
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Für die Bedarfsfeststellung kann die Verflechtungsprognose 2025 herangezogen 

werden. Diese weist jedoch keinen ausreichenden Detaillierungsgrad auf, so 

dass der Vorhabenträger eine zusätzliche Verkehrsuntersuchung in Auftrag gab, 

da bei einem Großprojekt ein höherer Detaillierungsgrad benötigt wird. Denn z.B. 

ist die Bedarfsermittlung des Bundes für die Ermittlung der Auswirkungen auf das 

nachgeordnete Netz nicht ausreichend. Des Weiteren werden detaillierte Daten 

für die Knotenpunktdimensionierung benötigt, da diese aus der Bedarfsermittlung 

des Bundes nicht abgeleitet werden können. Die Verkehrsuntersuchung, Juni 

2011, wurde mit den Rohdaten der allgemeinen Straßenverkehrszählung 2010 

erstellt. Die Ergebnisse der bundesweiten allgemeinen Straßenverkehrszählung 

sind als Liste bereits bekanntgegeben. Mit der offiziellen Bekanntgabe der Ver-

kehrsmengenkarte wird im November 2011 gerechnet. Die Methodik ist im Erläu-

terungsbericht der Verkehrsuntersuchung dargestellt.  

Zur Erläuterung wird – auch unter Berücksichtigung der unter C, Ziffer II,1.2 [Be-

darfsplan für die Bundesfernstraßen] zur Fortschreibung von Verkehrsuntersu-

chungen getroffenen allgemeinen Aussagen – Folgendes angemerkt: 

Bei der Verkehrsuntersuchung 2002 wurden unter Berücksichtigung der hierfür 

durchgeführten Verkehrserhebungen 2000 sowie der bundesweiten allgemeinen 

Straßenverkehrszählung 2000 (SVZ 2000) die verkehrlichen und verkehrswirt-

schaftlichen Wirkungen der A 49, der Umfahrungen im Zuge der B 62 und einer 

Kombination der Maßnahmen A 49/ B 62 für das Prognosejahr 2015 ermittelt. Die 

(damalige aktuelle) Bundesverkehrswegeplanung wurde mit den zukünftigen 

Fernverkehrsströmen in die Verkehrsuntersuchung einbezogen. Auch erfolgte ei-

ne Abschätzung der Interdependenzwirkungen der betrachteten IV-Maßnahmen 

auf den öffentlichen Verkehr, wozu parallel zum MIV-Verkehrsmodell ein ÖV-

Modell entwickelt wurde. Anhand der Verkehrssimulation für das Analysejahr 

konnte die Plausibilität der Verkehrsmodelle über einen Abgleich mit aktuellen 

Verkehrszählungen überprüft werden. Dabei wurde als Analysejahr das Jahr 

2000 gewählt. Eine Fortschreibung des kalibrierten Analysemodells MIV und ÖV 

auf den Prognosehorizont diente der Abbildung des zukünftigen Verkehrsge-

schehens. In Übereinstimmung mit der BVWP 2003 wurde das Prognosejahr 

2015 betrachtet. Auf Basis des Prognoseverkehrs 2015 wurden über einen Ver-

gleich der Verkehrssituation im Ohne-Fall (Bezugsfallnetz) mit der Verkehrssitua-

tion in den Planfällen die verkehrlichen Wirkungen und die verkehrswirtschaftli-

chen Wirkungen abgeleitet. Das Verkehrsmodell MIV berücksichtigte hierbei 

auch den planfallspezifischen induzierten Verkehr.  

Die Verkehrsuntersuchung für die A 49 wurde im Auftrag des Amts für Straßen- 

und Verkehrswesen Marburg im Jahr 2006 aktualisiert. Bei dieser Verkehrsunter-
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suchung wurden die zukünftigen Verkehrsbelastungen des Planungshorizonts 

2020 analog zur Verkehrsanalyse über eine Umlegung der prognostizierten Ver-

kehrsnachfrage auf das jeweils betrachtete digitalisierte Verkehrsangebot über 

das Multisukzessivverfahren modelliert. Bei diesem Verfahren erfolgt die Simul-

tanumlegung mehrerer IV-VSys, z.B. Pkw und Lkw. Die Multi-Verfahren (neben 

dem Multi-Sukzessivverfahren gibt es noch das Multi-Gleichgewichtsverfahren 

und das Multi-Lernverfahren) stellen eine Kombination für mehrere Verkehrssys-

teme dar und lassen Umlegungen von mehreren Nachfragesegmenten simultan 

zu. Bei der Simultanumlegung wird die Wahrscheinlichkeit der Routenwahl auf al-

le möglichen Routen verteilt. Dieses Verfahren ist in seiner Methodik einwandfrei 

und hat plausible Ergebnisse ergeben und von daher nicht zu bestanden. Im 

Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurden in einem ersten Arbeitsschritt im 

September 2005 zahlreiche Verkehrserhebungen im Planungsraum der A 49 

durchgeführt. Das Straßennetzmodell der Verkehrsuntersuchung A 49 wurde auf 

den Ausbauzustand des neuen Analysejahres fortgeschrieben. Dabei fand die 

seit Januar 2005 geltende fahrleistungsbezogene Gebührenpflicht für Schwer-

verkehrsfahrten auf Autobahnen (Mautpflicht) besondere Berücksichtigung. Auch 

die aktuellen Struktur- und Mobilitätsdaten der Verkehrsnachfrage vom Jahr 2000 

wurden auf den neuen Analysehorizont 2005 fortgeschrieben. Darüber hinaus 

wurden Verkehrsangebot und Verkehrsnachfrage in Bereichen, die gemäß aktu-

ellem Planungsstand eine detailliertere Betrachtung erforderlich machen, lokal 

aufgabenspezifisch verfeinert. Im Bezug auf die Verkehrsnachfrage fand die 

Mautpflicht für Schwerverkehrsfahrten über eine Differenzierung der Güterver-

kehrsströme in Fahrzeuge <12tn zGG und in mautpflichtige Schwerverkehrsfahr-

ten >12t zGG Berücksichtigung. Das so entwickelte Verkehrsmodell 2005 ist über 

die in der ersten Arbeitsstufe im September 2005 durchgeführten Verkehrszäh-

lungen im A 49-Planungsraum sowie anhand erster vorläufiger Ergebnisse der 

bundesweiten allgemeinen Straßenverkehrszählung (SVZ) 2005 kalibriert wor-

den. Die Fortschreibung des kalibrierten Analysemodells erfolgte auf den Pro-

gnosehorizont und diente der Abbildung des zukünftigen Verkehrsgeschehens. 

Als neuer Planungshorizont wurde das Prognosejahr 2020 betrachtet. Der aktua-

lisierte Prognosehorizont 2020 berücksichtigt für den Planungsraum der Ver-

kehrsuntersuchung A 49 die aktuellen (unter Berücksichtigung der zu diesem 

Zeitpunkt angelaufenen Fortschreibung der Regionalpläne) Strukturprognosen 

der zuständigen Regierungspräsidien Kassel und Gießen. Auch wurden die Da-

ten zur BVWP 2003 aus dem Jahr 2000 sowie die Motorisierungsentwicklung bis 

zum Jahr 2015 sowie die zukünftigen zu erwartenden Fernverkehrsströme be-

rücksichtigt. Aus diesen Prognoseansätzen wurden das Verkehrsangebot und die 
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-nachfrage für den Bezugsfall 2020 (ohne A 49) und für den Planfall (inklusive 

A 49 im planfestzustellenden Trassenverlauf) entwickelt. Auf Basis der zu erar-

beitenden Prognosebelastungen für den Bezugsfall und den Planfall 2020 wur-

den die verkehrlichen Wirkungen des Neubaus der A 49 quantifiziert und inter-

pretiert. Die Verkehrsnachfrage des Planfalles berücksichtigte neben den allge-

meingültigen siedlungsstrukturellen und mobilitätsbezogenen Entwicklungen 

auch den induzierten Verkehr, der sich infolge der zu erwartenden Zeitgewinne 

durch die A 49 einstellen kann. Beim Straßennetzmodell sind als indisponibel gel-

tende Maßnahmen aufgenommen worden, wie beispielsweise der – inzwischen 

erfolgte Anbau Standstreifen an der A 5 von der AS Alsfeld West bis zum Gam-

bacher Kreuz sowie der sechsstreifige Ausbau der A 5 zwischen dem A 49-

Anschluss und dem Reiskirchener Dreieck und die Tieferlegung der B 454 im 

Stadtgebiet Stadtallendorf. Auf Basis des Prognoseverkehrs 2020 wurden über 

einen Vergleich der Verkehrssituation im Ohne-Fall (Bezugsfall) mit der Ver-

kehrssituation in den Planfällen (Mitfall) die verkehrlichen Wirkungen abgeleitet. 

Neben dem vertieften Blick auf ausgewählte planungsrelevante Ortsdurchfahrten 

wurden hierfür innerhalb des Planungsraums sämtliche Querschnitte in die Wir-

kungsbetrachtung einbezogen, die infolge der Maßnahmen eine verkehrliche Be-

einflussung erfahren. Auch dieses Verkehrsmodell des MIV berücksichtigte den 

planfallspezifischen induzierten Verkehr. Das ÖV-Modell orientierte sich hinsicht-

lich des Detaillierungsgrades an der hier verfolgten Aufgabenstellung einer Inter-

dependenzbetrachtung, so wurden potenzielle Interdependenzwirkungen der 

A 49 auf den öffentlichen Verkehr ebenfalls abgeschätzt. 

Der Vorhabenträger hat eine weitere Fortschreibung der Verkehrsentwicklung auf 

das Jahr 2025 erstellt (siehe Aktualisierung der Verkehrsdatenbasis auf das Ana-

lysejahr 2010 und den Prognosehorizont 2025, Erläuterungsbericht März 2011).  

Die Verkehrsuntersuchungen sind nicht zu beanstanden. Die vorgenommenen 

Modellrechnungen genügen den an eine Prognose – und mithin auch die der 

Verkehrslärmberechnung zugrunde liegende Verkehrsprognose – zu stellenden 

Anforderungen. Sie wurden mit den zur Verfügung stehenden Erkenntnismitteln 

methodengerecht erstellt (vgl. stRspr. des BVerwG, beispielsweise Urteile vom 7. 

Juli 1978 - BVerwG 4 C 79.76 -, NJW 1979, 64, und vom 19. März 2003 - 

BVerwG 9 A 33.02 -; Buchholz 407. 4 § 17 FStrG Nr. 173 S. 158 m.w.N.). Da für 

Verkehrsprognosen keine normative Vorgaben bestehen, auch Vorgaben für den 

Prognosezeitraum fehlen, ist der gewählte Prognosehorizont zu billigen. Im Aus-

gangsverfahren war – wie beim BVWP 2003 – auf das Prognose-Jahr 2015 ab-

gestellt worden, während im Planänderungsverfahren die auf das Jahr 2020 fort-

geschriebene Prognose ergänzend herangezogen wurde. Vom Vorhabenträger 
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wurde dann im laufenden Planfeststellungsverfahren eine Überprüfung veran-

lasst und die Daten auf den Prognosezeitraum des Jahres 2025 fortgeschrieben. 

Diese Fortschreibung, März 2011, wurde vom Hessischen Landesamt für Stra-

ßen- und Verkehrswesen der Planfeststellungsbehörde zwecks Einbeziehung in 

die Planfeststellung übermittelt.  

Die der Planung zu Grunde liegenden Verkehrsprognosen stellen sich nicht als 

Ausdruck unsachlicher Erwägungen dar sondern fügen sich nahtlos in die Pla-

nungskonzeption ein. Der verbleibende Prognosezeitraum ist nicht „zu kurz“ und 

kann auch nicht ohne weiteres infrage gestellt werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 

31. Januar 2002 - BVerwG 4 A 24.01). Damit erweist sich die Anknüpfung der 

Straßenplanung an die laufende Verkehrswegeplanung und ihre Prognosehori-

zonte bei dem hier festgestellten Vorhaben grundsätzlich als Ausdruck sachlicher 

Erwägungen dar. Denn die für Bundesverkehrswegeplanung 2003 zu Grunde ge-

legte Verkehrsprognose für das Jahr 2015 erwies sich auch im Zeitpunkt der 

Planauslegung als verlässliche und deswegen zu Planungszwecken bereits „frei-

gegebene“ Grundlage.  

Die Planfeststellungsbehörde hat unter Berücksichtigung der vom Gutachter des 

Vorhabenträgers inzwischen vorgenommenen Fortschreibungen der Verkehrsun-

tersuchung letztendlich auf das Jahr 2025 abstellen können, obwohl weder der 

Vorhabenträger noch die Planfeststellungsbehörde verpflichtet sind, die Daten-

basis laufend „unter Kontrolle zu halten" (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer 

II,1.2 [Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen]). Dies geht zwar über den dem 

BVWP 2003 und dem 5. FStrAbÄndG zu Grunde liegenden Planungshorizont 

2015 hinaus. Die Fortschreibungen berücksichtigen jeweils die zugänglichen ak-

tuellen Struktur- und Mobilitätsraten, auch die Prognose der deutschlandweiten 

Verkehrsverflechtung für 2025. Unter Berücksichtigung der erfolgten Fortschrei-

bungen der Verkehrsuntersuchung sowie auch unter Heranziehung der „Progno-

se der deutschenlandweiten Verkehrsverflechtungen 2025“, ist ein Bedarf für das 

planfestgestellte Bauvorhaben gegeben. Die Fortschreibung auf das Jahr 2020 

zeigt, dass die Prognosebelastung 2015 geringfügig höher ist als im Jahr 2020. 

Bezogen auf die beiden Bezugsjahre 2020 und 2025 stellt sich das Bild ähnlich 

dar. 

Soweit Beteiligte darauf hinweisen, dass die Verkehrsuntersuchungen von den 

früheren Untersuchungen abweichen, hat der Vorhabenträger darauf hingewie-

sen, dass die ständige Fortschreibung seit der Untersuchung 1997 unter Berück-

sichtigung der jeweiligen Randbedingungen zwar zu unterschiedlichen Ergebnis-

sen geführt hat. Der in diesem Zusammenhang erhobene Vorwurf der Fehlerhaf-

tigkeit kann – wie ein Vergleich der Verkehrsuntersuchung mit den neueren Da-
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ten zeigt – ist nicht begründet. Insbesondere der Vergleich zwischen dem 

Schwerverkehrsanteil (SV) des Modells mit den GVW (Werktagsgüterverkehr 

>2,8t ohne Busse) ergibt, dass die Modellwerte fast immer deutlich über dem 

GVW liegen. Die in diesem Zusammenhang von Beteiligten vorgebrachten Ge-

sichtspunkte lassen nicht erkennen, dass die erfolgte Modellrechnung nicht ein-

wandfrei und daher nicht plausibel ist. Dies gilt auch für die Abbildung des GV. 

Dementsprechend konnte der SV-Wert in der Prognose dem GV-Wert gleichge-

setzt werden. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer IV,6.2 in 

Bezug auf die Lkw-Anteile tags und nachts, wie sie in der schalltechnischen Be-

rechnung in Ansatz gebracht wurden, verwiesen. Die Umrechnung des SV-

Anteils in der luftschadstofftechnischen Berechnung erfolgte nach dem Verfahren 

aus den Rechenbeispielen zur RLS-90 (RBLärm-92) und wurde rechnerisch mit 

27,1% ermittelt. Dieser Wert liegt somit für die A 49 auf der sicheren Seite. 

Die dem ausgelegten Planung zu Grunde liegende Untersuchung (Prognosejahr 

2015) wurde inzwischen wiederum fortgeschrieben. So wurde in das laufenden 

Planfeststellungsverfahren mit der ersten Planänderung die Untersuchung (Pro-

gnosejahr 2020) eingeführt. Dabei wurde auch der räumliche Bezug entlang der 

B 254 korrigiert. Auch sich aus Anlass des Gesamtprojekts A 49 ergebende 

Umstufungen von Teilabschnitten der B 254 und B 454 wurden berücksichtigt. Im 

Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurde – wie dargelegt – eine erneute 

Aktualisierung auf den Prognosehorizont 2025 vorgenommen. Damit wird dem 

Planfeststellungsbeschluss die aktuelle Verkehrsentwicklung zu Grunde gelegt. 

Die modellierte Verkehrsnachfrage und die ermittelten Verkehrsbelastungen be-

inhalten eine Differenzierung nach den Fahrzeugarten Pkw, Güterverkehr mit 

Fahrzeugen 2,8t bis 12t zGG und Güterverkehr mit Fahrzeugen >12t zGG. 

Die in diesem Zusammenhang von Beteiligten ins Feld geführten Gesichtspunk-

te, wie z.B. der Lkw-Mautverkehr weiche auf Ersatzrouten aus, weil diese kos-

tengünstiger oder kostenlos seien, ergeben keine Abschwächung der Verkehrs-

prognose für die Autobahnen, auch nicht für die A 49. Dies gilt auch in Bezug auf 

die an die Datenermittlungen und die darauf aufbauenden Datenabschätzungen 

geäußerte Kritik. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Verkehrserhebungen bei 

Verkehrsplanungen wichtige Informationsquellen über das Verkehrsgeschehen 

darstellen und empirische Grundlagen für verkehrspolitische und fachliche Ent-

scheidungen bilden. Die erstellten Verkehrsuntersuchungen sind im Auftrag des 

Vorhabenträgers von einem Fachbüro mittels technisch korrekter Datenermittlun-

gen bzw. Datenabschätzung erstellt worden. Sie liefern auf der Grundlage des 

gewählten methodischen Gerüsts unter Berücksichtigung der problemspezifi-

schen Erhebungen plausible Ergebnisse. Der erhobene Vorwurf, es handele sich 
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um „spekulativ Ergebnisse“, ist nicht begründet. Jedenfalls drängt sich auch 

durch das Vorbringen Beteiligter der Planfeststellungsbehörde keine andere Be-

wertung mit einem anderen Ergebnis auf. Denn mit den im Rahmen der in 2006 

und 2011 vorgenommenen Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung gewonne-

nen Ergebnissen ist die Gültigkeit der früheren Untersuchungen bestätigt worden. 

Die angewandten technischen Parameter geben keinen Raum, an den Rück-

schlüssen der Untersuchungen und der darauf aufbauenden Beurteilungen der 

beauftragten Gutachten zu zweifeln. Die verkehrlichen Bewertungen des Vorha-

bens und damit letztlich auch die Rechtfertigung des Vorhabens in seiner ausge-

legten Form sind nachhaltig begründet und konnten durch das Vorbringen Betei-

ligter nicht entscheidend erschüttert werden. Jedenfalls ergeben sich angesichts 

der plausiblen und methodengerechten Verkehrsuntersuchungen keine Ge-

sichtspunkte für die Planfeststellungsbehörde, die zu einem anderen Ergebnis 

hätten führen können. Die im Anhörungsverfahren geltend gemachten grundsätz-

lichen Bedenken gegen die Verkehrsuntersuchungen greifen – wie auch die 

nachfolgenden Darlegungen zeigen – somit nicht. Die der Planungsentscheidung 

zu Grunde liegenden prognostischen Einschätzungen genügen den an sie zu 

stellenden Anforderungen.  

Der Planfall 3 der VU 2002 kombiniert den Neubau der A 49 auf dem Abschnitt 

zwischen dem derzeitigen Autobahnende bei Neuental und der A 5 mit den Orts-

umfahrungen im Zuge der B 62 zwischen der Landesgrenze zu Nordrhein-West-

falen und Alsfeld. Dabei wurden B 62-Maßnahmen wie die Ortsumfahrungen 

Biedenkopf/ Eckelshausen1), Kirtorf/ Lehrbach2), Kirtorf2
, Kirtorf/ Ober-Gleen2)

,  Als-

feld/ Angenrod und Leusel2) sowie Alsfeld2) berücksichtigt. 

Anmerkung: 
Während die vorgenannten Maßnahmen im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 1993 der Stufe 
„Vordringlicher Bedarf, neue Vorhaben“ zugeordnet waren, sind die mit 1) und 2) im Bedarfsplan für 
die Bundesfernstraßen 2004 vorgesehenen Ortsumgehung unterschiedlich eingestuft. Die Nr. be-
deutet Folgendes: 
1) Vorhaben mit besonderem naturschutzfachlichen Planungsauftrag für den VB 
2) Weiterer Bedarf mit festgestelltem hohen ökologischen Risiko 

Bei der VU 2006 und 2010 wurde die entsprechende Einstufung im Bedarfsplan 

für die Bundesfernstraßen 2004 berücksichtigt. In die Verkehrsuntersuchungen 

wurden die demografische Entwicklung wie andere relevante Gesichtspunkte 

einbezogen. 

Die von Beteiligten bemängelten Unstimmigkeiten, z.B. die B 254 betreffend, 

wurden vom Vorhabenträger im laufenden Planfeststellungsverfahren korrigiert. 

Die Unterlagen sind in die erste Planänderung eingeflossen. 

Die Verkehrszunahmen auf der B 454 (Wierastraße) in Schwalmstadt/ Treysa 

sind in dem Planfeststellungsbeschluss vom 20.09.2007 für die VKE 20 berück-

sichtigt worden. Durch die Weiterführung der A 49 im Abschnitt der VKE 30 
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kommt es nicht zu relevanten Veränderungen auf der Wierastraße, die nicht 

schon im Planfeststellungsbeschluss vom 20.09.2007 berücksichtigt wären.  

2.3 Verkehrsprognose 

Dem Ausgangsverfahren lag, wie zuvor dargelegt, die Verkehrsuntersuchung 

2002 zur Grunde. Der auf dieser Grundlage vorgenommene Vergleich zeigt unter 

Berücksichtigung der Teilabschnitte Neuental - Schwalmstadt (VKE 20) und 

Schwalmstadt - Stadtallendorf (VKE 30) mit dem Endausbau (bis zum Anschluss 

der A 49 an die A 5) weitere auftretende Verkehrszunahmen auf der A 49 und 

weitere verkehrliche Wirkungen im Straßennetz. Die Verkehrsbelastung stellt sich 

an ausgewählten Streckenquerschnitten (Tabelle 9) wie folgt dar: 

Tabelle 9: Verkehrsbelastung (Kfz/24h) im Jahr 2015 (bei Weiterbau bis 
zur A 5) 

Straße Abschnitt Prognosenullfall/ 
Bezugsfall 

Prognosebelastung mit 
A49 

A 49 Neuental-Schwalmstadt - 34.900 
A 49 Schwalmstadt-Neustadt - 38.300 
A 49 Neustadt-Stadtallendorf - 39.100 
A 49 Stadtallendorf-B 62 - 37.300 
A 49 B 62-Homberg (Ohm) - 37.400 
A 49 Homberg (Ohm)-A 5 - 38.700 
B 3 Borken-Gilserberg 7.000 1.000 
B 254 östlich Schwalmstadt 10.000 10.000 
B 254 Schwalmstadt-Alsfeld 8.260 7.460 
B 454 OD Treysa (Richtung Wiera)*) 6.120 14.860 
B 454 OD Treysa (Richtung Ziegenhain)*) 14.620 12.590 
B 454 Treysa-Wiera*) 6.100 1.600 
B 454 Autobahnzubringer*) - 13.100 
B 454 OD Neustadt (Hessen) 12.100 9.000 
B 454 OD Stadtallendorf 16.900 23.600 
L 3155 OD Treysa (Hephata)*) 9.900 3.800 
L 3048 OU Ebsdorfergrund/ Wittelsberg 9.800 11.000 
L 3048 OU Ebsdorfergrund/ Rauschholzhsn. 8.300 9.500 
L 3048 OU Amöneburg/ Rossdorf 5.200 4.600 
L 3290 OD Stadtallendorf (Nord) 7.900 7.800 
L 3290 OD Stadtallendorf/ Niederklein 8.000 5.000 
L 3072 OD Homberg (Ohm) 7.800 7.100 
L 3072 OD Homberg/ Niederofleiden 4.800 1.300 
L 3073 OD Homberg (Ohm) 2.900 8.500 
L 3073 OD Homberg/ Büßfeld 6.200 4.400 

 
Anmerkungen: 
Vorstehende Werte sind vorrangig der VU 2002, Anlage 2, 4, 5 und 14 (S. 63, 65, 66 und 75) ent-
nommen. Dabei ist zu berücksichtigen, das nach der „Ergänzenden Variantenuntersuchung zur 
VKE 20“, August 2005, Tabelle 3-1, sich auf Straßenabschnitten etwas abweichende Ergebnisse 
ergeben haben. 
*) Die Werte für die OD Treysa sind aus der speziell für diesen Bereich erstellten „Ergänzungsun-
tersuchung Teilbereich Schwalmstadt-Treysa“ entnommen. 
Ein Vergleich mit der Tabelle 4: Verkehrsbelastung (Kfz/24h) im Jahr 2015 (bei Weiterbau bis zur 
A 5) zeigt gegenüber den dort genannten Werten Abweichungen. Die dortigen Werte sind dem Er-
läuterungsbericht (lfd. Nr. 1 der Unterlagen), S. 14, für Planfall 3 und die dort angegebenen Klam-
merwerte sind Anlage 2 und 4 (S. 63 und 65) der Verkehrsuntersuchung A 49/ B 62, Angabe des 
DTVW in Tsd. Kfz/24h, entnommen. Dies erfolgte im Hinblick darauf, dass im Bedarfsplan für die 
Bundesfernstraßen 2004 die im Planungsraum vorgesehenen Ortsumgehungen von Kirtorf/ Lehr-
bach, Kirtorf, Kirtorf/ Ober-Gleen, Alsfeld/ Angenrod und Leusel sowie Alsfeld im Zuge der B 62 der 
Stufe „Weiterer Bedarf“ zugeordnet sind, so dass der Planfall 1 – ohne die Projekte im Zuge der 
B 62 – eher zutreffend ist. 
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Die neue Autobahn 49 nimmt im nördlichen Anschnitt der Neubaustrecke zwi-

schen Neuental und der Anschlussstelle Schwalmstadt rund 34.000 Kfz/Tag und 

zwischen Schwalmstadt und Stadtallendorf 38.000 Kfz/Tag auf. Im weiteren Ver-

lauf liegen die Verkehrsbelastungen der A 49 zwischen Stadtallendorf und Ap-

penrod bei rund 37.000 Kfz/Tag, zwischen Appenrod und der A 5 schließlich bei 

36.000 Kfz/Tag. 

Aufgrund der minimierten Reisezeit im Zuge der BAB sowie der untergeordneten 

Anbindung des B 454-Abschnittes zwischen Schwalmstadt und Neustadt, über 

den Ortsteil Wiera, wird dort eine bedeutende Entlastung vom Durchgangsver-

kehr erwartet. Die derzeitige Funktion der B 454 als Fernstraße wird nach Fertig-

stellung der südlichen Streckenbereiche der A 49 von der Autobahn übernom-

men werden. Die B 454 verliert damit dann ihre Funktion als Straße des weiträu-

migen Verkehrs und wird zwischen Schwalmstadt/ Treysa und Stadtallendorf in 

die nach Landesrecht ergebende Straßenklasse abgestuft. Die Planfeststel-

lungsbehörde hat von der „Kann“-Regelung, wonach dies auch im Planfeststel-

lungsbeschluss geregelt werden kann (§ 2 Abs. 6 FStrG, § 6a HStrG), Gebrauch 

gemacht (siehe die Regelungen unter A, Ziffer IV, Nr. 2.2 bis 2.5). 

Die sich aus der A 49 für die B 454 im Bereich Schwalmstadt/ Treysa ergeben-

den, insbesondere durch den Neubau des Autobahnzubringers zur Anschluss-

stelle Schwalmstadt, sind im bestandskräftigen Planfeststellungsbeschluss vom 

20.09.2007 für die A 49, VKE 20, behandelt. Durch den Weiterbau der A 49 im 

Abschnitt der VKE 30 ergeben sich dort keine relevanten Änderungen im Ver-

kehrsaufkommen. 

Soweit von Beteiligten Unstimmigkeiten im laufenden Planfeststellungsverfahren 

bemängelten wurden diese im Rahmen der ersten Planänderung korrigiert. Im 

Planfeststellungsverfahren hat das ASV Kassel darauf hingewiesen, dass die 

zwischenzeitlich erfolgten Umstufungen im Bereich Ziegenhain - Loshausen hier-

für ursächlich waren. Dies wurde im Rahmen der ersten Planänderung genauso 

berücksichtigt wie der zeitliche Planungshorizont 2020.  

Die fortgeschriebene Verkehrsuntersuchung, 2006, berücksichtigt die im Zuge 

der A 49 zwischen Neuental und der A 5 – entsprechend den Planfeststellungs-

unterlagen für die VKE 20 und VKE 30 sowie VKE 40 – vorgesehenen Anschlüs-

se an das nachgeordnete Straßennetz bei 

• Neuental/ Bischhausen (L 3074) 
• Schwalmstadt/ Treysa (B 454 neuer Autobahnzubringer/ L 3155) 
• Neustadt/ Speckswinkel (L 3071) 
• Stadtallendorf Ost (B 454) 
• Stadtallendorf Süd (L 3290) 
• Homberg (Ohm) (L 3072) 
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Für die Verkehrsnachfrage 2020 – Bezugsfall – wurden die überarbeiteten Ver-

kehrsstrommatrizen des Analysejahres 2005 unter Berücksichtigung bundesweit 

gültiger Prognoseansätze aus dem BVWP 2003 sowie raumbezogener Entwick-

lungsmaßnahmen für Mittel- und Nordhessen auf den Prognosehorizont 2020 

fortgeschrieben. Bei der Entwicklung der sozio-ökonomischen Struktur ist auf die 

regionalen Prognosen der Regierungspräsidien Kassel und Gießen abgestellt 

worden. Der BVWP 2003 weist hinsichtlich der Mobilitäts- bzw. Motorisierungs-

entwicklung differenzierte Prognoseansätze in unterschiedlichen Szenarien aus. 

Für die weiterführenden Arbeiten des BVWP wurde das so genannte Integrati-

onsszenario als maßgebendes Szenario definiert. Aus diesem Szenario ließen 

sich für den Zeitbereich von 2005 bis 2015 ein Zuwachs der MIV-Fahrten um 

+6% auf 55.261 Mio. P-Fahrten/a und der Lkw-Fahrten Fernverkehr um +23% 

auf.264,9 Mio. t/a (unter der Annahme, dass die Zuladung weitgehend konstant 

bleibt und beim Lkw-Fahrten Nahverkehr um +8 % auf 2.681 Mio. t/a (unter glei-

cher Annahme, Zuladung) ermitteln. Während die Zuwächse des BVWP-Ver-

kehrsaufkommens einen bundesweiten Anstieg der Einwohner bis 2015 um 

knapp 2% bei einer weitgehenden Konstanz der Beschäftigtenzahlen berücksich-

tig, beinhaltet der Güterverkehr infolge der Konstanz der Beschäftigten der Zu-

wachs des Verkehrsaufkommens keine siedlungsstrukturellen Effekte und es 

wird beim Personenverkehr ein Teil des Aufkommenszuwachses auf den prog-

nostizierten Anstieg der Einwohnerzahlen zurückgeführt. Ein Einwohnerzuwachs 

von rund 2% führt bei gleichzeitiger Konstanz der Beschäftigtenzahlen und unter 

der Annahme einer Beteiligung der Einwohner und der Beschäftigten am Perso-

nenverkehrsaufkommen im Verhältnis 60% zu 40% zu einem rein siedlungsstruk-

turell bedingten Fahrtenanstieg in der Größenordnung von etwa 1%. Die für die 

verkehrliche Entwicklung benötigte Mobilitätsentwicklung des straßengebunde-

nen Personenverkehrs entspricht der Gesamtentwicklung des Verkehrsaufkom-

mens abzüglich der siedlungsstrukturell bedingten Entwicklung des Verkehrsauf-

kommens und liegt für den Zeitraum von 2005 bis 2015 bei rund 5%. 

Für die Fortschreibung des Verkehrsaufkommens vom BVWP-Prognosejahr 

2015 auf den Planungshorizont 2020 wurden als Entwicklungsansätze Zuwächse 

MIV-Fahrten um +1 %, GV-Fahrten Fernverkehr um +6 % und GV-Fahrten Nah-

verkehr um +3 % definiert. Dementsprechend wird für den straßengebundenen 

MIV-Verkehr vom Jahr 2005 bis zum Prognosehorizont 2020 ein Verkehrszu-

wachs von +6% prognostiziert. Der Güterverkehr steigt im Nahverkehr um +11% 

und im Fernverkehr um +30% an. Diese Ansätze und die dazu vom Gutachter 

dargestellten Ableitungen sind plausibel. 



Planfeststellungsbeschluss - 253 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Für die Verkehrsnachfrage 2020 - Bezugsfall wurde in einem ersten Schritt zu-

nächst die strukturelle Entwicklung der einzelnen Verkehrsbezirke verkehrlich 

umgesetzt. Dabei wurden unter Berücksichtigung von einwohner- und beschäftig-

tenspezifischen Erzeugungsparametern (abgeleitet aus der Verkehrsnachfrage 

des Analysejahres 2005) das modifizierte Verkehrsaufkommen erzeugt und 

räumlich verteilt. In einem zweiten Schritt wurden – analog den Prognoseansät-

zen der BVWP und unter Berücksichtigung einer weiteren Fortschreibung der 

Verkehrsmengen vom BVWP-Prognosejahr 2015 auf den Prognosehorizont 2020 

– die allgemeine Mobilitätsentwicklung mit den dargelegten Entwicklungsfaktoren 

berücksichtigt. Zum Abschluss sind dann entsprechend den Vorgaben des frühe-

ren Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen im Bereich des 

Fernverkehrs die im Zuge der BVWP 2003 entwickelten Prognose-Verkehrs-

strommatrizen für den straßengebundenen Verkehr in die vorliegende Datenba-

sis eingearbeitet worden. In einer vorgeschalteten Verkehrsuntersuchung wurde 

hierfür die Datenbasis der BVWP als Grundlage für sämtliche Planungsaufgaben 

im hessischen Raum im räumlichen Bereich des Landes Hessen verfeinert und 

an regionale Gegebenheiten angepasst. Auf Basis dieser Prognose der Ver-

kehrsnachfrage steigt die Anzahl der Fahrzeuge, die sich an einem durchschnitt-

lichen Werktag des Prognosejahres 2020 im Planungsraum bewegen, von knapp 

537.000 Fahrzeugen im Analysejahr 2005 auf insgesamt knapp 564.000 Kfz/Tag 

(+5 %). Der Hauptgrund dieser äußerst moderaten Verkehrsentwicklung liegt in 

den siedlungsstrukturellen Rückgängen der hier betrachteten Region sowie in 

den eher moderaten Mobilitätsprognosen (VU 2006, S. 28). Dies ergibt die in der 

Tabelle 9a ausgewiesene Verkehrsnachfrage des MIV im Prognosehorizont 

2020: 

Tabelle 9a: Verkehrsnachfrage MIV 2020 – Eckdatenauswertung für den 
Planungsraum [Fahrzeug-Fahrten/Tag] 

 Pkw GV <12t SV >12t Kfz GV-Anteil 

Binnenverkehr 270.900 13.300 6.000 290.200 7% 
Quell-/Zielverkehr 146.800 7.900 10.000 164.700 11% 
Durchgangsverkehr 80.100 4.500 24.000 108.600 26% 
Summe: 497.800 25.700 40.000 563.500 12% 

Aus dem Vergleich der Daten für 2005 bis 2020 ergibt sich für den planungs-

raumbezogenen Güterverkehr eine Zunahme um rund +13% im Güterverkehr 

<12t zGG bzw. +34% im Schwerverkehr >12t zGG. Dies liegt deutlich höher als 

beim Personenverkehr; dieser wächst lediglich um ca. +3% an. Vor allem das 

stark zunehmende Verkehrsaufkommen auf den durch den Planungsraum füh-

renden bzw. diesen beeinflussenden Autobahnen 7, 5, 480 und 45 führt zu einem 

deutlichen Anstieg des Durchgangsverkehrs. Im Güterverkehr liegt der Anstieg 
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des zu erwartenden Durchgangsverkehrs bei rund 29% bzw. 48%. Im straßenge-

bundenen Personenverkehr steigt das Binnenverkehrsaufkommen mit rund 2% 

gegenüber dem Analysejahr nur sehr mäßig an. Für den Quell- und Zielverkehr 

sind bei einem prognostizierten Wachstum von rund 3% im Wesentlichen die 

gleichen Tendenzen zu erkennen wie für den Binnenverkehr. Der Durchgangs-

verkehr weist im Bereich des motorisierten Personenverkehrs eine Zuwachsrate 

von +7% auf. Auch diese Ansätze des Gutachters sind plausibel und methodisch 

einwandfrei abgeleitet worden. 

Auf der Grundlage der Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung 2011 stellt sich 

die Verkehrsnachfrage des straßengebundenen motorisierten Verkehrs bezogen 

auf das Prognosejahr 2025 wie folgt dar (DTVW)  

Tabelle 9b: Verkehrsnachfrage MIV 2025 – Eckdatenauswertung für den 
Planungsraum [Fahrzeug-Fahrten/Tag] 

 Pkw GV <12t SV >12t Kfz GV-Anteil 

Binnenverkehr 268.300 14.000 5.500 287.800 7% 
Quell-/Zielverkehr 160.800 9.100 10.200 180.100 11% 
Durchgangsverkehr 84.600 6.600 26.200 117.400 28% 
Summe: 513.700 29.700 41.900 585.300 12% 

Aus dem Vergleich der Daten für 2010 bis 2025 ergibt sich für den planungs-

raumbezogenen Güterverkehr eine Zunahme um rund +11% im Güterverkehr 

<12t zGG bzw. +31% im Schwerverkehr >12t zGG. Dies liegt weiterhin deutlich 

höher als beim Personenverkehr; dieser wächst lediglich um ca. +6% an. Dies 

beruht weiterhin auf dem stark zunehmenden Verkehrsaufkommen auf den durch 

den Planungsraum führenden bzw. diesen beeinflussenden Autobahnen 7, 5, 

480 und 45. Im Güterverkehr liegt der Anstieg des zu erwartenden Durchgangs-

verkehrs bei rund 25% bzw. 48%. Im straßengebundenen Personenverkehr steigt 

das Binnenverkehrsaufkommen mit rund 3% gegenüber dem Analysejahr an. Der 

Quell- und Zielverkehr liegt bei einem prognostizierten Wachstum von rund 7% 

über dem Wachstum des Binnenverkehrs. Der Durchgangsverkehr weist im Be-

reich des motorisierten Personenverkehrs die höchste Zuwachsrate auf. Auch 

diese Ansätze des Gutachters sind plausibel und methodisch einwandfrei abge-

leitet worden. 

Eine Verbesserung des Verkehrsangebotes hinsichtlich der Verkehrsnachfrage 

kann nicht nur zu Interdependenzwirkungen zwischen den einzelnen Verkehrs-

systemen führen sondern auch als so genannter induzierter Verkehr zusätzliche 

Fahrten generieren, die ohne die infrastrukturelle Angebotsverbesserung nicht 

getätigt werden können. In der Untersuchung wurde der induzierte Verkehr für 

die betrachteten Planfälle quantitativ abgeschätzt und über eine Ergänzung der 

Verkehrsnachfrage des Bezugsfalls berücksichtigt. Hierfür hat der Gutachter ein 
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für die Bundesverkehrswegeplanung entwickeltes vereinfachtes Verfahren ange-

wandt, das einen potenziellen Anstieg der Verkehrsmenge auf der untersuchten 

Maßnahme über die entsprechenden Reisezeitgewinne gegenüber dem Bezugs-

fall quantifiziert. Unter „induziertem Verkehr“ wird zusätzlicher Verkehr verstan-

den, der ausschließlich auf verkehrliche Infrastrukturmaßnahmen im Verkehrs-

netz zurückzuführen ist und ohne diese Maßnahme nicht entstanden wäre, wäh-

rend unter „Neuverkehr“ allein der auf eine Angebotsveränderung zurückzufüh-

rende Teil einer neu entstehenden Nachfrage nach Verkehr verstanden wird. Er 

setzt sich zusammen aus induziertem, umgelenktem und verlagertem Verkehr 

innerhalb des gesamten Verkehrsnetzes. „Umgelenkter Verkehr“ ergibt sich infol-

ge verkehrlicher Infrastrukturmaßnahmen durch veränderte Routenwahl und 

„Verlagerter Verkehr“ auf einer Veränderung des Modal-Splits. Das bei der Ver-

kehrsuntersuchung verwendete Verfahren lieferte eine Berechnungsmethodik, 

die es ermöglichte, den induzierten Verkehr untersuchter Neubaumaßnahmen 

auf Grundlage der aus den Maßnahmen resultierenden Reisezeitvorteile zu 

quantifizieren. Auf Basis dieses Berechnungsalgorithmus wurden Zuschlagsfak-

toren für die zusätzliche Verkehrsmenge auf den Maßnahmen ermittelt.  

Dazu wurden folgende erforderlichen Arbeitsschritte durchgeführt: 

• Einordnung der Maßnahme nach Siedlungsstruktur (hochverdichtet, verdich-
tet/ ländlich) und Netzfunktionalität (Neubau, Ausbau) und Übernahme der 
entsprechenden Zuschlagfaktoren (hier BDTV(w)). 

• Umlegung der Matrix auf das Netz für den Ohnefall  
Ermittlung der Pkw-Reisezeit 0t [Pkw-h/d] 

• Umlegung der Matrix auf das Netz für den Mitfall 
Ermittlung der Pkw-Reisezeit t ′ [Pkw-h/d] 

• Ermittlung des primär induzierten durchschnittlichen werktäglichen Verkehrs 
auf der Maßnahme: [Pkw/d] 

In den vorliegenden Verkehrsuntersuchungen wurden über diese Methodik die 

über die Maßnahme fließenden Pkw-Verkehrsströme hochgerechnet. In Ergän-

zung zur Verkehrsnachfrage des Bezugsfalles ließen sich so Verkehrsstrommat-

rizen für die Planfälle entwickeln, die nicht nur eine Berücksichtigung der verän-

derten Belastungszahlen durch den induzierten Verkehr unmittelbar auf den 

Maßnahmen ermöglichten, sondern auch dessen weiteren Verlauf im nachge-

ordneten Netz. Der im betrachteten Planfall nachgebildete Neubau der A 49 zwi-

schen Neuental und der A 5 führt auf Basis der hier beschriebenen Quantifizie-

rung des induzierten Verkehrs an einem durchschnittlichen Werktag zu einer Er-

höhung des Pkw-Verkehrsaufkommens um rund 1.500 Pkw/24h (VU 2006) bzw. 

1.600 Pk2/24h (VU 2011). Die Verkehrsnachfrage des Bezugsfalles wurde um 

diese zusätzlichen Pkw-Fahrten infolge induzierten Verkehrs ergänzt. In der Be-

lastungsermittlung wurden die Wirkungen des potenziellen induzierten Verkehrs 
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demzufolge mit abgebildet. In den Jahren 2020 und 2025 stellt sich folgende 

Verkehrsbelastung ein (siehe VU 2006, Tab. 3-4 und Anlage 5, VU 2011, Tab.  

3-4 und Anlage 5): 

Tabelle 10: Verkehrsbelastung (Kfz/24h) der A 49 im Jahr 2020 (2025) bei 
Weiterbau bis zur A 5  

Straße Abschnitt Prognosebelastung mit 
A 49/ Planfall 

A 49 Neuental-Schwalmstadt 34.000 (33.400) 
A 49 Schwalmstadt-Neustadt 38.200 (36.700) 
A 49 Neustadt-Stadtallendorf Nord 38.000 (37.800) 
A 49 Stadtallendorf Nord-Stadtallendorf 

Süd  
33.900 (32.600) 

A 49 Stadtallendorf Süd-Homberg (Ohm)/ 
Appenrod 

37.400 (36.200) 

A 49 Homberg (Ohm)/ Appenrod-A 5 35.900 (35.100) 

Anmerkung: 
Die angegebene Verkehrsbelastung bezieht sich auf das Prognosejahr 2020, die Werte in den 
Klammern auf das Prognosejahr 2025 

Die neue Autobahn 49 nimmt im Prognosejahr 2020 (2025) im nördlichen Ab-

schnitt der Neubaustrecke zwischen Neuental und der Anschlussstelle 

Schwalmstadt (VKE 20) rund 34.000 Kfz/24h (33.400 Kfz/24h) auf, während zwi-

schen Schwalmstadt und Stadtallendorf Nord (VKE 30) rund 38.000 Kfz/24h 

(37.000 Kfz/24h) verkehren. Im weiteren Verlauf betragen die Verkehrsbelastun-

gen der A 49 zwischen Stadtallendorf Süd und Homberg (Ohm) [in VU mit Ap-

penrod bezeichnet] 37.400 Kfz/24h (36.200 Kfz/24h) und zwischen Homberg 

(Ohm) und der A 5 (bei Gemünden) 35.900 Kfz/24h (35.100 Kfz/24h). 

Die A 49 wirkt sich quantitativ auf die Verkehrsbelastungen ausgewählter Ver-

kehrsachsen im Planungsraum aus. Mit dieser Baumaßnahme sind verkehrliche 

Wirkungen auf den kleinräumigen regionalen Verkehr verbunden. Qualitativ lässt 

sich sagen, dass die betrachteten repräsentativen Abschnitte signifikante Unter-

schiede zwischen dem Bezugsfall und dem Planfall aufweisen. Die Unterschiede 

treten dabei eher durchgängig auf Streckenzügen auf und berücksichtigen nicht 

punktuelle Gegebenheiten, beispielsweise infolge einer nahegelegenen An-

schlussstelle. Eine Auswahl von Querschnitten ist in den nachfolgenden Tabellen 

11a und 11b bezogen auf das Prognosejahr 2020 bzw. 2025 dargestellt: 

Tabelle 11a: Verkehrsbelastung an ausgewählten Streckenquerschnitten des 
Straßennetzes (DTVW 2020) [Kfz/24h] 

Querschnitt Bezugsfall Planfall Differenz 
A 7, Homberg Nord 75.300 52.000 - 22.500 
A 7, A 4-Hattenbacher Dreieick 106.900 83.800 - 23.100 
A 5, Alsfeld Ost 64.300 41.400 - 23.900 
A 5, Alsfeld West 72.000 50.600 - 21.400 
A 5, Gemünden Ost 66.600 47.400 - 19.200 
A 5, Gemünden West 66.600 71.500 + 4.900 
A 5, Rabenau Ost (Grünberg) 72.400 74.600 +2.200 
A 5, Rabenau West (Grünberg) 72.100 74.400 +2.300 
A 5, Reiskirchen 53.200 56.000 +2.800 
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B 3, Wohratal-Ost 9.000 2.200 - 6.800 
B 62, Amöneburg 13.500 15.200 + 1.700 
B 62, Kirchhain-Ost 13.500 18.000 + 4.500 
B 62, Niederklein-Ost 5.200 1.700 - 3.500 
B 254, Frielendorf 8.100 8.500 + 400 
B 254, Schwalmstadt Ost 6.000 5.100 - 900 
B 454, Stadtallendorf West 17.100 21.900 + 4.800 
B 454, Stadtallendorf Ost 8.100 14.300 + 6.200 
B 454, Neustadt West 10.800 8.200 - 2.600 
B 454, Neustadt Nord 3.600 1.200 - 2.400 
B 454, Wiera 5.800 2.000 - 3.800 
L 3048, Roßdorf Nord 4.800 5.100 + 400 
L 3048, Ebsdorfergrund Süd 8.000 8.200 + 200 
L 3071, westlich Neustadt 1.400 4.600 + 3.200 
L 3071, westlich Speckswinkel 1.000 1.000 ± 0 
L 3088, Kleinseelheim 6.900 8.300 + 1.400 
L 3289, Mardorf 2.900 3.600 + 700 

Tabelle 11b: Verkehrsbelastung an ausgewählten Streckenquerschnitten des 
Straßennetzes (DTVW 2025) [Kfz/24h] 

Querschnitt Bezugsfall1) Planfall2) Differenz3) 

A 7, Homberg Nord 77.700 56.800 - 20.900 
A 7, A 4-Hattenbacher Dreieck 114.900 93.700 - 21.200 
A 5, Alsfeld Ost 66.000 44.300 - 21.700 
A 5, Alsfeld West 73.200 53.100 - 20.100 
A 5, Gemünden Ost 67.500 49.800 - 17.700 
A 5, Gemünden West 67.500 72.900 + 5.400 
A 5, Rabenau Ost (Grünberg) 74.600 76.700 +2.100 
A 5, Rabenau West (Grünberg) 77.100 79.700 +2.100 
A 5, Reiskirchen 56.900 59.300 +2.400 
B 3, Wohratal-Ost 7.800 1.800 - 6.000 
B 62, Amöneburg 14.600 16.600 + 2.000 
B 62, Kirchhain-Ost 15.600 20.000 + 4.400 
B 62, Niederklein-Ost 5.200 1.900 - 3.300 
B 254, Frielendorf 8.900 8.700 - 200 
B 254, Schwalmstadt Ost 9.500 9.300 - 200 
B 454, Stadtallendorf West 18.200 22.800 + 4.600 
B 454, Stadtallendorf Ost 8.100 14.300 + 6.200 
B 454, Neustadt West 12.300 8.600 - 3.700 
B 454, Neustadt Nord 4.600 1.200 - 3.400 
B 454, Wiera 6.500 2.400 - 4.100 
L 3048, Roßdorf Nord 5.500 5.100 - 400 
L 3048, Ebsdorfergrund Süd 9.600 9.000 - 600 
L 3071, westlich Neustadt 1.400 4.300 + 2.900 
L 3071, westlich Speckswinkel 1.300 1.300 ± 0 
L 3088, Kleinseelheim 7.000 8.800 + 1.800 

Anmerkung: 
1) Bezugfall = Prognosenullfall (ohne A 49) 
2) Planfall = Prognosebelastung mit A 49 
3) Differenz = Bezugsfall minus Planfall 

Für die Hauptverkehrsachsen des Planungsraums ergeben sich somit durch den 

Neubau der A 49 die vorgenannten verkehrliche Wirkungen im motorisierten Indi-

vidualverkehren (MIV). Vor allem sind Verlagerungseffekte großräumiger Ver-

kehrsströme im übergeordneten Straßennetz sowie eher kleinräumiger Verkehrs-

ströme im nachgeordneten Straßennetz zu nennen.  

Einen Indikator für die verkehrlichen Wirkungen der A 49-Varianten (im Endaus-

bau) auf die überregionalen Verkehrsströme stellen die Entlastungs- bzw. Verla-

gerungseffekte der A 49 auf die A 7 und A 5 dar. Die A 49 wird von diesen beiden 

Autobahnen (überregionale) Fernverkehrsströme mit der Ausrichtung Nord-
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Südwest auf sich ziehen, die bislang als Übereck-Verkehr verlaufen. Die A 7 und 

die A 5 werden im Planfall gegenüber dem Bezugsfall durch die neue A 49 auf 

dem Abschnitt zwischen Kassel und der Verknüpfung mit der neuen A 49 (bei 

Gemünden) deutlich entlastet. Die Verkehrsverlagerung ergibt Verkehrsbelastun-

gen auf der A 7 südlich Homberg (Efze) von 47.000 bis 53.000 Kfz/24h im Pro-

gnosejahr 2020 und von 51.500 Kfz/24h im Prognosejahr 2025 und auf der A 5 

zwischen dem Hattenbacher Dreieck und dem A 49-Anschluss von 41.000 bis 

51.000 Kfz/24h (statt 64.300 Kfz/24h bis 72.000 Kfz/24h im Bezugsfall ohne 

A 49) im Prognosejahr 2020 und von 44.300 bis 53.100 Kfz/24h (statt 66.300 

Kfz/24h bis 73.200 Kfz/24h im Bezugsfall ohne A 49) im Prognosejahr 2025. Die 

deutliche Reduktion des Verkehrsaufkommens auf der A 7 ist positiv zu werten, 

auf der A 5 im Bezugsfall überdies nachhaltig, weil sie aufgrund ihrer Topogra-

phie auf dem genannten Abschnitt an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit kommt. 

Mit Inbetriebnahme der A 49 bis zur A 5 wird die Verkehrsbelastung auf beiden 

bestehenden Autobahnen um 19.200 bis 23.900 Kfz/24h im Prognosejahr 2020 

und um 17.700 bis 21.800 Kfz/24h im Prognosejahr 2025 abnehmen. Auf dem 

Abschnitt von Gemünden bis zum Reiskirchener Dreieck ist aufgrund der Bünde-

lungswirkung der A 49 im Vergleich mit dem Bezugsfall mit einem geringfügigen 

Anstieg des Verkehrsaufkommens um rund 2.000 Kfz/24h (2025 um 2.100 

Kfz/24h) zu rechnen. Bei einer zukünftigen Verkehrsstärke von über 74.000 

Kfz/24h sind auf diesem Teilstück zumindest temporär Störungen des Verkehrs-

ablaufs möglich. Von daher ist im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2004 

insoweit der sechsstreifige Ausbau der A 5 in die „Stufe weiterer Bedarf mit Pla-

nungsauftrag“ eingestuft worden. Dementsprechend wird, soweit noch keine drei 

Fahrstreifen je Fahrtrichtung vorhanden sind, ein Ausbau noch vorzunehmen 

sein. 

Die B 3 wird auf dem nördlichen Abschnitt zwischen Cölbe und Jesberg durch die 

A 49 infolge der weitgehend parallelen Lage mit bis 7.000 Kfz/24h im Jahr 2020 

(2025 bis 6.100 Kfz/24h) deutlich entlastet. Auch südlich Marburgs ergeben sich 

noch Entlastungseffekte auf der B 3 um 2.500 Kfz/24h im Jahr 2020 (2025 um 

2.300-2.900 Kfz/24h). Diese Entlastungseffekte sind insbesondere in Bezug auf 

die betroffenen Ortsdurchfahrten an der B 3, wie Bad Zwesten, Jesberg und Gil-

serberg, positiv und von den Planungszielen abgedeckt.  

Die Verkehrsbelastungen auf der B 62 auf dem Abschnitt zwischen Cölbe und 

Kirchhain nehmen aufgrund der Zubringerfunktion dieser Verkehrsachse zur A 49 

gegenüber dem Bezugsfall zu (um ca. 2.000 Kfz/24h). Im weiteren Verlauf der 

B 62 von Niederklein in Richtung Alsfeld treten ab Kirtorf deutliche Verkehrsent-

lastungen ein (ca. 2.500-3.500 Kfz/24h). 
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Die B 254 stellt eine Querspange zwischen der A 49 und der A 7 dar. Sie bleibt 

im Planfall gegenüber dem Bezugsfall etwa auf dem gleichen Belastungsniveau. 

Die Verkehrsbelastungen werden sich nördlich Homberg (Efze) im Planfall leicht 

erhöhen. Südlich Schwalmstadt nimmt der Verkehr auf der B 254 bis zur A 5 

leicht ab (ca. 900 Kfz/24h). 

Die Verkehrsmengen der B 454 zwischen Schwalmstadt und Stadtallendorf redu-

zieren sich deutlich um täglich 2.500 bis 4.000 Kfz/24h im Jahr 2020 (2025 um 

3.400 bis 4.100 Kfz/24h), da in diesem Bereich die Bundesstraße parallel zur 

neuen A 49 liegt und zwischen Treysa und der A 49 ein neuer Autobahnzubringer 

im Zuge der B 454. Dieser Zubringer ist Bestandteil des bestandskräftigen Plan-

feststellungsbeschlusses für die VKE 20. Er wird mit etwa 14.000 Kfz/24h (2025 

um 14.200 Kfz/24h) belastet mit der Folge, dass die L 3155 in Treysa um 90% 

auf 900 Kfz/24h (2025 auf 400 Kfz/24h) abnehmen wird. Auf dem Abschnitt zwi-

schen Kirchhain und der A 49 steigt die Verkehrsbelastung aufgrund der Zubrin-

gerfunktion der B 454 zur A 49 deutlich an (je nach Abschnitt um 4.800 bis 6.200 

Kfz/24h, 2025 um 4.600 bis 6.200 Kfz/24h), weshalb dort auch die Straße ausge-

baut und dabei tiefer gelegt wird.  

Im nachgeordneten Straßennetz des Planungsraums ergeben sich ebenfalls Be-

lastungsveränderungen gegenüber dem Bezugsfall 2020 (2025), und zwar wird 

die L 3048 zwischen Kirchhain über den Ebsdorfergrund bis Fronhausen/ Belln-

hausen (B 3) um maximal +300 Kfz/24h mehr belastet (2025 um 400-600 Kfz/24h 

entlastet). Die Verkehrsbelastung auf der L 3072 (Lehrbach - Appenrod - Hom-

berg (Ohm) - A 5) ändert sich zwischen B 62 und A 49 um -300 bis 

+1.200 Kfz/24h (2025 um -400 bis -500 Kfz/24h), zwischen der A 49 und Hom-

berg (Ohm) um +5.400 Kfz/24h (2025 um +4.700 Kfz/24h) und zwischen Hom-

berg und der A 5 um -1.300 bis -1.700 Kfz/24h (2025 um -1.700 Kfz/24h). Die Er-

höhungen erfolgen in den Abschnitten, in denen die L 3072 eine Zubringerfunkti-

on von Homberg (Ohm) zur neuen A 49 übernimmt. Dies führt in Folge der Paral-

lellage der A 49 zwischen Homberg (Ohm) und der A 5 gleichzeitig zu einer Ver-

kehrsentlastung im nachgeordneten Netz, so wird die L 3073 (Kirchhain - Rüdig-

heim - Homberg (Ohm)) um -2.100 bis -2.600 Kfz/24h (2025 um -1.500 bis -2.200 

Kfz/24h) entlastet. Indessen wird die L 3088 (Marburg - Großseelheim - Kirch-

hain) um +1.000 bis +1.400 Kfz/24 stärker belastet (2025 um -100 bis +1.800 

Kfz/24h), weil die Fahrzeuge weiter zur A 49 fahren. Auch die Landesstraßen 

3088 und 3289 führen auf dem Abschnitt zwischen Marburg und der A 49 eine 

Teilverkehrsmenge der Autobahn zu, so dassinsoweit mit einem Anstieg der Ver-

kehrsmenge um 1.400 bzw. 700 Kfz/24h zu rechnen ist. 
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Die aus der verkehrlichen Betrachtung des Planfalls mit A 49 von dem für den 

Planungsträger tätigen Gutachter getroffenen Kernaussagen rechtfertigen die Zu-

lassung des Vorhabens. Die in diesem Zusammenhang von Beteiligten geäußer-

ten Zweifel an der Planrechtfertigung aufgrund des prognostizierten Rückgangs 

der Verkehrsbelastung im Untersuchungsraum sind sachlich und rechtlich nicht 

nachvollziehbar. Auf jeden Fall rechtfertigt auch die Verkehrsentwicklung, neben 

den anderen Planungszielen, den Bau der durchgehenden Autobahn bis zur A 5 

und damit die Zulassung des hier festgestellten Planungsabschnitts der VKE 30 

von Schwalmstadt bis Stadtallendorf. Mit Rücksicht auf die prognostizierte Verla-

gerung des Durchgangsverkehrs von ca. 21.000 Kfz/24h (davon ca. 17.400 Pkw 

und ca. 3.700 Lkw) von Kassel bis zum Anschluss an die A 5 kommt der neuen 

A 49 ein erheblicher Verkehrswert bezogen auf ihre Funktion im Fernstraßennetz 

zu. Das festgestellte Bauvorhaben schließt eine Lücke im hessischen Autobahn-

netz und fördert die Erschließung der betroffenen nord-/ mittelhessischen Regio-

nen. Der vergleichsweise große Anteil des die Autobahn nicht durchgängig nut-

zenden Verkehrs belegt zugleich ihre regionale Erschließungswirkung. Damit 

wird das Ziel einer Entlastung des vorhandenen Straßennetzes erfüllt (vgl. auch 

BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 3.06 -, BVerwGE 130, 299, Rn. 

47). 

Wie der Betrachtung der ausgewählten Straßenabschnitte entnommen werden 

kann, bedeutet eine Entlastung des regionalen Straßennetzes nicht zugleich, 

dass es an keiner Stelle zu Verkehrszunahmen kommen kann. Durch eine neue 

Straße wie den Bau der A 49 kommt es – vor allem bezogen auf die auf die An-

schlussstellen ausgerichteten Straßen des nachgeordneten Netzes – auch zu 

Verkehrszunahme in Folge einer Umorientierung der Fahrtrouten durch die Ver-

kehrsteilnehmer. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass unter Hinweis 

auf bereichsweise erkannte Verkehrszunahmen eine Neubaumaßnahme grund-

sätzlich unzweckmäßig und daher nicht zulassungsfähig ist. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die dem hier festgestellten Plan zu 

Grunde liegenden Verkehrsuntersuchungen, die im laufenden Planfeststellungs-

verfahren fortgeschrieben wurden, die an eine qualifizierte Verkehrsprognose zu 

stellenden Anforderungen erfüllen und für die vorliegende Straßenplanung plau-

sible Ergebnisse geliefert haben.  

Die der Planfeststellung zu Grunde gelegte Prognose 2015, im Jahr 2006 fortge-

schrieben auf die das Jahr 2020 und im Jahr 2011 auf das Jahr 2025, stellt ins-

gesamt die aktualisierte und fortgeschriebene Prognose des Verkehrsaufkom-

mens der A 49 im Planungs- und Untersuchungsraum dar und wird dementspre-

chend auch für die Dimensionierung der Anschlussstellen verwendet. Die vom 
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Gutachter vorgenommene Heranziehung eines integrierten Verkehrsmodells, das 

die Verkehrsnachfrage im Untersuchungsraum auch anhand von Struktur- und 

Angebotsdaten berechnet, ist plausibel. Die Planfeststellungsbehörde hatte kei-

nen Anlass, die Grundaussagen der Verkehrsuntersuchungen mit den Prognosen 

für die Jahre 2015, 2020 und 2025 in Zweifel zu ziehen. Die Fortschreibungen 

tragen auch dem Einwand Beteiligter gegen die früher erstellten Prognosen 

Rechnung und berücksichtigen, dass sich im Planungsraum sowohl die Einwoh-

ner- als auch die Beschäftigtenzahl im Vergleich zu früheren Vorhersagen verrin-

gern wird. Neben diesen Strukturdaten sind auch die Verkehrsdaten anhand von 

Verkehrszählungen und Befragungen sowie von Veränderungen im Straßennetz 

aktualisiert worden. Die vorgebrachten Einwände, die Bedarfsbegründung im 

BVWP würde einer aktuellen und objektiven Überprüfung nicht standhalten, kön-

nen weder die Prognoseergebnisse noch die Planrechtfertigung infrage stellen, 

zumal die – wie unter C, Ziffer IV, Nr. 1.2 [Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen] 

dargestellt – für die Daten der Bundesverkehrswegeplanung spricht, dass ihre 

Verwendung im Rahmen von Straßenplanungen durch das Bundesverkehrsmi-

nisterium vorgegeben ist (vgl. BVerwG in dem Urteil vom 9. Juni 2010 - BVerwG 

9 A 20/08, Rn. 77). Trotz der inzwischen sich aus den Verkehrsprognosen erge-

benden Änderungen der Prognosedaten sind diese Ziele der Planung nicht obso-

let geworden. Die Verkehrsprognosen mit einem prognostizierten Durchgangs-

verkehr von >20.000 Kfz/24h von Kassel bis zum Anschluss an die A 5 haben 

gleichwohl die mit dem Bedarfsplan verfolgten Ziele bestätigt (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 9. Juni 2010 - BVerwG 9 A 20/08, Rn. 47). 

Die Darlegung Beteiligter, die Autobahn sei nicht begründbar und alle im Pla-

nungsraum vorhandenen verkehrlichen Probleme würden unter BAB-Niveau lie-

gen, d.h. sie wären in Form eines durchgehenden Ausbau der B 3 i.V.m. einem 

qualifizierten Autobahnabschluss am jetzigen Autobahnende (bei Neuental/ 

Bischhausen) und nach Übergang (zwei- bis dreistreifiger Neubauabschnitt bis 

Jesberg) auf die B 3 sowie punktuelle Linienverbesserungen und den Bau von 

Ortsumgehungen entlang der Bundesstraßen B 62, 254 und 454 lösbar, kann die 

vorstehende Beurteilung nicht in Zweifel ziehen. Diese als „Null-Alternative“ be-

zeichnete Lösung in Verbindung mit einer Mitbenutzung der Standstreifen in Ver-

kehrsspitzenzeiten, eines Konzeptes für den Schwerverkehr mit der Sperrung 

stark frequentierter Straßenabschnitte und eines Gesamtkonzeptes zur Förde-

rung der alternativen Verkehrsangebote z.B. auf der Main-Weser-Bahn, stellt ei-

ner anderes Verkehrskonzept dar. Bei der Festlegung des Neubaus der A 49 

durch den Gesetzgeber sind verkehrskonzeptionelle Alternativen bereits geprüft 

worden und müssen – wie unter C, Ziffer IV, Nr. 1.2 [Bedarfsplan für die Bundes-
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fernstraßen] dargelegt – in Folge der Realisierung des Bedarfsplans für die Bun-

desfernstraßen nicht mehr geprüft werden. Überdies stellt die sog. „Null-Alternat-

ive“, wie die im Rahmen der Planfeststellung vorgenommenen Prüfungen erge-

ben haben, keine Alternative zum geplanten Neubau der A 49 dar (siehe die Aus-

führungen unter C, Ziffer IV, 3.6.12 [Nullvariante]).  

Ein von Beteiligten vorgenommener Vergleich von Planfall mit Analysedaten ist 

nicht geeignet Zweifel an der Verkehrsprognose zu begründen,, Es sind Werte 

miteinander verglichen worden, die nicht vergleichbar sind. Der Planfall kann nur 

mit dem Bezugsfall (Planungsnullfall) verglichen werden. Wird z.B. die Verkehrs-

belastung auf der B 254 in Bezug gesetzt, ergibt sich auch für diese Straße süd-

lich Schwalmstadt eine Verkehrsabnahme, die allerdings aufgrund der über diese 

Straße bestehenden Verkehrsbeziehungen gering ist. Von daher erübrigt sich ein 

Eingehen auf die einzelnen nicht vergleichbaren Aussagen Beteiligter zumal sie 

sich mit Fragen beschäftigen, die nichts mit dem hier festgestellten Projekt der 

A 49 zu tun haben. Im Übrigen sind die sich für den Stadtbereich Schwalmstadt 

ergebenden Auswirkungen in dem Planfeststellungsbeschluss vom 20.09.2007 

behandelt (vgl. insb. S. 483, zu Ziffer IV,C, Nr. 2.12.2.12 [Ergänzende Untersu-

chung für den Teilbereich Schwalmstadt/ Treysa]). Weitergehende Auswirkungen 

durch den Weiterbau der A 49 über Schwalmstadt nach Süden hinaus ergeben 

sich nicht für Schwalmstadt. 

Aus den nachfolgenden Tabellen 12a und 12b, in denen die für einen durch-

schnittlichen Werktag 2020 prognostizierten Verkehrsbelastungen unter Berück-

sichtigung lediglich der VKE 20 und 30 für ausgewählte Streckenabschnitte zu-

sammengestellt bei vorzeitiger Inbetriebnahme dieser beiden Abschnitte sind, 

ergibt sich, dass sich bei Weiterbau der A 49 bis Stadtallendorf bereits eine ent-

lastende Wirkung im Straßennetz (A 7, B 3) errechnet wird, allerdings mit der 

Folge, dass, wie an anderer Stelle dargelegt, insbesondere für die L 3048 im 

Ebsdorfergrund, im Falle einer vorgezogenen Inbetriebnahme bis Stadtallendorf 

diesen Wirkungen durch entsprechende Vorkehrungen gegengesteuert wird (sie-

he Auflage unter A, Ziffer V,6). 

Darüber hinaus ergibt sich vor allem durch die wesentlich geringeren Steigungen 

und Gefälle aufweisende Streckenführung der A 49 zwischen Kassel und der A 5 

gegenüber der östlich verlaufenden A 7/ A 5, insbesondere für den Schwerver-

kehr, eine zeit- und kraftstoffsparende Lösung (siehe die Ausführungen unter C, 

Ziffer IV, 2.7 [Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen]). 

Die Beteiligten, die einen methodisch fehlerhaft prognostizierten Verkehrsbedarf 

unterstellen, könne das planfestgestellte Vorhaben nicht in Frage stellen. 



Planfeststellungsbeschluss - 263 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Das planfestgestellte Vorhaben berücksichtigt – entgegen der Darstellung Betei-

ligter – die Interessen der Landwirtschaft und damit der eingerichteten landwirt-

schaftlichen Betriebe. Soweit im laufenden Planfeststellungsverfahren von Land-

wirten eine Existenzgefährdung angesprochen wurde, wird deren Existenz durch 

entsprechende Ersatzlandangebote durch den Vorhabenträger gesichert (siehe  

die Ausführungen zu C, Ziffer V,1.3). Darüber hinaus wurde vom Vorhabenträger 

auf den verschiedenen Planungsstufen die Umweltrelevanz geprüft. Das Ergeb-

nis ist die hier festgestellte Planung für die A 49, VKE 30. Hinsichtlich der Um-

weltauswirkungen wird auf die Ausführungen unter C, Ziffer II und hinsichtlich des 

Gebietsschutzes auf die Ausführungen unter C, Ziffer III verwiesen. Im Übrigen 

ist anzumerken, dass die A 5 im Abschnitt zwischen dem Gambacher Kreuz und 

dem Hattenbacher Dreieck vierstreifig, teilweise mit einem Zusatzfahrstreifen und 

durchgehend mit Standstreifen ausgebaut ist. Gründe, dass die gesetzliche Be-

darfsfeststellung überholt sei, sind von den Beteiligten zwar benannt worden, sie 

führen aber nicht zu einer anderen Beurteilung durch die Planfeststellungsbehör-

de. Obwohl die A 49 wie die A 5 und A 7 in Nord-Süd-Richtung verläuft, stellt ein 

Verzicht – entgegen der Darstellung Beteiligter – auf den Lückenschluss im Zuge 

der A 49 keine vernünftigerweise gebotene Lösung dar. Die Autobahnen 7 und 

49 laufen radial auf das Oberzentrum Kassel zu. Die A 49 dient als regional- und 

strukturangepasste Autobahn insbesondere auch zur Erschließung der Mittelzen-

tren Fritzlar, Schwalmstadt und Stadtallendorf entlang der Verbindungachsen 

bzw. deren Anbindung an die Oberzentren Kassel und Gießen. Durch die A 49 

wird insbesondere die B 3 zwischen Borken und Cölbe wirksam entlastet. 

Hinsichtlich der angesprochenen Mehrbelastung des regionalen Straßennetzes 

ist anhand der erfolgten Aktualisierung der Verkehrsdatenbasis bezogen auf das 

Analysejahr 2005 und den Prognosehorizont 2020 durch das SSP-Consult, Bera-

tende Ingenieure, (siehe auch Tabelle 11a) belegt, dass die ermittelten Progno-

sebelastungen der B 454 zwischen Neustadt und Schwalmstadt einen hohen 

Durchgangsverkehrsanteil aufweist, der durch die A 49, VKE 30, verlagert wird 

und somit zu einer hohen Entlastungswirkung in der Ortsdurchfahrt Neustadt 

(Hessen) beiträgt. So nimmt der Verkehr in Wiera von 5.800 Kfz/24h auf 2.000 

Kfz/24h, am nordöstlichen Ortseingang von Neustadt von 3.600 Kfz/24h auf 

1.200 Kfz/24h und am westlichen Ortseingang in Richtung Stadtallendorf von 

10.200 Kfz/24h auf 8.200 Kfz/24h ab. Diese Wirkung ist für die Ortsdurchfahrten 

Neustadt und Wiera positiv und steht mit den Planungszielen im Einklang. 

Die Entlastungseffekte der B 454 führen nicht zu Mehrverkehr zur B 3 über die 

L 3071. Allerdings wird den Ziel- und Quellverkehren aus Speckswinkel und 

Erksdorf eine leistungsfähige ortsumgehende Alternativstrecke in Richtung 
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Schwalmstadt und Stadtallendorf geboten. Insofern werden im Verkehrsgutach-

ten Verlagerungseffekte von den bestehenden Kreisstraßen (z.B. K 15) zur 

L 3071 bestätigt. Dabei handelt sich nicht um Mehrverkehre, die von der B 3 ab-

gezogen werden. Indessen stellt die L 3071 von Speckswinkel eine Verbindung 

nach Neustadt dar. Die Entlastungseffekte vom Schnittpunkt mit der BAB in Rich-

tung Neustadt belegen, dass die regionalen Quell- und Zielverkehre außerhalb 

von Neustadt „vor der B454“ quasi abgefangen werden. Überdies wird ein zu-

sätzlicher Entlastungseffekt von Quell-und Zielverkehren auf der B 454 zwischen 

Stadtallendorf und Schwalmstadt mit der Verkehrsuntersuchung belegt. Während 

sich Verkehr aus Richtung Neustadt auf die L 3071 zur Anschlussstelle hin verla-

gert (etwa 3.200 Kfz/24h), ist damit eine besondere Betroffenheit von Speckswin-

kel durch die Anschlussstelle an der L 3071 nicht verbunden. 

Umleitungsverkehre, die beispielsweise unfallbedingt auftreten, stellen eine Aus-

nahme im Einzelfall von der regulären Situation dar. Festlegungen über die Um-

leitungsstrecken werden in der Planfeststellung nicht getroffen; diese Strecken 

werden zu gegebener Zeit durch verkehrsbehördliche Anordnungen geregelt. 

Überdies können großräumige Verkehre durch ergänzende Verkehrsbeeinflus-

sungsanlagen am BAB-Netz weiträumig gesteuert werden. 

Wie der Anl. 6 „Planfall A49 – Differenzen gegenüber dem Bezugsfall an einem 

durchschnittlichen Werktag“ [Kfz/Tag] der Verkehrsuntersuchung, 2006, ent-

nommen werden kann, tritt auf der B 3 zwischen Borken und Cölbe durchgehend 

eine Verkehrsentlastung ein (ca. 5.000-6.800 Kfz/24h im Jahr 2020), nach der 

Verkehrsuntersuchung 2011 um 4.600-6.100 Kfz/24h im Jahr 2025), daher ist ein 

sog. „Stauszenario“, wie von Einwändern verlangt, nicht geboten. Selbst im Be-

reich Marburg nimmt der Verkehr um 2.600-3.800 Kfz/24h im Jahr 2020 (2.300-

3.100 Kfz/24h im Jahr 2025) ab. Von daher musste auch die Planfeststellungs-

behörde die Erarbeitung eines solchen Szenarios nicht veranlassen. 

Soweit Einwänder bemängeln, dass der Anschluss der VKE 30 östlich von Stad-

tallendorf dazu führe, dass der autobahngebundene Verkehr über die Ortsdurch-

fahrt abfließen müsse, solange die grundsätzlichen Genehmigungshindernisse im 

Herrenwald nicht ausgeräumt seien, wird auf die Ausführungen zu C, Ziffer III,3, 

insbesondere Nr. 3.3 [FFH-Gebiet 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“] 

verwiesen. 

Auch wenn nach der Darstellung des Vorhabenträgers ein Vergleich von absolu-

ten Verkehrsbelastungen nicht zielführend ist, so stellt doch das Ergebnis unter 

Berücksichtigung der relevanten unterschiedlichen raumstrukturellen und städte-

baulichen Aspekte eine gute Möglichkeit dar, die Wirkungen des Vorhabens auf 

das Straßennetz, auch das nachgeordnete Netz, im Untersuchungsraum dar. 
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2.4 Unfallbilanz 

Die relevante Verkehrsprognose zeigt, dass mit der Realisierung der Maßnahme 

erhebliche Verbesserungen in der Verkehrssicherheit zu erwarten sind. Es ist ein 

Rückgang der Unfallzahlen, vor allem bei den Streckenunfällen in Folge der ho-

hen Auslastung (z.B. Überholunfälle) und bei den Unfällen mit schwächeren Ver-

kehrsteilnehmern durch die Verlagerungen von größeren Verkehrsanteilen aus 

den Ortslagen auf die A 49 – zum Bezugsfall reduziert sich auf den ausgewählten 

Ortsdurchfahrten des Planungsraums der Verkehr um ca. 100.000 Kfz/24h – zu 

erwarten, da die Unfallraten auf Autobahnen deutlich unter den Unfallraten der 

anderen Straßentypen liegen. So ereignen sich auf Autobahnen etwa 145 Unfälle 

je Mrd. Fahrzeugkilometer während auf Bundesstraßen etwa 650 Unfälle und auf 

Innerortsstraßen etwa 1500 Unfälle je Mrd. Fahrzeugkilometer gezählt wurden. 

2.5 Aufschließungsbedürfnis, regionales Erschließungsinteresse 

Die Verkehrsplanung konnte bei der Begründung des Aufschließungsbedürfnis-

ses auf konkrete Entwicklungen abstellen. Denn unter Berücksichtigung der in 

den Regionalplänen Nord- und Mittelhessen genannten Ziele und Grundsätze 

dient die Verkehrsplanung dem Aufschließungsbedürfnis des betroffenen Rau-

mes. Bei der internationalen Unternehmensverflechtung und Arbeitsteilung sollen 

regional beeinflussbare Gründe nicht die Ursache für Arbeitsplatzverlagerungen 

sein. Das Vorhaben A 49 ist somit mit den zur Deckung des mit den landesplane-

rischen Zielsetzungen Hand in Hand gehenden verkehrsmäßigen Aufschlie-

ßungsbedürfnisses vernünftigerweise geboten. Jedenfalls liegen den fachplaneri-

schen Erwägungen auch die vorgegebenen Faktoren zugrunde, zumal die dahin-

gehenden Erweiterungen und Anforderungen an eine Stärkung der gewerblichen 

Standorte durch eine regionalplanerische Festlegung in den geltenden Regional-

plänen festgelegt und hinreichend verfestigt sind. Ein wichtiger Faktor ist dabei 

die Berücksichtigung der Mittelzentren wie Stadtallendorf als Wirtschafts- und 

Beschäftigungsstandort für den Landkreis Marburg-Biedenkopf und die gesamte 

Region Mittelhessens. Dies ist nicht nur wegen der aktuellen Einwohner- und Be-

schäftigtenzahlen, sondern auch im Hinblick auf die bisherige Stabilität des Wirt-

schaftsstandortes (z.B. bezüglich Entwicklung der Einwohner- und Beschäftig-

tenzahlen) bedeutsam. Danach kommt Stadtallendorf eine hohe Bedeutung im 

Hinblick auf den Sektor „Produzierendes Gewerbe“ und die Häufung an trans-

portintensiven Großbetrieben mit großen Märkten zu. Die stabilisierende Wirkung 

ist um so wichtiger, als die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung für die drei 

von der A 49 betroffenen Landkreise Kreis Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder-

Kreis und Vogelsbergkreis Rückgänge der Bevölkerung um - 5,7% bis 12,5% 
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vorhersagen. Um dem negativen Trend der Bevölkerungs- und Beschäftigtenzah-

len als auch dem Rückzug des Sektors „Produzierenden Gewerbe“ (auch weiter-

hin) einen Stabilitätsfaktor in der Region entgegenstellen zu können, bedürfen die 

Mittelzentren wie Stadtallendorf einer strukturellen Unterstützung durch den Bau 

der A 49. Mittels des Verkehrswegebaus werden die regionalen Zentren an das 

weiträumige Straßennetz (besser) angeschlossen oder die wirtschaftliche Ent-

wicklung in dem zu erschließenden Raum stabilisiert und gefördert. Dieses Ziel 

lässt sich mit der geplanten Straßenführung und den geplanten Verknüpfungen 

zum nachgeordneten Straßennetz erreichen. Mit den Anschlussstellen bei 

Schwalmstadt (planfestgestellt) und den hier planfestgestellten bei Neustadt 

(Hessen) und Stadtallendorf sowie den weiteren, noch planfestzustellenden bei 

Stadtallendorf und Homberg (Ohm) wird eine verkehrlich wirkungsvollere Lösung 

geboten. Der Autobahnbau bringt somit über die verkehrlichen Wirkungen hinaus 

erhebliche Vorteile für das Gemeinwohl mit sich. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass die festgestellte Planfeststellungstrasse in der Tat in hohem Maße die Ge-

währ dafür bietet, den Fern- und Regionalverkehr auf die A 49 gebündelt zu füh-

ren und dadurch Entlastungen der Autobahnverbindung A 7-A 5 und des nach-

geordneten Straßennetzes wie der B 3 zu erreichen sowie die angrenzenden 

Kommunen über die Anschlussstellen verkehrsgünstig an das Bundesautobahn-

netz anzuschließen. Wird die Autobahn nach den Vorgaben des Planfeststel-

lungsbeschlusses gebaut, so vermindern sich auch die Verkehrsmengen im 

nachgeordneten Straßennetz, insbesondere in den Ortsdurchfahrten, wie z.B. der 

B 3 oder der B 454.  

Den von Beteiligten gegen die Baumaßnahme vorgebrachten Gesichtspunkten, 

dass durch die A 49 die B 454 im Bereich Stadtallendorf stärker belastet werde, 

was dem Ziel der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur entgegenwir-

ke, ist nicht stichhaltig. Es wird zwar eine Verkehrszunahme auf den zur A 49 

führenden Straßen eintreten, jedoch handelt es sich um eine planungsmäßige 

Folge der mit dem Projekt angestrebten Bündelung der Verkehre. Die geplante 

Autobahn wird zur Aufschließung des Raumes mit entsprechenden Anschluss-

stellen ausgestattet mit der Folge, dass auf den Zubringerstraßen Verkehrszu-

nahmen zu verzeichnen sind, während auf anderen Straßenabschnitten der Ver-

kehr entsprechend abnimmt. Letzteres ist auf den weit überwiegend Straßen des 

Planungsraums der Fall. Um den damit verbundenen Wirkungen wird bei 

Schwalmstadt/ Treysa ein neuer Autobahnzubringer im Zuge der B 454 gebaut 

(dieser ist Bestandteil des bestandskräftigen Planfeststellungsbeschlusses vom 

20.09.2007) und im Bereich Stadtallendorf in Richtung Kirchhain wird die Bun-

desstraße bereits den verkehrlichen Anforderungen fachgemäß ausgebaut. Die 
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Zuwachsflächen an Gewerbe- und Siedlungsflächen sind in den geltenden Regi-

onalplänen ausgewiesen; die vorliegende überörtliche Straßenplanung und die 

Regionalplanung sind auch in diesem Punkt aufeinander abgestimmt. 

Im Übrigen war vonseiten des Vorhabenträgers eine Führung der A 49 über Mar-

burg zu keinem Zeitpunkt geplant sondern in den 70er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts war eine Linienführung über Kirchhain durch den Ebsdorfergrund 

bis Fronhausen und in den 80er Jahren bis zur A 5 bei Lumda (für den Abschnitt 

Kirchhain-A 5 bei Lumda hatte der Bundesminister für Verkehr am 10.05.1983 

die Linienführung bestimmt) vorgesehen, von der dann nach weiteren Untersu-

chungen Abstand genommen wurde. Hieran ändert auch der von Beteiligten vor-

gebrachten Vorschlag einer Führung der A 49 über Marburg nichts. Überdies 

wird dies auch durch Verkehrsuntersuchungen z.B. zur verkehrlichen Situation 

der A 49 bis Stadtallendorf (B 454) bestätigt. Danach ist mit Verkehrszunahmen 

im Ebsdorfergrund aber nicht mit Mehrbelastungen auf der B 3 in Marburg zu 

rechnen. Eine solche Variante scheidet als nicht vernünftigerweise Weise gebo-

tene, unwirksame Lösung aus. 

Weiterhin hat die Prüfung der Planfeststellungsbehörde ergeben, dass die ange-

sprochenen bereits im Planfeststellungsverfahren für die A 49, VKE 20, erwähn-

ten bzw. vorgelegten Untersuchungen zu keiner anderen Beurteilung führen. Wie 

im Planfeststellungsbeschluss vom 20.09.2007 zu Ziffer IV,C,2.11.1 [Von Betei-

ligte vorgelegte Unterlagen], S. 441 ff.. ausgeführt, kann eine andere Bewertung 

der mit dem Vorhaben auch verfolgten positiven Wirkung auf die Raumaufschlie-

ßung durch diese Unterlagen nicht belegt. Dabei handelt es insbesondere um 

FITTKAU, „Beeinflussung regionaler Kaufkraftströme durch den Autobahnlücken-

schluss der A 49 Kassel – Gießen“, 2004 (Dissertation). 

Zunächst ist hierzu anzumerken, dass – wie zuvor ausgeführt – beim BVWP 

2003 bei der Bewertung der Beschäftigungseffekte aus dem Betrieb von Ver-

kehrswegen eine gegenüber den BVWP 1992 grundlegend überarbeitete Metho-

dik angewandt wurde. Ein wichtiges Ergebnis war dabei, dass grundsätzlich eine 

gute Anbindung des Wirtschaftsraums den Zugang zu Absatz- und Beschaf-

fungsmärkten erhöht, die interregionale Arbeitsteilung fördert und die Standort-

gunst der Region im interregionalen Wettbewerb verbessert. Diese Bewertung ist 

nicht widerlegt worden. Würde, wie von Beteiligten gefordert, auf den geplanten 

Autobahnbau verzichtet, würden der mittelhessische Raum und die dort befindli-

chen Kommunen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung begrenzt. Auch könnte das 

angestrebte Ziel, der Stabilisierung der Wirtschaft im mittelhessischen Raum, 

nicht erreicht werden. Zudem belegen die gerade in den letzten Jahrzehnten ver-

stärkt an Autobahnanschlussstellen und deren Einzugsbereich entwickelnden 
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Gewerbeansiedlungen, dass neben einem Gewerbeflächenangebot auch eine 

günstige Verkehrsanbindung von Bedeutung ist. Von daher führt die ebenfalls 

angesprochene Dissertation nicht zu einer anderen Bewertung.  

Der Bau der A 49 dient gleichwohl auch der Verbesserung der Erschließung der 

Region und trägt den Grundsätzen der Raumordnung, eine verbesserte Verbin-

dung zwischen den Mittelzentren und den jeweiligen Oberzentren anzustreben, 

Rechnung. Durch die A 49 werden eine Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur und die Sicherstellung angemessener Standortqualitäten ermög-

licht. Das Projekt A 49 wird daher auch – darauf wird ergänzend hingewiesen – 

von den Industrie- und Handelskammern befürwortet. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der in zahlreichen 

Einwendungen vorgetragene Verweis auf die Dissertation zum Lückenschluss 

der A 49 zu einer intensiven Befassung mit dieser Arbeit seitens der IHK-Kassel 

geführt hatte. Im Ergebnis wurde dazu dargelegt, dass diese zwar ein guter theo-

retischer Ansatz ist, um die Anwendbarkeit des von KRUGMAN entwickelten Mo-

dells der New Economic Geography zu hinterfragen, nicht aber die realitätsnahe 

Diskussion der tatsächlichen Folgen des Verkehrswegebaus. Dennoch seien die 

Schlussfolgerungen zum Bau der A 49 bezüglich der Kaufkraftabflüsse einiger 

Anrainergemeinden unglücklich ausgefallen. Diese könnten nicht allein mit Hilfe 

des einen untersuchten Faktors „Kaufkraft“ begründet werden. Zudem fehle ein 

gesamtwirtschaftlicher Betrachtungsansatz. Der Autor habe versucht, seinem 

Theoriemodell anhand des Baus der A 49 einen praktischen Bezug zu geben. Es 

seien realistische Aussagen zur regionalwirtschaftlichen Veränderung durch den 

Autobahnbau nicht getroffen worden. FITTKAU habe demnach keine realistischen 

Prognosen für Veränderungen ermittelt sondern eine Theorie auf Basis eines In-

dikators unter Vereinfachung störender, aber die Realität beschreibender Indika-

toren diskutiert. Die Arbeit eigne sich daher nicht dazu, die Auswirkungen des 

Baus der A 49 auf die Entwicklung des Einzelhandels oder der gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung der Region vorherzusagen, denn die Untersuchung betrachte 

lediglich die theoretische Entwicklung der Kaufkraftströme. Andere Faktoren sei-

en bewusst vernachlässigt oder als statisch und unveränderbar vorausgesetzt 

worden. 

Die IHK schloss zwar nicht aus, dass sich durch den Bau der A 49 Kaufkraftströ-

me verändern könnten. Die Auswirkungen des Autobahnbaus seien allerdings 

wesentlich komplexer und könnten nicht – wie dargelegt – allein anhand des Fak-

tors „Kaufkraft“ bewertet werden. Von Bedeutung sei, dass durch die verbesserte 

Erschließung und Erreichbarkeit die gesamtwirtschaftliche Situation der betroffe-

nen Regionen positiv beeinflusst werde. Kostenintensive Erreichbarkeitsdefizite 
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würden genommen und damit mögliche Betriebserweiterungen positiv beein-

flusst. Auch die Ansiedlung neuer Unternehmen könne bei gleichzeitigem Ange-

bot qualifizierter Arbeitskräfte und Gewerbeflächen in Autobahnnähe erleichtert 

werden. Außerdem wirke sich eine prosperierende Regionalwirtschaft positiv auf 

die Kaufkraft und Wohnbevölkerung vor Ort und somit auch auf den Einzelhandel 

aus. Auch wenn nicht ausgeschlossen werden könne, dass es kleinräumig – z.T. 

temporär – für einzelne Branchen nachteilige Entwicklungen geben könne, so 

würden langfristig doch die positiven Effekte für die betroffenen Regionen über-

wiegen. Durch das Herausgreifen einzelner Aussagen werde mit der Dissertation 

ein unzutreffendes, medial wirksames Bild von den negativen Auswirkungen des 

Autobahnbaus gezeichnet. Überdies gehe es in der Arbeit um die Diskussion der 

Weiterentwicklung von wirtschaftsgeographischen Theorien. Wenn Beteiligte auf 

die Arbeit von FITTKAU Bezug nehmen, könnte sie damit aber nicht nachweisen, 

dass sich der Autobahnbau negativ auf die regionale Wirtschaftsstruktur auswir-

ke.  

Abschließend ist festzustellen, dass die seitens der IHK-Kassel vorgenommene 

Analyse der Dissertation schlüssig und nachvollziehbar ist. Sie macht deutlich, 

dass die der Arbeit zugrundeliegende wirtschaftsgeographisch-theoretische Fra-

gestellung nicht dazu geeignet ist eventuell negative Folgen des Autobahnbaus 

auf die regionale Wirtschaftsstruktur im Planungsraum der A 49 zu belegen. Die 

diesbezüglichen Einwendungen waren daher zurückzuweisen. 

Des Weiteren ist festzustellen, dass das Detailziel, eine Verbesserung der Mobili-

tät auch der Wettbewerb des Umfeldes mit dem Oberzentrum zu erhöhen, letzt-

lich mit den regionalplanerischen Vorgaben für eine verbesserte Erreichbarkeit im 

Einklang steht. Damit geht eine Reduzierung von Widerständen durch Entlastung 

von Ortsdurchfahrten vor allem entlang der B 3 einher. Trotz der bestehenden 

Verkehrswiderstände besteht bereits heute ein Mobilitätsbedürfnis der Region zu 

den jeweiligen Oberzentren (wie Berufspendler). Die verbesserte Erreichbarkeit 

von Arbeitsplätzen in einem größeren Aktionskreis stärkt im Ergebnis den Ver-

bleib der Menschen in den Wohnorten der Region, so dassmit einer allgemein 

festzustellenden Arbeitsplatzmobilität sonst erzwungene Abwanderungstenden-

zen wenn nicht verhindert so doch gemindert werden können.  

Im Übrigen hatte der Vorhabenträger zur Berücksichtigung der raumordnerischen 

Aspekte bei der Planung für eine A 49 bereits während der Korridorfindung – also 

im Vorfeld der Planung – das Büro IGI NIEDERMEYER INSTITUTE mit einer raumord-

nerischen Beurteilung beauftragt. Dieses Gutachten kam zusammenfassend ins-

besondere zu der Aussage: 
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"Die innere Erschließung und verbesserte Anbindung der Region an die be-
nachbarten Zentren und Wirtschaftsräume Kassel, Marburg, Gießen und ins-
besondere das Rhein-Main-Gebiet stellt eine Voraussetzung dar, die in der 
Region festgestellten Entwicklungspotentiale zu aktivieren." 

Die Planrechtfertigung für das Vorhaben der A 49 insgesamt und den hier zu be-

urteilenden Abschnitt VKE 30 ist damit auch auf das Teilziel Aufschließungsbe-

dürfnis, regionales Erschließungsinteresse gegeben. 

Mit der Baumaßnahme wird die Entwicklung von gewerblichen Flächen an den 

gewerblichen Schwerpunkten gefördert und dabei Gebiete für den örtlichen Be-

darf unterstützt. Auch FITTKAU, a.a.O., S. 197, kam zu dem Schluss, dass  

„offensichtlich diejenigen Standorte, welche zukünftig an Kreuzungspunkten 
liegen und bei denen sich demzufolge die überregionale Erreichbarkeit inner-
halb des Straßennetzes stark verbessert, Umsatzgewinne erzielen.“  

Genau dieses Teilziel wird mit den geplanten Anschlussstellen verfolgt und da-

bei, entsprechend der Zielsetzung der Regionalplanung, die zentralen Orte ge-

stärkt. Die Aussage, dass für den Einzelhandel in der betroffenen Region der 

Konkurrenzdruck zu einer Stärkung der großen Angebotsstandorte Kassel und 

Gießen führt, ist sicherlich ein Nebenaspekt. Dies hängt aber nicht nur von den 

Fahrt-/ Transportkosten sondern auch von der Attraktivität der Angebote in der 

Region oder in den Mittelzentren ab, bevor die Einkäufe in den weiter entfernt 

liegenden Oberzentren getätigt werden. Die insoweit in der Arbeit geäußerte Be-

fürchtung kann, angesichts der mit dem Neubau der A 49 insgesamt verfolgten 

Ziele nicht zu einer anderen Entscheidung führen. Dies gilt auch im Hinblick auf 

die betrachteten Szenarien in Bezug auf die Auswirkungen der Fertigstellung der 

A 49 auf die Stärke und Verteilung der Kaufkraftströme. Die in diesem Zusam-

menhang vorgenommene Darlegung mathematisch möglicher Wahrscheinlichkei-

ten führt vorliegend nicht dazu, dass dies im Planfeststellungsbeschluss vertie-

fend bewertet muss, zumal es sich von der Aufgabenstellung her um wirtschafts-

theoretische Ansätze handelt. Die Auswirkungen der Baumaßnahme A 49 auf die 

Stärke und Verteilung der Kaufkraftströme können für die Planfeststellungsbe-

hörde letztlich dahingestellt bleiben. Ob die berechnete Wahrscheinlichkeit tat-

sächlich auch so eintritt, hängt auch von anderen Faktoren wesentlich ab, auf die 

das Vorhaben keinen direkten Einfluss hat. Mit der A 49 soll gerade auch die Er-

schließung und Erreichbarkeit der Region verbessert werden. Dass auch für Ver-

kehre aus dem Bereich der von der neuen Autobahn durchfahrenen Raumes in 

andere Gebiete/ Städte fahren, ist sicherlich ein weiterer Nebeneffekt der Infra-

strukturmaßnahme und stellt insoweit, wenn günstigere/ optimalere Kaufangebo-

te von den Bewohnern schneller erreicht werden können, eine Erhöhung der At-

traktivität zum Wohnen in dem Raum dar. Denn schlecht erschlossene und er-
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reichbare Gebiete weisen grundsätzlich ein größeres Abwanderungsverhalten 

der Menschen auf. Auch dieses Ziel der Landes- und Regionalplanung wird mit 

dem Bauvorhaben unterstützt. Auch hierin könnte, wie in der vorgelegten Arbeit, 

eine negative Auswirkung des Vorhabens gesehen werden. Dieser Sachverhalt 

kann – je nach Sicht – auch als positiver Effekt gewertet werden. Aber auch hie-

rüber hat letztlich die Planfeststellungsbehörde nicht zu befinden. Sie hat zwar al-

le relevanten Aspekte in die Abwägung einzustellen. Vorliegend konnte sie auch 

auf dieser Grundlage die vom Vorhabenträger mit der Infrastrukturmaßnahme 

verfolgte Zielsetzung als gerechtfertigt bejahen. In diesem Zusammenhang sei 

erwähnt, dass es den an die neue Autobahn angrenzenden und in ihrem Ein-

zugsbereich liegenden Gemeinden obliegen wird, im Rahmen der landes- und 

regionalplanerischen Vorgaben ihre Gemeindegebiete weiter städtebaulich (gilt 

für Siedlungs- und Gewerbeflächen) zu entwickeln. Auch da kann der Konkur-

renzdruck der Gemeinden untereinander im Hinblick auf die wirtschaftliche Ent-

wicklung nur beflügeln. Dabei wird – wie bisher auch – die Entwicklung in den 

Landesteilen unterschiedlich ausfallen. In einigen Gebieten wird die Nachfrage 

und Besiedlung der angebotenen Gewerbegebietsflächen stärker, in anderen 

schwächer ausfallen. Hierauf hat im Übrigen die planfestgestellte Maßnahme 

keinen direkten Einfluss. 

Die Verkehrsuntersuchung hat bei den (Prognose-) Modellen nicht nur die weit-

räumigen Verkehre berücksichtigt sondern auch zu erwartende Änderungen in 

Bevölkerungsentwicklung sowie der Siedlungs- und Gewerbestruktur einbezo-

gen. Überdies haben die Kommunen vor dem Hintergrund ihrer städtebaulichen 

Entwicklung keine konkreten Bedenken im Hinblick auf einen solchen Entwick-

lungsgang im Anhörungsverfahren vorgebracht.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die von Beteiligten erhobenen 

Einwendungen und ins Feld geführten Arbeiten nicht zu einer anderen Beurtei-

lung des hier festgestellten Projektes der A 49 führen können. Das Vorhaben 

konnte auch angesichts dieses Sachverhalts zugelassen werden.  

2.6 Baustufenbetrachtung 

Wie unter C, Ziffer IV, Nr. 4 [Abschnittsbildung] dargelegt, hat der hier festgestell-

te Abschnitt der VKE 30 einen Verkehrswert. Er schließt im Norden an den be-

standskräftigen Abschnitt der VKE 20 an, über die Anschlussstelle Schwalmstadt 

die L 3155 und der neue Autobahnzubringer im Zuge der B 454 angebunden 

sind. Im Süden schließt der Abschnitt über die Anschlussstelle Stadtallendorf an 

die B 454 an. Es wurden von Beteiligten, aber auch unabhängig vom laufenden 

Planfeststellungsverfahren, Forderungen nach durchgehendem Bau der A 49 er-
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hoben. Ob dies, besonders vor dem Hintergrund der im Straßenbauplan des 

Bundes einzustellenden Finanzmittel, erfolgen kann, kann die Planfeststellungs-

behörde nicht entscheiden. Sie hat aber im Hinblick auf eine gegebenenfalls in 

Baustufen zeitlich versetzte Fertigstellung von Amts wegen geprüft worden, ob 

und ggf. welche Auswirkungen auf das nachgeordnete Straßennetz durch eine 

Inbetriebnahme bereits fertiggestellter Abschnitte verbunden ist, um gegebenen-

falls Vorkehrungen zum Schutz der Anwohner des nachgeordneten Straßennet-

zes zu treffen. Dabei hat die Planfeststellungsbehörde die vom Hessischen Lan-

desamt für Straßen- und Verkehrswesen, Oktober 2007, betrachteten verkehrli-

chen Wirkungen der einzelnen Verkehrskosteneinheiten als Baustufen herange-

zogen. Von Bedeutung ist vorliegend eine Inbetriebnahme der VKE 20 und VKE 

30 vor Fertigstellung der VKE 40. In diesem Fall endet die A 49 an der B 454 

nördlich von Stadtallendorf. Die vorgenommenen Umlegungen zeigen deutliche 

Verkehrsbelastungen auf der A 49. In der nachfolgenden Tabelle 12a sind für ei-

nen durchschnittlichen Werktag 2020 die prognostizierten Verkehrsbelastungen 

zusammengestellt: 

Tabelle 12a: Verkehrsbelastung der A 49 im Jahr 2020 vor endgültiger Fertig-
stellung der A 49 

Abschnitt Bezugsfall ohne A 49 Prognosebelastung mit 
VKE 20 

Prognosebelastung mit 
VKE 20 und 30 

Borken-Neuental 4.000 7.100 20.700 
Neuental-Schwalmstadt - 5.700 20.100 
Schwalmstadt-Neustadt - - 22.800 
Neustadt-Stadtallendorf - - 22.000 

Da mit einer Inbetriebnahme der A 49 bis zum Jahr 2020 zu rechnen ist, wurde 

auf diese Jahr bei der Betrachtung abgestellt. Auf dem verbleibenden nachge-

ordneten Straßennetz im weiteren Umfeld treten durch eine solche Inbetrieb-

nahme im Wesentlichen keine erheblichen Veränderungen der Verkehrsmengen 

ein. In der nachfolgenden Tabelle 12b sind die Verkehrsbelastungen an drei aus-

gewählten, relevanten Streckenquerschnitten des nachgeordneten Netzes bei In-

betriebnahme der Abschnitte der VKE 20 und 30 dargestellt, auf denen Zunah-

men zu verzeichnen sind, wenn keine begleitenden Maßnahmen im nachgeord-

neten Netz ergriffen werden. 

Tabelle 12b: Verkehrsbelastung an ausgewählten Streckenquerschnitten des 
nachgeordneten Netzes bei Inbetriebnahme der Abschnitte der 
VKE 20 und 30 

 B 454 nördlich 
Stadtallendorf 

B 454 westlich 
Stadtallendorf 

L 3048, Ebsdorf  L 3048, Heskem 

Verkehrsmengenkarte 2005 6.644 14.574 7.300 4.253 

VU 2006, Analyse 2005 8.000 16.300 8.100 4.600 

VU, Prognosenullfall 2020  8.100 17.100 8.000 5.000 

VU, Planfall (endgültige A 49) (14.300) (21.900) (8.200 6.100 

Planfall, Baustufe VKE 20+30 24.100 31.300 19.000 16.700 
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Anmerkung: 
Die Klammerwerte beziehen sich auf die endgültig fertiggestellte A 49 (zum Vergleich der 
verkehrlichen Wirkungen), Prognosenullfall 2020 = Bezugsfall 2020 

Bei einer vorzeitigen Inbetriebnahme der Abschnitte der VKE 20 und 30 (als 

Baustufe) ergeben sich also gegenüber dem Prognoseplanfall (fertiggestellte 

A 49 bis zur A 5) auf der B 454 nördlich Stadtallendorf eine vorübergehende Zu-

satzbelastung von 9.800 Kfz/24h (+68%). Gegenüber dem Bezugsfall (ohne 

A 49) steigt der Verkehr sogar um 15.900 Kfz/24h (+194%).  

Auf der B 454 in Höhe von Stadtallendorf ergibt sich eine gegenüber dem Planfall 

eine Zusatzbelastung von 9.400 Kfz/24h (+42%). Gegenüber dem Bezugsfall 

(ohne A 49) steigt der Verkehr sogar um 14.200 Kfz/24h (+83%). Die B 454 wird 

im Bereich Stadtallendorf unter Berücksichtigung der mit dem Neubau der A 49 

ergebenden Verkehrsmengen ausgebaut (tiefer gelegt). Für den Abschnitt zwi-

schen Kirchhain und Stadtallendorf hat das Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Marburg entsprechende Planungen erstellt und mit der Durchführung entspre-

chender Baumaßnahmen begonnen. Im Einzelnen ist Folgendes anzumerken:  

• Für den Ausbau der B 454 (Marburger Straße) zwischen Kirchhain (Ausbau-

ende) und Stadtallendorf (vor DB-Brücke über die Main-Weser-Bahn) von 

Bau-km 2+914,50 bis Bau-km 4+495,00 (entspricht: von Netzknoten 5119 

049 nach Netzknoten 5120 019, km 1,105 nach Netzknoten 5119 035 bis 

5120 017, km 0,325) mit Umbau des Knotenpunktes B 454 / L 3290 bis km 

0,627 (zwischen den Netzknoten 5120 013 und Netzknoten 5120 014) zu ei-

nem planfreien Knoten mit sog. „holländischen Rampen“ einschließlich Um-

bau des Knotens der L 3290 mit der K 92 (Waldstraße/ Rheinstraße) zu ei-

nem Kreisverkehrsplatz hat das Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr und Landesentwicklung am 03.07.2003 entschieden, dass die Planfest-

stellung und Plangenehmigung entfällt. Der 1. Bauabschnitt des Ausbaus der 

B 454 mit dem Anschluss der Waldstraße und dem Neubau der Brücke über 

die Main-Weser-Bahn erfolgte von 2004 bis 2006. Der Abschnitt wurde am 

22.12.2006 dem Verkehr übergeben. 

• Für den 2. Bauabschnitt der B 454 (Marburger Straße) zwischen den Kno-

tenpunkt mit den Stadtstraßen Wetzlarer Straße und Lilienthalstraße im Be-

reich der Netzknoten 5119 035 bis 5120 017, km 0,331 bis 0,933, hat die 

Stadt Stadtallendorf den Bebauungsplan Nr. 24 „An der Herrenwaldstraße“ 

erlassen. Dieser sah eine höhengleiche Kreuzung der Kreuzung Wetzlarer 

Straße/ Lilientalstraße vor. Aus Verkehrssicherheitsgründen – es wurde von 

einer Prognoseverkehrsbelastung ca. 20.200 Kfz/24h im Jahr 2010 ausge-

gangen – ist jedoch eine kreuzungsfreie Lösung erforderlich. Daher hat die 

Stadt Stadtallendorf den planfeststellungsersetzenden Bebauungsplan Nr. 

24a „An der Herrenwaldstraße“ als Satzung am 4. November 1999 be-

schlossen, der die Tieferlegung der B 454 auf die Ebene -1 mit planfreiem 
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Anschluss der Stadtstraßen und der Landesstraße beinhaltet. Der Baube-

ginn erfolgte am 11.05.2011, die Maßnahme soll 2013 fertiggestellt sein. 

•  Der 3. Bauabschnitt der B 454 (Marburger und Neustädter Straße) mit An-

schluss der Haupt- und Bahnhofstraße (L 3290), in dem die B 454 ebenfalls 

in Tieflage geführt werden soll und die L 3290 über einen oben liegenden 

Kreisverkehrsplatz mit beidseitigen Rampen an die B 454 angebunden wer-

den soll, umfasst den Bereich zwischen den Netzknoten 5119 035 bis 5120 

017, km 0,933, nach Netzknoten 5120 017 bis 5120 018, km 0,789 (ent-

spricht: Bau-km 5+100 bis 6+097). Für diesen Abschnitt ist die Durchführung 

eines Planfeststellungsverfahrens vorgesehen; dessen Beantragung wird für 

2011 angestrebt. 

Mit diesen Baumaßnahmen, die vor Inbetriebnahme der A 49 fertiggestellt sein 

sollen, werden im Bereich von Stadtallendorf die erforderlichen baulichen Maß-

nahmen getroffen, so dass dort der Verkehr auf der B 454 leistungsfähig und 

ordnungsgemäß auch vorübergehend abgewickelt werden könnte, ohne dass im 

Planfeststellungsbeschluss Lösungen für eine Zwischenzeit vorgesehen werden 

müssen. 

Auf der L 3048 bei Ebsdorf (Heskem) liegt die Zusatzbelastung bei 11.000 

(11.700) Kfz/24h (+137%/ +234%). Gegenüber dem Bezugsfall (ohne A 49) steigt 

der Verkehr um 10.800 (10.600) Kfz/24h (+132%/ +173%). Die L 3048 ist durch-

gehend anbaufrei und die bebauten Ortslagen werden lediglich tangiert. Aller-

dings bedeutet die Verdopplung der Verkehrsmenge eine zusätzliche (erhebli-

che) Lärmbelastung. Auch ist nicht auszuschließen, dass einzelne Knotenpunkte 

nicht ausreichend leistungsfähig wären, die dann gegebenenfalls angepasst wer-

den müssten. Dies erscheint der Planfeststellungsbehörde auch unter Heranzie-

hung der „Belastungsprognosen als ergänzende Variantenuntersuchung“, Okt. 

2009, nicht hinnehmbar. 

Daher hat sie unter A, Ziffer V,7 Vorkehrungen bei vorzeitiger Inbetriebnahme 

des Abschnitts der VKE 30 dem Vorhabenträger, vertreten durch das Amt für 

Straßen- und Verkehrswesen Kassel, für den Fall auferlegt, dass der Abschnitt 

der VKE 30 wider Erwarten nicht gemeinsam mit dem Anschlussabschnitt der 

VKE 40 in Betrieb genommen wird und sich dadurch eine längere, d.h. über 5 

Jahre anhaltende, aus Anlass einer damit verbundenen Verkehrszunahme auf 

dem nachgeordneten Straßennetz der B 454 (zwischen der Anschlussstelle Stad-

tallendorf und der B 62 bei Kirchhain), der B 62 (Ortsumgehung Kirchhain Ost, 

zwischen den Einmündungen der B 454 und der L 3048) und der L 3048 (im 

Ebsdorfergrund, zwischen den Einmündungen in die B 62 bei Kirchhain und die 

B 3 bei Staufenberg) unzumutbare Beeinträchtigung insbesondere durch Ver-
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kehrsimmissionen für die Straßenanwohner ergibt, eine Überprüfung der Ver-

kehrsimmissionen vorzunehmen. Zweck dieser Überprüfung ist unter Heranzie-

hung der für Mischgebiete geltenden Immissionsgrenzwerte nach § 41 BImSchG 

i.V.m. der 16. BImSchV (ggf. auch einer Rechtsnachfolgerin) als Orientierungs-

werte zu ermitteln, ob die berechneten Beurteilungspegel diese Grenzwerte 

übersteigen, Für diesen Fall ist den Eigentümern der betroffenen baulichen Anla-

gen ein Anspruch auf Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen dem Grunde 

nach zuerkannt worden. Ob der Anspruch durch aktive und/ oder passive Lärm-

schutzmaßnahmen zu befriedigen ist, ist unter Beachtung des § 41 Abs. 2 

BImSchG zu prüfen. D.h. aktive Lärmschutzmaßnahmen wären zu ergreifen, 

wenn deren Zweck nicht außer Verhältnis zu den Kosten steht. Für diesen Fall, 

ist rechtzeitig vorher ein Planfeststellungsverfahren nach den geltenden Vor-

schriften für die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Kommen lediglich 

passive Lärmschutzmaßnahmen in Betracht, weil die Kosten für aktive Maßnah-

men außer Verhältnis stehen, ist den Betroffenen ein Anspruch auf Aufwen-

dungsersatz für erforderliche passive Schallschutzmaßnahmen gegen den Vor-

habenträger dem Grunde nach zuerkannt worden. Der Umfang ist unter Beach-

tung der 34. BImSchV zu ermitteln. 

Weiterhin ist der Vorhabenträger verpflichtet worden zu prüfen, ob die maßgebli-

chen Immissionsgrenzwerte nach der 39. BImSchV überschritten sind. Insbeson-

dere für diesen Fall, hätte der Vorhabenträger durch die zuständigen Straßenver-

kehrsbehörden gemäß § 45 Abs. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 

16. November 1970 (BGBl. 1970, 1565; 1971, 38), zuletzt geändert durch Ver-

ordnung vom 1. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1737), flankierende Maßnahmen 

beispielsweise in Form einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf den vorgenann-

ten Straßenzügen oder ein Durchfahrtsverbots für den Schwerverkehr mit >12t 

zGG anordnen zu lassen. Wie eine Prüfung ergeben hat, kann mit weiteren flan-

kierenden Maßnahmen, wie der Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung 

auf der L 3048 und der B 454 im Bereich der Bebauungen von 80 km/h bzw. 70 

km/h auf 50 km/h unterstellt, das Verkehrsaufkommen beeinflusst werden mit 

dem Ziel der Begrenzung des Verlagerungseffektes von der Relation A 7/ A 5 auf 

die A 49 und das anschließende nachgeordnete Netz und der Reduzierung der 

Lärmemissionen. 

Tabelle 12c: Verkehrsbelastung bei flankierenden Maßnahmen 

Abschnitt Prognosebelastung 
ohne flankierende 
Maßnahmen  

Prognosebelastung 
mit Geschwindig-
keitsbegrenzung  

Prognosebelastung 
mit zusätzlichem 
Durchfahrtsverbot 
für Lkw >12t zGG 

A 49, Neuental-Schwalmstadt 20.100 12.800 9.800 
A 49, Schwalmstadt-Neustadt 22.800 15.600 12.400 



Planfeststellungsbeschluss - 276 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

A 49,Neustadt-Stadtallendorf 22.000 15.100 12.000 
B 454, nördlich Stadtallendorf 24.100 18.800 15.800 
B 454, westlich Stadtallendorf 31.300 25.800 22.600 
L 3048, Ebsdorf 18.100 11.600 8.100 

Durch die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen lassen sich die Ver-

kehrsbelastungen auf der B 454 bei Stadtallendorf und auf der L 3048 erheblich 

reduzieren (siehe Spalte 2 vorstehender Tabelle 12c), jedoch steigen die Ver-

kehrsmengen gegenüber dem Planungsnullfall noch an. Auf der B 454 nördlich 

Stadtallendorf um 10.600 Kfz/24h (+129%) und westlich Stadtallendorf um 8.400 

Kfz/24h (+48%) sowie auf der L 3048 bei Ebsdorf um 3.500 Kfz/24h (+43%). Es 

zeigt sich insgesamt eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation im Be-

reich Stadtallendorf und im Ebsdorfergrund. Die neu geschaffene Verbindung ist 

trotz der sich durch die Geschwindigkeitsbegrenzung ergebenden Widerstände 

noch attraktiv für den Fernverkehr, insbesondere wegen der günstigeren Stre-

ckenführung zwischen Kassel und Gießen-Reiskirchen. Aufgrund der sowieso 

vorhandenen Geschwindigkeitsrestriktionen für diese Verkehre sind diese eher 

bereit einen Weg mit einer geringeren Länge und weniger verlorener Steigung – 

als „verlorene Steigung“ wird der durch ein nachfolgendes Gefällestück nochmals 

zu überwindende Höhenunterschied bezeichnet – selbst mit ungünstigerem Ge-

schwindigkeitsniveau anzunehmen. Aus diesem Grunde und weil der Schwerver-

kehr mit >12t zGG wesentlich zum Verkehrslärm beiträgt, wurde zusätzlich zur 

Geschwindigkeitsbegrenzung ein Durchfahrtsverbot für Lkw >12t zGG auf der 

L 3048 untersucht (siehe Spalte 3 vorstehender Tabelle 12c). Damit ergibt sich 

auf der B 454 nördlich Stadtallendorf eine um 8.300 Kfz/24h und westlich Stadtal-

lendorf um 8.700 Kfz/24h sowie auf der L 3048 bei Ebsdorf um 10.000 Kfz/24h 

geringere Belastung gegenüber dem Fall „ohne flankierende Maßnahmen“. Ge-

genüber dem Bezugsfall steigen die Belastungswerte nördlich Stadtallendorf um 

7.600 Kfz/24h (+93%) und westlich Stadtallendorf um 5.200 Kfz/24h (+30%) an, 

während die Belastung auf der L 3048 bei Ebsdorf etwa gleich hoch ist. 

Auf die unter A, Ziffer IV,7 angeordnete Auflagen, deren Einhaltung Vorausset-

zung für eine vorzeitige Inbetriebnahme der Abschnitte der VKE 20 und VKE 30 

darstellen, wird verwiesen. Dabei handelt es sich nicht um Schutzvorkehrungen, 

die vom Träger der Straßenbaulast, der Bundesrepublik Deutschland (Bundes-

straßenverwaltung), und damit Abhilfe von eintretenden Auswirkungen geschaf-

fen werden können. Die Anordnung verkehrsbehördlicher Anordnung obliegt 

nach der Straßenverkehrsordnung den landesrechtlich zuständigen Verkehrsbe-

hörden; sie wären vorliegend aber Voraussetzung für eine baustufenweise Inbe-

triebnahme der A 49 der VKE 20 und VKE 30. In diesem Zusammenhang wird 

Folgendes angemerkt: 
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Da der Planfeststellungsbeschluss nach § 75 Abs. 1 HVwVfG formelle Konzent-

rationswirkung entfaltet, werden im Planfeststellungsverfahren die Zuständig-

keitsgrenzen zwischen Straßenbau- und Straßenverkehrsbehörden überbrückt. 

Daher kann im Wege der Planfeststellung je nach den Umständen des Einzelfalls 

auch über die Anordnung der zur Ausstattung der straßennotwendigen Verkehrs-

zeichen und Verkehrseinrichtungen zu entscheiden sein; denn neben der Plan-

feststellung entfallen alle nach anderen Vorschriften erforderlichen öffentlich-

rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Hoheitsakte und damit 

auch die Anordnung der Verkehrsbehörde. § 45 Abs. 1 StVO ermächtigt die Ver-

kehrsbehörde, aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs 

verkehrsbeschränkende Maßnahmen anzuordnen. Da das Straßenbauvorhaben 

für den Fall, dass im Interimsfall keine Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, 

nur zusammen mit einer entsprechenden Beschilderung ihrer baulichen Bestim-

mung gemäß ordnungsgemäß benutzt werden kann, war aus Gründen der Si-

cherheit und Ordnung des Verkehrs für den Fall einer vorzeitigen Inbetriebnahme 

des Abschnitts der VKE 30 dem Vorhabenträger aufzugeben, dass vor einer In-

betriebnahme gemäß § 45 Abs. 1 StVO flankierende Maßnahmen, z.B. eine Ge-

schwindigkeitsbeschränkung auf der L 3048 (zwischen der B 62 bei Kirchhain 

und der B 3 bei Fronhausen/ Bellnhausen) und auf der B 454 bei Stadtallendorf 

auf 50 km/h sowie ein Durchfahrtsverbots auf der L 3048 für den Schwerverkehr 

mit >12t zGG, durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde anordnen zu las-

sen. 

Auch wenn die aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs 

erforderliche Anordnung verkehrsbeschränkender Maßnahmen grundsätzlich auf 

den Schutz der Allgemeinheit und nicht auf die Wahrung der Interessen einzelner 

Anlieger gerichtet ist, so hat die Planfeststellungsbehörde bei der Anordnung von 

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen die hinreichend konkretisierten und 

individuell erfassbaren schutzwürdigen Einzelinteressen der Planbetroffenen zu 

berücksichtigen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 7. Juli 2000 - BVerwG 4 B 94.99 - 

juris, Rn. 17). Vorliegend sind aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Ver-

kehrs Vorkehrungen erforderlich, die insbesondere den Interessen der Anlieger 

Rechnung tragen. Im Hinblick auf die genaue Festlegung der Art und der Stan-

dorte der Beschilderung stehen war die Regelung der Einzelheiten unter den 

Vorbehalt der genauen Anordnung zuständigen Verkehrsbehörden, insbesonde-

re den Kreis Marburg-Biedenkopf, zu stellen.  

Der Abschnitt der VKE 30 konnte – auch unter Berücksichtigung dieser Auflage – 

unter Beachtung der für die Abschnittsbildung geltenden Anforderungen plan-
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festgestellt und damit musste im Zulassungsverfahren nicht das Planfeststel-

lungsverfahren für die VKE 40 einbezogen werden.  

Soweit Beteiligte darlegen, dass durch eine Realisierung der A 49 in den Ab-

schnitten der VKE 20 und VKE 30 das Ziel der Entlastung des nachgeordneten 

Straßennetzes nicht erreicht werde, ist hierzu feststellen, dass sehr wohl eine 

wirksame Verkehrsentlastung auf verschiedenen Straßenabschnitten im nachge-

ordneten Netz erreicht werden kann. In der Tabelle 12d sind die Verkehrsbelas-

tungen auf verschiedenen Straßenabschnitten im Bezugsfall (Prognosenullfall), 

Prognosebelastung mit VKE 20 und Prognosebelastung mit VKE 20 und 30 

(Planfall) dargestellt. Auch würde von der A 7/ A 5 schon Verkehr abgezogen, 

wenn nicht die vorgenannten Maßnahmen ergriffen würden. 

Tabelle 12d: Verkehrsbelastung (Kfz/24h) auf verschiedenen Straßen-
abschnitten im Jahr 2020  

Straße Abschnitt Prognosenullfall/ 
Bezugsfall/VKE 20 

Prognosebelastung mit 
VKE 20 und 30 (Planfall) 

B 454 Schwalmstadt-Neustadt 5.900 (8.400) 1.200 
B 454 Neustadt-Stadtallendorf 10.900 (12.900) 7.100  
B 454 Stadtallendorf-Langenstein 17.400 (18.600) 31.300 
B 454 Langenstein-Kirchhain 17.400 (13.000) 24.000 
B 62 OU Kirchhain Ost 13.700 (14.600) 27.300 
B 62 OU Kirchhain West 15.600 (13.500) 15.000 
L 3048 Amöneburg 3.500 (3.500) 14.600 
L 3048 Ebsdorfergrund 7.200 (6.600) 16.700 
B 3 Gilserberg 7.900 (6.100) 2.500 
B 254 Frielendorf 9.600 (7.800) 8.200 
B 254 Schrecksbach 7.700 (6.800) 6.600 
A 5  Hattenbach-Alsfeld Ost 64.600 (64.600) 53.700 
A 5 Alsfeld West-Homberg 66.900 (67.200) 56.500 

Die B 454 bis Stadtallendorf und die B 3 würden verstärkt entlastet, während die 

anschließenden Straßenverbindungen der B 454 in Richtung Kirchhain, B 62 

Ortsumgehung Kirchhain (bis zum Abzweig der L 3048) und L 3048 stärker be-

lastet würden. Auf der B 62 in Richtung Cölbe würde sich gegenüber dem Be-

zugsfall (ohne A 49) keine Verkehrszunahme zu verzeichnen sein, weil – wie 

auch ein Blick auf die Karte zeigt – die Verbindung zur A 5 (Gambacher Kreuz) 

über B 3/ A 485/ A 45 einen Umweg darstellt. Der Fernverkehr würde – wie die 

Verkehrszunahme auf der L 3048 zeigt – die direkte Verbindung durch den Ebs-

dorfergrund wählen. Andererseits steht das mit der Zielsetzung, eine Verkehrs-

zunahme auf der B 3 im Bereich der Stadt Marburg zu vermeiden, im Einklang. 

Auch aufgrund gegenteiliger Darstellungen Beteiligter drängt sich der Plan-

feststellungsbehörde keine andere Lösung an Stelle des Neubaus der A 49 auf.  

Mit den unter A, Ziffer V,7 angeordneten Vorkehrungen bei einer möglichen vor-

zeitigen Inbetriebnahme des Abschnitts der VKE 30 wird den Einwendungen Be-

teiligter, die befürchten, dass die A 49 über viele Jahre an der B 454 enden wer-

den und der Verkehr über diese und anschließende Straßen abgewickelt wird, 
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Rechnung getragen. Es ergeben sich selbst für einen solchen Widererwarten ein-

tretenden Fall im nachgeordneten Straßennetz keine unzumutbaren Umweltaus-

wirkungen. 

2.7 Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen 

Ein wichtiger Gesichtspunkt für das Projekt, der in engem Zusammenhang mit 

den verkehrlichen Wirkungen steht, ist die damit erzielbare Verringerung beste-

hender Umweltbeeinträchtigungen.  

Beim BVWP 2003 (siehe „Die gesamtwirtschaftliche Bewertungsmethodik. Bun-

desverkehrswegeplan 2003“, S. 84 ff.) erfolgte die Bewertung von monetarisier-

ten Umwelteffekten anhand der Nutzenkostenkomponenten Lärm (NU1), Abgase 

(NO2), Trennwirkung (NU3) und weitere innerörtliche Umweltwirkungen (NU4). 

Außerdem wurden die Umwelteffekte im Rahmen der Umweltrisikoeinschätzung 

(URE) qualitativ-verbal erfasst und bewertet. Die URE diente zur Ergänzung der 

Kosten-Nutzen-Analyse für die gesamtwirtschaftliche Betrachtung. Ziel war eine 

vergleichende Bewertung aller Vorhaben in allen Bundesländern mit einheitlicher 

Methodik. Die wesentlichen Ergebnisse der fachlichen Bewertungen wurden in 

einem Projektinformationssystem (PRINS) zusammengetragen und können im 

Internet unter www.bmvbw.de eingesehen werden. Beim Lärm wurden die Wir-

kungen aus veränderten innerörtlichen Geräuschbelastungen dann berücksich-

tigt, wenn im Vergleichsfall ein vorgegebener Immissionszielpegel von 37 dB(A) 

während der Nacht überschritten und zudem die Differenz der Lärmbelastung 

zwischen Vergleichs- und Planfall ≥ 2 dB(A) ist. Der Zielpegel orientierte sich 

hierbei an Ergebnissen von Zahlungsbereitschaftsbefragungen, wonach unter-

halb von 37 dB(A) während der Nacht keine positive Zahlungsbereitschaft zur 

Reduktion von Straßenverkehrslärm mehr vorliegt. 

Für die Erfassung außerörtlicher Geräuschbelastungen wurde auf eine im Auftrag 

des Umweltbundesamtes erstellte Studie (G. JANSEN, Lärmbewertungsverfahren 

für den Bundesverkehrswegeplan, Verfahrensvorschlag für die Bewertung von 

Geräuschen im Freiraum, 2000) abgestellt. Erreicht oder übersteigt die Differenz 

der auf dieser Basis ermittelten Lärmbelastung zwischen Vergleich- und Planfall 

die Fühlbarkeitsschwelle von 2 dB(A), so wurden in einem zweiten Schritt die 

Flächen des außerörtlichen Untersuchungsraumes in Kategorien Erholungsflä-

chen und Schutzgebiete sowie sonstige Freiflächen unterteilt. Hierauf aufbauend 

wurde überprüft, ob die definierten Zielpegel von 59 dB(A) für Erholungsflächen 

und Schutzgebiete bzw. 64 dB(A) für sowie sonstige Freiflächen überschritten 

werden. Teilweise wurde vereinfachend auf einen gewichteten Mittelwert von 62 

dB(A) abgestellt. 
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Das Verfahren zur Erfassung und Bewertung veränderter Abgasbelastungen 

durch den Verkehr berücksichtigt auch die durch Klimagase (Leitkomponenten 

CO2) verursachten globalen Schäden über einen Vermeidungskostenansatz. 

Auch eine Wirkungsabschätzung innerörtlicher Abgasbelastungen auf der Basis 

der Schadstoffemissionen erfolgte. Die Berechnung der Schadstoffemissionen 

basierte auf spezifischen Energieverbräuchen und aktuellen Emissionsfaktoren. 

Auch wurde berücksichtigt, dass überregional wirkende Emissionen an Kohlen-

monoxid (CO), Kohlenwasserstoffen (CH), Stickoxiden (NOx), Schwefeldioxid 

(SO2) und Stäuben in erster Linie die Vegetation schädigen. Entsprechende 

Schadenskostenschätzungen umfassen die Verluste der Forstwirtschaft, Schä-

den für die Wasserwirtschaft und den Bodenschutz sowie Verluste an Erho-

lungsmöglichkeiten. Bei den krebserregenden Luftschadstoffen wurden die Sub-

stanzen Staub, Benzol sowie Bens-(a)-pyren als Leitsubstanz für die polyaroma-

tischen Kohlenwasserstoffe (PAK) berücksichtigt. Die Immissionen wurden unmit-

telbar über die schädigenden Elemente bewertet, das heißt, auf die Festsetzung 

von Grenz- oder Zielwerten wurde verzichtet. Der Ansatz zur Immissionsbewer-

tung beruhte auf einer Risikoabschätzung des Länderausschusses für Immissi-

onsschutz (LAI). Die Abschätzung weiterer Schäden durch innerörtliche Abgas-

belastungen erfolgte auf der Basis der Leitkomponente NOx ermittelten Immissi-

onsbelastungen. Die erfassten Gesundheits- und Gebäudeschäden umfassten 

Erkrankungen der Atmungsorgane und Herzkreislaufschäden sowie Schäden an 

Wohngebäuden und sonstigen baulichen Anlagen.  

Mit der A 49 werden neben den bestehenden Bundesstraßen insbesondere die A 

5 und die A 7 mit ihren Steigungs- und Gefällestrecken vom Verkehr entlastet. 

Für das Projekt A 49 Bischhausen - Reiskirchener Dreieck wurde eine Emissi-

onsveränderung bei CO von –54,302 t/a (-0,10%), CH +11,005 t/a (+0,24%), NOx 

+5,196 t/a (+0,02%), SO2 +0,194 t/a (+0,06%) und CO2 +7773,737 t/a (+0,07%) 

ermittelt. Die im Rahmen der EU-Unterrichtung zur A 49, VKE 40, erstellte über-

schlägige Berechnung der CO2-Reduzierung auf der Basis der Streckenparame-

ter ergab bezogen auf die Fahrbeziehung über die A 49 gegenüber der längeren 

Strecke über die A 5 und die A 7 eine CO2-Reduzierung von rund 67 t/24h 

(24.455 t/a). 

In der Verkehrsuntersuchung, Dezember 2002, sind Aussagen zu den verkehrs-

wirtschaftlichen Wirkungen der A 49 enthalten. Dabei wurde auf die Fahrleistun-

gen abgestellt. Die volkswirtschaftlichen Berechnungen sind 2002 noch nach 

dem alten BVWP-Bewertungsverfahren durchgeführt worden, weil das Bewer-

tungsverfahren für den BVWP 2003 noch nicht vorlag; der Schlussbericht zum 

FE-Vorhaben wurde vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungs-



Planfeststellungsbeschluss - 281 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

wesen erst später veröffentlicht. Über die Betrachtung der Verlagerungseffekte 

und der Leistungsfähigkeit hinaus können anhand von Auswertungen der plan-

fallspezifischen Fahrleistungen – differenziert nach den innerörtlichen und außer-

örtlichen Bereichen – die Verkehrswirksamkeit von Straßenbaumaßnahmen wei-

terführend bewertet werden. Anhand einer Betrachtung der Fahrleistungsände-

rungen von Neubaumaßnahmen gegenüber dem zugrundeliegenden Bezugsfall 

waren quantitative und qualitative Aussagen hinsichtlich der Wirkungsintensität 

möglich. Die ermittelten quantifizierbaren Effekte basieren auf den absoluten 

Fahrleistungsänderungen und bilden eine der erforderlichen Grundlagen für die 

anschließende verkehrswirtschaftliche Bewertung. Um sämtliche Effekte im Stra-

ßennetz berücksichtigen zu können, umfasste die vorgenommene Bewertung als 

räumlichen Bereich (Bewertungsraum) den gesamten Planungsraum sowie die 

Teile des Untersuchungsraums, die von den Maßnahmen betroffen sind und über 

das Verkehrsmodell vollständig abgebildet werden können.  

Innerhalb dieses Bewertungsrahmens wurden im betrachteten Prognosehorizont 

2015 für den Bezugsfall ca. 10,2 Milliarden (Mrd.) Fahrzeugkilometer/ Jahr [Fz-

km/a] ermittelt. 0,7 Mrd. Fz-km/a liegen innerhalb bebauter Gebiete, 9,5 Mrd. Fz-

km/a werden außerorts getätigt. Mit 6,6 Mrd. Fz-km/a ziehen die zweibahnigen 

Straßenquerschnitte (Autobahnen und ein kleiner Teil der Bundesstraßen) mehr 

Verkehrsleistung auf sich als die einbahnigen Straßen. 

Durch den Planfall 1  (= Neubau der A 49 zwischen Neuental und der A 5) lässt 

sich das Ziel, großräumige Verkehrsströme auf gut ausgebauten Fernverkehrs-

achsen zu bündeln, gut realisieren. Ein hohes Maß an Verkehrsleistung wird von 

einbahnigen auf gut ausgebaute zweibahnige Querschnitte verlagert. Dadurch 

lässt sich sowohl die innerörtliche Fahrleistung als auch die Gesamtfahrleistung 

deutlich reduzieren. In diesem Planfall nehmen die Fahrleistungen innerhalb be-

bauter Gebiete um 0,022 Mrd. Fz-km/a, außerorts um 0,010 Mrd. Fz-km/a und 

auf einbahnigen Straßen um 0,167 Mrd. Fz-km/a ab. Auf den Autobahnen stei-

gen die Fahrleistungen um 0,134 Mrd. Fz-km/a an. In der Summe ergibt sich eine 

Abnahme von minus 33,1 Mio. Fz-km/a. 

Der außerdem beleuchtete Planfall 2  umfasst die untersuchten Ortsumfahrungen 

im Zuge der B 62 und ist, weil hier nicht relevant, da solche Umfahrungen nicht 

Gegenstand der vorliegenden Planung sind, nicht näher zu betrachten. 

Die Kombination der beiden ersten Maßnahmenpakete im Planfall 3  kann die 

Reduktion der Gesamtfahrleistung nur geringfügig, d.h. um 2,3 Mio. Fz-km/a zu-

sätzlich, verstärken. Die angestrebte Reduktion der innerörtlichen Fahrleistung 

liegt über der des Planfalls 1; sie entspricht jedoch nicht der Summe aus den ers-

ten beiden Planfällen. Hinsichtlich der Reduzierung der Fahrleistung auf einbah-
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nigen Straßen schneidet Planfall 3 schlechter ab als Planfall 1 (um 3,2 Mio. Fz-

km/a). Dies ist unter anderem auf eine Verlagerung von Verkehren im Bereich 

Kirtorf - Alsfeld von den Autobahnen (A 49/ A 5) auf die B 62 zurückzuführen. 

Anhand dieser prinzipiellen Aussagen – die A 49 senkt die Fahrleistung im 

Untersuchungsgebiet um 33,1 Mio. Fz-km/a ab – kann hinsichtlich Verringerung 

bestehender Umweltbeeinträchtigungen hier allgemein festgestellt werden, dass 

weniger Fahrleistungen grundsätzlich einen geringen Energieverbrauch bedeu-

ten. Ein geringerer Energieverbrauch ergibt weniger Abgase und damit Luft-

schadstoffe im Planungsraum des Projektes A 49. Hinzu kommt, dass die A 7 

und A 5, die im Bereich von Pommer und Rimberg etwa auf Höhen von 490 m 

üNHN hinauf und wieder in Täler hinab führen, aufgrund der Steigungsstrecken 

in den jeweiligen Fahrtrichtungen einen höheren Energieverbrauch für die gleiche 

Fahrstrecke verursachen als auf der zu bauenden A 49 (wegen der „verlorenen 

Steigungen“), die von Kassel bis zur A 5 keine solchen Geländehöhen überwin-

den muss, weil sie in überwiegenden Bereichen mehr oder weniger eben verläuft 

und im Übrigen niedrige Steigungsstrecken aufweist. 

Hinsichtlich des Lärms kann vor allem anhand der in Anlage 5: Planfall 1 - Diffe-

renzen gegenüber dem Bezugsfall an einem durchschnittlichen Werktag [Tsd. 

Kfz/Tag] bzw. Anlage 12: Planfall 3 - Differenzen gegenüber dem Bezugsfall an 

einem durchschnittlichen Werktag [Tsd. Kfz/Tag], die der Verkehrsuntersuchung 

beigefügt sind, dargestellten Verkehrsabnahme die Reduzierung des Verkehrs-

lärms in den Ortsdurchfahrten bewertet werden. Allgemein lässt sich hier sagen, 

dass durch eine Halbierung der Verkehrsbelastung eine Abnahme der Emissi-

ons- und damit der Beurteilungspegel um 3 dB(A) erreicht wird. Die Reduzierung 

der Verkehrsbelastungen in den dann beruhigten Ortsdurchfahrten beträgt nach 

der Verkehrsuntersuchung, 2006, in Einzelfällen bis zu 90 %. Die damit erzielte 

Verringerung des Schallpegels beträgt nahezu 10 dB(A). Für das menschliche 

Gehör wird dies als eine Halbierung der Lautstärke wahrgenommen. 

Durch die sich für die A 5/A 7 zwischen dem Autobahnkreuz Kassel Mitte und 

dem zukünftigen Autobahndreieck A 5/ A 49 bei Gemünden ergebende erhebli-

che verkehrliche Entlastung infolge der Verlagerung vorhandener Verkehrsströ-

me von bis 23.300 Kfz/24h im Jahr 2020 (21.800 Kfz/24h im Jahr 2025), durch-

gehend sind es im Jahr 2020 ca. 21.000 Kfz/24h (davon ca. 17.400 Pkw und ca. 

3.700 Lkw) und im Jahr 2025 ca. 20.000 Kfz/24h (davon ca. 15.000 Pkw und ca. 

5.000 GV), mit der damit verbundenen geringeren Längsneigung als auch aus 

der kürzeren Streckenlänge der A 49 gegenüber der A 5/ A 7 von ca. 11,5 km 

ergibt sich eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs. Werden für einen Pkw ein 

Kraftstoffverbrauch von ca. 7 Litern/100 km (s. Bewertungsverfahren BVWP 
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2003, S. 168, Abb. 70) und für einen Lkw von ca. 30 Litern/100 km zu Grunde 

gelegt, so ergibt sich durch die Reduzierung von ca. 243.000 (= 21.000 

Kfz/24h * 11,5km) Fahrzeugkilometern/Tag (Fz-km/24h) eine durchschnittliche 

Kraftstoffersparnis von ca. 2.677.200 Litern/Tag (= ca. 964 Mio. l/a). Bezogen auf 

das Jahr 2025 ergeben sich bei ca. 230.000 Fahrzeugkilometern/Tag (= 20.000 

Kfz/24h * 11,5km) (Fz-km/24h) eine durchschnittliche Kraftstoffersparnis von ca. 

29.325 Litern/Tag (= 15.000 [Kfz/24h] * 7 l/100 km *11,5 km  = 12.075 l/24h + 

5,000 [Fz/24h] * 30 l/100 km *11,5 km  = 17.250 l/24h (= ca. 1,056 Mio. l/a = 

[12.075+17.250]*360). 

Obwohl bei der Fortschreibung der VU 2006 und 2011 keine neue Bewertung 

des CO2 vorgenommen wurde, so hat der Vorhabenträger eine ergänzende Be-

wertung im Rahmen der EU-Unterrichtung zur A 49, VKE 40, vom 31.05.2010, S. 

33 f., erstellt. Dabei wurde ausgehend aus den Ergebnissen der VU 2006 eine 

überschlägige Berechnung der CO2-Reduzierung auf der Basis vorgenannten 

Streckenparameter vorgenommen Der fahrzeugspezifische CO2-Ausstoß wurde 

mittels des öffentlich zugänglichen CO2-Rechners der Dekra hinsichtlich der Er-

gebnisse des Bewertungsverfahren BVWP 2003 abgeglichen. Es zeigte sich eine 

hohe Übereinstimmung. Für einen Pkw mit einem Kraftstoffverbrauch von durch-

schnittlich 7 l/100 km wurde ein CO2-Ausstoß von 165 g/km zugrunde gelegt, für 

einen Lkw mit einem Verbrauch von ca. 30 l/100 km ein CO2-Ausstoß von 795 

g/km. Auf der Grundlage dieser Werte wurde für die Fahrbeziehung auf der A 49 

gegenüber der A 5/ A 7 eine CO2-Reduzierung von rund 67 t/24h (= 24.455 t/a) 

ermittelt.  

Eine überschlägliche Berechnung zeigt: 

165 g/km * 11,5 km * 15.000 Kfz/24h = 28.462,500 kg kg/24h 

795 g/km * 11,5 km * 5.000 Kfz/24h = 45.712,500 kg/24h 

(28.460 + 45.710 kg/Tag) * 360 Tage/a = 26.012 t/a 

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass der durchschnittliche CO2-Aus-

stoß der neuzugelassenen Pkw mit Dieselmotor 2008 bei 166 g/km. Das sind 

rund 4% weniger als 2006 (173 g/km). Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der 

Pkw-Neuzulassungen mit Ottomotor sank zwischen 2006 und 2008 von 172 g/km 

auf 164 g/km – also um etwa 4,7 %. Beispielsweise entspricht 130 g CO2/km ei-

nem Verbrauch von 5,0 l/100 km Diesel bzw. 5,6 l/100 km Benzin. Das im Jahr 

2012 in Kraft tretende EU-Emissionsgesetz schreibt eine Flottenemission von 

120 g CO2/km für neuzugelassene Pkw vor (siehe auch http.//www.umweltbun-

desamt-daten-zur-umwelt). Bei der Verbrennung eines Liter Benzin, der komplett 

verbrannt wird, entstehen 2.370 g CO2. Weiterhin gilt für Benzinmotoren 23,7 

kg/10l und bei Dieselmotoren 26,5 kg/10l (im Mittel ~0,25 kg/10l) entstehen. Für 
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Autogas etwa 18-20 kg/10l. Dabei handelt es sich um über 100 Kilometer gemit-

telte Werte. Fahrstrecken bergauf erhöhen die Emissionen drastisch, während 

Bergabfahrten bei Motor-Schubabschaltung keine kilometerbezogenen Emissio-

nen verursachen. Unter Berücksichtigung der für die Umrechnung von Ver-

brauchswerten in CO2-Emissionswerte gegebenen Formel ergibt sich bei 5,6 

l/100 km*2.370 g CO2 = 13.272 g/ 100 km = 132,72 g CO2/km. Aufgrund seiner 

größeren Dichte wird für Diesel ein etwas höherer Umrechnungsfaktor verwen-

det, weil bei der vollständigen Verbrennung von einem Liter Diesel 2.650 g CO2 

entstehen. Deshalb werden zur Berechnung der CO2-Emissionen die Ver-

brauchswerte in l/100 km mit 26,5 multipliziert. Ein Diesel mit einem Verbrauch 

von 5,0 l/100 km emittiert 5,0*26,5 = 132,5 g CO2/km. Daraus ergibt sich – ver-

einfachend dargestellt – eine Reduzierung von ~820 t/a (= 33,1 Mio. Fz-km/a * 

~0,025 kg/Fz-km = 827.500 kg/a). Bei Berücksichtigung der Verlagerung des 

Verkehrs von der Strecke A 7/ A 5 auf die A 49 und bei Annahme eines um 1 l/ 

100 km reduzierten Kraftstoffverbrauchs ergibt sich eine zusätzlich Abnahme der 

CO2-Emissionen von ~575 t/a und km (23.000 Fz/a * ~25 kg/ 100 Fz-km = 

575.000 kg/a und km) und – wird unterstellt, dass bis 2025 keine weiteren Redu-

zierungen erfolgen würden – ~525 t/a im Jahr (21.000 Fz/a * ~25 kg/ 100 Fz-km 

= 525.000 kg/a). Auch diese überschlägige Berechnung zeigt eine durch den Bau 

der A 49 Verringerung von Umweltbeeinträchtigungen gegenüber dem Bezugsfall 

ohne A 49  

Ferner ist in Bezug auf die Entlastung der Ortsdurchfahrten von Luftschadstoffen 

anzumerken, dass im Zusammenhang mit der Reduzierung der Verkehrsmengen 

stehenden Verringerungen des Schadstoffausstoßes in den Ortsdurchfahrten 

sich eine erhebliche Verringerung der Emissionen zeigt. Für die Schadsubstan-

zen Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Feinstaub (PM10) er-

geben sich durch die errechnete Verkehrsentlastung von ca. 100.000 Kfz/24h 

Reduzierungen von bis zu 75% (Berechnung gemäß „Merkblatt über Luftverun-

reinigungen an Straßen“ - MLuS 02, geänderte Fassung 2005). In den Zubrin-

gerstraßen zur Autobahn ergibt sich durch die eintretenden Verkehrszunahmen 

eine entsprechende Schadstoff-Erhöhung.  

3. Planungsvarianten 

Das planfestgestellte Vorhaben stellt sich nach eingehender Ermittlung und Ab-

wägung aller vom Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange durch 

die Planfeststellungsbehörde als die beste Lösung zur Erreichung der Planungs-

ziele und mithin als Vorzugsvariante dar. Die Planfeststellungsbehörde hat ge-

prüft, ob die Planungsziele, welche mit der VKE 30 als Abschnitt der A 49 verfolgt 
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werden, in anderer Weise hätten erreicht werden können. Sie ist nach eingehen-

der Ermittlung, Bewertung und Abwägung aller ernsthaft in Betracht kommenden 

Alternativen zu der Überzeugung gelangt, dass keiner der vom Vorhabenträger 

untersuchten Varianten oder im Laufe des Planfeststellungsverfahrens unterbrei-

teten Alternativvorschläge und keine der sonstigen denkbaren Vorhabenvarian-

ten geeignet ist, die mit dem Vorhaben verfolgten Ziele besser und in einer Weise 

zu verwirklichen, dass die mit dem planfestgestellten Vorhaben verbundenen 

Eingriffe und Belastungen hätten wesentlich vermindert werden können. Sämtli-

che der im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sowie vorgelagerter Pla-

nungsstufen und Verfahren untersuchten Planungsvarianten bleiben hinter der 

planfestgestellten Vorzugsvariante zurück. Der Planfeststellungsbehörde war bei 

der Alternativenprüfung ein gestuftes Verfahren gestattet, bei dem sich die An-

forderungen an den Umfang der Sachverhaltsermittlung und –bewertung nach 

dem erreichten Planungsstand und den im Laufe des Verfahrens gewonnenen 

Erkenntnisse richtet (vgl. BVerwG, Beschluss vom 24. April 2009 - BVerwG 9 B 

10.09 -, NuR 2009, 480). Ernsthaft sich anbietende Alternativlösungen werden 

nachfolgend berücksichtigt und mit der ihnen objektiv zukommenden Bedeutung 

in die vergleichende Prüfung der von den möglichen Alternativen gewürdigt (vgl. 

auch BVerwG, Beschluss vom 20. Dezember 1988 - BVerwG 7 NB 2.88 -, 

BVerwGE 81, 128 <136 f.> m.w.N.; Urteil vom 9. Juni 2004 - BVerwG 9 A 11.03). 

Die Planfeststellungsbehörde war indes nicht verpflichtet, die Variantenprüfung 

bis zuletzt offen zu halten und alle von ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt erwo-

genen oder von dritter Seite vorgeschlagenen Alternativen gleichermaßen detail-

liert und umfassend zu untersuchen. Der Sachverhalt zu den Planungsalternati-

ven wurde soweit geklärt, wie dies für eine sachgerechte Entscheidung und eine 

zweckmäßige Gestaltung des Verfahrens erforderlich ist. Alternativen, die sich 

aufgrund einer Grobanalyse als weniger geeignet erweisen, konnten schon in ei-

nem frühen Verfahrensstadium ausgeschieden werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 

25. Januar 1996 - BVerwG 4 C 5.95 -, BVerwGE 100, 238 <249 f.>). Stellt sich im 

Rahmen einer solchen Vorprüfung heraus, dass das mit der Planung zulässiger-

weise verfolgte Konzept bei Verwirklichung der Alternativtrasse nicht erreicht 

werden kann und daher die Variante in Wirklichkeit auf ein anderes Projekt hin-

ausliefe, so kann die Planfeststellungsbehörde diese Variante ohne weitere Un-

tersuchungen als ungeeignet ausscheiden (vgl. BVerwG, Urteil vom 19. Mai 1998 

- BVerwG 4 A 9.97 -, BVerwGE 107,1 <13 f.>). 

Soweit sich Einwendungen Beteiligter wiederum auf eine Variante „Stärkung des 

vorhandenen regionalen Verkehrsnetzes“ beziehen, die auch für übergeordnete 

Ziele eine bedeutende Relevanz haben soll, wie den Neubau einer Querspange 
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nach Jesberg und einer Zubringerstraße in das Gewerbegebiet Schwalmstadt 

zwischen Ziegenhain und Treysa unter Einbindung des Ausbauendes bei Neuen-

tal, ist anzumerken, dass es sich hierbei um Maßnahmen handelt, die in den 

planfestgestellten Bereich der VKE 20, die bei Schwalmstadt mit dem Autobahn-

zubringer im Zuge der B 454 endet, betreffen. Sie stehen im Abschnitt der VKE 

30 nicht mehr zur Diskussion. Im Übrigen könnten die mit dem Bau der A 49 ver-

folgten Ziele mit solchen Neubaumaßnahmen im Bereich des nachgeordneten 

Straßennetzes nicht erfüllen. Daher erübrigt sich ein näheres Eingehen auf diese 

Vorschläge im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss. Etwas anderes ergibt 

sich auch nicht durch den Vorschlag, die Problemlagen von Wiera und Neustadt 

allein durch Ortsumfahrungen aufzufangen. Unter Berücksichtigung der Gesamt-

ziele des Projektes A 49 – dazu gehört als wichtigem Teilziel neben der Schlie-

ßung einer Autobahnlücke entsprechend dem Leitschema des europäischen Au-

tobahnnetzes auch die Entlastung der A 7/ A 5 durch eine straßenbautechnisch 

geeignete Linienführung in Grund- und Aufriss – kommen einzelne Ortsumge-

hungen, mit denen lediglich kleinere Teilprobleme gelöst werden können, nicht in 

Betracht. 

Die planende Behörde konnte Planungsalternativen, die nach einer Grobanalyse 

in einem früheren Planungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-

tailplanung und damit auch (im Detail) für die förmliche Umweltverträglichkeits-

prüfung im Rahmen der Planfeststellung ausscheiden. Dies gilt, wie nachfolgend 

ausgeführt, auch für den B 3-Korridor (Neuental – Kirchhain/ Cölbe). 

3.1 Planungsziele als Maßstab für die vergleichende Abwägung 

Maßstab für die Abwägung der Vorhabenvarianten sind die zuvor unter C, Ziffer 

IV,1.6 dargestellten, mit dem Vorhaben verfolgten Planungsziele. Im Rahmen der 

Abwägung kommen nur solche Varianten ernsthaft in Betracht, mit denen die 

wesentlichen Ziele der Planung erreicht werden können. Varianten, die andere 

als die der Planung zu Grunde liegende Zielsetzungen verfolgen, stellen begriff-

lich andere Projekte dar, die ausgeschieden werden dürfen, weil sie den Pla-

nungszielen nicht bzw. nicht vollumfänglich (unter „hinnehmbaren Abstrichen“) 

entsprechen. Dass es für die einzelnen Trassenvarianten unterschiedliche ver-

kehrliche Wirkungen ergibt bedeutet nicht, dass der Vorhabenträger den ab-

schließenden Variantenvergleich bis zuletzt offen halten und alle Varianten in die 

Verkehrsuntersuchung einbeziehen muss. Der Vorhabenträger hat in dem gestuf-

ten Planungsprozess die Wirkungen der Varianten untersucht und bewertet und 

sich zutreffend für die hier gewählte Planfeststellungsvariante entschieden. Dies 

ist im Rahmen ihm zustehenden Ermessensspielraums erfolgt. Die Prüfung der 
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Varianten durch die Planfeststellungsbehörde hat, wie die Darlegungen belegen, 

die Planfeststellungsvariante bestätigt. 

Untersucht wurden in der UVS Stufe 1 die Raumempfindlichkeit, sodann wurde 

eine verkehrszweigübergreifende Untersuchung durchgeführt und in der UVS 

Stufe 2 wurden Trassenvarianten entwickelt und ausgewählt. Grundlage hierfür 

waren die Zusammenschau von Modulketten, die im nächsten Schritt zu Varian-

ten zusammengefasst wurden und aus denen eine Hessische Vorschlagslinie 

(„West-Herrenwald“) entwickelt wurde. Im Bereich der Biedenbacher Teiche wur-

den die Untervarianten im laufenden Planfeststellungsverfahren vertieft unter-

sucht. 

3.2 Interdependenzuntersuchung 

Eine durchgeführte Interdependenzuntersuchung in Bezug auf die Wechselwir-

kungen zwischen der A 49 und dem Fern-/Regional- und Nahverkehr hat zu dem 

Ergebnis geführt, dass die A 49 im Bereich des Lückenschlusses erforderlich ist 

und die Wechselwirkungen nicht gegen das Vorhaben sprechen. Die Ergebnisse 

dieser Untersuchung gelten weiterhin. Dabei wurden anhand eines ÖV-Modells, 

das in den Vorgängeruntersuchungen mit dem Ziel einer überschlägigen Ab-

schätzung der Interdependenzwirkungen der untersuchten IV-Neubaumaßnahme 

aufgebaut wurde, die Interdependenzwirkungen betrachtet. Auch wurde auf das 

Reproduzieren der Belegungszahlen auf der planungsrelevanten Schienenstre-

cke Gießen - Marburg - Kassel (Main-Weser-Bahn) besonderes Augenmerk ge-

legt. Für die nachgeordneten planungsrelevanten Buslinien, die ebenso im Mo-

dell (Multisukzessivverfahren) enthalten sind wie sämtliche weitere Schienenstre-

cken im Bereich des Planungsraums und seiner näheren Umgebung, wurden 

ebenfalls Fahrgastzahlen erarbeitet. Mit dem ÖV-Modell, das sich hinsichtlich des 

Detaillierungsgrades an der hier verfolgten Aufgabenstellung einer Interdepen-

denzbetrachtung orientiert, wurden sämtliche Linien des schienengebundenen 

Personenverkehrs sowie die wesentlichen planungsrelevanten Buslinien in das 

Liniennetzmodell innerhalb des Planungsraums aufgenommen. Dabei wurden die 

ÖV-Linien über die Grenzen des Planungsraums hinaus auch im Untersuchungs-

raum korrekt weitergeführt. Die Fahrtzeiten des ÖV-Netzmodells orientierten sich 

linienbezogen an den jeweiligen Fahrplanangaben. Die vom Modell berücksich-

tigten Wartezeiten errechneten sich aus der halben Taktzeit jeder Linie. Da je-

doch davon auszugehen war, dass die Mehrzahl der ÖPNV-Fahrgäste in Kennt-

nis des Fahrplans recht zeitnah an der Haltestelle erscheint, wurde die Wartezeit 

auf maximal 7 Minuten für den schienengebundenen Verkehr bzw. auf 15 Minu-

ten für Buslinien beschränkt. Bei Umsteigevorgängen wurden erforderliche Fuß-
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wege und psychologische Widerstände gegenüber Umsteigvorgängen über Zeit-

zuschläge nachgebildet.  

Aus der MIV-Verkehrsnachfrage wurde über ein Modal-Split-Modell (Modal-Split 

= Verkehrsaufteilung) unter Verwendung einer Modal-Split-Funktion und unter 

Berücksichtigung der Reisezeitmatrizen MIV und ÖV die Gesamtverkehrsnach-

frage und in der Folge die ÖV-Nachfrage des ursprünglichen Analysejahres 2000 

abgeleitet. Die Kalibrierung der angewandten Modal-Split-Funktion erfolgte über 

die Umlegung der ÖV-Nachfrage auf das Liniennetzmodell und einen anschlie-

ßenden Vergleich der modellmäßigen Linienbelegungen mit real beobachteten 

Belegungszahlen. Die Fortschreibung des ÖV-Modells auf den Prognosehorizont 

2020 berücksichtigt hinsichtlich des zukünftigen ÖV-Angebots die Prognosevor-

stellungen der Verkehrsverbünde RMV und NVV aus der Vorgängeruntersu-

chung zur A 49 (Verkehrsmodell 1994). Die flächendeckende Einführung des in-

tegralen Taktfahrplans und der Betrieb der Regionalexpress-Linie Treysa-

Gießen-Frankfurt im 60-Minuten-Takt sind erfolgt, während die anderen Maß-

nahmen keine Relevanz mehr haben und daher im weiteren Verfahren außer 

Acht gelassen werden konnten. 

Analog zur methodischen Vorgehensweise für die Verkehrsanalyse basierte die 

ÖV-Verkehrsnachfrage des Prognosehorizonts 2020 auf den prognostizierten 

MIV-Verkehrsströmen. Auf der Grundlage des Straßennetzmodells für den Be-

zugsfall (ohne A 49) sowie auf der Basis des oben beschriebenen Liniennetzmo-

dells 2020 wurden die zukünftige Gesamtverkehrsnachfrage (MIV+ÖV) und die 

ÖV-Nachfrage aus den jeweiligen Reisezeitmatrizen unter Verwendung der Mo-

dal-Split-Funktion entwickelt. Diese Berechnungsmethodik ergab, dass durch den 

Neubau der A 49 zwischen Neuental und der A 5 rund 700 ÖV-Fahrgästen/24h 

von der Bahnstrecke Treysa - Kassel auf den MIV umsteigen werden. Die stre-

ckenbezogene Reduktion der Belegungszahlen infolge der Interdependenzwir-

kungen der A 49 auf den öffentlichen Verkehr fällt somit relativ gering aus. Die 

planungsrelevante Schienenverbindung Kassel - Treysa - Stadtallendorf - Mar-

burg - Gießen hat in Folge der neuen A 49 einen streckenbezogenen Fahrgast-

schwund von 100 bis maximal 200 Personen am Tag zu erwarten. Auf der groß-

räumigen ICE-Verbindung Kassel - Frankfurt bewirkt die A 49 im hier untersuch-

ten Trassenverlauf eine Fahrgastreduktion von täglich rund 300 Personen. 

Bei der Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung auf das Prognosejahr 2025 

wurden von den gleichen, sehr geringen Wechselwirkungen ausgegangen. Diese 

Daten sind plausibel, so dass die Planfeststellungsbehörde eine ergänzende 

Überprüfung nicht zu veranlassen hatte. 



Planfeststellungsbeschluss - 289 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Auch vor dem Hintergrund der Interdependenzuntersuchung ist die Planrechtfer-

tigung für die A 49 gegeben.  

3.3 Bisherige Variantenbewertungen 

Die Planung wurde, wie unter C, Ziffer II,3 [Gestufte Vorgehensweise] dargelegt, 

gemäß dem üblichen Vorgehen in einem gestuften Verfahren durchgeführt. Da-

nach wurden in dem Untersuchungsraum verschiedene Teilräume zusammenge-

fasst, wie der Teilraum Neustadt - A 5 (Maulbach/ Herrenwald-Korridor) und aus-

gehend von der planerischen Zielsetzung in den sich daraus ergebenden relativ 

konfliktarmen Korridoren Varianten einer Linienführung der A 49 entwickelt und 

verglichen. Hierbei bildete die vergleichende Betrachtung der Umweltauswirkun-

gen der verschiedenen Varianten neben den verkehrlichen, verkehrswirtschaftli-

chen sowie raumwirtschaftlichen Untersuchungen eine bedeutende Entschei-

dungsgrundlage. Dazu wurde die „Untersuchung raumstruktureller Belange und 

Wirkungen. Effekte und Impulse der BAB A 49 auf die Raumstruktur im Abschnitt 

Südkreuz Kassel - BAB A 5“, igi NIEDERMEYER, 1998, durchgeführt sowie die „Da-

tenverfeinerung, verkehrliche Wirkungen, wirtschaftliche Bewertung, Wirkungen 

auf den ÖV“, SSP, Nov. 1998 vorgenommen sowie eine „FFH-Prüfung ausge-

wählter Gebiete im Rahmen der UVS, Stufe II zur A 49“, BPG, 1999, erstellt. Wie 

unter C, Ziffer II,4 [Geprüfte anderweitige Lösungsmöglichkeiten] dargelegt, wer-

den diesbezüglichen Schritte in Bezug auf die Planungsvarianten nachfolgend 

dargelegt. 

3.4 UVS Stufe 1: Ermittlung der Raumempfindlichkeit  

Mit der Ermittlung der Raumempfindlichkeit in der UVS Stufe 1 ist eine ergebnis-

orientierte Zusammenfassung sämtlicher Bewertungsergebnisse aller Schutzgut-

bewertungen erfolgt mit dem Ziel, thematische und räumliche Konfliktschwer-

punkte abzugrenzen, Durch die Überlagerung der Ergebnisse zu den einzelnen 

Schutzgütern ergaben sich Flächen unterschiedlicher Konfliktdichte gegenüber 

dem geplanten Vorhaben, die eine Abgrenzung von Konfliktschwerpunkten und 

ggf. von konfliktarmen Korridoren erlaubten. Für die Ermittlung dieser Bereiche 

wurden Flächen herangezogen, die eine hohe bis sehr hohe Bedeutung bzw. 

Empfindlichkeit für einzelne Schutzgüter aufweisen. Im Ergebnis zeigte sich auf-

grund der Überlagerung von Bereichen mit hohen und sehr hohen Bedeutungen/ 

Empfindlichkeiten verschiedener Schutzgüter für den Großteil des Untersu-

chungsraumes eine hohe bis sehr hohe Raumempfindlichkeit und somit eine ent-

sprechend hohe Konfliktdichte gegenüber dem geplanten Vorhaben. Konflikt-

schwerpunkte waren dabei insbesondere  

• die ausgedehnten, meist wenig zerschnittenen Waldgebiete, 
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• die für das Wohnen/ Wohnumfeld und überwiegend auch aus kulturhisto-

rischer Sicht bedeutenden Ortschaften mit ihren siedlungsnahen Freiräu-

men bzw. ihren denkmalpflegerisch geschützten Umgebungen, 

• das relativ dichte, weitverzweigte Fließgewässernetz mit weitgehend na-

turnah geprägten Talräumen, 

• halboffene Landschaftsbereiche mit vielfältiger und kleinräumiger Struk-

tur. 

Die Bereiche hoher bis sehr hoher Raumempfindlichkeit weisen im Untersu-

chungsraum eine Großflächigkeit auf, welche die Flächen geringerer Konfliktdich-

te zurücktreten lässt. Auch diesen Bereichen kommen in der Regel noch bedeut-

same Teilfunktionen zu. Die Bereiche hoher Raumempfindlichkeit zeigten zudem 

besonders im südlichen Teil des Untersuchungsraumes einen riegelartigen Ver-

bund, durch den die Flächen geringerer und mittlerer Konfliktdichte inselartig um-

schlossen werden. Aus umweltfachlicher Sicht waren demzufolge keine durch-

gehend konfliktarmen Korridore  erkennbar. 

Da die im Rahmen der UVS Stufe 1 erarbeitete Raumempfindlichkeitskarte groß-

flächig Konfliktschwerpunkte und keinen relativ konfliktarmen Korridor auswies, 

wurde als nächster Schritt auf dem Weg der Trassenfindung innerhalb der Berei-

che sehr hoher Konfliktdichte eine weitergehende Differenzierung (eine so ge-

nannte Binnendifferenzierung) vorgenommen. Ziel dieses Verfahrensschrittes 

war es, in dem insgesamt konfliktträchtigen Raum Bereiche mit relativ geringerer 

Raumempfindlichkeit herauszuarbeiten. Die sich ergebende Binnendifferenzie-

rung und die sich dadurch zeigenden Unterschiede innerhalb der Bereiche sehr 

hoher Raumempfindlichkeit wurden für die Findung von Trassenkorridoren nutz-

bar gemacht, obwohl schon zu Beginn dieser Untersuchungen absehbar war, 

dass eine Umgehung dieser Flächen auf großen Strecken nicht möglich sein 

wird. Dass die sog. Binnendifferenzierung die Entwicklung von Trassenkorridoren 

aufzeigte, stellt – gegen die Auffassung Beteiligter – keine Widerspruch zu den in 

der UVS I gewonnenen Erkenntnis, dass es keine konfliktfreien Korridore gibt, 

dar. Die Abschichtung in den verschiedenen Untersuchungsstufen ermöglichte 

die fachlich korrekt bewertende Auswahl von Korridoren mit relativ geringen Kon-

flikten.  

Soweit Einwänder darlegen, in der UVS sei eine Vorgabe dahingehend gemacht 

worden, die Trasse in einem Abstand von 1.500 m von besiedelten Bereichen zu 

führen, ist festzustellen, dass dies nicht zutreffend ist. Dieses Maß war, worauf 

das ASV Kassel hinweist, vor dem Hintergrund subjektiver Nutzungsansprüche 

an den siedlungsnahen Freiraum als erste Abgrenzung für das Schutzgut 
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„Mensch“ (Gesundheit und Wohlbefinden) herangezogen worden. Innerhalb die-

ses Bereichs wurde das Schutzgut „Mensch“ im Hinblick auf seine Bedeutung 

und Empfindlichkeit gegenüber einer A 49 bewertet. Bei der Weiterentwicklung 

der UVS wurde im Rahmen einer schutzgutübergreifenden Betrachtung das Un-

terschreiten dieses Abstandes an die Voraussetzung geknüpft, dass die relevan-

ten Grenzwerte im besiedelten Bereich einzuhalten sind. Dies wird durch die vor-

liegende Planung auch auf dem Neustädter Sattel eingehalten.  

3.5 Verkehrszweigübergreifende Untersuchung  

Mit der verkehrszweigübergreifenden Untersuchung, März 1997, wurde der Fra-

ge nachgegangen, welche verkehrlichen Wirkungen verschiedene Netzgestal-

tungen im Planungsraum haben und die Wirksamkeit verschiedener Linienfüh-

rungen der A 49 aufgezeigt. Mit der Untersuchung wurde eine Aussage zu den 

verkehrlichen Wirkungen der A 49 auf der Stufe der UVS ermöglicht. Dabei wur-

den die Fortführung der A 49 vom jetzigen Bauende bei Bischhausen über Neu-

stadt und dann durch die so genannten Korridore „Ohmtal“, „Maulbach“ und „Her-

renwald“ untersucht. Außerdem eine Führung entlang der B 3 mit südlicher Fort-

setzung im Maulbachkorridor, Linienführungen, die östlich an Neustadt vorbeifüh-

ren (Katzenberg-West/ Katzenberg-Ost-Korridore) sowie der Schwalmtal-Korridor 

betrachtet. Allen Korridoren war gemeinsam, dass sie eine Verbindung zur A 5 

herstellen. Ein weiteres Hauptaugenmerk der Studie lag in dem Beitrag zu einem 

integrierten, verkehrszweigübergreifenden regionalen Verkehrskonzept, das ei-

nen zukunftsorientierten Ansatz zur Lösung der Verkehrsprobleme im Planungs-

raum darstellt. Die Ergebnisse der diesbezüglich durchgeführten Verkehrsunter-

suchungen zeigten, dass Linienführungen am westlichen Rand (B 3) oder östli-

chen Rand (Schwalmtal) des Untersuchungsraumes nicht zu der gewünschten 

flächendeckenden Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes führen. Da in 

diesen Räumen auch keine deutlichen umweltfachlichen Vorteile für eine Fin-

dung von Trassenkorridoren zu erkennen waren, konnten diese Bereiche von der 

Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung für die weitere Liniensuche ausge-

schlossen werden.  

Die Betrachtungen haben zusammenfassend ergeben, dass nur Führungen der 

A 49 in den Maulbach-, Herrenwald- und Katzenberg-West-Korridoren das nach-

geordnete Straßennetz flächendeckend entlasten und daher aus verkehrlicher 

Sicht weiter untersucht werden sollten. Die vertieften Untersuchungen konzen-

trierten sich daher auf den mittleren Teil des Untersuchungsraumes (siehe An-

hang 2 des Erläuterungsberichts: reduzierter Untersuchungsraum). Damit ergab 



Planfeststellungsbeschluss - 292 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

sich für die weitere Untersuchung eine Reduzierung des zuvor beschriebenen 

Untersuchungsraumes. 

Die im Anhörungsverfahren wiederholt vorgebrachten Argumente Beteiligter, ein 

Ausbau im Zuge der B 3 würde ausreichend sein, musste weder die planende 

Behörde noch die Planfeststellungsbehörde veranlassen, eine solche Linienfüh-

rung zu einem früheren Zeitpunkt ausgeschiedene Variante wieder als konkrete 

Alternative erneut untersuchen zu lassen. 

Die in diesem Zusammenhang betrachteten Interdependenzwirkungen in Bezug 

auf den ÖPNV in den untersuchten A 49-Korridore wiesen mit 550-850 Umstei-

gern am Tag zeigten keine signifikanten Wirksamkeitsunterschiede auf (siehe C, 

Ziffer IV,3.2). Dass aus diesem Grund bei der weiterführenden verkehrszweig-

übergreifenden Untersuchung auf eine variantenscharfe Interdependenzbetrach-

tung verzichtet wurde und lediglich die Wirkungen der Variante mit den größten 

Reisezeitgewinnen im MIV aufgezeigt wurden, ist nicht zu beanstanden. 

3.6 UVS Stufe 2/ Entwicklung und Auswahl von Trassenvarianten 

Innerhalb des reduzierten Untersuchungsraumes wurden in interdisziplinärer Zu-

sammenarbeit zwischen der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung und 

dem Büro, das mit der Erstellung der UVS beauftragt wurde, zahlreiche, in Lage 

und Höhe technisch mögliche und aus umweltfachlicher Sicht vertretbar erschei-

nende Linien entwickelt. Die Varianten wurden aufgrund der Kombinationsmög-

lichkeiten jeweils in einen nördlichen und einen südlichen Variantenabschnitt un-

terteilt. Innerhalb der Abschnitte wurden die Varianten weiter untergliedert in Mo-

dule bzw. Modulketten (= Aneinanderreihung von Modulen). Als erster Schritt zur 

Entwicklung durchgehender Variantenvorschläge wurden für alle Module zwi-

schen den Schnittpunkten der entwickelten Linien (zwischen den Gelenkpunkten) 

umweltfachliche und verkehrliche Untersuchungen durchgeführt und die Kosten 

für jedes Modul ermittelt.  

Im nördlichen Bereich (Neuental - Neustadt) beginnen die entwickelten Linien am 

derzeitigen Bauende der A 49 bei Neuental/ Bischhausen und werden westlich 

der Schwalm (West-Korridor) bzw. östlich der Schwalm (Ost-Korridor) fortgeführt. 

Im Süden (Neustadt - A 5) verlaufen die Linien innerhalb der Maulbach-, Herren-

wald- und Katzenberg-Korridore, die bei der verkehrszweigübergreifenden Unter-

suchung Stufe I als verkehrlich vorteilhaft eingestuft worden waren. Während die 

Linien in den beiden erst genannten Korridoren bei Maulbach an die A 5 an-

schließen, enden die Linien im Katzenberg-Korridor bei Zell (westlich von Als-

feld). Zusätzlich wurden noch Linien entwickelt, die zwischen Neustadt und 
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Maulbach (über Kirtorf) verlaufen (Blaue Ecke-Korridor) (siehe Anhang 3 des Er-

läuterungsberichtes: Untersuchte Linien, Grundlage für die Modulketten).  

In einem paarweisen Vergleich wurden benachbarte Teilabschnitte (Module) ei-

ner vorgezogenen (Gesamt-) Abwägung unter Berücksichtigung der Kriterien 

Verkehr, Umwelt und Investitionskosten (Wirtschaftlichkeit) unterzogen. Dabei 

wurden die jeweils ungünstiger beurteilten Module ausgeschieden. Aus den 

günstigeren Modulen wurden durchgehende Varianten entwickelt, die dann im 

Rahmen der weiteren Untersuchungen (weiterführende verkehrszweigübergrei-

fende Untersuchung, UVS Stufe 2, verkehrswirtschaftliche Untersuchung) unter 

Beachtung raumstruktureller Belange beurteilt wurden. Als durchgehende Varian-

ten (siehe Anhang 4 des Erläuterungsberichtes) sind die Varianten  

- West-Maulbach 
- West-Herrenwald 
- West-Blaue Ecke 
- West-Katzenberg 
- Ost-Maulbach (mit Brücke oder Tunnel im Bereich des Hochwasserrückhal-

tebeckens Schwalmstadt) 
- Ost-Herrenwald (mit Brücke oder Tunnel im Bereich des Hochwasserrück-

haltebeckens Schwalmstadt) 
- Ost-Blaue Ecke (mit Brücke oder Tunnel im Bereich des Hochwasserrückhal-

tebeckens Schwalmstadt) 
- Ost-Katzenberg (mit Brücke oder Tunnel im Bereich des Hochwasserrück-

haltebeckens Schwalmstadt) 

untersucht worden. In anderen Unterlagen ist folgende Bezeichnung enthalten: 

W = West-Korridor, O = Ost-Korridor, A = Maulbach-Korridor, B = Herrenwaldkor-

ridor, C1 = Katzenberg-Korridor, C2 = „Blaue Ecke“-Korridor. 

Die untersuchten Varianten wurden – wie im Erläuterungsbericht, Kap. 2.2, S. 9, 

dargelegt – in der Stufe 2 der UVS im Rahmen einer Gesamtabwägung unter Be-

rücksichtigung der Kriterien Umwelt, Verkehr, Raumordnung und Wirtschaftlich-

keit jeweils paarweise gegenübergestellt. Dabei wurde die jeweils als ungünstiger 

eingestufte Variante ausgeschieden. In der engeren Wahl verblieben die Variante 

West-Herrenwald und die Variante Ost-Herrenwald (in Verbindung mit einem 

Tunnel unter dem Hochwasserrückhaltebecken). Bei der zusammenfassenden 

Betrachtung ergaben sich insgesamt Vorteile für die Variante Ost-Herrenwald/ 

Tunnel, auch unter besonderer Gewichtung der Schutzgüter Mensch (einschließ-

lich Sekundäreffekte) sowie Tiere und Pflanzen/ Naturschutz. 

Bei der hier anstehenden Wertung stellt die Planfeststellungsbehörde auf die 

noch verbleibenden Trassierungsvarianten ab (vgl. Bay. VGH, Urteil vom 4. No-

vember 2008 - 8 A 07.0043 -, Rn. 42, B 15 Neufahrn - Ergolsbach). Dies auch 

vor dem Hintergrund, dass der Planfeststellungsbeschluss vom 20. September 

2007 für den vorangehenden Abschnitt Neuental - Schwalmstadt (VKE 20) be-
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standskräftig ist, so dass sich für die Trassenführung (Planungsanfang) ein 

Zwangspunkt ergibt. Die Feintrassierung im hier zur Planfeststellung anstehen-

den Folgeabschnitt Schwalmstadt - Stadtallendorf (VKE 30) ist somit Gegenstand 

der fachplanerischen Abwägungsentscheidung. Daher sind im Rahmen der Ab-

wägung die unter Berücksichtigung des Zwangspunktes noch in Betracht kom-

menden Planungsvarianten zu betrachten, d.h. es kommen allein die Modulket-

ten in Betracht, die an das bestandskräftige Bauende bei Schwalmstadt/ Treysa 

anschließen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die grundsätzliche 

Prüfung der A 49 im Planfeststellungsbeschluss vom 20. September 2007 keine 

unüberwindbaren Hindernisse für den Bereich der VKE 30 ergeben hatte; beide 

Abschnitte sind aufeinander abgestimmt. Andererseits hat die Prüfung ergeben, 

dass sich aus dem Anhörungsverfahren für den Abschnitt der VKE 30 keine Ge-

sichtspunkte ergeben, die etwa für eine andere Entscheidung durch die Plan-

feststellungsbehörde sprechen würden. Schließlich ist auch der Abschnitt der 

VKE 20 von der Betrachtung auszuklammern, weil er bereits bestandskräftig 

festgestellt ist und schon deshalb nicht mehr auf unüberwindliche Planungshin-

dernisse stoßen kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 

3.06 -, Rn. 274). 

3.6.1 Darstellung der Modulketten 

Im Zuge der Trassenfindung wurde vom Vorhabenträger, wie dargelegt, von ei-

ner Entwurfsgeschwindigkeit von 120 km/h (siehe auch A, Ziffer IV,5.1.1 [Festle-

gung der Entwurfsgrößen]) ausgegangen und die Trasse unter Berücksichtigung 

der raumgeordneten Linie, den Ergebnissen der UVS und den gegebenen 

Zwangspunkten geplant. Die Trassenführung wurde in den im Vorfeld ausge-

wählten Korridoren, die abschnittsübergreifend für das Projekt (VKE 20, 30 und 

40) ermittelt worden waren und in dem sog. Gelenkpunkte für die Linienfindung, 

insbesondere für die Querung diverser Talräume fixiert, definiert wurden, vorge-

nommen. Dabei wurde die Streckenführung (zunächst in den sog. Modulen in 

Teilabschnitten, anschließend durchgehenden Varianten) unter Berücksichtigung 

der RAS-L entwickelt. 

Grundlage für die Modulvergleiche waren die vorgenannten, im Anhang 3 des Er-

läuterungsberichtes (auch des Deckblattes, lfd. Nr. 1 der festgestellten Unterla-

gen) dargestellten „untersuchten Linien“. Dabei sind verschiedenen Module/ Mo-

dulketten betrachtet worden (als Ergebnis der Gesamtabwägung zur Findung des 

Hessischen Linienvorschlags, Dez. 1998). Die Module/ Modulketten wurden dann 

im nächsten Schritt zu Varianten zusammengefasst. Die Module/ Modulketten im 

Bereich von Neuental/ Bischhausen bis Schwalmstadt/ Treysa, die zwar Gegen-
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stand der Modulvergleiche waren, scheiden indessen durch die mit bestandskräf-

tigen Planfeststellungsbeschluss vom 20. September 2007 für die VKE 20 fest-

gestellte Trasse „West“ aus. Die insoweit ausgeschiedenen Module/ Modulketten 

sind in dem Planfeststellungsbeschluss für die VKE 20 behandelt worden (siehe 

Beschluss vom 20.09.2007, Ziffer I, Nr. 5.4.1.8 [Erläuterung der Modulketten], S. 

214 ff.).  

Daher kann hier auf eine Betrachtung der Module a31 und a41 im Bereich 

Schlierbach (im Bereich des „West“-Korridors) verzichtet werden. Dies gilt auch 

für die Module c11 und c21 (die Trassen verlaufen westlich Frankenhain und 

Florshain und beginnen westlich Rommershausen und nördlich Frankenhain). 

Ferner gilt dies auch für die Modulketten im Ost-Korridor (mit östlicher Umfahrung 

Schwalmstadt). 

Für den Bereich der VKE 30 stellen sich die Trassen wie folgt dar: 

Für den Bereich zwischen Rommershausen* und Wiera (im Zuge der Trasse 

„West“) wurden die Modulketten d41-d42-d43-d44 und d32-d33-d34 (die Trassen 

verlaufen östlich Frankenhain und Florshain) untersucht. Die Gesamtschau der 

zuerst genannten Kette präferiert aus umweltfachlicher Sicht eine östliche Umge-

hung des NSG Biedenbacher Teiche, auch wenn bei dem Aspekt Schutzgut „Bo-

den“ deutliche Vorteile zu Gunsten einer Führung des Moduls d33 (verläuft 

ortsnah zum Stadtteil Florshain) gesehen wurden. Unter Beachtung von Minde-

rungsmaßnahmen sind hinsichtlich des Schutzgutes „Menschen“ keine deutli-

chen Differenzierungen möglich. Verkehrlich und verkehrstechnisch kristallisier-

ten sich keine signifikanten Unterschiede heraus, auch wenn die östliche Trassie-

rung mit Mehrkosten** (73,9 Mio. DM gegenüber 57,6 Mio. DM) verbunden war. 

Bei diesen Kosten handelt sich um Kostenschätzungen auf der Grundlage der 

damaligen Kenntnisse, zumal eine Kostenschätzung eine Prognose der entste-

henden Projektkosten ist. Die umweltfachlichen Bewertungsmaßstäbe waren 

ausschlaggebend für die Entscheidung der gewählten Kette.  

Anmerkungen 
* Bei dieser Modulkette sind jedoch nur die Abschnitte von Treysa bis westlich Wiera d13-d42-

d43-d44-d51 (verläuft östlich der Biedenbacher Teiche) und d21-d33-d34-d51 von Bedeutung, 
weil mit dem bestandskräftigen Planfeststellungsbeschluss vom 20.09.2007 der Ausgangspunkt 
westlich Treysa unter Berücksichtigung des Autobahnzubringers im Zuge der B454 festgelegt 
ist. Die hier getroffene Wahl der Modulkette ist nicht zu beanstanden. 

** Die Kosten sind in den Unterlagen entsprechend dem (damaligen) Bearbeitungsstand in DM 
angegeben, und nicht in Euro (die DM-Angaben lassen sich aber durch den Faktor 1,95583 um-
rechnen, das bedeutet beispielsweise: 73,9 Mio. DM = ~47,0 Mio. Euro). 

Auch ein Vergleich der Modulketten im Bereich nördlich Rommershausen bis 

westlich Wiera d11-d31-d41-d42-d43-d44-d51 (die Trassen verlaufen östlich 

Frankenhain und Florshain) mit c11-c22-c23 (die Trasse verläuft westlich Fran-

kenhain und Florshain) kann aufgrund der mit dem Planfeststellungsbeschluss 
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vom 20. September 2007 festgestellten Trasse des Moduls „West“ hier soweit 

außer Acht bleiben als die Modulketten den Bereich von nördlich Rommershau-

sen bis Treysa umfassen. Dies gilt auch für den Vergleich der Modulketten im 

Bereich Treysa/ Frankenhain d31-d41 mit d12-d13 oder den Vergleich der Mo-

dulketten d11-d12-d13-d42-d43-d44-d51 mit c11-c-22-c23 im Bereich Rommers-

hausen - Treysa.  

Da die Trasse „Ost“ (verläuft von Neuental kommend östlich des Schwalmtals 

und weiter östlich von Schwalmstadt) mit der erfolgten Planfeststellung für die 

VKE 30 die Trasse „West“ ausgeschieden wurde, kann hier ein Vergleich der 

Modulketten im Bereich Wasenberg (ebenfalls im Zuge der Trasse „Ost“) mit den 

Modulen g11-g31 (östlich Wasenberg) und f11-f31-f32-f33-f34 (westlich Wasen-

berg) außer Betracht bleiben. 

Im Bereich Wiera/ Wasenberg (im Zuge einer Trasse „West“ - „Katzenberg“/ 

„Blaue Ecke“) (südlich der festgestellten Anschlussstelle Schwalmstadt an der 

L 3155) wurden die Module e11-f33 (gestreckte Führung westlich Wasenberg) 

und d43-e21-e43 (Umfahrung des Waldes Tiefenbach und der Dernmühle im 

Westen, in Ortsnähe von Wiera) untersucht. Trotz der deutlichen Nachteile aus 

Sicht des Naturschutzes wurde aus umweltfachlicher Sicht eine Führung über 

das Modul e11 präferiert, da hinsichtlich aller Schutzgüter und der Umweltnut-

zung „Wasserwirtschaft“ Vorteile zu verzeichnen waren. Die Risiken infolge der 

Querung des Wieratals waren aufgrund vergleichbarer Belastungen der Aue (je-

weils sehr hohe Lebensraumbedeutung) nicht unterscheidbar. Von deutlichem 

Vorteil war im Zuge der Modulkette e11 die weiträumige Umfahrung der Ortschaft 

Wiera unter dem Aspekt Schutzgut „Menschen“. Erkennbare trassierungstechni-

sche Vorteile lagen bei der Modulkette e11. Die Kosten waren etwa gleich hoch 

(132,4 Mio. DM gegenüber 133,0 Mio. DM).  

Im Bereich zwischen Treysa und Arnshain (im Zuge einer Trasse „West“-

„Katzenberg“/ „Blaue Ecke“) wurden die Modulketten e11-f33-f34-q11 (Trasse 

verläuft westlich Wasenberg, Willingshausen und Bernsburg) und d43-d44-d51-

d52-k14-o14 (die Trasse verläuft östlich Momberg/ westlich Wiera und östlich 

Neustadt und Gleimenhain) untersucht. Beim umweltfachlichen Vergleich zeigte 

die Modulkette über o14 (Westführung) erkennbare Vorteile. Dabei wurden dem 

Schutzgut „Menschen“, der nicht minimierbaren Verkehrsbelastung der Orts-

durchfahrt Wasenberg als Sekundäreffekt sowie FFH-Gesichtspunkten ein be-

sonderes Gewicht zugemessen. Weiterhin war eine weitgehende Reduzierung 

der direkten Immissionsbelastungen für die betroffene Wohnnutzung und der 

ortsnahen Erholungsbereiche von Neustadt in den Vergleich eingestellt worden. 

Unter diesen Vorgaben erhielt die Westführung trotz der Nachteile bei den übri-
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gen Schutzgütern, insbesondere für „Tiere und Pflanzen“, den Vorzug. Trassie-

rungstechnisch wies eine solche Führung erkennbare Vorteile auf. Auch verkehr-

liche Aspekte (Erschließung Grundzentrum Neustadt) sprachen für diese Füh-

rung. Durch die Tunnel im Bereich Galgenberg und Weizenberg lagen die Kosten 

bei der Westführung bei 372,7 Mio. DM gegenüber 206,7 Mio. DM wesentlich 

höher. 

Für den Bereich Galgenberg und Weizenberg (östlich Neustadt) (im Zuge einer 

Trasse „West“ - „Maulbach“/ „Herrenwald“) wurden die Modulketten k14-o14 und 

k13-o13 betrachtet. Aufgrund der deutlichen Vorteile der Tunnelvariante war eine 

solche aus umweltfachlicher Sicht eindeutig zu bevorzugen. Durch die Tunnel-

bauwerke werden die Waldgebiete mit ihrer sehr hohen Bedeutung als Lebens-

raum für die Erholung und die Schutzgüter „Klima“/„Lufthygiene“ verschont. Aus 

verkehrlicher Sicht bestanden keine Unterschiede. Trotz der erheblich höheren 

Investitionskosten (307,9 Mio. DM gegenüber 225,6 Mio. DM) wurde die Tunnel-

variante aufgrund der umweltfachlichen Vorteile präferiert. 

Im Bereich zwischen Neustadt/ Speckswinkel und Standortübungsplatz bei Lehr-

bach (im Zuge einer Trasse „West“ - „Herrenwald“) waren die Modulketten h21-

n11-n22-n31-n41 (Trasse verläuft östlich Momberg, entlang den Hochspan-

nungsleitungen, nahe der Wasserscheide Rhein-Weser und entlang der Bahnli-

nie und schwenkt dann in Richtung Süden) und h21-n11-n21-n31-n41 (Trasse 

entspricht mit Ausnahmen des Bereichs zwischen L 3071 und der Bahnlinie, wo 

die Trasse nahe der Siedlungsbereiche von Neustadt verläuft, dem vorstehenden 

Modul) untersucht worden. Im Vergleich zwischen den Modulen n21 und n22 

stellte sich das erste Modul als das umweltverträglichere dar, insbesondere auf-

grund der Beeinträchtigung des Schutzgutes „Menschen“ bei Modul n22, dar. 

Aus verkehrlicher Sicht waren keine signifikanten Unterschiede zu erkennen. 

Trotz der höheren Baukosten (144,4 Mio. DM gegenüber 136,6 Mio. DM) wurde, 

wegen der geringeren Umweltauswirkungen, das Modul n21 bevorzugt. 

Im nächsten Schritt wurden im vorgenannten Bereich der Modulkette h21-n11-

n22-n31-n41 (sog. Forst-Linie) die Modulkette h11-h12-l11-m11 (sog. WASAG-

Linie, die Trasse verläuft auf größerer Länge entlang der Hochspannungsleitun-

gen, über Krückeberg und schwenkt dann in Richtung Südosten, um den Her-

renwald gestreckt zu durchfahren) untersucht. Im umweltfachlichen Vergleich 

zeigte die WASAG-Linie Vorteile für das Schutzgut „Menschen“, da die Wohnge-

bäude im Außenbereich westlich Neustadt und nördlich der B 454 weiträumig 

umfahren werden. Entscheidend für die (damalige) Präferenz waren neben die-

sem Vorteil die sich ergebenden Vorteile für das Schutzgut „(Oberflächen-) Was-

ser“ und für die Umweltnutzung Naturschutz sowie die erkennbaren Vorteile für 
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das Schutzgut „Grundwasser“. Da die WASAG-Linie auch aus verkehrlicher Sicht 

für das nachgeordnete Straßennetz Vorteile aufwies, wurde ihr trotz der höheren 

Baukosten (159,0 Mio. DM gegenüber 144,4 Mio. DM) der Vorzug gegeben.  

Anmerkung: 
Im Rahmen der weiteren Planung durch die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung, ab 2004, 
wurde wegen des inzwischen in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen FFH-Gebietes „Herren-
wald östlich Stadtallendorf“ vom Vorhabenträger eine Überarbeitung vorgenommen (siehe die An-
merkungen zu nachfolgender Nr. 3.6.7 [Hessische Vorschlagslinie („West-Herrenwald“)]. 

Weiterhin wurden im Bereich Erbenhausen und der A 5 (im Zuge einer Trasse 

„West“ - „Herrenwald“) die Modulketten y11-x12 (Trasse verläuft östlich Erben-

hausen und im Weiteren östlich Maulbach/ Steinböhl) und w11-v24-l61 (Trasse 

verläuft westlich Maulbach über den Hügel „Wilchesburg“) untersucht. Die zuerst 

genannte Modulkette wies deutliche Vorteile hinsichtlich des Schutzgutes „Men-

schen“ auf. Erkennbare Vorteile ergaben sich auch für die Schutzgüter „Boden“, 

„Landschaft“ und „Kulturgüter“. Die andere Modulkette verlief in vergleichsweise 

weniger empfindlichen Landschaftsräumen. Hieraus resultierten trotz der größe-

ren Streckenlänge dies Teilbereichs (6,09 km gegenüber 4,27 km) Vorteile im 

Bereich der genannten Schutzgüter. Auch hinsichtlich der Umweltnutzung Natur-

schutz schnitt diese Trasse besser ab. Insgesamt war die Modulkette w11-v24-

l61 aus umweltfachlicher Sicht zu bevorzugen. Da auch aus verkehrlicher Sicht 

Vorteile (Lagegunst der Anschlussstelle zum Mittelzentrum Homberg) benannt 

wurden, wurde diese Linie trotz der höheren Baukosten (97,0 Mio. DM gegen-

über 72,9 Mio. DM) bevorzugt.  

Außerdem wurden im vorgenannten Bereich die Modulketten v21-l51 (Trasse 

verläuft westlich Erbenhausen und weiter westlich Appenrod/ östlich Neu-

Ulrichstein und westlich des Hügels „Wilchesburg“) und v22-v23-v24 (Trasse ver-

läuft östlich Appenrod und westlich Maulbach) untersucht. Aus umweltfachlicher 

Sicht wurde die Westumfahrung von Appenrod bevorzugt, wobei das Schutzgut 

„Menschen“ den Ausschlag gab. Auch unter verkehrlichen Gesichtspunkten war 

diese Westumfahrung geringfügig günstiger, da die Ortsdurchfahrt Appenrod bei 

einer östlichen Umfahrung deutlich mehr belastet würde. Da die Kosten etwa 

gleich hoch (96,7 Mio. DM und 94,7 Mio. DM) waren, wurde der westlichen Mo-

dulkette v21-l51 insgesamt der Vorzug gegeben. 

Fernerhin wurden für den Abschnitt Arnshain - A 5 im Zuge einer Trasse „West“ - 

„Katzenberg“) noch die Modulketten q31-r11-r21 (Trasse umfährt Arnshain, 

Ruhlkirchen, Seibelsdorf, Angenrod, Billertshausen und Zell im Westen sowie 

Ohmes im Osten) und q32-q41-q51 (Trasse verläuft westlich Ohmes) untersucht. 

Aus umweltfachlicher Sicht war die Modulkette q31-r11-r21 positiver einzuschät-

zen. Ausschlaggebend war die geringe Beeinträchtigung von großen Funktions-

zusammenhängen. Die Kostendifferenz (107,9 Mio. DM und 101,7 Mio. DM) 
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sprach trotz der größeren Baulänge (9,06 km zu 8,08 km) für diese Linie. Ver-

kehrlich waren die beiden Modulkette als nahezu gleichwertig anzusehen. 

Schließlich wurden für die Einschleifung in die A 5 im Zuge einer Trasse „West“ - 

„Katzenberg“) die Module q71 (sie verläuft westlich Zell und der Bahnlinie) und 

q72 (Trasse verläuft ebenfalls westlich Zell, kreuzt aber die Bahnlinie und den 

Gröringer Bach) untersucht. Aus umweltfachlicher Sicht war das Modul q71 als 

eindeutig besser zu bezeichnen. Entscheidend waren hierbei die Schutzgüter 

„Tiere und Pflanzen“ sowie „Grundwasser“. Ebenso sprachen die Baukosten 

(33,6 Mio. DM zu 49,3 Mio. DM) für dieses Modul. Verkehrlich wies keines der 

beiden Module eine Präferenz auf. Daher wurde Modul q71 bevorzugt.  

Die Prüfung der vom Vorhabenträger erstellten Modulvergleiche für die „unter-

suchten Linien“ und die darauf aufbauende Variantenwahl ergab, dass die ge-

troffene Wahl nach den Grundsätzen einer Grobanalyse im Ergebnis nachvoll-

ziehbar und nicht zu beanstanden sind. 

3.6.2 Auswirkungsprognose und Variantenvergleich 

Auf der Grundlage der Vorhabenscharakteristik wurde eine Prognose der Um-

weltauswirkungen erstellt, wobei grundsätzlich eine stärkere Gewichtung zu 

Gunsten der anlagebedingten Risiken gegenüber den betriebsbedingten Risiken 

erfolgte, weil mit der Anlage (unmittelbare) Verluste von Funktionen verbunden 

sind. Betriebsbedingte Risiken führen überwiegend zu (mittelbaren) Beeinträchti-

gungen von Funktionen benachbarten Flächen, die in der Regel durch techni-

sche Maßnahmen minimierbar sind. 

Zusätzlich zu den unter C, Ziffer IV, Nr. 3.6 [UVS Stufe 2/ Entwicklung und Aus-

wahl von Trassenvarianten] genannten acht durchgehenden Varianten (Ost-

Varianten jeweils mit Schwalmtaltunnel) wurden die beiden vergleichsweise 

günstig abschneidenden Ost-Varianten „Herrenwald“ und „Katzenberg“ mit einer 

Brückenlösung bei Schwalmstadt in die Untersuchung einbezogen. 

Die Gesamtbetrachtung der Varianten erfolgte sowohl auf der Ebene der quanti-

tativen und der qualitativen Einzelkriterien als auch im Rahmen der schutzgutbe-

zogenen Teilbewertungen. Im Hinblick auf eine bestmögliche Differenzierbarkeit 

der untersuchten Varianten wurden fünf Wertstufen (relativ günstig, noch günstig, 

weniger günstig, ungünstig und sehr ungünstig) gebildet. Die Regeln für die Be-

wertungen wurden einzelfallbezogen aus der Relevanz der jeweils betrachteten 

Belastungsrisiken abgeleitet. Beim Vergleich der relevanten Aspekte der Einzel-

kriterien wurden mögliche Minimierungsmaßnahmen sowie die Ausgleichbarkeit 

von Eingriffen der ermittelten Konflikte berücksichtigt. 
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Die Gesamtbetrachtung, die auf der Grundlage einer Zusammenschau der 

schutzgutbezogenen Teilergebnisse erfolgte, ergab eine Rangfolge, die lediglich 

eine vergleichende und damit relative Reihung darstellt. 

Tabelle 13: Variantenvergleich/ Rangfolgeneinschätzung (relative Beurteilung) 

++ 
relativ günstig 

+ 
günstig 

o 
weniger günstig 

- 
ungünstig 

-- 
sehr ungünstig 

 Ost-Katzenberg/ 
Tunnel 
Ost-Herrenwald/ 
Tunnel 

Ost-Katzenberg/ 
Brücke 
Ost-Herrenwald/ 
Brücke 
West-
Herrenwald 

West-
Katzenberg 
Ost-Maulbach/ 
Tunnel 
Ost-Blaue 
Ecke/ Tunnel 

West-Maulbach 
West-Blaue Ecke 

Im Variantenvergleich wurden die Varianten „Ost-Katzenberg“/ Tunnel und „Ost-

Herrenwald“/ Tunnel der Wertstufe „günstig“ zugeordnet. Bei detaillierter Betrach-

tung ergab sich eine Präferenz für die „Ost-Katzenberg“/ Tunnel-Variante. Dies 

resultierte aus Vorteilen hinsichtlich der Schutzgüter „Menschen“ sowie „Pflanzen 

und Tiere“. Weitere Vorteile ergaben sich durch die hier zusätzlich möglichen 

Minimierungsmaßnahmen für Tiere und Pflanzen sowie Grund- und Oberflä-

chenwasser. Auch im Hinblick auf den Kompensationsumfang stellte sich die 

„Ost-Katzenberg“/ Tunnel-Variante günstiger dar, schnitt jedoch bei den Sekun-

däreffekten im Vergleich ungünstiger ab. 

Der Wertstufe „weniger günstig“ wurden die drei Varianten „Ost-Katzenberg“/ 

Brücke, „Ost-Herrenwald“/ Brücke und „West-Herrenwald“ zugeordnet. Im Ver-

gleich zu den Varianten „Ost-Herrenwald“/ Brücke und „West-Herrenwald“ wies 

die Variante „Ost-Katzenberg“/ Brücke insgesamt leichte Vorteile auf. Hinsichtlich 

des Schutzgutes „Menschen“, der Umweltnutzung Naturschutz sowie der belas-

tenden Sekundäreffekte zeigten die Varianten „West-Herrenwald“ und „Ost-Kat-

zenberg“/ Brücke zwar keine Unterschiede, dagegen zeigten sich beim Schutzgut 

„Pflanzen und Tiere“ deutliche Vorteile zugunsten der „Ost-Katzenberg“/ Brücke-

Variante, die andererseits bezüglich der entlastenden Sekundäreffekte erheblich 

schlechter abschnitt. 

Die Variante „Ost-Herrenwald“/ Brücke schnitt im Vergleich zu den zuvor genann-

ten Varianten im Hinblick auf das Schutzgut „Menschen“ geringfügig schlechter, 

im Hinblick auf die Umweltnutzung Naturschutz jedoch günstiger ab. Die Auswir-

kungen auf das Schutzgut „Tiere und Pflanzen“ sowie die entlastenden Sekun-

däreffekte waren vergleichbar mit den Wirkungen der „West-Herrenwald“-Varian-

te. Die belastenden Sekundäreffekte stellten sich bei der „Ost-Herrenwald“/ Brü-

cke-Variante günstiger dar als bei den beiden anderen Varianten dieser Rangstu-

fe. 

Die restlichen Varianten wurden nur in die Wertstufen „ungünstig“ bzw. „sehr un-

günstig“ eingeordnet. 
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Bei der zusammenfassenden Bewertung aller umweltfachlichen Belange ergaben 

sich insgesamt Vorteile für die Variante „Ost-Herrenwald“/ Tunnel. Die vorge-

nommene besondere Gewichtung der Schutzgüter „Menschen“ und Sekundäref-

fekte sowie „Tiere und Pflanzen“/ Naturschutz ergab, dass auch dann Vorteile für 

diese Variante erhalten bleiben. 

3.6.3 Weiterführende Verkehrszweigübergreifende Untersuchung  

Die weiterführende Verkehrszweigübergreifende Untersuchung, März 1997, er-

gab, dass sich die Gesamtfahrleistung im Vergleich zum Bezugfall ohne A 49 

(d.h. Prognosenetz 2010 einschließlich aller indisponiblen Maßnahmen des 

BVWP 1992 [vordringlicher Bedarf] sowie aller bis 1998 planfestgestellten Um-

gehungen im Zuge von Landesstraßen) durch alle hier betrachteten A 49-Va-

rianten reduzieren lässt.  

Die beiden „Maulbach“-Varianten wiesen an den ausgewählten Straßenquer-

schnitten im nachgeordneten Netz die größten Entlastungswirkungen auf. An 

zweiter Stelle stehen die „Herrenwald“-Varianten. Die weiter östlichen Trassen-

führungen weisen geringere Entlastungseffekte im Straßennetz auf, während ihre 

Effekte auf den bestehenden Autobahnzug A 7/ A 5 etwas höher sind. Auf der 

am östlichen Rand des Planungsraums verlaufenden A 7 und auf dem Abschnitt 

der A 5 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und Alsfeld lassen sich durch den 

Neubau der A 49 mit 18.500 bis 24.500 Kfz/24h jeweils sehr hohe Entlastungs-

wirkungen für den überregionalen Fernverkehr erzielen. (Anmerkung: Die weite-

ren Untersuchungen haben dieses Ergebnis bekräftigt.) Einer Entlastung der 

vierstreifigen A 5 im Prognosenullfall (damals Jahr 2010) kommt eine sehr hohe 

Bedeutung zu, während die Entlastung der sechsstreifigen A 7 einen wichtigen 

Nebeneffekt darstellt.  

Zusammenfassend wurde als Ergebnis der weiterführenden verkehrszweigüber-

greifenden Untersuchung die Variante „West-Herrenwald“ hinsichtlich sämtlicher 

betrachteter Kriterien – der verkehrlichen Wirkungen auf den überregionalen Ver-

kehr und kleinräumigen Verkehr – als sehr gut ermittelt. Sie wurde demzufolge 

aus verkehrlicher Sicht für die weitere Planung empfohlen, obwohl die beiden Va-

rianten „West-Maulbach“ und „Ost-Maulbach“ größere Wirkungen auf das nach-

geordnete Netz und die ausgewählten Ortsdurchfahrten haben; diese Varianten 

waren – wie die Darlegungen zeigen – aus anderen gewichtigen Gründen auszu-

scheiden. 

Eine Trassenführung im Bereich „Katzenberg“ wirkt im Wesentlichen lediglich auf 

die überregionalen Fernverkehrsströme, weniger auf den kleinräumigen Verkehr 

und auf das nachgeordnete Netz. Da diese Variante darüber hinaus im Bereich 
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des Fernverkehrs infolge einer frühen Zusammenführung der A 49 mit der A 5 zu 

einem Verkehrsanstieg auf dem Autobahnabschnitt Romrod - Maulbach bis in 

den Grenzbereich der Leistungsfähigkeit hinein führt, war diese Alternative, da 

sie einen sechsstreifigen Ausbau der A 5 auch in diesem Bereich erfordert, aus 

verkehrlicher Sicht die ungünstigste und demzufolge auszuscheiden. 

Die in den Verkehrsuntersuchungen prognostizierten Verkehrsmengen führen 

nicht zu einer Relativierung der Verkehrsbedeutung der BAB sondern bestätigen 

diese. 

3.6.4 Raumstrukturelle Untersuchung 

Die auf der nächsten Stufe erfolgte Untersuchung der raumstrukturellen Belange 

und Wirkungen, 1998, zeigte auf, dass das Vorhaben der A 49 für die betroffenen 

Regionen Hessens eine hohe Raumbedeutsamkeit aufweist. Diese begründete 

sich mit der verkehrlichen Erschließung und der verbesserten Anbindung der Re-

gion an die benachbarten Zentren und Wirtschaftsräume Kassel, Marburg, Gie-

ßen und insbesondere das Rhein-Main-Gebiet. Diese Anbindung stellt eine Vo-

raussetzung dafür dar, die in der Region festgestellten Entwicklungspotenziale zu 

erhalten und zu aktivieren. Die Regionen Nord- und Mittelhessen können somit 

die ihnen aus landesplanerischer Sicht zugedachte Funktion als Entlastungsraum 

für das Rhein-Main-Gebiet wahrnehmen. (Anmerkung: Nach den geltenden Re-

gionalplänen ist das Projekt vorrangig zur Verbesserung der Standortbedingun-

gen der gewerblichen Wirtschaft, der Sicherung und dem Ausbau der Infrastruk-

tur erforderlich.) Darüber hinaus ist der Netzschluss der A 49 zwischen dem 

Bauende und der A 5 zur Entlastung der im Regionsgebiet stark frequentierten 

A 5 als erforderlich beurteilt worden. 

Im vertiefenden Teil der UVS wurde die aus großräumiger Sicht festgestellte 

Raumbedeutsamkeit des Vorhabens unterstrichen. Anhand der untersuchten 

Faktoren wurde aufgezeigt, dass eine Führung der A 49 durch den nord- und mit-

telhessischen Raum eine deutliche Förderung der raumstrukturellen Entwicklung 

der Region bewirken kann. Im Vergleich der Korridore ergab sich dabei eine Prä-

ferenz für den Korridor „West-Maulbach“. Es wurde dabei aber auch deutlich, 

dass insbesondere die Unterschiede zwischen den Korridoren „Maulbach“ (Korri-

dor A) und „Herrenwald“ (Korridor B) relativ gering waren, während die „Katzen-

berg“- (Korridor C1) und „Blaue Ecke“- (Korridor C2) Korridore vergleichsweise die 

geringsten fördernden Wirkungen auf die Raumstruktur aufwiesen. Ausschlagge-

bende raumstrukturelle Effekte der A 49 für eine Präferierung der „Maulbach“-

Korridore waren dabei die Stärkung der räumlichen Struktur und des Siedlungs-
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wesens, die Stärkung der Bevölkerungsentwicklung und der Arbeitsmarktsituati-

on und die Stärkung der regionalen Wirtschaft.  

Die aufgezeigten Konfliktpotenziale, wie Zerschneidung und Inanspruchnahme 

von Land- und Forstwirtschaftsflächen, verdeutlichten die zu erwartende Wider-

sprüche zu den jeweiligen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Lan-

desplanung. Daher bedurfte es zur Klärung der Möglichkeiten der Vermeidung 

bzw. Verminderung der Konfliktlagen vertiefender Untersuchungen im auszuwäh-

lenden Vorschlagskorridor. 

Als Ergebnis dieser Untersuchungen kann abschließend festgehalten werden, 

dass die im „Maulbach“-Korridor verlaufenden Trassen in den untersuchten As-

pekten und Faktoren den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Lan-

desplanung am besten entsprachen. Auch die im „Herrenwald“-Korridor verlau-

fenden Trassen trugen weitgehend zu einer Erfüllung der Ziele und Grundsätze 

der Raumordnung und Landesplanung bei, während dies für die Katzenberg- und 

Blaue-Ecke-Korridore kaum der Fall war. Diese Korridore verlaufen weit östlich 

von Stadtallendorf. Im Norden führte der sich abzeichnende Konflikt einer Zer-

schneidung des Mittelzentrums Schwalmstadt im Falle des „Ost“-Korridors zu ei-

ner leichten Präferenz des „West“-Korridors. 

3.6.5 Verkehrswirtschaftliche Untersuchung 

Die Wirtschaftlichkeit des untersuchten Bauvorhabens A 49 wurde aus einer Ge-

genüberstellung der variantenbezogenen verkehrswirtschaftlichen Nutzeffekte mit 

den entsprechenden jährlich anfallenden Kosten aus Kapitaldienst, Unterhaltung 

und Betrieb abgeleitet. Unter Zugrundelegung eines kostenträchtigen Tunnel-

bauwerks zwischen Treysa und Ziegenhain bei den Ost-Varianten wies die Vari-

ante „West-Herrenwald“ die größte Wirtschaftlichkeit aller Alternativen auf (Faktor 

6,6 bei 684,0 Mio. DM Investitionskosten). Unter Zugrundelegung eines Brücken-

bauwerks im Bereich Schwalmstadt bei den Ost-Varianten reduzierten sich die 

Kosten der Ost-Varianten derart, dass neben der Variante „West-Herrenwald“ 

auch die Varianten „Ost-Blaue Ecke“ (Faktor 6,7 bei 694 Mio. DM), „Ost-

Katzenberg“ (Faktor 6,5 bei 574 Mio. DM) und „Ost-Herrenwald“ (Faktor 6,4 bei 

714 Mio. DM) ein vergleichbar hohes Nutzen-Kosten-Verhältnis erzielen.  

Dass sich das Nutzen-Kosten-Verhältnis, dass im BVWP 2003, dem Projekt zu 

Grunde gelegt wurde, in Folge der Planung verändert hat, stellt für sich genom-

men, diese Bewertung nicht in Frage, zumal die Überprüfung durch das Bun-

desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung einen ausreichenden KNV 

ergeben hat (siehe C, Ziffer IV,1.2 [Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen]). 
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3.6.6 Gesamtabwägung der Planungsvarianten 

Im Rahmen der UVS Stufe 2 wurden ausgehend von Ergebnissen der Fachbei-

träge (weiterführende verkehrszweigübergreifende Untersuchung UVS Stufe 2, 

raumstrukturelle Untersuchung, verkehrswirtschaftliche Untersuchung) die durch-

gehenden Varianten einer Gesamtabwägung unter Berücksichtigung der Kriteri-

en Verkehr, Umwelt, Raumordnung und Wirtschaftlichkeit unterzogen. Eine Ge-

wichtung der Kriterien fand dabei nicht statt. In einem ersten Schritt konnten auf-

grund der relativ deutlichen „Abstände“ in paarweisen Vergleichen bereits acht 

von zwölf der durchgehenden Varianten ausgeschieden werden. Eine differen-

zierte Betrachtung der Schutzgüter bzw. Faktoren war in diesen Fällen somit 

nicht erforderlich. Im zweiten Schritt wurden die verbleibenden Varianten einem 

vertieften, paarweisen Vergleich unterzogen. Dabei erfolgte die Entscheidung 

nach einer differenzierten Betrachtung einzelner Schutzgüter bzw. Faktoren. Er-

gebnis dieses Schrittes war es, von den verbleibenden Varianten weitere auszu-

scheiden und somit als Ergebnis eine „Hessische Vorschlagslinie“ zu ermitteln: 

Im ersten Schritt waren die Varianten „West-Blaue Ecke“ und „West-Katzenberg“ 

hinsichtlich keines Kriteriums als positiv eingeschätzt worden. So wurde die Vari-

ante „West-Blaue Ecke“ aus umweltfachlicher Sicht als äußerst ungünstig ange-

sehen. Sie erfüllt die mit der A 49 verbundenen verkehrlichen und raumordneri-

schen Ziele nur mäßig bzw. nicht. Die Variante „West-Katzenberg“ wurde als 

umweltfachlich ungünstig bewertet, verkehrlich wurde sie schlechter als die Vari-

ante „West-Blaue Ecke“ eingestuft. Sie erfüllt ebenfalls nur in sehr geringem Um-

fang die raumordnerischen Ziele. Beide Varianten wurden deshalb an dieser Stel-

le ausgeschieden. Das Ergebnis der im ersten Schritt durchgeführten, paarweise 

Variantenvergleiche belegte, dass die Varianten „Ost-Blaue Ecke“ (Brücke oder 

Tunnel), „West-Maulbach“, „Ost-Maulbach/ Brücke“, „Ost-Maulbach/ Tunnel“ und 

„Ost-Herrenwald/ Brücke“ schlechter zu beurteilen sind als die Vergleichsvarian-

ten „Ost-Herrenwald“, „West-Maulbach“, „West-Herrenwald“, „Ost-Maulbach/ 

Tunnel“ und „Ost-Herrenwald/ Brücke“. Daher wurden sie ausgeschieden. 

Das Ergebnis des zweiten Schrittes des paarweisen Variantenvergleichs zeigte 

den verkehrlichen Vorteil der Varianten „West-Herrenwald“ gegenüber den „Ost-

Katzenberg“-Varianten auf; die Wirkung ist fast doppelt so hoch. Dies wird be-

sonders deutlich bei der Betrachtung des Regionalverkehrs und der Entlastung 

der Ortsdurchfahrten im Untersuchungsgebiet. Auch hinsichtlich der raumordne-

rischen Belange ist bei der Variante „West-Herrenwald“ eine weitgehende Zieler-

reichung gegeben, während dies bei den „Ost-Katzenberg“-Varianten nur unzu-

reichend der Fall ist. Wegen deutlich der geringeren Zielerfüllung im Bereich Ver-

kehr und Raumordnung wurde die Variante „Ost-Katzenberg/ Brücke“ trotz deren 
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geringeren Kosten und der etwas günstigeren Umweltauswirkungen im paarwei-

sen Vergleich mit der Variante „West-Herrenwald“ ausgeschieden. 

Im paarweisen Vergleich der Varianten „West-Herrenwald“ und „Ost-Katzenberg/ 

Tunnel“ zeigte letztere zwar deutliche umweltfachliche Vorteile auf. Sie erfüllt je-

doch die mit der A 49 verbundenen Ziele nur unzureichend. Auf Grund der gro-

ßen Vorteile in Bezug auf die Kriterien Verkehr und Raumordnung und des ge-

ringen Kostenvorteils der Variante „West-Herrenwald“ wurde deshalb dieser der 

Vorzug gegeben. Als weiteres Argument gegen die „Ost-Katzenberg“-Varianten 

spricht, dass in diesen Fällen eine Verbreiterung der A 5 (zwischen Maulbach 

und Zell) auf sechs Fahrstreifen auf einer Mehrlänge von ca. 8,25 km (Qualitäts-

nachweis nach den RAS-Q 1996) erforderlich und eine solche Folgemaßnahme 

zu einer Relativierung der umweltfachlichen und wirtschaftlichen Beurteilung die-

ser Varianten führen würde. 

Aufgrund der besonderen Abwägungsproblematik, die sich durch massive Kos-

tenvorteile der Variante „West-Herrenwald“ einerseits und erkennbare Vorteile im 

umweltfachlichen Bereich der Variante „Ost-Herrenwald/ Tunnel“ andererseits 

ergab, war eine differenzierte Betrachtung erforderlich. In verkehrlicher Hinsicht 

waren deutliche Unterschiede nur für das Kriterium „überregionale Ströme“ (Ver-

kehre mit Fahrwegen >50 km) zu Gunsten der „West-Herrenwald“-Variante fest-

zustellen. Bei besonderer Würdigung der Entlastungswirkung für die Ortsdurch-

fahrt Treysa im Zuge der L 3155 (Bereich des Diakoniezentrums Hephata) erga-

ben sich durch die Verlagerung des gesamten Verkehrs auf einen neuen Zubrin-

ger weitere Vorteile für die „West-Herrenwald“-Variante. Deutliche Unterschiede 

waren auch beim verkehrswirtschaftlichen Nutzen festzustellen. Infolge der weit 

höheren Investitionskosten bei der Variante „Ost-Herrenwald-TunneI“ lag das 

Nutzen-Kosten-Verhältnis bei 5,6, bei der „West-Herrenwald“-Variante war es mit 

6,6 wesentlich besser. 

Der frühere Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen (entsprechend dem FStrAbG 

in der Fassung vom 15. November 1993 [BGBl. I S. 1878[) wies für die A 49 ein 

Kostenvolumen von 693,7 Mio. DM aus. Auf der Basis des Baupreisindex (1991 -

1998: + 6%) errechnete sich für 1998 ein Betrag von 735 Mio. DM. Unter Berück-

sichtigung der Mehrwertsteuer (im Zeitpunkt der Betrachtung 16%) ergaben sich 

auf dieser Grundlage folgende Kosten bzw. Kostenunterschiede: 

Tabelle 14: Kosten und Kostenunterschiede 
 

Variante Kosten 
ohne MWSt 

Kosten 
mit MWSt 

Kosten  
je Kilometer 

 Mio. DM Mio. DM Mio. DM/km* 
West-Herrenwald 684 793 19,4 
Ost-Herrenwald/ 
Tunnel 

846 981 22,1 



Planfeststellungsbeschluss - 306 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

 
Anmerkung: 
nach BVWP 1992: 15 Mio. DM/km 

Die Raumstrukturelle Untersuchung, 1999, wies keine größeren Unterschiede für 

die hier betrachteten Korridore aus. Eine Detailbetrachtung zeigte, dass im Be-

reich Schwalmstadt (zwischen den Statteilen Treysa und Ziegenhain) durch eine 

Ostlinie auch bei einer Tunnelführung durch das Rückhaltebecken Zuwachsflä-

chen für Industrie und Gewerbe in Anspruch genommen und zerschnitten wür-

den. Aufgrund dieses starken Konfliktpotenziales war ein „Ost“-Korridor hinsicht-

lich des Faktors „Gebiete für Ansiedlung und Erweiterung von Industrie und Ge-

werbe“ ungünstig bewertet worden. Deshalb wurde ein „Ost“-Korridor in der 

raumstrukturellen Untersuchung nicht als Vorzugskorridor empfohlen. Um im 

umweltfachlichen Vergleich die jeweiligen Vor- bzw. Nachteile zu verdeutlichen, 

wurden die Ergebnisse der UVS schutzgutspezifisch gegenübergestellt. Das Er-

gebnis der Gesamtabwägung ergab Folgendes: 

• in verkehrlicher Hinsicht bestehen Vorteile für die „West-Herrenwald“-Varian-

te, 

• die raumstrukturelle Bewertung wies leichte Vorteile für die „West-Herren-

wald“-Variante auf, 

• die Investitionskosten sprachen eindeutig für die „West-Herrenwald“-Varian-

te, 

• die schutzgutspezifische Gegenüberstellung der UVS-Ergebnisse Stufe 2 

zeigte, dass die aus der umweltfachlichen Gesamtbeurteilung ergebenden 

Vorteile der „Ost-Herrenwald/ Tunnel“-Variante zu relativieren waren.  

Unter Berücksichtigung aller vorliegenden Fachbeiträge und Würdigung aller pla-

nungsrelevanten Einflussfaktoren konnte der „West-Herrenwald“-Variante der 

Vorzug gegeben werden. 

3.6.7 Hessische Vorschlagslinie („West-Herrenwald“) 

Da, wie bei Großprojekten letztlich verbreitet, war in der ersten Betrachtung der 

UVS kein konfliktfreier Korridor i.S. eines „Null-Konflikts“ gefunden worden. Da-

her wurden in einem nächsten Schritt im Rahmen einer vertiefenden Betrachtung 

konfliktärmere Korridore ermittelt. Dies erfolgte methodisch über eine sog. „bin-

nendifferenzierte“ Betrachtung, in der jener Korridor ermittelt wurde, in welchem 

die Trasse der VKE 30 letztlich zu liegen kommt. Zu den wesentlichen Elementen 

zählen:  

- östliche Umfahrung Biedenbacher Teiche und ihrer besonders schützenswerter 

Zuflüsse, 
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- möglichst enge Bündelung mit der Bahnstrecke im Bereich der Querung des 

Kälbachs und Klausbach (und die sich damit ergebende relativ nahe Führung an 

der südlichen Ortsrandlage des Ortsteiles Wiera ) und  

- Bündelung mit den Freileitungstrassen im Bereich des Neustädter Sattels  

i.S. einer „Störungsbündelung“ mit der Bahnstrecke (Main-Weser-Bahn) im Be-

reich Kälbach-/ Klausbachquerung sowie entlang diverser gebündelter Freileitun-

gen über den Neustädter Sattel. 

Das Ergebnis der Untersuchungen führte zur „Hessischen Vorschlagslinie“ für die 

A 49. Diese Linie orientierte sich am Entwicklungsband Borken - Schwalmstadt - 

Neustadt, das parallel zur Main-Weser-Bahn verläuft, und ab Schwalmstadt an 

der Verkehrsachse B 454. Ab Neustadt wurde eine Bündelung mit den Hoch-

spannungsleitungen bis zum Industriestandort Stadtallendorf angestrebt. Der 

nördliche Abschnitt der Variante zwischen Neuental und der Kreisgrenze wurde 

später mit dem RPN 2000 und 2009 bestätigt. Besonders hervorzuheben war im 

Bereich des Diakoniezentrums Hephata eine gegenüber der mit Planfeststel-

lungsbeschluss vom 16. November 1987 für Neubau der A 49, Teilstrecke Bor-

ken (Hessen) - Schwalmstadt, von Bau-km 25+485 bis Bau-km 43+072 planfest-

gestellten Trasse weitergehende Verschiebung in westlicher Richtung. Durch 

diese Trasse ergab sich der Kreuzungspunkt der A 49 mit L 3155 westlich des 

„Kalten Grundes“.  

Die möglichst dicht östlich an Stadtallendorf vorbeiführende Trasse erhöhte die 

Erschließungswirkung. Im Bereich des Herrenwaldes sollten entlang des ehema-

ligen Munitionswerkes (WASAG-Gelände) und entlang des Truppenübungsplat-

zes bereits vorhandene Beeinträchtigungen überlagert werden. Die weitere Füh-

rung erfolgte auf möglichst kurzem Weg zur A 5. Dies wurde später mit dem 

durchgeführten Raumordnungsverfahren bestätigt. Die im Rahmen der Planung 

angesichts des FFH-Gebiets „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ später vorge-

nommene Änderung der Trassenführung im Bereich des Herrenwald (siehe die 

Ausführungen unter C, Ziffer III, Nr. 3.3 [FFH-Gebiet 5120-303 „Herrenwald öst-

lich Stadtallendorf“]) wurde durch den RPM 2010 bestätigt. 

Der Trasse  der Vorschlagslinie verläuft durch die Gemarkungen der Kommunen 

Neuental, Schwalmstadt, Neustadt (Hessen), Stadtallendorf, Kirtorf, Homberg 

(Ohm) und Gemünden (Felda). Die Linienführung (der VKE 20) beginnt am Auto-

bahnende an der Anschlussstelle Neuental/ Bischhausen (L 3074) und quert im 

weiteren Verlauf in Richtung Süden das Goldbachtal mit einem Talbauwerk (Län-

ge 350 m, Höhe 31 m), verläuft westlich von Schlierbach mit einem Talbauwerk 

(Länge 195 m, Höhe 23 in) über das Schlierbachtal und quert mit weiteren Tal-

bauwerke das Todenbachtal (Länge 150 m, Höhe 17 m) sowie das Katzenbach-
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tal (Länge 270 m, Höhe 28 m). Charakteristisch für die Trassenführung ist der 

Verzicht auf ein großräumiges Durchfahren der Mischwälder westlich Franken-

hains. Zur Optimierung innerhalb des Planungsraumes östlich von Frankenhain 

und zur Minimierung der Eingriffe in den für die Erholung als bedeutsam gelten-

den Raum zwischen Treysa und Frankenhain ist ein Tunnel vorgesehen. Am 

Tunnelsüdportal wird die Anschlussstelle Schwalmstadt an der L 3155 herge-

stellt, an die der Autobahnzubringer im Zuge der B 454 gebaut wird. In Richtung 

Süden wird das NSG „Biedenbacher Teiche“ östlich umfahren. Auf eine Trassen-

führung durch den Korridor im Bereich des NSG „Biedenbacher Teiche“, die mit 

höheren umweltrelevanten Konflikten verbunden wäre, wird verzichtet. Dieser 

Teilabschnitt wird von dem bestandskräftigen Planfeststellungsbeschluss vom 

20. September 2007 für den Teilabschnitt der VKE 20 von Bau-km 31+320 bis 

43+100 umfasst. 

Die Trasse (der VKE 30) quert den Biedenbach mittels eines Talbauwerkes 

(Länge 150 m, Höhe 15 m) östlich des NSG „Biedenbacher Teiche“, verläuft so-

dann westlich des zusammenhängenden Waldgebiets „Großer Tiefenbach“ und 

östlich des Waldgebiets „Hardt“ westlich der Ortslage Wiera vorbei, quert mit ei-

nem Talbauwerk (Länge 225 m, Höhe 18 m) den Kälbach und folgt dann auf ei-

ner Länge von 5.000 m den Hochspannungsfreileitungen bis südlich von 

Speckswinkel. Eine Anbindung des Grundzentrums Neustadt (Hessen) erfolgt 

über eine Anschlussstelle an der L 3071. Am „Krückeberg“ schwenkt die Vor-

schlagslinie in südlicher Richtung ab und durchschneidet dabei den Wald am 

südlichen Rand nördlich der B 454. Im Querungsbereich mit der B 454 wird der 

Industriestandort Stadtallendorf mittels einer Anschlussstelle an die A 49 ange-

bunden.  

Nach Querung der K 12 verläuft die Trasse (der VKE 40) im Weiteren parallel zur 

östlichen Abgrenzung des ehemaligen Munitionswerkes (WASAG-Gelände) und 

quert mit einem Talbauwerk (Länge 250 m, Höhe 18 m) die gebündelten drei li-

nienhaften Strukturen Main-Weser-Bahn, Panzerstraße und Bachlauf Joßklein in 

Höhe der Einfahrt zum Standortübungsplatz. Die Trasse verläuft unmittelbar pa-

rallel zum Standortübungsplatz auf etwa gleichem Höheniveau bis zum Talein-

schnitt der Gleen zwischen Lehrbach und Kirtorf (wo eine Anschlussstelle nord-

westlich von Kirtorf/ Lehrbach vorgesehen war) und überbrückt dieses Tal mit ei-

nem Talbauwerk (Länge 800 m, Höhe 35 m). Im weiteren Verlauf schwenkt die 

Linie nördlich von Appenrod in Richtung Homberg (Ohm) ab. Hier ist eine An-

schlussstelle an der L 3072 vorgesehen. Die Trasse verläuft dann in südöstlicher 

Richtung um Maulbach herum und trifft im Bereich von Geißengirn, Gemeinde 

Gemünden (Felda), auf die A 5 (ca. bei Betr.-km 409,5). 
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Anmerkung:  
Nach dem zwischenzeitlich von der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung aufgestellten 
und in das Planfeststellungsverfahren eingebrachten Entwurf für die VKE 40 ist die Linienführung 
im Bereich des „Herrenwaldes“ geändert worden. Diese Trasse „Herrenwald neu“ (Planfeststel-
lungsvariante M4neu) verläuft im Bereich der „Kirschbrückhege“ auf einem Talbauwerk am Rande 
des FFH-Gebietes „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ (weitestgehend am Nordwestrand des Her-
renwaldes) und quert die Talniederung der Gleen und die vorhandenen Brunnen des Wasserwer-
kes auf einem Talbauwerk und erreicht dann den Dannenröder Forst. Im weiteren Verlauf ist sie mit 
der früher raumordnerisch abgestimmten Trasse identisch.  

Durch den planfestgestellten Bau des Autobahnzubringers im Zuge der B 454 

kann auf den Bau der Umgehung Neustadt im Zuge der B 454 verzichtet werden. 

Verknüpfungsmöglichkeiten mit dem nachgeordneten Netz wurden vorgesehen: 

• AS südlich Neuental/ Bischhausen (L 3074) 
• AS westlich Schwalmstadt/ Treysa (L 3155), jetzt Autobahnzubringer B 454 
• AS nordwestlich Neustadt über L 3071 
• AS östlich Stadtallendorf(B 454) 
• AS östlich Kirtorf/ Lehrbach (B 62)*) und  
• AS nordöstlich Homberg (Ohm) (L 3072). 

Anmerkung zu *): 
Nach dem zwischenzeitlich von der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung aufgestellten 
und in das Planfeststellungsverfahren eingebrachten Entwurf für die VKE 40 ist vorgesehen, dass 
die ursprünglich vorgesehene AS Kirtorf/ Lehrbach an der B 62 entfällt. Es soll jedoch eine weitere 
AS südlich Stadtallendorf an der L 3290 angelegt werden. 

Die Gesamtlänge der Variante Hessischen Vorschlagslinie betrug 40,9 Kilometer.  

Anmerkung: 
Durch die Umplanung im Bereich Stadtallendorf beträgt die Gesamtlänge von Neuental bis zur A 5 
insgesamt ca. 43 Kilometer. 

Die Gesamtkosten einschließlich Grunderwerb sowie Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen wurden nach damaligem Preisniveau mit 684 Mio. DM (ohne Mehr-

wertsteuer) veranschlagt. 

Anmerkung: 
Die Gesamtkosten betragen nach den Vorentwürfen für alle drei Abschnitte ca. 504 Mio. Euro 
(einschl. 19% Mehrwertsteuer). [Unter Zugrundelegung des vorgenannten DM-Betrags hätten sich 
406 Mio. Euro einschließlich 16% Mehrwertsteuer ergeben.] Nach der Kostenfortschreibung 555 
Mio. Euro. Der Abschnitt VKE 30 (Stand 30.04.2011) 130 Mio. Euro. 

Nach der weiterführenden Untersuchung „Datenverfeinerung, verkehrliche Wir-

kungen, wirtschaftliche Bewertung, Wirkungen auf den ÖV) zur A 49 Kassel - A 5 

(Abschnitt Neuental - A 5)“von SSP, November 1998, schnitt die „West-Herren-

wald“-Variante hinsichtlich sämtlicher betrachteter Kriterien sehr gut ab. Sie wur-

de deshalb aus verkehrlicher und verkehrswirtschaftlicher Sicht empfohlen, da 

sie ein sehr hohes Maß an verkehrswirtschaftlicher Rentabilität aufwies. Die Un-

tersuchung raumstruktureller Belange und Wirkungen zeigte, dass auch der „Her-

renwald“-Korridor den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landes-

planung weitgehend entspricht. Er folgte der im damaligen LEP-Entwurf festge-

legten Verbindungsachse zwischen den Oberzentren Kassel und Gießen und 

verläuft über Schwalmstadt-Neustadt-Stadtallendorf-Homberg (Ohm)-A 5. Er bin-

det die hochbedeutsamen Mittelzentren Schwalmstadt, Stadtallendorf sowie das 

Unterzentrum Neustadt (Hessen), die bisher nicht über einen Autobahnanschluss 
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verfügen, direkt an eine Bundesautobahn an. Die Wirkungen der „West-Herren-

wald“-Variante auf die in der Raumordnung bewerteten Faktoren sind als sehr 

positiv bewertet worden. 

Außerdem erfolgte eine Feinabstimmung der Variante im Bereich der Militäri-

schen Anlagen bei Stadtallendorf, mit der die negative Beurteilung dieses Faktors 

relativiert werden sollten.  

Anmerkung: 
Bei der Feinabstimmung sind die in der FFH-Verträglichkeitsprüfung gewonnenen Erkenntnisse be-
rücksichtigt worden. Diese hatte im Bereich des Herrenwaldes nachträglich zu einer Umplanung im 
Herrenwald geführt. 

Aus umweltfachlicher Sicht sind für die „West-Herrenwald“-Variante aufgrund der 

anlage-, betriebs- und baubedingten Projektwirkungen sehr hohe Risiken für die 

Schutzgüter nach § 2 UVPG sowie für die Umweltnutzungen Naturschutz und 

Wasserwirtschaft benannt worden. Entlang der „West-Herrenwald“-Variante er-

geben sich folgende Konfliktschwerpunkte: 

• Tangierung von Schlierbach*, 
• Querung des Laubwaldes südlich Schlierbach (Großer Tiefenbach)*, 
• Querung der Täler von Gold-, Schlier-, Toden- und Katzenbach*, 
• Tangierung des NSG „Leistwiesen von Rommershausen“*, 
• Tangierung von Frankenhain (Minimierung durch Tunnel)*, 
• Durchfahrung des Erholungsbereichs des Diakoniezentrums Hephata (Mini-

mierung durch Tunnel)*, 
• Querung des Biedenbach- und Kälbachtales, 
• Tangierung von Wiera und Momberg, 
• Querung des NSG „Momberger Bruchwiesen“, 
• Durchfahrung des Neustädter Sattels, 
• Durchfahrung des großräumigen und wenig zerschnittenen Herrenwaldes 

(Minimierung durch Bündelung mit militärisch genutzten Anlagen)**, 
• Querung der Joßklein, 
• Querung des Gleentals, 
• Tangierung von Lehrbach, Appenrod und Maulbach, 
• Durchfahrung des Laubwaldes südlich von Maulbach, 

Anmerkungen: 
*) Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Konfliktschwerpunkte sind im Rahmen der Planung 
und Planfeststellung, die mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 20. September 2007 abge-
schlossen wurde, betrachtet und behandelt worden. 
**) Der später als FFH-Gebiet ausgewiesene „Herrenwald“ war im Rahmen der Prüfungen für die 
Linienfindung insoweit noch nicht als Konfliktpotenzial gewertet worden. Vielmehr war aus natur-
schutzfachlicher Sicht die gestreckte Trassenführung durch den Herrenwald favorisiert worden. Das 
FFH-Gebiet wurde bei der weiteren Planung entsprechend berücksichtigt und führte zu einer Ände-
rung des Trassenverlaufs im Herrenwald. 

Die „Hessische Vorschlagslinie“, 1999 verkündet, war somit auf der Grundlage 

einer mehrstufigen Umweltverträglichkeitsstudie, deren Zwischenergebnisse zu-

vor auch dem in einem projektbegleitenden Arbeitskreise konstruktiv begleitet 

worden war, ausgewählt worden. Die in den Korridoren ermittelten Module waren 

paarweisen verglichen und nicht in Betracht zu ziehende ausgeschieden bezie-

hungsweise die relevanten Module zu durchgängigen Varianten weiterentwickelt 
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worden. Der aus diesem Anlass erhobene Vorwurf Beteiligter, damit sei eine Vor-

festlegung des Korridors erfolgt, ist nicht begründet. 

Die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung hat aufgrund der gewonnenen 

Erkenntnisse den Vorentwurf erarbeitet und dabei die geltenden Vorschriften be-

rücksichtigt. Dass sie die in dem abgestuften Verfahren erarbeitete Trassenfüh-

rung, die sie einer allgemeinen Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen hatte, 

der weiteren Planung zu Grunde legte, ist nicht zu beanstanden. Das Prüfung 

durch die Planfeststellungsbehörde zeigt, dass die festgestellte Planung der 

Bundesautobahn 49 für den Teilabschnitt zwischen Schwalmstadt/ Treysa und 

Stadtallendorf einschließlich der Autobahnanschlussstellen bei Neustadt (Hes-

sen) an der L 3071 und bei Stadtallendorf an der B 454 nicht nur sachgerecht ist, 

sondern vielmehr unter den für die Abschnittsbildung relevanten Gesichtspunkten 

– wie nachfolgend unter C, Ziffer IV, Nr. 4 ausgeführt wird – auch geboten und 

unerlässlich ist. 

Mit der gewählten Linienführung „West-Herrenwald“ war durchaus eine leistungs-

fähige Fernstraßenverbindung zwischen Kassel und Gießen gewählt worden, 

auch wenn die Trassierung zur Konfliktminimierung strukturangepasst erfolgte. 

Dabei handelt es sich um eine vom Vorhabenträger in Abstimmung mit dem Gut-

achter ausgewählte Trasse in jenen konfliktärmeren Korridoren, der in der UVS 

definierten Module. Dabei wird die sog. Westvariante (Nordabschnitt westlich 

Schwalmstadt und Neustadt) in den Herrenwald (Südabschnitt östlich Stadtallen-

dorf) fortgesetzt, wobei sich ein Korridor über das Kälbachtal möglichst gebündelt 

mit der Bahnstrecke und dessen Fortsetzung über den Neustädter Sattel zum 

Krückeberg ergab. Dabei wurde eine Störungsbündelung zunächst mit der Bahn-

strecke (Main-Weser-Bahn) im Bereich Kälbach-/ Klausbachquerung sowie eine 

Fortführung entlang diverser gebündelter Freileitungen über den Neustädter Sat-

tel gewählt. Der Vorwurf, dabei handele es sich um eine politische suggerierte 

„Vorbestimmung“ der Linie war zurückzuweisen. Denn im projektbegleitenden 

Arbeitskreis war dieser Linienvorschlag in einem ergebnisoffenen iterativen Ver-

fahren in mehreren Terminen Anfang 1999 ausgewählt worden. Die Vorschlagsli-

nie ist Ergebnis einer fachübergreifenden Gesamtbetrachtung, in welcher neben 

Umweltaspekten auch raumordnerische und verkehrliche Belange mit berück-

sichtigt wurden. Insofern waren auch bei unterschiedlichen umweltfachlichen Er-

gebnissen in der Gesamtschau innerhalb der konfliktärmeren Korridore abwei-

chende Linienführungen möglich, ansonsten wäre eine fachübergreifende Be-

trachtung entbehrlich, wenn die umweltfachliche Betrachtung allein maßgeblich 

wäre. 

Die in der Planung vorgenommene Linienkorrektur innerhalb des großräumigen 

Korridors beruht auf Detailuntersuchungen. Dies steht – entgegen der Darstel-
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lung Beteiligter – mit der Grundaussage des in der UVS genannten Korridors 

nicht im Widerspruch sondern ist, da in der Planung die Belange vertieft werden, 

gerade Sinn und Zweck eines gestuften Planungsprozesses, der vom Groben 

zum Verfeinerten führt. 

3.6.8 Variantenvergleich Biedenbacher Teiche 

Aufgrund der von der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel gegebenen Anregung wurde vom Vorhabenträger vertiefend geprüft, in-

wieweit durch die Variante B Eingriffe in Fledermauslebensräume vermieden 

werden können. 

Der Bereich des NSG „Biedenbacher Teiche“ und die Waldgebiete „Großen Tie-

fenbach“ sowie „Hardt“, letzteres mit der angrenzenden Kälbachaue, weisen 

nach der 2003 durchgeführten fledermauskundlichen Untersuchung eine hohe 

bis sehr hohe Bedeutung als Lebensraum für Fledermäuse auf. Dort wurden 

Jagdgebiete des Großen Mausohres mit Nachweisen reproduzierender Weib-

chen sowie eine hohe Mausohraktivität zur Paarungszeit nachgewiesen. Für bei-

de Bereiche wurde 2005 eine sehr hoch Empfindlichkeit gegenüber dem 

Trassenbau in der derzeitigen Planung konstatiert (wegen Zerstörung von Jagd-

gebieten und Zerschneidungseffekten). Der Bereich am NSG „Biedenbacher Tei-

che“ wurde als hoch empfindlich bewertet. Wegen der Betroffenheit der streng 

geschützten Großen Mausohren in einem potenziellen Reproduktionsraum wurde 

ein Variantenvergleich erstellt (2007). Als Zwangspunkt ist die planfestgestellte 

Linie der VKE 20 mit deren Tunnel Frankenhain und der direkt südlich anschlie-

ßenden Anschlussstelle Schwalmstadt zu sehen. 

Gegenstand der Untersuchung ist der Vergleich von zwei Varianten (A und B) in 

einem rund 2,75 km langen Teilabschnitt im Bereich der Gemarkungen Treysa, 

Florshain und Wiera am Beginn des Bauabschnittes der VKE 30.  

Die Variante A (diese entspricht der Planfeststellungsvariante) umfasst die südli-

che Umfahrung des NSG „Biedenbacher Teiche“ und die Durchschneidung des 

Waldes am „Großen Tiefenbach“, während die Variante B den Bereich der Bie-

denbacher Teiche zwischen den beiden Schutzgebietsflächen quert und das 

Waldgebiet am Großen Tiefenbach im Norden umfährt. Bei der Variante A quert 

die A 49 den Bach unterhalb des NSG, um so Beeinträchtigungen der grundwas-

sergeprägten Lebensräume innerhalb des Gebietes zu vermeiden. Stärkere Be-

einträchtigungen des Landschaftsbildes, auch durch ein Talbauwerk, werden in 

Kauf genommen, da durch die höhere Brücke Austausch- und Wechselbezie-

hungen von Amphibien, Vögeln, Fledermäusen, Schmetterlingen u. a. Tierarten 

weniger stark beeinträchtigt werden als bei einem kleineren Bauwerk. Dies gilt 

auch für klimatischen Ausgleichsfunktionen. Durch die Trassierung werden grö-
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ßere Abstände zum Gebiet selbst und zu der Ortslage von Florshain eingehalten. 

Das hat zur Folge, dass die Nordspitze des Waldgebietes am „Großen Tiefen-

bach“ durchschnitten wird. Die Variante B vermeidet Verluste von Waldflächen 

und Beeinträchtigungen von Fledermaus-Lebensräumen am Großen Tiefenbach 

nach der aktuellen faunistischen Untersuchung aus 2004. Die Trasse quert das 

NSG in einer Lücke zwischen den beiden Teilflächen, die bei der Ausweisung für 

eine früher geplante Linienführung der A 49 offen gehalten wurde, letztlich aber 

nicht naturschutzfachlich begründet war. 
Zweck des Vergleiches ist die Klärung der Frage, ob unter Berücksichtigung der 

Schutzgüter nach § 2 UVPG eine alternative Lösung zur Verfügung steht, mit der 

eine erhebliche Beeinträchtigung der streng geschützten Fledermausarten ver-

mieden werden kann. Das Untersuchungsgebiet grenzt im Norden an die K 101 

zwischen von Florshain nach Treysa. Die südliche Grenze des Gebiets liegt zwi-

schen den östlichen Ausläufern des Waldgebietes „Hardt“ und der Waldfläche am 

„Großen Tiefenbach“. Das Gebiet ist als Raumtypen (nach dem Landschaftsrah-

menplan Nordhessen, 2000) einen mäßig strukturreichen, ackerbaulich gepräg-

ten Raum zu charakterisieren, der durch die überwiegend als Grünland bewirt-

schafteten Talzüge des Silberbaches und seiner Vorfluter gegliedert wird. In den 

Bachtälern befindet sich das NSG „Biedenbacher Teiche bei .Florshain“ mit drei 

größeren naturnahen Teichen und weiteren naturfern gestalteten Teichen (ehe-

malige Fischteiche) und Tümpel. Innerhalb des Gebiets kommt landwirtschaftli-

che Nutzung kaum noch vor. In den stark vernässten Talgründen haben sich 

großflächige Vegetationskomplexe mit feuchten Hochstaudenfluren, Großseg-

genrieden und Weidengebüschen feuchter Standorte entwickelt. Auf den grund-

wasserfernen Böschungen stocken Feldgehölze und Baumhecken. Im westlichen 

Seitental befinden sich kleinflächige Areale mit extensiv gepflegtem Grünland 

feuchter und frischer Standorte. Das Waldgebiet am „Großen Tiefenbach“ liegt im 

Süden des Untersuchungsgebietes in der Gemarkung Wiera. Dort sind größere 

Areale jüngerer Laubholzbestände mit Eichen vorhanden. An der Nordspitze der 

Waldfläche befindet sich ein Buchenmischbestand. Die Waldflächen „Hardt“ und 

südöstlich von Florshain werden von Nadelholzforsten dominiert. Im Untersu-

chungsraum sind zwei asphaltierte Feldwege vorhanden, die die Ortslagen Wiera 

und Florshain verbinden und eine Verbindung zwischen dem westlichen Ortsrand 

von Treysa und der Ortslage Florshain herstellen. 

Die Untersuchung hat zu folgenden entscheidungserheblichen Umweltauswir-

kungen ergeben: 
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Schutzgut „Menschen“ 

Das Untersuchungsgebiet ist nahezu vollständig siedlungsnaher Freiraum von 

Florshain und Treysa, der durch die Varianten durchschnitten wird. Die Siedlun-

gen liegen in ca. 700-800 m Entfernung von den Varianten, wobei die Variante A 

näher zu Treysa und die Variante B näher zu Florshain verläuft. An der südlichen 

Teilfläche des NSG befindet sich ein Wohnplatz mit drei Wohngebäuden (in 

240 m bis 200 m Entfernung). Sie sind in Bezug auf das Schutzgut „Menschen“ - 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion gleichrangig. 

Der Freiraum hat für die Nah- und Feierabenderholung Bedeutung. Wichtige We-

gebeziehungen werden durch beide Varianten gequert. Die Variante A weist ge-

genüber der Variante B deutliche Vorteile auf, da die Zerschneidung des Wege-

netzes in der für die Erholung bedeutsamen Kulturlandschaft weniger gravierend 

ausfällt (es werden 3 statt 1 Weg unterbrochen und ein Rastplatz geht verloren), 

denn durch die südliche Umgehung des NSG „Biedenbacher Teiche“ werden die 

stark frequentierten Freiräume besser umgangen als bei Variante B. Zudem wird 

im Bereich des „Kalten Grundes“ die Variante A mit der geplanten Ortsumgehung 

Treysa (Planungsabschnitt VKE 20) gebündelt und damit die Zerschneidung er-

holungsrelevanter Freiräume gemindert. In Bezug auf das Schutzgut „Menschen“ 

- Erholung ist die Variante A deutlich günstiger. 

Schutzgut „Pflanzen“ (Biotope) 

Bei dem Vergleich der beiden Varianten kommt den möglichen Beeinträchtigun-

gen des NSG „Biedenbacher Teiche“ eine besondere Entscheidungsrelevanz zu. 

Die Variante A ist bei diesem Kriterium deutlich günstiger, da die sensiblen und 

besonders empfindlichen Biotope umfahren werden. Allerdings ergeben sich Ver-

luste von Feldgehölzen und naturnahen Laubwäldern. Das Durchfahren des NSG 

ergibt einen größeren Verlust von gesetzlich geschützten Biotopen, insbesondere 

feuchten Hochstaudenfluren. Die Querung des Talgrundes birgt ein sehr hohes 

Risiko, da Pfeilergründungen im Talraum zu Beeinträchtigungen des Wasser-

haushaltes führen können. Eine Zerschneidung der Grundwasserleiter oder eine 

Absenkung des Grundwasserspiegels und damit eine Beeinträchtigungen der an 

feuchte Standorte gebundenen Biotoptypen sind nicht ausgeschlossen. Unter der 

Brücke ist mit Funktionsverlusten oder -beeinträchtigungen der Biotope zu rech-

nen. In dem grundwassergeprägten Gebiet besteht zudem ein großes Risiko, 

dass in der Bau- und Betriebsphase Schadstoffe mit dem Wasserstrom in das 

NSG eingetragen werden. Insbesondere unter Berücksichtigung der beanspruch-

ten gesetzlich geschützten Lebensräume ist Variante A günstiger als Variante B. 

Schutzgut „Tiere“ 
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Bezüglich der nachgewiesenen Fledermausarten ist bei entsprechender Einpla-

nung geeigneter Minimierungsmaßnahmen, wie das geplante Talbauwerk mit 

Leitstrukturen, bei beiden Varianten keine erheblichen Beeinträchtigungen der 

vorhandenen Flugrouten und Jagdgebiete zu erwarten. Überdies dient das 

Waldgebiet „Großer Tiefenbach“ mit einer Größe von rund 50 ha nur wenigen In-

dividuen des Großen Mausohrs als Jagdgebiet. Eine Überprüfung des Quartier-

angebots, Juli 2007, ergab, dass der Waldes als Paarungsgebiet für das Große 

Mausohr aufgrund der potenziellen Baumhöhlen geeignet sein kann. Bei einer 

ergänzenden Paarungsquartieruntersuchung, Februar 2008, wurden im Wirkbe-

reich der Trasse keine Quartiere des Großen Mausohrs gefunden. Auch eine 

Minderung der Funktion des Waldes „Großer Tiefenbach“ als Paarungsgebiet 

konnte ausgeschlossen werden. Der höhlenreiche Baumbestand, der als Paa-

rungs- und Quartierbereich nachgewiesen wurde, mit Altholz liegt deutlich abseits 

der Trasse. Die Nist-, Brut-, Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Bechsteinfle-

dermaus, der Fransenfledermaus und der Braunen Langohrs liegen gleichfalls 

außerhalb des Wirkraums des Bauvorhabens. Dies gilt auch für das Waldgebiet 

„Hardt“. Allerdings werden die Funktionsbeziehungen zwischen den Waldgebie-

ten bei beiden Varianten durchschnitten. Die Variante B beanspruchte keine für 

Fledermäuse geeignete Waldflächen, so dass sich für diese Artengruppe insge-

samt eine geringere Eingriffsintensität als bei Variant; allerdings trifft die ur-

sprünglich Bewertung (März 2007) mit „deutlich ungünstiger“ nur eingeschränkt 

zu. Im Übrigen wird dieser Vorteil durch die höhere Eingriffsintensität im Bereich 

des NSG aufgewogen. 

Bezüglich der Auswirkungen auf den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist 

die Variante B deutlich ungünstiger, da durch die Dammlage die Funktionsbezie-

hung zwischen zwei patches dieser Art unterbrochen werden (die Teilpopulation 

an der Lokalität 7.6 wird isoliert). An diesem Standort sind insgesamt 34 Tiere 

ermittelt worden und damit deutlich mehr Individuen als an den beiden anderen 

Fundorten im Umfeld des NSG. 

Bezüglich der Vögel ist Variante B ungünstiger, da es zur Zerstörung eines Brut-

reviers des stark gefährdeten Rebhuhns kommen wird und der Rastbiotop des 

Raubwürgers u.a. Zugvögel nachhaltig beeinträchtigt werden. Außerdem wird es 

zur Beeinträchtigung oder Zerstörung eines Reviers des Neuntöters kommen. Bei 

Variante A kommt es hingegen im Wald zur Beeinträchtigung durch Lärm für Mit-

telspecht und Mäusebussard. Die Variante A zerschneidet Lebensräume von 

Waldarten und die Variante B von Offenlandarten stärker. Beide beeinträchtigen 

den Flugkorridor von Waldohreule und Mäusebussard zwischen den Waldgebie-

ten. 
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Bezüglich der Auswirkungen auf Amphibienarten zeichnet sich die Variante A 

durch deutliche Vorzüge aus, da Jahreslebensräume und potenzielle Wande-

rungskorridore weniger stark beeinträchtigt werden als bei Variante B. Der Tal-

raum wird bei Variante A überbrückt und somit Zerschneidungen vermieden, 

während bei Variante B die Brücke aufgrund ihrer Lage zu Funktionsverlusten 

führt und der Damm zu weiteren Beeinträchtigungen. Die Stillgewässer liegen 

außerhalb der Zone mit nachhaltigen stofflichen Einträgen. 

Da beide Varianten bezüglich der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere ein er-

hebliches Konfliktpotenzial aufweisen, kann in der zusammenfassenden Bewer-

tung der Auswirkungen auf die Tierarten keiner der beiden Varianten ein eindeu-

tiger Vorzug gegeben werden. Allerdings ist unter Berücksichtigung aller verglei-

chenden Kriterien der Variante A ein geringfügiger Vorteil einzuräumen. 

Schutzgut „Boden“ 

Die Variante A stellt sich bezüglich der Eingriffe in das Schutzgut Boden gering-

fügig günstiger dar, obwohl sie wegen der südlichen Umfahrung des NSG „Bie-

denbacher Teiche“ ca. 325 m länger als Variante B und mit nahezu 4 ha einen 

höheren Flächenbedarf mit sehr hohem Ertragspotenzial aufweist. Bei der Vari-

ante B sind dies 1,3 ha. Mit einer Fläche von 0,3 ha (Variante B 0,4 ha) werden 

seltene Böden mit besonderem Biotopentwicklungspotenzial in geringerem Um-

fang beansprucht als bei der Variante B. Die Auengleye im Querungsbereich 

südlich des NSG Biedenbacher Teiche“ unterliegen einer intensiven Nutzung als 

Acker und Intensivgrünland und sind durch die Bewirtschaftung vorbelastet. Al-

lerdings werden nahezu 5 ha vorwiegend Braunerden mit mittlerem Ertragspo-

tenzial durch die Trasse überbaut. Bei Variante B wird zudem die Querung eines 

zweiten Bachtälchens erforderlich. Von besonderer Konfliktschwere ist die Über-

bauung von naturnahen Nassgleyen zwischen den beiden Teilflächen des NSG 

„Biedenbacher Teiche“, zumal diese Bodenformengesellschaft im hessischen 

Bergland sehr selten ist. Dieser Bereich besitzt als Standort seltener und spezia-

lisierter Pflanzengemeinschaften eine schutzgutübergreifende Bedeutung und ist 

Bestandteil des Wechselwirkungsgefüges in grundwasserbeeinflussten Biotopen. 

Die grundwassergeprägten Nassgleye sind durch den Brückenbau und die damit 

verbundene Pfeilergründung besonders gefährdet, da Veränderungen des Bo-

dengefüges und Versiegelung von Flächen zu Veränderungen des Wasserhaus-

haltes führen können. Bei einer Absenkung des Grundwasserspiegels sind auch 

die Vorkommen von Nassgleyen und die an diese Sonderstandorte gebundenen 

Pflanzengemeinschaften im benachbarten NSG gefährdet. Dem Verlust von Bö-

den mit besonderer Bedeutung für das Biotopentwicklungspotenzial wird eine 
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hohe Entscheidungsrelevanz zugemessen und damit der Variante A deutliche 

Vorteile gegenüber der Variante B eingeräumt. 

Schutzgut „Wasser“ 

Grundwasser 

Beide Varianten durchqueren einen großflächigen Bereich, in dem Sandsteine 

des mittleren Buntsandsteins die Grundwasserleiter bilden (Kluftgrundwasserlei-

ter). Die Querung des Biedenbachtales mit seinen geringen Grundwasserflurab-

ständen und weitflächigen Nassstellen ist ein entscheidungsrelevanter Konflikt-

schwerpunkt. Dabei erweist sich die Variante A als geringfügig günstiger, obwohl 

sie das Tal in einem breiteren Abschnitt südöstlich des NSG „Biedenbacher Tei-

che“ quert. Die Bachaue wird dort intensiv landwirtschaftlich genutzt. Der Grund-

wasserstand ist infolge dieser Nutzungen und der Tiefenerosion des begradigten 

Bachlaufes abgesenkt. Durch die Querung der Bachaue unterhalb des NSG ist 

mit einer Beeinträchtigung der grundwasserbeeinflussten Biotoptypen nicht zu 

rechnen. Die Querung des Bachtals durch die Variante B in dem sehr stark durch 

im Wurzelbereich anstehendes Grundwasser beeinflussten Bereich bewirkt Be-

einträchtigungen auf diesen Sonderstandort und das angrenzende Naturschutz-

gebiet mit dem bestehenden Wechselwirkungsgefüge zwischen den oberflä-

chennahen Grundwasservorkommen, dem ökologischen Bodenzustand und den 

an diese Sonderstandorten gebundenen Pflanzengemeinschaften, wie Großseg-

genriede, und Tierarten. Zudem besteht wegen der geringen Grundwasserflurab-

stände ein sehr hohes Risiko gegenüber betriebsbedingtem Schadstoffeinträge 

über den Luft- und Spritzwasserpfad. 

Oberflächengewässer: 

Beide Varianten queren den Biedenbach. Stillgewässer sind im direkten Tras-

senbereich nicht vorhanden. Die Teiche im NSG „Biedenbacher Teiche“ liegen 

außerhalb der 25 m breiten Wirkzonen, in der erhebliche Beeinträchtigungen 

durch Schadstoffeintrag zu erwarten sind. Als Konfliktschwerpunkt ist bei beiden 

Varianten die Querung der Talräume des Biedenbaches und seiner Vorfluter zu 

werten.  

Die Variante A ist deutlich günstiger einzustufen, da nur eine einzige Gewässer-

querung erforderlich wird, wobei der Eingriff in das Fließgewässer durch das gro-

ße Talbauwerk stark minimiert wird. Zudem liegt die Querungsstelle unterhalb der 

sehr naturnahen und durch hoch anstehendes Grundwasser geprägten Talräume 

und Bachursprungsgebiete im NSG „Biedenbacher Teiche“. Die Querung des 

hier wesentlich breiteren Talabschnittes stellt daher nur einen geringen Nachteil 

dar. Der Auenbereich ist durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung und der 
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Landschaftswasserhaushalt durch Entwässerung und Tiefenerosion des Silber-

baches stärker vorbelastet. 

Die Variante B birgt ein besonders hohes Konfliktpotenzial, da ein an das NSG 

angrenzender, naturnaher Talbereich mit starkem Grundwassereinfluss durchfah-

ren und ein weiteres Fließgewässer mit sehr hoher Wasserqualität gequert wird. 

Bei Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes sind Schädigungen der an die 

besonderen Standortverhältnisse gebundenen Vegetationsbestände im angren-

zenden NSG nicht auszuschließen. Der Silberbach westlich des NSG mit sehr 

hoher Wasserqualität und geringer Wasserführung ist sehr hoch empfindlich ge-

genüber Schadstoffeinträgen, die das NSG „Biedenbacher Teiche“ belassen 

können. 

Schutzgut „Klima/ Luft“ 

Die Variante A ist geringfügig günstiger einzustufen. Die Querung der Kaltluftleit-

bahn mit einem Talbauwerk bietet aus Sicht des Schutzgutes Klima/ Luft Vorteile. 

Der Luftaustausch im Talraum weniger stark als mit einer kleineren Brücke im 

Zuge der Variante B, die wegen der geringeren lichten Weite und Höhe eine stär-

kere Strömungsbarriere darstellt. Durch den Verlust von Waldflächen bei Varian-

te A tritt eine Minderung der Klimaschutzfunktion ein. Dieser Konflikt ist auf eine 

relativ kleinflächige Flächenbeanspruchung an der schmalen Nordspitze des 

Waldgebietes begrenzt. Die bei der Variante B sich durch die Pfeilergründung 

des Bauwerkes an dem grundwassergeprägten Standort ergebende Beeinträch-

tigung des Wasserhaushaltes führt zu nachteiligen Auswirkungen auf das Stand-

ortklima und möglichen Verlust von Gehölzen feuchter Standorte, die zur Luftre-

generation beitragen. Der Damm im Talgrund führt zum Kaltluftstau. Ein größeres 

Brückenbauwerk bietet wegen seiner niedrigeren Höhe nur geringe Möglichkeiten 

der Konfliktminderung. 

Schutzgut „Landschaft“ 

Die Variante A ist geringfügig günstiger einzustufen. Beide Varianten verlaufen 

vorwiegend im Bereich einer mäßig strukturreichen, ackerbaulich geprägten Kul-

turlandschaft, die wegen der großen Sichträume eine hohe visuelle Empfindlich-

keit aufweist. Die Variante A durchschneidet keine Flächen mit sehr hoher Be-

deutung für das Landschaftsbild, dafür aber auf 377 m Länge Flächen mit einer 

hohen Landschaftsbildqualität, während die Variante B lediglich 195 m Talraum 

betrifft, davon 85 m mit sehr hoher Bedeutung. Die Variante A quert einen Tal-

raum (auf 120 m) und die Variante B zwei(auf 135 m). Bei der Durchschneidung 

der ackerbaulich geprägten Kulturlandschaft weist Variante A im Bereich zwi-

schen Silberbach und dem Waldgebiet „Großer Tiefenbach“ leichte Vorteile auf, 

da das stärkere Relief des Geländes zur Sichtverschattung beiträgt. Die Trasse 
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im Waldgebiet trägt ebenfalls zur Sichtverschattung der Autobahn bei. Die Que-

rung eines Bachtales in Dammlage in der offenen und durch weite Sichtbezüge 

geprägten Kulturlandschaft südlich von Florshain führt zu starken visuellen Be-

einträchtigungen. Eine Sichtverschattung ist wegen der wenigen Kleingehölze im 

Umfeld der Talquerung, die im Trassenbereich beseitigt werden müssen, kaum 

gegeben. Die Querungen der ausgeprägten Talräume des Silberbaches und sei-

nes westlichen Nebenbaches und der Verlust von Landschaftsbildräumen mit 

sehr hoher Bedeutung sprechen für die Variante A. 

Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ 

Die Variante A ist geringfügig günstiger einzustufen. Das von der Variante A 

durchschnittene Waldgebiet „Am Großen Tiefenbach“ stellt keine „historisch be-

deutsamen Kulturlandschaft“ dar. Der Pilgerweg „Elisabethpfad“ wird durch die 

Querung des Silberbachtales mit einer Talbrücke nicht unmittelbar betroffen. Die 

Variante B tangiert die Wüstung Biedenbach und unterbricht an der Gemar-

kungsgrenze Florshain, Mengsberg und Wiera (Dreimärker) den „Elisabethpfad“. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Variante B bei keinem Schutzgut 

günstiger abschneidet als Variante A. Vielfach sind die Unterschiede zwischen 

den beiden Varianten nur gering. Die ursprünglich beim Schutzgut Tiere aufge-

zeigten Vorteile für die Fledermäuse der Variante B konnten durch die ergänzen-

den Untersuchungen nicht bestätigt werden. Mit Rücksicht auf die deutlichen 

Nachteile für Arten wie den Schwarzblauen: Wiesenknopf-Armeisenbläuling und 

streng geschützte und besonders geschützte und stark gefährdete Vogelarten 

überwiegen auch beim Schutzgut Tiere die Vorteile der Variante A. Der schutz-

gutübergreifende Vergleich zeigt, dass die Variante A bei drei von zehn Schutz-

gütern deutlich günstiger als Variante B abschneidet, während bei sechs Schutz-

gütern immerhin noch ein geringer Vorteil gegeben ist. Bei einem Schutzgut sind 

beide Varianten gleichrangig. Aus gesamtumweltfachlicher Sicht ist daher die Va-

riante A und damit die Planfeststellungsvariante als günstigere Lösung einzustu-

fen. 

Hinsichtlich der Zerschneidung der Waldgebiete Großer Tiefenbach und Hardt 

durch die der Trasse ist ferner darauf hinzuweisen, dass die Trasse seinerzeit 

insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Eingriffsminimierung mit einer randli-

chen Anschneidung des Waldgebietes Großer Tiefenbach gewählt wurde. Dies 

damals gewählten Linienführung ist trägt insbesondere den verkehrlichen und 

straßenbaulichen Anforderungen auf der einen und den naturschutz- und arten-

rechtlichen sowie den forstrechtlichen Anforderungen Rechnung. Dies gilt auch 

für die anschließende tangential anschneidende Führung im Bereich Hardt unter 
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Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange. Die gewählte Trasse verläuft 

in dem seinerseits vom Gutachter benannten Korridor. 

Die Führung im Bereich der unverbauten Momberger Bruchwiesen resultiert aus 

dem Ziel, eine sog. Störungsbündelung mit der Main-Weser-Bahn anzustreben, 

welche durch den Bahndamm eine bestehenden Beeinträchtigung durch Tren-

nung der Momberger Bruchwiesen vom Wieratal darstellt. 

3.6.9 Ergänzende Prüfungen 

Ferner haben die vom Vorhabenträger durchgeführten Prüfungen der Varianten 

auf ihre Verträglichkeit für Natura 2000-Gebiete ergeben, dass die Vorschlagsli-

nie weiterhin – mit Ausnahme eines Teilbereichs in der VKE 40 – vorzugswürdig 

ist. Dies gilt sowohl für den Bereich der VKE 30 als auch den überwiegenden Teil 

der VKE 40 (siehe die Ausführungen unter C, Ziffer III [Zulässigkeit des Vorha-

bens nach § 34 BNatSchG i.V.m. FFH-Richtlinie]). Nach der im Rahmen der Pla-

nung für die VKE 30 durchgeführten FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet 5120-

302 „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ und FFH-Prüfung für das FFH-Gebiet 

5120-301 „Wieragrund von Schwalmstadt“, 2006, ergeben sich keine erheblichen 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele dieser Schutzgebiete. Im Rahmen der 

Planung wurde für das FFH-Gebiet 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ 

eine FFH-VP, 2004, als „vorgezogene FFH-VP“ erstellt und dann im Rahmen der 

weiteren Planung für den Abschnitt der VKE 40, 2006, eine neue FFH-VP erar-

beitet, deren Ergebnis durch eine Qualitätskontrolle bestätigt wurde. Außerdem 

wurde 2006 ein UVS-Variantenvergleich erarbeitet. Im laufenden Planfeststel-

lungsverfahren für die VKE 40 ist dann vor dem Hintergrund der Überarbeitung 

der FFH-VP für das FFH-Gebiet 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ in 

2009 ein ergänzender großräumiger FFH-Alternativenvergleich von Trassen im 

Herrenwald erarbeitet worden. In dem ergänzenden UVS-Variantenvergleich 

wurde die Planfeststellungstrasse (M4neu) mit den als zumutbar bewerteten Al-

ternativen für die Anschlussstellen an das untergeordnete Straßennetz und den 

resultierenden Umweltauswirkungen und ein UVS-Alternativenvergleich mit der 

Fortführung des Trassenverlaufs vom Herrenwald mit der Querung des Dannen-

röder Forstes bis zur Anbindung an die A 5 vorgenommen. Diese weitere umwelt-

fachliche Bewertung ergab, dass die Alternativen M2 und M5 aus umweltfachli-

cher, raumstruktureller und verkehrlicher Sicht auszuscheiden sind, da die raum-

strukturellen und regionalwirtschaftlichen Wirkungen aufgrund der Lage der An-

schlussstelle an der B 62 wesentlich schlechter zu bewerten sind und die Um-

weltauswirkungen der aus verkehrlichen Gründen zusätzlich erforderlichen Orts-

umgehung Niederklein schwerwiegender zu beurteilen sind (siehe die Ausfüh-
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rungen unter C, Ziffer IV, Nr. 3.6.10 [Alternativenvergleich im Herrenwald]). Diese 

Bewertung trifft in derselben Weise für die Varianten M3, M6, M9 und M10 zu. 

Des Weiteren wurde die Planfeststellungstrasse, die Alternative M1 sowie eine 

(entwickelte) Alternative M7 verglichen. Dieser UVS-Vergleich wurde für die Ge-

samtabwägung erstellt, zumal nach dem Ergebnis des FFH-Alternativenver-

gleichs im Herrenwald die Alternative M1 zu präferieren ist, wenn nicht andere 

Gesichtspunkte dagegen sprechen. Die entscheidungserheblichen Unterschiede 

liegen im Bereich der Fortführung der Trassenführung im Bereich des Dannenrö-

der Forstes bis zur Anbindung an die A 5 und wirken sich damit nicht auf die 

Trasse der VKE 30 aus. 

Wie die nachfolgenden Ausführungen belegen, besteht zu der hier festgestellten 

Trasse der VKE 30 keine Alternative, auch ist nicht mit unüberwindbaren Hinder-

nissen für die Weiterführung im Bereich des Herrenwaldes.  

Bei der Festlegung der Linienführung der A 49, VKE 30, erfolgte eine land-

schafts- und geländeangepasste Trassierung. Dabei wurde neben den Belangen 

der Landwirtschaft (Flächenschonung) auch mögliche Beeinträchtigungen der an 

den Waldrändern sich fortpflanzenden und jagenden Fledermausarten berück-

sichtigt. Dabei konnte den Belangen der Landwirtschaft ein größeres Gewicht 

beigemessen werden, obwohl dabei Waldränder angeschnitten oder tangiert 

werden. Die artenschutzrechtlichen Vorschriften erfordern – wie unter C, Ziffer 

IV,8 dargelegt – auch keine anderen Einschätzung. Daher ist eine Linienführung 

im Bereich der Waldränder in Troglage oder in Tunnellage nicht geboten. Denn 

dies würde eine Absenkung der Gradiente mit der Folge von tiefen Einschnittsla-

gen ergeben, womit ein deutlich höherer Flächenverbrauch verbunden wäre. Au-

ßerdem sind Tunnel- und Trogbauwerke wesentlich teurer und da nicht notwen-

dig auch unverhältnismäßig. Die Forderung war daher zurückzuweisen.  

Die von Beteiligten erfolgte Skizzierung einer FFH-gerechten Alternativlösung 

stellt, worauf der Vorhabenträger in seiner schriftlichen Erwiderung hingewiesen 

hat, keine weiter verfolgenswerte Alternative dar. Bereits in der UVS wurde bei 

einer Verbindung einer nördlichen Westvariante (entspricht etwa der VKE 20) ein 

Korridor westlich Stadtallendorfs (Herrenwald) seitens des Gutachters für akzep-

tabel gehalten. Dieser Korridor liegt zwischen Momberg und Wiera. Ein Korridor 

in Anlehnung einer seitens der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung in 

den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelten Linienführung zwi-

schen Mengsberg und Momberg wurde jedoch nicht ausgewiesen. Insofern wur-

de hier methodisch keine zusätzliche Variante angenähert an einen historischen 

Linienverlauf entwickelt. Die in diesem Zusammenhang von der Hessischen 

Straßen- und Verkehrsverwaltung aufgeworfen Frage, ob denn sich nicht auch 
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ein alternativer Korridor – ähnlich jenem von Einwändern aufgezeigt – ergebe, 

wurde seinerzeit durch den Gutachter argumentiert, dass nur eine Bündelung mit 

der Bahntrasse am östlichen Rand der „Momberger Bruchwiesen“ noch vertret-

bar sei, da nur hier der bestehende Bahndamm bereits als Vorstörung den Aus-

laufbereich der „Momberger Bruchwiesen“ mit Kälbach und Klausbach abriegele. 

Die westlichen Zuläufe der „Momberger Bruchwiesen“ wurden dagegen als un-

gestört bewertet und als erheblich empfindlicher gegenüber neuen und weiterge-

henden Belastungen, beispielsweise gegenüber Fahrbahnwasser aus Rückhal-

tebecken, eingestuft, weshalb der Korridor westlich von Momberg gewählt wurde. 

Bei einer Führung östlich Wiera sind entsprechender Schutzansprüche für das 

Schutzgut „Mensch“ zu berücksichtigen. Daher wurde keine historische Linien-

führung auf Grund der Unvereinbarkeit in der UVS weiterentwickelt, obwohl – wie 

die frühere Planung zeigte – eine solche trassierungstechnisch möglich gewesen 

wäre. 

Ein von Beteiligten vorgeschlagenes Linienbündel mit Umfahrung des Kälbacher 

Holzes und Krücke sollte nach der Vorstellung des Einsprechenden als Untersu-

chungsauftrag verstanden werden, wurde aber vom ASV Kassel zu Recht nicht 

aufgegriffen. Die Darstellung, mit den „Feldlerchenfenstern“ werde eine Verhinde-

rungsplanung betrieben, geht fehl, da die in den Unterlagen dargestellten Such-

räume landwirtschaftlich genutzt werden und durch entsprechende Maßnahmen 

für die Feldlerche grundsätzlich aufwertungsfähig sind. Auch verläuft die gewähl-

te Trasse im Bereich Schwalmstadt - Neustadt im Daber-Korridor (siehe C, Ziffer 

II,2). Zunächst ist festzustellen, dass nach dem Ergebnis der Untersuchungen in 

den 1996-1999 zur damals vorgeschlagenen Querung des Kälbachtals, mit der 

eine lokale Bündelung mit der Main-Weser-Bahn verbunden ist, keine westlich 

liegende Trassenführung Alternativtrasse gefunden wurde. Eine solche vorge-

schlagen Trasse, mit der nach Auffassung Beteiligter die Biedenbacher Teiche, 

der Große Tiefenbach und das Kälbacher Holz umfahren werden könnten, würde 

näher an Florshain, Momberg und Speckswinkel und weitestgehend durch die 

Feldflur verlaufen und damit eine Barrierewirkung zwischen anderen Waldberei-

chen bewirken. Weiterhin ist zusammenfassend zu erwähnen, dass eine Bünde-

lung mit Hochspannungsleitung nicht möglich wäre. Hingegen würde das Bach-

tälchen Kühler/ Kalter Grund bei Florshain und Mengsberg zerschnitten und zu-

geschüttet und das zulaufende Bachtal zu den Biedenbacher Teichen durch eine 

zweifache Querung beeinträchtigt. Die Alternative mit enger Kurve um die Bie-

denbacher Teiche auf der Südseite würde näher an das Diakoniezentrum Hepha-

ta heranrücken. Außerdem wäre eine solche Trassierung trassierungstechnisch 

grenzwertig. Die Entwurfsgrößen müssten auf eine reduzierte Entwurfsgeschwin-
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digkeit Ve = 80 km/h abgestellt werden. Aus Sichtgründen müsste der Mittelstrei-

fen um >5 m aufgeweitet werden, womit ein größerer Flächenverbrauch (etwa ei-

nem sechs-streifigen Ausbau nahekommend) mit einem entsprechenden Kom-

pensationsbedarf verbunden wäre. Auch würde die Trasse die Trinkwasser-

schutzgebiete stärker tangieren, weil sie näher an den jeweiligen Fassungsberei-

chen vorbei verläuft. Der Krückeberg würde an einer wesentlichen höheren Stelle 

durchfahren, was mit einem entsprechenden Eingriff in die Landschaft verbunden 

wäre. Hinzu kommt, dass der im RPM 2001 und im nunmehr geltenden RPM 

2010 dargestellte, inzwischen auch schon mit einer größeren Anzahl von Wind-

kraftanlagen bestücke Windpark zu berücksichtigen wäre. Es könnten zu den 

Windrädern der erforderliche Abstand von 150 m nicht eingehalten werden. Die-

se Trasse würde erheblich in die landwirtschaftlichen Nutzflächen eingreifen. Da-

her scheidet das sog. Maßnahmenbündel aus. 

3.6.10 Großräumige Alternativen  

Die im Raumordnungsverfahren, 1999, betrachteten Varianten „Maulbach“, 

„Blaue Ecke“, „Katzenberg“ und „Herrenwald alt“ sind vom Vorhabenträger, ver-

treten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Marburg, im Hinblick auf 

ihre FFH-Verträglichkeit, 2009, nochmals ergänzend beleuchtet worden. Darüber 

hinaus wurde die Variante „Herrenwald-Ost“, die in ihrem südlichen Streckenver-

lauf weitestgehend der Variante „Blaue Ecke“ entspricht, betrachtet. Diese Vari-

ante wurde im Jahr 2006 im Rahmen der Suche nach Modifikationsmöglichkeiten 

im Abschnitt der VKE 40 im FFH-Gebiet „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ ent-

wickelt (BOSCH & PARTNER, 15.12.2006, „Geprüfte Varianten und Planfeststel-

lungstrasse - Variantenvergleich“, im Planfeststellungsverfahren für die VKE 40 

ausgelegte Unterlage 12.6). In die grundsätzliche Prüfung sind auch die Varian-

ten im Ost-Korridor (mit östlicher Umfahrung von Schwalmstadt) – Maulbach-, 

Herrnwald-, Katzenberg- und „Die Blaue Ecke“-Korridor – einbezogen worden. 

Eine östliche Umfahrung von Schwalmstadt scheidet, wie dargelegt, aufgrund 

des bestandskräftigen Planfeststellungsbeschlusses vom 20. September 2007 

aus. Von Bedeutung sind nur noch Varianten, die an den planfestgestellten End-

punkt der VKE 20 anschließen (siehe auch unter C, Ziffer IV, Nr. 3.6.1 [Darstel-

lung der Modulketten]). 

Die Raumordnungsvarianten „Blaue Ecke“ und „Katzenberg“ sind aufgrund man-

gelnder verkehrlicher und raumstruktureller Zielerfüllung auszuscheiden. Schon 

nach den Ergebnissen des Raumordnungsverfahrens 2000 sind diese Varianten 

„Katzenberg“ und „Blaue Ecke“ wegen ihrer geringen Raumstruktureffekte und 

verkehrlichen Wirkungen als wenig zielführend ausgeschieden worden. Insbe-
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sondere die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und der Erschlie-

ßung der Region, die Sicherstellung angemessener Standortqualitäten und die 

direkte Anbindung des Industriegebietes von Stadtallendorf mit 13.600 Arbeits-

plätzen über die L 3290 zur Anschlussstelle können nicht erreicht werden. Auch 

die Entlastungswirkung der Ortschaften wäre geringer. Unabhängig von diesen 

selbständig tragenden Überlegungen steht der unzureichenden Erfüllung von 

raumstrukturellen Zielen und verkehrlichen Entlastungswirkungen bei beiden Va-

rianten das Fehlen eines im Hinblick auf die FFH- und Umweltverträglichkeit kon-

fliktarmen Korridors gegenüber. Beide Varianten sind zwar hinsichtlich des Aus-

maßes der negativen Auswirkungen im Vergleich zu den anderen Varianten 

günstiger, weisen jedoch auch erhebliche Beeinträchtigungen von FFH-Gebieten 

(FFH-Gebiet DE 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ durch Variante 

„Blaue Ecke“; FFH-Gebiet DE 5221-301 „Wälder nördlich Ohmes“ durch Variante 

„Katzenberg“) auf. Ferner sind gegenüber der Planfeststellungstrasse keine ver-

gleichbaren positiven Entlastungswirkungen auf die Umwelt im Hinblick auf die 

Treibstoffersparnis und die Minderung des verkehrsbedingten Kohlendioxid-

Ausstoßes zu verzeichnen. Weiterhin sind bei beiden ROV-Varianten zusätzliche 

Umweltbeeinträchtigungen durch die Anbindung an die B 62 zwischen Lehrbach 

und Kirtorf und die dadurch ggf. erforderliche Ortsumgehung von Niederklein 

nicht auszuschließen. Die Ortsumgehung führt zu Flächenverlusten der zum Teil 

ökologisch wertvollen Niederungsflächen, zur Überformung des Landschafts-

raums der Kleinaue sowie zu Verlusten und zur Verlärmung siedlungsnaher Frei-

räume und der Ortslage von Niederklein. Eine Gefährdung der in Niederklein 

wohnenden Menschen und damit der menschlichen Gesundheit ist nur durch ei-

ne Umfahrung von Niederklein mit einer entsprechenden Trassenführung/ Gra-

dientenlage und mit entsprechenden Sicht- und Lärmschutzmaßnahmen auszu-

schließen.  

Die Alternative „Maulbach“, die wie die Planfeststellungstrasse eine sehr gute 

raumstrukturelle und regionalwirtschaftliche Zielerfüllung (u.a. durch die mögliche 

Anbindung von Stadtallendorf) aufweist, ist aufgrund einer Tunnelführung im Be-

reich des FFH-Gebietes „Brückerwald und Hußgeweid“ mit erheblichen Mehrkos-

ten gegenüber der Planfeststellungstrasse verbunden. Dies steht außerhalb je-

des vernünftigen Verhältnisses zu dem erreichbaren Gewinn für Natur und Land-

schaft, weil durch diese Variante dennoch erhebliche Beeinträchtigungen inner-

halb des FFH-Gebietes DE 5119-301 „Brückerwald und Hußgeweid“ zu erwarten 

sind. Hier wird neben verschiedenen Waldlebensraumtypen auch der prioritäre 

LRT *91E0 erheblich beeinträchtigt. Hinzu kommt, dass durch den Tunnel Beein-

trächtigungen der Trink- und Brauchwassernutzung infolge der Veränderung der 
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Grundwasserverhältnisse nicht ausgeschlossen werden können. Die „Maulbach“-

Variante“ stellt somit aus FFH-Gründen sowie aufgrund der möglichen Beein-

trächtigung der Trink- und Brauchwassernutzung keine gegenüber der Plan-

feststellungstrasse vorzugswürdige Variante dar. Sie war zudem aus Kosten-

gründen auszuscheiden. Dies obwohl mit ihr eine größere Entlastungswirkung 

des nachgeordneten Straßennetzes erreichbar wäre (wie B 454 zwischen Stad-

tallendorf und Kirchhain). 

Die Alternative „Herrenwald Ost“ ruft zwar keine erheblichen Beeinträchtigungen 

des prioritären LRT *91E0 innerhalb des FFH-Gebietes „Herrenwald östlich Stad-

tallendorf“ hervor, hat aber eine wesentlich schlechtere raumstrukturelle Zielerfül-

lung und Entlastungswirkung des nachgeordneten Straßennetzes als die Plan-

feststellungstrasse, da diese über die Anbindung von Stadtallendorf an die B 62 

zwischen Lehrbach und Kirtorf nicht in der gleichen Qualität erreicht werden 

kann, wie durch die näher an Stadtallendorf gelegenen Alternativen und deren 

Verknüpfung mit dem nachgeordneten Straßennetz. Zudem sind erhebliche Um-

weltauswirkungen auf die Siedlungsbereiche (u.a. Schutzgut Menschen) im Be-

reich von Lehrbach, Kirtorf und Niederklein zu erwarten. Weiterhin führt die Alter-

native „Herrenwald Ost“ im Vergleich zur Planfeststellungstrasse zu deutlich hö-

heren Kosten in Höhe von 120 Mio. €. Im Ergebnis wird diese Alternative aus 

Kostengründen als nicht zumutbar bewertet.  

Die Alternative „Herrenwald West alt“ war aus FFH-Gründen auszuscheiden, weil 

es neben der erheblichen Beeinträchtigung des prioritären LRT *91E0 im Zuge 

der Joßkleinquerung zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der größten in 

Hessen bekannte Kammmolchpopulation kommt, wodurch das Integritätsinteres-

se des FFH-Gebietes und der eigentliche Meldegrund nicht mehr gewahrt bleiben 

könnte. Möglichkeiten zum Kohärenzausgleich sind aufgrund der Schwere der 

erheblichen Beeinträchtigungen der Kammmolchpopulation nicht gegeben. Im 

Übrigen trifft auch die auf der schlechteren Anbindungsqualität des Industrie-

standortes Stadtallendorf beruhende negative Bewertung der Alternative „Her-

renwald Ost“ auch für die Alternative „Herrenwald alt“ zu. Dabei handelt es sich 

allerdings um einen Gesichtspunkt, dem bei der ursprünglichen Planung noch 

weniger gewichtet wurde, der aber bei den weiteren Untersuchungen die ihm zu-

kommende Bedeutung beigemessen wurde. Des Weiteren sind auch hier zusätz-

liche Umweltauswirkungen für die Menschen durch erhöhte Verkehrsbelastung in 

der Ortsdurchfahrt von Niederklein bzw. durch eine mögliche Ortsumfahrung von 

Niederklein zu erwarten. Die Ausscheidung der Alternative „Herrenwald West alt“ 

wurde im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans Mittelhessen bestätigt 

(RPM 2010).  
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In der nachfolgenden Tabelle ist der Vergleich der Planfeststellungstrasse mit 

den Raumordnungsvarianten „Maulbach“ sowie „Herrenwald alt“ und „Herrenwald 

Ost“ zusammenfassend dargestellt. Die Markierungen mit zwei ** Sternchen stel-

len die Ausschlussgründe für die Alternativen dar, davon abgestuft ergänzende 

Ausschlussgründe mit einem * Sternchen, die ebenfalls entscheidungsrelevant 

sind.   

Tabelle 15: Zusammenfassende Darstellung der Ausscheidungsgründe der Al-
ternativen „Maulbach“ sowie der „Herrenwald alt“ und „Herrenwald 
Ost“ 

Alternativen 
A 49, VKE 
40 

Natura 2000-Gebietsschutz UVP Regional-
wirtschaft 

Kosten 

FFH-Gebiet 
erhebliche  
Beeinträchti-
gung  

Schutzgüter 

Maulbach  
Brücker Wald  

** 

X 
u.a. LRT 
*91E0  

* 

Grund-, Trinkwas-
ser * 

 ** 

Herrenwald 
„alt“ 

Herrenwald  
** 

X 
u.a. LRT 
*91E0,  
Kammmolch  

** 

Menschen, Belas-
tung auf der B 62 
in Niederklein  

* 

*  

Herrenwald 
„Ost“ 

Herrenwald  
* 

X  
* 

Menschen, Belas-
tung auf der B 62 
in Lehrbach, 
Kirtorf und Nieder-
klein  

* 

* ** 

Durch die im Anschlussabschnitt der VKE 40 nunmehr vorgesehene Planfeststel-

lungsvariante M4neu mit der zusätzlich geplanten Anschlussstelle an der L 3290 

südlich von Stadtallendorf erfolgt eine direkte Anbindung der Gewerbegebiete im 

Süden von Stadtallendorf an das Autobahnnetz auf kurzem Wege. Dies führt zu 

einer deutlichen Stärkung des Wirtschaftsstandortes Stadtallendorf mit seinen 

transportintensiven Großbetrieben, die durch große Märkte charakterisiert sind. 

Diese direkte Anbindung ist durch die alternativen Trassenführungen „Östliche 

Umfahrung Herrenwald“ sowie die C-Korridore „Katzenberg“ und „Die Blaue 

Ecke“ nicht gegeben. Durch diesen Umstand und die insgesamt größeren Anbin-

dungsentfernungen wird die Funktion von Stadtallendorf als wichtiger Beschäfti-

gungsstandort und Stabilitätsfaktor in der Region weit weniger unterstützt. Damit 

werden erklärte Ziele des Autobahnprojekts in deutlich geringerem Umfang als 

möglich erfüllt und die Potenziale und Chancen, die sich durch den Autobahnbau 

in der Region ergeben, nur sehr suboptimal genutzt. Die vorgenannten Wirkun-

gen sind auch für die Trasse „Herrenwald alt“ abzuleiten, da diese (frühere) Pla-

nung keine Anschlussstelle an der L 3290 zwischen Stadtallendorf und Nieder-

klein umfasste. Dies trifft vor allem für die Planungsvariante „Östliche Umfahrung 

Herrenwald“ zu, da bei dieser Variante eine Anbindung südlich von Stadtallendorf 
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erst an die B 62 zwischen Lehrbach und Kirtorf angebracht und daher vorgese-

hen ist. 

Die zum DAG-Gebiet bzw. WASAG-Gelände Stadtallendorf bei den Varianten 

jeweils nächsten Anschlussstellen weisen folgende Entfernungen auf: 

„Herrenwald neu“  B 454 bei Stadtallendorf   4,0 km 

  L 3290 bei Stadtallendorf   2,5 km 

„Blaue Ecke“ (C2-Korridor) B 454 bei Neustadt 12,0 km 

  B 62 bei Kirtorf 11,5 km 

„Katzenberg“ (C1-Korridor) B 454 bei Neustadt 12,0 km 

  B 62 bei Alsfeld/ Angenrod 20,0 km 

Es fällt auf, dass die Anbindungsentfernungen der östlich verlaufenden C-Korri-

dore die der Planfeststellungstrasse um ein Vielfaches überschreiten. Die südli-

che Anbindung des Korridors „Blaue Ecke“ entspricht dabei ungefähr der südli-

chen Anbindung der Trassenvarianten „Östliche Umfahrung Herrenwald“. Die 

genannten Alternativen bedeuten damit im Vergleich zur Planfeststellungstrasse 

einen entsprechend höheren Zeit- und Transportkostenaufwand für die Stadtal-

lendorfer Betriebe und führen durch mehrere Ortsdurchfahrten im Zuge der B 454 

und B 62 mit damit verbundener vermehrten Immissionsbelastungen und damit 

gesundheitliche Auswirkungen für die Bevölkerung. Hinzu kommt die wesentlich 

niedrigere Entlastungswirkung des nachgeordneten Straßennetzes. 

Die Planfeststellungstrasse „Herrenwald neu“ liegt im Bereich des Betrachtungs-

raums der VKE 40 räumlich gesehen zwischen dem Maulbach- (A-) Korridor und 

dem Herrenwald- (B-) Korridor. Entsprechend ist sie auch von ihren raumstruktu-

rellen Wirkungen einzuordnen, weil sich seit 1998 bei den relevanten raumstruk-

turellen Aspekten und Faktoren und insbesondere bei den für einen Varianten-

vergleich maßgeblichen Relationen der raumstrukturellen Verhältnisse keine sig-

nifikanten Veränderungen ergeben haben. Die in der früheren raumstrukturellen 

Untersuchung, 1998, den westlichen Korridoren zugeschriebenen positiven Wir-

kungen bezüglich der raumordnerischen Aspekte Lage im Raum, Siedlungswe-

sen, Bevölkerung, Arbeitsmarkt und Regional Wirtschaft treffen durch die Bedie-

nung der Relation Stadtallendorf-Kirchhain-Marburg daher in hohem Maß auch 

für die neue Herrenwaldtrasse zu. Das bedeutet, dass die zu erwartenden positi-

ven raumstrukturellen Effekte der neuen Herrenwaldtrasse höher einzuschätzen 

sind als bei der alten B-Korridor-Trasse (ROV-Variante Herrenwald). Auch die 

Unterschiede zu den C-Korridor-Alternativen „Katzenberg“ und „Blaue Ecke“ ha-

ben sich entsprechend vergrößert (siehe BAADER, „A 49 Kassel-Gemünden (A 5), 

Aktuelle Einordnung der raumstrukturellen Bedeutung der BAB A 49 im Abschnitt 

Stadtallendorf - Gemünden (A 5) unter besonderer Berücksichtigung der geplan-
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ten Anschlussstelle Stadtallendorf“, sog. Baader-Konzept, 28.08.2008/ 

17.03.2009). 

3.6.11 Alternativenvergleich im Herrenwald 

Für die hier festgestellte Trassenführung im Bereich der VKE 30 ergeben sich 

keine und im Anschlussabschnitt der VKE 40 keine unüberwindbaren Auswirkun-

gen und es müssen keine Änderungen in Bezug auf den hier festgestellten Plan 

der VKE 30 vorgenommen werden. Die sich durch die VKE 40 ergebenden Ver-

luste in Bezug auf das FFH-Gebiet „Herrenwald östlich von Stadtallendorf“ kön-

nen durch die in diesem Planfeststellungsverfahren vorgesehenen notwendigen 

Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen ökologi-

schen Netzes Natura 2000 (Kohärenzsicherung) gemäß § 34 Abs. 5 BNatSchG 

vollständig funktional ausgeglichen werden. 

Im FFH-Alternativenvergleich werden die Alternativen betrachtet, die die Pla-

nungsziele in vergleichbarer Weise wie die Planfeststellungstrasse der VKE 40 

erfüllen. Hierzu gehört, da insoweit der Zielerfüllungsgrad in Bezug auf die Verla-

gerung von Verkehr von dem Autobahnzug A 7/ A 5 (Kassel-Hattenbach-Gießen) 

keine Relevanz hat, im vorliegenden Fall die deutliche Entlastung des nachge-

ordneten Straßennetzes (u.a. im Bereich der Ortsdurchfahrten), die im Rahmen 

der Verlagerung der Verkehrsströme auf die vierstreifige A 49 erreicht werden 

kann. Hierdurch wird nicht nur eine Erhöhung der Verkehrssicherheit sondern 

auch ein positiver Effekt auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewirkt. 

Hinzu kommt das Ziel positiver raumstruktureller und wirtschaftlicher Auswirkun-

gen, das im hier betrachteten Raum die direkte Anbindung des bedeutenden 

Wirtschaftsstandortes Stadtallendorf an die A 49 erfordert (siehe RPM 2010). Bei 

den betrachteten Varianten handelt es sich um die als modifizierte Varianten (mit 

„M“ bezeichnet), die im Planungsprozess der A 49, VKE 40, als Alternativen zur 

Variante „Herrenwald alt“ konkret abgeleitet und entwickelt worden sind. Dazu 

wurden die Ergebnisse der Grunddatenerfassung (GDE) zum FFH-Gebiet 5120-

303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ herangezogen. Die M-Varianten verlau-

fen randlich durch dieses FFH-Gebiet und unterscheiden sich hinsichtlich der di-

rekten Anbindung von Stadtallendorf. Unter Berücksichtigung der Erhaltungs- 

und Entwicklungsziele für den Kammmolch, die Bechsteinfledermaus, das Große 

Mausohr und der Wald-Lebensraumtypen wurden vom Fachgutachter unter He-

ranziehung der GDE in einem iterativen Planungsprozess gemeinsam mit dem 

Amt für Straßen- und Verkehrswesen Marburg sieben Varianten (die später um 

weitere erweitert wurden, siehe unten) als modifizierte Linienführungen der Her-
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renwaldtrasse (alt) entwickelt. Diese Trassen durchfahren den Herrenwald west-

lich (M1 bis M6) bzw. östlich (Herrenwald Ost).  

Die drei relevanten Varianten (Planfeststellungstrasse M4neu, M1neu, M7) wur-

den in 2006 bis 2008 in einen ergänzenden UVS-Alternativenvergleich einge-

stellt. Dieser Vergleich wurde vergleichbar der UVS Stufe 1 sowie auf der Grund-

lage einer aktuellen Biotoptypen-/ Strukturkartierung für den Dannenröder Forst 

und einer Luftbildauswertung, 2005, durchgeführt. Betrachtet wurden die ent-

scheidungserheblichen Umweltauswirkungen der Schutzgüter nach UVPG. Diese 

Untersuchung ergab, dass die absolute Ausprägung der bezüglich des zu bewer-

tenden Vorhabens „Lückenschluss A 49“ relevanten raumstrukturellen Aspekte 

und insbesondere die für einen Variantenvergleich maßgeblichen Relationen der 

raumstrukturellen Verhältnisse im Untersuchungsraum sich seit 1998 nicht signi-

fikant verändert haben. Somit konnten die Aussagen des raumstrukturellen Gut-

achtens, 1998, auch für die Bewertung der Planfeststellungstrasse „Herrenwald 

neu“ in Relation zu den C-Korridorvarianten („Katzenberg“, „Blaue Ecke“) heran-

gezogen werden.  

Die Variante M1 war dahingehend optimiert worden, dass ein dritter Fahrstreifen 

(Zusatzfahrstreifen), der auf Grund der Steigungsverhältnisse im Bereich nord-

östlich von Nieder-Ofleiden erforderlich wird, vorgesehen und die gelappten 

Waldränder zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ge-

schont werden. Diese als Variante „M1neu“ bezeichnete Alternative durchfährt 

das Waldgebiet des südlichen Dannenröder Forstes weiter östlich als die Varian-

te M7. Diese Variante wurde betrachtet, weil ab der Querung der B 62 Umwelt-

auswirkungen der östlichen Ortsrandbereiche und siedlungsnahen Freiräume von 

Niederklein, Schweinsberg, Nieder-Ofleiden und Homberg (Ohm) möglichst ge-

ring zu halten sind. Durch den in den Dannenröder Forst hinein gerückten Verlauf 

werden Umweltauswirkungen der Ortsrandbereiche von Niederklein sowie Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes insbesondere in den Waldrandbereichen 

vermindert. 

Die Optimierung der Variante Planfeststellungstrasse (M4 in M4neu) erfolgte 

nicht nur im Herrenwald, sondern auf der Grundlage der Biotoptypen- und Struk-

turkartierung auch im Dannenröder Forst. 

Die Alternative „Herrenwald Ost“ wurde als nicht zumutbare Alternative ausge-

schieden. Zusätzlich wurden die optimierten Alternativen M9 und M10 in den 

FFH-Alternativenvergleich einbezogen. Der umweltfachliche Vergleich der Plan-

feststellungstrasse mit den als zumutbar bewerteten Alternativen erfolgte für die 

Anschlussstellen an das untergeordnete Straßennetz und den resultierenden 

Umweltauswirkungen und als UVS-Alternativenvergleich mit der Fortführung des 
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Trassenverlaufs vom Herrenwald mit der Querung des Dannenröder Forstes bis 

zur Anbindung an die A 5.  

Für die randlich durch das FFH-Gebiet 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallen-

dorf“ verlaufenden Alternativen, die sich hinsichtlich der direkten Anbindung von 

Stadtallendorf unterscheiden, ist insbesondere die jeweilige Lage der Anschluss-

stellen im untergeordneten Straßennetz von ausschlaggebender Bedeutung. Da-

bei lässt sich die Bedeutung von Stadtallendorf als Stabilitätsfaktor auch bei der 

Entwicklung der Einwohner- und Beschäftigtenzahlen erkennen. Auch wenn sich 

bei den relevanten raumstrukturellen Aspekten und Faktoren bzw. den für einen 

Variantenvergleich maßgeblichen Relationen der raumstrukturellen Verhältnisse 

im Betrachtungszeitraum 1998 bis 2008 keine signifikanten Veränderungen er-

geben hatten, so ist doch die Bedeutung der Stadt Stadtallendorf als Wohn- und 

Arbeitsstandort in diesem Zeitraum noch gestiegen. Die Stadt Stadtallendorf er-

füllt damit vor dem Hintergrund allgemein zurückgehender Einwohner- und auch 

Beschäftigtenzahlen im Betrachtungsraum der A 49, VKE 40, sowie im Landkreis 

Marburg-Biedenkopf eine wichtige Stabilisierungsfunktion für die raumstrukturel-

le, wirtschaftliche, beschäftigungspolitische und siedlungsrelevante Situation. Die 

besondere Rolle Stadtallendorfs als Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort beruht 

insbesondere auf einer Reihe dominierender, produzierender Unternehmen. Die-

se Unternehmen sind zum Teil führend in ihrer Branche und bedienen einen gro-

ßen Markt. Dies bedeutet ein hohes Transportaufkommen und damit – in Hinblick 

auf eine langfristige Sicherung der Produktionsstandorte – eine besondere Ab-

hängigkeit von effektiven Verkehrsinfrastrukturen. Der Großteil der Transport-

ströme von Wareneingang und Versand geht dabei über die Straße, ein sehr ge-

ringerer Anteil über die Schiene. Die täglichen hohen Lkw-Bewegungen erfordern 

eine leistungsstarke Verkehrsinfrastruktur, bei der die Belastung der Anwohner in 

den Ortsdurchfahrten nachhaltig reduziert wird. Die zu erwartenden positiven 

raumstrukturellen Effekte der Planfeststellungstrasse M4neu und M1 sind nicht 

zuletzt durch die Lagegunst und die regionalwirtschaftliche Bedeutung einer An-

schlussstelle an der L 3290 mit der direkten Anbindung von Stadtallendorf von 

ausschlaggebender Bedeutung. Von daher war diese Variante auch ersichtlich 

günstiger zu bewerten als die Alternativen M2, M3, M5, M6, M9 und M10.  

Die Varianten M4neu und M1 verknüpfen die A 49 mit dem untergeordneten 

Straßennetz mit einer Anschlussstelle an der L 3290 außerhalb des FFH-Gebie-

tes 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ im Bereich der Geiersberger 

Heege südlich von Stadtallendorf und nordöstlich von Niederklein. Die An-

schlussstelle befindet sich im Bereich von Ackerflächen und Wirtschaftsgrünland 

zwischen den Waldflächen und der L 3290 bzw. der Joßklein. Es sind über die 
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Flächeninanspruchnahme, Zerschneidungswirkung und Landschaftsbildbeein-

trächtigungen in den Offenlandbereichen hinaus keine gravierenden Umweltaus-

wirkungen zu erwarten, die im naturschutzrechtlichen Sinn nicht ausgleichbar 

sind bzw. die zu einer Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Lärm und 

Schadstoffe führen könnten.  

Die Alternativen M2, M3, M5, M6, M9 und M10 sehen eine Anschlussstelle an die 

B 62 im Kleintal und in den nördlichen Hangbereichen des Dannenröder Forstes 

östlich von Niederklein vor. Aufgrund des ansteigenden Verkehrsaufkommens in 

Niederklein bei einer Anschlussstelle an der B 62 im Vergleich zu einer An-

schlussstelle an der L 3290 wird die Ortsdurchfahrt Niederklein zusätzlich belas-

tet, so dass aus verkehrlichen Gründen zusätzlich eine Ortsumgehung von Nie-

derklein unvermeidlich wird. Ferner führen diese Alternativen durch Rampen-

bauwerke zu schwerwiegenden nicht vermeidbaren Umweltauswirkungen in den 

Auenbereichen der Klein. Neben den Überformungen des Landschaftsbildes im 

Kleintal kommt es dort durch die erforderlichen Dammbauwerke der Anschluss-

stelle zu Verlusten der für Tiere und Pflanzen bedeutenden Waldränder und 

-flächen im Bereich des Herrenwaldes und des Dannenröder Forstes sowie zu 

zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen. 

Im südlichen Waldabschnitt des Herrenwaldes gehen Kiefern- und Laubmisch-

waldbestände verloren, in denen der Grauspecht seinen Lebensraum hat. An 

den sonnenexponierten Waldrändern im Übergangsbereich zur Kleinaue wird die 

nachgewiesene streng geschützte Zauneidechse durch die Planung erheblich 

beeinträchtigt. Auch Zwergfledermaus und Großer Abendsegler sind auf ihren 

Jagdflügen entlang des Waldrandes durch die Anschlussstelle betroffen. In der 

Kleinaue betrifft die erforderliche Flächeninanspruchnahme Grünlandflächen, auf 

denen durch die faunistischen Untersuchungen verschiedene besonders ge-

schützte Tagfalter, wie der Weißklee-Gelbling, nachgewiesen wurden. An der 

Klein kommt es zudem zum Verlust von bachbegleitenden Schwarzerlen-Galerie-

wäldern, in denen die seltene und gefährdete Blauflügel-Prachtlibelle vorkommt. 

In den nördlichen Hangbereichen des Dannenröder Forstes kommt es zu einem 

Verlust von Eichen-Hainbuchenwäldern, Buchenwäldern, Fichtenforsten und 

Waldlichtungsflächen. Besonders im Übergangsbereich zwischen Wald und Aue 

sind zahlreiche Vorkommen von Zwergfledermaus und Großem Abendsegler be-

stätigt, für die der Waldrand ein wichtiges Jagdhabitat ist. Auch der Kleine 

Abendsegler und das Große Mausohr wurden nachgewiesen. Daher schneiden 

diese Alternativen deutlich negativer ab. 

Die (zusätzliche) Anschlussstelle an der L 3290 bei der Planfeststellungsvariante 

ermöglicht eine zweite direkte Auf- und Abfahrt im Bereich Stadtallendorf (neben 
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der an der B 454). Im „Integrierten Handlungskonzept Kirchhain Rauschenberg 

Stadtallendorf“ (KIRAS), 2008, ist als zentrale strukturpolitische Maßnahmen zur 

Verbesserung der Verbindungsfunktion der Region der Lückenschluss der A 49 

mit Verknüpfung der A 5 genannt. Darin ist ausgeführt:  

„Insbesondere der Industriestandort Stadtallendorf würde durch die zwei ge-
planten Anschlussstellen an der B 454 im Nordosten und der L 3290 im Süden 
deutlich aufgewertet.“  

Für den Industriestandort Stadtallendorf bedeutet die nun zusätzlich geplante 

Anschlussstelle an der L 3290 in besonderem Maße für das DAG-Gebiet (Ge-

werbegebiet südlich von Stadtallendorf) eine entscheidende Verbesserung der 

Anbindung an das Autobahnnetz. Aber auch andere Gebiete erfahren durch die-

se zusätzliche Anschlussstelle eine deutlich verbesserte Anbindung.  

Alle M-Varianten führen innerhalb des FFH-Gebietes 5120-303 „Herrenwald öst-

lich Stadtallendorf“ im Bereich der Joßkleinquerung zu erheblichen Beeinträchti-

gungen des prioritären LRT *91E0, daher ergeben sich insoweit keine Präferen-

zen für eine der untersuchten Alternativen im Herrenwald. Außerdem beeinträch-

tigen sowohl die Planfeststellungstrasse (M4neu) als auch die anderen Alternati-

ven (M-Varianten) weitere Erhaltungsziele im FFH-Gebiet „Herrenwald östlich 

Stadtallendorf“ von nicht prioritären Lebensraumtypen oder Habitate von Anhang 

II-Arten erheblich. Unterschiede ergeben sich zwischen den einzelnen Alternati-

ven durch die Anzahl und den Umfang der erheblichen Beeinträchtigungen der 

Lebensraumtypen und Anhang II-Arten. Für die weitere Alternativenprüfung ist 

neben der Beeinträchtigung des LRT *91E0 insbesondere die Beeinträchtigung 

der Bechsteinfledermaus als entscheidungsrelevant zu werten. Die Alternativen 

M1, M9, M10 sowie die Planfeststellungstrasse rufen im Gegensatz zu den ande-

ren Alternativen im Herrenwald keine erheblichen Beeinträchtigungen eines 

Quartierzentrums der Bechsteinfledermaus hervor, wogegen die Alternativen M2, 

M3, M5, M6 zur Gefährdung des günstigen Erhaltungszustandes der Bechstein-

fledermauspopulation innerhalb des FFH-Gebiets führen würden. Die Alternati-

ven M9 und M10, die das Quartierzentrum der Bechsteinfledermaus nicht beein-

trächtigen, weisen im Alternativenvergleich indessen die höchsten Gesamtflä-

chenverluste von Lebensraumtypen auf und sind daher im Vergleich zur Plan-

feststellungstrasse nicht akzeptabel.  

Die Alternative M1 ist im zusammenfassenden Vergleich in Bezug auf die erheb-

lichen Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen und der Anhang II-Arten aus 

Sicht des Gebietsschutzes etwas besser als die Planfeststellungstrasse und klar 

besser als die übrigen Alternativen im Herrenwald zu bewerten. Dies ergibt sich 

dadurch, dass der Verlauf der Variante M1, der bis auf den Verlauf im Bereich 
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der „Kirschbrückhege“ und dem Abschwenken in die westliche Umfahrung des 

Dannenröder Forstes mit der Planfeststellungstrasse identisch ist, im Bereich der 

„Kirschbrückhege“ zu einer geringeren Beeinträchtigung des LRT 9110 durch 

NOx-Einträge führt als die Planfeststellungsvariante. Diese geringfügigen Vorteile 

der Variante M1 werden jedoch durch andere umfangreiche umweltfachliche 

Nachteile überwogen, die sich aus den genannten Umweltauswirkungen durch 

die Anschlussstelle an der B 62 und durch den weiteren Verlauf der M1 außer-

halb des FFH-Gebietes „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ ergeben. Daher ist im 

Ergebnis aller zu betrachteten Umweltbelange die Planfeststellungstrasse den 

ersten Rang eingeräumt worden. Außerdem bestehen entscheidungserhebliche 

Unterschiede zwischen der M1 und der Planfeststellungstrasse in der Fortfüh-

rung der Trassenführung im Bereich des Dannenröder Forstes. 

Beim Schutzgut „Menschen“ ist die Variante Planfeststellungstrasse eindeutig als 

günstigste Variante zu bewerten, während bezogen auf das Schutzgut „Wasser“ 

(Grundwasser) die Variante M1neu die Vorzugsvariante darstellt. Beim Schutzgut 

„Wasser“ (Grundwasser) ist die Variante M7 am Schlechtesten zu bewerten. 

Beim Schutzgut „Landschaft“ (Landschaftsbild, Erholung) sind die Vorteile der 

Planfeststellungstrasse gegenüber den Varianten M1neu und M7 deutlich. Wäh-

rend der Variantenvergleich bei den Schutzgütern „Tiere und Pflanzen“ bei der 

Inanspruchnahme von wertvollen Waldbiotopen keine deutlichen Unterschiede 

aufzeigt, so sind die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Tierwelt durch die 

Varianten M1neu und M7 größer als durch die Planfeststellungstrasse M4neu. 

Dies hat seinen Grund in der hohen faunistischen Bedeutung der Übergänge 

zwischen den Offenlandbereichen des Amöneburger Beckens und dem Dannen-

röder Forst. Aus umweltfachlicher Sicht wurde daher die Planfeststellungstrasse 

(M4neu) als Vorzugsvariante bestätigt.  

Damit konnte die Trassenführung im Bereich der VKE 30 festgestellt werden, weil 

es sich im Anschlussabschnitt der VKE 40 keine unüberwindbaren Auswirkungen 

ergeben. Denn die sich im Anschlussabschnitt der VKE 40 ergebenden erhebli-

chen Beeinträchtigungen im  FFH-Gebiet „Herrenwald östlich von Stadtallendorf“ 

können durch die in diesem Planfeststellungsverfahren vorgesehenen notwendi-

gen Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen ökolo-

gischen Netzes Natura 2000 (Kohärenzsicherung) gemäß § 34 Abs. 5 BNatSchG 

vollständig funktional ausgeglichen werden (siehe auch Stellungnahme der EU-

Kommission vom 03.12.2010). 
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3.6.12 Nullvariante 

Die „Nullvariante“, die durch ein gänzliches Absehen von dem Vorhaben kenn-

zeichnet ist, ist bereits deshalb auszuscheiden, weil mit ihr die mit dem Vorhaben 

verfolgten Ziele auf keinen Fall erreicht werden. Wie dargelegt, ist der Neubau 

der A 49 als Teil des TEN-Projektes und der Vorgaben des Bedarfsplans für die 

Bundesfernstraßen erforderlich. Nur mit dem Autobahnneubau können die das 

Vorhaben rechtfertigenden Planungsziele erreicht werden. Überdies belegen die 

Verkehrsuntersuchungen das Erfordernis des Neubaus der A 49 zur Entlastung 

des Straßennetzes im nord- und mittelhessischen Raum sowie zu dessen Er-

schließung sowie vor allem zur Entlastung der A 5, wobei als Nebeneffekt die A 7 

entlastet und für den Verkehr eine neue Autobahnverbindung mit wesentlich klei-

neren verlorenen Steigungsstrecken hergestellt wird. Würde auf das Vorhaben 

verzichtet, würde die erforderliche anstehende Lösung der Straßen- und Ver-

kehrsprobleme im Planungsraum nicht erreicht. Insoweit scheidet die Nullvariante 

als Modalität der Vorhabenverwirklichung aus.  

3.6.13 Nullplusvariante 

Eine so genannten „Nullplusvariante“, d.h. die Durchführung kleinräumiger Maß-

nahmen, wie den Bau von Ortsumgehungen, an Stelle des Autobahnneubaus, 

wie sie von Beteiligten im Planfeststellungsverfahren, aber auch außerhalb im-

mer wieder vorgeschlagen werden, stellt im Ergebnis auch ein gänzliches ande-

res Vorhaben dar und ist schon im Ansatz keine Planungsalternative.  

Denn wesentliche Ziele des Projekts A 49, wie das Herstellen einer leistungsfähi-

gen Nord-Süd-Verbindung auf europäischer Ebene, Lückenschluss und der Er-

gänzung der Fernverkehrsverbindungen auf der Nord-Süd-Route und Abbau von 

Kapazitätsengpässen und Minderung der Unfallgefahr auf der A 7 und A 5 durch 

eine angebotsseitige Beeinflussung einer Verkehrsanlage im Planungsraum und 

Reduzierung der Umweltbelastungen (geringerer Treibstoffverbrauch als auf der 

A 7/ A 5) und deutlicher Herabsetzung der Straßennutzerkosten, können nicht er-

reicht werden. Damit steht die Nullplusvariante weder mit den europäischen noch 

den nationalen verkehrspolitischen Zielsetzungen im Einklang. 

Das von Beteiligten für ihres Straßenverkehrskonzept angeführten Gründe, wie 

- Orientierung an vorhandenen Strukturen (Infrastrukturen, Siedlungszonen), 
- Lösung der vorhandenen Verkehrsprobleme (z.B. Ortsdurchfahrten), 
- Gleichrangigkeit und Durchlässigkeit der Verkehrswege, 
- Erfüllung der regionalen Anforderungen (z.B. Beschleunigung der Anbin-

dung für die Mittelzentren an das überregionale Netz), 
- Vermeidung neuer Betroffenheiten und Beeinträchtigungen in Siedlungs-

strukturen, 
- Bewahrung der regionalen landschaftlichen Qualitäten (auch als Wirt-

schaftsfaktor), 
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- Minimierung des landschaftlichen Eingriffs, 
- Verzicht auf zusätzlichen Transitverkehr, 
- Stärkung der Bahn, 
- Schaffung eines qualifizierten Abschlusses der A 49, 

stellt zwar – bewusst – ein Alternativkonzept zur A 49 dar. Es ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass es nicht zu einer Entlastung der A 7 und A 5 durch eine Pa-

rallelverbindung und damit zur „Verlagerung von Transitverkehren“ komme son-

dern vielmehr soll das örtliche Straßennetz ertüchtigt, bestehende Belastungen in 

Ortsdurchfahrten beseitigt und die Verkehrsanbindung der Region verbessert 

werden. Ziel des Konzeptes sei es auch, die Verkehre in der Fläche zu verteilen, 

um lokale Überlastungen zu vermeiden. Dies solle durch den Neubau kürzerer 

Straßenabschnitte geschehen, wobei es sich vorwiegend um Ortsumgehungen 

handele. Die Entscheidung über den Bau von Ortsumgehungen solle den Ge-

meinden überlassen werden. Zu den Forderungen des Alternativkonzeptes gehö-

ren auch die Stärkung und der Ausbau der Bahn. Nach dem vorgeschlagenen 

Straßenbaukonzept soll der Regionalverkehr über die A 49 (bis Neuental) und die 

Bundesstraßen 3, 62, 253, 254 und B 454 sowie die L 3290 und den Straßenzug 

L 3149/ 3067 bzw. L 3072/ K 58/ L 3071 (zur A 5) geführt werden. Das Konzept 

umfasst 39 Einzelprojekte, darunter auch Entlastungsstraßen mit Baumaßnah-

men im Zuge der B 254 (Hebel, Unshausen, Lützelwig, Leimsfeld. Schönbeg, 

Eudorf), L 3149/ 3067 (südlich Reptich, Gilsa und Bischhausen, Waltersbrück, 

Schlierbach, Allendorf, Treysa), der L 3155 (Treysa), der B 3 (Jesberg, Gilser-

berg, Schönberg), der B 454 (Wiera und Neustadt), der L 3290 (Niederklein), der 

B 62 (Schmitthof, Lehrbach) und der L 3072/ K 58/ L 3071 (Erbenhausen). 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es – entgegen den Annahmen Beteiligter 

– nicht mehr um eine Anbindung an die A 49 bei dem bisher gebauten Ausbau-

ende bei Neuental/ Bischhausen geht sondern es ist – ausgehend von der im 

Bau befindlichen Teilstrecke der VKE 20 – an den Bereich bei Schwalmstadt/ 

Treysa anzuschließen. Da allerdings auf diesen Bereich als Endpunkt nicht ab-

gestellt wird, ist eine sinnvolle Bewertung des Alternativvorschlags nicht möglich. 

Es kann aber gesagt werden, dass Baumaßnahmen im Zuge der L 3149/ 3067 

und insoweit auch der B 3 (zwischen Gilserberg und Borken) sowie der B 254 

(nördlich Schwalmstadt) hinfällig sind. Es müsste also – alternativ – eine Verbin-

dung zwischen Treysa und Gilserberg bzw. Ziegenhain in die Überlegungen ein-

bezogen werden. Dabei bliebe der Fernverkehr in Treysa oder er müsste über 

eine neue B 454 an Wiera und Neustadt vorbei nach Stadtallendorf geführt wer-

den. Auf eine solche Verbindung wird bei Realisierung der hier festgestellten 

Maßnahme nicht benötigt, weil z.B. auf eine Ortsumgehung Neustadt (Hessen) 
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verzichtet wird (siehe C, Ziffer IV, 2 [Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen]). Da-

ran anschließend soll der Verkehr entweder über Marburg oder durch Stadtallen-

dorf über eine neue Verbindung zur A 5 geführt werden. Wie an anderer Stelle 

dargelegt, kann eine Verkehrsführung über Marburg nicht realistisch angenom-

men werden, weil die Nord-Süd-Verkehre nicht den Umweg über Marburg neh-

men. Der Verkehrsdruck wird vielmehr – wie die verkehrlichen Betrachtungen 

zeigen – vorrangig auf den Ebsdorfergrund gerichtet sein. Dies kann auch von 

den Beteiligten nicht ernsthaft bestritten werden; es sei denn sie gehen von einer 

Vielzahl noch zu treffender Verkehrsbote aus. Die andere Verkehrsführung durch 

Stadtallendorf bzw. auch um Stadtallendorf herum ist nicht als sinnvoll zu wer-

den, es sei denn es würde eine östliche Umfahrung von Stadt Stadtallendorf 

durch den Herrenwald – etwa wie bei der VKE 40 geplant – realisiert. Ob die 

Weiterführung über Lehrbach und Erbenhausen zweckmäßig kann, da über die 

Linienführung der VKE 40 hier noch nicht abschließend entschieden wird, vorlie-

gend dahingestellt bleiben.  

Die Nullplusvariante (mit flächendeckender Verteilung des Regionalverkehrs) 

stellt ebenfalls keine geeignete Lösung dar. Sie kann daher hier nach einer 

Grobanalyse ausgeschieden werden, zumal die – wie dargelegt – die mit dem 

Vorhaben verfolgten Ziele in keinster Weise erreicht werden können. 

Eine sog. Planungsalternative, Bau von Ortsumgehungen, entspricht somit nicht 

dem Planungsziel des Neubaus einer zweibahnigen BAB zwischen dem Aus-

bauende bei Bischhausen bzw. dem planfestgestellten Ende bei Schwalmstadt/ 

Treysa und der A 5 wie es die Bedarfsplanung und Regionalplanung vorsehen. 

Bei der UVS hatte sich – wie bei Großprojekten regelmäßig nicht anders zu er-

warten – die erste Betrachtung keinen konfliktfreien Korridor im Sinne eines „Null-

Konflikts“ ergeben. Insofern wurden in der UVS anschließend über eine vertie-

fende, binnendifferenzierte Betrachtung konfliktärmere Korridore ermittelt. Im Üb-

rigen ist die B 3 und deren Entlastungseffekte bei der Planung berücksichtigt 

worden.  

Im Übrigen entsprach die von Beteiligten angesprochene sog. „Planungsalterna-

tive“ der Bürgerinitiative „Rettet die Schwalm“ gerade im Bereich der VKE 30 ei-

ner ähnlichen Linienführung wie die Planfeststellungsvariante. Diese Trasse ori-

entiert sich an dem in der UVS ermittelten konfliktärmeren Korridor. Allerdings 

stellt die seitens der BI konkretisierte sog. Planungsalternative keine „echte“ Al-

ternative dar, weil sie wesentliche Zielsetzungen der BAB-Planung trotz verwen-

deter ähnlicher Linienelemente nicht erfüllt. Daher konnte der Vorhabenträger 

diese nach einer Grobanalyse verwerfen und musste sie nicht näher untersu-

chen. 
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Die Forderung Beteiligter nach Umsetzung kleinräumiger Maßnahmen muss da-

her zurückgewiesen werden, denn eine solche Lösung ist nicht zielführend, da 

sich nur durch den Bau der A 49 auch gleichzeitig die beabsichtigten Entlas-

tungseffekte der B 3 und der zugehörenden Ortsdurchfahrten realisieren lassen. 

Darüber hinaus kann insbesondere durch die VKE 30 zusätzlich auch die Entlas-

tung der B 454 in den Ortslagen Schwalmstadt/ Wiera und Neustadt erzielt wer-

den. 

Auch der Vorschlag nach Verbesserungen an den bestehenden Straßenzügen 

(z.B. Ortsumgehungen, ev. „Kriechspuren“ bei Steigungsstrecken der B 3, Kreis-

verkehrsplätze), um so die regionalen Verkehrsbedürfnissen zu befriedigen und 

auf den Weiterbau der A 49 bis zur A 5 als überregionale Autobahn zu verzichten 

und so die Ausbaumaßnahmen – mit Rücksichtnahme auf den empfindlichen 

Raum – in Gradiente und Breite kurviger bzw. schmaler zu dimensionieren, war 

aus den vorstehenden Gründen vom Vorhabenträger gleichfalls nicht aufzugrei-

fen. 

Von einer dem Vorhabenträger zumutbaren Alternative kann dann nicht mehr die 

Rede sein, wenn eine Planungsalternative auf ein anderes Projekt hinausläuft, 

weil die vom Vorhabenträger in zulässiger Weise verfolgten Ziele nicht mehr ver-

wirklicht werden können (vgl. BVerwG, Urteile vom 15. Januar 2004 - BVerwG 4 

A 11.02 -, BVerwGE 120,1, und 17. Januar 2007 - BVerwG 9 A 20.05 -, BVerw-

GE 128,1). 

Die Forderung Beteiligter, ein in das Raumordnungsverfahren eingebrachtes Al-

ternativkonzept zu realisieren, war daher zurückzuweisen. 

3.6.14 Zusammenfassende Wertung 

Mit der hier planfestgestellten Trasse kann vor allem der Eingriff in Natur und 

Landschaft einschließlich der im Untersuchungsraum der VKE 30 befindlichen 

FFH-Gebiete, aber auch die Lärm- und Schadstoffbelastung für die Anwohner 

der angrenzenden Ortschaften, so gering wie möglich gehalten werden.  

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung unter Berücksichtigung des Ergebnisses 

des Anhörungsverfahrens bedarf es vorliegend keiner weitergehenden detaillier-

ten Darlegung zu den Varianten im Planfeststellungsbeschluss. Mit der getroffe-

nen Wahl der Planfeststellungsvariante liegt – wie die Prüfung ergeben hat – ein 

Verstoß gegen das Abwägungsgebot nicht vor. Mit den von der Planungsbehörde 

und der Landesplanungsbehörde verworfenen, auch in anderen Planungskorrido-

ren oder außerhalb der Planungskorridore verlaufenden Variantenlösungen wur-

de keine von der Sache her nahe liegende Lösung verworfen, durch die die mit 
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der Planung angestrebten Ziele unter geringeren Opfern bei Erreichung der glei-

chen Zielpunkte hätten besser verwirklicht werden können.  

Die von Einwändern geäußerte Kritik an der Methodik der Linienfindung ist nicht 

begründet. Die gewählte Vorgehensweise ist vor allem unter dem Aspekt der 

Verkehrswirksamkeit erfolgt. Die gestufte Vorgehensweise führt im weiteren Pla-

nungsfortschritt zwar zu einer Konkretisierung der weiteren Planungsschritte. Es 

kann nicht, wie von Beteiligten, von einer Vorfestlegung gesprochen werden. Der 

Einwand war zurückzuweisen. 

Mit der A 49 wird zwischen Kassel und der A 5 bei Gießen eine Verbindung ge-

schaffen, mit der die Oberzentren Kassel und Gießen verbunden werden.  

Mit der gewählten Linienführung "West-Herrenwald" handelt es sich durchaus um 

eine leistungsfähige Fernstraßenverbindung zwischen Kassel und Gießen, auch 

wenn diese eben zur Konfliktminimierung unter Berücksichtigung der relevanten 

Belange strukturangepasst trassiert wurde. 

Signifikante Entlastungseffekte auch an der B 3 südlich Borken in Richtung Mar-

burg belegen die Verkehrsbedeutung der neuen A 49 für die Region. 

In Abstimmung mit dem Gutachter wurden in jenen konfliktärmeren Korridoren 

der UVS sogenannte Module definiert, wobei für eine Fortsetzung der sogenann-

ten Westvariante (Nordabschnitt westlich Schwalmstadt) in den Herrenwald 

(Südabschnitt östlich Stadtallendorf) aus Sicht des Gutachters sich eben nur ein 

Korridor über das Kälbachtal möglichst gebündelt mit der Bahnstrecke und des-

sen Fortsetzung über den Neustädter Sattel zum Krückeberg ergab. Zielsetzung 

war seinerzeit eine Störungsbündelung zunächst mit der Bahnstrecke (Main-

Weser-Bahn) im Bereich Kälbach-/ Klausbachquerung sowie eine Fortführung 

entlang diverser gebündelter Freileitungen über den Neustädter Sattel. Der Vor-

wurf einer suggerierten politischen "Vorbestimmung" der Linie wird zurückgewie-

sen, zumal ja auch der – durch den Einwänder vertretene – Mandant Teil des 

projektbegleitenden Arbeitskreises war, in welchem jenes ergebnisoffene iterative 

Verfahren in mehreren Terminen beschrieben wurde, welches letztlich zu dem 

o.g. Linienvorschlag Anfang 1999 führte. Die Vorschlagslinie ist Ergebnis einer 

fachübergreifenden Gesamtbetrachtung, in welcher neben Umweltaspekten auch 

raumordnerische und verkehrliche Belange mit berücksichtigt wurden. Insofern 

sind auch bei unterschiedlichen umweltfachlichen Ergebnissen in der Gesamt-

schau innerhalb der konfliktärmeren Korridore abweichende Linienführungen 

möglich, ansonsten wäre ja eine fachübergreifende Betrachtung entbehrlich, 

wenn die umweltfachliche Betrachtung allein maßgeblich wäre. 

Der Einwand Beteiligter, eine unzweckmäßige Trasse gewählt zu haben, war aus 

vorstehenden Gründen zurückzuweisen. Die Trasse wurde methodisch bedingt 
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hauptsächlich nach umweltfachlichen Randbedingungen ausgewählt. Es musste 

daher nicht in nicht konfliktärmeren Korridoren nach vermeidlich optimierten Li-

nienführungen gesucht werden. Dem steht auch die vergleichsweise geringe Ent-

lastung der B 254 nicht entgegen. Vielmehr bestätigt dies die weiterhin hohe Ver-

kehrsbedeutung der B 254, auch für den Stadtteil Ziegenhain. Die Verkehrsbelas-

tungen der Straßen der Mittelzentren Schwalmstadt und Stadtallendorf belegen 

deren Bedeutung für die diesbezüglichen Quell-und Zielverkehre. Über die Lage 

der Anschlussstelle Schwalmstadt wurde im Planfeststellungsbeschluss vom 

20.09.2007 entschieden. Die dort getroffene Festlegung ist auch aus den wiede-

rum vorgebrachten Einwänden nicht in Frage zu stellen. Mit der südlichen Tras-

senverschwenkung östlich Stadtallendorfs in Richtung VKE 40 ergibt sich ein 

entsprechender hoher Anteil des über Stadtallendorf hinaus orientierten Verkehrs 

auf der B 454 in/ aus Richtung des Amöneburg. 

4. Abschnittsbildung 

Die Abschnittsbildung für den Neubau der Bundesautobahn 49 (Kassel - A 5), 

Teilabschnitt Schwalmstadt/ Treysa bis (nördlich) Stadtallendorf, von Bau-km 

43+100 bis 56+440 (VKE 30) ist rechtlich einwandfrei und als solche zulässig. 

Der gewählte Abschnitt der VKE 30 ist unter Berücksichtigung der dafür gelten-

den Anforderungen als ein Mittel sachgerechter und überschaubarer Gliederung 

planerischer Problembewältigung zulässig. Er trägt insbesondere den durch das 

Abwägungsgebot gesetzten Grenzen Rechnung und wird nicht von sachwidrigen 

Erwägungen bestimmt. Der Abschnitt schließt an den planfestgestellten Abschnitt 

der VKE 20 an und hat damit eine eigenständige Verkehrsfunktion. Die Ab-

schnittsbildung ist auch unter dem Gesichtspunkt einer zweckmäßigen Verfah-

rensgestaltung ordnungsgemäß (vgl. BVerwG, z.B. Urteil vom 26. Juni 1981 - 

BVerwG 4 C 5.78 -, BVerwGE 62, 342; Beschlüsse vom 26. Juni 1992 - BVerwG 

4 B 1-11.92 -, NVwZ 1993, 572, und 2. November 1992 – BVerwG 4 205.92 - 

NVwZ 1993, 887; Urteil vom 28. Februar 1996 - BVerwG 4 A 27.95 -, UPR 1996, 

270). Die Rechtsfigur der Abschnittsbildung bei der Planung von Verkehrswegen 

stellt eine anerkannte Ausprägung des fachplanerischen Abwägungsgebots dar. 

Ihr liegt die Erwägung zugrunde, dass angesichts vielfältiger Schwierigkeiten, die 

mit einer detaillierten Streckenplanung verbunden sind, die Planungsträger ein 

planerisches Gesamtkonzept häufig nur in Teilabschnitten verwirklichen können 

(vgl. auch BVerwG, Urteil vom 19. Mai 1998 - BVerwG 4 A 9.97 -, Beschluss vom 

23. November 2007 - BVerwG 9 B 38.07 -, Rn. 20). Dementsprechend ist die 

Aufspaltung eines Gesamtvorhabens in Teilabschnitte grundsätzlich zulässig. Sie 

stellt sich als ein Instrument der planerischen Problembewältigung dar. Die Teil-
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planung darf sich gerade deswegen allerdings nicht soweit verselbständigen, 

dass von der Gesamtplanung ausgelöste Probleme voraussichtlich unbewältigt 

bleiben. Dass die Folgen für die weitere Planung in den Blick genommen werden 

müssen, läuft aber nicht darauf hinaus, dass bereits im Rahmen der Planfeststel-

lung für einen Teilabschnitt mit derselben Prüfungsintensität der Frage nach den 

Auswirkungen auf nachfolgende Planabschnitte oder gar auf das Gesamtvorha-

ben nachzugehen wäre. Andernfalls würden die Vorteile, die eine Abschnittsbil-

dung im Interesse nicht nur einer praktikablen und effektiv handhabbaren, son-

dern auch einer leichter überschaubaren Planung rechtfertigen, wieder zunichte 

gemacht. Erforderlich, aber auch ausreichend ist eine Vorausschau auf nachfol-

gende Abschnitte nach der Art eines (abwägungsbegrenzenden) „vorläufigen po-

sitiven Gesamturteils". Eine Prognose für die nachfolgenden Abschnitte muss er-

geben, dass der Verwirklichung des Vorhabens keine von vornherein unüber-

windlichen Hindernisse entgegenstehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 10. April 1997 - 

BVerwG 4 C 5.96, BVerwG 104, 236 <243> m.w.N.). Es gilt aber auch keine Be-

weisregel des Inhalts, dass das Habitatschutzrecht sich als ein unüberwindbares 

Planungshindernis erweist. Bei der Querung des südlich der VKE 30 liegenden 

FFH-Gebiets „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ wird, wie die Verträglichkeitsprü-

fung, 2009, ergeben hat, durch die Straßentrasse eine erhebliche Beeinträchti-

gung des Gebiets eintreten. Dem Vorhabenträger bleibt die Möglichkeit im Rah-

men des anschließenden Abschnitts der VKE 40 – wie von ihm auch konkret ge-

plant – von der Abweichungsfähigkeit Gebrauch zu machen. Dass die Beein-

trächtigungen schlechterdings nicht verträglich zu bewältigen wären und außer-

dem solches Gewicht hätten, dass die für die Planung sprechenden Gründe sich 

ihnen gegenüber auch in einer Abweichungsprüfung nicht durchsetzen könnten, 

ist nicht zu erwarten vgl. BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 3.06 -, 

Rn. 173 ff.). Das Straßenbauvorhaben der VKE 40 wird aufgrund einer Abwei-

chungsprüfung die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen (vgl. BVerwG, Urteil vom 

17. Januar 2007 - BVerwG 9 A 20.50 -, Rn. 113 ff.). Es wird’ sich somit in Abhän-

gigkeit von den konkreten Umständen des vorliegenden Einzelfalles die Straßen-

planung der VKE 40 gegenüber dem Habitatschutz durchsetzen. Dies vorausge-

schickt ist Folgendes festzustellen: 

Durch den festgestellten Teilabschnitt der A 49 lässt sich ein selbständiger Ver-

kehrswert erreichen, und zwar schließt dieser am Anfangspunkt an die planfest-

gestellte Autobahn des Abschnitts der VKE 20 an und am Endpunkt bei Stadtal-

lendorf wird eine Autobahnanschlussstelle an der B 454 angelegt. 

Die gewählte Abschnittsbildung der Baumaßnahme A 49 zwischen Neuental/ 

Bischhausen und der A 5 in drei Planfeststellungsabschnitten ist unter Beachtung 
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der Anforderungen des Abwägungsgebots erfolgt. Danach ist eine Aufspaltung 

des Vorhabens in Teilabschnitte grundsätzlich zulässig. Die Teilplanung wurde 

nicht soweit verselbständigt, dass Probleme, die durch die Gesamtplanung aus-

gelöst werden, unbewältigt bleiben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Rah-

men der Planfeststellung für einen einzelnen Abschnitt nicht mit derselben Prü-

fungsintensität der Frage nach den Auswirkungen auf nachfolgende Planungsab-

schnitte oder gar auf das Gesamtvorhaben nachzugehen ist. Die hier gewählte 

Abschnittsbildung ist im Interesse nicht nur einer praktikablen und effektiv hand-

habbaren sondern auch einer leichter überschaubaren Planung gerechtfertigt. 

Eine einheitliche Planfeststellung zwischen Anfangs- und Endpunkt (also zwi-

schen dem Ende des in Bau befindlichen Abschnitts der VKE 20 bei Schwalm-

stadt/ Treysa und der A 5 bei Gemünden (Felda) hätte, obwohl die Anhörungs-

verfahren für die Abschnitte der VKE 30 und VKE 40 getrennt durchgeführt wur-

den, unter gewissen Umständen zwar ohne Abschnittsbildung erfolgen können. 

Das bedeutet aber nicht, dass dies auch geschehen muss. Insbesondere des-

halb nicht, weil eine sachgerechte Beurteilung des Gesamtprojektes, soweit vor-

liegend geboten, insbesondere wegen der Prüfung etwaiger Hindernisse im An-

schlussabschnitt, im Planfeststellungsbeschluss erfolgt. Darüber hinaus ist es 

vorliegend auch sachgerecht, die Pläne für die beiden Abschnitte der VKE 30 

und VKE 40 getrennt zu erlassen, zumal dies eine praktikable und effektiv hand-

habbare Betrachtung der Abschnitte ermöglicht und auch für die Betroffenen eine 

überschaubare Darstellung im jeweiligen Planfeststellungsbeschluss möglich ist. 

Die Bildung eines eigenen Abschnitts für den Teilabschnitt Schwalmstadt/ Treysa 

bis (nördlich) Stadtallendorf (VKE 30) ist im Hinblick darauf, dass für den Bereich 

Schwalmstadt - Stadtallendorf ist zweckmäßig und sachgerecht, obwohl das mit 

der A 49 verfolgte Ziel erst bei deren Weiterführung bis zur A 5 erreicht werden 

kann. Diese Erwägung ist auch vor dem Hintergrund der Praktikabilität des Pla-

nungsablaufes, der Finanzierung und der Abschichtung der spezifischen Teil-

probleme des Gesamtvorhabens sinnvoll (vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 2. 

Februar 1996 - BVerwG 4 A 42.95 -, NVwZ 1996, 905). Der ca. 13,3 km lange 

Abschnitt VKE 30 hat gemeinsam mit der Anbindung des Mittelzentrums 

Schwalmstadt im Bereich der VKE 20 sowie den Anbindungen bei Neustadt 

(Hessen) und Mittelzentrum Stadtallendorf einen eigenständigen Verkehrswert. 

Er schließt am Anfangspunkt in Weiterführung der A 49 an den bestandskräftig 

planfestgestellten Abschnitt der VKE 20 südlich der Anschlussstelle Schwalm-

stadt an, wo er über die Anschlussstelle Schwalmstadt mit dem dortigen nachge-

ordneten Straßennetz, der L 3155 und dem neuen Autobahnzubringer im Zuge 

der B 454, verknüpft wird. Am Endpunkt wird das Teilstück der VKE 30 über die 
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geplante Anschlussstelle Stadtallendorf an die (bestehende) Bundesstraße 454, 

angeschlossen und damit die Erschließung des Mittelzentraums von Norden her 

erreicht (vgl. auch BVerwG, Urteile vom 25. Januar 1996 - BVerwG 4 C 5.95 - 

und vom 7. März 1997 - BVerwG 4 C 10.96 -, NVwZ 1997, 914). 

Die Weiterführung in Richtung Süden bis zur A 5 erfolgt über den Folgeabschnitt 

VKE 40. Die Durchführung getrennter Planfeststellungsverfahren mit dem jeweili-

gen Planfeststellungsbeschluss schließt allerdings nicht aus, dass die Abschnitte 

in der Bauausführung zeitlich koordiniert bzw. gekoppelt werden. Grundsätzlich 

besteht die Absicht des Vorhabenträgers für einen kontinuierlichen Weiterbau bis 

zur A 5. In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass der Vorhabenträger, 

vertreten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel, im Anhörungs-

verfahren dementsprechend erklärte, dass der Weiterbau in einem Zuge ange-

strebt werde. Festlegungen hierüber werden und können in der Planfeststellung 

nicht getroffen; dabei werden – wie nachfolgend dargelegt – sich daraus erge-

bende Wirkungen auf Umwelt, insbesondere die Menschen, berücksichtigt. 

Im Hinblick auf die getroffene Abschnittsbildung ist unter Berücksichtigung der 

planungsrechtlichen und verkehrsmäßigen Gegebenheiten festzustellen, dass 

unter Beachtung der sich aus dem Abwägungsgebot ergebenden Anforderungen 

mit dem hier festgestellten Projekt bereits für sich genommen ein Verkehrswert 

zu erzielen ist. Angesichts dieses Sachverhalts war der Vorhabenträger, vertre-

ten durch die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung, aus Rechtsgründen 

nicht daran gehindert, eine umfassende Planungsmaßnahme durch abschnitts-

weise Planfeststellung zu verwirklichen sowie ihrer Natur nach abtrennbare Pla-

nungsentscheidungen einer ergänzenden Planfeststellung vorzubehalten 

(stRspr, siehe BVerwG, Beschluss vom 22. März 1973 - BVerwG IV B 158.72 -, 

DÖV 1973, 785). Die planaufstellende Behörde konnte im Rahmen ihres Pla-

nungsermessens darüber befinden, ob sie bei dem räumlich umfangreichen und/ 

oder aus unterschiedlichen Gründen schwierigen Straßenbauvorhaben, wie dies 

der Neubau der A 49 zwischen Neuental/ Bischhausen und der A 5 zweifellos 

darstellt, das Planziel in Teilabschnitten verwirklicht. Für den Teilabschnitt 

Neuental/ Bischhausen - Schwalmstadt/ Treysa (VKE 20) liegt bereits der be-

standskräftige Planfeststellungsbeschluss vom 20. September 2007 vor. In die-

sem Bereich – wie auch im Bereich bis Neustadt (Hessen), der Gegenstand die-

ses Planfeststellungsbeschlusses ist, stimmt die Trasse im Wesentlichen – mit 

Ausnahme des Bereichs in Höhe der Biedenbacher Teiche – mit der früheren Li-

nie überein. Für den übrigen Teilabschnitt zwischen Neustadt (Hessen) und der 

A 5 ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen und die Linienbestimmung 

nach § 16 FStrG durch das frühere Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
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Wohnungswesen am 10.01.2002 erfolgt. Von der Hessischen Straßen- und Ver-

kehrsverwaltung konnte aufgrund des Umfangs der Maßnahme die Erarbeitung 

der Planfeststellungsentwürfe für den gesamten Abschnitt nicht gleichzeitig vor-

genommen werden. Dazu kommt, dass mit der Planung der Abschnitte der VKE 

20 und VKE 30 das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel und für den Ab-

schnitt der VKE 40 das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Marburg als örtlich 

zuständige Straßenbaubehörden betraut sind. Zudem konnte die Erarbeitung der 

Unterlagen von der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung nicht gleichzei-

tig fertiggestellt werden. Während die Planung für die VKE 20, im Wesentlichen 

im Juni 2005 erstellt und in das Planfeststellungsverfahren eingebracht wurden  – 

die Unterlagen lagen im Hauptverfahren in der Zeit vom 22.08.2005 bis 

22.09.2005 aus – und mit Planfeststellungsbeschluss vom 20. September 2007 

festgestellt wurden, sind die für den Abschnitt der VKE 30 – dies Vorhaben liegt 

im Schwalm-Eder-Kreis und im Landkreis Marburg-Biedenkopf und somit in den 

Regierungsbezirken Kassel und Gießen – vom Amt für Straßen- und Verkehrs-

wesen Kassel die im Mai 2006 erstellten Unterlagen der für diesen Abschnitt zu-

ständigen Anhörungsbehörde, dem Regierungspräsidium Kassel, im August 

2006 zur Durchführung des Anhörungsverfahrens zugeleitet worden. Die Unter-

lagen lagen in der Zeit vom 11.09.2006 bis 11.10.2006 aus (siehe B, Ziffer 

IV,1.1). Ein Änderungsverfahren wurde von der Anhörungsbehörde am 

12.07.2010 eingeleitet (siehe B, Ziffer IV,2). Für die VKE 40 – dieser Abschnitt 

liegt in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Vogelsberg und somit nur im 

Regierungsbezirk Gießen – wurde vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Marburg bei der Anhörungsbehörde, dem Regierungspräsidium Gießen, im De-

zember 2006 die Durchführung des Anhörungsverfahrens beantragt. Die diesbe-

züglichen Unterlagen haben in der Zeit vom 27.03.2007 bis 27.04.2007 ausgele-

gen. Die geänderten Unterlagen auf Veranlassung der Anhörungsbehörde in der 

Zeit vom 19.04.2010 bis 18.05.2010 aus. Der Planfeststellungsbehörde war we-

der bei Erlass des Planfeststellungsbeschlusses für die VKE 20 noch ist sie bei 

Erlass des vorliegenden Planfeststellungsbeschlusses für die VKE 30 gehalten, 

den Abschluss der jeweiligen Verfahren für alle oder zumindest den Anschluss-

abschnitt abzuwarten und für alle Abschnitte einen Planfeststellungsbeschluss zu 

erlassen. Im Hinblick darauf, dass die A 49 bis zur B 454 bei Stadtallendorf zu-

nächst abschnittsweise umgesetzt wird mit der Folge, dass bei einer derartigen 

Inbetriebnahme der VKE 30 auf dem nachgeordneten Straßennetz Wirkungen 

eintreten können, die nicht im Interesse der an diesen Straßen Wohnenden sind, 

hat die Planfeststellungsbehörde dem Vorhabenträger die Durchführung entspre-

chender Schutzvorkehrungen im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss aufer-
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legt. Mit der Auflage unter A, Ziffer V,7 [Vorkehrungen bei vorzeitiger Inbetrieb-

nahme des Abschnitts der VKE 30] wird den berechtigten Interessen der Betrof-

fenen Rechnung getroffen. Wie dies auch im Planfeststellungsbeschluss vom 

20.09.2007 für die VKE 20, S. 519, im Fall einer vorgezogenen Inbetriebnahme 

des VKE 20 (dort als sog. Interimslösung bezeichnet) dargelegt, wonach der 

Vorhabenträger dafür Sorge trägt, dass die verkehrlichen Wirkungen im Zuge der 

B 454 auf den Stadtteil Wiera und Neustadt (östlicher Ortseingang) verträglich 

bleiben.  

Mit der abschnittsweisen Planung werden die Voraussetzungen dafür geschaf-

fen, dass ein Teil des Problemstoffs, der im Rahmen der Gesamtplanung zu be-

wältigen ist, der Sache angemessen abgeschichtet wird (vgl. BVerwG, Beschluss 

vom 14. Oktober 1996 - BVerwG 4 VR 14.96). Auch wird gewährleistet, dass 

zwar der Abschnitt rechtlich selbständig, aber zugleich darauf angelegt ist, mit 

den weiteren Abschnitten ein übergreifendes Planungskonzept zu vervollständi-

gen (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 2. November 1992 - BVerwG 4 B 205.92 - 

und 6. März 1995 - BVerwG 4 B 31.95). Der Zweck der Abschnittsbildung, ein 

Gesamtvorhaben in Teile zu zerlegen, die nicht zuletzt im Interesse der Planbe-

troffenen eine praktikable und effektiv handhabbare sowie leichter überschauba-

re Planung ermöglichen, wird erfüllt. Die Begrenzung des Planfeststellungsab-

schnittes der A 49 auf den Teilabschnitt Schwalmstadt/ Treysa – (nördlich) Stad-

tallendorf von Bau-km 43+100 bis 56+440 (VKE 30) ist somit sachgerecht und 

überdies aus den vorstehend genannten Gesichtspunkten auch unerlässlich. Da-

her hat die Planfeststellungsbehörde dem Antrag des Vorhabenträgers entspre-

chend den Planfeststellungsbeschluss erlassen. 

Bei der hier erfolgten abschnittsweisen Planfeststellung der A 49 ist die förmliche 

Umweltverträglichkeitsprüfung nur für den festgestellten Abschnitt durchzuführen 

gewesen (siehe die Ausführung unter C, Ziffer II [Umweltverträglichkeitsprüfung]). 

Für den nachfolgenden Abschnitt bedarf es keiner vorgezogenen förmlichen 

Umweltverträglichkeitsprüfung; ausreichend ist vielmehr die Prognose, dass der 

Verwirklichung der Fernstraße in den nachfolgenden Abschnitten keine unüber-

windbaren Hindernisse entgegen stehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Februar 

1996 - BVerwG 4 A 27.905 -, UPR 1996, 270). Die Gründe, die für die hier fest-

gestellte Planung sprechen, sind so gewichtig, dass sie die Beeinträchtigung der 

entgegen stehenden Belange unter Einschluss der Belange des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege rechtfertigen (vgl. BVerwG, Urteil vom 19. Mai 1998 - 

BVerwG 4 C 11.96). 

Die Prüfung der Planfeststellungsbehörde bezogen auf das Gesamtprojekt hat 

ergeben, dass andere Belange, insbesondere der Naturschutz und die Land-
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schaftspflege, die Durchführung dieses Projektes rechtfertigen (vgl. die Ausfüh-

rungen unter C, Ziffer IV, 3 [Planungsvarianten]). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei der vorgenommenen Begrenzung 

des Abschnittes der VKE 30 insbesondere die Gebote der Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit sowie der Grundsatz des notwendigen Sachzusammenhangs 

beachtet werden. Auch ist der Abschnitt so bemessen, dass sich aus ihm die 

maßgeblichen Beziehungen beurteilen lassen. Der hier festgestellte Planungsab-

schnitt VKE 30, Schwalmstadt/ Treysa - Stadtallendorf, trägt den verfolgten Zie-

len Rechnung und wird den Anforderungen gerecht. 

Im Übrigen sind die von betroffenen Landwirten aus Florshain, Treysa und Wiera 

geäußerten Befürchtungen, dass bei einer Verwirklichung der VKE 20 die Auto-

bahn bei Treysa endet und dass in diesem Fall der Verkehr in Wiera sowie auch 

in Florshain in erheblichem Maße zunehmen wird, Bestandteil der Prüfung im be-

standskräftigen Planfeststellungsbeschluss vom 20.09.2007 für die A 49, VKE 

20, unter Ziffer IV,C, Nr. 3.3 [Abschnittsbildung], S. 515 ff.) behandelt, insbeson-

dere auch die durch Schall und Schadstoffemissionen ergebenden Wirkungen. 

Mit dem vorliegenden Planfeststellungsbeschluss wird der Abschnitt der VKE 30 

bis Stadtallendorf zugelassen. Hinsichtlich der Bauausführung wird auf die Aus-

führungen unter C, Ziffer IV,17 verwiesen. 

Soweit Beteiligte wegen des zeitlichen Ablaufs oder der Koordinierung der ein-

zelnen Abschnitte Bedenken äußerten, sind diese für das Planfeststellungsver-

fahren nicht relevant. Allerdings muss im Hinblick auf die vorgebrachten Einwen-

dungen geprüft werden, ob für die Planfeststellung des Vorhabens der VKE 30 

unüberwindbare Hindernisse bestehen. Dies ist wie die Ausführungen belegen, 

nicht der Fall. Den Bedenken konnte daher nicht Rechnung getragen. Die gegen 

die Abschnittsbildung vorgebrachten waren Einwendungen zurückzuweisen.  

4.1 Vorbeugender Rechtsschutz 

Die Prüfung hat ergeben, dass der Abschnitt der VKE 30 so gebildet worden ist, 

dass eine qualifizierte Abwägung entsprechend der vorgegebenen Linienführung 

– auch im Blick auf einen „vorbeugenden“ Rechtsschutz wegen des Anschluss-

abschnitts – möglich war. Dabei wird berücksichtigt, dass Dritte, die nicht unmit-

telbar durch den vorab planfestgestellten Abschnitt betroffen werden, gleichwohl 

durch die Abschnittsbildung in ihren Rechten betroffen werden können, grund-

sätzlich die Möglichkeit auf einen „vorbeugenden“ Rechtsschutz wegen des An-

schlussabschnittes Stadtallendorf - A 5 (bei Gemünden (VKE 40) haben. Für die-

sen Bereich stehen – obwohl das Planfeststellungsverfahren Anfang 2007 vom 

Regierungspräsidium Gießen eingeleitet und das Anhörungsverfahren durchge-
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führt wurde – bis zum Erlass des Planfeststellungsbeschlusses für die VKE 40 

grundsätzlich noch andere Lösungen zur Verfügung. Eine Betroffenheit im vor-

genannten Sinne entsteht, wenn durch den festgestellten Plan über einen vorhe-

rigen Abschnitt ein Zwangspunkt für die folgenden Abschnitte gesetzt wird, d.h. 

die Betroffenheit muss zwangsläufig sein. So liegt es, wenn ein oder mehrere 

Grundstücke im weiteren Planungsverlauf aus tatsächlichen Gründen berührt 

werden müssen, weil eine andere Trassenführung nicht mehr in Betracht kommt. 

Hierfür können topographische und technische Gegebenheiten, aber auch ande-

re Gründe wie der Gebietsschutz im Bereich des Herrenwaldes, wie er sich als 

Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung darstellt, maßgebend sein. Soweit Beteiligte 

im Anhörungsverfahren auf die (mögliche unmittelbare oder, bei bebauten Flur-

stücken, mittelbare) Betroffenheit ihrer Grundstücke hinweisen ist hier festzustel-

len, dass diese Grundstücke sich in Bereichen befinden, für die der hier festge-

stellte Zwangspunkt am Bauende keine abschließenden Festlegungen für die Li-

nienführung trifft. Durch die gewählte Abschnittsbildung wird nicht von vornherein 

die Abwägung in dem nachfolgenden Abschnitt zu Lasten der dort Betroffenen 

ohne den geringsten Gestaltungsspielraum vorgezeichnet. Die Prüfung der Tras-

se im Anschlussabschnitt und die damit verbundenen Wirkungen erfolgt im Plan-

feststellungsbeschluss abschließend. 

Durch den hier planfestgestellten Streckenabschnitt werden auch naturschutz-

rechtliche Einwendungen für die Anschlussplanung der VKE 40 nicht abgeschnit-

ten. Zudem verengt sich bei einer schrittweisen Planung die Prüfung von Trasse-

nalternativen nämlich nicht darauf, welche Variationsspielräume durch geschaf-

fene Zwangspunkte noch verbleiben. Eine Planung, die sich selbst in einem vor-

gerückten Stadium der Planverwirklichung nach Abwägung der einzustellenden 

öffentlichen und privaten Interessen als verfehlt erweist, darf nicht allein deshalb 

fortgesetzt werden, weil sie aus den in vorangegangenen Teilabschnitten ge-

schaffenen Zwangspunkten fortentwickelt worden ist. Derartige Zwangspunkte 

erzeugen keine strikten Bindungen in dem Sinne, dass sie in die weitere Planung 

als feste Determinante einzustellen sind. Sie sind lediglich mit dem ihnen zu-

kommenden Gewicht im Rahmen der fachplanerischen Abwägung zu berücksich-

tigen. Zeigt sich danach in einem nachfolgenden Planungsabschnitt, dass mit der 

ausgewählten Planungskonzeption das verfolgte Ziel der Gesamtproblembewäl-

tigung verfehlt wird, so steht der Aufhebung des konkret verfolgten Planfeststel-

lungsbeschlusses nicht die Bestandskraft der für vorangegangene Abschnitte er-

lassenen Planfeststellungsentscheidungen entgegen. Genügt der Planfeststel-

lungsbeschluss nicht den rechtlichen Anforderungen, so bliebe es der zuständi-

gen Behörde vorbehalten, hieraus die gebotenen Folgerungen zu ziehen. Die 
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Gefahr, dass dabei ein Planungstorso entsteht, der ohne die Folgeabschnitte 

keine Funktionsfähigkeit besitzt, tritt dabei nicht ein. Denn jeder geplante Stre-

ckenabschnitt bedarf, wenn auch vor dem Hintergrund der beabsichtigten Ge-

samtplanung, einer eigenen Planrechtfertigung. Dies war für den Abschnitt der 

VKE 20, wie im Planfeststellungsbeschluss vom 20.September 2007 dargelegt, 

unter Berücksichtigung der abwägungserheblichen Belange des hier festgestell-

ten Folgeabschnitts der VKE 30 gegeben. Andererseits ergibt die Prüfung des 

Abschnittes der VKE 30, dass auch dieser Abschnitt Gegenstand einer eigen-

ständigen Planung ist, die für sich genommen eine Verkehrsfunktion besitzt. Mit 

dieser hier angenommenen rechtlichen Bindung ist gewährleistet, dass die Bil-

dung der Teilabschnitte VKE 20 und VKE 30 auch dann noch planerisch sinnvoll 

bleibt, wenn das Gesamtplanungskonzept – aus welchen Gründen auch immer – 

nicht, wie geplant, realisierbar wäre (vgl. hierzu ausführlich BVerwG, Beschluss 

vom 2. November 1992 - BVerwG 4 B 205.92 -, NVwZ 1993, 887; Urteil vom 19. 

September 2002 - BVerwG 4 CN 1.02-, BauR 2003, 209). 

Mit dem festgestellten Teilabschnitt der A 49 wird die Linienführung der A 49 in 

südlicher Richtung zwar am Endpunkt, jedoch in ihrer Weiterführung selbst nicht 

präjudiziert. Dies gilt auch im Hinblick auf das laufende Planfeststellungsverfah-

ren für den Anschlussabschnitt und die sich daraus ergebende Betroffenheit Pri-

vater. Eine Einbeziehung, insbesondere des anschließenden Teilabschnittes 

VKE 40 (Stadtallendorf - Homberg - A 5) ist sowohl unter Berücksichtigung ver-

fahrensmäßiger als auch planerischer Gesichtspunkte weder geboten noch sinn-

voll. Andererseits sind keine unüberwindbaren Hinderungsgründe für die Linien-

führung im Folgeabschnitt der VKE 40 erkennbar (siehe auch die Ausführungen 

unter C, Ziffer IV, Nr. 4.2 [FFH-Gebietsschutz in dem Folgeabschnitt] i.V.m. C, 

Ziffer III, Nr. 3.3 [FFH-Gebiet 5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf]). 

In dem für dieses Teil-Vorhaben zu erlassenden Planfeststellungsbeschluss wird 

über die von Betroffenen vorgebrachten Einwendungen abschließend entschie-

den. 

Damit kann ausreichend prognostiziert werden, dass der Verwirklichung des 

nachfolgenden Abschnitts auch unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglich-

keit keine unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen. Die damit verbundene 

Frage der Realisierungsfähigkeit ist somit zwar nicht allein aus der subjektiven 

Sicht der Planfeststellungsbehörde, sondern anhand objektiver Gegebenheiten 

zu beantworten (vgl. BVerwG, Urteil vom 10. April 1997 - BVerwG 4 C 5.96 -, 

DVBl 1997, 1115; Urteil vom 19. Mai 1997 - BVerwG 4 A 9.97).  
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4.2 FFH-Gebietsschutz in dem Folgeabschnitt 

Dem hier planfestgestellten Abschnitt der VKE 30 stehen in dem Folgeabschnitt 

keine unüberwindlichen Planungshindernisse entgegen. Dem Planungsträger 

stand im Rahmen seiner planerischen Gestaltungsfreiheit die Möglichkeit offen, 

das Gesamtprojekt A 49 in Teilabschnitte aufzuspalten mit der Folge, dass Prü-

fungsgegenstand der Planfeststellung prinzipiell nur der jeweils zuzulassende 

Teilabschnitt ist. Die grundsätzliche Zulässigkeit der Abschnittsbildung erfährt 

durch das Habitatrecht keine Einschränkungen (vgl. Beschluss vom 23. Novem-

ber 2007 - BVerwG 9 B 38.07 - NuR 2008, 176 <Rn. 21 f. >). Daher hat die Plan-

feststellungsbehörde die in dem Folgeabschnitt der VKE 40 aufgeworfenen Prob-

leme des Gebietsschutzes nicht ausgeblendet. Es ist eine ausreichend Voraus-

schau auf den nachfolgenden Abschnitt nach Art eines „vorläufigen positivem 

Gesamturteils“ möglich. Dem Abschnitt der VKE 40 steht – obwohl in ihm das 

Natura-2000-Gebiet DE 5120303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ betroffen ist 

– der europäische Gebietsschutz nicht entgegen. Bei der im laufenden Plan-

feststellungsverfahren befindlichen Trasse und den dort vorgesehenen Vermei-

dungs- und Kohärenzmaßnahmen ist das Bauvorhaben, auch nach Auffassung 

der Europäischen Kommission aus zwingenden Gründen des überwiegenden öf-

fentlichen Interessen gerechtfertigt (siehe Stellungnahme der Kommission vom 

03.12.2010). Auch auf die Ausführungen unter C, Ziffer III, Nr. 3.3 [FFH-Gebiet 

5120-303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf]) wird verwiesen. Zu dieser Stel-

lungnahme sei hier angemerkt, dass die erforderliche Abweichungsprüfung nach 

Art. 6 Abs. 4 FFH-RL, § 34 Abs. 4 BNatSchG in der Planfeststellung zur A 49, 

VKE 40, vorzunehmen sein wird. Dieser Entscheidung kann derzeit nicht vorge-

griffen werden. Die Abweichungsgründe werden unter Beachtung der bipolaren, 

spezifischen Regeln des FFH-Rechts geprüft und dabei auch die Stellungnahme 

der Kommission in der Abwägung einbezogen. Dass in der Stellungnahme 

13.600 neue Arbeitsplätze benannt werden, obwohl im Stellungnahmeersuchen 

lediglich die Erhaltung der bestehenden Arbeitsplätze dargelegt wird, wird dabei 

genauso berücksichtigt wie die fehlerhafte deutsche Übersetzung gegenüber der 

englischen Fassung in Bezug auf die Verringerung des Lärmpegels um „nahezu“ 

(engl. „almost“) 10 dB(A) oder die Angaben zur positiven Reduzierung des Ver-

kehrsaufkommens im nachgeordneten Straßennetz im Bereich ausgewählter 

Ortsdurchfahrten. 

Daher konnte die vorzunehmende Vorausschau ergeben, dass, wie dies die 

Umweltverträglichkeitsprüfung durch eine Verknüpfung der Abschnitte zu einem 

Gesamtprojekt gewährleistet, die in den vorgelegten Unterlagen gemachten An-

gaben hinreichend detailliert und konkretisiert sind, um eine Beurteilung der 



Planfeststellungsbeschluss - 349 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

(Umwelt-) Auswirkungen bei der Fortführung der Straße zu ermöglichen, zumal 

die Abschnittsbildung nichts daran ändert, dass die Umweltverträglichkeitsprü-

fung für die ganze Straße mit allen Abschnitten durchgeführt werden muss und 

dass ein nachfolgender Abschnitt an entgegenstehenden, in der Abwägung nicht 

zu überwindenden Umweltbelangen scheitern kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. 

Mai 1995 - BVerwG 4 C 4.94 - BVerwGE 98, 339). Bei dem hier festgestellten 

Plan ist dem Erfordernis einer (materiellen) Umweltverträglichkeitsprüfung für das 

Gesamtprojekt Rechnung getragen worden. Die Prognose der Planfeststellungs-

behörde hat ergeben, dass der Verwirklichung des Vorhabens auch im weiteren 

Verlauf keine von vornherein unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen (vgl. 

BVerwG, Urteile von 10. April 1997 - BVerwG 4 C 5.96 -, BVerwGE 104, 236 

<243>, und vom 27. Oktober 2000 - BVerwG 4 A 18.90 -, NVwZ 2001, 673 

<678>, insoweit in BVerwGE 112, 140 nicht abgedruckt).  

Bei Würdigung des Sachverhalts, dass der voraussehbare Eintritt nachteiliger 

Auswirkungen auf ein FFH-Gebiet nicht ausreicht, um die Realisierbarkeit auszu-

schließen, konnten berücksichtigt werden, dass, soweit mit Hilfe der Straßenfüh-

rung und ergänzender Schutzmaßnahmen die Verträglichkeit nicht zu gewähr-

leisten ist, aufgrund einer Abweichungsprüfung das Vorhabens zugelassen wer-

den kann.  

Die Planfeststellungsbehörde hat sich bei seiner Betrachtung auf die vom Vorha-

benträger für die VKE 20, 30 und 40 erstellten Unterlagen gestützt. Sie war damit 

in die Lage versetzt, die gebotene Sachverhaltswürdigung vorzunehmen und das 

Projekt ausreichend zu beurteilen.  

4.3 Bedenken gegen die Abschnittsbildung 

Die von Beteiligten erhobenen Rügen und Bedenken in Bezug auf die Aussagen 

des Vorhabenträgers in den offengelegten Unterlagen und im Anhörungsverfah-

ren zur Abschnittsbildung, hinsichtlich der Verkehrsfunktion des festgestellten 

Abschnittes und der verkehrlichen Lösung im Bereich dieses Abschnittes sind – 

wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist – nicht begründet. Durch 

die Abschnittsbildung wird gewährleistet, dass die Teilplanung auch dann noch 

sinnvoll ist, wenn sich das Gesamtplanungskonzept im Nachhinein als nicht reali-

sierungsfähig erweist. Die Gefahr der Entstehung eines Planungstorsos, dem bei 

jeder abschnittsweisen Planung vorgebeugt werden muss, besteht somit nicht. 

Der Auffassung Beteiligter, dass FFH-Gebiete „unüberwindliche“ Hindernisse 

darstellen, kann von der Planfeststellungsbehörde, nicht gefolgt werden (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 3.06 -, Rn. 269 ff., A 44 Hess. 

Lichtenau II).  
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Dass Vorbringen Beteiligter in Bezug auf den Gebietsschutz und das damit ver-

bundene Berufen auf unüberwindliche Hindernisse, wobei die Einwendungen ih-

rer Darlegungslast gerecht werden, führt nicht dazu, den planfestgestellten Ab-

schnitts nicht zuzulassen und die Realisierbarkeit des Gesamtprojekts in Frage 

zu stellen. Auch nicht vor dem Hintergrund, dass Beteiligte zwar – wie der Vor-

habenträger inzwischen auch (entgegen einer früheren FFH-VP) – darauf schlie-

ßen, dass erhebliche Beeinträchtigungen des im weiteren Trassenverlauf berühr-

ten FFH-Gebietes „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ nicht auszuschließen sind. 

Doch konnten sie nicht darlegen, dass deren Schwere sowie Unsicherheiten zu 

Beeinträchtigungen führen, die vom Vorhabenträger nicht mit einer entsprechen-

den Planung zu bewältigen wären. Jedenfalls konnten sie nicht darlegen, dass 

die Beeinträchtigungen schlechterdings nicht verträglich zu bewältigen wären 

und außerdem solches Gewicht hätten, dass die für die Planung sprechenden 

Gründe sich ihnen gegenüber auch in einer Abweichungsprüfung nicht durchset-

zen könnten. 

Bei Würdigung der im Auftrag des Vorhabenträgers durchgeführten Untersu-

chungen bestehen keine unüberwindlichen Hindernisse.  

Die im Anhörungsverfahren von Beteiligten geäußerten Bedenken, wonach die 

Abschnittswahl fehlerhaft sei, sind somit nicht begründet. Die insofern vorge-

brachten Vorwürfe einer defizitären Abwägung sind damit gegenstandslos. Es 

zeigt sich vielmehr, dass mit dem bereits planfestgestellten Autobahnzubringer 

im Zuge der B 454 bei Schwalmstadt und der Anbindung an die B 454 bei Stad-

tallendorf nach Süden hin eine sinnvolle Fortführung geschaffen wird. Die mit der 

VKE 30 eintretenden verkehrlichen Wirkungen werden bewältigt. 

Die von Beteiligten erhobenen Rügen und Bedenken in Bezug auf die Aussagen 

zur Abschnittsbildung, hinsichtlich der Verkehrsfunktion des festgestellten Ab-

schnittes und der verkehrlichen Lösung im Bereich dieses Abschnittes, greifen 

daher nicht.  

Den insoweit vorgebrachten und aufrechterhaltenen Einwendungen (gegen eine 

Vorab-Inbetriebnahme der Abschnitte der VKE 20 und VKE 30) konnte aus den 

vorstehenden Gründen von der Planfeststellungsbehörde grundsätzlich nicht 

Rechnung getragen werden. Soweit damit verkehrliche Wirkungen auf das vor-

handene Straßennetz südlich der Anschlussstelle Stadtallendorf und damit ver-

bunden Umweltauswirkungen auf die Anwohner dieser Straßen verbunden ist, 

wird auf die unter C, Ziffer IV, Nr. 2 [Baustufenbetrachtung] getroffenen Ausfüh-

rungen verwiesen. 

Unter Berücksichtigung der getroffenen Aussagen ergibt sich für die Voraus-

schau auf den nachfolgenden Abschnitt der VKE 40 ein „vorläufiges positives 
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Gesamturteil“. Es bestehen keine unüberwindbaren Hindernisse. Von Beteiligten 

diesbezüglich vorgebrachte Einwände waren daher zurückzuweisen. 

Darüber hinaus sind in der Planfeststellung für ein Projekt die damit verbundenen 

unmittelbaren Wirkungen aber nicht sich mittelbar für das nachgeordnete Netz 

ergebende Probleme gelöst. Vorliegend ist allerdings unter Berücksichtigung der 

mit dem Vorhaben eintretenden verkehrlichen Wirkungen vor allem eine Abstu-

fung von Teilstrecken von Straßen vorgesehen, die mit der Inbetriebnahme der 

Autobahn wirksam wird (siehe A, Ziffer IV,2).  

5. Anforderungen an die straßenbauliche Infrastrukt ur 

Aufgrund der Zielsetzung wurde die A 49 von ihrer Verkehrsbedeutung her einer 

großräumige Straßenverbindung/ Fernstraße außerhalb bebauter Gebiete zuge-

ordnet. Die Einstufung des Straßenabschnittes erfolgt in die Straßenkategorie 

A I. Sie übernimmt aber auch die Funktion einer überregionalen/ regionalen Ver-

bindung (dies entspricht der Kategorie A II) (siehe Richtlinien für die Anlage von 

Straßen - Teil: Leitfaden für die funktionale Gliederung des Straßennetzes (RAS-

N), Ausgabe 1988. Nach den Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung (RIN), 

Ausgabe 2008, auf die die Richtlinien für die Anlage für Autobahnen (RAA), Aus-

gabe 2008, aufbauen, handelt es sich um eine Autobahn mit großräumiger und 

überregionaler Verbindungsstufe (ASI [= Fernautobahn] und ASII [= Überregio-

nalautobahn]) (vgl. Tabelle 5 und 6 der RIN). Durch die Festlegung der Verbin-

dungsstufe sind die maßgebenden Entwurfs-, Qualitäts- und Betriebsmerkmale 

für die Planung der Straßenbaumaßnahme bestimmt. Hierzu gehört auch der 

planfreie Ausbau der Anschlussstellen unter Beachtung des Planungsleitsatzes 

nach § 1 Abs. 3 FStrG).  

Die für die A 49 prognostizierte Verkehrsbelastung erfordert den Neubau einer 

zweibahnigen durch Mittelstreifen getrennten Bundesfernstraße. Dies steht mit 

der Entscheidung des Gesetzgebers im Einklang. Danach ist die A 49 als Ver-

bindung zwischen Kassel und der A 5 in dem Lückenschluss zwischen Neuental 

und der A 5 als eine vierstreifige Bundesautobahn zu bauen. Diese Regelung ist 

für die Planfeststellung verbindlich. Daher kommt eine zweistreifige Bundesstra-

ße nicht in Betracht (vgl. BVerwG, Urteil vom 20. Mai 1999 - BVerwG 4 A 12.98 -, 

NVwZ 2000, 555). 

Bei der Planung hat das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel die für den 

Straßenbau geltenden Richtlinien berücksichtigt, wie die Richtlinien für die Anla-

ge von Straßen, Teil : Linienführung (RAS-L), Ausgabe 1995, Teil: Querschnitte 

(RAS-Q), Ausgabe 1996, und Teil: Plangleiche Knotenpunkte (RAS-K-1), Ausga-

be 1998, sowie die Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Teil III: Knoten-
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punkte, Abschnitt 2: Planfreie Knotenpunkte, Ausgabe 1976 (RAL-K-2), berück-

sichtigt. Außerdem wurden die Aktuellen Hinweise zur Gestaltung planfreier Kno-

tenpunkte außerhalb bebauter Gebiete – Ergänzungen zu den RAL-K-2 (AH-

RAL-K-2, FGSV, 1993) und die Entwurfshinweisen für planfreie Knotenpunkte an 

Straßen der Kategoriengruppe B (Ergänzungen zu den RAL-K-2) (RAS-K-2-B, 

FGSV, 1995) und hierzu Kap. 2.4 des Handbuchs für die Bemessung von Stra-

ßenverkehrsanlagen (HBS, FGSV, 2001) berücksichtigt. Diese technische Re-

gelwerke stellen keine Rechtsquellen dar sondern haben als Ausdruck der Er-

kenntnisse und Erfahrungen von Fachleuten die Bedeutung von allgemeinen Er-

fahrungssätzen und antizipierten generellen Sachverständigengutachten (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 7. Mai 2007 - BVerwG 4 B 5.07 -, juris Rn. 4). Vorlie-

gend erfordern alle anderen entgegenstehenden Belange, wie die Belange von 

Natur und Landschaft oder des Immissionsschutzes, keine Abweichung von den 

in diesen Richtlinien enthaltenen Kriterien. 

Hinsichtlich der von FGSV für die Autobahnen überarbeiteten „Richtlinien für die 

Anlage von Straßen“ (RAA), Ausgabe 2008, hat das Bundesministerium für Ver-

kehr, Bau und Stadtentwicklung entsprechend dem Allgemeinem Rundschreiben 

Straßenbau Nr. 7/2009 vom 23.06.2009 zugestimmt, dass bei dem laufenden 

Vorhaben A 49 von den Vorgaben der RAA abgewichen werden kann (Schreiben 

vom 29.09.2009). 

Die Straßenplanung entspricht, wie die nachfolgenden Ausführungen belegen, 

den straßenbaulichen und verkehrlichen Anforderungen und somit den geltenden 

Stand der Technik und Baukunst für den Straßenbau. 

5.1 Dimensionierung 

Bei der Festlegung der Trassierung der VKE 30 von Bau-km 43+100 bis 56+440 

war die vom Gesetzgeber gemachte Vorgabe, eine Lücke im Autobahnnetz im 

Verlauf der weiträumigen Nord-Süd-Verbindung zwischen den Räumen Kassel 

und dem Rhein-Main-Gebiet zu schließen, und dabei eine Fernverkehrsverbin-

dung als wichtiges Bindeglied im transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) zu 

schaffen. Dies erfordert, eine verbesserte, verkehrssichere und leistungsfähige 

Bundesfernstraße. 

Die Linienoptimierung wurde unter Berücksichtigung folgender Zwangspunkte 

und sich daraus ergebende Randbedingungen vorgenommen (siehe Erläute-

rungsbericht, S. 19, unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Auswirkungs-

prognose der UVS, Stufe II): 

- Anschluss an die Trasse der VKE 20 (südlich der Anschlussstelle 
Schwalmstadt und der Unterführung der K 101),  

Rasmussen
Hervorheben

Rasmussen
Hervorheben
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- Korridor zur Querung des Silberbachtals mit dem NSG „Biedenbacher Tei-
che“, 

- Querungsstelle des Waldbereiches „Großer Tiefenbach“, 
- Reduzierung der landwirtschaftlichen Restflächen zwischen Autobahn und 

dem Waldbereich „Hardt“, 
- Korridor der Querung des Kälbachtals, 
- Bündelung mit den Freileitungstrassen, 
- Nichtinanspruchnahme eines wertvollen Biotops in der Geländesenke nord-

westlich der L 3071, 
- Querung des Zwischenraumes zwischen den Waldgebieten „Kälbacher 

Holz“ und „Trugelrode“, 
- Anschluss an den Planungsabschnitt der VKE 40 in Höhe der K 12 in Stad-

tallendorf, 
- Reduzierung des Erdmassenabtrages. 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass das Amt für Straßen- und Ver-

kehrswesen Kassel im Zuge der Abstimmung mit den Vertretern der Landwirt-

schaft bei der Erstellung des Vorentwurfes im Bereich des Waldgebietes „Hardt“ 

die Trasse soweit wie möglich an das Waldgebiet heranrückte. Dadurch kann ei-

ne größere zusammenhängende landwirtschaftliche Nutzfläche erreicht werden. 

Die westlich der A 49 verbleibende Restfläche im Waldbereich wurde soweit wie 

möglich reduziert. Ein weiteres Hauptaugenmerk der Optimierung lag bei der 

Festlegung der Gradiente auf einer Reduzierung des Erdmassenabtrages. Auf 

Grund der bewegten Topographie und der vorgegebenen Trassierungskennwerte 

liegt die Trasse überwiegend im Einschnitt. Vor allem im Bereich der Täler des 

Silberbaches und des Kälbaches wurde eine ausgewogene Aufrisstrassierung 

gewählt, so dass die Talbauwerke wirtschaftliche Lösungen darstellen und der 

Erdmassenaushub im Anschluss soweit wie möglich reduziert werden kann. 

5.1.1 Festlegung der Entwurfsgrößen 

Dem vorliegenden, festgestellten Straßenplan wurde entsprechend der vorste-

hend dargelegten Netzfunktion der A 49 und unter Berücksichtigung der beson-

deren landschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen eine Entwurfsge-

schwindigkeit von Ve = 120 km/h zu Grunde gelegt (siehe Erläuterungsbericht, S. 

19). Nach den für den Straßenbau geltenden Richtlinien kann für zweibahnige 

Straßen der Kategorie AI eine Entwurfsgeschwindigkeit von 120 km/h oder 100 

km/h gewählt werden. Da es sich um den Neubau einer überregionalen Straßen-

verbindung handelt wurde eine optimale Entwurfsgeschwindigkeit der Planung zu 

Grunde gelegt, weil Einschränkungen der Entwurfsgeschwindigkeit nur vorge-

nommen werden, wenn bauliche oder landschaftspflegerische Zwangspunkte 

dies erfordern. Dies ist vorliegend nicht der Fall. 
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Somit kann die zweibahnige Bundesautobahn bezogen auf den Querschnitt und 

die Trassierungselemente mit einem sparsamen Standard gebaut werden. Dabei 

war für die fahrdynamische Bemessung sicherheitsrelevanter Entwurfselemente 

eine V85-Geschwindigkeit von 130 km/h anzusetzen. Nach den RAS-L wird bei 

zweibahnigen Straßen und einer Entwurfsgeschwindigkeit ≥ 100 km/h – wie im 

vorliegenden Fall – die Geschwindigkeit V85 = Ve + 10 km/h und bei einer Ve 

< 100 km/h die V85 = Ve + 20 km/h ermittelt. Vorliegend bedeutet dies: V85 = 120 

+ 10 = 130 km/h. Diese Festlegung erfolgt im Hinblick darauf, dass die Entwurfs-

geschwindigkeit Ve und die Geschwindigkeit V85 in einem ausgewogenen Ver-

hältnis zueinander stehen sollen. Damit wird angestrebt, dass die Streckencha-

rakteristik und das Fahrverhalten der Kraftfahrer aufeinander abgestimmt sind. 

Die fahrdynamische Bemessung sicherheitsrelevanter Entwurfselemente erfolgt 

daher mit einer notwendigen V85-Geschwindigkeit von 130 km/h (siehe Erläute-

rungsbericht, S. 20). An diesem Ansatz hält der Vorhabenträger weiterhin fest, 

obwohl nach der RAA bei Fernautobahnen (EKA1A) als Geschwindigkeit bei 

Nässe von 130 km/h und für Überregionalautobahnen (EK1B) von 120 km/h aus-

gegangen wird (Kap. 3.4 der RAA).  

Da die für die Trassierung bei einer Entwurfsgeschwindigkeit von 120 km/h erge-

benden Anforderungen an die Elemente bei der max. Längsneigung erreicht 

werden, vorliegend sich die Längsneigung unter Berücksichtigung der der topo-

graphischen und ökologischen Verhältnisse im Bereich zwischen Schwalmstadt 

und Stadtallendorf der Geländeneigung entspricht, war es nicht notwendig, eine 

geringere Entwurfsgeschwindigkeit der Planung zu Grunde zu legen. Diese Vor-

gehensweise ist im konkreten Fall aus Sicherheitsaspekten vertretbar, da ent-

sprechend den Grundsätzen der Relationstrassierung die Trasse in den benach-

barten Bereichen eine vergleichbar kleinräumige Trassierung aufweist und der 

Tunnel Frankenhain im Bereich der nördlich anschließenden VKE 20 ohnehin ei-

nen Geschwindigkeitsreduzierung (voraussichtlich auf 80 km/h) erfordert. Die 

Geschwindigkeitsbeschränkung wird im Zuge der verkehrsbehördlichen Anord-

nung der Markierung und Beschilderung und nicht im Planfeststellungsbeschluss 

festgesetzt. Markierungen und Beschilderungen müssen den Verkehr einschrän-

kende Maßnahmen, welche sich durch die Trassierung ergeben, berücksichtigen.  

Die von Beteiligten zur technischen Gestaltung der Baumaßnahme vorgebrach-

ten Einwände greifen somit nicht. In diesem Zusammenhang zum geplanten 

Neubau der Bundesautobahn festzustellen, dass bei der Planung berücksichtigt 

wurde, dass das Vorhaben der Verbesserung der Lebensbedingungen der Men-

schen dienen soll. Daher wurde sie entsprechend der straßenbaulichen Anforde-
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rungen so geplant, dass sie sicher, umweltverträglich, leistungsfähig und kosten-

günstig gestaltet wird. Dabei sind gewisse Kompromisse notwendig. Bei der A 49 

handelt es sich, wie dargelegt, um ein Projekt, dass in die Kategoriengruppe AI 

einzustufen ist. Bei der Trassierung wurden, wie die Prüfung ergab, die sich aus 

dem Gebietsschutz ergebenden Anforderungen ausreichend beachtet. Die inzwi-

schen gewonnenen neuen Erkenntnisse führen unter Beachtung der geltenden 

Rechtslage zu keiner anderen Beurteilung. Die sich aus dem Gebietsschutz er-

gebenden Anforderungen wurde ausreichend abgearbeitet (siehe C, Ziffer III). 

Die Darstellung Beteiligter, dass mit einer anderen Verkehrsführung in der VKE 

30 wahrscheinlich auch eine Änderung der Trassierung in der VKE 20 notwendig 

geworden wäre, ist nicht begründet. Die Talquerungsstellen sind methodisch – 

unabhängig von der Abschnittsdefinition VKE 20/30 – aus der UVS abgeleitet 

und für die weitere Planung wiederum gewissermaßen als Gelenkpunkte der 

Trassierung berücksichtigt worden. Die technische Planung weist somit – entge-

gen der Einwände Beteiligter – keine gravierenden planungstechnischen Mängel 

in Bezug auf die Festlegung der Trassenführung auf.  

Ferner wurden bei der Straßenplanung für den Ausbau der B 454 und der L 3171 

im Bereich der Anschlussstellen folgende Festlegungen getroffen: 

Der B 454 ist der Straßenkategorie A II (II = überregionale/ regionale Straßen-

verbindung) zugeordnet. Ihr ist eine Entwurfsgeschwindigkeit von Ve = 80 km/h 

zugrunde gelegt (siehe Erläuterungsbericht, S. 25). Die Geschwindigkeit V85 be-

trägt 100 km/h, weil bei Ve < 100 km/h sie aus V85 = Ve + 20 km/h ermittelt wird. 

Der Ausbau im Kreuzungsbereich mit der Anschlussstelle (beide Knotenpunkte 

der Anschlussstelle, Einmündungen der Rampen in die B 454) wird auf Grund 

der Steuerung mit Lichtsignalanlagen nach den RAS-K-1 mit der zulässigen Kno-

tenpunktgeschwindigkeit von 70 km/h bemessen. Wegen des geringen Knoten-

punktabstandes wird zwischen den beiden Knotenpunkten die zulässige Höchst-

geschwindigkeit auf 70 km/h verkehrsbehördlich zu begrenzen sein. Der L 3071, 

die der Straßenkategorie A III (III = zwischengemeindliche Straßenverbindung) 

zugeordnet ist, wird eine Entwurfsgeschwindigkeit von Ve = 70 km/h zugrunde 

gelegt (siehe Erläuterungsbericht, S. 26). Die Geschwindigkeit V85 beträgt dem-

nach 90 km/h. Wegen des auszubauenden Kreuzungsbereichs mit der An-

schlussstelle (beide Knotenpunkte der Anschlussstelle, Einmündungen der Ram-

pen in die L 3071) und des vorgesehenen geringen Knotenpunktabstandes zwi-

schen den beiden Knotenpunkten wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 

70 km/h zu begrenzen sein. Daher beträgt nach den RAS-K-1 die zulässige Kno-

tenpunktgeschwindigkeit VK  = 70 km/h. Im Ausbaubereich der B 454 und der 
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L 3071 wird eine die Streckencharakteristik und das Fahrverhalten der Kraftfahrer 

aufeinander abgestimmte Lösung geschaffen. 

5.1.2 Trassierung in Grund- und Aufriss  

Unter Berücksichtigung der Entwurfsgeschwindigkeit, die die Grenz- und Richt-

werte der meisten Entwurfselemente, wie z.B. der Kurvenmindestradien, der 

Längsneigungen und der Ausrundungshalbmesser, und damit die verkehrlichen 

und straßenbautechnischen Anforderungen der A 49 bestimmt und Berücksichti-

gung der besonderen landschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen 

hat die planende Behörde die Grund- und Aufrissplanung erstellt. Die ausgehend 

von diesen Randbedingungen erfolgte Trassierung hält die Mindestelemente ein. 

Der gewählte Kurvenradien Rmin beträgt 800 m (Mindestradius Rmin = 720 m ge-

mäß RAS-L) und 5.500 m bei einer Querneigung von 2,5%, der Klothoidenmin-

destparameter Amio = 800 (Mindestparameter A = 240 m), die Längsneigung Smax  

= 4,00% (Höchstlängsneigung Smax = 4,00%), der Kuppenhalbmesser HK,min = 

17.500 m (Mindestkuppenhalbmesser HK,min = 16.000 m), der Wannenhalbmes-

ser HW,min = 9.000 m (Mindestwannenhalbmesser HWmin = 8.800 m), eine maxima-

le Querneigung von qmax = 7,5% (Höchstquerneigung qmax = 8,0%) und eine Min-

destquerneigung qmin = 2,5% (siehe Erläuterungsbericht, S. 20, sowie die Lage- 

und Höhenpläne). Zwischengeraden, deren Länge höchsten 2.400 m betragen 

dürfte, sind nicht vorgesehen. 

Bei der Trassierung wurde die Vorgabe der RAS-L für das Verhältnis einer Wen-

deklothoide von A1 ≤ 1,5 A2 bei Bau-km 44+799,809 nicht eingehalten. Dies ist 

bedingt durch die Führung der Achse außerhalb des Naturschutzgebietes „Bie-

denbacher Teiche“ und der zu wählenden Querungsstelle im Waldgebiet „Großer 

Tiefenbach“ notwendig. 

Bei der geschwungenen Linienführung nach der Relationstrassierung ist es 

schwierig, die Sichtweitenverhältnisse bei der Überlagerung eines kleinen Radius 

in der Lage mit einer Kuppe einzuhalten. Nach Überprüfung der Überlagerungs-

bereiche hat sich ergeben, dass bei v85 = 130 km/h für die Einhaltung der Halte-

sichtweite gemäß den RAS-L1, Kap. 8, die Radien bei Bau-km 48+500 Rich-

tungsfahrbahn Kassel (R = 1400 m) und bei Bau-km 55+200 Richtungsfahrbahn 

Gießen (R = 1500 m) im Mittelstreifen eine Aufweitung erfordern würden. Zur Mi-

nimierung des Eingriffes in Natur und Landschaft hat allerdings der Vorhabenträ-

ger von einer Aufweitung des Mittelstreifens Abstand genommen. Dies ist vorlie-

gend im Hinblick darauf vertretbar, weil bei trockener Fahrbahn die Haltesichtwei-

ten für v85 = 130 km/h im gesamten Streckenbereich ausreichend gegeben ist.  
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Die zuständige Straßenverkehrsbehörde wird zu prüfen haben, ob aus Gründen 

der Verkehrssicherheit im Zuge der Richtungsfahrbahn Kassel zwischen Bau-km 

47+529 und 49+411 sowie der Richtungsfahrbahn Gießen zwischen Bau-km 

54+047 und 55+686 die Höchstgeschwindigkeit auf v = 100 km/h „bei Nässe“ be-

schränkt werden muss. 

Weiterhin wurden die Vorgaben der RAS-L1, Kap. 6, für die räumliche Linienfüh-

rung, soweit es die Zwangspunkte und sonstigen Randbedingungen zu ließen, 

berücksichtigt. 

Aus den Zwangspunkten der Grundrisstrassierung (Abstände zu Ortslagen und 

Berücksichtigung der Empfehlungen UVS, Stufe II, in Bezug auf die Talübergän-

ge) in Verbindung mit der Topographie und den Zwangspunkten aus der Auf-

risstrassierung ergibt sich ein großer Massenüberschuss (siehe C, Ziffer IV,17 

[Bauausführung]). Eine wesentliche Reduzierung dieses Massenüberschusses 

wäre nur durch eine Gradientenänderung zu Lasten der lichten Weiten  der Tal-

bauwerke möglich. Hiervon hat der Vorhabenträger aber wegen der damit ver-

bundenen Eingriffe in Natur und Landschaft unter Beachtung des Vermeidungs-

gebots Abstand genommen. Weiterhin wäre eine Anhebung der Gradiente im Be-

reich zwischen Kälbachtal und der Anschlussstelle Neustadt (Hessen) denkbar, 

dies hätte aber zur Folge, dass die A 49 von Neustadt und Momberg aus sichtbar 

wäre. Weiterhin trägt die gewählte Einschnittslage im Bereich des Neustädter 

Sattels den naturschutzfachlichen Anforderungen in Bezug auf die beidseitig der 

Trasse vorkommenden Biotope Rechnung. Sowohl aus wirtschaftlichen Gründen 

als auch unter Berücksichtigung der nachbarschaftlichen Belange der angren-

zenden Ortschaften und des Naturschutzes hat der Vorhabenträger die techni-

sche Möglichkeit einer Anhebung der Gradiente nicht weiterverfolgt. 

Die Darlegung eines Einwänders, dass im Rahmen der UVS eine Vorgabe ge-

macht wurde, die Trasse in einem Abstand von 1500 m von besiedelten Berei-

chen zu führen, ist – wie das ASV Kassel zutreffend darlegte – nicht richtig. Die-

ser Radius war vor dem Hintergrund subjektiver Nutzungsansprüche an den sied-

lungsnahen Freiraum als erste Abgrenzung für das Schutzgut „Mensch“ (im Hin-

blick auf Gesundheit und Wohlbefinden) festgelegt worden. Innerhalb dieses Ra-

dius wurde das Schutzgut „Mensch“ im Hinblick auf seine Bedeutung und Emp-

findlichkeit gegenüber der Planung betrachtet und bewertet. Im Rahmen der Wei-

terentwicklung der erstellten UVS wurde im Zuge einer schutzgutübergreifenden 

Betrachtung das Unterschreiten dieses Abstandes an die Bedingung geknüpft, 

dass auf jeden Fall die relevanten Grenzwerte im besiedelten Bereich einzuhal-

ten sind. Diese Voraussetzung wird durch die vorliegende Planung auch auf dem 

Neustädter Sattel erfüllt.  
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5.1.3 Straßenquerschnitt 

Zunächst ist anzumerken, dass der Ausbauquerschnitt der bereits gebauten A 49 

von Kassel kommend mehrfach wechselt. Bis zur Anschlussstelle Borken (Hes-

sen) wurde ein Regelquerschnitt (RQ) 29 gebaut. Ab der Anschlussstelle Borken 

(Hessen) bis zum heutigen Bauende bei Neuental/ Bischhausen ist ein RQ 26 

vorhanden. 

Der neu zu bauende Abschnitt zwischen Neuental und der A 5 wird entsprechend 

den verkehrlichen Anforderungen unter Berücksichtigung der prognostizierten 

Verkehrsbelastung und unter Beachtung der geplanten Streckencharakteristik 

der A 49 und entsprechend den Abstimmungen mit dem früheren Bundesministe-

rium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen mit einem Regelquerschnitt SQ 27,0 

ausgeführt. Bei der Festlegung des Querschnitts wurde von der planenden Be-

hörde das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 40/1998 des früheren 

Bundesministeriums für Verkehr herangezogen. Danach ist in Fällen in denen 

nach den Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Querschnitte (RAS-Q), 

Ausgabe 1996, für einen weiträumigen Verkehr regelgerecht der RQ 29,5 zum 

Einsatz kommen müsste, die Prognoseverkehrsstärke zum Teil maximal 30.000 

Kfz/24h beträgt und aus Kostenersparnisgründen ein RQ 29,5 nicht angewendet 

wird, ein modifizierter RQ 26 mit 2,50 m breiten Standstreifenbreite auszuführen. 

Dieser Querschnitt weist eine Kronenbreite von 27,00 m auf und ist von daher ein 

Sonderquerschnitt mit der Bezeichnung SQ 27. Soweit in der Unterlage lfd. Nr. 

6.1 die Fahrbahnbreite mit 10,00 m und die Querschnittsbreite mit 26,00 m ange-

geben sind, wurden diese entsprechend den tatsächlichen Werten in Violett in 

10,50 m und 27,00 m geändert.  

Der SQ 27 setzt sich wie folgt zusammen (siehe Straßenquerschnitt A 49 Gerade 

und Kurve [lfd. Nr. 6.1 und 6.2 der Unterlagen]): 

- zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung  2 * 2 * 3,50 m = 14,00 m 
- zwei Randstreifen innen 2 * 0,50 m =   1,00 m 
- Mittelsteifen 3,00 m  =   3,00 m 
- zwei Randstreifen außen 2 * 0,50 m =   1,00 m 
- 2 Standstreifen 2 * 2,50 m =   5,00 m 
- 2 Bankette  2 * 1,50 =   3,00 m 
- Kronenbreite ∑  = 27,00 m 

Mit diesem Querschnitt wird die Abwicklung des Fernverkehrs zwischen der A 7/ 

A 44 bei Kassel und der A 5 bei Gemünden (Felda) in Richtung des Ballungs-

raumes Rhein-Main-Gebiet im nord- und mittelhessischen Raum entsprechend 

den verkehrlichen und straßenbautechnischen Anforderungen erreicht. Der Pla-

nung ist folgende Prognosebelastung der A 49 zu Grunde gelegt worden: 
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Tabelle 16: Verkehrsbelastung der A 49 

Streckenabschnitt DTV2015 DTV2020 DTV2025 

Neuental-Schwalmstadt 35.100 34.000 33.400 

Schwalmstadt-Neustadt 38.500 38.200 36.700 

Neustadt-Stadtallendorf 39.300 38.000 37.800 

Die gewählte Breite der Fahrstreifen von 3,50 m ist für eine sichere Abwicklung 

des Schwerverkehrs erforderlich. Diese Fahrstreifenbreiten sind in den RAS-Q 

aufgrund langjähriger Erfahrungen, insbesondere auch hinsichtlich der Verkehrs-

sicherheit, anhand der Breiten des Bemessungsfahrzeugs und der Bewegungs-

spielräume festgelegt worden.  

Der innere und äußere Randstreifen, deren befestigte Breite 0,50 m beträgt, sind 

konstruktiv notwendig. Sie verhindern als seitlicher Stützkörper Schäden am 

Fahrbahnrand, die insbesondere durch Befahren hervorgerufen werden können. 

Sie sind insofern geeignet, Verkehrsbeanspruchungen aufzunehmen. Darüber 

hinaus dienen die Randstreifen der Aufnahme von Fahrbahnmarkierungen und 

der Fernhaltung von Verschmutzungen von den Fahrstreifen. Zudem werden die 

Sichtweiten in Linkskurven vergrößert und gleichzeitig wird auch die Unterbrin-

gung der Entwässerungseinrichtungen am Mittelstreifen erleichtert. Es kommt 

daher weder ein Verzicht auf die vier Randstreifen noch eine Reduzierung der 

vorgesehenen Mindestbreite an Autobahnen in Betracht. 

Außerdem ist bei der A 49 die Anlage von Standstreifen (diese entsprechen dem 

Seitenstreifen gemäß der Straßenverkehrs-Ordnung [StVO]) unerlässlich. Stand-

streifen dienen 

- dem sicheren Abstellen liegen gebliebener Fahrzeuge außerhalb des Ver-
kehrsraumes (für größere Fahrzeuge ist eine Breite von 2,50 m erforder-
lich), 

- als seitlicher Ausweichraum bei unerwarteten Hindernissen auf der Fahr-
bahn, 

- der einseitigen mehrstreifigen Behelfsverkehrsführung neben Unfall- oder 
Arbeitsstellen, 

- der Streckenkontrolle, den Unterhaltungsarbeiten und Winterdiensteinsät-
zen, 

- dem Befahren durch Notfallfahrzeuge und 
- dem Pannendienst. 

Standstreifen sind für einen störungsfreien Betrieb der Bundesautobahnen un-

verzichtbar. Zudem haben sie unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit 

einen hohen Wert (siehe auch den Bericht der Bundesanstalt für Straßenwesen, 

Heft V 55: „Standstreifen und Verkehrssicherheit auf BAB. Statistische Analyse“). 

Bei Autobahnen ohne Standstreifen ergeben sich im Allgemeinen höhere Ge-
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samt-Unfallraten als auf Autobahnen mit Standstreifen. Bei Lkw-Anteilen zwi-

schen 10 bis 15% beträgt die Erhöhung etwa 68%, bei Lkw-Anteilen zwischen 15 

und 20% knapp 47% und bei Lkw-Anteilen über 20% sogar fast 80%. Dabei ge-

hen Fahrstreifenbreiten von 3,75 m mit geringeren Unfallraten einher als Fahr-

streifenbreiten von 3,50 m (Reduktion = 11%); dennoch wird aus den vorgenann-

ten Gründen ein SQ 27 gewählt. 

Der 3,00 m breite Mittelstreifen dient der baulichen Trennung der entgegenge-

setzt befahrenen Richtungsfahrbahnen der Autobahn und ist daher unverzicht-

bar. Darüber hinaus ist er für die Aufnahme von Pfeilern der Überführungsbau-

werke und von verkehrstechnischer Ausstattung (Schutzeinrichtungen, Pfosten 

von Schilderbrücken, Verkehrszeichen) erforderlich. Der Mittelstreifen, der nach 

Möglichkeit eingegrünt werden soll, wird gemäß dem landschaftspflegerische 

Maßnahmenplan mit Landschaftsrasen eingesät (siehe Maßnahmen-Nr. G1). Ei-

ne Bepflanzung mit Sträuchern ist erst bei einer Breite von >3,00 m möglich und 

scheidet daher hier aus. Die Ansaat dient einer besseren Einpassung der Auto-

bahn in die Landschaft. Sie ist aus Gründen einer unterhaltungsarmen und funk-

tionsgerechten Gestaltung vorgesehen. Eine Reduzierung der vorgenannten 

Breite kommt unter Beachtung der verkehrlichen und straßenbautechnischen An-

forderungen nicht in Betracht. Bei zur Fahrbahnmitte hin geneigter Fahrbahn wird 

neben dem Randstreifen, in dem notwendige Straßenabläufe angeordnet wer-

den, ein Rundbord angelegt. Außerdem wird im Mittelstreifen eine Sammelleitung 

verlegt, an die zur Ableitung des bei Niederschlägen anfallenden Wassers Stra-

ßenabläufe angeschlossen werden. Im Bereich der Mittelstreifenüberfahrten wer-

den diese Bereiche befestigt. 

Im Bereich der Anschlussstellen werden an Stelle des Standstreifens Ein- und 

Ausfahrstreifen mit einer Breite 3,50 m hergestellt. Die Breite des Randstreifens 

beträgt 0,25 m. Außerdem beträgt die Bankettbreite im Bereich der Ein- und Aus-

fahrstreifen 2,00 m. Im Bereich tiefer Einschnitte wird die Bankettbreite auf 

1,00 m reduziert. Darüber hinaus wird im Bereich der Überflughilfen die Ban-

kettbreite auf 3,50 m verbreitert. 

Die Befestigung der einzelnen Verkehrsflächen erfolgt entsprechend der unter-

schiedlichen Beanspruchung mit verschiedenen Fahrbahnbefestigungen. Die 

Festlegung der für die einzelnen Bauteile maßgebenden Bauklassen und des 

Fahrbahndeckenaufbaus erfolgt nach den (RStO 01). Der Oberbau der Fahrbahn 

der A 49 erfolgt Bauklasse SV (siehe Erläuterungsbericht, S. 35 und Anhang 6). 

Gemäß der Ermittlung des frostsicheren Oberbaues nach RStO 01) ergibt sich 

eine Gesamtstärke des Oberbaus von 75 cm. 



Planfeststellungsbeschluss - 361 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Auf den Talbrücken und den Brücken über Straßen und Wege sowie beim Wild-

durchlass beträgt die Breite zwischen den Geländern 29,50 m 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass im Planfeststellungsverfahren 

keine Festlegungen zur Art der Straßenbefestigungen (Oberbauweisen) im Inte-

resse der Sicherstellung des Wettbewerbs getroffen werden. Es wird bauweise-

nunabhängig die Bauklasse und nur in den durch Gesetz festgelegten Fällen in 

Bezug auf den Lärmschutz der in Ansatz zu bringende Korrekturbeiwert angege-

ben. Die bautechnischen Maßnahmen zur Sicherstellung des Schutzniveaus sind 

Sache des Auftraggebers (siehe Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 

05/2005 vom 16.06.2005 betr. „Kriterien für die Wahl und Bewertung unterschied-

licher Bauweisen für den Oberbau von Bundesfernstraßen mit getrennten Rich-

tungsfahrbahnen“). 

Die Bankette dienen neben ihrer bautechnischen Funktion darüber hinaus der 

Aufstellung von passiven Schutzeinrichtungen, Leiteinrichtungen und Verkehrs-

zeichen. Sie müssen mit Ausnahme der Fälle, in denen im Bereich von Einschnit-

ten keine passiven Schutzeinrichtungen erforderlich sind – dort genügt eine Brei-

te von 1,00 m – immer eine Breite von 1,50 m aufweisen.  

Die Böschungen werden im Regelfall mit einer Neigung 1:1,5 ausgebildet. In den 

Einschnitten mit Tiefen >5,0 m wird gemäß den Empfehlungen des Bodengutach-

tens die Böschungsneigung mit 1:1,8 hergestellt. Am Übergang von der Straßen-

anlage zum angrenzenden Gelände werden die Böschungen bei Dämmen am 

Böschungsfuß und bei Einschnitten an der Oberkante ohne größere Ausrundung 

angelegt, um so den Eingriff in die angrenzenden Flächen möglichst gering zu 

halten. In den anderen Bereichen erfolgt eine Ausrundung, wie in den Straßen-

querschnitten dargestellt, zur besseren Einpassung in die Landschaft. Im Bereich 

der Einschnitte und der Geländemodellierungen (Gestaltungswälle) werden Ent-

wässerungsmulden angelegt, die in die Entwässerungsleitungen entwässern. Die 

Mulden erhalten eine Breite von 2,50 m und eine Tiefe von 0,30 m. Die Graben-

sohle wird bei einem Gefälle von <4,0% mit Rasen eingesät, während sie bei Ge-

fälle von 4% bis 10% eine raue Befestigung erhält.  

Der gewählte Querschnitt SQ 27 ist mit den vorbeschriebenen einzelnen Be-

standteilen im verkehrlichen Interesse erforderlich. Dabei wird den Umweltbelan-

gen, insbesondere im Hinblick auf einen minimierten Flächenverbrauch, in be-

sonderer und angemessener Weise Rechnung getragen. Dass die A 49 ange-

sichts der prognostizierten Belastungszahlen mit einem vierstreifigen Autobahn-

querschnitt nicht überdimensioniert ist, ergibt sich aus Kap. 3.1.3 i.V.m. Bild 5 der 

RAS-Q 96 (vgl. auch BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 3.06 -, 

Rn. 48, A 44 Hess. Lichtenau). Mit der gegenüber dem RQ 29,5 um 2,50 m we-
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niger versiegelten Fläche ergibt sich bezogen auf die Gesamtlänge der VKE 30, 

dass insgesamt etwa 3,3 ha weniger versiegelt werden. 

Mit den im Rahmen der Planung aus anfallenden überschüssigen Erdmassen 

werden an der A 49 Geländemodellierungen (Aufschüttungen/ Gestaltungswälle) 

auf der  

- Ostseite der A 49 von Bau-km 43+100 bis 43+853  

- Ostseite der A 49 von Bau-km 46+500 bis 47+250  

- Südseite der A 49 von Bau-km 48+650 bis 48+850, 

- Nordseite der A 49 von Bau-km 48+800 bis 48+865,  

- Südseite der A 49 von Bau-km 48+950 bis 49+325, 

- Nordseite der A 49 von Bau-km 48+950 bis 49+100, 

- Nordseite der A 49 von Bau-km 50+075 bis 50+875 und  

- Nordseite der A 49 von Bau-km 53+808 bis 54+750 

Vorgenommen (siehe auch lfd. Nr. 7.1 bis 7.8 des Bauwerksverzeichnisses). 

Damit wird ein Sichtschutz zum Klinikum Hephata und den Ortslagen Wiera, 

Neustadt, Momberg sowie Erksdorf erreicht. Die maximale Höhe beträgt mit Aus-

nahme in Bereichen von Momberg mit 2,00 m ansonsten 3,00 m. Dabei werden 

etwa 126.400 m³ anfallende Bodenmassen verwertet. Darüber hinaus wird mit 

diesen Maßnahmen eine Minderung der von der Autobahn ausgehenden Lärm-

immissionen ausgehen. 

Soweit Beteiligte wegen der breiten Ausziehung des Dammfußes von Bau-km 

43+100 bis 43+600 auf der Ostseite wegen der damit verbundenen Inanspruch-

nahme von wertvoller landwirtschaftlicher Nutzfläche (mit mehr als 60 Boden-

punkten) Bedenken äußerten und eine schmalere Gestaltung forderten, ist fest-

zustellen, dass von Bau-km 43+100 bis 43+835 eine Geländemodellierung vor-

gesehen ist, die als Sichtschutz zum Hessischen Diakoniezentrum Hephata dient 

und damit der besonderen Schutzwürdigkeit des Zentrums geschuldet ist. Im 

Dammbereich ergibt sich somit eine Überlagerung aus Damm und zusätzlicher 

Geländemodellierung. Am Böschungsfuß ist eine Neigung von 1:2 zwischen Bö-

schung und Gelände zur Ausrundung der Böschung und Einpassung der Stra-

ßenanlage in die Landschaft vorgesehen. Damit wird zum Kulturboden hin ein 

fester Verbund zwischen natürlichem und aufgeschüttetem Erdreich erreicht und 

anströmendem Oberflächenwasser keine Angriffsfläche geboten. Die Dammkro-

ne erhält eine Breite von 2,00 m; diese dient der Herstellung und Bewirtschaftung 

der Böschung. Daher hat der Vorhabenträger eine schmalere Gestaltung zutref-

fend abgelehnt.  
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5.2 Anschlussstellen Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf Nord 

Für eine gute Verkehrserschließung und –anbindung des an die Autobahn 49 

angrenzenden Raumes werden Anschlussstellen bei Neustadt (Hessen) und 

Stadtallendorf hergestellt. Diese Anschlussstellen sind wesentlicher Bestandteil 

der Autobahnplanung und dienen der Funktionsfähigkeit des Straßennetzes. Mit 

ihnen wird das Teilziel des Straßenplanes, eine Verknüpfung der A 49 mit dem 

untergeordneten Straßennetz und somit eine verkehrsmäßige Erschließung des 

ländlichen Raumes und eine bessere Verkehrsanbindung zu bewirken (vgl. auch 

BVerwG, Beschluss vom 14.04.1997 - BVerwG 4 B 30.97 -, NVwZ 1997, 992) er-

reicht. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt in der Planfeststellung unter Beachtung 

der bestehenden planerischen Spielräume. 

Die Anschlussstellen an der A 49 sind unter Beachtung des Planungsleitsatzes 

des § 1 Abs. 3 FStrG, das Autobahnen frei von höhengleichen Kreuzungen und 

für Zu- und Abfahrten sind, geplant worden. Mit diesen Anschlussstellen können 

die mit der A 49 im Raum Neustadt und Stadtallendorf angestrebten regionalpla-

nerischen Planungsziele, eine aus regionaler Sicht gebotene Verbesserung der 

Verkehrsanbindungen zu erreichen, umgesetzt werden. Durch die Verknüpfung 

der A 49 mit dem untergeordneten Straßennetz werden eine verkehrsmäßige Er-

schließung des ländlichen Raumes und damit eine bessere Verkehrsanbindung 

erreicht. Ohne diese Anbindungen würden Lücken im Verknüpfungsbereich des 

untergeordneten Netzes mit der A 49 verbleiben und damit Umwegfahrten ent-

stehen. Insbesondere die bestehende B 454 könnte nicht entlastet werden. Das 

nachgeordnete Straßennetz wird somit durch die A 49 nicht nur vom Durch-

gangs-, sondern auch vom Regionalverkehr entlastet. Mit der Anschlussstelle am 

Bauende der VKE 30 wird ein Verkehrswert erreicht (vgl. die Darlegungen unter 

C, Ziffer IV, Nr. 4 [Abschnittsbildung]). Die Planrechtfertigung für die beiden Au-

tobahnanschlussstellen ist somit gegeben. Außerdem sind diese Verknüpfungen 

auch im Hinblick auf die Vermeidung von Eingriffen in die Natur und Landschaft 

vertretbar. 

Die Rampen der beiden Anschlussstellen wurden vom Vorhabenträger entspre-

chend den RAL-K-2, Ausgabe 1976, in AH-RAL-K-2, Ausgabe 1993, mit einer 

Entwurfsgeschwindigkeit Ve = 40 km/h geplant. Für die Einmündung der Rampen 

in die L 3171 und B 454 ist die RAS-K-1, Ausgabe 1998, herangezogen worden. 

Die Anschlussstelle Neustadt (Hessen) wird an der L 3071 angelegt (siehe Erläu-

terungsbericht, S. 17, 39 f., Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 1.2 und 1.3) und in 

Form eines symmetrischen halben Kleeblattes ausgebildet. Über diese Landes-

straße werden insbesondere eine zentrale Anbindung der Kernstadt Neustadt als 
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auch verschiedener Stadtteile und eine günstige Verknüpfung mit dem nachge-

ordneten Straßennetz in diesem Raum ermöglicht.  

Zusammen mit der Untersuchung der Lage der Anschlussstelle wurde auch die 

Führung der L 3071 untersucht. Dabei wurde berücksichtigt, dass der Verkehr 

auf der L 3071 während der Errichtung des Kreuzungsbauwerkes aufrechterhal-

ten werden kann. Dies erfordert die Errichtung der Überführung (Bauwerk Nr. 

122) neben der vorhandenen Straße. Im Hinblick auf die Baukosten – je schief-

winkliger der Kreuzungswinkel ist umso länger ist das Bauwerk und umso höher 

sind die Baukosten – soll der Kreuzungswinkel vergrößert werden. Wegen des 

südöstlich der L 3071 und südlich der A 49 liegenden Biotops und des „Kälba-

cher Holzes“, in die möglichst nicht eingegriffen werden soll, wird die Landes-

straße westlich der vorhandenen Trasse verlegt. Zudem entsteht dabei ein mög-

lichst günstiger Kreuzungswinkel mit der A 49. 

Die Lage der Rampen soll nach den RAS-K-1 zwar so gewählt werden, dass die 

Führung der Knotenströme möglichst als Rechtsab- und Rechtseinbieger erfolgt. 

Da aber bei dieser Lösung (Variante 1: Rampe Richtungsfahrbahn [RF] Kassel 

im Ost-Quadranten und Rampe RF Gießen im West-Quadranten) eine Überbau-

ung des vorgenannten Biotops südöstlich der L 3071 erfolgen müsste, wurden 

vom Vorhabenträger weitere Varianten untersucht. Bei der Variante 2 (Rampe 

RF Kassel im Süd- und Rampe RF Gießen im West-Quadranten) wird dieses 

Biotop verschont. Dabei wird die Rampe mit einem engen Radius an die A 49 

angebunden, um ausreichende Sicherheitsabstände zu den Masten der 380 kV-

Freileitung der E.ON (Mast 73) und der 110 kV-Freileitung der Bahnstromleitung 

(Mast 6339) einzuhalten. Das am Waldrand des Waldes „Trugelrode“ vorhande-

ne Prozessionsdenkmal wird dabei nur unerheblich beeinträchtigt, weil dort ledig-

lich einmal im Jahr eine Veranstaltung stattfindet. Außerdem wurde die Variante 

3 (Rampen RF Kassel als holländische Rampe im Süd- und Ost-Quadranten so-

wie RF Gießen im West-Quadranten) untersucht. Aber auch bei dieser Variante 

würde in das vorhandene Biotop eingegriffen. Daher war aus naturschutzfachli-

chen Gesichtspunkten, insbesondere unter Beachtung des Vermeidungsgebots, 

der Variante 2 der Vorzug zu geben. Eine hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des 

Knotenpunktes Rampe im Süd-Quadranten/ L 3071 vorgenommene Überprüfung 

ergab eine ausreichende Leistungsfähigkeit. Das bedeutet, eine Lichtsignalrege-

lung des Knotens wird nicht erforderlich. Mit den auf der Landesstraße im Be-

reich der Einmündungen der Verbindungsrampen anzulegenden 3,00 m breiten 

Linksabbiegestreifen wird eine ordnungsgemäße und leistungsfähige Verkehrs-

abwicklung im Bereich der Knotenpunkte sichergestellt. Die Wirtschaftswege 

werden außerhalb der Knotenpunktbereiche an die L 3071 angeschlossen. 
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Die Rampen der Anschlussstelle Neustadt (Hessen) (siehe auch Erläuterungsbe-

richt, S. 29 ff., und Lageplan der AS Neustadt [lfd. Nr. 32.1 der Unterlagen) wer-

den unter Berücksichtigung der Lage des Bauwerkes Nr. 122 und im Hinblick da-

rauf, dass sie bei ihrem Anschluss an die L 3071 keine Verziehungen für die 

Aufweitungen der Knotenbereiche im Bauwerksbereich liegen. Und eine Bau-

werksaufweitung entfällt, die zudem unverhältnismäßig höhere Baukosten verur-

sachen würde. 

Die 111 m lange Rampe im Südostquadranten (Rampe 110-111), deren Ausfahrt 

indirekt und nicht angepasst gestaltet wird, wird ausgehend von der Ve = 40 km/h 

und die 165 m lange Rampe im Südwestquadranten (Rampe 110-11), wobei die 

Einfahrt direkt angepasst gestaltet wird, wird mit einer Ve = 60 km/h trassiert. 

Während bei der Rampe 110-111 die Mindestwerte der Trassierungselemente 

nach RAL-K-2 eingehalten werden, unterschreitet der gewählte Kuppenhalbmes-

ser HK mit 1.500 m den Mindestwert. Dies ist dies vertretbar, weil dieser Halb-

messer sich im direkten Anschlussbereich an die A 49 befindet, in dem die Quer-

neigung der Autobahn auf die Querneigung der abgehenden bzw. ankommenden 

Rampe verwunden wird, so dass zur Realisierung der Anrampung der Quernei-

gungsverwindung im direkten Anschlussbereich die Unterschreitung erforderlich 

wird.  

Durch den angestrebten günstigen Kreuzungswinkel des Bauwerkes Nr. 122 wird 

die L 3017 im Geländehochpunkt gequert. Nordwestlich der A 49 erhält die Lan-

desstraße eine größere Längsneigung. Aufgrund der Dichte der Knotenpunkte 

und der einmündenden Wege können die Überholsichtweiten nicht eingehalten 

werden. Dies ist unschädlich, zumal die zuständige Straßenverkehrsbehörde im 

Kreuzungsbereich ein Überholverbot voraussichtlich anordnen wird. Die L 3017 

wird mit einem SQ 9,0 mit 6,00 m Fahrbahnbreite ausgebaut. Dieser Querschnitt 

genügt den Anforderungen des prognostizierten Schwerverkehrs von 260 

Fz/24h. Im Zuge der L 3071 werden Linksabbiegestreifen angelegt. Die Rechts-

abbieger von der Landesstraße werden über Rechtsabbiegekeile an Dreiecksin-

seln vorbei geführt. In den Rampen ist gemäß der Leistungsfähigkeitsberechnung 

keine Aufteilung in Abbiegespuren notwendig. Die südliche Verbindungsrampe 

(Achsen 130, 131 und 132) erhält eine abschnittsweise einstreifige Fahrbahn mit 

Richtungsverkehr (Fahrbahnbreite 5,50 m) und eine zweistreifige Fahrbahn mit 

Gegenverkehr (Fahrbahnbreite 7,00 m) mit Fahrbahnaufweitungen in den engen 

Kurven. Die nördliche Verbindungsrampe (Achsen 110, 111 und 112) wird ent-

sprechend ausgestaltet. Die plangleichen Einmündungen der Anschlussstellen-

rampen in die L 3071 werden mit großen Fahrbahnteilern (Tropfen) und Drei-

ecksinseln ausgebildet. Die Knotenpunkte der Rampen mit der L 3071 werden, 
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wie dargelegt, so angeordnet, dass die Aufweitungen für die Linksabbiegestreifen 

außerhalb des Kreuzungsbauwerkes der L 3071 mit der A 49 zu liegen kommen. 

Die nicht mehr benötigten befestigten Flächen der vorhandenen L 3071 werden 

rückgebaut. 

Die Anschlussstelle Stadtallendorf Nord (siehe Erläuterungsbericht, S. 18, Bau-

werksverzeichnis, lfd. Nr. 1.4 und 1.5), die an der B 454 hergestellt wird, bewirkt 

eine günstige Verknüpfung nördlich von Stadtallendorf mit der neuen Autobahn. 

Sie wird im Hinblick auf die im Anschlussabschnitt der VKE 40 geplante An-

schlussstelle Stadtallendorf Süd an der L 3290 als „Stadtallendorf Nord“ bezeich-

net. Sie wird in Form eines unsymmetrischen halben Kleeblattes angelegt. Dabei 

werden die Verbindungsrampen im Nordwest- und Südost-Quadranten der A 49/ 

B 454 angelegt. Bei der Festlegung des Anschlusses der nordwestlichen Verbin-

dungsrampe werden die Lage des geplanten Anschlusses des Gewerbegebietes 

der Stadt Stadtallendorf und die Erschließung des geplanten Salzlagers für den 

Winterdienst berücksichtigt. Außerdem war für die Anordnung der Rampen die 

Erhaltung des zusammenhängenden Waldgebietes nördlich der B 454 und öst-

lich der A 49 aus landschaftspflegerischen und artenschutzrelevanten Gründen 

(Fledermauslebensraum) von ausschlaggebender Bedeutung. Auf der Ostseite 

der Anschlussstelle war die Einbeziehung des Forstweges in den Knotenpunkt 

erforderlich. Der Vorhabenträger konnte daher die Lage der Rampen ohne eine 

weitere Variantenuntersuchung festlegen, wobei den verkehrlichen Belangen 

Rechnung getragen wird.  

Die Rampe 210-211 im Südostquadranten, die für die Einfahrt indirekt nicht an-

gepasst gestaltet wird, (siehe Erläuterungsbericht, S. 32 ff., und Lageplan der AS 

B 454 [lfd. Nr. 32.2 der Unterlagen]) wird unter Zugrundelegung der Entwurfsge-

schwindigkeit Ve = 40 km/h mit einer Länge von 141 m trassiert. Die Mindestwer-

te nach RAL-K-2 werden unterschritten bzw. beim Wannenhalbmesser eingehal-

ten. Dies Rampe 210-212, die als direkte Ausfahrt angepasst gestaltet wird, wird 

mit einer Ve = 50 km/h bei einer Baulänge von 157 m trassiert. Die Rampen im 

Nordwestquadranten (Rampe 250-251) erhält ausgehend von der Ve = 40 km/h 

eine Baulänge von 157 m und die direkte Ausfahrt wird angepasst gestaltet, wäh-

rend die Rampe im Südwestquadranten (Rampe 250-252) bei einer Ve = 40 km/h 

mit einer Baulänge von 148 m und einer indirekten, nicht angepassten Ausfahrt 

ausgeführt wird. Die Trassierungselemente Rmin, Smax, HK,min, HW,min und qmax = 

5,5% erfüllen die Mindestanforderungen und genügen somit den straßenbauli-

chen und verkehrlichen Anforderungen. 

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung der beiden plangleichen Knotenpunkte 

Rampe/ B 454 müssen diese mit Lichtsignalanlagen ausgestattet werden (siehe 
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hierzu die nachfolgenden Ausführungen). Die alternative Betrachtung, die Kno-

tenpunkte als Kreisverkehrsplätze auszustatten hat ergeben, dass der Knoten-

punkt der Nordwestrampe mit der B 454 nicht ausleistungsfähig wäre. Daher 

kommt für diesen Knoten nur eine Lösung mit Lichtsignalanlage in Betracht. Der 

Südwestknoten wäre auch als Kreisverkehrsplatz mit Bypass für den Rechtsab-

bieger von der B 454 zur A 49 denkbar, Im Interesse des relativ kleinen Abstan-

des zwischen den beiden Knoten und im Interesse einer einheitlichen Strecken-

charakteristik müssen beide Knoten aber gleichartig ausgebildet und ausgestattet 

werden. 

Die Auf- und Abfahrtsrampen der beiden geplanten Anschlussstellen sind somit 

unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen, die sich sowohl durch die 

unmittelbare Ausfahrt an der BAB-Trasse selbst als auch die zugehörenden Ein-

mündungen der Rampen in die untergeordneten Straßen ergeben, trassiert und 

festgelegt worden. Den Umweltbelangen wird dabei ebenfalls angemessen 

Rechnung getragen. Die einstreifige Rampe mit Richtungsverkehr wird nach Q1 

mit 5,50 m Fahrbahnbreite, davon 5,00 m Fahrstreifen und beidseitig jeweils 

0,25 m breite Randstreifen, und die zweistreifige Fahrbahn mit Gegenverkehr 

wird nach Q2 mit 7,50 m Fahrbahnbreite hergestellt. Bei der Gegenverkehrsram-

pe beträgt die Kronenbreite 10,50 m, wobei die Breite der Fahrstreifen je 3,50 m, 

die der beidseitigen Randstreifen jeweils 0,25 m und die der Bankette 1,50 m be-

trägt (siehe Erläuterungsbericht, S. 36, und Regelquerschnitt Rampen [lfd. Nr. 6.3 

der Unterlagen] für Schleifen- Tangenten- und Gegenverkehrsfahrbahnen). In der 

Rampe Westrampe der Anschlussstelle Stadtallendorf erfolgt vor der Einmün-

dung in die B 454 eine Aufteilung der Abbiegestreifen gemäß der Leistungsfähig-

keitsberechnung. Es wird je ein Fahrstreifen für die Rechtseinbieger und eine 

gemeinsame für Geradeaus- und Linkseinbiegeverkehr angelegt. Der Anschluss 

des Gewerbegebiets Nord-Ost (Achse 250) wird entsprechend ausgebildet. 

Mit den auf der Bundesstraße im Bereich der Einmündungen der Verbindungs-

rampen anzulegenden 3,25 m breiten Linksabbiegestreifen sowie eines Rechts-

abbiegestreifen für die Auffahrt von der B 454 auf die Richtungsfahrbahn Kassel 

wird eine ordnungsgemäße und leistungsfähige Verkehrsabwicklung im Bereich 

der Knotenpunkte sichergestellt. Die B 454 muss aus Richtung Stadtallendorf (bis 

Bau-km 0+835) wegen des hohen Lkw-Aufkommens (DTVSV mit 3.370 Fz/24h > 

900 Fz/24h) mit einem RQ 11 ausgebaut werden. Die Fahrbahnbreite beträgt 

8,00 m einschließlich des auf jeweils 0,50 m verbreiterten Randstreifens. In Rich-

tung Neustadt kommt ein RQ 10,5 mit 7,50 m Fahrbahnbreite zum Einsatz (lfd. 

Nr. 6.4 der festgestellten Unterlagen). Die gestreckte Linienführung der Bundes-

straße wird beibehalten, die Kuppe im Zuge der B 454 wird zur Verbesserung der 
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Sichtverhältnisse abgetragen. Die Annäherungs- und Anfahrsicht in den unterge-

ordneten Knotenästen werden für eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 

km/h eingehalten (siehe auch C, Ziffer IV,5.2). 

Aufgrund der Überprüfung des Knotenpunktes Anschlussstelle Stadtallendorf 

Nord/ B 454 und vor dem Hintergrund der geplanten Anschlussstelle im Süden 

von Stadtallendorf (L 3290) hat das ASV Kassel ermittelt, dass nach dem Ergeb-

nis der Berechnung nach dem „Handbuch für die Bemessung von Straßenver-

kehrsanlagen“ (HBS 2001) sich lediglich eine Gesamt-Qualitätsstufe „F“ ergibt, 

d.h. ein einstreifiger Kreisverkehrsplatz ist an dieser Stelle grundsätzlich überlas-

tet und damit nicht leistungsfähig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass an Kreisver-

kehrsplätzen grundsätzlich sich zu- und abfließende Verkehre selbst regeln und 

damit die Überlastungseffekte sich entsprechend deutlich und ungesteuert auf 

der B 454 auswirken würden. Daher kann nach der zutreffenden Darlegung des 

Vorhabenträgers nur eine Lichtsignalanlage die Verkehrsbeziehungen priorisie-

ren oder in der Ortsdurchfahrt Stadtallendorf im Zuge der B 454 unzumutbare 

Verkehrszuständen verhindern. Zudem werden sich im Zuge der Fortsetzung in 

die VKE 40 hinein mit der zusätzlichen Anschlussstelle Stadtallendorf Süd (an 

der L 3290) insbesondere die Quell- und Zielverkehre des Mittelzentrums neu 

und damit verteilend orientieren. Ungeachtet dessen hat das ASV Kassel im 

Erörterungstermin am 09.12.2008 erklärt, dass vor der Bauausführung der bei-

den VKE 30 und 40 überprüft werde, ob eine Lichtzeichenanlage notwendig ist, 

oder ob nicht möglicherweise doch die Einrichtung eines Kreisverkehrsplatzes 

ausreichend sein könnte (A, Ziffer VI,1.48). Die Entscheidung hierüber steht unter 

Vorbehalt gemäß § 74 Abs. 3 HVwVfG (siehe A, Ziffer VI,14 Punkt 2). 

Nach den bisherigen Überlegungen des Vorhabenträgers stellt eine Lichtsignal-

anlage an der Anschlussstelle der VKE 30 gerade auch zur Führung und Drosse-

lung der Baustellenverkehre nicht nur die leistungsfähigere und flexiblere son-

dern insbesondere auch die sichere Lösung dar. Der Hinweis Beteiligter, dass 

Kreisverkehrsplätze wirtschaftlicher seien, entkräftet die Aussagen des Vorha-

benträges nicht. Mit der geplanten Lichtsignalanlage wird auch die Erschließung 

des geplanten Gewerbegebiets Nord-Ost der Stadt Stadtallendorfs sichergestellt. 

Im Übrigen wurden bereits zum Hessentag 2010 in Stadtallendorf hierfür erste 

vorbereitende Umbaumaßnahmen unter Beachtung der späteren Ausbauplanung 

durchgeführt.  

Hinsichtlich der Anordnung der Lichtsignalanlagen wird auf Folgendes hingewie-

sen: 

Da der Planfeststellungsbeschluss nach § 75 Abs. 1 HVwVfG formelle Konzent-

rationswirkung entfaltet, werden im Planfeststellungsverfahren die Zuständig-
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keitsgrenzen zwischen Straßenbau- und Straßenverkehrsbehörden überbrückt. 

Daher kann im Wege der Planfeststellung je nach den Umständen des Einzelfalls 

auch über die Anordnung der zur Ausstattung der straßennotwendigen Verkehrs-

zeichen und Verkehrseinrichtungen zu entscheiden sein; denn neben der Plan-

feststellung entfallen alle nach anderen Vorschriften erforderlichen öffentlich-

rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Hoheitsakte und damit 

kann auch die Anordnung der Verkehrsbehörde hinsichtlich der Errichtung einer 

Lichtsignalanlage in der Planfeststellung erfolgen. § 45 Abs. 1 StVO ermächtigt 

die Verkehrsbehörde, aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Straßenver-

kehrs verkehrsbeschränkende Maßnahmen anzuordnen. Daher hat die Plan-

feststellungsbehörde das Straßenbauvorhaben unter der Voraussetzung zugela-

sen, dass von der zuständigen Verkehrsbehörde vor Baudurchführung (für den 

Zeitraum der Bauzeit) und vor der Inbetriebnahme der Anschlussstelle Stadt-

allendorf eine entsprechende Beschilderung oder Lichtsignalanlage anordnet, da-

mit die neu gebaute Straße ihrer baulichen Bestimmung gemäß sicher benutzt 

werden kann (z.B. bei Kreuzungen und Einmündungen in das über- oder unter-

geordnete Straßennetz, vgl. hierzu auch § 1 Abs. 4 Nr. 3, §§ 3 u. 4 FStrG). Aus 

Gründen der Leistungsfähigkeit ist an dem Knotenpunkt der B 454/ Anschluss-

stelle eine Lichtsignalanlage erforderlich. Die Verkehrsbehörde wird die aus 

Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs erforderliche Anordnungen 

zu treffen haben (siehe A, Ziffer VI,13). Auch wenn die aus Gründen der Sicher-

heit und Ordnung des Straßenverkehrs erforderliche Anordnung verkehrsbe-

schränkender Maßnahmen grundsätzlich auf den Schutz der Allgemeinheit und 

nicht auf die Wahrung der Interessen einzelner Anlieger gerichtet ist, so hat die 

zuständige Behörde bei der Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrsein-

richtungen die hinreichend konkretisierten und individuell erfassbaren schutzwür-

digen Einzelinteressen der Planbetroffenen zu berücksichtigen (vgl. auch 

BVerwG, Beschluss vom 7. Juli 2000 -  BVerwG 4 B 94.99 -  juris, Rn. 17). Mit 

dem hier gewählten Verfahren, die Einrichtung von Lichtsignalanlagen der zu-

ständigen Straßenverkehrsbehörde zu überlassen, trägt die Planfeststellungsbe-

hörde den Anforderungen an der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs und den 

Interessen der Anlieger Rechnung. Die Verkehrsteilnehmer werden somit die 

Knotenpunkte verkehrssicher befahren können. 

Der besonderen Verkehrsbedeutung des Mittelzentrums Stadtallendorf soll durch 

die weitere Anschlussstelle Stadtallendorf Süd an der L 3290 im anschließenden 

Abschnitt der VKE 40 Rechnung getragen werden, damit dort ein maßgeblicher 

Anteil des Ziel- und Quellverkehrs abfließen kann. 
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Gemäß Anhang 6 zum Erläuterungsbericht werden die Fahrbahnen der An-

schlussstellenrampen der AS Neustadt in Bauklasse II und der AS Stadtallendorf 

in Bauklasse I der RStO 01 hergestellt. 

5.3 Änderungen des nachgeordneten Straßennetzes 

Neben baulichen Änderungen der L 3071 und der B 454 (siehe unter vorstehen-

der Nr. 5.2 [Anschlussstellen Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf Nord] werden 

im Zusammenhang mit dem Neubau der A 49 die Landesstraße 3342 umgebaut. 

Die B 454 wird im Kreuzungsbereich mit der Autobahn auf 1.070 m ausgebaut 

und mit Linksabbiegestreifen im Bereich der Anschlüsse der Verbindungsrampen 

der Anschlussstelle ausgestattet (siehe Erläuterungsbericht [lfd. Nr. 1 der Unter-

lagen], S. 28 f., und die Lage- und Höhenpläne [lfd. Nr. 7.9, 9.1 und 9.2 der Un-

terlagen], Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 1.6). Die Trassierung erfolgte mit einer 

Entwurfsgeschwindigkeit Ve = 80 km/h, im Bereich der Knotenpunkte beträgt die 

Knotengeschwindigkeit VK = 70 km/h. Die Bemessungsgeschwindigkeit v85 liegt 

bei 100 km/h. Die Kurven werden mit einem Mindestradius R = 400 m trassiert 

(zulässiger Kurvenmindestradius = 250 m) und die größte Längsneigung beträgt 

4,664% und im Bereich der Einmündungen der Rampen maximal 4,0% (zulässi-

ge Höchstlängsneigung = 6,0%). Die B 454 steigt von Stadtallendorf kommend 

steil an und fällt in Richtung Neustadt steil ab. Der Hochpunkt liegt im zukünftigen 

Kreuzungsbereich. Die Führung im Aufriss wird beibehalten. Die Kuppe wird zur 

Verbesserung der Sichtverhältnisse um 0,60 m abgetragen. Sie wird einem 

Halbmesser von 3.750 m ausgebildet (der Mindestkuppenhalbmesser beträgt 

3.150 m bei V = 70 km/h). Der Querschnitt wird mit RQ 11,0 von Bau-km 0+015 

bis 0+835 und RQ 10,5 von Bau-km 0+835 bis 1+085 ausgebildet. Der größere 

Querschnitt ist aufgrund des Lkw-Verkehrsaufkommens >900 Fz/24h erforderlich, 

weil dabei der Randstreifen um 0,25 m auf 0,50 m zu verbreitern ist, während die 

Fahrstreifenbreite jeweils 3,75 m beträgt. Die Annäherungs- und Anfahrsicht sind 

in den untergeordneten Knotenästen für die die zulässige Höchstgeschwindigkeit 

von 70 km/h mit 137,8 m (erforderlich sind 85 m) eingehalten. Damit genügen die 

Trasse und der Querschnitt den straßenbautechnischen und verkehrlichen An-

forderungen. 

Die L 3071 wird im Kreuzungsbereich mit der A 49 auf 813 m ausgebaut und er-

hält Linksabbiegestreifen im Bereich der Anschlüsse der Verbindungsrampen der 

Anschlussstelle (siehe Erläuterungsbericht [lfd. Nr. 1 der Unterlagen], S. 29 f., 

und die Lage- und Höhenpläne [lfd. Nr. 7.6, 7.6-1, 7.6-2 und 9.3 der Unterlagen], 

Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 1.7). Die Trassierung erfolgte mit einer Entwurfsge-

schwindigkeit Ve = 70 km/h, im Bereich der Knotenpunkte beträgt die Knotenge-
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schwindigkeit VK = 70 km/h. Die Bemessungsgeschwindigkeit v85 ergibt sich zu 

100 km/h. An die Rechtskurve aus Richtung Neustadt schließen sich Linksbögen 

von R = 500 m und 350 m mit einer Zwischengerade an. In Richtung Speckswin-

kel folgt ein Rechtsbogen R = 330 m, der in die vorhandene Gerade übergeht. 

Die L 3072 steigt von Neustadt kommend mit 3,5% an, nach dem Hochpunkt in 

Bau-km 0+700 fällt die Straße leicht ab (zwischen 0,2% und 1,0%). Nordwestlich 

der A 49 wird die vorhandene Längsneigung s = 6,56% beibehalten. Im Bereich 

der Einmündung der Rampen beträgt das maximale Längsgefälle 4,0% (zulässi-

ge Höchstlängsneigung = 7,0%). Der Querschnitt wird mit SQ 9,0 hergestellt, 

wobei die Fahrstreifenbreite jeweils 3,00 m beträgt (lfd. Nr. 6.5 der festgestellten 

Unterlagen). Die Annäherungs- und Anfahrsicht sind in den untergeordneten 

Knotenästen für die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wird eben-

falls mit 137,8 m eingehalten. Die Überholsichtweite ist nicht gegeben, was aller-

dings wegen der Knotenpunkte nicht relevant ist. Die Trasse und der Querschnitt 

genügen den straßenbautechnischen und verkehrlichen Anforderungen. 

Die L 3342 wird zwischen Neustadt (Hessen)/ Mengsberg und Schwalmstadt/ 

Wiera auf 562 m umgebaut (siehe Erläuterungsbericht [lfd. Nr. 1 der Unterlagen], 

S. 31, und die Lage- und Höhenpläne [lfd. Nr. 6.3 und 7.13 der Unterlagen], 

Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 1.7). Nach der Linkskurve aus Richtung Wiera 

steigt die Straße stark an, ab der Kreuzung mit der neuen Autobahn verläuft sie 

flacher. Die Grenzwerte der RAS-L können für die gewählten Entwurfsparameter 

bis auf die Sichtweite eingehalten. Im Kuppenbereich, der in Höhe der Auto-

bahnquerung liegt, kann die für eine Bemessungsgeschwindigkeit V85 = 88 km/h 

erforderliche Halte- und Überholsichtweite nicht eingehalten werden. Dies ist auf-

grund der örtlichen Gegebenheiten aus verkehrlichen und straßenbautechni-

schen Gründen vertretbar, zumal die Trassierung unter Zugrundelegung einer 

Entwurfsgeschwindigkeit Ve = 50 km/h gewählt wurde, um so die Eingriffe beid-

seits der auszubauenden Landesstraße zu minimieren. Die Verschwenkung der 

Trasse aus dem Bestand ermöglicht einen günstigeren Kreuzungswinkel mit der 

A 49 und damit für die Herstellung des Überführungsbauwerks. Hinzu kommt, 

dass der starke Bewuchs auf der vorhandenen Böschung des Straßeneinschnitts 

weitestgehend erhalten werden kann. Die Trassierung genügt unter Berücksichti-

gung der örtlichen Gegebenheiten den verkehrlichen Anforderungen, insbeson-

dere der vorhandenen Streckencharakteristik der L 3342 Rechnung, zumal die im 

Anschluss an die Ausbaustrecke anschließende rechtwinklige Kurve einen Radi-

us von R = 38 m aufweist. Die nicht mehr benötigten befestigten Flächen der 

vorhandenen L 3342 werden rückgebaut. Der Einschnitt wird allerdings nicht ver-

füllt. Hinsichtlich der aus Gründen des Vermeidungsgebots erforderlichen Tras-



Planfeststellungsbeschluss - 372 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

sierung der L 3342 wird auf C, Ziffer IV,7.3.1 dargelegten speziellen technischen 

Maßnahmen verwiesen. 

Die L 3342 erhält ebenfalls gemäß dem Einführungs-Runderlass StB 1/1997 zur 

RAS-Q vom 08.01.1997 auf Grund der geringen Schwerverkehrsbelastung von < 

90 Fz/24h und einer Gesamtbelastung < 3.000 Kfz/24h einen Sonderquerschnitt 

SQ 8,5. Der Querschnitt setzt sich zusammen aus zwei Fahrstreifen von je 

2,75 m (= 5.50 m) und 1,50 m breiten Banketten (2 * 1,50m = 3.00 m). Dies ergibt 

eine Kronenbreite von 8.50 m. Im Einschnitt wird die Bankettbreite um 0,50 m re-

duziert (lfd. Nr. 6.6 der festgestellten Unterlagen). 

Es sind zurzeit keine Gesichtspunkte erkennbar, die Anordnung einer Geschwin-

digkeitsbeschränkung und eines Überholverbots in der Planfeststellung vorzu-

nehmen. Vielmehr wird die zuständige Straßenverkehrsbehörde – außerhalb der 

Planfeststellung – die Notwendigkeit der verkehrsbehördlichen Maßnahmen prü-

fen und unter Berücksichtigung der verkehrlichen Situation treffen. Dies gilt so-

wohl für die Bauzeit als auch vor Inbetriebnahme der Autobahn. 

Die Befestigung der L 3342 erfolgt im gesamten Ausbaubereich in Bauklasse IV 

gemäß RStO 01 (siehe Erläuterungsbericht, S. 38, und Straßenquerschnitt [lfd. 

Nr. 5.6 der Unterlagen]). 

Die außerdem von der A 49 gekreuzten Straßen, die K 17 (zwischen Neustadt 

(Hessen)/ Momberg und Neustadt (Hessen) – diese wird im Bereich des Bau-

werks Nr. 120 in Bau-km 48+901 unterführt – und die K 105 (zwischen Neustadt 

(Hessen)/ Momberg und Schwalmstadt/ Wiera) – dies verläuft unter dem Tal-

bauwerk Kälbach (Bauwerk Nr. 119) – müssen aus Anlass des Autobahnvorha-

bens nicht aus- oder umgebaut werden (siehe Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 1.9, 

1.10. 

5.4 Zusammenfassende Bewertung der verkehrlichen und straßenbautechni-

schen Belange 

Die vom Träger des Vorhabens in den Planunterlagen im Einzelnen angegebe-

nen wesentlichen Auswahlgründe für die geplante Baumaßnahme in Führung der 

neuen Autobahn in Grund- und Aufriss und für den Querschnitt und die Anord-

nung von Talbrücken belegen unter besonderer Berücksichtigung der Umwelt-

auswirkungen, dass die Planung der A 49 den an das Verkehrsbedürfnis zu stel-

lenden Anforderungen Rechnung trägt. Ferner belegen die Unterlagen, dass das 

Vorhaben in der vorgesehenen Art und Weise zweckmäßig und geeignet ist, 

nicht nur das anstehende Verkehrsproblem zu lösen, sondern auch den anderen 

öffentlichen und privaten Belangen genügt. Dabei sind bei der Festlegung der Li-

nienführung – wie auch die weiteren Ausführungen belegen – die Belange des 



Planfeststellungsbeschluss - 373 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

Immissionsschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Arten-

schutzes sowie der Land- und Forstwirtschaft einbezogen worden. Die Trasse 

orientiert sich an der Verkehrsachse B 454 bis Stadtallendorf über den Gelände-

rückenzwischen Neustadt und Speckswinkel. Für die A 49 wurden auf Grund der 

geschwungenen Linienführung für die beiden Richtungsfahrbahnen getrennte 

Gradienten geplant. Die vorliegende Planung berücksichtigt Folgendes, wobei 

auch die herzustellenden Unter- und Überführungen beschrieben werden: 

Der Planungsabschnitt der A 49, Teilabschnitt Schwalmstadt - Stadtallendorf 

(VKE 30), beginnt ca. 300 m südlich der vorhandenen K 101 zwischen Treysa 

und Florshain am Bauende des Planungsabschnitts von Neuental bis Schwalm-

stadt (VKE 20). Am Baubeginn liegt der Endpunkt des aus der VKE 20 ankom-

menden Linksbogens R = 1.000 m. Auf Grund der Querungsstelle des Waldge-

bietes „Großer Tiefenbach“ schließt an den Linksbogen mit einer Wendeklothoide 

A = 350/ A = 270 ein lang gezogener Rechtsbogen R = 800 m an. Dabei wird die 

Trasse mit dem größtmöglichen Abstand zum Naturschutzgebiet „Biedenbacher 

Teiche“ geführt. Die Trassenführung wechselt von der Süd- in die Südwestrich-

tung. Die A 49 weist am Baubeginn der VKE 30 eine aus der VKE 20 ankom-

mende Längsneigung s = 3,4% der Richtungsfahrbahn Gießen und s = 2,95% 

der Richtungsfahrbahn Kassel auf. Sie fällt auf Grund der Topographie in Rich-

tung Silberbachtal. Das über dieses Tal zu errichtende Bauwerk liegt sowohl in 

der Lage (R = 800m) als auch im Aufriss (HW = 12.000 m) komplett in dem Bo-

gen. Der Tiefpunkt der Gradiente ist vor dem nördlichen Widerlager des Bauwer-

kes angeordnet, so dass die Entwässerung der Brücke in das RRB 1.1 erfolgen 

kann. Auf Grund der geplanten Querneigung von q = 7,5% ist die Entwässerung 

der Straße in der Wanne gewährleistet. Auf der Südwestseite des Silberbachtals 

steigt die A 49 mit der für den gesamten Streckenabschnitt maximal zulässigen 

Längsneigung von 4,0% in beiden Richtungsfahrbahnen bis auf Geländeniveau 

bei Bau-km 45+100 an. Von dort schwenkt die Trasse in einer lang gezogenen 

Linkskurve mit R = 2.100 m am Waldrand des Gebietes „Hardt“ zum Kälbachtal. 

Die Trassenführung schwenkt von der Südwest- wieder in die Südrichtung. Ent-

sprechend den topographischen Verhältnissen steigt die Gradiente in Richtung 

Kälbachtal weiter mit 1,0% bis zum Hochpunkt etwa bei Bau-km 46+200 an. Die 

Kuppen sind mit Halbmessern HK = 20.000 m zur Gewährleistung der Sichtver-

hältnisse aus gerundet. Die Trasse liegt überwiegend in Geländegleich- oder 

Dammlage. Zwischen Silberbachtal und dem Hochpunkt in Bau-km 46+200 sind 

zwei etwa 300 m lange Einschnitte angeordnet. 

Das Silberbachtal wird mit einem 197 m langen Talbauwerk (Bauwerk Nr. 115) 

zwischen Bau-km 43+860,25 und 44+057,25 aus topographischen Gründen 



Planfeststellungsbeschluss - 374 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

überspannt und damit eine Querung der A 49 durch die Wildkatze im Zuge eines 

relevanten Wanderkorridors ermöglicht. Gleichzeitig werden mit dem Talbauwerk 

zwei vorhandene Wirtschaftswege am nördlichen und südlichen Hang des Sil-

berbachtals unterführt. Nordwestlich des Waldgebietes „Großer Tiefenbach“ in 

Bau-km 44+825 wird ein Ersatzwirtschaftsweg mit dem Bauwerk Nr. 116 über-

führt. In Bau-km 45+923,5 wird der verlegte Verbindungsweg zwischen Florshain 

und Wiera mit dem Bauwerk Nr. 117 unterführt. Dieses Bauwerk wird mit einer 

lichten Weite von 30 m ausgebildet, damit es die Funktion eines Wilddurchlasses 

übernehmen kann. Eine Vergrößerung dieses Bauwerkes auf die Regelbreite von 

50 m ist nicht nur technisch schwierig (die Gradiente müsste angehoben werden) 

und auch zum Schutz der Wildtiere nicht erforderlich. Die lichte Höhe über Tal-

grund beträgt rund 15 m, zu den Widerlagern hin nimmt sie ab (siehe Höhenplan 

[lfd. Nr. 8.1 der festgestellten Unterlagen]). 

Der Linksbogen R = 2100 m endet bei Bau-km 47+117,368 und geht mit einer 

Wendeklothoide A = 700/ A = 500 in einen wiederum lang gezogenen Rechtsbo-

gen R = 1.400 m über. Die Trassenführung in der Lage ergibt sich aus der Que-

rungsstelle des Kälbachtals, die in der UVS, Stufe II, als geeignet empfohlen 

wurde. Dies gestattet eine möglichst zügige Heranführung der Trasse an die Frei-

leitungen und damit eine Bündelung der A 49 mit der Freileitungstrasse. Es er-

folgt ein Richtungswechsel der A 49 von der Süd- in die Südwestrichtung. Vom 

Hochpunkt bei etwa Bau-km 46+200 fällt die Trasse mit s = 4% Richtungsfahr-

bahn Gießen und s = 2,3% Richtungsfahrbahn Kassel zum Kälbachtal hin. Der 

Tiefpunkt ist auf dem Bauwerk über das Kälbachtal angeordnet, so dass die Brü-

ckenentwässerung in das RRB 2.1 erfolgen kann, Eine Verschiebung des Gra-

diententiefpunktes außerhalb des Talbauwerkes hätte eine erhebliche Vergröße-

rung des Bauwerkes in der Länge und Höhe über dem Talgrund zur Folge und 

damit erheblich höhere Baukosten bedeutet. Das Talbauwerk liegt sowohl in der 

Lage (R = 1400m) als auch im Aufriss (HW = 9.000 m) in der Kurve. Auf Grund 

der geplanten Querneigung von q = 5,0% ist die Entwässerung der Straße in der 

Wanne gewährleistet. 

In Bau-km 46+483 wird die L 3342 mit dem Bauwerk Nr. 118 überführt. Das 

Bauwerk ist ca. 15 m nördlich der Kreuzung der A 49 mit der vorhandenen 

L 3342 angeordnet, um südöstlich der A 49 bei der Verlegung der L 3342 den 

vorhandenen Bewuchs an den Böschungen der vorhandenen Landesstraße er-

halten zu können (siehe die Ausführungen zu C, Ziffer IV, Nr. 5.3 [Änderungen 

des nachgeordneten Straßennetzes]). 

Von Bau-km 47+574 bis 47+874 wird das Talbauwerk Nr. 119 über das Kälbach-

tal erstellt. Gleichzeitig mit den Bächen Klausbach und Kälbach werden die vor-
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handene K 105 am Nordhang und ein verlegter Wirtschaftsweg am Südhang des 

Tales unterführt. Die lichte Höhe über Talgrund beträgt rund 20 m, zu den Wider-

lagern hin nimmt sie ab (siehe Höhenplan [lfd. Nr. 8.3 der festgestellten Unterla-

gen]). Der Wirtschaftweg 16 und der weiterführende Wirtschaftsweg 13 werden 

im Bereich des Stadtteils Momberg als Radweg genutzt. Die Trasse der A 49 ver-

läuft bis auf die an das Talbauwerk des Kälbachs anschließenden je ca. 100 m 

langen Dämme in Einschnittslage. 

Vom Kälbachtal aus schwenkt die A 49 im Radius R = 1.400 m an die Freilei-

tungstrasse heran und verläuft auf einer Länge von ca. 4,5 km in etwa parallel zu 

dieser in südwestlicher Richtung. Die Gradiente steigt bis zum Hochpunkt bei 

Bau-km 48+593 mit s = 3,1% an und fällt anschließend mit s = 0,5% bis zum 

Tiefpunkt bei Bau-km 48+985. In diesem Abschnitt der Trasse wurde ein Hoch- 

und Tiefpunkt eingeplant, um die Entwässerung der Autobahn möglichst den 

vorhandenen Abflussverhältnissen anzupassen. Durch die gewählte Aufrissfüh-

rung werden die vorhandenen Vorflutverhältnisse beibehalten und zusätzlich auf 

der A 49 anfallendes Niederschlagswasser auf verschiedene Einleitestellen ver-

teilt (den Kälbach und den vorhandenen Graben an der K 17 zur Wiera). In die-

sem Abschnitt erfolgt eine Überlagerung eines Kurvenradius R = 1.400 m in der 

Lage mit einer Kuppe HK = 20.000 m. Aus dieser Überlagerung resultiert eine 

Einschränkung der Haltesichtweite am Mittelstreifen in der Richtungsfahrbahn 

Kassel. Eine Mittelstreifenaufweitung wurde jedoch zur Vermeidung eines größe-

ren Flächenverbrauchs nicht vorgenommen. Es wird gegebenenfalls durch ver-

kehrsbehördliche Anordnung  – außerhalb der Planfeststellung – eine Geschwin-

digkeitsbegrenzung auf 100 km/h bei Nässe zu treffen sein. 

In Bau-km 48+901 wird die K 17 mit dem Bauwerk Nr. 120 unterführt. Die vor-

handenen Straßenseitengräben der K 17 werden offen durch das Bauwerk ge-

führt, wodurch sich eine größere lichte Weite (LW = 17,00 m) ergibt. Zwischen 

dem Bauwerk Nr. 119 (Talbrücke Kälbach) und dem Bauwerk Nr. 120 (Unterfüh-

rung K 17) verläuft die A 49 in einem bis zu 7 m tiefen Einschnitt. Eine Verringe-

rung der Einschnittstiefe wäre auf Grund des geringen Abstandes zwischen Käl-

bachtal und K 17 sowie unter Berücksichtigung der Entwässerung nur zu Lasten 

der Abmessungen des Talbauwerkes Kälbach möglich. Das Bauwerk würde er-

heblich länger und höher und somit wesentlich teurer. Aus wirtschaftlichen Grün-

den konnte daher vom Vorhabenträger davon abgesehen werden. 

Südwestlich der K 17 verläuft die A 49 in einer Folge von Gegenbögen mit 

R = 2.500 m/ R = 2.500 m/ R = 5.500 m und zwischengeschalteten Wendeklo-

thoiden bis zum Gradientenhochpunkt bei Bau-km 52+933. Diese Radien sind so 

gewählt, dass die A 49 möglichst nah entlang der Freileitungstrasse verläuft, wo-
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bei das Waldgebiet „Kälbacher Holz“ nur randlich angeschnitten sowie das Wald-

gebiet „Trugelrode“ nur tangiert werden. Das vorhandene Gelände steigt von der 

K 17 bis zur Kreuzung mit der Landesstraße L 3071 kontinuierlich an, fällt dann 

bis etwa Bau-km 52+250 in eine Geländesenke um ca. 6 m ab und steigt bis zum 

Hochpunkt wieder um ca. 24 m an. Die Gradiente weist eine kontinuierliche Stei-

gung bis zum Hochpunkt mit einer Folge von Längsneigungen von s = 2,40%, 

2,25% und 1,70% auf. Auf Grund von Sichtbeziehungen zu den Ortslagen Neu-

stadt und Momberg wurde die Trasse zwischen der K 17 und der L 3071 mög-

lichst in einer Einschnittslage geführt. Die Geländesenke zwischen Bau-km 

51+800 und 52+700 wird mit einem Damm überschüttet, der maximal 11 m hoch 

ist. Bei der Planung der Gradientenführung zwischen Bau-km 51+100 und 

52+933 ist auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Dammhöhen und 

Einschnittstiefen gewählt worden. Dabei wurde die Kreuzung mit der Landesstra-

ße 3071 im Bereich der Anschlussstelle Neustadt, die in Form eines halben 

symmetrischen Kleeblattes angelegt wird, berücksichtigt. 

In Bau-km 50+055,5 wird ein Ersatzwirtschaftsweg mit dem Bauwerk Nr. 121 

überführt. Die verlegte L 3071 wird in Bau-km 51+483,711 gekreuzt und mit dem 

Bauwerk Nr. 122 überführt. Im weiteren Verlauf wird in der hohen Dammlage ein 

verlegter Wirtschaftsweg mit dem Bauwerk Nr. 123 in Bau-km 52+435 unterführt. 

Da das Bauwerk auch als Wildwechsel dienen soll, erhält es eine größere lichte 

Weite von 30 m. 

Ab dem Hochpunkt der A 49 in Bau-km 52+933 schwenkt die A 49 in einem rela-

tiv engen Linksbogen R = 1500 m in Richtung Süden zum östlichen Stadtrand 

von Stadtallendorf ab und weiter in Richtung Herrenwald. Die Trassenführung ist 

bestimmt von der Parallelführung der A 49 zur Freileitungstrasse bis an den süd-

westlichen Rand des Waldgebietes Trugelrode, die Kreuzung mit der Freilei-

tungstrasse unter Berücksichtigung der Masten Nr. 79 und 80 der 380 kV-Frei-

leitung sowie Nr. 6345 und 6346 der 110 kV-Bahnstromfreileitung und ferner den 

größtmöglichen Abstand zum bebauten Ortsrand von Stadtallendorf. Außerdem 

berücksichtigt die Trassenführung den Anschlussabschnitt VKE 40. Am Bauende 

in Bau-km 56+440 und somit am Übergang zur VKE 40 ist eine Gerade angeord-

net. Das vorhandene Gelände fällt vom Hochpunkt in Bau-km 52+933 mit zwi-

schengeschalteten leichten Geländeerhebungen in Richtung Stadtallendorf ab. 

Der Tiefpunkt liegt an der Kreisstraße 12 unmittelbar südlich des Bauendes des 

vorliegenden Entwurfsabschnittes. 

Die Gradiente fällt zunächst vom Hochpunkt mit s = 1,50% und s = 1,06% bis zu 

einem zwischengesetzten Tiefpunkt bei Bau-km 54+186. Anschließend steigt sie 

mit s = 1,45% bis zu einem Hochpunkt bei Bau-km 55+191 an. Diese Tief- und 
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Hochpunkte wurden aus entwässerungstechnischen eingefügt. Damit kann ei-

nem im Rahmen der Planung von den zuständigen Wasserbehörden vorgebrach-

ten Anliegen erfüllt werden, wonach das im Zusammenhang mit der A 49 in Rich-

tung Stadtallendorf geführte Oberflächenwasser auf mehrere Einleitstellen verteilt 

werden soll, weil das Entwässerungsnetz in der Ortslage Stadtallendorf bereits 

jetzt überlastet ist. Hinzukommt, dass durch die gewählte Gradientenführung der 

Erdmassenüberschuss reduziert wird. In diesem Abschnitt erfolgt eine Überlage-

rung eines kleinen Kurvenradius R = 1.500 m im Grundriss mit einer Kuppe HK = 

17.500 m im Aufriss. Aus dieser Überlagerung resultiert eine Einschränkung der 

Haltesichtweite am Mittelstreifen in der Richtungsfahrbahn Gießen. Auch hier 

wird eine Mittelstreifenaufweitung zur Vermeidung zusätzlicher Flächeninan-

spruchnahmen nicht vorgenommen. Ggf. wird durch verkehrsbehördliche Anord-

nung eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h bei Nässe zu treffen sein. 

Auf Grund der geplanten Querneigung von q = 5,0% ist die Entwässerung der 

Straße in der Wanne gewährleistet. Ab dem Hochpunkt fällt die Gradiente in 

Richtung Süden mit s = 2,70% und s = 1,494%. 

In Bau-km 54+337 kreuzt im Zuge des Überführungsbauwerkes Nr. 124 ein ver-

legter Wirtschaftsweg die A 49. In Bau-km 55+918,803 wird im Zuge der Kreu-

zung mit der B 454 die neue Autobahn mit dem nachgeordneten Straßennetz 

verknüpft. Die B 454 wird mit dem Bauwerk Nr. 125 überführt. Die Anschlussstel-

le Stadtallendorf wird in Form eines halben unsymmetrischen Kleeblattes erstellt. 

Jeweils vor und hinter den Talbauwerken und den Anschlussstellen sind zur Ab-

sicherung der Verkehrsführung bei Baumaßnahmen an der Autobahn Mittelstrei-

fenüberfahrten vorgesehen. Da diese Mittelstreifenüberfahrten im Bereich von 

Kurven mit Sägezahnprofil im Querschnitt liegen, ist eine Höhenanpassung der 

Richtungsfahrbahnen über die Gradienten erforderlich. Diese Anpassung erfolgt 

derart, dass die Querneigungsdifferenz zwischen dem Mittelstreifen und der je-

weiligen Richtungsfahrbahn ≤ 8,0% beträgt. Mit der separaten Gradientenführung 

wird daneben erreicht, dass bei Bauwerken im Zuge der A 49 der Höhenversatz 

zwischen den Kappen am Mittelstreifen ≤ 0,20 m beträgt. 

Aus Gründen des Sichtschutzes zu den angrenzenden Ortslagen werden in den 

Gemarkungen Treysa, Wiera, Momberg, Neustadt und Erksdorf Geländemodel-

lierungen (Gestaltungswälle) an der Trasse vorgesehen. Diese erhalten Höhen 

bis 3,00 m über Gradiente,  

Der Entwurfsabschnitt Schwalmstadt - Stadtallendorf (VKE 30) endet unmittelbar 

südlich der Anschlussstelle Stadtallendorf nördlich der vorhandenen K 12, welche 

aus Stadtallendorf in Richtung Neustadt (bislang zur B 454) führt. Die Verzöge-

rungsstreifen der Anschlussstelle Stadtallendorf Ost aus Richtung Gießen führt in 
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den Entwurfsabschnitt Stadtallendorf - A 5 (VKE 40) hinein. Dies ist in der nach-

folgenden Planung zu berücksichtigen. 

Die B 454 wird im Rahmen der VKE 20 bei Treysa über einen Autobahnzubringer 

mit der A 49 verknüpft, so dass die B 454 zwischen Treysa und Stadtallendorf 

nicht mehr als Bundesstraße benötigt und abgestuft wird. Dadurch werden die 

Ortsdurchfahrten Wiera und Neustadt (Hessen) vom Fern- und Durchgangsver-

kehr nachhaltig entlastet. 

Bei der Planung und Planfeststellung wurden beachtet, dass gemäß dem Be-

darfsplan für die Bundesfernstraßen eine vierstreifige Autobahn zu planen ist und 

in Bezug auf die Lage der Autobahnanschlussstellen, dass ein hoher Entlas-

tungseffekt und eine gute Erschließung des angrenzenden Raumes erreicht wird. 

Hinzuweisen ist, dass die Trasse im Anschlussabschnitt der VKE 40 in dem dafür 

zu erlassen Planfeststellungsbeschluss festgelegt wird. Sie schwenkt bei Stadtal-

lendorf in Richtung Süden und führt am westlichen Rand des FFH-Gebiets „Her-

renwald östlich Stadtallendorf“ vorbei. Die A 49 erhält an der L 3290 eine zweite 

Anschlussstelle für Stadtallendorf und kreuzt im Bereich von Kirtorf/ Lehrbach die 

B 62. Im weiteren Verlauf wird die A 49 auf möglichst kurzem Weg zur A 5 ge-

führt. Im Bereich Homberg (Ohm) ist ein weiterer Anschluss des nachgeordneten 

Straßennetzes an die A 49 vorgesehen. Die Anschlussstelle an der L 3290 stellt 

für die lokalen Verkehrsströme eine attraktive Verknüpfung dar. Von der zunächst 

an der B 62 (siehe Verkehrsuntersuchung, 2002) vorgesehenen Anschlussstelle 

wird daher Abstand genommen. Auch im Bereich Homberg (Ohm) führt die neue 

A 49 zu einer Neuordnung des nachgeordneten Straßennetzes. Die L 3343 soll 

zwischen Dannenrod und Appenrod rekultiviert und über die bisherige K 54 an 

den Autobahnanschluss A 49/ L 3072 zwischen Homberg (Ohm) und Appenrod 

geführt werden. Der südliche Teil der heutigen K 54 vor Homberg (Ohm) soll 

ebenfalls rekultiviert werden. 

Die Prüfung hat ergeben, dass die auf Grund der umfangreichen Voruntersu-

chungen und Abstimmungen gewählte Variante „West-(Herrenwald)“ im Bereich 

des festgestellten Abschnittes Schwalmstadt - Neustadt (Hessen) - Stadtallendorf 

der Vorzug zu geben war (vgl. die diesbezüglichen Ausführungen unter C, Ziffer 

IV, Nr. 3 [Planungsvarianten]). Dabei erfolgt eine Anpassung des Straßenzustan-

des an die Erfordernisse des aktuellen und künftig zu erwartenden Verkehrsauf-

kommens. Vorliegend sind weitere vertiefende Untersuchungen in Bezug auf die 

FFH-Verträglichkeit der VKE 40 nicht erforderlich.  
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6. Immissionsschutz 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Schutzes der Allge-

meinheit und der Nachbarschaft vor Verkehrslärm und Immissionen vereinbar. Es 

genügt den aus immissionsschutzrechtlicher Sicht an den festgestellten Plan zu 

stellenden Anforderungen, und zwar §§ 50, 41 f. des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (BImSchG) in der Fassung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3831), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178), und 

Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 

1036), geändert durch Gesetz vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146), zum 

Lärmschutz sowie § 3, 50, 44 ff. BImSchG und der Verordnung über Luftquali-

tätsstandstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) vom 2. August 

2010 (BGBl. I S. 1065) zur Luftqualität.  

Die gegen die Trassenführung aus Gründen des Immissionsschutzes vorge-

brachten Einwendungen mussten zurückgewiesen werden. Dies obwohl zu den 

privaten eigenen Belangen von Anwohnern, die bei einem Straßenbauvorhaben 

berücksichtigt werden müssen, auch Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm und 

andere Emissionen gehören, die unterhalb der Zumutbarkeitsschwelle – wie sie 

für den Verkehrslärm in der Verkehrslärmschutzverordnung normativ geregelt ist 

– liegen.  

Dies ergibt sich aus den nachfolgenden Ausführungen: 

6.1 Trennungsgebot des § 50 BImSchG 

Den Anforderungen des § 50 BImSchG trägt die festgestellte Planung angemes-

sen Rechnung. Das Trennungsgebot des § 50 BImSchG ist auf eine Lärmvorsor-

ge unterhalb der für Maßnahmen des Lärmschutzes geltenden Beeinträchti-

gungsschwelle (§ 41 BImSchG i.V.m. 16. BImSchV) durch räumliche Trennung 

störungsträchtiger und –empfindlicher Nutzungen ausgerichtet. Bei der Planung 

wurde vom Vorhabenträger der sich aus dieser Vorschrift ergebende Planungs-

grundsatz beachtet, wonach bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen 

sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwie-

gend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Ge-

biete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Frei-

zeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle 

oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit 

wie möglich vermieden werden. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 

festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist 
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bei der Abwägung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen 

Luftqualität als Belang zu berücksichtigen.  

Dem Trennungsgebot des § 50 BImSchG wurde bei der Planung und Planfest-

stellung Rechnung getragen, indem eine Trasse gewählt worden ist, die so weit 

wie möglich, unter Berücksichtigung der relevanten Belange, wie schützenswerte 

Naturgegebenheiten, Naturschutzgebiete, Wald- und landwirtschaftliche Flächen, 

von der Wohnbebauung abrückt. Die Trasse ist aus den unter C, Ziffer IV, Nr. 5.4 

[Zusammenfassende Bewertung der verkehrlichen und straßenbautechnischen 

Belange] in Höhe und Lage gewählt worden. Dabei wurde berücksichtigt, dass 

die durch Verkehrslärm Betroffenen ein subjektiv-öffentliches Recht darauf ha-

ben, dass ihre Belange angemessen abgewogen werden. Die fachplanerischen 

Abwägungsvorschriften entfalten insoweit zu ihren Gunsten drittschützende Wir-

kung (vgl. BVerwG, Urteile vom 7. Juli 1978 - BVerwG 4 C 79.76 u.a. -, BVerwGE 

56, 110 <123>, vom 29. Januar 1991 - BVerwG 4 C 51.89 -, BVerwGE 87, 332 

<342> und vom 27. Oktober 1998 - BVerwG 11 A 1.97 - BVerwGE 107, 313 

<322>). Das Gewicht individueller Lärmschutzbelange steht in einer unauflösli-

chen Wechselbeziehung zu dem Gewicht der für das Planvorhaben angeführten 

Gründe (vgl. BVerwG, Urteile vom 14. Februar 1975 - BVerwG 4 C 21.74 -, 

BVerwGE 48, 56 <66 f.> und vom 20. April 2005 - BVerwG 4 C 18.03 -, BVerw-

GE 123, 261 <267 f.>). 

Der Circa-Abstand der neuen Autobahn 49 zu den Ortsrändern beträgt bei 

Florshain 1.200 m 
Wiera    370-720 m 
Momberg    600 m 
Mengsberg 1.700 m 
Speckswinkel 1.400 m 
Erksdorf 1.500 m 
Neustadt 1.000 m 
Stadtallendorf    670 m 

und zu Einzelhäusern wie 

Forsthaus (an der B 454)    900 m 
Gebäude an der Bahn (bei Wiera)    140 m 
Gehöft (zwischen Wiera und Momberg)    270 m 
Gebäude zw. Neustadt u. Stadtallendorf 1.200 m 

sowie zu schützenswerten Bereichen wie 

Biedenbacher Teiche   220 m 
Silberwäldchen (an der B 454)   760 m 

Dabei ergeben sich die unterschiedlichen Abstände aus der Trassenführung zwi-

schen den einzelnen Siedlungsbereichen sowie den im Außenbereich befindli-

chen Wohngebäuden nördlich und südlich der neuen Autobahn. Da auch Gra-

dientenabsenkungen, Tief- oder Troglagen Mittel sind, mit denen der Abwä-
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gungsdirektive des § 50 BImSchG Rechnung getragen werden kann (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 28. Januar 1999 - BVerwG 4 CN 5.98 -, BVerwGE 108, 248), 

wurde dies bei der Festlegung der Trasse im Aufriss berücksichtigt. Die entlang 

der A 49 vorgesehenen Verwallungen gehören im Ergebnis auch zu diesen Vor-

kehrungen. 

Mit der Trassenführung, die zu den Siedlungs- und Wohnbereichen ausreichend 

große Abstände aufweist, und der Gradientenlage wird erreicht, dass für die 

schutzbedürftigen Wohnbereiche – mit einer Ausnahme einzelner im Außenbe-

reich befindlicher Wohngebäude – keine schädlichen Umwelteinwirkungen eintre-

ten. Es werden – wie nachfolgend dargelegt, wenn auch auf dieser Stufe noch 

nicht relevant – die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV mit 

Ausnahme an zwei einzeln stehenden Gebäuden unterschritten. 

Jedenfalls drängt sich der Planfeststellungsbehörde unter Beachtung der Immis-

sionsschutzbelange keine andere Linienführung auf. Bei der Planung des plan-

festgestellten Vorhabens wird somit eine Lösung gewählt, bei der schädliche 

Umweltauswirkungen, insbesondere Lärm- und Luftverunreinigungen auf aus-

schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige 

schutzwürdige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden und damit den 

Gesundheitsbelangen i.S.d. 39. BImSchV Rechnung getragen. Dies gilt auch für 

die beiden vorgenannten einzeln stehenden Gebäude. 

Die festgestellte Trasse der A 49, VKE 30, in Höhe und Lage trägt somit der Ab-

wägungsdirektive des § 50 BImSchG in angemessener Weise Rechnung.  

6.2 Lärmschutz 

Bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen ist unbescha-

det des § 50 BImSchG (als zweiter Stufe) sicherzustellen, dass durch diese keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen wer-

den können, die nach dem Stand der Technik i.S.d. Maßstabs des § 3 Abs. 6 

BImSchG vermeidbar sind (§ 41 Abs. 1 BImSchG). Daher ist im Rahmen der 

Planfeststellung geprüft worden, ob bei der geplanten Straßenführung ausrei-

chender Immissionsschutz sichergestellt ist und, wenn nicht, wie dieser im Ein-

zelnen hergestellt werden kann. Wie die nachfolgenden Darlegungen zeigen, 

sind von den Straßenbauvorhaben keine schädlichen Umwelteinwirkungen und 

damit keine unzumutbaren Auswirkungen auf schutzbedürftige Gebiete und An-

lagen zu erwarten. Denn über die vorgesehenen (passiven) Lärmschutzmaß-

nahmen hinaus sind, wie die Prüfung nach § 41 BImSchG ergeben hat, keine 

weiteren aktiven oder passiven Maßnahmen zum Schutz der baulichen Anlagen 

notwendig. Der Bau der planfestgestellten neuen öffentlichen Bundesfernstraße 
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ist – wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen – mit den Belangen des Lärm-

schutzes zu vereinbaren. In allen Bereichen der Trasse können die einschlägigen 

Grenzwerte – zum Teil mit Hilfe passiver Schallschutzmaßnahmen an baulichen 

Anlagen – eingehalten werden. Damit trägt der Plan den Lärmschutzbelangen 

der Betroffenen in angemessener Weise Rechnung. Die Einwendungen wegen 

der Lärmauswirkungen und die Forderungen nach weitergehenden aktiven Lärm-

schutzmaßnahmen waren zurückzuweisen. 

Die vom Gesetzgeber in § 41 Abs. 1 BImSchG verwendeten Begriffe „Bau und 

wesentliche Änderung öffentlicher Straßen“ und „schädliche Umwelteinwirkungen 

durch Verkehrsgeräusche“ sind in der 16. BImSchV einer normativen Regelung 

zugeführt worden. Nur wenn sich derartige Wirkungen nicht vermeiden lassen, 

wird das vom Gesetzgeber aufgestellte Gebot der Sicherstellung nicht erfüllt. Die 

durch Verkehrslärm Betroffenen werden vorliegend nicht in einem subjektiv-

öffentlichen Recht verletzt, da der Vorhabenträger die erforderlichen vor Ver-

kehrslärm schützenden Maßnahmen vorgesehen hat und – ergänzend dazu – im 

Planfeststellungsbeschluss unter A, Ziffer V,1 [Passiver Lärmschutz] der Umfang 

des Aufwendungsersatzes festgelegt wurde.  

Bei der hier festgestellten Baumaßnahme – Neubau der Bundesautobahn 49, 

Teilabschnitt Schwalmstadt - Stadtallendorf (VKE 30) – handelt es sich um den 

Bau einer (neuen) Straße i.S.d. § 41 BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 1 der 16. 

BImSchV.  

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass in Bezug auf den Lärmschutz 

die besondere Vorschrift des § 41 BImSchG heranzuziehen ist. § 41 Abs. 1 

BImSchG schließt grundsätzlich die gleichzeitige Anwendung des § 74 Abs. 2 

Satz 2 HVwVfG aus. Neben dem durch §§ 41 ff. BImSchG normierten Lärm-

schutzsystem kommt ein Rückgriff auf die allgemeine Regelung des § 74 Abs. 2 

Satz 2 HVwVfG inhaltlich (materiell) nur nach Maßgabe des § 42 Abs. 2 Satz 2 

BImSchG in Betracht. § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG ist lediglich in verfahrensrecht-

licher Hinsicht zu beachten. § 41 Abs. 1 BImSchG bezieht sich ausschließlich auf 

den aktiven Lärmschutz. Nur soweit die Kosten aktiver Schutzmaßnahmen außer 

Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen, ist die Planfeststellungs-

behörde gemäß § 41 Abs. 2 BImSchG nicht an das Gebot des Abs. 1 gebunden. 

In diesem Fall hat sie über die Zubilligung passiven Lärmschutzes nach Maßga-

be des § 42 BImSchG zu befinden.  

Sowohl die in dieser Verordnung geregelten Immissionsgrenzwerte als auch das 

darin enthaltene Berechnungsverfahren sind der Wertung der von der hier neu zu 

bauenden A 49 ausgehenden Verkehrsgeräusche zu Grunde zu legen. Andere 

Verfahren, etwa nach der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, finden daher 
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keine Anwendung. Bei den im Beiblatt 1 zur DIN 18005 genannten Orientie-

rungswerten handelt es sich um Werte, die beim Städtebau bei der Bestimmung 

der zumutbaren Lärmbelastung als grober Anhalt herangezogen zu werden pfle-

gen.  

Die Beurteilung, ob ein Gebiet oder eine Anlage unter Verkehrslärmschutzge-

sichtspunkten schutzbedürftig ist, richtet sich danach, ob Verkehrslärm die Art 

der Nutzung beeinträchtigen kann. Dabei ist auch die (besondere) Erholungs-

funktion einer Anlage oder eines Gebietes, zum Beispiel eines ausgewiesenen 

Kleingartengeländes, zu berücksichtigen. In dem betroffenen Planungsraum der 

Städte Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und Stadtallendorf befindet sich – aus-

weislich der Unterlagen – kein solches Gebiet, das seiner Funktion nach – es 

dient regelmäßig der Erholung – nach Schutzkategorie 3 (Misch- und Dorfgebiet) 

gemäß der nachfolgenden Tabelle 17 dem Tageswert zu schützen. Auch wurde 

im Anhörungsverfahren nichts Gegenteiliges vorgetragen, so dass der Plan-

feststellungsbehörde sich keine andere Einschätzung aufdrängen musste.  

Bei der Beurteilung des Lärmschutzes wurde beachtet, dass die Ermächtigungs-

grundlage in dem § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG auf den Schutz der Nach-

barschaft abstellt. Im Gegensatz zur Allgemeinheit (vgl. auch § 3 Abs. 1 

BImSchG) ist die „Nachbarschaft“ i.S.d. BImSchG ein konkretisierbarer Perso-

nenkreis, der mit einer gewissen Regelmäßigkeit bestimmten Immissionen aus-

gesetzt ist oder – bezogen auf den Verkehrslärm – sich im Einwirkungsbereich 

von Straßen und Schienenwegen aufhält. Nicht zur „Nachbarschaft“ gehören 

Parkanlagen, Erholungswald, Sport- und Grünflächen, Friedhöfe oder ähnliche 

Flächen, da sie nur zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind. In einem 

solchen Bereich vorhandene schutzbedürftige Nutzungen, z.B. Wohnungen, zäh-

len hingegen zur Nachbarschaft und sind nach Schutzkategorie 3 (Misch- und 

Dorfgebiet) gemäß der nachfolgenden Tabelle 17 zu schützen, soweit sie nicht 

im Einzelfall, z.B. in Innerortslagen, einer anderen Schutzkategorie zuzuordnen 

sind.  

In dem bebauungsrechtlichen Außenbereich werden regelmäßig lärmintensivere 

Anlagen vorgesehen, auch wenn dieser Bereich der Bevölkerung zu Erholungs-

zwecken dient. Dabei ist berücksichtigen, dass nur beim Aufenthalt in Trassen-

nähe der Erholungssuchende einer stärkeren Lärmbelastung ausgesetzt ist, die 

mit zunehmender Entfernung von der Straße entsprechend abnimmt, so dass 

sich Erholungssuchende in der Regel nur kurzzeitig den hohen Lärmauswirkun-

gen einer Straße aussetzen. 

Schutzbedürftig  gegen Verkehrslärm sind insbesondere Gebiete mit Wohnbe-

bauung (siehe § 2 Abs. 1 Nr. 2 f. der 16. BImSchV) sowie besonders schützen-
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werte Anlagen wie Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime (§ 2 Abs. 

1 Nr. 1 der 16. BImSchV). Die Art der im Einwirkungsbereich der neuen A 49 lie-

genden Gebiete ergibt sich grundsätzlich aus den Festsetzungen in den Be-

bauungsplänen. Anlagen und Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, 

sind entsprechend ihrer sich aus der Eigenart des Gebietes oder der Fläche er-

gebenden Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. Bestimmten baulichen Anlagen wird 

gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 der 16. BImSchV eine höhere Belastung zugemutet; so 

werden für die im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuches (BauGB) ange-

troffenen baulichen Anlagen die in der Tabelle 17 genannten Immissionsgrenz-

werte für Dorf- und Mischgebiete herangezogen. Der übrige Außenbereich stellt 

als solcher grundsätzlich kein schutzbedürftiges Gebiet i.S.d. 16. BImSchV dar, 

da er keinem bestimmten Personenkreis, der in seiner Gesamtheit den Begriff 

der „Nachbarschaft“ erfüllt, zuzuordnen ist.  

Die in den bebauten Gebieten der Städte Schwalmstadt, Neustadt (Hessen) und 

Stadtallendorf angetroffenen Gebietsarten sind in der schalltechnischen Untersu-

chung (lfd. Nr. 13.0 bis 13.2 und 14.0 bis 14.8 der festgestellten Unterlagen) be-

schrieben und dargestellt. Auch im Anhörungsverfahren wurden diesbezüglich 

keine gegenteiligen Stellungnahmen abgegeben, die die Planfeststellungsbehör-

de veranlassen müsste, eine andere Bewertung vorzunehmen. 

Danach handelt es sich bei der Wohnbebauung am westlichen Ortsrand von 

Treysa überwiegend um Wohngebiete. Nördlich und südlich der Sachsenhäuser 

Straße (jetzige L 3155) befindet sich das Diakoniezentrum Hephata, das als 

Sondergebiet eingestuft ist. Die südlich von Treysa an der B 454 liegenden 

Wohngebäude an der Straße „Am Silberwäldchen“ und Wierastraße stehen im 

Außenbereich. Dies gilt auch für die Gebäude im Bereich der „Biedenbacher Tei-

che“. Diese sind – so die Darstellung im Erläuterungsbericht (lfd. Nr. 11 der Un-

terlagen) – überwiegend nicht genehmigt und würden somit nicht in eine Schutz-

kategorie fallen. Hierzu ist Folgendes anzumerken: 

Im Hinblick darauf, dass die zuständigen Behörden des Schwalm-Eder-Kreises 

nicht gegen die „nicht genehmigte Nutzung“ vorgegangen sind sondern die Nut-

zung geduldet hat, geht die Planfeststellungsbehörde von der grundsätzlichen 

Schutzbedürftigkeit der baulichen Nutzung der Gebäude im Bereich der „Bieden-

bacher Teiche“ aus (vgl. Hess. VGH, Urteil 16. Juni 1992 - 2 UE 1238/87 -, S.44 

des Umdrucks). 

Während die Ortskernbereiche von Wiera, Momberg, Speckswinkel und Erksdorf 

als Mischgebiete eingestuft sind, befinden sich an den Ortsrändern auch Wohn-

gebiete. Zudem befinden sich im Außenbereich auch Einzelgehöfte oder auch ein 

Forsthaus oder ein Gebäude an der Bahn (bei Wiera). 
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Bei den Gebieten am Ortsrand von Neustadt (Hessen) handelt sich sowohl an 

der B 454 als auch an der K 17 und der L3071 um Wohngebiete und eine kleines 

Mischgebiet. An der K 17 befindet sich ein Sondergebiet (Festplatz), südöstlich 

der L3071 ein weiteres für „Erholung“. Bei diesen Sondergebieten handelt es sich 

nicht um „Nachbarschaft“ im vorgenannten Sinne, so dass ein Schutzbedarf nicht 

gegeben ist. Nordwestlich der B 454 sind Gewerbeflächen ausgewiesen, die bis-

lang nur teilweise bebaut sind. Am Erksdorfer Weg befindet sich eine Gärtnerei. 

Im Bereich Stadtallendorf ist südlich der B 454 ein Gewerbegebiet ausgewiesen. 

In größere Entfernung befinden sich Wohngebiete (beidseits der Neustädter 

Straße) und westlich davon Misch- und weitere Wohngebiete. Auch nördlich des 

Bärenbaches sind Wohngebiete ausgewiesen. 

Bei einer Wohnbebauung ist weiterhin von Bedeutung, dass der Schutz gegen 

Verkehrslärm sowohl im bebauten Innenbereich als auch im Außenbereich nicht 

nur auf den Schutz des Innenwohnbereiches beschränkt ist, sondern auch der so 

genannte Außenwohnbereich ist grundsätzlich – wenn auch nicht in gleichem 

Maße wie der Innenwohnbereich – schutzbedürftig (vgl. hierzu BVerwG, Urteil 

vom 29. Januar 1991 - BVerwG 4 C 51.89 -, BVerwGE 87, 332). Der Umstand, 

dass der Außenwohnbereich in erster Linie der Erholung dient, steht dem nicht 

entgegen; denn auch die Erholung gehört zu den Grundbedürfnissen des Men-

schen und ist somit ein Faktor bei der Beurteilung der Schutzbedürftigkeit eines 

Gebietes oder einer baulichen Anlage. Zum Außenwohnbereich gehören zum 

Beispiel Balkone und mit dem Wohnhaus verbundene Terrassen sowie zum 

Wohnen im Freien geeignete und bestimmte Flächen des Grundstücks (wie Gar-

tenlauben, Grillplätze). Ob Flächen tatsächlich zum „Wohnen im Freien“ geeignet 

sind, ist jeweils im Einzelfall festzustellen. Freiflächen (am Wohngebäude) sind 

gegenüber dem Verkehrslärm nicht allein deshalb schutzwürdig, weil die gebiets-

spezifischen Immissionsgrenzwerte überschritten sind, vielmehr müssen sie da-

rüber hinaus zum Wohnen im Freien geeignet und bestimmt sein. (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 11. November 1988 - BVerwG 4 C 11/87 -, NVwZ 1989, 255). Ein Au-

ßenwohnbereich liegt insbesondere nicht vor bei Vorgärten, die nicht dem regel-

mäßigen Aufenthalt dienen. Dies gilt auch für Flächen, die nicht zum „Wohnen im 

Freien“ benutzt werden dürfen, oder bei Balkonen, die nicht dem regelmäßigen 

Aufenthalt dienen. Von einer nächtlichen Nutzung zu Wohnzwecken – und damit 

als zentralem Lebensmittelpunkt – kann bei einem als Garten genutzten Außen-

wohnbereich nicht ausgegangen werden (BVerwG, Urteil vom 15. März 2000 - 

BVerwG 11 A 33.97 -, NVwZ 2001, 78). 
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Die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung hat zutreffend folgende Immis-

sionsgrenzwerte  gemäß § 2 der 16. BImSchV der Beurteilung des Lärmschut-

zes bei der Planung zu Grunde gelegt: 

Tabelle 17: Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV 

Art der Anlage oder des Gebietes Tag Nacht 

1.     an Krankenhäusern, Schulen, 

Kurheimen und Altenheimen 

 

57 Dezibel (A) 

 

47 Dezibel (A) 

2.     in reinen und allgemeinen Wohngebie-

ten und Kleinsiedlungsgebieten 

 

 

59 Dezibel (A) 

 

 

49 Dezibel (A) 

3.     in Kerngebieten, Dorfgebieten und 

Mischgebieten 

 

64 Dezibel (A) 

 

54 Dezibel (A) 

4.     in Gewerbegebieten 69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A) 

Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage oder der Nacht ausgeübt, so ist 

nur der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum maßgebend (§ 2 Abs. 3 der 16. 

BImSchV). Dies gilt vorliegend für Schulen und Kindertagesstätten, aber auch 

Gewerbebetriebe, es sei denn, dass sich eine Wohnung (z.B. für den Hausmeis-

ter) in der baulichen Anlage befindet, oder der Betrieb auch während der Nacht 

arbeitet, für die der Nachtwert herangezogen wird.  

Die dem Planfeststellungsbeschluss zu Grunde liegende Lärmberechnung  ist – 

entgegen der von Beteiligten geäußerten Zweifel – nicht zu beanstanden. Die im 

Auftrag des Vorhabenträgers, vertreten durch das Amt für Straßen- und Ver-

kehrswesen Kassel, von einem Fachbüro unter Beachtung der geltenden Vor-

schriften und Richtlinien durchgeführte schalltechnische Untersuchung trägt den 

Anforderungen der 16. BImSchV Rechnung und stellt eine ausreichende Ent-

scheidungsgrundlage dar. Auf die Einholung eines weiteren Sachverständigen-

gutachtens konnte daher verzichtet werden. 

Dabei sind entsprechend dem für das Berechnungsverfahren geltenden Rege-

lungen alle entscheidungsrelevanten Parameter berücksichtigt worden. In Anlage 

1 zu § 3 der 16. BImSchV wird das Berechnungsverfahren für den Beurteilungs-

pegel an Straßen vorgegeben. Die Berechnung erfolgte gemäß § 3 der 16. 

BImSchV i.V.m. Anlage 1 i.V.m. der „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ - 

Ausgabe 1990 - (RLS-90). Kap. 4 der RLS-90 ist in der Verordnung in Bezug ge-

nommen und beim Vollzug der Verordnung anzuwenden. Die vorgenannten Im-

missionsgrenzwerte und das Verfahren zur Ermittlung der Beurteilungspegel ste-

hen in einem nicht trennbaren Regelungszusammenhang. 

Um zeit- und kostenintensive Ermittlungen im Einzelfall zu vermeiden, hat der 

Verordnungsgeber von der Möglichkeit pauschalierender Berechnungsvorschrif-

ten Gebrauch gemacht, die sich im Einzelfall zu Gunsten, aber auch zu Lasten 

eines Betroffenen auswirken können. Das normativ vorgegebene Berechnungs-
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verfahren nimmt es bewusst in Kauf, dass bei der Ermittlung der Beurteilungspe-

gel einzelne lärmmindernde oder lärmsteigernde Phänomene durch pauschalier-

te Zu- und Abschläge berücksichtigt werden, obwohl im Einzelfall die Lärmsteige-

rung oder –reduzierung tatsächlich kleiner oder größer als der angesetzte Wert 

sein kann. Nach Anlage 1 zu § 3 der 16. BImSchV werden der schalltechnischen 

Berechnung die maßgebende stündliche Verkehrsstärke M und der maßgebende 

Lkw-Anteil p mit Hilfe der der Planung zu Grunde liegenden geeigneten projekt-

bezogenen Untersuchungsergebnissen der prognostizierten durchschnittlichen 

täglichen Verkehrsstärke (DTV = durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke aller 

Tage des Jahres) berechnet. Die nach § 3 der 16. BImSchV in Verbindung mit 

Anlage 1 verwerteten Daten, Tabellen, Korrekturwerte etc. beruhen auf bislang 

hierzu gewonnenen Erfahrungen.  

In die schalltechnische Berechnung, die vom Amt für Straßen- und Verkehrswe-

sen Kassel unter Anwendung eines elektronischen Rechenprogramms durchge-

führt wurde, fließen unterschiedliche Faktoren ein. Gemäß Kap. 4 der RLS-90 

wird der von einer Straße ausgehende Schallpegel aus der maßgeblichen Ver-

kehrsstärke und dem Lkw-Anteil ermittelt worden.  

Tabelle 18a: Eingabedaten für die schalltechnische Untersuchung 
 

Abschnitt Prognosebelastung  A49 
(siehe Tab. 16) 

DTV2015,W 

Eingabedaten 
 

DTV 
Schwalmstadt-Neustadt 38.300 38.480 
Neustadt-Stadtallendorf 39.100 39.310 
Stadtallendorf (-K12) 37.300 36.000 

Dabei konnte mit einem DTV2015 für den Abschnitt Schwalmstadt-Neustadt von 

38.500 Kfz/24h und für den Abschnitt Neustadt-Stadtallendorf von 39.300 

Kfz/24h und einem Lkw-Anteil tags/ nachts mit pt = 25% und pn = 45% gerechnet 

werden (siehe die Tabelle 16: Verkehrsbelastung der A 49 unter C, Ziffer IV, Nr. 

5.1.3 [Straßenquerschnitt] und schalltechnische Untersuchung, 2006 [lfd. Nr. 11.1 

der festgestellten Unterlagen]). Überdies wurde bei der schalltechnischen Unter-

suchung der DTV2015 im Sinne einer Worst case-Betrachtung in Ansatz gebracht. 

Dieser DTV liegt geringfügig höher als der DTV2020  und DTV2025  (siehe die Tabel-

len 9, 12a und 12b). Der DTV2015,W, der Dimensionierung der Autobahn zu Grun-

de gelegt wird, liegt bei einer Autobahn über dem DTV2015. Der Wert über alle 

Werktage des Jahres (DTVW) liegt in der Regel, in Abhängigkeit von der Gangli-

nie, etwa 10% über den Werten für alle Tage des Jahres (DTV), die für die schall-

technische Berechnung maßgeblich sind, liegen. Der DTV2015 beträgt 

~0,9 * DTV2015,W. Dies bedeutet beispielsweise bei einem DTV2015,W = 38.300 

Kfz/24h einen Der DTV2015
 = 0,9 * 38.300 = 34.470 Kfz/24h. Damit hat der Vorha-
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benträger mit auf der sicheren Seite liegenden DTV gerechnet. Nach der Fort-

schreibung der Verkehrsprognose auf die Prognosejahre 2020 und 2025 ist mit 

einer minimal niedrigeren Verkehrsbelastung zu rechnen. Der Vorhabenträger 

hat jedoch zutreffend die höhere Verkehrsbelastung des Prognosejahres 2015 

herangezogen und nicht auf die sich bei der Fortschreibung ermittelte niedrigere 

Prognosebelastung im Jahr 2025 abgestellt. Würden die genauere Verkehrsda-

ten herangezogen, würden sich lediglich geringere Belastungswerte ergeben. Die 

stündliche Verkehrsstärke M wurde entsprechend Tabelle A der Anlage 16. 

BImSchV mit Mt = 0,06 DTV und Mn = 0,014 DTV ermittelt. Bezogen auf bei-

spielsweise Mt  = 0,06 * 38.500 = 2.310 Kfz/h bzw. auf Mt  = 0,06 * 38.200 = 2.292 

Kfz/h sind das 18 Fahrzeuge. Damit konnte der Vorhabenträger der schalltechni-

schen Untersuchung die ursprünglich höheren DTV-Werte zu Grunde legen (sie-

he ergänzende Hinweise zur schalltechnischen Untersuchung 2006 [lfd. Nr. 

11.1A der festgestellten Unterlagen]). In diesem Zusammenhang ist darauf hin-

zuweisen, dass der vom Vorhabenträger gewählte Prognosezeitraum 2015 nicht 

zu kurz gewählt ist. Eine starre Festlegung auf einen bestimmten Zeitraum er-

scheint schon deshalb problematisch, weil es insoweit an jeglicher normativer Fi-

xierung fehlt. Die 16. BImSchV lässt diese Frage ungeregelt. Lediglich in der Be-

gründung findet sich ein Hinweis, der gewisse Rückschlüsse auf den Prognose-

zeitraum zulässt, von dem der Verordnungsgeber ausgegangen ist.  

„Die Prognosewerte werden im Allgemeinen erst nach 10 bis 20 Jahren er-
reicht“ (BT-Dr. 661/89, S. 37).  

Da normative Vorgaben fehlen, sprechen gewichtige Gründe für den vom Vorha-

benträger bei der schalltechnischen Untersuchung weiterhin auf das Jahr 2015 

mit der höchsten Prognosebelastung der A 49 als Bezugsjahr abzustellen. Auch 

die Planfeststellungsbehörde konnte dementsprechend bei ihrer Beurteilung des 

Lärmschutzes von den Grundannahmen des Vorhabenträgers ausgehen, wie sie 

in der Verkehrsuntersuchung und den schalltechnischen Untersuchungen zum 

Ausdruck kommen. Es sind weder methodische Fehler bei der Verkehrsprognose 

noch in Bezug auf die auf die Grundstücke der Betroffenen zu erwartenden Be-

lastungen durch Lärm oder Luftverunreinigungen zu erkennen. Die dem Plan-

feststellungsbeschluss zu Grunde gelegten Werte sind somit beanstandungsfrei.  

Die Lärmberechnung stellt auf nachvollziehbare Werte für die maßgebliche Ta-

ges- und Nachtstunde ab. Vorliegend sind die in der Tabelle enthaltenen Lkw-

Anteile am Gesamtverkehr pt und pn übernommen worden, da ausgehend von 

den projektbezogenen Untersuchungsergebnissen und den zu erwartenden Ver-

lagerung des Schwerverkehrs auf die A 49 diese Werte vom Vorhabenträger zu 

Recht als geeignet angesehen werden. Für den Lkw-Anteil tags/ nachts hat der 
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Vorhabenträger – obwohl genauere Erkenntnisse vorliegen – mit den Tabellen-

werten von pt = 25% und pn = 45% gerechnet. Gründe, weshalb die Werte der 

Tab. 3 der RLS-90 angesetzt werden, sind in den Unterlagen zwar nicht darge-

stellt. Es lässt sich aber grundsätzlich sagen, dass eine Umrechnung des gesam-

ten Tages-Güterverkehrs auf die maßgeblichen Anteile vorliegend zu einem ähn-

lichen, auf jeden Fall nicht ungünstigeren Ergebnis (höheren p-Werten) führt. 

Somit ist die vorgenommene Ermittlung der Lärmwerte nicht zu beanstanden.  

Bei den Verkehrsuntersuchungen werden bei der Gruppe „Lkw“ nur die Fahr-

zeugarten Lkw mit zulässigem Gesamtgewicht größer 3,5t ohne und mit Anhä-

nger (einschließlich Sattelzüge) erfasst. Die Lkw bis 3,5t (also >2,8t bis ≤3,5t) 

sind somit hierin in der Regel nicht enthalten. Als Beurteilungsgrundlage für 

Lärmberechnungen sind jedoch weiterhin nach der Definition in der 16. BImSchV 

und den RLS-90 die mittleren Lkw-Anteile (entsprechend der vorhandenen Fahr-

zeugartenuntersuchung) am Kfz-Verkehr ausgewiesen (vgl. BASt, Heft V 115 

und Heft V 137). Bei den neueren Verkehrsuntersuchungen, insbesondere seit 

der allgemeinen Straßenverkehrszählung 2005, ist die Abgrenzung der beiden 

Lärmtypen „Pkw“ und „Lkw“ davon abhängig, ob die Kraftfahrzeuge nach der 

StVO (ohne Anhänger) auf den zweibahnigen Straßen einer Geschwindigkeits-

beschränkung unterliegen oder nicht. Der Lärmtyp „Pkw“ umfasst sämtliche Kraft-

fahrzeuge, die nach der StVO (ohne Anhänger) auf zweibahnigen Straßen keiner 

Geschwindigkeitsbeschränkung unterliegen. Alle anderen Kraftfahrzeuge ent-

sprechen dem Lärmtyp „Lkw“. Bei „Lkw-ähnlichem“-Kfz-Verkehr werden auch die 

Pkw mit Anhänger erfasst. Dies entspricht der Abgrenzung zwischen „Leichtver-

kehr“ (LV = Motorräder, Pkw, Lieferwagen) und „Schwerverkehr“ (SV = Busse, 

Lkw, Lastzüge). Im Europäischen Homologationssystem entspricht das den Ka-

tegorien LI-L5, M1 und N1 für LV und M2 bis M3 und N2 bis N3 für SV. Verbun-

den mit dieser Abgrenzung der Fahrzeuge aufgrund ihrer Geschwindigkeitsbe-

schränkung ist ihre Einteilung nach dem zulässigen Gesamtgewicht (zGG) er-

folgt. Die Abgrenzung der Fahrzeuge aufgrund ihres „zulässigen Gesamtge-

wichts“ (zGG) ist daher nicht mehr relevant und verändert nach Darstellung der 

BASt die vor 1995 geltende Einteilung in die beiden Lärmtypen „Pkw“ und „Lkw“ 

nicht. Zumal auf Autobahnen sog. Solo-Kfz (also ohne Anhänger) bis 3,5t keinem 

Tempolimit  unterliegen. Daher entfällt nach Darstellung der BASt eine Umrech-

nung auf die 2,8t Tonnagegrenze (siehe Niederschrift über die 13. Bund-/ Län-

der-Dienstbesprechung „Immissionsschutz“ am 19. und 20.11.2008, S. 9 f.). Au-

ßerdem wird auf die Mitteilung der BASt 1/2009 (Straßenverkehrstechnik 2009, 

313) hingewiesen: 
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„Der Wegfall der Umrechnung auf die 2,8 Tonnagegrenze bedeutet eine sta-
tistisch nicht signifikante methodische Änderung. Aus umfassenden Untersu-
chungen der BASt aus dem Jahre 2002 geht hervor, dass es keine signifikan-
ten Unterschiede bei Mittelungspegel Lm

(25) zwischen den Berechnungsergeb-
nissen der Tonnagegrenzen von 2,8t und 3,5t gibt.“  

Der Vorhabenträger musste von daher nicht eine Umrechnung (fiktive Erhöhung) 

der 3,5-Tonner auf 2,8-Tonner vornehmen. Die Prüfung der Planfeststellungsbe-

hörde hat diese Einschätzung bestätigt. Zudem hat der Vorhabenträger in der 

Verkehrsuntersuchung 2011 die Güterverkehrsbelastung für das zGG >2,8t (An-

lage 7) dargestellt. Beim DTVW beträgt dieser Anteil 7.990 bzw. 7.880 Fz/24h bei 

36.700 bzw. 37.800 Kfz/24h (dies entspricht 21,8% bzw. 20,8%). 

Dem von Beteiligten gestellte Antrag, einen (genaueren) Nachweis der Erhebung 

der Lkw >2,8t zu führen und hierzu geeignete Unterlagen für den gesamten Pla-

nungsraum der VKE 30 vorzulegen, musste daher die Planfeststellungsbehörde 

nicht nachkommen. Das heißt, von der planenden Behörde war nicht vor Erlass 

des Planfeststellungsbeschlusses ein entsprechender Nachweis abzuverlangen, 

zumal das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für den 

Vorhabenträger die Einschätzung der BASt mitträgt. Der Antrag war zurückzu-

weisen. 

Die Lärmberechnung stellt somit auf nachvollziehbare Werte für die maßgebliche 

Tages- und Nachtstunde und die Lkw-Anteile am Gesamtverkehr pt und pn ab. 

Mit den in der schalltechnischen Berechnung gewählten Ansätzen wurde zu 

Gunsten der Lärmbetroffenen gerechnet. 

Außerdem sind bei der Berechnung des Emissionspegels die zulässigen Höchst-

geschwindigkeiten, die Art der Straßenoberfläche und die Gradiente (Steigungen 

und Gefälle werden bei >5% berücksichtigt) eingeflossen. Dementsprechend hat 

der Vorhabenträger mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Pkw mit 130 

und für Lkw mit 80 km/h gerechnet. Eine Längsgefälle von >5% ist im Zuge der 

A 49 nicht vorgesehen, so dass keine Zuschläge nach der Formel (9) der RLS-90  

DStg = 0,6 * |g| - 3 für |g| >5% erforderlich sind. In der Darstellung der Emissions-

pegel ist in der Spalte „D Stg“ dementsprechend 0 dB(A) eingetragen.  

Die Höhe des Beurteilungspegels hängt noch von weiteren Parametern, wie der 

Entfernung von Emissions- und Immissionsort, ab. Die berechneten Beurtei-

lungspegel gelten für leichten Wind (etwa 3 m/s) von der Straße zum Immissi-

onsort und/ oder Temperaturinversion, die beide die Schallausbreitung fördern, 

aber nicht immer gegeben sind. Bei anderen Witterungsbedingungen können be-

sonders in Bodennähe und in Abständen über etwa 100 m deutlich niedrigere 

Schallpegel auftreten. Bei der Berechnung werden ferner die Boden- und Meteo-

rologiedämpfung (diese entfällt bei einer Abschirmung) und die sich durch die to-
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pographischen und baulichen Gegebenheiten bedingten Pegeländerungen be-

rücksichtigt. Dazu gehören auch Reflexionen, insbesondere an „schallharten“ 

Wänden. Ferner wird für mit Lichtsignalanlagen geregelte Kreuzungen und Ein-

mündungen ein rechnerischer, abstandsbezogener Zuschlag berücksichtigt, weil 

vom Anfahren und Bremsen der Fahrzeuge eine zusätzliche Störwirkung aus-

geht.  

Über die vorgenannten Randbedingungen (wie die maßgebliche Verkehrsbelas-

tung, die aus dem durchschnittlichen täglichen Verkehr bezogen auf das Jahr 

und dem Lkw-Anteil, der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, die Steigungs-

strecken über >5%, aber auch die Entfernung und die Höhe der Straße und des 

Immissionsortes) werden weitere Einflüsse wie Inversionswetterlagen, Staus, 

Überhol- und Beschleunigungsvorgängen an Steigungsstrecken, überhöhte Ge-

schwindigkeiten nicht herangezogen. Dennoch kann gesagt werden, dass nach 

dem Berechnungsverfahren nach der 16. BImSchV in Verbindung mit der RLS-90 

für den Schall von günstigen meteorologischen Ausbreitungsbedingungen aus-

gegangen wird. 

Auch musste bei der schalltechnischen Berechnung nicht auf Spitzenpegel abge-

stellt werden, die sich durch höhere Geschwindigkeiten ergeben. Eine Verpflich-

tung des Vorhabenträgers, die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV i.d.S. 

stets einzuhalten, dass der tatsächliche Lärmpegel zu keinem Zeitpunkt – auch 

nicht kurzfristig – höher liegen darf als die in § 2 Abs. 1 BImSchV normierten 

Grenzwerte, besteht nach geltendem Recht nicht. Überdies werden von Ver-

kehrsteilnehmern gefahrene niedrigere Geschwindigkeiten ebenfalls nicht geson-

dert berücksichtigt. Um einen Vergleich der Beurteilungspegel mit den Grenzwer-

ten vornehmen zu können, werden vom Verordnungsgeber somit zufällig auftre-

tende Einflüsse, die im Einzelfall vom menschlichen Ohr ohne Zweifel, wie nasse 

Fahrbahnen, die zu einem Anstieg der emittierten Schallleistung führen und vom 

Menschen als höherer Lärmwert empfunden werden, nicht herangezogen. Damit 

fließen vereinzelt auftretende Verkehrs- und Wetterverhältnisse nicht in die pro-

jektbezogene Betrachtung ein und führen – anders als der Langzeitmittelungspe-

gel gemäß ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“, Berlin: Beuth-Verlag 1999), 

bei dem eine meteorologische Korrektur berücksichtigt wird – nicht zu einer mit 

der Entfernung zunehmenden Dämpfung. Bei dem berechneten Beurteilungspe-

gel, der den jeweils maßgeblichen Immissionsgrenzwert nicht übersteigen darf, 

handelt es sich um einen Mittelungspegel, zu dessen Wesensmerkmalen es ge-

hört, dass der tatsächliche Lärmpegel zu bestimmten Zeiten höher, zu Zeiten hö-

her oder niedriger als das Mittel liegt. 
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Aus den vorstehenden Gründen kann auch eine (nachträgliche) Schallpegelmes-

sung bei einer neuen Straßenplanung als Entscheidungsgrundlage für Lärm-

schutz im Bereich der Wohnbebauung, auch sonstiger schutzbedürftiger Gebiete 

und Anlagen, entlang der neuen Bundesautobahn nicht herangezogen werden. 

Messungen sind im Hinblick darauf, dass das einheitliche Berechnungsverfahren 

und keine Messung des Beurteilungspegels für die einzelnen Immissionsorte 

vorgeschrieben ist und wegen der Ungenauigkeiten, die den Messungen bei-

spielsweise auf Grund von großen Abständen zum Immissionsort oder Tempera-

turschwankungen zu Eigen sind, ausgeschlossen. Überdies kann bei Neupla-

nungen im Vorfeld nicht durch eine Messung der künftige Lärmpegel ermittelt 

werden. Diese Vorgehensweise ist in der 16. BImSchV so vorgegeben worden. 

Berechnete Pegelwerte lassen sich jederzeit reproduzieren. Dies gilt nicht für 

Messergebnisse wegen der sich häufig verändernden Verkehrsstärke und –zu-

sammensetzung und der ständig wechselnden Wind- und Temperaturverhältnis-

se. Diese Verhältnisse schließen aus, dass an einem bestimmten Immissionsort 

zu verschiedenen Zeiten (auch nachträglich) durchgeführte Messungen zu glei-

chen Ergebnissen führen.  

Bei den lichtsignalgeregelten Knotenpunkten Rampe AS Stadtallendorf/ B 454 

käme ein abstandsbezogener Lästigkeitszuschlag, gestaffelt nach der Entfernung 

von +3 dB(A) (bis 40 m) bis +1 dB(A) (70-100 m) in Betracht, wenn in diesem Be-

reich schützenswerte Immissionsorte liegen würden (siehe Tab. D der Anlage 1 

zur 16. BImSchV). 

Weiterhin wurde der Korrekturfaktor für die Straßenoberfläche von -2 dB(A) ge-

genüber dem Referenzbelag „nicht geriffelter Gussasphalt“ (DStrO = 0 dB(A)) be-

rücksichtigt. Denn es wird als Straßenoberfläche ein Belag hergestellt, der die 

Anforderungen, die an einen lärmmindernden Belag – beispielsweise an einen 

Splitt-Mastix-Asphalt oder Lärmarmer Gussasphalt – gestellt werden, erfüllt (sie-

he die Angaben im Regelquerschnitt [lfd. Nr. 6.1 und 6.2 der festgestellten Unter-

lagen]) (siehe Tab. B der Anlage 1 zur 16. BImSchV bzw. Tab. 4 der RLS 90 und 

die dazu ergangenen Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/1991 [VkBl. 

1991, 480], Nr. 5/2002 [VkBl. 2002, 313], Nr. 5/2006 [VkBl. 2006, 186], Nr. 

3/2009 [VkBl. 2009, 260] und Nr. 22/2010 [VkBl. 2010, 397]).  Nach den Vorga-

ben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) 

werden im Planfeststellungsverfahren Festlegungen zur Art der Straßenbefesti-

gung zur Sicherstellung des Wettbewerbs der unterschiedlichen Oberbauweisen 

der RStO 01 nicht getroffen werden. In Planfeststellung werden bauweisenunab-

hängig die Bauklasse und nur der in den durch Rechtsvorschrift in Bezug auf den 

Lärmschutz in Ansatz zu bringende Korrekturbeiwert festgelegt. Die bautechni-
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schen Maßnahmen zur Sicherstellung des erforderlichen Schutzniveaus sind Sa-

che des Auftraggebers (siehe Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 

05/2005 vom 16.06.2005 betr. „Kriterien für die Wahl und Bewertung unterschied-

licher Bauweisen für den Oberbau von Bundesfernstraßen mit getrennten Rich-

tungsfahrbahnen“). Dementsprechend konnte vom Vorhabenträger unter Berück-

sichtigung des Standes der Technik ein Korrekturfaktor DStrO = - 2 dB(A) und der 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der neu gebauten A 49 > 60 km/h in An-

satz gebracht werden. Dabei handelt es sich vor dem Hintergrund, dass der Wert 

DStrO = - 2 dB(A) auf langjährigen Ermittlungen der Bundesanstalt für Straßen und 

Verkehrswesen (BASt) beruht und aufgrund der „Öffnungsklausel“ der Tabelle B 

zur Anlage 1 der 16. BImSchV eingeführt wurde, um eine ordnungsgemäße An-

nahme. Da die Dauerhaftigkeit der Lärmminderung bis zum Eintritt der Repara-

turbedürftigkeit der Deckschicht und somit innerhalb der Lebensdauer des Stra-

ßenbelags gewährleistet ist, ist somit die Berücksichtigung eines Korrekturwertes 

DStrO = - 2,0 dB(A) von der Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstanden.  

Der Einbau einer offenporigen Asphaltdeckschicht (OPA) mit DStrO = -5 dB(A) 

kommt unter Beachtung der generellen Vorgaben des früheren BMVBW vorlie-

gend auf der A 49 nicht in Betracht. Mit einem solchen Fahrbahnbelag könnte ei-

ne Reduzierung des Beurteilungspegels von -5 bzw. -4 dB(A) – je nach Körnung 

– gegenüber dem Referenzbelag „nicht geriffelter“ Gussasphalt dauerhaft erreicht 

werden (also 3 dB(A) bzw. 2 dB(A) mehr gegenüber der vorgesehenen lärmmin-

dernden Fahrbahndecke). Dies ist nicht zu beanstanden, weil die Verwendung 

einer offenporigen Asphaltdeckschicht lediglich in Ausnahmefällen in Betracht 

kommen kann. Voraussetzung hierfür ist, dass sich dichte Wohnbebauung in der 

Nähe der Straße befindet und die Einhaltung der Lärmvorsorgegrenzwerte mit 

den herkömmlichen Mitteln des aktiven Lärmschutzes an technische, gestalteri-

sche und wirtschaftliche Grenzen stößt. Das heißt, dass ohne offenporige As-

phaltdeckschicht Einhausungen oder seitliche Schallhindernisse in unvertretbarer 

Höhe (z.B. Wände über 10 m Höhe) errichtet werden müssten. Kann ein gesetz-

licher Anspruch auf Lärmschutz im Rahmen der Lärmvorsorge nur mit Wällen 

und/ oder Wänden von über 8 oder 10 Meter Höhe erreicht werden und stehen 

negative Auswirkungen hinsichtlich Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, der 

Sicht sowie durch Verschattung und Mauer-Effekte gegenüber, dann kann unter 

den vom früheren Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ge-

nannten Randbedingungen ein OPA in Betracht gezogen werden. Aufgrund der 

kürzeren Lebensdauer sind die Kosten für einen OPA wegen der Mehrkosten 

aufgrund kürzerer Instandsetzungsintervalle und höherer Herstellungskosten für 
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OPA dreimal so hoch. Vorliegend sind die Randbedingungen im Bereich der von 

der neuen Autobahn betroffenen Wohnbebauung nicht gegeben.  

Im Übrigen ist auch aus artenschutzrechtlichen Gründen, insbesondere aus ar-

tenschutzrechtlichen Gründen des Verkehrslärms in Bezug auf Vögel, ein Einbau 

eines solchen Fahrbahnbelags – etwa wie im Bereich der VKE 20 nördlich des 

Frankenhainer Tunnels in Höhe des dort befindlichen Vogelschutzgebiets – nicht 

erforderlich.  

Daher konnte auch Anträgen Beteiligter, offenporige Fahrbahnbeläge auf der 

A 49 einzubauen, mit dem Planfeststellungsbeschluss nicht entsprochen werden. 

Dies gilt auch in Bezug auf zweischichtige offenporige Asphaltdeckschichten, sog 

„2OPA“-Fahrbahnbelag. So genannte zweilagige offenporige Asphalte (2OPA) 

stellen prinzipiell wirksame Fahrbahndeckschichten dar. Eine zusätzliche Eigen-

schaft der Schallabsorption verleiht dieser Bauweise – neben ihrer rollgeräusch-

mindernden Textur – die Fähigkeit, nicht nur die Rollgeräusche von Pkw- son-

dern auch von Lkw-Reifen deutlich zu reduzieren. Sie stellt somit eine Bauweise 

dar, die sowohl bei Pkw- als auch Lkw-Reifen wirkt, da sie zur Minderung dieser 

Geräusche wirksam beitragen kann, ohne dass die anderen funktionalen Eigen-

schaften darunter leiden.  

Die Lärmberechnung ist somit unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 

Richtlinien durchgeführt worden.  

Hinsichtlich der der Beurteilung des Lärmschutzes zu Grunde gelegten Daten 

wird auf die Zusammenstellung der Emissionspegel der einzelnen Straßenab-

schnitte (lfd. Nr. 11.1 der Unterlagen) verwiesen. 

Tabelle 18b: Ausgewählte Emissionspegel für eine Richtungsfahrbahn 
 

Abschnitt DTV2015 Steigung DStrO Lm,E 25,T Lm,E, 25,N 
Schwalmstadt - Neustadt 38.480 0,0% -2,0 74,7 69,8 
Bauwerke 115, 117, 199, 120 38.480 0,0% 0,0 76,7 71,8 
Neustadt - Stadtallendorf 39.310 0,0% -2,0 74,8 69,9 
Bauwerk 123 39.310 0,0% 0,0 76,8 71,9 
südlich Stadtallendorf 36.000 0,0% -2,0 74,4 69,5 

 
Anmerkungen: 
Lm,E, 25, T/N = Emissionspegel tags/ nachts in einem Abstand von 25 m  
DTV2015 = Belastung einzelner Straßenabschnitte 
DV,T/N = Geschwindigkeit Pkw 130 km/h und Lkw 80 km/h 
DStg = Zuschlag für Steigung >5,0% 

Nach den RLS-90 wird der Emissionspegel Lm,E, der die Stärke der Schallemissi-

on einer Straße beschreibt, zunächst für eine Referenz-Straßendeckschicht aus 

nicht geriffeltem Gussasphalt berechnet. Der Lm,E,25 stellt den Emissionspegel un-

ter Berücksichtigung der tatsächlich vorhandenen Decke dar, weil er den Korrek-

turfaktor DStrO für unterschiedliche Straßenoberflächen berücksichtigt. 
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Die vom ASV Kassel unter Berücksichtigung der nachfolgenden Vorkehrungen 

erstellte schalltechnische Berechnung hat folgende Beurteilungspegel ergeben: 

Tabelle 19: Beurteilungspegel in dB(A) an relevanten Immissions-
orten 

 
Immissionsort (IO) Gebiet1) Entfernung Beurteilungspegel 

Nr. Ort   Tag Nacht 
 Florshain     
1 Sportweg MI 1.207 48 43 

4 Forsthaus Silberwäldchen AU 217 62 - 
 Treysa     
5 Silberwäldchen AU 763 m 51 46 
6 Forsthaus an B 454 (Nr. 75) AU 902 m 48 43 
 Wiera     
7 In den Eichen 10 WA 723 m 49 44 
9 Momberger Straße 8 MI 453 m 55 50 
12 Bahnhäuschen AU 375 m 63 581) 

 Momberg     
13 Gehöft (Riedmühle) AU 270 m 61 562) 

16 Wieraer Straße 32 MI 666 m 53 48 

19 Am Sportplatz 2 WA 637 m 53 48 

 Mengsberg     
21 Am Berg WA 1.678 m 42 37 

 Speckswinkel     
25 Zum Krückeberg WA 1.420 m 44 39 
 Neustadt     
30 Rathenaustraße 33 WA 1.025 m 49 44 
33 Lehmkaute SOK 1.083 m 49 44 
34 Erksdorfer Weg AU 1.200 m 47 42 
 Erksdorf     
27 Buchenweg 5 WA 1.482 m 43 38 
 Stadtallendorf     
37 Eulenweg 37 WA 672 m 52 47 

 
Anmerkungen:  
WA = Wohngebiet 
MI = Mischgebiet 
SOK = Sondergebiet Krankenhaus, Kurheime, Altenheime 
AU = Außenbereich 
1) Überschreitung an Hausseite Nordwest, an den anderen Hausseiten nicht 
2) Überschreitung an der Nord- und Südostseite 

Daraus ergibt sich, dass im Bereich Treysa mit Hilfe von Geländemodellierungen 

(Gestaltungswällen) aus Überschussmassen die geltenden Tag- und Nacht-

grenzwerte unterschritten sind. Dies gilt auch für die Stadtteile Wiera und Flors-

hain sowie das Diakoniezentrum Hephata. In Neustadt (Hessen) und den Stadt-

teilen Momberg, Mengsberg und Speckswinkel werden die entsprechenden 

Grenzwerte (Tag und Nacht) – auch lärmreduzierende Maßnahmen – unterschrit-

ten. Dies gilt auch für und Stadtallendorf mit dem Stadtteil Erksdorf. Überdies 

wird mit den Verwallungen eine Minderung trassennaher Störungen erreicht. Von 

weitergehenden Verwallungen hat der Vorhabenträger Abstand nehmen können, 

weil damit ein größerer Landschaftsverbrauch verbunden wäre, was aber aus 



Planfeststellungsbeschluss - 396 – 
A 49, VKE 30 

 
 

  …/ 

immissionsschutzrechtlichen Gründen nicht geboten ist und angesichts der land-

wirtschaftlichen Interessen nicht in Betracht kommen kann.  

Wie dargelegt, werden mit der gewählten Linienführung die maßgeblichen Lärm-

vorsorgewerte, auch im Bereich des Neustädter Sattels, weitestgehend eingehal-

ten. Dies gilt sowohl für Speckswinkel als auch Erksdorf, aber auch für die Orts-

lage Momberg. Daher werden keine weiteren Schutzmaßnahmen erforderlich. 

Auch für den näher liegenden Ortsteil Wiera werden die Lärmgrenzwerte allein 

durch die auf dem Kälbachtalbauwerk vorzusehenden Betonschutzwände einge-

halten. Zum Schutz der Flora im Talraum werden begleitende Spritzschutzwände 

errichtet (siehe A, Ziffer VI, Nr. 1.22) vorgesehen, womit auch Lärmminderungen 

erreicht werden. Im Übrigen werden in der Kappenkonstruktion des Überbaues 

verstärkte Telleranker eingebaut, damit ggf. höhere Konstruktionen errichtet wer-

den können. Eine Verpflichtung für den Träger der Straßenbaulast besteht nicht; 

daher konnte auch keine diesbezügliche Festlegung im Planfeststellungsbe-

schluss getroffen werden. 

An dem einzeln stehenden Gebäude am Bahnübergang der K 105 bei Wiera bei 

Bau-km 47+620 (Immissionsort 12) und an dem einzeln stehenden Gehöft östlich 

Momberg bei Bau-km 47+800 (Immissionsort 13), die sich beide im Außenbe-

reich befinden, wird der maßgebliche Immissionsgrenzwert von 54 dB(A) in der 

Nacht überschritten. Der für die Tageszeit geltende Grenzwert von 64 dB(A) wird 

auch dort jeweils eingehalten. 

Die Nutzungen im Bereich der Biedenbacher Teiche sollen nach Darstellung im 

Erläuterungsbericht [lfd. Nr. 13.1 der Unterlagen], S. 10, „nach Auskunft des 

Schwalm-Eder-Kreises überwiegend nicht genehmigt“ sein. 

Damit ergeben sich durch die Baumaßnahme an den vorgenannten Objekten – 

mit Ausnahme von den zwei im Außenbereich stehenden Gebäuden – keine 

Überschreitungen der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte von 64 dB(A) am 

Tage und 54 dB(A) in der Nacht in den Dorf- und Mischgebieten, von 59 dB(A) 

am Tage und 49 dB(A) in der Nacht in den Wohngebieten und von 57 dB(A) am 

Tage und 47 dB(A) in der Nacht im Bereich des Diakoniezentrums Hephata.  

Für diese beiden Gebäude Bahnhäuschen und ein Gehöft (Immissionspunkt 12) 

und Gehöft (Immissionspunkt 13) werden entweder an der Nordwest oder Nord- 

und Südostseite die Grenzwerte von 54 dB(A) in Nacht überschritten. Der Vorha-

benträger hat für diese beiden Gebäude keine aktiven Lärmschutzmaßnahmen, 

sondern passive Schutzvorkehrungen an der baulichen Anlage vorgesehen. 

Die Prüfung der Planfeststellungsbehörde hat vorliegend ergeben, dass die dies-

bezüglichen Festlegungen des vom Vorhabenträger verfolgten Lärmschutzkon-

zeptes nicht zu beanstanden sind. Vom Vorhabenträger müssen gemäß § 41 
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Abs. 1 BImSchG keine weitergehenden Maßnahmen des aktiven Schallschutzes 

ergriffen werden. Die Eigentümer können gemäß § 41 Abs. 2, § 42 BImSchG auf 

passiven Schallschutz verwiesen werden. Aktive Maßnahmen würden zwar dem 

Stand der Technik entsprechen, jedoch stehen ihre Kosten außer Verhältnis zu 

dem angestrebten Schutzzweck (§ 41 Abs. 2 BImSchG), wie die nachfolgenden 

Ausführungen auf der Grundlage einer Kosten-Nutzen-Analyse belegen (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 13. Mai 2009 - BVerwG 9 A 72.07 -, Buchholz 406.25 § 41 

BImSchG Nr. 52 Rn. 63 f.).  

Da an den beiden betroffenen Gebäuden der für die Tageszeit maßgebliche 

Grenzwert von 64 dB(A) nicht überschritten wird und der maßgebliche Nacht-

grenzwert von 54 dB(A) nicht an allen Hausseiten überschritten wird, ist lediglich 

insoweit für die Räume, die überwiegend zum Schlafen dienen, passiver Schall-

schutz erforderlich. Dazu gehören auch Kinderzimmer und Einraumapparte-

ments. Angesichts der Nutzung der beiden Gebäude als Wohn- und Schlafraum 

bestehen keine anderen schutzbedürftigen Räume. Zu den baulichen Schutz-

maßnahmen gehört eine Verbesserung der Umfassungsbauteile, wie ein Einbau 

von Schallschutzfernstern. In Räumen, die überwiegend zum Schlafen benutzt 

werden, gehört dazu ebenso der Einbau von Lüftungseinrichtungen. Der Umfang 

der passiven Schutzmaßnahmen wird grundsätzlich nach Maßgabe der Ver-

kehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) vom 4, Februar 

1997 (BGBl. I S. 172), geändert durch Verordnung vom 23. September 1997 

(BGBl. I S. 232), ermittelt. Im Rahmen der Kosten-Nutzen-Analyse genügt eine 

plausible Abschätzung des Maßnahmenumfanges unter Zugrundlegung der be-

troffenen Wohneinheiten und eine Kostenschätzung.  

Unter Berücksichtigung der Überschreitung der Grenzwerte, die je nach Haus bis 

4 dB(A) beträgt, und im Interesse einer ausreichenden Schutzwirkung (Voll-

schutz), das heißt, eine Unterschreitung der Grenzwerte, müssten vorliegend un-

ter Berücksichtigung der jeweiligen Entfernung von ca. 140 m bzw. 270 m dem-

entsprechend etwa 300 m bzw. 550 m lange Lärmschutzwände errichtet werden. 

Ausgehend von den materialspezifischen Kosten von 300,-- €/m² (nach der Sta-

tistik des Lärmschutzes an Bundesfernstraßen 2009 beträgt der Durchschnitts-

preis über alle Jahre 265,- €/m² und für 2009 bei 309,- €/m², dabei sind die zu-

sätzlichen Kosten im der Brücke oder für die Entwässerung noch nicht erfasst, 

und bei einer 4,00 m bzw. 3,00 m hohen Wand entsprechend der Pegelminde-

rung ergeben sich Kosten von 360.000 € (= 300 m * 4,00 m * ~300 €/m²) bzw. 

500.000 € (= 550 m * 3,00 m * ~300 €/m²). Demgegenüber beläuft sich der Auf-

wand für Schallschutzfenster (nach der Statistik des Lärmschutzes an Bundes-

fernstraßen 2009 beträgt der Durchschnittspreis im Jahr 2009 592 €/m) und für 
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Lüftungseinrichtungen (534 €/Stck.) bei jeweils 2 Wohneinheiten beim Immissi-

onsort 12 mit insgesamt 2 Fenstern (eine Hausseite) je 1,50 m² * auf ~3.550 € 

(= 2*2*1,50*592) zuzüglich 2.100 € für Lüftungseinrichtungen (= 4*534) und für 

den Immissionsort 13 mit insgesamt 4 Fenstern (zwei Hausseiten) je 1,50 m² auf 

~7.100 € (= 4*2*1,50*592) zuzüglich 4.200 € für Lüftungseinrichtungen (= 8*534). 

Damit stehen bei dem Immissionsort 12 Kosten für eine Lärmschutzwand von 

360.000 m Aufwendungen für einen passiven Schallschutz von etwa 5.650 € und 

dem Immissionsort 13 Kosten für eine Lärmschutzwand von 550.000 m Aufwen-

dungen für einen passiven Schallschutz von etwa 11.300 € gegenüber. Ein akti-

ver Lärmschutz wäre somit entweder ~63 mal oder ~48 mal so teuer wie passiver 

Lärmschutz. Die Kosten für aktive Schutzmaßnahme stehen somit außer Ver-

hältnis zu dem angestrebten Schutzzweck (§ 41 Abs. 2 BImSchG). Dem Träger 

des Vorhabens war somit im Planfeststellungsbeschluss aufzugeben, den sich 

insoweit ergebenden Anspruch der betroffenen Eigentümer auf passiven Lärm-

schutz in Form eines Aufwendungsersatzes zu erfüllen, indem den Eigentümern 

die erforderlichen Aufwendungen zu erstatten sind (siehe Auflage unter A, Ziffer 

V,1). Der Vorhabenträger hat die betroffenen Hauseigentümer auf ihren konkre-

ten Erstattungsanspruch hinzuweisen mit dem Ziel, dass die Abwicklung des 

passiven Lärmschutzes bis zur Inbetriebnahme der A 49, VKE 30, abgeschlos-

sen ist. Weitergehende Maßnahmen gegen Verkehrslärm sind nicht erforderlich. 

Im Planfeststellungsbeschluss waren dem Träger der Straßenbaulast weitere 

Schutzauflagen nicht aufzuerlegen, auch ergeben sich keine solche aus dem 

System des § 74 Abs. 2 Satz 2 und 3 HVwVfG, z.B. in Bezug auf die Beeinträch-

tigung des Außenwohnbereichs, da der Tagesgrenzwert nicht überschritten wird. 

Forderungen Privater, weitergehenden Lärmschutz vorzusehen, waren aus den 

vorstehenden Gründen zurückzuweisen.  

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass Zusatzbelastungen auf dem 

nachgeordneten Straßennetz, die sich durch Verkehrsverlagerungen ergeben, 

Ansprüche auf Lärmschutz in den bestehenden Ortslagen, die baulich nicht ver-

ändert werden, grundsätzlich nicht ausgelöst werden.  

Dies gilt beispielsweise für die K 101 in der Ortslage Florshain, auf der aus An-

lass des Bauvorhabens die Verkehrsbelastung von 2.000 Kfz/12h4 um 300 

Kfz/24h zunimmt. Auch eine Verlängerung des Tunnels Frankenhain im Bereich 

der VKE 20, nördlich der mit Planfeststellungsbeschluss vom 20.09.2007 festge-

stellten Autobahnanschlussstelle und des Zubringers im Zuge der B 454 ist we-

der aus immissionsschutzrechtlichen Gründen erforderlich, noch wäre eine sol-

che Tunnelverlängerung verhältnismäßig. 
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Auch dass die bestehende L 3071, die bereits heute Zubringerfunktion zum 

Grundzentrum Neustadt (Hessen) hat, nach der Verkehrsuntersuchung zukünftig 

eine geringfügig höhere Verkehrsbelastung aufweist (der Verkehr nimmt auf der 

Straße „Lehmkaute“ in Neustadt von ca. 1.400 Kfz/24h auf ca. 1.600 Kfz/24h zu), 

ergeben sich durch das Bauvorhaben keine unzumutbaren Beeinträchtigungen. 

Diese Verkehrszunahme auf der Straße, die als Zubringer zur Anschlussstelle 

Neustadt dient, löst keine Ansprüche der Anwohner von Neustadt (Lehmkaute) 

auf Lärmschutz aus, zumal sich an der Verkehrsbedeutung der Straße nichts än-

dert. Sie ist und bleibt Landesstraße. Auch wird sie baulich nicht verändert. 

Die sich im Bereich Neustadt in Bezug auf den bislang zur B 454 orientierten 

Durchgangsverkehr ergebende Entlastungswirkung wird durch den Ziel- und 

Quellverkehr aus Neustadt zur Autobahn überlagert, weshalb dort auf der L 3071 

eine etwa gleich hohe Verkehrsbelastung vorhanden sein wird. Auch für die 

K 101 in Richtung Mengsberg gilt nichts anderes; auf der K 101 nimmt der Ver-

kehr zwar um 300 Kfz/24h zu, aber er beträgt weiterhin unter 2.000 Kfz/24h, so 

dass davon keine unzumutbaren Wirkungen für die Anwohner auftreten. 

Eine Ausnahme stellt der Bereich in der Ortslage Speckswinkel dar. Dort steigt 

der Verkehr infolge der eintretenden Umverteilung der Verkehre auf dem nach-

geordneten Straßennetz auf der L 3071 bis zum Knoten mit der L 3071 (Linden-

straße)/ K15 (Birkenstraße), Teilabschnitt der Reformstraße) auf ca. 4.300 

Kfz/24h an; diese stellt eine Verdopplung des Verkehrs dar. Die L 3071 wird in 

der Ortslage Speckswinkel baulich nicht verändert. Soweit in Speckswinkel auf 

einer anderen, vorhandenen Straße (Reformstraße) eine Überschreitung der 

Grenzwerte für Misch- und Dorfgebiete an baulichen Anlagen als Folge des Stra-

ßenbauvorhabens der Verkehr eintritt, ist der von ihr ausgehende Lärmzuwachs 

im Rahmen der Abwägung nach § 17 Satz 2 FStrG zu berücksichtigen, zumal die 

Lärmsteigerung mehr als unerheblich ist, für die ein eindeutiger Ursachenzu-

sammenhang zwischen dem planfestgestellten Straßenbauvorhaben und der zu 

erwartenden Verkehrszunahme auf der anderen Straße besteht (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 4. Juni 2004 - BVerwG 4 BN 18.04 -, Lichtenfels) und an stra-

ßennahen Wohngebäuden die Grenzwerte übersteigen. Dabei sind bei der Ab-

wägung die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV zur Orientierung herange-

zogen worden. Ausgehend hiervon ist den Eigentümern gegen den Träger des 

Vorhabens, die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), unter 

A, Ziffer V,1 verpflichtet worden, soweit die Beurteilungspegel im Bereich der Re-

formstraße in Speckswinkel zwischen der neuen Anschlussstelle und der Ein-

mündung in die L 3071 (Lindenstraße)/ K 15 (Birkenstraße) (ausschließlich) die 

maßgeblichen Immissionsgrenzwerte von 64 dB(A) am Tage und 54 dB(A) in der 
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Nacht in Mischgebieten überschreiten, ein Anspruch auf passiven Lärmschutz in 

Form eines Aufwendungsersatzes zu erkannt worden. Die ergänzende Überprü-

fung hat ergeben, dass der Tagesgrenzwert an den Häusern 2a, 5, 7, 8, 14 und 

20) sowie der Nachtgrenzwert an den Häusern 2a, 5, 6. 7, 8, 9, 14 und 20 über-

schritten wird. Der festgestellte Anspruch auf Aufwendungsersatz ist dadurch zu 

erfüllen, dass vom Vorhabenträger den Eigentümern die erforderlichen Aufwen-

dungen für passive Schallschutzmaßnahmen an den baulichen Anlagen unter 

Beachtung der 24. BImSchV zu erstatten sind. Dazu wird der Vorhabenträger die 

betroffenen Hauseigentümer auf ihren konkreten Erstattungsanspruch hinweisen 

mit dem Ziel, dass die Abwicklung des passiven Lärmschutzes bis zur Inbetrieb-

nahme der Autobahn mit der Anschlussstelle Neustadt (Hessen) abgeschlossen 

ist. 

6.3 Luftverunreinigungen, Schadstoffimmissionen 

Durch das planfestgestellte Vorhaben ergeben sich keine unzumutbaren Beein-

trächtigungen von Menschen. Insbesondere für die Stickoxide (NOx) und den 

Feinstaub (PM10) ergeben sich keine Überschreitungen der normativ geregelten 

Grenzwerte und damit sind keine relevanten Gesundheitsbeeinträchtigungen für 

die Bevölkerung durch die neue A 49 zu erwarten. Diesbezüglich von Beteiligten 

im Anhörungsverfahren geäußerte Bedenken sind somit nicht begründet. Hierzu 

ist Folgendes festzustellen: 

Die verkehrsbedingten Verunreinigungen der Luft und des Bodens, insbesondere 

durch die wesentlichsten Schadstoffkomponenten der Automobilabgase sowie 

durch Staub und Abfall, werden durch den Neubau der A 49, VKE 30, nicht zu 

unzumutbaren Auswirkungen auf Menschen und auch nicht zu unvertretbaren 

Belastungen des Bodens und der Tiere führen. Die sich durch das Vorhaben er-

geben ergebenden straßenverkehrsbedingte Luftverunreinigungen sind nicht als 

schädliche Umwelteinwirkungen i.S.d. § 3 Abs. 1, 3 und 4 BImSchG zu werten. 

Immissionsgrenzwerte für Schadstoffimmissionen, die bei der Straßenplanung 

einzuhalten sind, sind in der Verordnung über Luftqualitätsstandstandards und 

Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065) 

geregelt. Mit der 39. BImSchV ist u.a. die Richtlinie (2008/50/EG) vom 21. Mai 

2008 über die Luftqualität und saubere Luft in Europa (ABl. EG 152 S.1), mit der 

die bisherigen Richtlinien 96/62/EG, 1999/30/EG, 2000/69/ EG und 2002/3/EG 

zwei Jahre nach Inkrafttreten der neuen RL aufgehoben wurden, in nationales 

Recht umgesetzt worden. Die bisherige Verordnung über Immissionswerte für 

Schadstoffe in der Luft (22. BImSchV) in der Fassung vom 4. Juni 2007 (BGBl. I 
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S. 1104), auf die das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel bei der Pla-

nung abgestellt hat, ist am 6. August 2010 außer Kraft getreten. 

Die Immissionsgrenzwerte sind Werte, die aufgrund wissenschaftlicher Erkennt-

nisse mit dem Ziel festgelegt worden sind, schädliche Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhüten 

oder zu verringern, und die innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingehalten 

werden müssen und danach nicht überschritten werden dürfen (§ 1 Nr. 15 der 39. 

BImSchV). Das Grenzwertsystem differenziert nicht nach der Art der Emissions-

quellen. Erfasst werden nicht nur Luftverunreinigungen durch den „Verkehr“ son-

dern Emissionen aus menschlicher Tätigkeit aus unterschiedlichen Quellen. Für 

bestimmte Schadstoff sind Immissionsgrenzwerte in §§ 2 bis 8 der 39. BImSchV 

festgesetzt. „Toleranzmarge“ bezeichnet den Prozentsatz, um den der in der 39. 

BImSchV festgelegte Immissionsgrenzwert überschritten werden darf, unter der 

Voraussetzung, dass die in der Verordnung festgelegten Bedingungen erfüllt 

sind; im Fall zukünftiger Grenzwerte bezeichnet „Toleranzmarge“ einen in jährli-

chen Stufen abnehmenden Wert, um den der Immissionsgrenzwert bis zur je-

weils gesetzten Frist überschritten werden darf, ohne die Erstellung von Plänen 

zu bedingen (§ 1 Nr. 33 der 39. BImSchV). Diese bei der Straßenplanung zu be-

rücksichtigenden Werte sind als fachplanerische Zumutbarkeitsgrenzen im Sinne 

von § 74 Abs. 2 HVwVfG von Bedeutung.  

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass die sowohl durch die stra-

ßenrechtliche Komponente des Planvorhabens verursachten Luftverunreinigun-

gen an der aufgrund des § 48 Abs. 1 und 3 BImSchG zur Umsetzung der europä-

ischer Richtlinien erlassenen 39. BImSchV zu messen sind, die unter anderem 

Grenzwerte für Stickstoffdioxid (§ 3), Partikel PM10 (§ 4), Partikel PM2,5 (§ 5), Blei 

(§ 6), Benzol (§ 7) und Kohlenmonoxid (§ 8) enthält. Die Einhaltung der Grenz-

werte der 39. BImSchV stellt keine Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für die Plan-

feststellung eines Straßenbauvorhabens dar (vgl. BVerwG, Beschluss vom 3. Ap-

ril 2007 - BVerwG 9 PKH 2/06, 9 PKH 2/06 -; Urteile vom 26. Mai 2004 - BVerwG 

9 A 6.03 -, BVerwGE 121, 57; auch vom 23. Februar 2005 -  BVerwG 4 A 5.04 -, 

BVerwGE 123, 23, zur 22. BImSchV). Die Planfeststellungsbehörde hat bei der 

Abwägung die zu erwartende Belastung durch Luftschadstoffe hinreichend be-

rücksichtigt. Dabei hat sie auf die vom Vorhabenträger erstellte luftschadstoff-

technische Untersuchung (lfd. Nr. 15.1 bis 15.3 der festgestellten Unterlagen) 

herangezogen. Danach werden sämtliche Immissionsgrenz- und Konzentrati-

onswerte für Luftschadstoffe im Bereich der Wohnungen der Betroffenen einge-

halten oder unterschritten. Die durch das Gemeinschaftsrecht gewährte Freiheit 

der Wahl zwischen den zur Einhaltung der Grenzwerte geeigneten Mitteln 
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schließt eine Verpflichtung der Planfeststellungsbehörde, die Einhaltung der 

Grenzwerte vorhabenbezogen zu garantieren, aus. Es besteht außerhalb von 

Planfeststellungsverfahren ein spezialisiertes und verbindliches, auf gesetzlichen 

Regelungen beruhendes Luftreinhalteverfahren, dem die endgültige Problemlö-

sung vorbehalten bleiben kann. Darüber hinausgehender Schutzvorkehrungen im 

Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens bedarf es grundsätzlich nicht. Dass 

im vorliegenden Fall ausnahmsweise etwas anderes gelten sollte, ist nicht zu er-

kennen, zumal die lufthygienische Untersuchung vom aktuellen Schadstoffaus-

stoß ausgeht.  

Ausgehend hiervon und der vom Vorhabenträger erstellten Abschätzung nach 

dem MLuS 02, geänderte Fassung 2005, kann Folgendes festgestellt werden: 

Die 39. BImSchV stellt wie die Vorläufervorschrift 22. BImSchV nicht auf die 

durch ein einzelnes Vorhaben hervorgerufenen Luftverunreinigungen ab, sondern 

vielmehr liegt ihr eine gebiets- bzw. ballungsraumbezogene Betrachtung zu 

Grunde. Sind die maßgeblichen Grenzwerte überschritten, so bestimmen sich die 

Konsequenzen grundsätzlich nach § 47 Abs. 1 BImSchG. Die Planfeststellungs-

behörde orientiert sich bei den Partikeln (PM10) an dem über ein Kalenderjahr 

gemittelten Immissionsgrenzwert für diesen Luftschadstoff. Er beträgt nach § 4 

Abs. 1 der 39. BImSchV über den Tag gemittelt 50 µg/m³ bei 35 zugelassenen 

Überschreitungen im Kalenderjahr. Über das Kalenderjahr beträgt der Grenzwert 

40 µg/m³ (§ 4 Abs. 2 der 39. BImSchV). Für Stickstoffdioxid (NO2) gilt zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit der über volle Stunde gemittelte Immissi-

onsgrenzwert 200 µg/m³ bei 18 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr. 

Über das Kalenderjahr beträgt der Grenzwert 40 µg/m³ (§ 3 Abs. 2 der 39. 

BImSchV), während zum Schutz der Vegetation der über ein Kalenderjahr gemit-

telte kritische Wert 30 µg/m² beträgt. 

„Grundstücksbezogen“ kann die gebotene Betrachtungsweise allerdings nur mit 

folgenden Maßgaben erfolgen: Entsprechend der Schutzrichtung der 39. 

BImSchV und der mit ihr umgesetzten Luftqualitätsrichtlinien kommt es für die 

Einhaltung der Grenzwerte nur auf solche Grundstücke an, auf denen Menschen 

über einen längeren Zeitraum Schadstoffen ausgesetzt sind. Darüber hinaus 

müssen bei der Ermittlung von Grenzwertüberschreitungen die für die Probe-

nahmestellen bestehenden Vorgaben eingehalten werden, wodurch aussagefä-

hige und repräsentative Ergebnisse erreicht werden. So spielen Grenzwertüber-

schreitungen nur bei Einhaltung bestimmter Mindestabstände von Kreuzungen 

bzw. Fahrbahnen eine Rolle und sind für begrenzte und kleinräumige Umweltsi-

tuationen ohne Bedeutung. Aus der in diesem Sinne grundstücksbezogenen Be-

trachtungsweise der 39. BImSchV ergibt sich jedoch keine Verpflichtung der 
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Planfeststellungsbehörde, die Einhaltung der Grenzwerte dieser Rechtsverord-

nung vorhabenbezogen sicherzustellen. Die Grenzwerte stehen in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem System der Luftreinhalteplanung (vgl. § 47 BImSchG, 

§ 27 der 39. BImSchV). Mit Hilfe der Luftreinhalteplanung steht grundsätzlich ein 

Regelungssystem zur Verfügung, mit dem die Immissionsschutzbehörden die 

Einhaltung der Grenzwerte sicherstellen sollen, so dass es dem Planungsträger 

in der Regel unbenommen ist, die Problembewältigung diesem Verfahren zu 

überlassen. Zwar werden, wie die Formulierung des § 45 Abs. 1 Satz 2 BImSchG 

zeigt, auf Einhaltung der Grenzwerte gerichtete Maßnahmen außerhalb der Luft-

reinhalteplanung nicht ausgeschlossen. Demgemäß fällt es dann nicht in den  

Verantwortungsbereich der Planfeststellungsbehörde, bei ihrer Entscheidung 

über ein einzelnes Straßenbauvorhaben die Wahrung der erst künftig geltenden 

Grenzwerte im Vorgriff auf eine noch ausstehende Luftreinhalteplanung zu ge-

währleisten. Die durch das Gemeinschaftsrecht gewährte Freiheit der Wahl zwi-

schen den zur Einhaltung der Grenzwerte geeigneten Mitteln, die auch durch die 

Regelungen des BImSchG und der 39. BImSchV nicht beschränkt wird, gilt je-

doch auch insoweit und schließt eine Verpflichtung der Planfeststellungsbehörde, 

die Einhaltung der Grenzwerte vorhabenbezogen zu garantieren, aus. Eine sol-

che Verpflichtung folgt auch nicht aus einem Umkehrschluss aus § 50 Satz 2 

BImSchG. Die dortige Regelung weitet die bei raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen gebotene Abwägungsentscheidung auf den wegen Art. 9 Satz 2 der 

Richtlinie 96/62/EG zu beachtenden Belang der Einhaltung der bestmöglichen 

Luftqualität aus und stell auf die Immissionsgrenzwerte und Zielwerte ab. Die 

rechtlichen Vorgaben richten sich in erster Linie an die für den Immissionsschutz 

zuständigen Behörden, die mit den Mitteln der Luftreinhaltung die erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen haben. 

Die 39. BImSchV definiert – wie die bisherige 22. BImSchV – eine Kurzzeitbe-

lastung für NO2 von 200 µg/m³, die in nicht mehr als 18 Stunden pro Jahr 

überschritten werden darf (dies entspricht ca. einem 99,8 Perzentilwert). Ent-

sprechend einem einfachen praktikablen Ansatz basierend auf Auswertungen 

von Messdaten kann abgeschätzt werden, dass der neue Grenzwert dann 

eingehalten ist, wenn der 98-Perzentilwert 115 µg/m³ bis 170 µg/m³ nicht 

überschreitet. Die genannte Spannbreite aufgrund von Messdaten verschie-

dener Messstellen ist groß; die Interpretationen der Messdaten deuten nach 

Darlegung von Gutachtern darauf hin, dass bei einer Unterschreitung des 98-

Perzentilwertes von 130 µg/m³ der neue EG-Grenzwert für die maximalen 

Stundenwerte eingehalten wird (= Äquivalentwert EG-RL). 
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Anzumerken ist, dass bislang das Gesamt-NOx betrachtet wurde, hingegen 

die Relation von NO zu NO2 vernachlässigt wurde. Neuere Untersuchungen 

haben gezeigt, dass dieses Verhältnis abgenommen und der Anteil des NO2 

am NOx zugenommen hat. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die photo-

chemischen Prozesse, an denen die Stickoxide und das Ozon beteiligt sind, 

gegenläufig sind. Des Weitereren tritt durch den Einsatz von regenerierenden 

Partikelfiltern (CRT = Continously Regenerating Trap) ein erhöhter NO2-Aus-

stoß auf. Der hohe Anteil des Diesel-Treibstoffs an der Gesamtflotte wirkt sich 

auf die NOx verstärkt aus.  

In der 39. BImSchV ist weiterhin wie in der bisherigen 22. BImSchV neben 

dem Jahresmittelwert von PM10 auch ein 24-Stunden-Grenzwert (Kurzzeitwert) 

von 50 µg/m³ definiert, der nicht öfter als 35-mal im Jahr überschritten werden 

darf.  

Einen Anspruch auf Vorkehrungen nach § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG zum 

Schutz gegen Luftschadstoffe können die Betroffenen auch nicht aus dem 

Grundsatz der Problembewältigung herleiten. Der Vorhabenträger hat sich 

vorliegend mit der Schadstoffproblematik befasst und abgeklärt, ob die Bewäl-

tigung der hierdurch auftretenden Konflikte gegebenenfalls im Rahmen einer 

nachfolgenden Luftreinhalteplanung ausgeschlossen erscheint, zumal nach 

allgemeinen planungsrechtlichen Grundsätzen Konflikte, die durch ein Plan-

vorhaben ausgelöst oder verschärft werden, in ein anderes Verfahren dann 

nicht verlagert werden dürfen, wenn bereits absehbar ist, dass sie sich dort 

nicht werden lösen lassen. 

Der Vorhabenträger und die Planfeststellungsbehörde tragen in Anbetracht 

der aufgezeigten mittelbaren tatsächlichen und rechtlichen Auswirkungen der 

Regelungen der 22. BImSchV (im Zeitpunkt der Planung) und der 39. 

BImSchV (im Zeitpunkt der Planfeststellung) dem Gebot der Problembewälti-

gung dadurch hinreichend Rechnung, wenn sie die Einhaltung der Grenzwerte 

dem Verfahren der Luftreinhalteplanung und mithin der hierfür zuständigen 

Behörde überlassen. Für die Luftreinhalteplanung steht ein breites Spektrum 

Vorhaben unabhängiger Maßnahmen zur Verfügung steht (z.B. allgemeine 

Verkehrsbeschränkungen, Auflagen für emittierende Anlagen, Planungsvor-

gaben), mit deren Hilfe Schadstoffbelastungen nicht nur reduziert, sondern 

auch kompensiert werden können. Daher sind Luftreinhaltepläne ein wesentli-

ches, aber nicht das einzige Instrument, um die Einhaltung der in der 39. 

BImSchV festgesetzten immissionsgrenzwerte sicherzustellen. 

Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Marburg hat eine Schadstoffab-

schätzung anhand des MLuS-02, geänderte Fassung 2005, vorgenommen. 
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Die Abschätzung der verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen erfolgte mit 

dem PC-Berechnungsverfahren zum Merkblatt über Luftverunreinigungen an 

Straßen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Version 

6.0d vom 13.1.2005. Die Vorbelastung (Hintergrundbelastung) wurde vom 

ASV Kassel für die Komponenten NO2, Benzol und PM10 aus den mit dem 

Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) für den Tunnel 

Frankenhain in der VKE 20 der A 49 abgestimmten Werten entnommen. Die 

übrigen aufgeführten Daten wurden mit den im Programm enthaltenen Reduk-

tionsfaktoren auf das Prognosejahr „Freiland mittel belastet“ umgerechnet. 

Von folgender Vorbelastung wurde ausgegangen: 

Tabelle 20: Vorbelastungen [I1V, in µg/m3] für die Schadstoffe 

 CO NO NO2 NO2
* Blei SO2 PM10 C6H6 

Mittelwert: (I1V) 300 3 16 50 0,04 8 18 1,5 

Abkürzungen: 
CO  = Kohlenmonoxid  
NO     = Stickstoffoxid 
NO2  = Stickstoffdioxid 
NOx  = Stickoxide 
SO2 = Schwefeldioxid 
Pb  = Blei 
PM10  = Feinstaub-Partikel (in den Alveolbereich eindringende Fraktion) 
C6H6 = Benzol 
I1V = Jahresmittelwert Vorbelastung wurden für die Komponenten NO2, Benzol und PM10 aus 
*         = 98-Perzentil 

Zur Hintergrundbelastung ist unter Heranziehung der „Lufthygienische Jahresbe-

richt“, Jahr 2005, 2009 und 2010, des HLUG, für die Messstationen Marburg und 

Grebenau ermittelte Jahresmittelwerte anzumerken, dass die vorgenannte Vor-

belastung weiterhin herangezogen werden kann. 

Tabelle 20a: Jahresmittelwerte 2005 

 CO NO NO2 NO2
* Blei SO2 PM10 C6H6 

Marburg - 14 26  0,04 4 19 - 
Grebenau - 3 12   3 - - 

Tabelle 20b: Jahresmittelwerte 2009 

 CO NO NO2 NO2
* Blei SO2 PM10 C6H6 

Marburg - 13,8 26,7  - - 19,1 - 
Grebenau - 1,3 11,1  - - - - 

Tabelle 20c: Jahresmittelwerte 2010 

 CO NO NO2 NO2
* Blei SO2 PM10 C6H6 

Marburg -0 9,9 23,0  - - 19,1 - 
Grebenau - 1,2 10,5  - - - - 

Der Jahresmittelwert für Feinstaub wurde 2009 an allen hessischen Luftmesssta-

tionen eingehalten. Dagegen kam es im Januar im Verlauf einer lang anhalten-
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den Inversionswetterlage an fast allen Stationen zu Überschreitungen des zuläs-

sigen PM10-Kurzzeitbelastung (Tagesmittelwertes). 

Für die Abschätzung der Zusatzbelastung ist auf die Prognoseverkehrsbelastung 

im Jahr 2015 abgestellt worden. Diese beträgt mit 38.480 Kfz/24h bei einem An-

teil der Lkw > 2,8 t von 27,1% am Gesamtverkehr, einer mittleren Fahrzeugge-

schwindigkeit von 105,6 km/h (Straßenkategorie BAB, ohne Tempolimit), einer 

Längsneigungsklasse von ± 4% und einer mittleren Windgeschwindigkeit von 2,7 

m/s bei einem Aufpunkt (in 140 m Entfernung): 

Tabelle 20d: Zusatz- und Gesamtbelastung an einem Aufpunkt 

 CO NO NO2 NO2
* Blei SO2 PM10 C6H6 

Zusatz 33,5 6,11 12,28 26,31 0,000 0,04 1,60 0,059 
Gesamt 300 8,8 27,1 56,1 0,040 7,0 18,27 1,37 

Die Abschätzung hat ergeben, dass die Grenzwerte an dem am nächsten ste-

henden Gebäude nicht überschritten sind. Eine abstandsbezogene Betrachtung 

ergibt folgende Werte bzw. Überschreitungen: 

Tabelle 20e: Gesamtbelastung (abstandsbezogen) 

Abstand CO NO NO2 NO2
* Blei SO2 PM10 C6H6 

O m 467 66,0 39,1 73,1 0,040 7,2 25,63 1,64 
10 m 392 37,3 34,7 66,2 0,040 7,1 22,07 1,51 
20 m 372 29,8 33,2 64,0 0,040 7,1 21,11 1,47 
50 m 345 19,7 30,8 60,7 0,040 7,0 19,79 1,43 
100 m 323 12,3 28,5 57,7 0,040 7,0 18,77 1,39 
200 m 302 5,3 25,3 54,1 0,040 7,0 17,75 1,35 

Grenzwert 
JMW 

- - 40 - - - 50 5 

Anmerkung: JMW = Jahresmittelwert 

Am Fahrbahnrand [in eckigen Klammern sind die Werte für eine Entfernung von 

50 m vom Fahrbahnrand angeben] wird der kritische 1h-Mittelwert für NO2 von 40 

µg/m³ 18- [11-] mal (zulässig sind 18 Überschreitungen) und der 24h-Mittelwert 

für PM10 von 50 µg/m³ 30- [16-] mal (zulässig sind 35) überschritten. Dabei treten 

aufgrund der jahreszeitlichen Variation der Konzentration atmosphärischer Spu-

renstoffe in den Wintermonaten entsprechend niedrigere Belastungen auf als im 

Sommerhalbjahr. Die jahres- und tageszeitliche Variation der atmosphärischen 

Austauschbedingungen (Stabilität, horizontaler Transport) bewirkt unterschiedlich 

hohe Belastungen. 

Auch eine Überschreitung des für Partikel PM2,5 eingeführten Zielwerts von 25 

µg/m³ und des Grenzwerts (ab 2015) von 25 µg/m³ und des Indikators (ab 2015) 

von 20 µg/m³ tritt nicht ein. Aufgrund eines konservativen Ansatzes beträgt der 

PM2,5 = 0,9 * PM10 = 0,9 * 18,27 = 16,44 µg/m³ an dem relevanten Aufpunkt. Die-

ser Ansatz wurde in Abstimmung mit dem HLUG gewählt. Das HLUG hat seit 
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2008 an drei Messstationen (städtischen Hintergrund) und seit 2010 an 10 

Messstellen (mit 6 Messstationen an Verkehrsschwerpunkten) PM2,5-Messungen 

vorgenommen. Die PM10-Kenngrößen dieser Messstationen ergeben aus den 

vorhandenen Messergebnissen PM2,5-Anteile am PM10 von 71 bis 93%. Im Mittel 

dieser 6 Vergleichsmessungen ergibt sich ein PM2,5-Anteil am PM10 von etwa 

82% an Messstationen des städtischen Hintergrundes in Hessen. Auf der Grund-

lage dieser vorläufigen Erkenntnisse und vorbehaltlich der Auswertung der weite-

ren Messergerbnisse aus dem Jahr 2010 hatte das HLUG, den PM2,5-

Jahresmittelwert konservativ mit 90% des PM10-Jahresmittelwertes abzuschät-

zen empfohlen. Die Auswertung dieser drei Messwerte ergab 77-86% (i.M. 81%). 

Damit wird in einer Worst case-Betrachtung von den vorgenommen Wert ausge-

gangen. Im Übrigen haben Messungen an anderer Stelle einen Mittelwert von 

etwa 70% ergeben (A. ROPERTZ et al., Einfluss von offenporigem Asphalt auf die 

Feinstaubbelastung an Straßen, Heft 1039 der Forschungsberichte, S. 43). 

Das Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFa 3.1, 2010) 

wurde überarbeitet. Daher wurde das MLuS 02, geänderte Fassung 2005, gleich-

falls überarbeitet und dabei verschiedenen Aktualisierungen vorgenommen (sie-

he A. BAUM, Aktuelle Erkenntnisse zur Feinstaub- und NOx-Problematik – Auswir-

kungen auf die Planungspraxis, Straßenverkehrstechnik 2011, 5). 

Folglich ergeben sich durch die neue zweibahnige Bundesautobahn, vor allem in 

Siedlungsbereichen und an den relevanten Wohngebäuden, keine unzumutbaren 

lufthygienischen Verhältnisse. Es ist somit eine Beeinträchtigung der Gesundheit 

von Menschen durch die A 49, VKE 30, nicht zu erwarten, da sich selbst am 

neuen Straßenrand, wo die höchsten Werte ermittelt wurden, genauso wie im 

näheren Straßenumfeld Menschen auf Dauer nicht aufhalten. Die Anordnung von 

vorhabenbezogenen Maßnahmen im Planfeststellungsbeschluss ist somit nicht 

veranlasst. Auch nicht beispielsweise die Notwendigkeit einer Einhausung aus 

immissionsschutzrechtlichen Gründen.  

Das Vorbringen Beteiligter, wegen einer deutlichen Erhöhung der Allergieanfäl-

ligkeit – besonders bei Kindern – in Gebieten mit starkem Autoverkehr, insbe-

sondere vor dem Hintergrund der Grundbelastung in der Industriestadt Stadtal-

lendorf keine zusätzliche Belastungen durch einen Bau der Autobahn zuzulas-

sen, kann unter Berücksichtigung der vorgenannten Aussagen zur Schadstoffbe-

lastung und Lufthygiene nicht zu einem Verzicht auf das Autobahnprojekt führen. 

Die aus Gründen der befürchteten hohen Schadstoffbelastung vorgebrachten 

grundsätzlichen Einwendungen waren daher zurückzuweisen. 
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6.4 Erschütterungen 

Durch das planfestgestellte Vorhaben ergeben sich keine unzumutbaren Beein-

trächtigungen durch Erschütterungen von Gebäuden und Menschen. Dies ergibt 

sich aus Folgendem: 

Erschütterungs-Immissionen sind schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne von 

§ 3 Abs. 1 BImSchG, wenn sie nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Ge-

fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 

oder die Nachbarschaft herbeizuführen. In § 906 BGB sind Erschütterungen als 

Beispiele von Immissionen bezeichnet. Beide Definitionen decken sich (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 29. April 1988 - BVerwG 7 C 33/87 -, NJW 1988, 2396). Ein 

Maßstab für die Unzumutbarkeit von Erschütterungen besteht bisher nicht, da ei-

ne gesetzliche Grundlage hierfür fehlt. Die DIN-Vorschrift DIN 4150 befasst sich 

mit Erschütterungen durch den Straßenverkehr und für Baustellen. In dem Re-

gelwerk DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“, Teil 2 „Einwirkungen auf 

Menschen in Gebäuden“ und Teil 3 „Einwirkungen auf bauliche Anlagen“ sind 

entsprechende Kriterien für die Bewertung der Zumutbarkeit und die Zulässigkeit 

von Wahrnehmungen aus Erschütterungen gegenüber Menschen in Gebäuden 

bzw. auf bauliche Anlagen, auch auf erdverlegte Rohrleitungen, enthalten. Bei 

Einhaltung der für Einwirkungen von Dauererschütterungen und kurzzeitigen Er-

schütterungen auf unterschiedliche Gebäudearten genannten Anhaltswerte sind 

Schäden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes des Gebäudes 

nach den bisherigen Erfahrungen nicht zu erwarten.  

Bei der DIN 4150 handelt es sich um ein technisches Regelwerk und keine 

Rechtsnorm. In ihnen kommt vielmehr naturwissenschaftlich-technischer Sach-

verstand zum Ausdruck (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25. Mai 2005 - BVerwG 9 

B 41.04). Sie sind somit rechtlich nicht verbindlich und stellen keine Rechtsquel-

len dar. Da sie technische Normen enthält, die auf den Erkenntnissen und Erfah-

rungen von Sachverständigen beruhen, haben sie insoweit die Bedeutung von 

allgemeinen Erfahrungssätzen und antizipierten generellen Sachverständigengut-

achten. Ihre Auslegung ist als solche keine Rechtsanwendung sondern Tatsa-

chenfeststellung (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 30. September 1996 - BVerwG 4 

B 175.96 -, Buchholz 445.4 § 18b WHG Nr. 2; vom 4. Februar 2003 - BVerwG 4 

B 5.03 und vom 7. Mai 2007 - BVerwG 4 B 5.07 -, juris). Bei diesen DIN-Vor-

schriften handelt es sich um eine auf freiwillige Anwendung ausgerichtete Emp-

fehlung des Deutschen Instituts für Normung, die allerdings den Stand der Tech-

nik der für die betroffenen Kreise geltenden Regeln der Technik widerspiegeln 

und damit zur Bestimmung der nach der Verkehrsauffassung zur Sicherheit Ge-

botenen in besonderer Weise geeignet sind (vgl. BGH, Urteile vom 10.März 1987 
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- VI ZR 144/86 -, NJW 87, 2222, vom 1. März 1988 - VI ZR 190/87 -, NJW 88, 

2667, und vom 25. September 168 - VIII ZR 10768 -, NJW 68, 2238 sowie vom 

23. März 1990 - V ZR 58/89 -, NJW 1990, 2465). Dort stellte der BGH fest, dass 

derartige Hinweise als sog. antizipiertes Sachverständigengutachten grundsätz-

lich dazu dienen könnten, wesentliche Beeinträchtigungen im Sinne von § 906 

Abs. 1 BGB zu bestimmen. Die DIN enthält Richtwerte, die geeignet sind, dass 

sie der Beurteilung von Erschütterungen zugrunde gelegt werden können (vgl. 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. Juni 1997 - VRS 1999, 113).  

Rechtlicher Maßstab für die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen ist un-

mittelbar § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG (siehe die Ausführungen zu A, Ziffer V,1.8 

[Schutzauflagen]). Unter Berücksichtigung des in der DIN 4150, Teil 2, zum Aus-

druck kommenden naturwissenschaftlich-technischen Sachverstandes hat die 

Rechtsprechung Maßstäbe dazu entwickelt (vgl. BVerwG, Urteil vom 31. Januar 

2001 - BVerwG 11 A 6.00), die unter anderem besagen, dass auch speziell bei 

Erschütterungen eine plangegebene Vorbelastung grundsätzlich als zumutbar 

hingenommen werden muss (vgl. BVerwG, Urteil vom 31. Januar 2001 - BVerwG 

11 A 6/00 -, UPR 2001, 352). Auszugleichen sind die zu erwartenden Erschütte-

rungsimmissionen, wenn sie den Betroffenen mit Rücksicht auf die durch die Ge-

bietsart und die konkreten tatsächlichen Verhältnisse bestimmte Schutzwürdig-

keit seines Grundstücks nicht zugemutet werden können (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 21. Mai 1976 - BVerwG IV C 80.74 -, BVerwGE 51, 15, zu Schallimmissio-

nen). Schutzwürdig und mit Hilfe der im Rahmen des § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG 

möglichen Schutzeinrichtungen schutzfähig sind die Grundstücke nur insoweit, 

als es nicht bereits unter der tatsächlichen oder plangegebenen Einwirkung an-

derer Erschütterungsquellen liegt. Dabei sind in diesem Sinne als vorbelastend 

grundsätzlich auch solche Erschütterungseinwirkungen zu erfassen, die von der 

Anlage selbst schon vor ihrer durch die streitige Planfeststellung zugelassenen 

Änderung ausgegangen sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. Dezember 1979 - 

BVerwG IV C 10.77 -, BVerwGE 58, 253 <265>, zu Schallimmissionen). Die tat-

sächliche und/ oder plangegebene Vorbelastung muss grundsätzlich als zumut-

bar hingenommen werden und wirkt sich dementsprechend schutzmindernd aus 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 15. März 2000 - BVerwG 11 A 42.97 -, BVerwGE 110, 

370 <385>). Anwendungsbereiche finden sich überall, wo Erschütterungen er-

zeugt werden, welche zu erheblichen Belästigungen von Menschen in Gebäuden 

oder Schäden an baulichen Anlagen führen könnten, z.B. bei Bauarbeiten 

(Schlag- und Vibrationsrammungen, Bodenverdichtungen, Abbrucharbeiten, 

Sprengungen), Verkehrsbelastung (Schwerverkehr auf unebener Fahrbahn, 
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Schienenverkehr über Störstellen), Industrie und Handwerk (Sägewerke, Metall-

bearbeitungsmaschinen, Großmaschinen, Maschinensäle). 

Soweit die Richtwerte der DIN 4150 eingehalten werden, handelt es sich um un-

wesentliche Beeinträchtigungen. Der Teil 2 „Einwirkungen auf Menschen in Ge-

bäuden“, der sich nur mit erheblichen Belästigungen befasst, führt nicht zu ent-

eignungsrechtlichen Ansprüchen.  

Das bedeutet, dass bei Einhaltung der Anhaltswerte regelmäßig von der Zumut-

barkeit der Erschütterungsimmissionen im Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG 

ausgegangen werden kann. Zur Messung der Erschütterungswirkungen enthält 

die DIN 45669 „Messung von Schwingungsimmissionen“, Teil 1 „Anforderungen 

an Schwingungsmesser“ und Teil 2 „Messverfahren“ sachverständige Angaben. 

Diesen Regelwerken wird vom Vorhabenträger mit dem vorliegenden Plan und 

den von ihm vorgesehenen Bauverfahren Rechnung getragen. 

Diese Regelwerke fanden dementsprechend bei der hier festgestellten Straßen-

planung für die A 49, VKE 40, Anwendung und werden bei deren Bauausführung 

herangezogen. Dabei wird berücksichtigt, dass die in der DIN 4150 genannten 

Anhaltswerte für die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen auf Menschen 

bzw. für die Einwirkung auf bauliche Anlagen mangels rechtlicher Verbindlichkeit 

keine absolute Grenze darstellen, aber bei der Beurteilung der Zumutbarkeit von 

Erschütterungsimmissionen als konkreter Anhaltspunkt dienen können. Der Be-

griff „Anhaltswerte“ verdeutlicht, dass es sich bei diesen Werten nicht um Grenz-

werte handelt und stellt klar, dass bei deren Überschreitung – anders als bei ge-

setzlich normierten Grenzwerten – schädliche Umwelteinwirkungen nicht vorlie-

gen müssen. Bei Einhaltung oder Unterschreitung der in der DIN 4150 Teil 3 

„Einwirkungen auf bauliche Anlagen“ enthaltenen Anhaltswerte sind Schäden im 

Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes von Gebäuden nicht zu erwar-

ten, d.h. es können Schäden, deren Ursache auf Erschütterungen zurückführbar 

wären, nicht auftreten. Diese empirisch ermittelten „Anhaltswerte“ sind mit 

Sicherheitszuschlägen ausgestattet, so dass auch bei einer Überschreitung die-

ser Werte nicht zwangsläufig mit Schäden an den Gebäuden zu rechnen ist. Zu-

nehmende Schwinggeschwindigkeiten führen allerdings mit hoher Wahrschein-

lichkeit zu einem Schadeneintritt. Die Anhaltswerte sind für verschiedene Gebäu-

dearten unterschiedlich. Ferner sind für höhere Frequenzen höhere Anhaltswerte 

zugelassen, da die Gefährlichkeit von Schwingungen hinsichtlich ihrer Schaden-

wirkung mit abnehmender Frequenz größer wird. Nach in der Vergangenheit ge-

sammelten Erfahrungen können Überschreitungen der Anhaltswerte um bis zu 

50% ohne ein erhöhtes Schadensrisiko (= Entstehung von Feinrissen an dynami-

schen Schwachstellen von Gebäuden) als hinnehmbar angesehen werden. 
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Tabelle 21: Anhaltswerte für Schwinggeschwindigkeit vi zur Beurteilung der 
Wirkung von Kurz-Erschütterungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen:  
*  Bei Frequenzen über 100 Hz dürfen mindestens die Anhaltswerte für 100 Hz angesetzt werden. 
** in Deckenebenen oberster Vollgeschosse bei mehr als zweigeschossigen Gebäuden nur anzu-

wenden, wenn die zulässigen Fundamente-Anhaltswerte um mehr als das 0,7fache überschrit-
ten werden. 

Die in den Frequenzgruppen 10 bis 50 Hz und 50 bis 100 HZ genannten von-/ 

bis-Werte der zulässigen Einzelgeschwindigkeit vi müssen interpoliert werden, 

wenn es darum geht, für bestimmte Schwingfrequenzen die zugehörigen zulässi-

gen Einzelschwinggeschwindigkeiten zu finden. 

Schäden im Sinne dieser Bestimmung werden nicht vorliegen, weil der Ge-

brauchswert von Gebäuden durch Erschütterungen nicht vermindert wird. Dies 

könnte der Fall sein, wenn die Standsicherheit von Gebäuden oder Bauteilen 

oder die Verminderung der Tragfähigkeit von Decken in Rede steht, bei Wohn-

gebäuden darüber hinaus auch, wenn Risse im Putz von Wänden auftreten, be-

reits vorhandene Risse vergrößert werden oder Trenn- und Zwischenwände von 

tragenden Wänden oder Decken abreißen. Letztere werden auch als leichte 

Schäden bezeichnet. Liegen derartige schwere oder, wie dargelegt, auch leichte 

Schäden vor, kann die Enteignungsschwelle überschritten sein. Denn ein Scha-

denseintritt ist mehr als eine, wenn auch wesentliche, Belästigung. Dann gelten 

die Grundsätze des enteignenden Eingriffs. 

Nach der Vorschrift wird ausschließlich der größte auftretende Scheitelwert der 

Einzelschwingungsgeschwindigkeit für die Beurteilung der dynamischen Belast-

barkeit von Bauteilen herangezogen. Bei Wohngebäuden und in ihrer Konstrukti-

on und/ oder ihrer Nutzung gleichartigen Bauten sowie bei besonders erhaltens-

werten (z.B. unter Denkmalschutz stehenden) Bauten sind darüber hinaus Er-

Zeile Gebäudeart Anhaltswerte für Schwinggeschwindigkeit vi im mm/s 
Fundament 
Frequenzen 

Oberste De-
ckenebene**, 

horizontal 
1 bis 10 Hz 10 bis 50 Hz 50 bis 100* Hz alle 

Frequenzen 
1 Gewerblich genutzte 

Bauten, Industrie- und 
ähnlich strukturierte 
Bauten 

 
20 

 
20 bis 40 

 
40 bis 50 

 
40 

2 Wohngebäude und in 
ihrer Konstruktion 
und / oder Nutzung 
gleichartige Bauten 

 
5 

 
5 bis 15 

 
15 bis 20 

 
15 

3 Bauten, die wegen 
besonderer Erschütte-
rungsempfindlichkeit 
nicht denen nach Zeile 
1 und 2 entsprechen 
und  besonders erhal-
tenswert sind (z.B. 
unter Denkmalschutz 
stehend)  

 
 
 

3 

 
 
 

3 bis 8 

 
 
 

8 bis 10 

 
 
 
8 
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schütterungseinwirkungen als schädliche Umwelteinwirkungen anzusehen, wenn 

sie (a) Risse im Putz von Decken und/ oder Wänden, (b) Vergrößerungen von 

bereits vorhandenen Rissen in Gebäuden oder (c) Abreißen von Trenn- und Zwi-

schenwänden von tragenden Wänden oder Decken verursachen. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der vom Länderausschuss für Immissi-

onsschutz erarbeiteten und herausgegebenen Erschütterungs-Richtlinie „Mes-

sung, Beurteilung und Verminderung von Erschütterungs-Immissionen“ (Septem-

ber 1994). Ziel dieser Richtlinie ist es, die Vorgehensweisen der Immissions-

schutzbehörden bundesweit einheitlich zu regeln, wenn nach den Vorgaben des 

BImSchG Schäden, Gefahren, Nachteile und Belästigungen auf die Umgebung 

einwirken und diese bewertet werden müssen. Diese Richtlinie gilt für genehmi-

gungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen einschließlich Bau-

stellen. Sie nimmt aber wegen des Maßstabs für die Bemessung und Beurteilung 

von Erschütterungen auf die erwähnte DIN 4150 Bezug, so dass sich also das, 

was hinzunehmen ist bzw. nicht hinzunehmen ist, aus dieser DIN ergibt. Die Er-

schütterungs-Richtlinie gibt selbst keine Handlungsanleitungen zur Prognose von 

Erschütterungen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich vorliegend weder auf Grund der 

vorzunehmenden Bauarbeiten noch durch den Betrieb der neuen A 49 Erschütte-

rungseinwirkungen auf Nachbargrundstücke ergeben, die deren Benutzung über 

das ortsübliche Maß hinaus beeinflussen. Denn zum einen sind die Bauarbeiten 

unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln der Baukunst auszuführen und 

zum anderen befinden sich keine erschütterungsempfindlichen Anlagen und Ge-

bäude in der Nähe der auszubauenden Straße; jedenfalls ist in dem abgeschlos-

senen Anhörungsverfahren von Beteiligten keine nachteiligen Wirkungen durch 

Erschütterungen vorgebracht worden noch sind solche nach Lage der Dinge auf 

derartige Anlagen durch die Planfeststellungsbehörde erkennbar. Von daher tre-

ten durch das Vorhaben auch keine Belästigungen im Sinne dauernder Nachteile 

unterhalb der vorgenannten Grenze ein, deren Schaden entschädigt werden 

müsste (§ 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG).  

 
 
Die Übereinstimmung der Abschrift 
des Planfeststellungsbeschlusses vom  
4. Januar 2012 - V2-A-61-k-04 # (2.116) 
mit dem Original (1. Teil: Seiten 1 bis 412)  
wird hiermit bestätigt. 
 
Wiesbaden, den       . Februar 2012 
 
 

Ministerialrat 
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